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Fünftes Buch.
Von der

Negierung der besonder« teutschen
Staaten überhaupt.

Erstes Capitel.
Von

dm Territorien und deren mnem Verfassung

überhaupt.

§ . 184.

Bisher war die Rede von dem teutschen Reiche überhaupt.
Es ist dasselbe nach seiner geographischen und politischen Be¬

schaffenheit betrachtet ( D . r .) ; es ist gezeigt , wer Regent
in Teutschland sey ( B . 2 .) ? und es ist von der Negierung
des Reichs überhaupt ( B . z ) , und dem Rechte und der Art
und Weise der Reichsregierung insbesondere ( B . 4 .) gehan¬
delt . Ehe nun von den einzelnen Negierungsrechten selbst ge¬
redet werden kann , wird es , da das teutsche Reich aus lau¬
ter einzelnen Staaten besteht , nöthig seyn , auch von der

Negierung dieser einzelnen Staaten überhaupt zu reden,
Zweiter Band . A



2 5 . B . V . d . Regier , der bes . teutsch . Staaten überh.

und deren rmiere , Verfassung im allgemeinen kenne » zu
lernen . Ss wie man indessen die europäischest Staaten

überhaupt in Reiche und Republiken einzutheiien pflegt , je
nachdem sie auf einen monarchischen ober republikanischen
Fuß regiert werden , eben so pflegt man auch die einzelne»
teutschen Staaten in Länder oder Territorien , und

Reichsstädte mit ihren Gebieten einzutheilen *) . Von

jenen wird zuerst zu handeln seyn.
Will man aber die innere Verfassung der teulschen Terri¬

torien kennen lernen , so muß man die ersten Bcstandcheile
derselben ausmchin . Hieher gehören zufördersi die Dörfer
mit ihren ZubehSrungen

'
an Wäldern , Wiesen , Aeckern,

Gärten . Die Bewohner Teutschlands waren entweder fr eye
Leute oderLeibeigne. Der frcye Mann liebte der Rege!
nach nur die Jagd und den Krieg , die Treibung des Acker»
baues überließ er seinen Leibeigenen . Diesen räumte er einen

Theil leiner Besitzungen ein , gab ihnen Vieh und ließ sich da¬
gegen von ihnen nicht nur alles liefern , was er brauchte , son¬
dern auch Dienste verrichten . Mehrere Freye wußten durch
Krieg , gute Wirkhschaft u . s. w . ihre Besitzungen zu vermeh¬
ren , andre blieben in ihren mäßigen Zustand , und noch andre
kamen so weil zurück , baß sie selbst den Acker bauen mußten,
ja viele sahen , sich sogar genöchigt , selbst hörig zu werden.
Es ist falsch , wenn man unfern Bauernstand durchaus von
chmaligen Leibeignen herleiten will . Es ist aber auch gewiß,

H Das Wort Land pflegt nur von solchen Bezirken ge¬
braucht zu werden , welche einen Herrn haben , der Reichsstand
ist . Gebiet sagt man i ) von einem Bezirk , der zu einer
Reichsstadt gehört , und von derselben regiert wird ; ingleichcn
r ) von den Gütern eines Mitglieds der Reichsritterschaft . Das
lateinische Wort rerricorium wird jedoch selbst in dem westph.
Frieden mehrmals auch von den Gebieten der Reichsstädte ge¬
braucht . Vergl . §. 210 . ,
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daß viele freye Gutsbesitzer von ihren reichern , mächtigem

Nachbarn , den Dynasten , und selbst den Grafen und Prä¬
laten unterdrückt wurden und in einen Zustand herabsanken,
der nicht viel besser war , als der Zustand der Leibeignen , in¬
dem man sie zwang , ihre eigenthümlichen Güter den Gra¬

fen und Prälaten abzutreten *) .

Zeder freye Mann baute sich in der Mitte seiner Be¬

sitzungen an .
' Waren diese beträchtlich und hatte er viele

Leibeigne , so erbauten sich diese ebenfalls ihre Wohnungen um

die Wohnung ihres Gutsherrn und so entstanden DörfeL

in dem heutigen Verstände , die blos von Leibeignen , welche

ihren Gutsherrn zu Diensten und Abgaben verpflichtet waren,

bewohnt wurden und von diesen stammen unsre heutigen

Ritter - oder adliche Güter ab . Es konnten aber auch auf

andre Art dergleichen Dörfer entstehen . Mehrere freyr

Familetl konnten nemlich es der wechselseitigen Hülfe und

Unterstützung wegen für rathsam finden , ihre Wohnungen

nicht so isolirt ^ sondern mehr auf einen Haufen zu erbauen-

Dies war vorzüglich der Fall , wenn sie keine Leibeigen«

hatten , und ihre Besitzungen nicht so beträchtlich waren , daß

sie davon an andre hatten abgeben und sich dafür Dienst«

und Abgaben leisten lassen können.

A -

Z Den besten Beweis hievon liefert das Carolingische Ca-
p

'itular vom 1 . 8ir . beym La/xsio c. i . 9,4 ; ^ . Daselbst heißt es:
Oiounr — guvcl guicangue ' / « »'» Lpil

'
eopo , Abbati vel

Lomin aric fuäioi vel Lemensrio sare noluerrr , occslüones guascant
lliper illum ^ supsrem , guomoäo sum conäsmusre poUinr , ec illunt
lemper in liottem saoisnc ire » o/eN- Lk>/cn-

a « t « /li a» te »r ; »r k,ii<jrr «m /-aticnt,

sdsgris ullius inguieruäins äomi reüäeänk . Man s . Remers Ab-
handl . von den Ministerialen , in dem Braun sch . Magazin
vomjJ . i/sz .- St . 17. S . sS; . s-



4 5 . V . V . d . Regier , der des. teutsch . Staaten übcrh.

So gab es also zweyerley Arten von Dörfern , indem in

einigen , wie wir heutiges Tages sagen würden , Nittersitze

waren , in andern nicht . Nachdem aber die christliche Reli¬

gion in Teutschland allgemein eingeführt wurde , entstand noch

ein Unterschied zwischen ihnen . Einige waren wohlhabend

und groß genug , sich eine Kirche zu erbauen und einen

eignen Geistlichen zu halten , andre hingegen waren dazu

zu arm , oder zu klein . Sie waren schon zufrieden , daß

in ihrer Nachbarschaft eine Kirche und ein Geistlicher exi-

stirte , und begnügten sich hier ihren Gottesdienst abzuwar-

tcn . Es waren also die Dörfer entweder Pfarrdörfer oder

nicht.

§ . ! 85 -

Mehrere Dörfer machten einen Gau aus , denen vom

König ein Beamter , unter dem Namen Graf vorgesetzt

wurde . Diese Stelle ward gewöhnlich einem der ansehnli»

chern freyern Gutsbesitzer in dem nervlichen oder benachbar»

ten Distrikt zu Theil , der denn für seine Dienste , statt des

Soldes , Güter zur Nutznießung erhielt und also ausser sei¬

nen eigenthümlichen Besitzungen , noch Lehngüter hatte.

Durch die politische Emtheilung Teutschlands in Gaue ward

der ursprüngliche Zustand der Fceyen eigentlich nicht verän¬

dert . Der freye Gutsbesitzer verlohr seine Freiheit dadurch

nicht , daß sein Nachbar als Gras , oder königlicher Beam¬

ter dem Gau vorgesetzr wurde , er blieb vielmehr was er

war . Hatte er vorher selbst seine Leibeigne gehabt , so be¬

hielt er diese auch ferner . Allein den Grafen mußte es bald

leicht werden , die freyen Gutsbesitzer entweder an sich zu

ziehen , oder sie zu unterdrücken . Sie halten Gelegenheit

genug ihre Besitzungen zu erweitern . Diese verwandelten

sie zum Theii in Lehngüter und vrrrheilten sie unter diejrni«
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gm , welchen sie wohl wollten und welche sich besonders an

sie anschlossen . Andre nöthigten sie , ihre eigenthümlichen
Güter ihnen zu Lehm auszutragen , und noch andre mußten

sich wohl noch härtere Bedingungen gefallen lassen . In

der Folge zogen sie dis Lehen ein , wenn die Besitzer aus¬

starben , oder einen Lehnsfehler begiengen , und so kommt

es denn , daß manche Grafschaft jetzt blos aus dem gräfli¬

chen Schloß und einer Anzahl Dörfer besteht , deren Ein¬

wohner zu Abgaben und Diensten verpflichtet sind . Doch

nicht alle Grafen fanden,es ihrer Conveuien ; gemäß , die

freyen Gutsbesitzer ihres Gaues zu unterdrück n , oder es

schlugen auch wohl die Versuche , die sie deshalb machten,

fehl . Im Gegentheil wußte zuweilen ein freyer Gutsbe¬

sitzer seine Besitzungen zu vermehren , und sich selbst in dir

Klasse der Dynasten herauf zu schwingen . Seine Besitzun¬

gen machten alsdann eine Dynastie , oder Her ^Ichaft aus,

die aus einer mehrern oder mindern Anzahl Dörfer mit

ihren Zubehörungen bestand.

§ . iZ6.

Einen ferneren Destandtheil der Länder machen die Klö¬

ster und andere geistliche Stiftungen aus . Die Einfüh¬

rung der christlichen Religion in Teukschland gab Veranlas¬

sung zu ihrer Entstehung . Erzbisthümer , Bisthümer , und

große Prälaturen pflegten von den Kaisern und Königen ge¬

stiftet , und von ihnen gleich anfangs mit ansehnlichen Gü,

lern dokirt zu werden . Die geistlichen Herrn wußten die

Frcygebigkeit und Frömmigkeit der Kaiser und ihrer Zeitge¬

nossen , so wie manche andre günstige Umstände treflich zu

nutzen , um die ursprünglichen Güter ihrer Kirchen zu ver¬

mehren . Anfangs hatten sie indessen nur die Nutznießung
A z
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ihrer Güter , indem diese nach wie vor der Gerichtsbarkeit
der Gaugrafen unterworfen blieben ; aber bald wußten
sie derselben ihre Besitzungen zu entziehen , die daher nun¬

mehr aufhörten Thcile andrer Gebiete zu seyn und dagegen
selbstständige Territorien wurden . Nur in Ansehung der in
den ursprünglich wendischen .Ländern gestifteten BiSthümern
sitt dies eine Ausnahme , denn diese blieben nach wie vor

Theile des Landes , worin sie gelegen waren.

Stifteten Kaiser und Könige Erzbischümcr und Bis-

lhümer , so erbauten Herzoge , Landgrafen , Grafen und

Dynasten , ja selbst wohl freye Gutsbesitzer Klöster , oder

errichteten andere geistliche oder fromme Stiftungen , die sis
Mit Gütern beschenkten . Manches Rittergut ward in ein

Kloster oder Stift verwandelt , oder demselben zu Lehen
aufgetragen , oderauch dazu geschlagen , Hatte indessen das
auf diese Art in ein Kloster verwandelte oder dazu geschla¬
gene Gur vorher zu einem Gau , Herzogthum , Mark - oder
Landgrasschaft gehört , war es bisher ein Theil des Gaues
pder Herzogkhums gewesen , so blieb es auch nachher ein
Bestandtheil desselben.

§ . 187 -

Zu den vorzüglichem Bestandtheilen der Länder gehö¬
ren ferner die Städte. In älter « Zeiten gab es nur an
den Grenzen von Teutschland nach Gallien hinzu Städte,
die den Römern ihren Ursprung verdankten , In dem In¬
nern von Teutschland entstanden sie erst seit dem zehnten
und eiisten Jahrhundert . Einige mögen wohl von den
Kaisern selbst erbauet worden seyn , di ? mehrsten haben
aber unstreitig ihr Daseyn irgend einem günstigen oder br-

spudern Umstand zu verdanken , Go wurden besonders
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solche O ' te , woselbst eine Domkirche war , wo sich der Fürst

des Landes gewöhnlich aufhielt , wo Reichs - oder Landcsvsr-

sammlungen zuweilen gehalten wurden , die zur Handlung

gut gelegen waren u . s. w . in Städte verwandelt . Dev

Zsufeuthalt in Städten gewährte , zumal in Zeiten , wo

Faustrecht galt , manche Vortheile . Kein Wunder also,

daß ihre Zahl sich immer mehrte , und immer mehrere offene

Orte in Städte verwandelt wurden und Stadtrechl erhiel¬

ten . Diejenigen , welche von den Kaisern selbst auf dem

Neichsboden angelegt waren , wurden Reichsstädte ; hatte

aber der Ort vorher zu dem Bezirk eines Fürsten oder Gra¬

fen gehört , so gehörte er ferner dazu und ward also eine

Landstadt *) .

Städte unterscheiden sich nun aber von Dörfern nicht

blos physisch dadurch , daß die Häuser neben einander ge-

bauet , in Straßen abgethcilt und mit Mauern und Tho¬

ren umschlossen sind - oder daß sich Mehrere Kirchen , öfters

auch Klöster , Hospitäler und andre dergleichen Stiftungen

darin finden , sondern auch und vorzüglich moralisch da¬

durch , daß die Einwohner freye Leute sind , daß sie einen

eignen aus ihrem Mittel erwählten Stadtmagistrat und ein

völliges Recht zur bürgerlichen Nahrung haben . Die Be,

wohner der Städte sind also nicht leibeigen , ja nicht einmal

dienstbar , es müßte denn seyn , daß etwa in neuern Zeiten

ein Dorf in eine Stadt wäre verwandelt worden , der Lan¬

desherr aber sich ausdrücklich die vorher geleisteten Dienste

A4

Verschiedene Lanstädte sind jedoch durch den Fall Hein - '
ri chs des Löwen , und des H o h cnsta u fischen Hauses in.
Reichsstädte verwandelt worden.
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Svrbehakten hätte . Sie haben ferner das Recht Handlung,

Gewerbe und Handthierung aller Art zu treiben , vorzüglich

Bier zu brauen , sich in Zünfte zu theilen und Jahr - oder

Wochenmärkte zu halten . Sie sind zur Jagd in der Stadt¬

mark und der Stadlwaldung , so wie zur Fischerey in den

der Stadt vorbeyflirßenden Bächen und Flüssen oder den zu

derselben gehörigen Seen und Teichen berechtigt , ja es be¬

sitzen sogar manche Städte als Gutsherrschaften ganze Dör¬

fer , wovon die Einkünfte zu der gemeinen Stadtcaffe flie¬

ßen . Ausser dem Recht zur bürgerlichen Nahrung ist und

bleibt aber das charakteristische der Staate , das Recht , sich,

eine eigne Obrigkeit aus ihrem Mittel wählen zu dürfen.

Ein Ort , der diese Rechte nicht in seinem ganzen Um¬

fang hat , verdient nicht den Namen einer Stadt , lwenn

er gleich mehrere einzelne Rechte, welche gewöhnlich den

Städten zustehen , haben sollte . Er ist alsdenn ein Mit¬

telding zwischen Dorf und Stadt und erhält den Ramm

Flecken oder Marktflecken.

§. 188 -

Ausser den bisher angegebenen Vestandtheiken der Ter¬

ritorien , als Rittergütern , Dörfern , Klöster und andern

geistlichen Stiftungen , Städten und Flecken , bestehen sie

noch aus verschiedenen einzelnen , zugehörigen Thei¬

len , welche theils bewohnt sind , als eilizeknen Meyerhöfen,

Vorwerken , Wirthshäüsecn , Mühlen , Fabriken u . s. w . ,

theils unbewohnt , als Wälder , Förste , wüste Plätze,

Bergwerke , Steinbrüche , Salzwerke , Landstraßen , Bä¬

che , Flüsse , Seen rc. Siegchören entweder zu Rittergü¬

tern, .geistlichen Stiftungen und Städten , oder zu den lau-
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desherrlichen Gütern . Dies letztere ist gewöhnlich und m

Ansehung der vorzüglichsten derselben der Fall.

§ . i8s>

Nicht alle Länder begreifen indessen alle bisher bemerkte

Destandtheile . Es giebt Graf - und Herrschaften , welche

nur aus dem herrschaftlichen Residcnzschloß , und einigen

Dörfern bestehen , in welchen sich nicht einmal ein Kloster,

oder ein Rittergut , geschweige denn eine Stadt befindet.

Kaum verdienen dergleichen Herrschaften , wohin auch viele

Neichsprälaturcn gehören , den Namen eines Landes ; große

Güte r *) sind es eigentlich , aber keine Länder . Da in¬

dessen ihre Besitzer das Recht der Neichsstandschast haben,

und nicht blos gutsherrliche , sondern auch Hoheitsrechte aus¬

üben können , und da ihre Besitzungen nicht sowohl Th ^ le

andrer Länder , als vielmehr selbstständig sind , so müssen

sie auch zu den besondern Staaten , woraus Teutschland be¬

steht » gezählt werden , und gehören also mit in die Classe

der Territorien.

Inzwischen kann man die Länder eintheilen in kleine¬

re , und in grössere . . Unter jeiren sind daher solche Ge¬

biete zu verstehen , wie die vorhin beschriebenen sind , gesetzt

auch , daß in neuern Zeiten ein oder das andre Dorf in ei¬

ne Stadt wäre verwandelt worden . Unter den größern

hingegen begreift man solche , iw denen schon vor entstande¬

ner Landeshoheit sowohl Rittergüter , als geistliche Stift

A ;

In manchen Gegenden von Teutschland giebt es adlicho
Güter , die ungleich bedeutender sind , als manche Reichsgraf-
schasc , oder Reichspralatur , ja wohl gar als manches fürstli¬
ches Land.
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rungen und Städte sich befanden . Es sind aber auch dir

Länder entweder einfache , oder zusammengesetzte,

je nachdem sie aus mehrern ursprünglich verschiedenen Län¬

dern kn ein Land erwachsen sind , oder nicht . Teutschland

war voll von einzelnen Graf - und Herrschaften ; starben dir

Besitzer derselben aus , so kamen sie an andre fürstliche oder

gräfliche Familien und wurden mit dem Lande , das diese

bereits besahen , vereinigt * ) , oder auch wohl demselben ein,

verleibt , so daß selbst der Name des Landes als Land ver¬

schwand . Selbst fürstliche Häuser sind erloschen , und deren

Länder mit andern Ländern verbunden , auch wurden in

neuern Zeiten mehrere geistliche Lander secularisirt . Aus

wie vielen einzelnen Ländern besteht z . B . nicht der Bran-

benburgische Staat ? Ferner , aus wie vielen einzelnen Graf,

und Herrschaften sind nicht die kurpfälzischen und herzoglich

würtembergischen Länder zusammengesetzt?

S - 190.

Aus dem bisherigen ergiebt sich , daß der Regent eines

Landes keineswegs Herr und Eigenthümer des ganzen Lan¬

des scy , indem die Destandtheile desselben sich nur zum Theil

in seinem Eigenthum befinden . Seine Hoheit erstreckt sich

zwar über das Ganze und alle Theile desselben , seine Forsi-

und Jagdordnungen müssen in dem ganzen Lande , nicht

Llos von seinen Forst - und Jagdbedienken , sondern auch

von den Förstern und Jägern der Edelleute , Klöster und

Städte befolgt werden . Allein nicht in allen Wäldern kann

der Fürst Holz fallen oder jagen lassen . Dies kann nur dev

Eigenthümer des Waldes , oder derjenige , dem dies Recht

Von den verschiedenen Arten dieser Vereinigung s. f . 76.
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als eine Dienstbarkeit zusteht . Also auch der Fürst nur

dann , wenn sich der Wald in seinem Privareigenrhum be¬

findet.

Man muß also in einem jeden Lande einen Unterschied

machen zwischen Patrimonialrechten und Gütern des

Landesherrn , und zwischen Territorial- oder Hoheits¬

rechten desselben . Unter jenen begreift man diejenigen,

welche ihm , wie jedem Privat - Eigenthümer zustehen , und

wovon er also den Ertrag ziehen würde , wenn er auch nicht

Landescegent wäre . Unter diesen hingegen solche Rechte,

die ihm als Regenten zustehen , und deren kein Privatmann,

scy er auch noch so reich , entweder überall nicht fähig ist,

oder die er wenigstens nicht anders als mit landesherrlicher

Genehmigung ausüben kann.

Rur in ganz kleinen Ländern , die blos aus einigen Dör¬

fern bestehen , scheint dieser Unterschied nicht anwendbar zu

seyn , indem diese als Patrimonialgüter zu betrachten sind»

Man glaubt daher auch , daß in diesen der Landesherr meh¬

rere Rechte habe , als sonst der höchsten Gewalt nach den

Grundsätzen des allgemeinen Staalsrechts gebühren . — >

Versteht man dieses dergestalt , daß sich in solchen Landern

die Patrimonialrechte über das ganze Gebier erstrecken,

rmd daß die Hoheitsrechte mit den Patrimonialrechken in

einer Person vereinigt sind , so ist dabei ) nichts zu erinnern,

wenn es anders keine völlig freye Eigenthümer in dem Lan¬

de giebt ; wohl aber , wenn man glaubt , daß in derglei¬

chen Länderchen der Landesherr als Landesherr mehrere

Rechte habe , als ein andrer , dessen Patrimonialrechte sich

nicht über das ganze Land erstrecken und daß dergleichen

Länder auf eine wMührlichs Art beherrscht cherden könn¬

ten , etwa so , wie zur Schande der Menschheit in Pohlen
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der Edelmann seine Bauern beherrscht . Denn die landes,

herrlichen Rechte sind und bleiben immer die nemlichen und

sind wohl von den Patrimonialrechten zu unterscheiden,
wenn sie gleich in einer Person vereinigt sind . Auch diePa-

trimonialreAe sind bestimmt , der Bauer weiß , was er sei¬
nem Gutsherrn , der zugleich sein Landesherr ist , zu entrich¬
ten und welche Dienste er ihm zu leisten hat . Verlangt der

Gutsherr noch mehrere Abgaben , oder Frohndienste , so
können sie ihm verweigert und deshalb Klage erhoben wer¬
den , verlangt er sie aber als Landesherr , so kommt es dar¬

auf an , ob er dieselben als Landesherr zu fordern berechrigt
sey ? Mehrere landesherrliche Rechte hat er nicht , und will-

kührlicher darf er sein Land nicht regieren , als ein jeder an¬

drer Landesherr , der keine Landständs hat . Die Einschrän¬

kungen und Gränzen , welche sowohl nach Grundsätzen des all¬

gemeinen Staaksrechts , als nach dem besonder » teutschen

Staarsrecht einer jeden höchsten Gewalt in Teutschland eigen

sind , sind auch der höchsten Gewalt in solchen Ländern eigen *) .

Der ehmaiige Neichskammergerichts - Assessor von Lu¬

dolf sagt von dergleichen Ländern , daß sie « o -io maZir ^>e-

»-r/r regiert würden . Allerdings maßen sich dis kleinen gro¬

ßen Herrn zuweilen dergleichen an , und murhen ihren Uu-

terthanen etwas an , wozu sie von Gort und Rechtswegen

eigentlich nicht befugt sind . Diese lassen es sich aus Unwis¬

senheit oder weil sie die Proceßkosten **) scheuen , gefallen
und dann wird ein Recht daraus . Dann entstehen aber auch

solche Folgen , wie wir sie in unfern Tagen erlebt haben.

") Man s. was in dem ersten Band §. 119 . hierübergesagt ist.
**) Denn wenn sie diese nicht scheuen , so finden sie auch,

wenn ihre Beschwerden wirklich gerecht und billig sind,
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§ . ; 9i.

In grösser » besonders weltlichen Ländern pflegen diejenft

gen Theile des Landes , über welche dem Landesherr » Patri-

monialrechte zustehen , Kammergüter *) genannt zu wer¬

den , weil das fürstliche Kammercollegium dieselben verwal¬

tet, und die Einkünfte davon erhebt und verrechnet . In

geistlichen Ländern werden sie auch wohl Tafelgüter **)

genannt , weil sie zur Unterhaltung des Landesherrn , seiner

Hofstaat u . s. w . bestimmt sind . Das Eigenthum dieser

Güter steht aber nicht dem Fürsten , sondern dem ganzm

bey den höchsten Reichsgerichten Gehör . So ist cs noch nicht
lange , daß der Fürst - Bischof von Speyer, der keine Land-

stände hat , der Graf von Witgen stein und andre wegen
mißbrauchker landesherrlicher Gewalt von dem
Neichskammergericht in. eine Geldstrafe , so wie ein andrer Graf
vom Reichshofrath sogar zur Gefangnißstrafe auf einer Festung
condemnirt wurden . Noch ganz neuerlich ward vom Reichs¬
kammergericht den Grafen von Schlitz genannt Görz bey
einer Geldstrafe anbefohlen , seinen Rath und Amtmann sofort
von aller Justizpflegc zu entfernen , und die Gerichte einem da¬

zu qualificirtcn Mann auzuvertrauen ; auch der Rcichsfiscal ge¬
gen ihn ercitirt , werl er diesen Mann bisher bey seinen dem
Unterthanen ausser st gefährlichen Amts verri ehr
tuugen geschützt hatte ; dem Fürsten zu Neuwied aber
auferlegt , sich der w il l kn hr l ich e n Erhebung der Geldan¬
lagen unter dcmTitel : allgemeine Landes - Nothdurft
zu enthalten und das zcither dadurch zu viel erhobene den kla¬
genden Unterthanen wieder zu erstatten . S . SchldzerS
Staatsanzeigcn Heft 64 . S . 40 . Heft L; . S . 424.

°̂ ) In Strubens rechtlichen Bedenken Th . 2 . Bd . i . fin¬
det sich ein lesenswcrther Aufsatz von dem Ursprung und der
Bestimmung der Kammergüter in Teutschland.

^ ) Don diesen Tafelgütern sind indessen die Stiftßgüter
wohl zu unterscheiden , von deren Einkünften der allgemeine
Aufwand des Stifts bestritten wird.
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Stifte zu *) . In neuern Zeiten hat man auch hie , und da

angefangen , die Kaminergütec Doma inen zu nennen.

Hierunter versteht man eigentlich in souverainen Staaken

diejenigen Güter , oder Einkünfte , welche zur Bestreitung
der gewöhnlichen Staatsausgaben , wozu auch in monar-

chifchen Staaten die Unterhaltung des Regenten , seiner Fa»
milie und seines Hofstaats selbst gehört , der höchsten Ge¬
walt überlassen sind.

Der Zweck der Domainen und der Kammergütcr ist

afso ein und ebenderselbe , indem beyde zur Unterhaltung
des regierenden Hauses , der Hofstaat und zur Bestreitung
der gewöhnlichen Ausgaben dienen , auch kommen sie darin

Mit einander überein , daß sie nicht ider bloßen Willkühr des

Besitzers überlassen sind . Allein das Eigenthum der Do¬

mainen steht dem Staat zu , an den fürstlichen Kammer¬

gütern aber in weltlichen Ländern der regierenden Familie,
oder in geistlichen dem Stift . Dies kann wenigstens als

die Regel angenommen werden . Unsre teutschen Staaten

sind ncmlich nicht auf die Art entstanden , als man sich die

Entstehung der Staaten überhaupt und im allgemeinen zu
denke » pflegt . Der Fürst existirle schon , und besaß theils

eigenthümiiche , theils Lehngüker , ehe er Landesherr wurde.
Die Landschaft hatte also nicht nöthig , ihm , wie in andern
Staaten , Güter und Einkünfte zu seiner und der Seinigen
Unterhaltung anzuweifen . Man kann also nicht sagen , daß
das Eigenthum der fürstlichen Kammergüter der Landschaft
zustehe **) . Es ist zwar möglich und in einigen Ländcrn-

wirkiich der Fall , daß die Landschaft die von dem Fürsten

Bei ) j ihrer Veräußerung treten die Grundsätze des cano-
Lüschen Rechts ein.

' ') Moser von der Reichsstände Länden S . ss ? .
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verkauft gewesenen Kammergüksr wieder erkauft und dem

Fürsten nebst einigen andern Gütern als eine Domaine über¬

lassen har , allein dies ist doch nur Ausnahme , nicht Regel.

Zn Hinsicht auf die Landschaft würde also der Fürst seine

Kammergüter veräußern können *) , wofern anders nicht

besondre Verträge deshalb vorhanden sind **) , allein so

bald sie Stammgüter, das heißt , einmal in die Familie

gebracht sind , so können sie nicht ohne Einwilligung der

sämmrlichen Stammvettern , und bey Lehen nicht ohne Ein¬

willigung des Kaisers verkauft werden.

Auffallend ist es übrigens und dem Anschein nach sich

selbst widersprechend , daß aus den Einkünften der Kammer-

H Wenn indessen der Fürst einen beträchtlichen Theil
seiner Kammergüter veräußern wollte, so würde allerdings die

Landschaft ein Recht zu widersprechen haben , weil alsdann sie,
wenn cs dem Fürste » an den nökhigcn Einkünften zu seiner .Un¬

terhaltung und zur Bestreitung der . Staatsbedürfnisse fehlte,
ihm neue Abgaben bewilligen müßte . Daß die Kammergüter
überhaupt und schon ihrer Natur nach nicht ohne Einwilligung
der Landschaft veräußert werden können , hat sehr einleuchtend
ausgeführt Hr . Kammersecretair von Florencourt in seinem
Etwas über die Natur , die Veräußerung und

Verschuldung der Kammergüter teutscher weltli¬
cher Reichsstände. Hclmstädr . 179; . 8 .

?*) Es giebt allerdings Länder , in welchen dergleichen Gü¬
ter durch Landesoerträge dem Staat afficirt und auch in Rück¬

sicht auf die Landschaft unveräusserlich gemacht worden sind , so

daß deren Einwilligung zur Gültigkeit ihrer Veräußerung , er¬

forderlich ist . Man s. Moser von der Reichsstände Landen
S . 29c . u . f . In den Herzoglich Braunschweigischen Landen
dürfen sogar nach einem zwischen den Herzog und der Land¬
schaft unter den 1 . May 1794 . geschlossenen Vertrage die Kam¬
mergüter nicht einmal ohne Einwilligung des enger » Ausschus¬
ses der Landstände verpfändet oder überhaupt mit Schulden be¬
schwert werden . Die Idee rührt ganz allein von dem Herzog
her und hat einzig ihren Grund in dessen Wunsch , sein Land^

auch für die Zukunft auf ewige Zeiten zu beglücken. Möchte
doch dies Beyspiel allgemeine Nachahmung finden.



i6 5 . B . V . d. Negier , derbes, teutsch . Staaten überh.

güter , ohnerachtst diese dem Fürsten oder dem Stift eigen»
thümlich zustehen , die gewöhnlichen Sraaksausgaden bestrit»
ren ^werden müssen . Was gehen dem Staat die Güter an,
Die derz Fürst nicht von ihm , sondern von seinen Vorfahren,
oder als Neichslehen , oder durch Hsyrathen , Krieg , An¬

kauf » , s. w . .' erhalten hat ? Wie kann er verlangen , daß
der Fürst nicht blos seine Privat - , sondern auch die Staats»

ausgaben davon bestreiten soll ? Allein , nicht zu gedenken,

daß wohl kein Land ist , in welchem nicht die von dem Für¬

sten versetzt gewesenen Kammergüter durch Beyträge der

Landschaft wieder eingelvft stnd , mithin kein Land ist , in

welchem der Fürst den gegenwärtigen Besitz seiner Kammsr-

güter nicht der Landschaft verdankte , so darf man nur auf
den Ursprung dieser Kammergüter zurück gehen . Die mehr-

sien waren kaiserliche und Neichsdomainen , welche von den

Kaisern den Fürsten und Grafen überlassen wurden . Ihre

ursprüngliche Bestimmung war die Bestreitung der Slaats-

ausgaben ; sollten sie diese ihre Bestimmung dadurch , daß

sie von den Kaisern den Ständen überlassen wurden , ver-

lohrsn haben ? Würde überhaupt wohl die Landeshoheit

unsrer NeichSstäude zu ihrer Vollkommenheit gediehen seyn,
wenn eine jede Landschaft erst ihrem Fürsten Güter zur Be¬

streitung der Staatsausgaben hätte auweisen müssen *) ?

Es ist; aber auch dem Herkommen und den Gesetzen gemäß,

daß von den fürstlichen
'Kammer - Einkünften die gewöhnli¬

chen Rsgierungslasten bestritten werden müssen . Zn ältern

Zeiten wurden nemlich alle diese Ausgaben von dem Fürsten
aus seine » Einkünften bestritten , von Steuern der Unter»

rhanen wußte inan nichts . Endlich klagten im sechszehnten

Jahr«

Putters Beyträgr Th . i . S . is ; .
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Jahrhundert die Fürste » , daß ihre Kammer , Einkünfte nicht

mehr zu den ausserordentlichen Ausgaben hinreichten , und

nun wurden erst rie Unterthanm zu Steuern , jedoch nur

zu einer Bey hülfe verpflichtet *) , und also dadurch aus,

brückiich der Satz aufgestellt , daß eigentlich und hauptsäch¬

lich die Staatsausgaben aus den Kammer - Einkünften be¬

stritten werden müßten»

§ . IHL»

Die Landesherrlichen Patrimonialgüker , die , sei) es nun,

daß fle entweder ursprünglich der regierenden Familie , oder

einer Stiftung eigen rvaren ^ oder daß fle aus ehmaligen Dy¬

nastien , Grafschaften oder grüßen Rittergütern durch Hey¬

rathen , Belehnungen , Consolidationen u . s. w . Theile ei¬

nes Landes geworden sind , pflegen in grösser » Ländern in

Aemter , Pflegschaften , Amtshauptmannschaft

cen , Kellereye », Gowgrafschaften u . s. w . eiuge,

rhsilt zu werden * *) . Ein solches Amt , oder was es sonst

für einen Namen führt , besteht also aus einem Amthaus«

( öfters dem ehmaligen gutsherrlichen Schloß ) nebst unmit¬

telbar dazu gehörigen Aeckern , Wiesen , Gärten , Waldungen

und Teichen , und einer mehr oder Mindern Anzahl Dörfer,

Diesen ist von dem Landesherrn ein sogenannter Amtmann,

In dem R . A . von 154) . 24 . heißt es ausdrücklich : die-

weil solche Hülfe von der Stände eignen Kammergüter»

in Ansehun/ctlicher vieler Ursachen zu leisten , beschwerlich und

Unmöglich seye-

Die gesammten Lander eines Fürsten pflegen Wohl i»

Kreise, Viertel u . s. w . eingetheilt zu werden , allein hier ist

nicht von der Emtheilung ganzer Länder eines Regenten , son¬

dern nur der Parrimoiüalgüter desselben die Rede»

Zweiter Band, B
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Pfleger , Drost , Gogreve , Kästner :c . vorgesetzt , welcher

den Amtshaushalt besorgt , und die Abgaben, , welche die

Bewohner der Dörfer an den Fürsten , oder Grafen , es sey

nun als ihrem Guts - oder auch als ihrem Landesherr » ent,

richten müssen , in Empfang nimmt , und entweder der Kam¬

mer berechnet , oder dafür eine gewisse bestimmte Pacht jähr-

lich zahlt . Auf die Art bestehen also grössere Lander aus

fürstlichen Aemtern , geistlichen Stiftungen , Rittergütern

und Städten , nebst ihren Zubehörungsn, worunter

hier vorzüglich die zu einer Stiftung , Rittergut oder Stadt

gehörigen Dörfer zu verstehen sind.

Klöster , Rittergüter und Städte stehen nicht unter ei¬

nem Amte , es müßte denn seyn , daß eine ehemalige kleine

Graf - oder Herrschaft , wozu ein Rittergut , oder eine

Stadt , oder geistliche Stiftung gehörte , einem grösser»

Lande cinverleidr und in ein Amt verwandelt worden wäre.

Dies ist indessen nur Ausnahme , der Regel nach stehen

sie unmittelbar unter dem Landesherrn , und werden bey

den höhern Landescollegien belangt . Hieraus ergiebt sich

auch , warum dergleichen Güter Kanzleysässige Güter

genannt werden , ncmlich weil sie unter der landesherrlichen

Kanzler ) stehen und sich von einem fürstlichen Amte nichts

befehlen zu lassen brauchen . Man nennt sie auch schrift-

sässige Güter , so wie ihre Besitzer Schriftsassen.

Diese Benennung rührt daher , weil ihre Proteste bey den

höhern Landesgerichten , nicht wie bey den Aemtern münd¬

lich zum Protokoll , sondern schriftlich verhandelt , und weil

sie in ihren Angelegenheiten nicht mündlich , sondern schrift¬

lich vorgeladen werden . Amts fassen, oder Amtssässigs

Güter sind dagegen diejenigen , welche unter einem Amt«

stehen.
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§ - 19z-

In sehr vielen Ländern sind die Benennungen Kam»
mrrgürer und Aemtrr gleichbedeutend . In andern wird
aber zwischen Kammergütern und Aemtern ein Unterschied
gemacht , und eS werden unter jener Benennung die von
dem Landesherrn neu erworbenen Güter begriffen , welche
zwar von der Kammer administrirt werben und deren Ein,
künste auch in die Kammercasss kommen , ohne daß sie je»
doch weder ein eignes Amt ausmachen , noch zu einem be»
reits existirenden Amte geschlagen sind . Dergleichen Güter
pflegen alsdann , da sie keine Aemter , oder Theiie , oder

Zubcbörungen eines Amts , sind und besonders verwaltet
werden , im engern Verstände Kammergüter genannt zu
werden.

Endlich giebt es auch hie und da noch sogenannte C h a«
toull - Güter, worunter man diejenigen Güter versteht,
deren Gefalle nicht in die fürstliche Kammer fließen , sondern
unmittelbar an den Landesherrn eingsschickt werden , und
worüber sich derselbe die freye Verwaltung und Disposition
Vorbehalten har . Dergleichen Charoull - Güter sind erst in
neuern Zeiten entstanden , denn ehemals pflegten alle neue
Erwerbungen zu der Kammer geschlagen zu werden . Aber
sagt Moser *) damit die Herrn nicht nöthig hätten , zu
ihren Privat - Ausgaben allemal Geld aus der Kammer
hohlen zu lassen , auch wohl Vorstellungen anzuhören , daß
iein Geld da sep , oder dies doch sonst schon seinen Herrn
habe , so behielt man nachher dergleichen neu erworbene Gü¬
ter zu einer Sparbüchse , wozu sonst niemand etwas zu sa¬
gen haben sollte.

B i

von der Reichsstände Landen S . an.
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tz . 194.
Aus dem bisherigen ergiebt sich also , daß man in ei-

nem jeden Lande Patrimonialrechte von Hoheitsrechten un¬

terscheiden müsse . Nur in ganz kleinen Ländern ist es mög¬

lich , daß sich jene über das ganze Land erstrecken , in « was

bedeutendern aber ist dies nicht der Fall . Hier ist vielmehr

jedesmal sorgfältig darauf zu sehen , ob die einzelnen Theile

des Landes Privatgüter des Fürsten , oder der Landschaft,

d . h . der geistlichen Stifter , der Ritterschaft oder Städte

sind . Zn Ansehung dieser kann der Fürst keine Patrimo¬

nialrechte ausüben , sondern nur in Ansehung jener . Ganz

anders verhält es sich hingegen mit den Hoheitsrechten.

Diese stehen dem Regenten über das ganze Lalld zu , und

es ist daher) völlig gleichgültig , ob die einzelnen Bestand/

theile in dem Privateigenthum des Fürsten , oder der Land¬

schaft sich befinden . Bey Rechten also , welche vermöge dev

Landeshoheit ausgeübt werden , z . B . bey der gesetzgebenden

Gewalt , bey militairischen Einrichtungen u . s. w . wird

kein Unterschied zwischen den Gütern gemacht , sie mögen

Kammer - oder Landschaftliche Güter seyn . So bald z . B.

Kriegsfuhren zu thun sind , ist der Bauer , der zu einem

Kloster oder Rittergut gehört , eben so gut dazu verpflichtet,
als der Amts - oder Kammerbauer . Selbst der Edelmann,
das Kloster und die Stadt muß die Hoheit des Fürsten an¬

erkennen , indessen sind diese , besonders die Edelleute und

Klöster doch mehr begünstigt , als der Bauer . Dieser ist
am übelsten daran . Man preßt ihn aus , wie einen
Schwamm , in der Hofnung , daß er sich bald wieder voll,

saugen wird . Der Dauer muß nicht mir dem Landesherr»
unter mehrern Rubriken Abgaben entrichten und frohnen,
sondern auch seinem Gutsherrn , dieser sey nun der Fürst
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selbst , oder ein Kloster , oder ein Edelmann . Dies hat sei?

nen Grund darin, , dass der Bauer fast nirgends ein völliges

Eigenthum an seinen Gütern hat . Sind gleich nicht alle

Bauern in Teutschland leibeigen gewesen , so waren doch

ihre Güter von jeher zins - und dienstpflichtig , und man

rechnet daher diese Pflichtigkeit zu den wesentlichen Kennzei¬

chen der Bauern *) . Von einer solchen Dienst - und Zins¬

pflicht , oder von solchen gutsherrlichen Lasten sind nun aber

die Rittergüter frey , denn ihre Besitzer sind ja selbst Guts¬

herrn und der Fürst ist nicht ihr Guts - , sondern ihr

Landesherr.

Dagegen ist auch nichts zu erinnern , unbillig aber ist

es , wenn sie auch von gemeinen Staatslasten befreyet sind,

wenn z . D . die Rittergüter von Einquartirungen verschont,

wenn sie zur Zeit eines Krieges von der Pferde - und Fou-

ragelieferung , von Kriegsfuhren u > s. w . befreyet sind.

Ist dieses der Fall , so wird die Last ganz allein auf die

Bauern gewälzt , und für diese desto drückender **) . Die

Steuerfreyhcit der Rittergüter und Klöster hat noch ver¬

schiedenes für sich , aber von dergleichen Lasten , als die an¬

geführten sind , sollte billig kein Gut befreyet sryn , zumahl

da sie durch ausserordentliche Vorfälle veranlaßt wer¬

den * **) . Hier wäre es recht und billig , wenn Ritter-

B z

*) Runde Grundsätze des deutschen Privatrechts f. 4 ? r.
« . - 91.

Man s. die treflichen Bemerkungen eines Ge¬

schäftsmanns über mein Etwas über die Steuer¬
frey heit des Adels ; in der deutschen Monats¬
schrift vom A » g . 179; .

Das weitere hievon wird Hey dem § . - 58 . gesagt werden»
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Bauerngüter durchgehends auf gleichen Fuß behandelt

würden.

§ . iA5-
Die Rittergüter sind indessen nicht blos von Abgaben

und Diensten befreyet , sondern es sind auch damit gewisse

Vorrechte verbunden , die sich Hey Bauergütern nicht

finden . Dahin gehört vorzüglich die Zagd und die Fi¬

sch e -rey . Der Besitzer des Ritterguts darf also in den

zu dem Gute gehörigen Wäldern und Feldern jagen , und

in den Teichen , Seen und Bachen fischen , der Bauer aber

nicht . In Ansehung der Jagd find jedoch in neuern Zei¬

ten verschiedene Einschränkungen in den Ländern getroffen

worden , so daß man jetzt nur noch , der Regel nach , dir

niedre Zagd zu den zum Nutzen der Rittergüter gehörigen

Gerechtsamen rechnen kann . Die hohe Zagd hingegen ist

zu einem Regal gemacht worden , so daß diese nicht ohne

ausdrückliche oder stillschweigende Concession des Landesherr»

als ein Zubehör eines Ritterguts betrachtet werden kann *) .

Ursprünglich war sie es nicht , denn ein jeder freyer Mann

war zur Zagd auf seinem Grund und Boden berechtigt.

Ein ungleich vorzüglicheres Recht der Rittergüter ist

nun aber die Gerichtsbarkeit , welche gewöhnlich auf den¬

selben Hafter und unter dem Namen der Patrimoni ni¬

eder Erbgerichtsbarkeit bekannt ist . Daß auch dies«

mit den Rittergütern verbunden ist , verdient uni so mehv

Bewunderung , als die Gerichtsbarkeit nach richtigem Grund¬

sätzen des allgemeinen Slaatsrechts eigentlich nur der höch¬

sten Gewalt im Staate , keineswegs aber eiüer Privat¬

person über die andre zusteht . Da man die Richtigkeit

Ausführlicher wird davon im §. 37; . gehandelt werden.
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dieses Satzes eingesehen hat , so hat man geglaubt , den

Ursprung unsrer teutschen Erbgerichtsbarkeit in einer aus¬

drücklichen , oder stillschweigenden Concession des Landes¬

herrn aufsuchen zu müssen . Allein eine solche Verleihung

ist wohl nicht als der Grund derselben anzusehen . Unsre

Vorfahren hakten keine so richtige Grundsätze . Eher ist er

in dem Eigenthmn an der Person und dem Obereigenthunr

an dem verliehenen Gute zu finden.

Es ist schon bemerkt , daß der Bauer , wenn er auch

gleich nicht überall Leibeigner seines Gutsherrn war , doch

kein völliges Eigenthum an den Gütern hatte , die er be¬

dauere , sey es nun , daß dies daher rührte , weil ihm der

Gutsherr einen Theil seiner Güter gegen Leistung gewisser

Abgaben und Dienste überlassen , oder weil er in jenen fil¬

tern gewaltthätigen Zeiten den freyen , in mäßigen GlückS-

umständen lebenden Bebauer seines eignen Landes zu nöthi-

gen gewußt hatte , ihm des Schuhes halber , das Obereigen¬

thum seines Guts und gewisse Dienst - und ZinSleistungm

zuzugestchen . Genug dem Gutsherrn stand in den Mitt¬

lern Zeiten , wo nicht ein Eigenthum an den Persone»

der zu seinem Gut gehörigen Bauern , doch wenigstens ei» ,

Obereigenrhum an ihren Gütern zu.

Dieses Eigenthum gab ihm nun das Recht , Person und

Güter zu schützen , sie zu pflegen und in Ordnung zu halten,

aber auch das Recht , sich selbst zu dem zu verhelfen , was

man von Leyden zu fordern hatte . Die Streitigkeiten der

Bauern unter sich , schlichtete der Gutsherr entweder für

sich , oder entschied sich nach damaliger Sitte , mit Zuzie-

hung andrer verständigen Männer aus der Gemeinde . Er

war also Herr und Richter seiner Bauern , und wenn er sei¬

nen Lehns - , oder Dienstpflichten im Fall er Vasall , oder

B 4
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Disnstmann ( Ministeriaiis ) mar , ein Genüge khat,

so bekümmerte sich der Fürst oder Graf nicht weiter um das,

was auf seinem Guts geschah Noch freysre Hände hatte

aber der Gutsbesitzer , wenn das Gut nicht lehnbar , son¬

dern völlig freyes Eigenthum ( Modium ) war , denn Unter»

ihanenpflichten kannte man damals nicht , sondern alles re»

Hucirte sich auf Lehnspflichten,

Nach entstandener Landeshoheit änderte sich dies zwar,,

aber immer mußte doch der Fürst seine Ritter schonend be»

handeln . Es würde ein Eingriff in die bisherigen Rechte

der Rittergutsbesitzer gewesen seyn , der dem Fürsten hätte

gefährlich werden können , wenn er ihnen ihre Gerichtsbar¬

keit hatte nehmen wollen . Sie behielten also dieselbe nach

wie vor , selbst , nachdem das römische Recht in Gang ge¬

kommen war , und man in diesem fand , daß nur der Fürst

die Quelle der Gerichtsbarkeit sey ; indessen ward doch nun¬

mehr der adliche Vasall nicht blos mit dem Gute , sondern

auch der Gerichtsbarkeit auf demselben belehnt und so ge¬

wann die Sache allmählig das Ansehen , als ob dieselbe ein

Ausfluß der Landesherrlichen Gewalt , und nur derjenige

Gutsbesitzer dazu berechtigt sey , der damit von dem Fürsten

besonders beliehen worden war.

Ze fester die Landeshoheit begründet wurde , desto mehr

Gefahr entstand für die Rittergutsbesitzer , ihre Gerichts¬

barkeit zu verlieren , zumal da überhaupt nach Errichtung

des Reichskammergerichts das Gerichtswesen in den einzel¬

nen Ländern ebenfalls auf einen bessern Fuß gesetzt wurde.

Es wurden nemlich nunmehr Hofgerichte angelegt , an wel¬

che von allen niedern Gerichten im Lande appellirt werden

konnte , und selbst in den fürstlichen Aemtern wurden Män-

rm angestellt, welche des neuen Prozesses unddesrömischen
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Rechts , das nunmehr zur Norm diente , kundig waren.

Jetzt mußte auch der übliche Gutsbesitzer einen solchen in

den Rechten erfahrnen Gerichtshalter annehmen , wenn er

sich nicht der Gefahr aussetzen wollte , seine Gerichtsbarkeit

zu verlieren *) .

Uebcrhaupt aber wurden jetzt die Fürsten immer eifer¬

süchtiger auf ihre Rechte . Man unterschied immer mehr

zwischen einer bürgerlichen und peinlichen, oder ei¬

ner n i e d e r n und h o h e n Gerichtsbarkeit . War der Edel¬

mann nur mit der Gerichtsbarkeit überhaupt beliehen , so

Verstand man dies blos von der bürgerlichen , die peinliche

hingegen durfte sich der Gutsbesitzer nicht anmaßen , wofern

sie ihm nicht ausdrücklich vom Fürsten zugestanden war,
oder er nicht einen unsürdenklichen Besitzstand darthun
konnte * *) .

Und so ist es noch bis auf den heutigen Tag . Die Ci¬
vil - Gerichtsbarkeit ist als ein Zubehör der Rittergüter , der

Regel nach , zu betrachten , und kein Gutsbesitzer ist verbun¬
den , den Erwerbungsgrund seines Rechts darzuthun . Es
kann ihm nicht gewehrt werden , einen Amtmann oder Ge-

nchtshalter zur Ausübung der Gerichtsbarkeit über die in¬

nerhalb seines Bezirks sich befindenden Personen und Sa-

B ;

*) Daher rührt cs unstreitig , wenn isich heutiges Tags bey
einem adlichen Gute keine Erbgerichtsbarkeit findet.

Ob in altern Zeiten den Gutsherrn das , was wir jetzt
peinliche Gerichtsbarkeit nennen , zugestanden habe , ist streitig.
Doch dürfte die verneinende Meynung die richtigere seyn , wenn
gleich so viel gewiß ist , daß in altern Zeiten der Gutsherr mit
seinen Bauern oft eben so hart und unbarmherzig umgieng,
als noch heutiges Tags der polnisch ? Edelmann mit den seine-
gen umgeht.
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chen
' anzusetzen , nur muß er dasjenige dabey beobachten,

was die LandeSgesehe ihm überhaupt zur Pflicht machen,

z . B . den von ihm angenommenen Gerichtshalter vorher

von den höhern Landesgerichten , oder der Juristen - Fakul¬

tät auf der Landes - Universität prüfen lassen , ihn auf un-

partheyische Gerechtigkeitspflcge vereyden u . s. w . ; so wie

er sich auch die Appellation von seinen Gerichten an die hö-

hern Landesgerichte gefallen lassen muß . Die peinliche Ge¬

richtsbarkeit hingegen ist der Regel nach kein Zubehör der

Rittergüter , sondern es ist vielmehr als Ausnahme anzuse-

hen , wenn sich auch diese dabey befindet.

Mit der Genchtsbarkeit sind übrigens mshrentheils auch

noch andre wichtige Vorrechte des Adels verbunden , als

das Abzugsrecht , die Befug n iß die Geschäfte der

Bauernzubestätigen und vorzüglich dasNecht sich

eineArtvonHuldigung , welcheErbhuldigung

genanntwird , leisten zu lassen. Auch diese Gerechtsa¬

me sind mit der Gerichtsbarkeit aus einer Quelle , nemlich

dem Eigcnthum an der Person und Gütern , oder wenig¬

stens dem Obereigenthum an den Gütern herzuleiten . Der

Bauer mochte Leibeigner seyn , oder nicht , so war er doch

zu Diensten verpflichtet , und er konnte sich daher nicht ohne

Einwilligung seines Gutsherrn dieser Verbindlichkeit entzie¬

hen . Wollte er also das Gut verlassen , so mußte er sich

zuvor mit dem Gutsherrn abfinden , woraus das Abzugs¬

recht entstand . Da der Bauer ferner entweder gar kein

oder doch kein , oder doch kein völliges Eigenthum an seinen

Gütern hatte , so konnte er auch darüber nicht ohne Ge¬

nehmigung seines Gutsherrn disponice » , und hieraus ent¬

sprang das Recht die Geschäfte der Bauern , ihre Heyraths-

verlcäge u . s. w . zu bestätigen . Weniger allgemein ist die
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Erbhuldigung, weil diese lediglich von der ehemaligen

Leibeigekischaft ihren Ursprung hat . Dis Leibeignen mußten

nemlich sich zur Erfüllung aller ihrer Pflichten dem Guts¬

herrn durch einen sogenannten Erbeyd verpflichten . Alle

diese Rechte sind also keine eigentliche Hvheiks - oder Regie¬

rungs, , sondern nur gutshsrrliche Rechte , undrsie können

keinen Beweis abgsben , daß die Gutsherrn ehemals Hv-

heitsrechte auszuüben gehabt hätten . Auch üben sie diesel¬

ben noch jetzt , unbeschadet der dem Regenten des Landes ein¬

zig und allein gebührenden Landeshoheit , aus . Diesem ge¬

bührt immer das Recht der höchsten Oberaufsicht . Laßt sich

der Gutsbesitzer Mißbräuche zu Schulden kommen , so kön¬

nen diese geahndet , ja er kann nach Beschaffenheit der Um¬

stände selbst seines Rechts verlustig erklärt werden.

§ . 196.
Was bisher von den Rittergütern gesagt ist , paßt größ-

tentheils auch auf dieKlöster und andre geistliche Stiftungen.

Auch diese sind frei) von Diensten und Abgaben und üben

ebenfalls in ihren Bezirk und Dörfern , welche etwa durch sie

entstanden sind, oder welche sie geschenkt erhalten , oder sonst

auf irgend eine Art erworben haben , die Patrimonialge¬

richtsbarkeit aus . Endlich giebt es auch Städte , denen

ebenfalls ganze Dörfer mit Jurisdiction und andern Vor¬

rechten zustehen . In ältern Zeiten , in welchen die Städte wohl¬

habender waren , als jetzt , kauften sie oft adliche Güter an

sich und erwarben dadurch als nunmehrige Gutsherrn eben

die Rechte , welche vormals der Edelmann ausgeübt hatte.
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Zweytes Capitel.
Von

Landstanden und deren Verhaltmß zur Regierung

des Landes.

§ - 197.

<>
Deutschland hat , wie wir gehört haben , im Ganzen , oder

als ein Staat betrachtet , eine eingeschränkt monarchische

Verfassung . Dieses gilt in seiner Art auch von den mehr-

sten einzelnen teuttchen Staaten *) , indem sich in diesen

Landstände befinden , das heißt Personen oder Gemein,

Heiken , ohne deren Beywirkung gewisse Landeshoheitsrechte

vom Regenten nicht ausgeüvt werden können , und die daher

das Recht haben , auf allgemeinen Landtagen , welche zu

dem Ende gehalten werden , Sitz und Stimme zu führen **) .

So wenig also der Kaiser Majestätsrechte ohne Concur-

rsnz der Reichsstände ausübsn darf , eben so wenig können

diese , wenn sie Landstände haben , ohne deren Concurrenz in

allgemeinen Landesangeleaenheitm HoheitSrechte auS-

üben . So wie jene einen glücklichen Mittelstand zwischen

dem Kaiser und der Nation bilden ; eben so childen Land«

*) 2 " Hinsicht auf den Kaiser und das Reich zwar von al«

ler , die auf monarchischen Fuß regiert werden ; allein hier ist

hlos von dieser Verfassung in Rücksicht auf die Unterthanen die

Rede.
°" ) Dies Recht wirb unter dem Namen LandstandschafL

begriffen.
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stände einen solchen Stand zwischen dem Fürsten und dem

Volk . Sie sind oder sollten wenigstens die wahren Reprä¬

sentanten desselben scyn , die dessen Bestes beym Regenten

vertreten , dessen Gesinnungen studieren , und diese dem Re>

genten erklären müssen , also Organ der Nation *) .

So unangenehm nun aber dem Kaiser die Concurrenz

der Neichsstände seyn mag , ebenso unangenehm ist eS

öfters diesen , daß sie gewisse Hoheitsrechte nicht anders,

als nach vorgängiger Zurathziehung und Einwilligung ihrer

Landstände ausüben können ; denn Neigung unumschränkt

zu herrschen ist die Erbsünde aller Regenten * *) , wenig¬

stens ihrer Minister . Schmeichler der Fürsten haben sich

daher bemüht , den Ursprung der Landstände erst in neue¬

re Zeiten zu sehen . Sie haben es gewagt , zu behaupten,

H Wehe dem Lande , dessen Stände diese ihre Bestimmung
aus den Augen setzen und wähnen , daß sie nur für ihre eigne,

ofr doch so unbedeutende , Personen auf dem Landtage erschei¬

nen , hier nur aus Nebenabsichten , oder zu ihrem Privatvor-

rheil stimmen , dagegen aber taub gegen die Stimme des Volks

sind , und nicht dessen Bestes zu befördern suchen . — Nach

Herrn Hofrath Runde ( in seiner Vertheidigung der Hochstift
^äildcsbeimischen Verfassung S . iz6 .) ist obiges und vorstehen¬

des , was ich schon in der Abhandlung über die Güte der

teutschen Staatsverfassung gesagt hatte , und daraus

in der Darstellung der Hildesheimischeu Lande
'
s-

Lesch werden wiederhohlt worden ist , eine Idee , die ganz
aus dem Innern der Jacobinisch - französischen Constitution ge¬
nommen ist. — Ich finde indessen in einem von dem großen

Münchhause n unterschriebenen Rescript der konigl . Regierung

zn Hannover vom Nov . 1759 . an die Calenbergischc Land¬

schaft folgende Worte : „ Wir überlassen es euren eignen Em¬

pfindungen , ob ein niedreres habe geschehen kbnnc », und ob eine

Landschaft , die das Wort nicht eines einzelnen Standes , son¬

dern der gesammten Unterthanen reden sollte, rc,

Ja wohl aller Menschen , die Kopf haben.
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dckß Landstände ihre Entstehung der Gnade der Fürsten zu

verdanken hätten , daß daher im Zweifel die Vermurhung

für den Fürsten wäre , und daß Landschaftliche Rechte als

Privilegien behandelt werden könnten.

Dergleichen Behauptungen sind aber ganz gegen .alle

Geschichte , denn Landstände sind nicht nur so alt als die

Landeshoheit selbst , sondern , wenn man mehr auf die

Sache , als auf die Form sehen will , unstreitig noch un¬

gleich älter.

Der freye Mann ist nemlich in Teutschland nie will-

kührlich beherrscht worden . Kam gleich der Leibeigne

bei) Angelegenheiten der Nation nicht in Betracht , mußte

sich vielmehr dieser dem Willen des Gutsherrn unterwerfen,

so war dies doch nicht der Fall bei) den Freyen , dem nachmali¬

gen Abel , den Prälaten und dem Bürger in Städten . Die¬

se standen vielmehr in dem nemlichen Äerhältniß zu ihren

Fürsten und Grasen , als diese zum König standen . Sv

wenig der König in allgemeinen Neichsangelegenheiten die

Großen des Reichs despotisch zurück setzen konnte , eben so

wenig konnten diese in gemeinschaftlichen Angelegenheiten

der ihrer Aufsicht anvertrauten Gebiete etwas , ohne die

Freyen zu versammle « und mit diesen zu berarhschlagen,

vornehmen . Und so wie der König zufrieden war, wenn

ihm nur der Lehnsdienst von seinen Magnaten geleistet wur¬

de , und sich übrigens wenig um das bekümmerte , was in

ihren Landen und Gebieten geschah , so war auch der Fürst

sehr unbekümmert um bas , was ein jeder Gütecbesitzer auf

seinem Gut , oder nachmals die Stadt in ihren Ringmauern

vornahm-

Was der Fürst auf seinen Gütern thun konnte , dazu

war auch der Adel , der Prälat und die Stadt in ih-
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rem Bezirk befugt . Baute der Fürst Burgen und feste

Schlösser , so that es der Edelmann ebenfalls , wenn er das

Vermögen dazu harre , oder mehrere vereinigten sich und er,

bauten sich eine Burg in Gemeinschaft . Freyheir herrsch¬

te überall * ) , Unterthanen - Pflichten kannte man nicht,

alles reducirrs sich aufLehns - Pflichten.

Dies System erhielt sich Trotz der aufkeimenden Lan¬

deshoheit, noch lange . Wie war dies auch anders mög¬

lich ? Die Landeshoheit war noch nicht so fest begründet,

daß die neuen Landesherrn sich mehrere Freyheit hatten

herausnehmen können . Sie mußten vielmehr ihre neue

Unterthanen auf alle Art schonen , wollten sie anders nicht

den noch zarten Keim der Landeshoheit wieder ersticken;

denn es ist gewiß , daß ohne den guten Willen der freyei»
Landes - Einwohner die Fürsten nie das werden konnten , oder

geworden wären , was sie sind.

Mit welchem Schein des Rechts konnte aber auch
der neue Herr des Landes von seinen nunmehrigen Land¬

sassen etwas fordern , wozu er sich selbst nicht gegen seinen

Herrn , den Herrn des ganzen Reichs verpflichtet hielt?
Konnte er es ihnen verübten , wenn sie ihm , nicht mehrere
Rechte gestatten wollten , als er und seine Milfürsten dem

Kaiser gestatteten— wenn der nemliche Freyhcitsgeist , der

die Fürsten in Ansehung des Kaisers beseelte , auch in die

Untergebne drang ? Freilich läßt sich eine solche Billigkeit

Nur der arme Bauer machte davon eine Ausnahme,
denn dieser war großtentheils der Wil ! kühr seines Gutsherrn
überlaffen . Daher aber auch späterhin der Bauernkrieg , in
welchem Edelleute und Prälaten gespießt , Schlosser und Kloster
verheert

'
!und arger gehauset wurde , als in unfern Tagen in

Frankreich geschehen ist . S . die mit philosophischem Blick ge¬
schriebene Geschichte des Bauernkriegs von Sartorius.
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nicht von jedem erwarten und es mag wohl damals schon
Fürsten gegeben haben , welche sich ihr Verhältniß zum
Kaiser ganz anders dachten , als das Verhältniß ihres
Adels , ihrer Prälaten und ihrer Städte zu ihnen . Aber
was half es ihnen ? Wie kennten sie die frepen Güterbe»
siher und Städte zwingen , sich ihrem Willen unbedingt zu
unterwerfen , da diese auch das Recht der Armatur hatten,
und ebenfalls Fehden beginnen konnren ? >

Andre Mittel , die freyen Landsassen zu unterthänigen !
Dienern zu machen , gab es damals auch bey weiten noch ^
nicht so häufig , als in den folgenden Zeiten . Von Bän - ^
dern , Schlüsseln und andern Ehrenstellen, wofür
jetzt manches Opfer zum Nachtheil des Landes gebracht
wird , wußte man nichts . Privilegien, oder Bewilli - .
gung gewisser Rechte , Vorzüge und Freyheiren waren das i
einzige Mittel sich einen Theil des Adels , oder eine Stadt
geneigt zw machen , aber dies Mittel konnte für die Für¬
sten eben so gefährliche Folgen haben , als die Begnadigun « !

gen der Kaiser den Kaisern gefährlich wurden . !
Es war und bleibt daher eine feste Regel des Staats,

rechts damaliger Zeiten , daß ohne Zurathziehung und
Bewilligung der in einem Lande vorhandenen Adlichen,
Prälaten und Städte nichts in allgemeinen Landesangelegen¬
heiten vom Fürsten vorgenommen werden konnte . Wo wir
nicht mit rathen , also sollen wir auch nicht mit
ihaten war die allgemeine Sprache in Deutschland . Für»
fkm und Reichsstädte führten sie gegen den Kaiser , und
mußten sie daher auch wieder von ihren Untergebenen oder
Bürgern hören.

Selbst die Kaiser erkannten diese Zurathzichung in öf¬
fentlichen Urkunden . Zn einem Landfrieden RudolphsI.

heißt
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heißt cs : Was auch die Fürsten in ihren Landen,
mit der Landherrn Rache setzen und machen die¬
sen Landfrieden zur Besserung , das mögen sie
wohl rhun , und damit brechen sie den Land-
fr i e d e n n it *) . Sollte ein neues Landrecht gemacht
werden , so geschah dies nicht anders , als mit Zuziehung
der Landsaßen ; Abgaben konnten den Unterchanen nicht
aufeclegt werden , als wenn die Güterbesttzer Und Städte
darin willigten : kurz , so wie die Kaiser durch die Fürsten
des Reichs , die Grafen , Prälaten und Städte bei) Aus.
Übung wichtiger Majestätsrcchte eingeschränkt waren , eben
so waren es diese durch den in ihren Landen gesessenen
Adel , durch die Prälaten und Städte, , so bald sie in ge,
meinschaftlichen Landesangelegenheiten etwas vornehmen
wollten . Die Territorial - Verfassung bildete sich
sehr nach der Reichs - Verfassung , und man kann
sicher als Regel annehrnen , was der Kaiser nicht ohne
Conrurrenzder Reichsstände thun konnte **) , konnten
diese nicht ohne Loncnrrenz ihrer freyen Landes . Einwohner
ihun . Mußte der Kaiser Reichstag halten , und dis
Magnaten des Reichs darauf berufen , so mußten diese
ihre Landsassen versammeln , und Landtag halten . So
sind Reichstage und Landtage , Reichsstände und
Landstände entstanden . Wer zu den allgemeinen Lands-
Versamminngett berufen wurde und das Recht hart « , seine
Stimme über die in Vortrag gebrachte Materie zu geben,

*) LehMänn Speyerschs Chronik. B . V. Cäp. 8.
**) Man vergesse nicht, daß hier von altern Zeiten die Re¬

de ist , in welchen die kaiserliche Gewalt Noch Nicht so ri -ig «^schränkt war , a !s jetzt»
Zweiter Band « §
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war Land stand , und in jedem Lande , in dem sich eine

Ritterschaft , reiche Klöster und Städte befanden , waren

Landstände vorhanden.

Freylich hatten Landtags in den ältern Zeiten eben so

wenig als die Reichstage eine gewisse und beständige

Form ; und so wenig die Rechte der Neichsstände zum

Kaiser durch geschriebene Gesetze und Verträge genau be-

stimmt waren , eben so wenig war dies der Fall in Anse¬

hung der landständischen Rechte . Alles beruhte nur auf

Herkommen.

Herkömmlich war es nun wohl , daß in allgemeinen

Reichs - oder Landesangelegenheiten nichts ohne vorgängige

Verathung mit den Reichs - oder Landständen und nichts

ohne deren guten Willen vorgenommen werden konnte;

allein Herkommen ist ein schwacher Damm , der leicht

durchstochen werden kann.

So lange der Fürst selbst sich noch nicht recht fest in den

Besitz seiner Rechte gegen den Kaiser gesetzt hatte , und noch

von dieser Seite etwas besorgen mußte , so lange war frey-

lich nicht zu befürchten , daß er jenem Herkommen zuwider

etwas unternehmen würde . Kaum war er aber von dieser

Seite gesichert , so suchte er nun auch seine Herrschaft über

seine Unterthanen immer mehr auszudehnen.

Das Spiel war indessen gefährlich . Ritter und Städte

hatten das Recht der Waffen so gut , wie der Fürst , und

Stifter und Klöster wußten sich oft noch besser zu helfen»

So leicht wagte es daher kein Fürst die Rechte eines

ganzen Standes, noch weniger der ganzen Land¬

schaft zu kränken ; aber es galt dem einzelnen Rittet,

der einzelnen Stadt . Treflich kam ihm hiebey die Eifer¬

sucht der verschiedenen Stände und daß diese sich noch
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nicht als ein Corpus ansahen , ja daß nur selten und
Mehr- in Ehrensachen , als in andern , die , dem einzelnen
Ritter zugesügte Kränkung , von der ganzen Ritterschaft
gefühlt wurde , zu statten . Der Ritter haßte nicht nur
den immer wohlhabender werdenden Städter , wie beyde
Pfaffen haßten , sondern oft beneidete auch der eine Ritter
den andern , die eine Stadt die andre . Jeder glaubte nur
für sich zu seyn , sah seinen Nachbar als Feind an und ge¬
meinschaftliches Interesse war eine unbekannte Sache . Ver-
stand der Fürst die Eifersucht und Trennung zu unterhal¬
ten , so konnte ihm der Sieg nicht fehlen. Die Geschichte
der ältern Zeiten ist voll von Fehden zwischen Fürsten und
Rittern , Fürsten und Städten . Ein Ritter half den an-
dem unterjochen und ein Stand den andern.

Endlich wachte man auf , man ficng an eknzusehsn,
wie schädlich die Eifersucht und Trennung sey , und wie

sehr man sich durch nähere Vereinigung gegen den Verlust
bereits entzogener Rechte hätte sichern können. So traten

erst , wo es noch Zeit war , die einzelnen Stände in nähe¬
re Verbindung Und wie auch dies noch nicht Helsen
wollte , so vereinigten sich alle in ein Corpus. So

schloffen schon im Jahr 1346 . die Landstände im Bisthum
Münster eine Verein unter sich , die sie itn Iahr 1466.

wegen verschiedenerLandesbeschwerden erneuerten und schärf¬
ten . Zm Jahr iz ; 4 - vereinigten sich die Landstände in

Pommern , izya . in Lüneburg Und Bayern, 140z.
inSalzburg, 14 ; « . in S achsen , Meißen , Frau»

ken , Osterlanb und Voigtland, r4 ; ä . im Trier-

scheu, 1458 - in Schlesien, 146 ; . ini Köllnischen

und 1467 . in der Lausitz *) . Wenn erst die Geschichte
C -i

*) Moser von der Reichsstände Landen und Unterthaneii»
S/6 ; p — 70s.
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der einzelnen teutschen Staaten mehr , und zwar nach

der bereits angesangenen glücklichen Spittlerischen Ma¬

nier , bearbeitet seyn wird , so wird sich gewiß dies Verzeich¬

nt noch sehr vermehren lassen.

Der Zweck aller dieser Unionen war, die Landes¬

freyheiken Mit vereinigten Kräften aufrecht zu erhallen.

Nun konnte der Fürst seinen Standen nichts mehr abge¬

winnen , denn wie hätte er das Ganze zwingen können.

Hier und da suchte er wohl beym Kaiser , ja sogar beym

Pabst die Cassation der Vereinigung zu bewirken , wie

denn wirklich int Jahr 1457 . die Trier sche vom Pabst

und Kaiser cassirt wurde , allein der dadurch entstandene

Gemeingsist konnte doch nicht cassirt werden . Was den

Landständen noch von Rechten geblieben war , Mußte der

Fürst ihnen jetzt lassen , ja cs fand sich - auch wohl , wenn

man aufmerksam war und Gelegenheiten zu benutzen wußte,

ein günstiger Zeitpunkt , bereits halb verjährte Rechte wie¬

der geltend zu machen.

- War etwa der Fürst in einer Fehde gefangen, so

ranzionirte man ihn zwar , aber ließ sich nun auch verspre¬

chen, daß er dem alten Herkommen zuwider nicht mehr han¬

deln , daß er dies oder jenes künftig nicht mehr , ohne mit den

getreuen Ständen darüber Rath zu pflegen , thun wolle . —

Waren die Kammcrgüter des Fürsten verschuldet und

verpfändet , so lößrs man sie zwar wohl wieder ein , aber

man sorgte auch dabei ) für die Erhaltung der bisherigen

Rechte . — Eine noch erwünschtere Gelegenheit boten Suc,

cessionsstreitigkei ten, die nach damaliger Sitte mit

dem Degen in der Faust ausgemacht wurden , dar . Ein

feder Competent bewarb sich um die Gunst der Landstände

« nd wie konnte er dies anders , als durch Versprechungen?
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Man huldigte dem auf diese Art zur Negierung kommenden

Fürsten nicht eher , bevor er nicht dies oder jenes bewilligt

hatte.
So erhielten sich also

^L andstände noch in den meisten

Ländern , wenigstens großentheils bey ihren ursprünglichen

Rechten . In manchen war man freylich zu spat erwacht,

als daß man noch etwas hätte retten können , so daß schon

im fünfzehnten Jahrhundert ihr Andenken erloschen war.

Allein dies waren doch nur Ausnahmen , nicht Regel , und

eS würden gewiß noch jetzt in mehrern Ländern sich Landstän-

de finden , und diese da , wo sie find , noch mehrere Rechte

haben , wenn nicht zu Tcutschlands sonstigem Glück das

Faustrecht endlich abgeschaft wäre.

Nachtheiliger konnte nun freylich für die Landstände

nichts seyn , als die Errichtung des allgemeinen Landfrie¬

dens und die damit verknüpfte Aufhebung des Faustrechts.

Der Reichs stand behielt das Recht der Waffen , derLand-

stand aber verlohr es . Jetzt konnte her Fürst sich also schon

mehr Freyheiten herausnehmen , ohne den bisherigen Gärigen

und kräftigen Widerstand zu besorgen . Es blieb zwar den Land¬

ständen das Surrogat der Selbsthülfe , sie konnten Klage

führen gegen ihre Fürsten , wenn diese ihre althergebrachten

Rechte kränkten , aber zum Unglück für sie bestand größten-

theils das Gericht , bey dem sie klagen sollten , aus Docto-

ren des römischen Rechts , die sich von Landständischen

Netten und Freyheiten kaum Begriffe machen konnten , und

im Zweifel für den Landesherrn sprachen . Was schien auch

natürlicher , als daß der Herr des Landes das Land in sei¬

nem Eigenthum habe
' und daher zu allem berechtigt sey,

was nur aus diesem Begriff gefolgert werden konnte . —

Herkommen ward als conluetuäo behandelt , manche Ge-
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wohnhei
' t »ach überspannten Begriffen , als irrationable ver¬

worfen , und immer konnte sie ohne Veystimmung des Re-
genten keine Gesetzeskraft haben, auch ward sie nicht verma¬
chet , sondern mußte erwiesen werden.

Hier und da war man zwar wohl schon so vorsichtig ge¬
wesen , sich Handfesten, oder schriftliche Versicherungen
geben zu lassen, aber dies war doch nur Ausnahme , nicht Re¬
gel , Wozu auch ehmals diele Vorsicht , an die nur etwa
Pfaffen und in der Folge Starte , nachdem diese besoldete
Schreiber in ihre Dienste genommen hatten , dachten , der
Ritter verließ sich auf seine Faust , wie ehmals der Bürger
auf seine Brustwehr,

Konnte nun vollends den Handfesten die Einrede der
Gewalt, der Furcht u . s. w . entgegengesetzt werden , ließ
sich sogar oft nicht läugnen , daß sie wirklich erpreßt waren,
so half nicht einmal Brief und Siegel . Höchstens behau,
delte man sie als Privileg ien, die der Fürst aus Gna¬
den Mheilk hatte , und die daher nicht nur aufs strengste aus¬
gelegt werden mußten , sondern auch wohl widerrufen
werden konnten.

Wenn man aber auch endlich , Trotz aller dieser Schwie,
rigkeiten , ein günstiges Urthril erhielt , so fehlte es oft an
der Vollziehung. Man war von Seiten der Ncichs-
stände schlau genug gewesen , dem Kaiser die executivische
Gewalt aus den Händen zu winden . Die Erecution gegen
den Fürsten ließ sich also nur von seinen Mitfürsten erwar¬
ten , dis aber mit ihm gleiches Interesse halten.

War es bey diesen Umständen wohl dem Adel und Bür,
ger zu verdenken , wenn er Proceffe haßte , und sich selbst
gegen Bedrückungen zu schützen suchte ? — Aber denn war
auch vollends alles verlohrrn; nun gualisieirkeman das Be-
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nehmen zu einem Landfriede » sbruch; und der Frieds

brecher ward seiner Rechte und Freyheiten verlustig erklärt.

Schon im N . A - vom Jahr 1512 . Th . i . K. 1 ; . wurde ge-

gen leichtfertige , rechtscheuende und ausgetretene Nn-

terthanen geeifert und verordnet , daß sie für Friedbre-

cher gehalten , und gegen sie zur Acht und andern Pönen

procedirr werden solle. Und als der Gebrauch der Wahlca-

pitulation aufkam , ließ man Carl V . versprechen , alle

unziemliche hässigeBundniß, Verstrickung und Zu¬

sammenthun der Unterthansn , des Adels und gemei¬

nen Volks, auch die Empörung , Aufruhr und unge¬

bührlichen Gewalt gegen Kurfürsten , Fürsten und Andern

sürgenommen , und die hinführo geschehen möchten , aufzu*

heben , abzuschaffen , und mit ihrer der Kurfürsten , Fürstett

und andrer Stand Rath und Hülff daran zu seyn , daß sol¬

ches , wie sichs gebührt und billig ist , in künftigen Zeiten

verboten und fürkommen werde.

Es ist daher nicht zu bewundern , daß die Macht und

das Ansehen der Landstande sank und daß sie in vielen ieut-

schen Ländern ganz in Abnahme geriethen . Ein Glück war

«s noch für sie , daß man den Grundsatz ferner gelten ließ,

niemand könne ohne seinen guten Willen be¬

st eurt werden ; daß ferner die Söldner , welche jetzt der

Fürst , um theils seine Ritter und Sradte zu demüthigen,

theils wegen der Religionshändel halten mußte , ingleichen

der vermehrte Aufwand Key Hof , die Unterhaltung der auf-

gekommenen Landescollegien ihn gewöhnlich so tief in Schul¬

den stürzten , daß er sich nicht anders zu retten wußte , als

seine Landstände um Beeden anzusprechen . Hatten nun

diese nicht allen Verstand verlohren , so höhlten ' sie jetzt noch

nach , was sie ehemals versäumt hatten ; sie brachten ihre

C 4
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Beschwerden vor , exhielien dann gegen Urbrrnrhmung der
vom Fürsten gemachten Schulden schriftliche Versicherungen
ihrer Rechte und Frcyheitsn , und hatten nun Beweismittel,
Venen wenigstens die Einreden der Gewalt und der Furcht
nicht füglich wehr entgegen gesetzt werden konnten.

Mehrencheils waren sie so vorsichtig , nur dis Bezah¬
lung der angegebenen Schulden zu fthernehmen , oder dem
Fürsten zwar wohl eine gewisse Summe zuzubilligen , aber
die Erhebung derselben sich selbst vorzubehalten . Kam
nun der Fürst von neuen in Roth , so mußte ex abermals
zu seiner getreuen Landschaft seine Zuflucht nehmen,
Landtag berufen , eine harte Prüfung seiner und seiner Ra¬
che Handlungen erdulden , und neue Versicherungen geben.

So sind Laudtagsabschiede , Landescompactaten , Ne-
cesse , Nsvcrsalen und Freyheitan *) entstanden , die also
wahre Verträge * *) über die gegenseitigen Rechte und

) Ju den österreichischen Niederlanden die bekannte joyeus?- " kr^e , und im Lüttichschcn der ksix (lschex.
^ ) Der al teste bis jetzt bekannt gewordene Vertrag dieser

Art , ist der Friede zu Fex im Lüttichschen vom I . izr6.
Erstaunen muß man übrigens , wenn in unfern Tagen hin und
wieder laut - behauptet wurde , ein Regent , dessen Hauptpflicht
se>) , dqs Beste des Staats zu befördern , könne sich durch Ver¬
trage die Hände nicht binden lassen ; er ftp berechtiget, , dem
Vertrage grade entgegen zu Handelns ) , sobald es ihm scheiß
ne , daß dessen Beobachtung dem Wohl des Ganzen » achthei¬
lig ftp , Was waren aber alsdann Vertrage ? Was wäre ein

a) Mail tadelt , wie ich glaube , mit Recht , die Lehren des
Herrn Fichte von der Verbindlichkeit der Vertrage ; aber sind
denn diese Lehren neu? Haben denn nicht schon lange manche
Monarchen und Fürsten den Grundsätzen des Hrn . Fichte gemäß
gehandelt ? 'Fast möchte man auf den Gedanken kommen,
dgß F . fti 'tt '

Grundjatze qus manchen Regentenhandlungcn ab-
strahirt hatte.

« ML! !.! BU»« »LK»» « W W >WWWW!
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Pflichten der Landesregenten und ihrer Unterthanen , oder

Landesgrundgefttze sind ; und so haben sich landschaftliche
C 5

Bürger ? Was wäre bürgerliche Freiheit ? Kann der Fürst gesetz¬
mäßig allein beurtheilen , daß das , was er tbun will, bes-
ser ist , als das , was cr thun soll? Ist es nicht seine Schul¬
digkeit , diejenigen , mit denen er cenlrahirt hat , auch zu befra¬
gen , ob das , was ihm befler dünkt , ihnen auch als das Bessere
einleuchte?

Gewöhnlich gicng man aber mit mehr Behutsamkeit zu Wer¬
ke , wenn man die Verbindlichkeit solcher Landesverträge anfech-
len wollte , Man sagte zum Beispiel : sie seyen in Zeiten der
Noch abgezwüngen worden ; der Vorgänger in der Regierung,
unter dem dieser oder' jener mißfällige Vertrag errichtet worden
sei) , sey ein schlechter Regent gewesen , er habe unveräußerliche
Rcgierungsrcchte gegen ein Stück Geld verschleudert , seinem
Nachfolger habe er aber auf solche Weise nichts vergeben kön¬
nen rc . Hierauf antwortet schon M o s e r in seinem Werke , von
der deutsche » Reichsstände Landen, B . 4 . C . ; S.
uz ? . Machen es denn die Herrschaften anders ? Hat Moses
den Egyptern die Frucht umsonst gegeben ? Welcher Landesherr
würde seinen Landständen Tonnen Goldes und Millionen unevt-
geldlich vorschießen, um sie in ihren Nöthen zu helfen . Beding¬
ten Landstände Hey solcher Gelegenheit sich etwas ein , das in
der That dem Landesherrn oder dem Lande schädlich wäre , so
ließe es sich hören , und die Sache würde von dem Lberrichter
billig in kerminos iulti er aegui zurück verwiesen . Aber man se >.
he/dergleichen Compactate an ; was enthalten sie ? Gewiß alle
meistentheils nichts , als Dinge , welche ohnehin göttlichen und
natürlichen Rechtens oder Ucbcrbleihsel der uralten teutschcn au-
gebohrnen Freyheit sind , oder welche den Einbruch einer schäd¬
lichen , despotischen und willkührlichen Regicrungsart aufzuhal-
tcn suchen und dergl . Lassen die Regierungsnachfolgcr es sich
gefallen und wohl schmecken , wenn ihr Vorfahrer neue Anlagen,
Frohndienste u . dergl . aufgebracht , mehrere Güter und Gefälle
an sich gezogen hat,

'
u . s. w . ; warum sollte er nicht wiederum

es sich auch gefallen lassen , wenn er etwas , allenfalls auch ohne
wahre Noth , weggcgebcn hat . Ja , sagt man , unter jenem
profitirt , und unter diesem leidet der Staat . Ja groß Dank!
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Verfassung und Rechte in vielen Ländern Teutschlands er,

Hallen , und zwar mehr , oder minder , je nachdem der

Fürst mehr oder weniger seiner Landstände bedurfte . Hat,

tcn sie also die - Unvorsichtigkeit begangen , dem Fürsten

wisse Steuern auf beständig zu bewilligen , ihm die Ver-

theilung und Erhebung selbst zu überlassen , war der Fürst

ein guter Wirth , so war es um die Landstände gethän , be¬

sonders da man im I > 154 ; . anfieng in Neichsgesetzen ge¬

wisse Steuern den Unterthanen zur Pflicht zu machen , und

die Stände des Reichs zu berechtigen , diese, auch Trotz der

mit ihren Landständen errichteten Verträge , von ihren Un¬

terthanen zu fordern.

Der Fürst bekam nun auch eigtne Collegia, also

theils Mittel sich seine Ritterschaft besonders zu verpflichten,

theils Gelegenheit auch mit andern als seinen Landsian,

den sich berakhen zu können . Dagegen schien um so weni¬

ger etwas zu sagen zu seyn , als die Räche zum Theil Mit¬

glieder der Landschaft waren , von denen man doch die Ver-

muthung gelten lassen muste , Laß sie nur zum Besten des

Landes rathen würden , und daß daher eine Berathung mit

der Landschaft selbst nicht mehr nöthig sey . Wer durfte

auch wohl so vermessen seyn , die Frage aufzuwerfen , oder

gar öffentlich zu untersuchen , ob nicht jenen Rächen nach

ihrer individuellen Lage das Privatinteresse des Fürsten nä¬

her am Herzen liegen müsse , als das des Landes? —

Wo sollte überhaupt über Landschaftliche Rechte und Be¬

fugnisse gesprochen werden , wenn kein Landtag mehr berufen

der liebe Staat ! der Kopf allein ist nicht der
Staat , und das Geblüt i st nicht allein für deir
K .ops , sondern auch für den ganzen Leib.

t-« « MM « !» » » »M - t >0 MM« >>
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wurde? — Sich ohne Berufung des Fürsten zu ver¬
sammeln, war schon viel gewagt und ließ sich fast nicht an¬
ders denken , als wenn noch ein Ausschußvon Stän¬
den ( ^ sternbleo äe Notables ) beysammen war . Doch
auch dagegen wüste man Mittel ! Zn derWahlcapitula-
tion von r6; 8 . wurden dergleichen Privateonvente
verboten , und man säumte nicht , diesem Gesez die ausge¬
dehnteste Auslegung zu geben.

Durch den Westphälischen Frieden hatten zwar die Land,
stände eine neue Stütze bekommen , indem er ihnen dieIon-
A0 utu obtenta prlvlleZla Lt iura bestätigte , allein meh¬
rere bald folgende Neichsgesetze , als der R . A . von 1654,,
die Wahlcapitulation vou 1658 . , der Reichsschluß von 1670.
waren ihnen dagegen desto nachtheiliger; ja wenn der Kai¬
ser die durch die Mehrheit der Stimmen im Jahr 1670 ..
verlangte Ausdehnung des I . N . A. § . 180 . genehmigt hät¬
te , so würde es ganz um die Landstände gerhan gewesen
seyn . Denn nun hätte der Fürst seine Unterthanen nach
eigenem Gefallen mir Steuern und Schatzungen aller
Art belegen können . Welch ein Glück für Deutschland, daß
der Kaiser , veranlaßt durch den wahrhaft patriotischen Wi¬
derspruch einiger Fürsten , vorzüglich der Fürsten aus dem
HauseBraunschweig, seine Einwilligung zu dem projec,
tirten schädlichen Reichsschluß so standhaft versagte, und
dadurch von neuem den Satz , daß Steuern nicht anders
als mitgutem Willen der Unterthanen auferlegt werden
können , bestätigte ! Dies hat nicht nur Landstände von ih¬
rem völligen Untergang gerettet , sondern sogar bewirkt,

-) I . ? . 0 . Art. X. §. 16. Vergl . Art. V . j . Art. VU
f. r . tArt . XI , §. ii . 1, . ir . Art. XIII . j . 4.
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daß hie und da in neuern Zeiten , Landstände entweder wie¬

der zu etwas mehreren ! Ansehen gekommen , oder gar von

neuem *) wieder hergestellet sind.

Aus dem bisherigen ergeben sich nun folgende wohl zu

bemerkende Sätze:
r ) Landstände sind nicht erst in neuern Zeiten aufge¬

kommen , und haben ihre Entstehung nicht der Landcsherrli»

chen Gnade zu verdanken , sondern ihr Ursprung ist eben

so alt, ja wohl noch älter, alsdie Landeshoheit selbst.

2 ) Zn kleiner» Ländern , in denen sich kein Ritter-

sitz , kaum ein Kloster , vielweniger eine Stadt ursprünglich

befand , hat es zwar keine Landstände von Anfang an gege¬

ben , wohl aber in den grösser» bedeutenden Ländern.

z ) In Ländern , wo man das Steuer wesen auf eir

nen festen beständigen Fuß kommen ließ , sind die Landstände

entweder gänzlich erloschen , oder es sind nur noch unbedeu¬

tende Spure » , ein bloßer Schatten davon übrig ; in eini¬

gen hat man jedoch in neuern Zeilen für gut gefunden , sie

wieder herzustellen.

4) Wo sie noch von alten Zeiten her vorhanden sind,

da gründen sich ihre Rechte nicht sowohl aus Privilegien

der Landesherr » , als auf die ursprüngliche Verfassung von

Teutschland , welche durch die Landesherrlichen Versicherun¬

gen nur aufrecht erhalten ist.

Dies ist der Fall in dem Würtenbergischcn und
Schwarzburgische n . Wenigstens in dem letzter» Lande ge¬
schah die Herstellung aus sebr interessirtcn Absichten . Man s.
was ich darüber in dem Repertorium des teilt scheu
Staats und Lebnrechts Bd . ; . unter dem Art . Land¬
stand in dem Heu §. gesagt habe . Don jenem s. das Gbt-
tingische Histor . Magäz . Bd . 1 . St . 1.
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; ) Nicht in allen Ländern sind die Landstände gleich

vorsichtig gewesen , sie haben also bald mehr , bald weniger

von ihren ehmaligen Rechten conservirt , und es läßt sich

daher nur wenig sagen , was in allgemeinen auf alle in

Teutschland vorhanden seyende Landsiände paßte.

§ . i - 8.

Untersucht man nun die Rechte der Landsiände , so

muß man dabey nicht vergessen , daß sie auch Pflichten

haben und zwar sowohl gegen den Fürsten , als das Land,

denn sie sind nicht blos als gebohrn ? Näthe des Regenten,

sondern auch des ganzen Landes und als Repräsentanten

desselben zu betrachten . Sie müssen daher auf das Beste

des Landes , welches auch zugleich das wahre Beste des Re»

geuten ist , wenn gleich zuweilen dessen Privakvürthei
'l dar«

unter leiden dürfte , ihr vorzüglichstes Augenmerk richten;

folglich dem Fürsten sowohl auf dessen Verlangen , als frey¬

willig Rath ertheilcn und Vorschläge thun ; alles was zum

Wortheil des Landes gereicht , Nicht aus gehässigen Neben¬

absichten oder aus einem elenden Vorurtheil zu Hintertrei¬

ben , oder zu erschweren suchen ; vielmehr möglichst beför¬

dern helfen . Sie sind besonders verpflichtet , alles anzuwen¬

den , wodurch ein dem Lande drohender Schaden , oder eine

Gefahr abgewendet werden kann , mithin zu allen erlaubten

Mitteln , welche zu diesem Zweck führen , befugt . Sie kön¬

nen daher , wenn z . D . der Fürst das ihm sonst vermöge

der Landeshoheit , nur unter gewissen Einschränkungen , zuste-

hende Recht des Kriegs und der Bündnisse zum augen¬

scheinlichen Verderb seines Landes zu weit ausdehnt , und

dadurch das Land in die größte Gefahr stürzt , nicht nur

deshalb ihm gehörige Vorstellungen thun , sondern auch,
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wenn diese vergebens sind , sich mit ihren Klagen an die

Reichsgerichte wenden *) . Vorzüglich ist es ihre Pflicht die

allgemeine LandeScasse treulich zu verwalten und selbst bey

den Bedrückungen einzelner Classen der Unterthanen nicht

zu schweigen , sondern vielmehr deshalb ehrerbietige , jedoch

standhafte Vorstellungen zu thun , u . s. w.

Wendet man sich hiernächst zu den , den Landständen
von alten Zeiten her , noch übrig gebliebenen besondern Rech-
len , so ist keines wenigem Zweifeln ausgeseht und keines

allgemeiner , als daß ohne ihre Einwilligung keine neue

Steuern und Abgaben den Unterthanen auferlcgt werden

können . Selbst solche Nechtslehrer , die sonst eben nicht die

Rechte der Landstände zu vertheidigen pflegen , gestehen ih«
nen dies Recht zu **) . Es läßt sich aber auch dasselbe um

so weniger bezweifeln , je gewisser es in den Neichsgesetzen
selbst und in der , in diesemPunct beybehaltenen , ursprüngli¬
chen Verfassung von Teukschland gegründet ist. Zn dem

Speyerschen N . Absch . von 154 » . kommen nemlich wieder¬

holt im § . 5 ; . die Ausdrücke : „ Kurfürsten , Fürsten und
Stände , welche sich mit ihren Unterthanen der Tückenhülf
halber bereits vertragen, oder verglichen" vor , und
am Ende heißt es : doch soll hiemit gemeinen Ständen ande-

*) Die Kurtrierschen Landstande -haben davon das allerneue,
sie Beispiel gegeben , indem sie bey dem Reichskammergericht
11m ein Llsnä -num äs sdäucenäo milire tzMco gegen den Kur,
Fürsten nachgesucht haben , als dieser den franzbsischen Emigran,
tcn gestattete , sich in seinem Lande zu bewaffnen und militairi-
sche Uebungen anzustellcn . Die Landstande sahen wohl ein, dag
sie dadurch in einen Krieg mit Frankreich müstcN verwickelt wer,
den . .Vergl . mein Staats - Archiv Heftn . 4.

z . B . in Lonül . UaUeyss 1'
sn >. II , Lilr . i , Lonsi

lS ? , nnm,
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rer Sachen und vorfallendcn Nothdurften halben , sich mit

ihren Unterthanen von wegen gebührender Anlag zu ver¬

gleichen und zu belegen unbenommen seyn . Das hier

gebrauch « Wort vergleichen ist , wie Moser ^ bemerkt,

vom größten Nachdruck und begreift die Regel , daß wann

Neichsstände vorfallender Nothburft halber ihre Untertha¬

nen mit Steuern belegen wollen , ein Vergleich deshalb

zwischen ihnen vorhergehen müsse . Dies schließt also alle

eigenmächtige und einseitige Landesherrliche Belegung schlcch,

terdings aus und macht die Einwilligung der Unterthanen

durchaus nolhwendig.

Ist es nun aber schon in Ländern , in welchen sich keine

Landstände finden , Rechtens , daß den Unterthanen ohne ih,
ren guten Willen keine neue Steuern aufgebürdet werden

können ; wie vielmehr muß denn dies nicht in solchen Län¬

dern eintreten , die mit Land ständen versehen sind ? Hier
tritt aber auch noch eine besondre Betrachtung hinzu . Zn

solchen Ländern ist nemlich die Einwilligung der Landstände

nicht blos bey den Fragen : ob und wie viel an Steuern

vom Landesherrn erhoben werden soll ? sondern auch bei¬
der Frage : wie und auf welche , für die Unterthanen am

wenigsten drückende , Art und Weise die Erhebung der

Steuern geschehen ; ob durch eine Kopfsteuer , Accise, Stem-

pelpapier oder was sonst für sine Art das bewilligte Geld

aufgebracht werden soll ? erforderlich . Es ist dies zwar in
keinem Reichsgesetz ausdrücklich und namentlich bestimmt,
aber es liegt lheils in dem so viele Kraft habenden Wort

vergleichen, theils in der Natur der Sache selbst. Ein

nur etwas billig denkender Regent wird auch seinen Stän¬

den diese Befugniß um so weniger streitig machen , je mehr

*) im Tr » von der Landeshoheit in SteMsach ?» G , 17»
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von ihnen zu vermuthen iss , daß sie die Kräfte und Gesin¬
nungen der Unterthanen am besten kennen und die beste
Einrichtung in diesem Puncr zu treffen wissen werden.

Indessen versieht cs sich doch , daß der Landesregenk
hiebey keineswegs von aller Concurrenz ausgeschlossen sey;
er ist nicht nur befugt , Vorschläge deshalb zu thun , die von
den Landständen beliebte Art und Weise zu bestätigen , son¬
dern auch sogar dieselbe zu verwerfen , wenn er sich über¬
zeugt hält , daß sie etwa für die ärmere Klasse der Untere
terthanen zu drückend seyn sollte.

Der Regel nach haben aber die Landstände nicht bloß
das Recht die erforderlichen Stenern zu bewilligen, sondern
auch das Recht die verwilligten Abgaben selbst durch eigne
dazu bestellte landschaftliche Bediente erheben und berechnen
zu lassen . Sie haben daher eine eigne Landschaftliche oder
vielmehrLandes Casse , welche von der Fürstlichen Kam-
mercasse sehr wohl zu unterscheiden ist . Diese Landescassen
sagt Moser im Traktat von der Landeshoheit in Steuer¬
sachen S . 648 . haben mehrentheils mit den freywilligen
Landsteuern einerley Ursprung , oder sind doch nicht lange
nach ihnen entstanden . Ueberließ man dem Fürsten die
Einnahme und Ausgabe der vom Lande bewilligten Steuern,
so war man nicht sicher , daß sie wirklich zu dem Zweck ver¬
wandt wurden , zu dem sie waren bewilligt worden . Die
Gelder , gingen doch sonst hinaus , die Schulden blieben
unbezahlt, und man forderte zu Tilgung eben dieser Schul,
den in einiger Zeit wieder neue Summen . Alles das war
nicht zu befürchten , wenn die Landstände die bewilligten
Gelder selbst einnahmen und ausgäben.

War man also ja hie und da anfangs so unvorsichtig
gewesen, dieEinnahme und Ausgabe dem Fürsten zu über¬

lassen,
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lassen , so suchte man doch bald das Uebel wieder gut zu

machen . Man verwilligte nicht eher neue Summen , bevor

der Landesherr nicht versprochen hatte , die Erhebung und

Verwaltung der aufzubringenden Gelder der Landschaft selbst
zu überlassen.

Freylich - haben kn neuern Zeiten in manchen Ländern

die Regenten gesucht , den Landstanden die Erhebung aller,

oder doch gewisser Steuern - wieder zu entziehen , und an sich

zu bringen : wenn es aber darüber zur Klage gekommen ist,

so ist das Erkenntniß gegen sie ausgefallen.
Die Kaiserliche Wahlcapitulation redet den LandständeN

in diesem Punct selbst das Wort . Der Kaiser soll zwar

nach Vorschrift des Art . XV . H. z . nicht zugeben , daß die

Landstände die Disposition über die Landsteüer , deren Em-

pfang , Ausgabe und Nechnungsrecessirung mit Ausschlies-

sung der Landesherr » privative vor und an sich ziehe » .

Aber , wer findet in dieser Verordnung nicht die Voraus-

setzung : Essey Negelund etwasallgemeines , daß

der Landesherr die Verwaltung der Landes¬

gelder nicht habe , sondern daß sie in denHän-

den der Landstände sei ) ? — Wozu die Verordnung,

wenn im Zweifel der Landesherr die Erhebung und Ver¬

waltung der Landessteuern hätte ? Die Absicht ist ja offen¬

bar keine andre , als daß nur das landesherrliche Recht der

höchsten Oberaufsicht nicht ausgeschlossen werden soll.

Nichts ist aber auch billiger und dem Besten der Unter-

rhanen selbst zuträglicher , als daß der Ländesherrschaft das

Recht der Oberaufsicht über die Verwalmng der Landescasss

bleibt . Erst dann , wann dies der Fall ist , wenn dem

Fürsten die Rechnungen vorgelegt werden müssen , und

wenn dieser die gehörige Aufmerksamkeit dar-

Zweiter Band . D
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auf wendet , kann der Unterthan sicher seyn , daß seine

Repräsentanten selbst nicht die Gränzen des Auftrags über¬

schreiten , und daß das Geld wirklich zu dem Behuf ver¬

wandt wird , wozu es der ursprünglichen Bestimmung nach

verwandt werden soll . Aeusserst zu verabscheuen ist es daher,

wenn die Landschaft dem Regenten das Recht , sich die Rech¬

nungen vorlegen zu lassen , abkauft , wie leider hie und da ge¬

schehen soll . Der Unterthan ist alsdann doppelt gefährdet.

Wie aber , wenn die Landesherrschast das Recht die

Steuern selbst zu erheben und berechnen zu lassen , herge¬

bracht hat , können alsdann die Landstände die Einsicht und

Mittheilung der geführten Rechnungen rechtlich fordern?

Allerdings . Soll nach der angeführten Stelle der W . C.

der Landesherrschast die Vorlegung und Einsicht der geführ¬

ten Rechnungen nicht von der Landschaft , falls diese die

Rechnungsführung hergebracht hak , entzogen werden , so

kann man im umgekehrten Fall noch viel weniger der Land¬

schaft die Einsicht und Mittheilung der über ihr oder viel¬

mehr ihrer Gewaltgeber Geld geführten Rechnungen

verweigern *) .

Mehr bestritten , als daS Einwilligungsrccht bey der

Vesteurung ist die Frage : Ob und welcher Antheil

den Landständen bey Abfassung neuer , oder

Aenderung alter allgemeiner Landesgesetze ge¬

bühre? Einige ^ *) sprechen ihnen der Regel nach alles

*) Man s . was hierüber Putter in den Rechtsfällen Bd . r
S . 612 . sagt.

'
z . B . MomsMr in Oilll äs 8rrnuum Imp. potellars lezis-

lswri » concra ius commune . § . üc>. lg , p, 4 ; . und (,
'scce- i in sur.

xubl . pruä . Lap . 2 ; . s . 4.
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Recht darüber ab , wofern nicht besondre Gütliche Verträge
deshalb vorhanden wären ; andre hingegen halten auch in
Ermangelung solcher Verträge ihre Concurrenz für noch«
wendig . Und wie jene den Landständen blos eine berath-
schlagende Stimme dabey zugestehen , so räumen diese
ihnen eine entscheidende ein.

So viel ist wohl gewiß , daß von den ältesten Zeiten an,
bis tief ins Mittelalter hinein , Gesetze anders nicht als in
den öffentlichen Versammlungen des Volks , oder der Stän¬
de gemacht sind. Es haben sich seitdem zwar die Zeiten sehr
geändert , und es ist nicht zu läugnen , daß jetzt die gesetzge,
beude Gewalt in der Landeshoheit vollkommen begriffen sey.
Inzwischen folgt doch daraus nicht , daß dieses Hvheitsrecht
durchaus uneingeschränkt seyn müsse.

Man kann daher wohl als Regel annehmen , daß in
solchen Ländern , in welchen noch von alten Zeiten her Land «,
stände vorhanden sind und wo sie noch in einigem Ansehen
stehen , auch ohne ihre Concurrenz keine Einrichtungen oder
Gesetze gemacht werden können , welche das Totale
des Landes betreffen. Soll also z . B . eine neue
Hvfgerichts - , oder Jagd - , Forst - , Meyer - Ordnung ver¬
faßt werden , so kann dies der Fürst nicht für sich allein thun,
sondern er muß sie den Ständen des Landes zuvor mitthek
len , und deren Gedanken darüber vernehmen.

Dies ist auch nicht nur , wie einige glauben , räthlich
und billig, weil von Landständen zu vermuthen fest, daß
sie bas Land am besten kennen , und daher am besten zu be-
urtheilen im Stand seyn würden , ob nicht die , auch noch
so gut gemeinte Landesherrliche Verordnung dem Lande zum
Schaden , oder Nachtheil gereiche ; sondern auch nöthig,
indem sich nicht leicht eine allgemeine Landesvrdnung denken

D a
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läßt , wobey nicht die Nichte und Freyhciten der Landstän¬

de und der übrigen Unterthanen aufs Spiel kommen und

in Gefahr stehea , gekränkt zu werden.

Zst nun dieses der Fall , so besteht die Concurrenz der

Landstände nicht biss in einem unmaßgeblichen unterlhänig-

sten Gutachten , sondern in einem wirklichen und wahren

Einwilligungsrecht , so daß ohne Veystimmung der Land --

stände das Gesetz keine verbindliche Kraft haben kann *) .

Das nemliche gilt von allen neuen im Lande zu treffenden

allgemeinen Einrichtungen.

Außer den bisher bemerkten Rechten pflegen die Landstän¬

de noch verschiedene andre Vorrechte zu haben . Dahin ge¬

hört das Recht der Unione n . Schon in dem vorigen

§ ist bereits bemerkt worden , daß Landstände sich hauptsäch¬

lich in ältern Zeiten durch Vereine , welche sie unter sich zur

gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer Gerechtsame und

Freyheiten schlossen , in vielen Ländern erhalten haben.

Nach Errichtung des ewigen Landfriedens sind noch mehrere

S . überhaupt Moser von der teutschen Landftande Ge¬
rechtsamen bey Errichtung neuer und Abänderung alter Landes¬
gesetze ; in dessen Nebenstundcn, ingleichcn dessen Tr . von.
der Landeshoheit in Regierungssachcn S . 194 . f. Th . i . u . 2.

äilst cleiure liamuin grovinc. coneuroenäicirc»
lezislgror, porest. senaa 1769. 4. St r n b ens Abh . von Land-
standcn 12 . in dessen Nebcnstunden Th. s . Abh . 10 Bergt,
damit das Bedenken über,die Frage : Wie fern in Teutschlanb
der Landesherrn gesetzgebende Gewalt von ihren Landstandeir
eingeschränkt wird , und wer die darüber entstandene Streitig¬
keiten zu entscheiden hat ? im dritten Thcil der Rechtst Beden¬
ken S . ; c>o. u . f . und Putters Rechtfälle Bd . 2 . S . 1044.
f . Auch wird in dem §. 20 ; . die Frage , worin überhaupt die
Concurrenz der Landftande bestehe , noch genauer erörtert
werden . - '

>
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dergleichen Unionen von ihnen eingegangen worden , wie

die von Moser im Tractat von der Neichsstände Landen

und Unterthanen S . 659 . u . f . gesammelte Beispiele er¬

weisen.

Freylich konnten nunmehr diese Verbindungen nicht

mehr ganz die Wirkungen der ältern haben , denn das

Recht der Waffen war den Landffänden im ewigen Landfrie¬
den genommen worden , allein sie konnten doch dahin ge¬

hen , daß sie im Wege Rechtens alle für einen Mann

stehen wollten , wenn der Fürst die Gerechtsame und Frei¬

heiten eines aus ihrem Mittel kränken würde.

Daß aber auch eine nur hierauf abzweckcnde Vereini¬

gung von den Fürsten nicht gern gesehen ist , und gesehen
wird , bedarf kaum einer Erwähnung . Hofpublicisten ha¬
ben daher nicht gesäumt , sie für unerlaubt zu erklären,
und es scheint ihnen hiebey sehr der § . 6 . des i ; ten Art . *)
der kaiserlichen W . C . das Wort zu reden . Allein es ist
darin nur die Rede von solchen Verbindungen , welche ei¬

gen m ä ch t i g-e A v h ü l fe der Beschwerden zur Absicht ha¬
ben . Der Zusammenhang dieses ganzen Paragraphs , wel¬

cher schon im I . 1519 . der W . C . einverleibt ist , und dir
vielen noch nachgehendS , zum Theil selbst noch mit kaiser¬
licher Genehmigung eingegangene Verbindungen , dürften
für die Nichtigkeit der gegebenen Erklärung bürgen . We¬

nigstens ist so viel gewiß , daß den ältern , zur Kenntmß
D z

' ) Daselbst heißt cs ncmlich : Alle unziemliche hässige Ver-
bindnisse , Verstrickungen , Z

'
usammenthuungvder Unterthanen,

wcß Standes oder Würden sie scyn , imglcichen die Empörung
und Aufruhr und ungebührliche . Gewalt , so gegen Kurfürsten
Fürsten und Stande etwa vorgenommen seyn , und . hinfühttz
vorgcnomme » werden mochte» , wollen wir anfheben.
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des Landesherr » gekommenen Unionen der Landstände rhrr

Kraft und Wirkung jetzt nichtjerst bestritten werden kann *) .

Zu den landschaftlichen Rechten , welche von den Häfen
t

gewöhnlich bestritten werden , gehört ferner das Recht dev

Landstände , sich auch ohne landesherrliche Beru¬

fung , der gemeinschaftlichen Landesangele¬

ge n h e i t e n h a l b e r , versammlen z u d ü r fe n . Der¬

gleichen Versammlungen sind keine Landtage, indem

diese nur unter landesherrlichem Ansehen gehalten werden

können , sondern Landes convente. Landstände würden

in manchen Ländern übel daran seyn , wenn ihnen dies

Recht nicht zustünde , denn , da der Fürst und sein Mi»

^ nister nichts ungerner , als eine Versammlung der Neprä»

sentanten des Landes sieht , weil sie wohl wissen , daß c§

alsdann an gehorsamsten Anbringen aller Art nicht fehlen

wird , so ist es der Hofpolitik gemäß , nur dann , wenn ,
die dringendste Noch es erfordert , Landtag auszuschreiben.

Und doch können öfters Fälle verkommen , wo die Land¬

stände große Ursach haben ,
' zusammen zu kommen , unr

sich mit gemeinschaftlichen Kräften diesen oder jenen schädli¬

chen Neuerungen widersetzen zu können.

Es ist zwar gewiß -, daß , wenn das Wohl des Lan¬

des eine Versammlung der Landstände erfordert , der Fürst

aber keinen Landtag berufen will , dis Stände sich deshalb

an die Reichsgerichte wenden , und von diesen die Aus¬

schreibung eines Landtags dem Regenten auferlegt , ja im

äußersten Fall ein Landtag von ihnen selbst ausgeschrieben

*) M o s er hält uz, s . Tr . von der Reichsstände Landen S-

706 . dergleichen ältere Vereine ebenfalls für gültig ; hingegen

glaubt er , daß es weder erlaubt noch rgthlich fe» , heuti¬

ges Tags solche Unionen einzugehen.
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werden kann *) ; es scheint daher , zumal , da der Kaiser
in der Wahlcapitulation Art . XV . § . z . verpflichtet wird:

„ nicht zuzugeben , daß Landstände in dergleichen und andern

Sachen ohne der Landesfürsten Vorwissen Convente an,

stellen und halten, " daß den Landständen das Recht Pri-
vatconvente zu veranstalten , nicht zugestanden werden
könne.

Allein , wer das Recht zum Zweck hat , muß es auch

zu den Mitteln haben . Sind Landstände befugt , über ih¬
ren Regenten , wenn dieser einen zum Wohl des Landes

nöthigen Landtag nicht ausschreiben will , Klage zu führen,
und kann dies füglich anders nicht geschehen , als wenn ste

deshalb vorher zusammen gekommen sind , .und gemeinschaft¬

lich darüber mit einander berathschlagt haben , so kann ih¬
nen unmöglich dies Recht bestritten werden . Die Wahlca-
pitulation verbietet aber auch blos die besondern Zusammen,

künfte in Rücksicht auf die privative Behandlung der Land¬

steuern . Dies ergiebt sich aus ihrem ganzen Zusammen¬

hänge ; keineswegs aber war es die Absicht dergleichen

Privatconvente durchaus und ohne alle Einschränkung zu
verbieten . Hiemit stimmt auch die Praxis vieler Länder
überein . So können in dem Mecklenburgischen , Hollsteini-
schen, Braunschweigischen , Cöllnischen und andern Ländern

dergleichen Convente ohne Vorwiffen und Genehmigung der
Landesregenten gehalten werden.

Eben so gehört auch zu den Rechten der Landstänbe in
der Regel die Befugniß , eigne landschaftliche Be¬
diente, als einen Syndikus , oder Consulenten , Se-

D 4

So schrieb .wirklich einst der Kaiser in dem Ost friesi¬
schen eine» Landtag aus.

,
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cretair , Caffier oder Rentmeister , Einnehmer u . s. w . zu
haben . Die Wahl , Annehmung und Verpflichtung selbst,
hängt mehrentheils von den Landständen ab , nur muffen
sie die von ihnen gewählte Personen der Landesherrschaft
entweder zur Bestätigung präsentiren , oder doch wenigstens
die getroffene Wahl melden- In jenem Fall muß es aller«
dings dem Landesfürsten frey stehen , die Bestätigung ver¬
sagen zu können , im letztem Fall ist aber eine Confirma-
tion gar nicht erforderlich.

Gewöhnlich wird unter den landschaftlichen Bedienten
der Unterschied gemacht , daß bey den geringer » Bedienten
keine Bestätigung nöthig ist , sondern nur bey den bedeu¬
tendem , jedoch mit Ausschluß des landschaftlichen Consu-
lentcn oder Syndici . Dies ist auch um so billiger , weil
der SyndicuS der eigentliche Nathgeber der Landschaft ist,
der ihre Rechte und Frcyheiten gegen den Hof - vertheidigen
muß . Aller Einfluß des Fürsten auf die Besetzung dieser
Stelle , ist daher gefährlich , und da auch eine jede Gemein¬
heit das Recht hat , sich einen SyndicuS zu erwählen , wel¬
cher keiner landesherrlichen Bestätigung bedarf, so ist nicht
abzusehen , warum das Corpus der Landstände in diesem
Punct eingeschränktere Befugnisse haben soll *) .

Wo nun aber die Landstände ein eignes Collegium for-
rniren , haben sie auch ihre Canzleyen , worin alles cvn-
pipirt und ausgefertigt wird , ingleichen ihre Archive und
Registraturen zur Aufbewahrung der Acten. Das Recht,
die dazu erforderlichen Personen zu bestellen , ist ein land¬
schaftliches Recht , dessen Ausübung jedoch zuweilen einge¬
schränktist**) .

Mose r a . a . K . S . 802 . f.
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Endlich pflegt auch die Landschaft ein eignes Siegel
zu haben , dessen sie sich zur Beglaubigung ihrer Ausferti¬
gungen bedient . Hat eine Landschaft ein solches Siegel
nicht von alten Zeiten hergebracht , so kann ihr dasselbe
von dem Landesregenlen ertheilt werden. Es hat zwar kei¬
nen Zweifel , daß der Kaiser vermöge seines Rechts Wa¬
hren zu verleihen , dies ebenfalls thun könne , wir er denn
wirklich der ostfriesischen *) Landschaft ein solches Siegel
ertheilt hat ; allein es können daraus leicht Streitigkeiten
mit der Landesyerrschast entstehen , und es ist daher immer
rathlicher , bey dieser die Bewilligung nachzusuchen, als
bey dem Kaiser,

§ . 199.
Die Landstände theilen sich gewöhnlich in verschiedene

Classen , oder Curien . Mehrentheils findet man deren
drey, . nemlich i ) der Prälaten , 2) der Ritterschaft
» nd z ) der Städte.

Wo eins , oder die andre dieser (fassen fehlt , läßt
sich der Grund davon in der Geschichte des Landes leicht
auffinden . .Hat sich etwa die Ritterschaft zur Neichsritter-

D ;

'̂) 2 » dem Ostfriesischen waren darüber große Streitigkei¬
ten zwischen der Landschaft und den Fürsten entstanden . Dic-se
wollten ihr durchauskein eigenes Siegel zugestchcu , weil , wie
es in einem bey dieser Gelegenheit erstattetem Gutachten heißt;
Hui stgillum Iisdct , Imperium drchec , negue !ioc ab ilio lepsreri
xocest. Wie unrichtig indessen dieser Satz sey , und wie wenig,
Landesherrn!Ursache haben, die Bewilligung/oder den Gebrauch
eines landschaftlichen Siegels zu erschwere,, , ist sehr einleuch¬
tend ; denn es ist wohl gewiß , daß die Ertheilung oder der Ge¬
brauch desselben einer Landschaft nicht mehrere Rechte giebt , als
sie - vorher gehabt bat , man müßte sieden» widerrechtlich sich
ein LolleFium illicimm gehalten ha -en.
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schaft geschlagen , wie im Würtenbergischen , so findet sich

freylich eben so wenig eine ritterschaftliche Curie im Lande,

als sich in einem andern , w ^ rin die Klöster gänzlich secu-

larisirt sind , und ihre ehmalig
'
e Verfassung völlig verloh-

een haben , eine Curie der Prälaten findet . Der Bauern¬

stand hat der Regel nach nicht das Recht der Landstandschaft.

Sah maw -ihn auch nicht allerwärts als leibeigen an , der

selbst keinen freyen Willen hatte , so war doch dies großen-

theils der Fall , theils aber hatte er durchaus kein völliges

Eigenthum an seinen Gütern , und theils wurde er von

seinem Gutsherrn , dessen eignes Interesse es erforderte,

daß sein Dauer nicht zu stark gedrückt würde , wenigstens

in so weit vertreten , daß dieser nicht einwilligte , wenn

man dem Bauer zu viel Steuern auflegen wollte , denn

wie hätte er sonst seine Abgaben an den Gutsherrn ent - ^

richten können ? Bey Bauern , die zu den fürstlichen Kam-

mergülern , oder Armtern gehörten , hatte zwar der Prälat ^

und Nirter nicht - gleiches Interesse , indessen wachte für >

diese schon der Fürst selbst , wenn man ihnen z . B . in

Steuersachen mehr hätte aufbürden wollen , als den an¬

dern . Ueberdem ward cs bald Regel , daß die Landständr

das ganze Land repräsentirten.

Ursprünglich hat also gewiß der Bauernstand nicht mit

zu den Landständen gehört , und es wird sich kein Beispiel !

anführen lassen , daß Depulirte her Bauern auf den Land - s

tagen erschienen wären . In einigen wenigen Ländern , vor , i

züglich in solchen , in welchen die Ritterschaft sich von den s

Landständen getrennt hat , auch wohl keine Prälaten sind, I

oder wenigstens diese nicht mehr die alten Rechte und Ein - ^

künfte der Prälaten haben , hat man jedoch in der Folge

auch den Flecken , fürstlichen Armtern , oder dem Bauern-
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stand das Recht der Landstandschaft zugsstanden , wie dies

im Würten bsrgischen und im Bran den bürg - Bay¬
er utsch en *) der Fall ist.

Zn diesem Ländern spricht die Billigkeit dafür , daß

auch der Bauer Theil an der Landstandschast nimmt . Im

letztem hat sich die Ritterschaft ganz von den Landstände»
getrennt , und Prälaten giebt es daselbst nicht . Die Städte
würden daher den einzigen Landstand ausmachen , wenn
man nicht den Bauern die Landstandschaft bewilligt hätte.
Zene würden die größten Lasten auf diese gewälzt haben,
und dies zu verhindern , erforderte selbst das Znteresss des
Fürsten . Wie konnte dies aber besser geschehen , als wenn
den Aemtern verstauet wurde , die landschaftlichen Ver¬

sammlungen ebenfalls durch Dcpukirte zu beschicken. Wo
sich nun aber jene drey Classen der Landstände finden , da

behauptet die Prälaten - Curie ben ersten Rang.
Zu dieser Claffe gehören
l ) in geistlichen Ländern die D 0 mcapitel. Daß diese

sich bey ihren ehmaligen Rechten zu erhalten gewußt ha¬
ben , verdient gar nicht als etwas besonders erwähnt zu
werden . Denn nachdem sie dem Lande das Recht den Bi¬
schof zu wählen , widerrechtlich aus den Händen gerissen und
sich ausschließend zugeeignet hatten , konnten sie selbst vor
der Wahl Verträge errichten . Wie sehr sie ihr Wahlrecht
und das Ansehen , das sie hierdurch erhielten , zu nutzen

Z S . einen im I . 1769. erstatteten Bericht von dm land¬
schaftlichen Rechten und der Verfassung im Fürstentbum Bay¬
reuth ; in meinen Materialien der Geschichte , deren Rechte
und Litteratur . St . III . Num 6 . Auch findet sich ein Bauern¬
stand in Tyrol , Ostfriesland , dem HochstifternBasel und Kemp¬
ten . G . Lang Entwickel . der teutschm Steuervcrfaffungcn
S . 227,
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gewußt haben , ergiebt sich daraus , daß sie sogar , hie und

da , die übrigen Landstände verdrängt habe » , und jetzt den

einzigen Landstand ausmachen , Wiedas z . D . der Fall
im Kurmainzischen ist.

I !) Die im Lande befindlichen Stifter und Klöster,

welche durch ihre Vorsteher , Dechante , Aebte , und Pröbste,

oder durch Deputiere aus ihrem Mittel in den landschaftli,

chen Versammlungen erscheine » . Sind es aber Damen¬

stifter oder Klöster , so pflegen sie durch ihre Pröbste oder

Klöster Vögte vertreten zu werden.

III ) Die Landes mthurepen des Johanniter-
und teutschen Ordens. Nur in Braunschweig - Wok-

fenbüttelschen gehört der Landcomthur von Lucklum

zu der Ritterschaft , und zwar ist er in dieser Classe der

erste . Vielleicht hat man ihm den Rang vor den andern

Prälaten streitig gemacht , und er hat deshalb lieber der

erste unter der Ritterschaft , als der letzte unter den Prä¬
laten seyn wollen ; vielleicht hat man aber auch geglaubt
Laß er , als ein Ritter, zur Ritterschaft gezählt werden

Müsse.

IV ) Zn Sachsen , Hessen , demWürtenbergischen rc,
die Akademien, in deren Namen der Rector , Canzler
oder ein gewählter Deputirter auf den Landtagen erscheint.

Die zwepte Classe macht die Ritterschaft aus , wor¬

unter der Regel nach blos der niedre Adel zu verstehen

ist . Dieser ist von jeher auf Landtagen erschienen , der

hohe aber nicht ; der hohe war Neichsstand, der nie¬

dere ab ^r Landstand. Inzwischen findet es sich doch jetzt
in verschiedenen Ländern , daß auch Personen aus dem ho¬
hen Adel zu den Landständen gehören . Der Grund hievon
ist , daß entweder , wie vorzüglich im Oesterreichischen der
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Fall ist , Personen aus dem nieder » Adel in den hohen sind

erhoben worden , oder das Fürsten und Grafen landsäffige

Güter , worauf das Recht der Lanbstandschast haftet , in

neuern Zeiten , nachdem sich die Landeshoheit schon sehr aus»

gebildet hatte , erworben haben.

In Ländern , wo nur ein oder der andre aus dem hohen

Adel zu den Landständen gehört , werden sie zur Ritterschaft

gerechnet und es findet weiter keine Abtheilung unter ihnen

statt . In andern hingegen , woselbst die Zahl der zu den

Landständen gehörenden Fürsten und Grafen bedeutender

ist , theilt sich die Ritterschaft wieder in zwey Classen , nem-

lich in den Herrn und den Nitterstand.

Zur Ritterschaft werden gewöhnlich blos adliche und zwar

altadliche gerechnet , welche im Lande Güter besitzen . Zn
andern Ländern können jedoch auch Neuadliche , wenn sie

ritterschaftlich .e landtagsfähige Güter erworben haben , mit

unter der Ritterschaft auf den Landtagen erscheinen ; und

noch in andern hat man den Grundsatz angenommen , daß
das auf einem Gut haftende Recht der Lanbstandschast auf
einen jeden Besitzer üdergehe , folglich gehören auch alsdaim

selbst Bürgerliche, wenn üe ein solches ritterschaftliches
Gut erworben haben , mit zu der Ritterschaft.

Dies ist unstreitig das vernünftigste , denn der Edelmann

erscheint nicht , oder sollte doch wenigstens nicht für seine

eigne , oft so seht unbedeutende Person auf dem Landtag er¬

scheinen , sondern weil er Besitzer eines im Lande gelegenem

Guts ist . Ist es bürgerlichen Personen erlaubt , derglei¬

chen Güter zu erwerben , so müssen sie auch befugt seyn , al¬

le darauf haftende Rechte auszuüben *) .

) üsrconjuncrione loci er fultra ^ii irr comwirüs xroviN"
ciglidus eum äomimo pr »säiorum nobdium , I-ixL, 1769,
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Es war daher eine sehr widerrechtliche Anmaßung eines

Theils der Mecklenburgischen Ritterschaft , daß sie

ohnlängst gewisse von derLandtagssähigkeit abhangende Vor-

theile auf die adlichen Besitzer der Rittergüter einschränken
"
und damit ein Indigenatsrecht verbinden wollte , welcher

nur mit 4000 , oder ohne Ahnenprobe mit 8000 Rthlr . sollte

erkauft werden können . Mit Recht hat daher der Herzog

dieses eigenmächtige Verfahren für Landesverfassungswidrig
erklärt und deshalb Rechenschaft gefordert *) .

Die dritte Classe machen die Städte aus . Nicht alle

Städte , welche in einem Lande befindlich sind , haben jedoch
immer das Recht der Landstandschaft . Ist etwa erst in

neuern Zeiten ein Ort , der vorher unter einem Amte stand,
eine Stadt geworden , so kömmt es darauf an , ob ihr das

Recht der Landstandschaft zugestanden ist , oder nicht . Ans

der bloßen Ertheilung des Stadtrechts , gesetztauch , daß

die ehmalige Gerichtsbarkeit des Amts gänzlich aufgehoben
wäre , folgt noch nicht , daß sie auch befugt sey , auf Land¬

tagen durch Deputirte zu erscheinen . Von allen alten und

ursprünglichen Städten aber , die keine Amtssäßige oder

Patrimonialstädte sind , ist hingegen dies zu verma¬

chen.

äs iure Üanäi iy conüms xrovineialibug , Viceb. 1787.
in 4.

Schlbzers Staatsanzeigen Heft ; s . lS . 418 . Hef ge.
S . 281 . Heft . 57 S . ; 6 . u . f» Ueber die Rechte des einge-
bohrnen und recipirten Adels in Mecklenburg und deren Ver-
hältniß zur Landeshoheit . — Ein Vortrag auf dem Landtage
zu Sternberg 178p. von A . A . W . von Flotow auf Wild-
kuht. — Mit Anmerkungen von einem Eingebohrnen im Lan¬
de der Wahrheit . Schwerin 179° . 4 - Bergl . Schlözer Heft
57 - S . 47-
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§ . 200.
Wo es Landstände giebt , und wo diese noch ihre ehma-

ligen Rechte ganz oder zum Theil zu erhalten gewußt haben,
pflegen zuweilen die sämtlichen Landstände von dem Landes-

regenten berufen zu werden , um sich mit ihnen über ge¬
meinschaftliche Landesangelegenheiten zu berathschlagen . Ei¬
ne solche vom Landesherrn berufene und unter dessen Auspi»
cien gehaltene allgemeine Versammlung der Landstände heißt
Landtag *) . Der Landesherr hat also das Recht dieLand-
stände zu berufen und ohne ihn läßt sich so wenig Landtag,
als ohne den Kaiser , oder dessen Stellvertreter , Reichstag
gedenken.

Die Landesregenten sind indessen in diesem Punct nicht
durchaus so eingeschränkt , als der Kaiser . Es giebt zwar
ebenfalls Länder , in welchen durch Grundgesetze sowohl die
Zeit , wann und wie oft , als der Ort , wo der Landtag ge¬
halten werden soll , bestimmt sind ; ja es ist auch nichts so
ganz ungewöhnliches , daß der Landesherr zuvor mit einem
Ausschuß der Stände sich darüber berathen muß ; allein dies
alles ist doch nur Ausnahme , und tritt nur dann ein , wen»
dieserhalb etwas ausdrücklich oder stillschweigend durch Lan¬
desgrundgesetze , oder Herkommen bestimmt ist . Ausserdem
hängt es von dem Landesherrn ab , wie oft und wo er Land¬
tag halten will . Sollten indessen solche Vorfälle sich ereig¬
nen , die eine Berathung des Landesherrn mit den Landstän-
den nölhig machten , und der Fükst weigerte sich auf Ansu¬
chen der Stände einen Landtag auszuschreiben , so kan»

Ein Verzeichniß der Länder , in welchen noch Landtage
gehalten werden , liefert Moser im Tr . von der Reichsständ?
Landen S . izr ? . f-



§4 5 . B . V. d . Regier, der bes. teulsch. Staaten überh.

ihm dieses auf deshalb erhobene Klage von den Neichsge«

richten zur Pflicht gemacht werden *) .

Die Ausschreiben zum Landtag erläßt der Fürst an die

Landstände , wie der Kaiser an die Reichsstände , wenn

Reichstag gehalten werden soll. In den mehrsten Ländern

erhält ein jeder einzelner Landstand eine solche schriftliche Ein¬

ladung vom Fürsten , worin zugleich die Gegenstände der

Berathschlagung kurz angegeben zu werden pflegen . In

andern hingegen werden dergleichen Schreiben nur über¬

haupt an die Classen oder Curien erlassen.

Gern pflegt der Fürst oder sein Minister den Landtag in

der Residenz zu halten , weil alsdann ein größerer Einfluß

des Hofs auf die Derathschlagungen nicht leicht fehlen kann.

Manche Landschaften haben sich daher in de» Landesverträ¬

gen ausbedungen , daß die Landtage an einem andern Ort,

als der Residenz gehalten werden müssen.

Zu der in dem Ausschreiben bestimmten Zeit müssen sich

die Landstände einfinden . Die Capirel , Universitäten und

Städte erscheinen entweder durch gewählte Deputiere aus

ihrem Mittel , oder es ist ein für allemal bestimmt , wer .in

ihrem Namen erscheinen soll . Daß dies letztere nichts tau¬

ge , ist sehr in die Augen fallend . Gewöhnlich vertritt als,

denn die Stelle des Deputieren eine Crearur des Hofes , von

dem kein sonderlicher Patriotismus zu erwarten steht . Im

Namen

l

*) So erkannte noch im I . 1776 . das Reichskammergcricht,

daß die Grafen von Reuß auf geziemendes bittliches Ansuchen

der LanLstande einen allgemeinen Landtag zu Erledigung der

Landesäiigelegcnheiten und . allenfalls zu haben vermeinender

Landesbeschwerdm ohnverschiebsich ausschreibcn sollten . Vergl.

§. ISS-
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Namen der Stifter und Klöster erscheint gewöhnlich der De»

chant , Abt oder Probst desselben , oder im Fall diese ver¬

hindert stnd , oder etwa grade kein Dechant , Abt , oder

Probst existirt , der Senior oder Prior . Denn die Land¬

standschaft hastet nicht auf der Person des Prälaten , son¬

dern auf dem Stifte , oder dem Kloster ; der Prälat ist also

nicht eigentlich Landstand / sondern er übt nur als Vorsteher

der geistlichen Stiftung das derselben zustehende Recht der

Landstandschaft aus *) . Die Adlichen erscheinen in eigner

Person . Sollte ein oder der andre verhindert werden , dem

Landtag persönlich beyzuwohnen , so ist es in einigen Ländern

ihm » erstatt « , seine Stimme einem ändert : Rittergutsbe¬

sitzer aufzutragen . Seinen Beamten darf er aber nicht

schicken , » Nr der hohe Adel pflegt dieses Recht da zu habeit-

ivo er zugleich das Recht der Landstandschaft hat . Alle wirk»

lich erscheinende werden entweder auf allgemeine Kosten be-

wirthet , oder sie erhalten aus der Landesrasse etwas gewis¬

ses an Diätem

Der Landtag selbst pflegt sodaim , wie der Reichstag,

auf eine feyerliche Art eröffnet zu werden - Es hängt von

dem Regenten ab , ob er selbst und in eigner Person densel¬

ben eröffnen , oder dieses durch einen seiner Minister thun

lassen will - Der Anfang wird mit einem feyer .lichen Gott

tesdienst gemacht ; hierauf hält der Fürst , oder sein Com¬

missair eine Rede an die versammelten Stände , in welches

,
*) Äon Reichsprälaten , als Erzbischöfen , Bischöfeit

u . s . w . laßt sich hier kein Schluß , auf Landesprälatett
machen. Noch" viel weniger ist aber der Bürgermeister einer
Stadt , Landstand. — Nicht einmal der Magistrat einer Stadt
ist cs , sondern die Stadt m corpore.

Zweiter Band, A
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er ihnen seine Zufriedenheit über ihre geschehene Erscheinung

bezeugt , und ihnen nachmals die Punkte bekannt macht,

worüber er sich mit ihnen berochen will . Diese Rede wird

sodann von dem Landmarschall , oder dem Vorsitzenden Stand

burch eine Gegenrede beantwortet , worin dem Fürsten für

die Berufung der getreuen Stände gedankt , und verjpro«

chen wird , daß sie nicht verfehlen würden , die proponirtm

Puncte , deren schriftliche Mittheilung sie sich erbäten , in

sorgfältige Erwägung zu ziehen und darüber ihr unterthä»

nigstcs , oder treudevoteftes Gutachten zu erstatten . Ir,

grnd eine Festivität pflegt sodann am ersten Tage den Be¬

schluß zu machen.

§ . aor.

Sind hierauf die Berachschlagungspnncte den Ständen

'
schriftlich mitgetheilt , so wird zur Berathschlagung selbst

geschritten . Hievon läßt sich im Allgemeinen weiter nichts

sagen , als daß der Fürst oder dessen Commissair den Be-

rathschlagungen selbst nicht beywohnt . Ob aber die Stände

alle mit einander gemeinschaftlich ihre Beratschlagungen an«

stellen , oder ob dieses eine jede Curie für sich von den an¬

dern abgesondert thut , ob einem Ausschuß ein Prädelibe«

rationsrecht zusteht , wer das Direktorium sowohl im All¬

gemeinen , als in den besonder » Curien habe , wie die

Stimmen gezählt werden u . s. w . , hängt von der beson¬

der » Verfassung eines jeden Landes ab , und ist oft sehr

verschieden.

Zn einigen Ländern rathschlagt eine jede Curie für sich,

unter der Direktion des Ersten aus ihrem Mittel . Sie

faßt ihre Schlüsse nach der Mehrheit der Stimmen ab

« nd theilt dieselben den übrigen mit . Was von zwei) Cu-

rien beschlossen worden ist , muß sich dir dritte gefallen las,



ü . C. Von Landständen u . deren Verhältmß rc. 6?

fsn ; in andern hingegen geschieht die Berathschlagung von
allen Ständen auf einen Haufen , und die Schlüsse wer«
den nicht sowohl nach der Mehrheit der Stimmen in jeder
Curie , als vielmehr der Köpfe überhaupt gefaßt , und zwar
unter der Direktion eines Landschaftsdirectors , Landmar-

schalls oder Landdrosts *) . Wo dies der Fall ist , hat ge,
wöhnlich die Ritterschaft , welche mehrentheils der Zahl nach
die stärkste Curie ausmacht , das Urbergewicht.

Den hauptsächlichsten Gegenstand der Berathschlagun,

gen machen die in der landesfürstlichen Proposition enthalt
tenen Punkte aus . Die stärkste Rubrik betrift gewöhnlich
Geldsachen und begreift unzählige Titel unter sich , als:
Kammerbeyträge , Schuldenübernahmen / Präsente für den
Herrn , Subsidien und Adjuto für die GeNrahlin , Kinder,
Herrn und Töchter von Haus , Reichs , Kreis, , Milirair,,
Fräulein - ( heut zu Tage Prinzessin ) und andre Steuern,
Akcis , Licent , Kopfgeld , neue Auflagen , und Erhöhung
der alten , Residenz - und Berg - oder Straßenbaugelder,
Kammerzieler , Reichstags und andre Gesandschaftskosten.
Natürlicherweise erfordert das wahre Wohl des Landes all«
Summen , welche verlangt werden.

Ueber alle diese Punkte rathschlagt die Landschaft und

glaubt oft Wunder , wie viel sie gcthan hat , wenn sich der
Landesfürst am Ende mit einer geringern Summe , als

E »

In einigen Ländern ist diese Würde erblich , in andern
isird der Direktor gewählt und vom Landesherr » bestätigt , oder
auch wohl gar von diesem ernannt . Gewöhnlich wird dies Amt
von einem aus der Ritterschaft bekleidet . In andern Ländern
giebt es gar keine besondere Direktoren , und in diesen hängt
die Directivn des Ganzen mehrentheils von einem engern
Ausschuß der Stände , »der dem versitzenden Landstand ah.
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die Anfangs geforderte war *) , begnügt . Erwünscht ist s-

übrigens diese Gelegenheit , die der Landschaft entweder

im Ganzen , oder einzelnen Mitgliedern derselden oder über¬

haupt den Unkecthanen zugefügten Beschwerden an dm

Fürsten zu bringen . Die Landschaft hat etwa schon öfters

große Summen zu dem Straßenbau bewilligt und doch

sind nur die Wege um die Residenz in guten Stand ge¬

setzt ; das Land hat das Geld zur Unterhaltung einer Ar¬

mee von äs . bis zo,ooo . Mann hergegeben und es sind

vielleicht nur 6000 . Man » wirklich unterhalten worden , ss

baß es, , wie der Feind ins Land kam , an der nöthigen Ver¬

teidigung fehlte **) ; der Landschaft ist die Mittheilung der

Rechnungen verweigert worden ; die Collegia des Fürsten

haben Eingriffe in die Gerechtsame der Landstände gethan;

das Wild wird zn sthr gehegt u . s. w . Diese und andre

Beschwerden dieser Art geben einen neuen Gegenstand der

Beratschlagungen ab . Hiezu kommen noch verschiedene

Nebenpunete, , als Wahl der Depurirten , Bestellung neuer f

landschaftlicher Beamte , Abnahme der Rechnungen und l

dergleichen .
>

Die einzelnen über die Landesherrlichen Propvsitionen i

'
gefaßte Schlüffe werden sodann in die Form eines Dulach - I

") Es ist daher , der Politik des Hofes gemäß , mehr zu ver¬

langen , als man braucht .
'

**) Hlls der K - von Preusscn im 1 . 1756 . i» Sachsen leinrnck-

te, .glaubte der Kurfürst eine mit allen notwendigen Bedürf¬

nissen versehene Arunee von ; o,ooo. Mann auf den Beinen zu
chaben . Wie er aber selbst in das berühmteLager bei) Pirna kam,
fand er kaum ichexro. Mau » , denen es »och dazu an allem fehl¬
te- — . Die neueste Geschichte bietet ein ähnliches Beyspiel dar. !

Compagnien, die über 102 , Wann stark seyu sollten , waren nur >

4ch Mann stark.
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ken gebracht und den Landesherrn zugleich mit einem Ver¬

zeichniß der gesammelten Landesbeschwerden und der Bitte

diesen abzuhelfen , übergeben . Der Fürst ratificirt hier¬

nächst die an ihn gebrachte Gutachten , woraus sodann der

Landtagsabschied erwachst . Auch ertheilt er eine Resolution

auf die geklagten Beschwerden , worin dieselben entweder

als ungsgründet verworfen , oder Abstellung versprochen

wird . Wo die Landsiände vorsichtig sind , pflegen sie indes¬

sen mit der Uebergebung ihrer Beschwerden nicht bis gegen

das Ende , und bis sie zugleich ihr Gutachten übergeben

können , zu warten ; denn sie wissen wohl , daß alsdann die

mehrsten derselben für ungegründet erklärt werden . Uebri-

gens sind dir Landesherrlichen Resolutionen auf die ange¬

brachten Beschwerden , der Ton mag auch darin seyn , wel¬

cher er will , eben so gut als Landesverträge anzusehen , wie

die Landtagsabschiede selbst.

Sind die Geschäfte , weswegen der Landtag berufe»

wurde , geendigt , so wird derselbe mit eben der Feyerlichkeit,

die bey seiner Eröffnung beobachtet wurde , beschlossen.

§ . rar.

Zu umständlich und auch zu kostbar würde es indessen

seyn , wenn alle landschaftliche Angelegenheiten in voller

Versammlung der Landstände behandelt werden müßten.

In den mehrsten Ländern grebt es daher landschaftliche D e--

putationen oder Ausschüsse, und in einigen giebt es

eine doppelte Deputation , eine größere und eine klei¬

nere, oder einen größern und engern Ausschuß.

Die Mitglieder dieses Ausschusses oder die Deputiere wer¬

den entweder jedesmal von dem Landtag auf Lebenszeit

erwählt , und von dem Fürsten bestätigt , oder es steht bey

E r
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Prälaturen und Städten ein für allemal einer gewissen

Prälatur oder Stadt das Recht zu , daß ihr Prälat oder

Deputirter zugleich Mitglied des größer » oder engern Aus¬

schusses ist.

Wie weit sich die Befugnisse der Deputaten erstrecken

sollen , kommt auf den Auftrag an , den sie von der ge¬

summten Landschaft erhalten haben . Zn einigen Ländern

sind jk« von größsrm Umfang , als in andern . Immer sind

und bleiben aber die Deputiere als Bevollmächtigte

der ganzen Landschaft anzusehsn , wenn sie sich gleich zu¬

weilen größere Rechte , ja wohl gar eine Art von Superio-

rität über dieselbe anmaßen . Selbst der Fürst begünstigt

nicht selten eine solche Anmaßung , weil er es oft dahin zu

bringen weiß , daß nur Creaturen von ihm zu Deputirte»

erwählt werden , oder weil es ihm wenigstens leichter wird,

wenige , als viele , in sein Interesse zu ziehen *) . So viel ist

über immer gewiß , daß die Deputieren nicht mehrere Rechte

haben , als ihnen aufgetragen sind **) . Gehen sie weiter,

so sind ihre Handlungen null und nichtig.

*) Ein auffallendes Beyspiei davon sehe man in der Schrift;
Ueher die Dienstentlassung des Hofrichters und

Landraths von Berlepsch , Nr . IX . ( 1797 . z .) Der Hof
wußte den großer » Ausschuß dahin zu bringen , daß dieser heim¬
lich zoo,c>oo . Rthl . Fürstlicher Kammerschnlden auf das Land
übernahm.

Man liefe , was Spittler in seiner Geschichte von Han¬
nover Th . 2 . S . 27; . von der Entstehung des beständigen Aus¬
schusses >m Fürstenthum Calenberg sagt : „ Der neue beständige
Ausschuß sollte , im Ganzen genommen , nicht mehrere Gewalt
haben , als jene alte temporairc Ausschüsse gehabt hatten . Er
wurde nicht Vormund der übrigen S t ande, der oh¬
ne den Mündling zu fragen , bald neue Ausgaben verfügen,
bald alte Rechte aufopftrn dürfte , Er erhielt kein Mandat
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§ . - o ; .
Landstände concurriren bey Ausübung gewisser Ho-

heltsrechte . Allein worin besteht diese Concurrenz?

Bloß in einem unziclsetzlichen Gutachten, oder Nath,

dessen whnerachtet der Regent thun kann , was er will?

Dder in einem Ein will igu ng srech t, so daß der Fürst

dergleichen Hoheiksrechte nicht ohne Einwilligung der Land¬

stände ausüben kann ? Hofpublicisten behaupten jenes.

Landstände , sagen sie , sind nichts anders als Räche , die

der Fürst bsy ein und andern Landesangslegenheiten des,

halb zu Rath zieht , weil sie aus vielen andern Ursachen

eine genauere Kenntniß von dem Zustand des Landes haben

können , als seine übrige Räche *) . Es könne ihnen auch

nach der Natur und Verfassung der teutschen Fürstenthü,

E 4

neue Steuern zu verwilligen , alte Steuern , die auf gewisse
Jahre venvilliget waren , fortsetzcn zu lasten ; man gab ihm
keinen Auftrag Angelegenheiten zu entscheiden , die unbe*
schadet eines glücklichen Ausganges , an die ganze Versammlung
der Stände zur langsambedachtigen Berathschlagung gebracht
werden konnten . Wo eilende Entscheidung nothw 'dndig war,
mochte der Ausschuß , auf Hoffnung zur Ratifica¬
tion der übrigen Stände, entscheiden ; wo sich auch er¬
weisen ließ , daß der Ausschuß eilends beschließen müßte , daß
er nach reifester Ucberlegung und redlichstem Bewustseyn ent¬
schlossen habe , da versprachen die Stande die Entscheidung des¬
selben als ihre Entscheidung zu erkennen ; da versprachen sie die
pünktlichste Erfüllung aller gefaßten Entschlüsse ; wie sie mit pa - ,
trivtischer Freude auch zugaben '

, daß manche Angelegenheit , die
zur allgemeinen Berathschlagung gebracht werden müßte , durch
diesen beständigen Ausschuß erst vorbereitet , manche Angelegen¬
heit , die von gesammten Landständen schon entschieden war,
durch diesen,beständigen Ausschuß erst vollständig ausgebildet
werden sollte/'

Traurig genug , wenn die Räthe des Fürsten keine ge¬
naue Kenntniß von dem Zustande des Landes haben.
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Hier , welche auf monarchischen Fuß regiert würden , nicht

?in mehreres zustehen . Allein diese Behauptungen sind,

wie vorzüglich Strube * ) sehr gut gezeigt hat , ohne allen

Grund . Frcylich giebt es einige wenige Länder , in wel¬

chen die Landstänbe nach und nach so viel von ihren ehe¬

maligen Rechten verlohren haben , daß jetzt kaum noch ein

Schatten davon übrig ist , und daß . ihre gegenwärtigen Zu¬

sammenkünfte nur . noch zum Schein , um das Volk zu blen,

den , geschehen . Allein von diesen ist auch nicht die Rede,

sondern von solchen Ländern , in welchen sie durch Verträge

und Neversalien noch einen großen Theil ihrer ehemaligen

Rechte conservirt haben . Das ganze Staatsrecht der Mitt¬

lern Zeiten war aber , wie schon bemerkt ist : Wozu wir

Nicht rathen , dazu sollen wir auch nicht mik

ihaten. Dies rathen ist aber , wie sich aus dem nicht

thaten ergiebt , nichts anders als eine Einwilligung,

Auf monarchischen Fuß werden freylich unsre Fürsienthü-

mer regiert , allein gehört cs denn zum Wesen einer monar¬

chischen Nsgierungsform , daß der Monarch uneingeschränkt

ist ? Ist nicht Teutschland auch ein monarchischer Staat und

ist nicht demohnerachtet der Kaiser an die Einwilligung dev

Reichsstände bey Ausübung seiner wichtigsten Majestätsrech¬

te gebunden?

Ganz andre Fragen ' sind es jedoch , ob die Concurrenz

der Landstände eine Witherrschast , Mitregierung

( Loimperium ) genannt werden könne ? und ob die Land¬

schaft als ein unabhängiges Collegium anzusehen fty ? Wey¬

he Fragen sind völlig zu verneinen.

) in vitst äs on' »ine nobilireris (üenMnicee er preecipulZ
« US iuribus . lnioä . Lsmv . 1^ 18, S , auch die übrigen j . IAS,
angeführte» Schriftsteller
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Was die erste betrifft , so gesteht man zwar den ge»

stammten Neichsständen eine .Mitregierung des Reichs zu,
und es scheint daher , daß auch ein gleiches von dem Corpus
der Landstände behauptet werden könnte . Allein

i ) bleibt immer der wesentliche Unterschied zwischen teut-

scheu Reichs - und Landständen , daß diese aus Pri,

vatpersonen bestehen *) , jene aber Herren sind , dis

Land und Leuts zu regieren haben.
? ) Der Ancheil , den Landstände an der Regierung des

Landes haben , ist ungleich geringer , als der An-

thcil der Reichsstände . an der Negierung deS Reichs.

Z ) Die Staaten und Gebiethe der teutschen Reichsstände
absorbirm die ganze Masse von Teurschland . Für
den Kaiser , als Kaiser , bleibt nichts übrig . Der

Fürst hat aber seine Kammergüter , oder Domainen,
die von den Gütern der Landschaft getrennt und von

ihnen wohl zu unterscheiden sind . Zn Ansehung der

Kammcrgüter hat er öfters freyere Hände und ist
nicht an die Einwilligung der Landstände gebunden.

Doch ist auch nicht selten der Fall , und war cs ehe,
wals wohl in der Regel , daß Landstände Repräsen¬
tanten des ganzen Landes waren **) .

E 5

*) Dies ist wenigstens dis Regel , und cs sind nur seltene
Ausnahmen , wann Landstande keine Privatpersonen , sondern
ebenfalls .Regenten sind . Inzwischen ist doch so viel gewiß , daß
sie , in so fern sie Landstände sind , auch als Privatpersonen
sonnen angesehen werden,

Putter, ob und wie weit in teutschen Fürstenthu-
mern und Grafschaften den Landstanden ein Mitregiernngsrecht
heygelegt werden konue ? in den Bcyträgen Th . i . Abh . ip.
Es wird jedoch darin den Landstanden unter gewissen Einschrän¬
kungen ein Mitregiernngsrecht zugestgndeli.
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Was aber die andere Frage bettist , so hat es

a) nicht den mindesten Zweifel , daß einzelne Landstände,

wenn sie auch noch so reich und begütert , ja wenn

sie sogar in anderer Rücksicht Neichsunmittelbar scyn

sollten , doch wegen ihrer im Lande gelegenen Güter

und in so fern sie Landsiände sind , auch als Un-

terrhancn angesehen werden müssen . Es ist aber

auch

2) nicht einmal das ganze Corpus der Landstande inde-

pendent , denn

s) ist alles , was im Lande an Personen oder Gütern

befindlich ist , ordentlicherweise der Landeshoheit

unterworfen,

d) ist in der Wahlcapitularion Art . XV . ß . z . ausdrück«

lieh versehen , daß Landstände die Disposition über

die Landsteuer , dereiz Empfang , Ausgabe und

Rechnungs " Necessirung , mit Ausschließung des

Landesherrn , privative nicht vor und an sich zie,

hen , auch in dergleichen und andern Sachen , ohne

der Lanöesfürsien Vorwissen « nd Bewilligung kei-

ne Convente anstellen oder halten sollen.

Daß übrigens hieraus nicht gefolgert werden könne,

daß eine Landschaft sich willkührliche , ihren Rechten zum

Nachtheil gereichende , Verordnungen des Landesfürsten ge¬

fallen lassen müsse, versteht sich um so mehr von selbst , je

weniger der Fürst die Landesgrundgesetze verletzen darf.

Ich kann diese Materie nicht beschließen , ohne noch

einige Betrachtungen darüber anzustellen , indem sie in un¬

fern Zeilen gar zu wichtig ist . Landstände gehören aller¬

dings zum Glück eines Landes , wenn sie ihrer Pflich,

rrn eingedenk sind , und es nie vergessen , daß sie Ne-
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- räsentanten des Volks und diesem eigentlich Rechen¬

schaft vyn ihren Handlungen zu geben schuldig sind - Aber

wie selten ist dies wirklich der Fall ? Wie selten wagen sie
es , dem Regenten über seine , oder seiner Räthe Handlun¬

gen zwar bescheidene , aber doch standhafte Vorstellungen

zu thun ? Wie wenig sehn sie oft bey ihren Nathschlägen
auf das Beste des ganzen Landes ? wie gleichgültig sind sie
nicht zuweilen gegen den Druck und dir Ungerechtigkeiten,
welche der arme Unterthan leiden muß *) ? Nur dann er-

*) In der Darstellung der allgemeinen Landes-
ieschwerden des Bauernstandes des HochstiftS
Hildesheim ( gedruckt im I . 179 ; . Fel .) findet sich der .Be¬
lag zu dieser Behauptung . Daselbst heißt es nemlich §. 2 ; .
„ Wie haben die Stande , die alles dieses ( es ist von Bedrückun¬
gen der Unterihanen die Rede ) wußten und erfahren , sich da¬
bei) verhalten ? — Oft genug von den Unterthanen aufgcruscn,
jammernd und schreyend um Hülfe angefleht , übergaben sie
wohl ein und anderes Ooliäerium auf dem Landtage , suchten
um Abstellung der Beschwerden nach , — aber damit war denn
auch , wenn auch gleich keine befriedigende Antwort erfolgte,
die Sache vergessen, und der Unterthan seinem Schicksale , wenn
er sich nicht selbst durch einen kostbaren Proceß zu helfen im
Stande war , überlassen . '

Der bedrückend« Bier - und Branteweins - Zwang hat schon
über 100 Jahrs dann und wann den Landtag beschäftigt . —
Man erhob endlich einen Proceß , der aber seit 17 -m . in stiller
Ruhe vergraben ist.

Mit dem Mühlenzwang hat es die nemliche Bewandniß.
Uebcr 15 Jahr schon ist der Syndikus der Ritterschaft und
Städte die obliegende schriftliche Handlung schuldig . Nur erst
auf dem gegenwärtig eben geendigten Landtage ist mir mehrern-
Eifer darüber gehandelt , so daß die Beendigung bcydcr Bedräng¬
nisse und Kosten verhaft werden kann , weil auch jetzt das Dom¬
kapitel den übrigen Standen ehrenvoll beygetreten ist.

Wie oft ist nicht über die immer härter werdende Dicnstbe-
drückung geseufzct , und je zu Zeiten auf Landtagen die gegrün-
deste Beschwerde geführt ! — Uebcr die Hut - und Weidebedrange
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heben sie ein großes Geschrei) , wenn ihre eignen Rechte auf

dem Spiel sind , dann führen sie wohl Proteste und bestrej«

ten die Kosten aus der allgemeinen Landescasse, wozu der

ohnehin genug gedrückte Unterkhan das seinige beysteuem

muß . Ist es nicht z . P . unverantwortlich , wenn die Kosten

zu den Zagdproceffen der Nitterschalt aus der Landescasse

genommen werde» ? Zst es nicht schrecklich , daß in manchen

Ländern die landschaftlichen Schulden deshalb nicht getilgt,

oder die Zinsen derselben deshalb nicht herunter gesetzt wer¬

ben , weil Mitglieder der Landschaft selbst die Gläubiger

sind ? Zst es nicht himmelschreycnd, wenn sich die Admini-

strcftionskoste» auf mehrere Tausende belaufen , und von

rnffe und Vergrößerungen der Schafereven , — über die Jager-

Zehrungen ist oftmals eine Beschwerde überreicht aber ohne hin¬

längliche Wirkung . Und in mehrern andern Vorfällen z . B . wegen

Einziehung und Bcfrcyung verschiedener Hofe und Güter von

den Landes - und Riegelasten , wegen der ruinirenden Baule¬

bung , wegen neuer Dienstaufbürdung auf die Brinksitzer und

Hausliuge rc . fand man darin Beruhigung , dagegen ein Wort

kaltblütig gesprochen zu hüben , welches wohl zum Theil aus

persönlichen Verhältnissen und Privatinteresse seine Entstehung

erhielt . Ja man sähe sogar endlich -die Stände selbst mit Bs-

drangungen der Untcrthanen , zur Erringung eigener Northeile,

hervorrreten . Das Gesuch um Erth ? ilung der härtesten Remis-

sioitsvcrordnung und Entziehung des uralten Näherrechts an

die Zehnten ist davon Beweis . - .

Das jüngst auffallende Merkmal der völligen Gleichgültigkeit

der Herren auf dem Laydrage gxgen das Land und die Untcr¬

thanen bietet uns das Betragen in der V " scheu Untersuchungs-

sache dar . Sie, - die löblichen Stande bekennen selbst , daß jeder

( also auch die , welche als Volksvertreter es am ersten wissen

mußten ) diese Pest des Landes , die ungemeinen Bedrückungen

dieses kleinen Tyrannen gewußt und gekannt habe ; und doch

war erst das bekannte Promcmoria vom 26 . Nov . 178s . erfor¬

derlich , um die löblichen Stände mit Nachdruck zur Thatigkeit

aufzurufen , weil keiner etwas zur Hebung des Nebels that.
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den Schulden Trotz aller Auflagen kaum so viele Tausende

abbezahlt werden , als hoch sich die Besoldungen und Diä¬

ten der landsrändischen Deputirten belaufen?

Wo der Fürst selbst gut und aufmerksam auch auf das

landschaftliche Schuldwesen ist , da fallt freilich sehr viel,

wo nicht alles von dem bisher erwähnten Nebel fort ; aber

ein Land das einen guten Fürsten hat , und einen solchen

stets habe » könnte, brauchtauch keine Landstände.

Woher rührt nun alles dies und so manches andre un¬

nennbare Nebel ? — Hauptsächlich daher , weil unsre ganze

Wolksrcpräsentation , — und Repräsentanten des Volks sollen

und wollen doch unsre Landstände seyn — nichts taugt.

Man bedenke nur erstlich , wie unverhältnißmäßig die

Repräsentation ist. Ein jeder Rittergutsbesitzer , oder Vor,

sicher eines Stifts oder Klosters erscheint auf dem Land¬

tage , selbst wohl alsdann , wenn er gleich nicht einmal

Gutsunterthanen hat , die er repräsentiren könnte ; dage¬

gen hat aber eine Stadt , die mehrere tausend , vielleicht

zehn bis zwanzigtausend Einwohner zahlt , nur einen ein¬

zigen Deputirten in der landständischen Versammlung.

Dann aber zweytens, was für Männer sind denn das,

die auf dem Landtags erscheinen ? Keine von dem Volke ge¬

wählte Personen , sondern Prälaten und Schultheißen oder

Bürgermeister der Städte , die ihre Stellen mchrentheils

der Gnade des Fürsten verdanken , und Ritter , die nicht

selten in Kriegs - , Civil - oder Hofdiensten des Fürsten ste¬

hen . Einzelne Patrioten mögen wohl sich stets unter die¬

sen Elasten finden , aber ihre Stimme ist nicht stark genug,

um durchdringen zu können . Finden sie auch anfangs bey

ihren Milständen Unterstützung , so stehen sie doch bald
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wieder einsam und verlassen da *) , und sehen sich, wenn sie
nicht ebenfalls zurücktreten , dem Haß und der Verfolgung
ausgesetzt . Man hält sie für unruhige Köpfe , oder gar
für Jakobiner , wenn sie Misbräuche rügen . Für den

Bauernstand sorgen noch zuweilen die Ritter und Präla¬
ten , besonders , wenn sie Gutsunterthanen haben , freylich

oft mehr aus eignem Interesse , weil der Bauer , wenn er
alles dem Fürsten geben muß , nicht ihnen die Abgaben ent¬

richten unv die hergebrachten Dienste leisten könnte , als

ans wahrer väterlichen Fürsorge . Aber wie sieht es mit

dem Bürgerstande aus ? — Warlich , wenn in irgend ei¬

nem Punkt unsrer Verfassung eine Veränderung zu wünschen

wäre , so wäre es in Ansehung der Landständischen . Nur

*) Auch hiezu findet sich der Belag in jener Darstellung
der La n d es b es chw erd en, indem eS daselbst ferner heißt:
Wie war aber der Erfolg ? Eine kurze Zeit geriethcu sie i»
Pflichteifer , ordneten eine Deputation an ; legten die Beschwer¬
den dem Fürsten kraftvoll zur gnädigsten Beherzigung vor, - —
Wie bald aber , wie leicht erlosch das Feuer ! !
Die Ursach dieses geschwinden Erlöschens , die Triebfedern dieses
veränderten Betragens sind bekannt , weswegen man , mit lei¬
denschaftlicher Unanständigkeit , nach ein paar Monaten die land-

ständische Deputation ( bereit Betragen durch das Votum der
Universität zu Halle ehrenvoll gerettet ist) und hiermit zugleich
die ganze Untersuchung über den Haufen warf ; denen Unter-
thanen alle Unterstützung versagte , ja so gar , um die bishero
bey der Deputation angewandten , und von dem Mandatario
porgeschoffene Kosten versagen zu können ( welche jedoch bey Er¬
nennung der Deputation zum voraus von sämmtlichen Stän¬
den bewilliget waren ) bey Sr . Hochfürstl . Gnaden darüber an¬
fragte ; selbst auf Bestrafung des Urhebers dieser wohlthätigen
Untersuchungssachc Antrag machte , damit jene verweigert , die¬
se aber , zur Entehrung bewilliget würde , wie solches die Gof-
fauvschen Druckschriften zeigen . Und hicmit stieß man auf ewig
Las Zutrauen der Unterthanc » des Landes , des bedrückten con-
tribuellen Standes unwiderbringlich von sich weg.
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um des Himmels willen keine gewaltsame , wobey wir

Teuksche uns noch weit ungeschickter benehmen würden , als

die Franzosen . Gott lob , daß wir aber auch nicht nöthig

haben , dazu unsere Zuflucht zu nehmen . Publicität und

das Daseyn höchster Reichsgerichte machen ste unnöthig und

strafbar denjenigen , der zu gewaltthäkigen Mitteln schrei»

tet . Freylich geht dieser Gang für den raschen Mann viel

zu langsam , aber er führt dagegen auch am Ende desto

sicherer zum Ziel . Immerhin möchte auch die jetzige Ein¬

richtung bleiben und wirklich wäre es Ungerechtigkeit,

denen , welchen einmal das Recht der Landstandschaft zu¬

steht , dasselbe zu entziehen . Aber man gestatte entweder,

daß einige Deputiere des Bürger - und Bauernstandes der

Ablegung der Rechnungen beywohnen , oder man . gebe,

welches noch besser wäre , dem Publicum alljährlich von der

Verwaltung der allgemeinen Landes - ( nicht landstä ir¬

dische » ) Casse , und den Verhandlungen auf Land - und-

Ausschußtagen Nachricht . Ein solches Lampte renäu wür¬
de trefliche Wirkung thun *) . Es würde die Landstände

') „ Das einzig wirksame Mittel , sagt der verewigte
Leopold II . in seiner öffentlich abgelegten Rechenschaft , das
Vertrauen des Volks , in welcher Regierungsform es auch sey,
zu erhalten , oder zu befestigen , ist jedes Individuum in den
Stand zu setzen. , sich von den Ursachen der Verfügung unter¬
richten zu können , und mit möglichster Klarheit , und ohne al¬
len Rückhalt , von der Verwendung der Abgaben öf¬
fentlich Rechenschaft abzulegen ." Und Schlözer
sagt in seinen Staatsanzeigen Heft 71 . S » ; ii . Not . 4 . „ Die
schreckliche , landesverderbliche Desorganisation der Land stän¬
de in Hildesheim ist durch die unselige Verheimli¬
ch .» 11g entstanden . Wie viele andre , große und kleine Staa¬
ten , namentlich in Deutschland , sind durch diese böse Ver,
heimlichung bis auf deu heutigen Tag unglücklich geworden.Die Völker kommen nach und nach zur Besinnung . Eine Zeit-
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nöthigen , ihren Pflichten gemäß zu handeln , und dann

bedarf es keiner Veränderung.

Drittes Capitel.
Von

der Subordination der Rerchslande linker der

kaiserlichen Regierung und deren Wirkung.

§ . 004 . > -

Es ist schon in dem Vorhergehenden *) bemerkt worden,

daß die Landshoheit det reulschen Reichsstände nicht unab^

hä .ngig , sondern vielmehr dem Kaiser und Reich subordi¬

nier sey. Diese Subordination hat Vortheile sowohl für

dir

lang schob man alle Schuld des despotischen Drucks auf die M 0-
narchen, und betete Stände als Schutzengel der Freyheit
au . Längst hat sich die Meynuug geändert : man wird den Mo- !

riarchen gut , und findet , daß viele Stände , aus Untunde,
oder aus Bosheit , oder Feigheit das Volk , ihre C 0 mit - !
teuren „Coiistitutionsmaßig verrathen" haben . Sind die
Höfe Schuld daran , wie mau zu . ihrer , der Stände , Entschul¬
digung sagt ? — Sie hätte» sich nicht durch Hofeinfluß verder¬
ben lassen sollen ; ,sie hatte» nicht auf die Art verdorben werden
können --, wenn stick siricht Las apokalyptische (?,poL.
KVU.) erschlichen hätten ." Pebrigens muß ich hicbcy mit
Freuden bemerken , daß die Stände in Hildeshcim , über die
bisher , vielleicht mit Recht , am mehrsten geklagt worden , jetzt
anfangen , allen andern Landständen in Teutfchland mit gutem
Beyspicl vorzugehen , denn sie wolle» setzt Publicität und
theilen ihre Vota re . dem Hrn . Hofrarh Sch ! özer zur össeitt-
lichen Bekanntmachung mit.

Vorzüglich j , n/-
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die Unterthanen , als für die Regenten selbst. Denn so
können jene , sie mögen nun Landstände seyn , oder nicht,

ingleichm sowohl insgesamt , als einzeln in dem Fall , daß

ihr Regent seine - landesherrliche Gewalt im allgemeinen

mißbraucht , indem er Handlungen vornimmt , die dem Lande

zum offenbarsten und größten Schaden gereichen , oder daß
er die Rechte der Landstände , oder einzelner Unterthanen
kränkt , hierüber bey den höchsten Reichsgerichten Klage

führen . Diese sind sodann befugt , die Sache zu unters » ,

chen, und zu entscheiden . Will der Fürst dem ergangene»

rechtskräftigen Erkenntniß keine Folge leisten , so k^ nn ., er

dazu gezwungen *) , ja sogar wegen mißbrauchter langes«

herrlicher Gewalt zur Strafe gezogen werden . Verschie,
dsne Beispiele sind davon bereits in dem Vorhergehen,
den * *) angeführt worden und es ließen . sich deren noch
unendlich mehrere anführen , denn es fehlt mie bey den

Reichsgerichten an dergleichen Klagen.

*) In der Theorie hat dies bey keinem Reichsstand , scy er
auch noch so mächtig , Zweifel , aber freylich hat in der Praxr
die Execution gegen einen mächtigen Reichsstand vielt Schwie¬
rigkeiten. Doch auch ein mächtiger Rcichsstand scheuet noch
wohl die Stimme des Publicums . Was nicht immer Rcichsge-
richtliche Erccurions - Mandate bewirken können , bewirkt oft
P u b l i c i t a t.

S . die Noten S . 12 . und 46 . Eins der neuesten und zu,
gleich in andrer Hinsicht merkwürdigsten Beyspiele enthaften die
rn jSachcn der Eingesessenen des frcyen Grundes Seel und Bur,
bach, gräflich Sayn - HachcnburgischenAufheils, wider die gmfr
lich Sayn - Hachenburgische Vormundschaft , moäo den Hrn-
Burggrafen zu Kirchberg , manssri äs non grsvancio contra re-
verläles ogeris inkoliris , sbäucenüo nnlics , relticoenäo xer execu-
tionem exrorces pecunies ec religue »Mac » lme — retticcienüo vero
Uamna ec expsniäi — cum cisutüla , ergangenen Rcichskammer,
gerichtlichen Erkenntnisse vom 17. Oct . 1787.' 9 - und 17. Jul»
1794. S . das Staats - Archiv, Heft 1 . S . 8 z . s.

Zweiter Band , F
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Zwar muß der Kaiser in seiner Wahlcavitulation Art.
i . tz. angeloben , daß er weder den Reichsgerichten,
noch sonst Jemanden gestatten wolle , den Ständen in
ihren Territorien in ihre Landcshoheits - und Negierungs-
besonders in Neligions - Polizey - Kameras- Militair - Ju¬
stiz - Lehns - Criminal - und Gnadensachen unter keinen Vor¬
wand einzugreifen , folglich möchte es scheinen , daß derglei¬
chen Klagen der Unterthancn von den Reichsgerichten nicht
angenommen werden könnten . Allein es sollen , wie es aus¬
drücklich dabey heißt , dergleichen -Eingriffe nur nicht wider
die Reichsgesetze, den Friedensschluß , oder aufgerichket?
rechtmäßige Verträge geschehen . Den Neichsgesetzen ist es
aber keineswegs zuwider , vielmehr vollkommen gemäß, daß
nicht nur eine ganze Landschaft , sondern selbst einzelne Un»
terlhanen wider ihre Landesherrschast klagbar werden können.

Man hat zwar von Seiten der Reichsständr , wie sick-
leicht erwarten läßt, dergleichenKlagen möglichst zu erschwe¬
ren gesucht , aber noch hat man es doch nicht gewagt , ihnen
den Weg gänzlich zu versperren . Die neueste Wahlcapitu-
lation enthält deshalb Art . XIX. tz. 6 . und 7 . folgende merk¬
würdige Stelle : Auch sollen und wollen wir bey andern
Klagsachen der Landstände und Unterthanen wider ihre
Obrigkeit , insonderheit wenn es die landesherrliche Obrig¬
keit und Regalien , sowohl überhaupt, aisrncheole , die
iura collectarum , srmaturse , isguelaa , Lckndesdefension,
Besatzung der Festungen und Unterhaltung der Garnison-
nach Inhalt des Neichsabschiedes vom Jahr 1654. § . und
gleichwie rc . *) u . dergl . betrift, sck rmüsm instantiam iub°

*) Dieser§. 180 . des Reichsabschiedes lautet also : „Und
gleichwie dieses hochangelcgene Werk zu allgemeiner Woblfahrt,
und des Heiligen Reichs beständigen Ruhestand zielet , wovon
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chwrum keine Mandate oder Nescripte , welche Anord«

nungen in lileritis cnusae enthalten , weder Ordinationen

noch krotectoriu oder Oonservatoria ertheilen , sondern nach

Inhalt jctztgcdachten - Reichsabschiedes H. Beliebens sollen

Kammerrichter rc. und § . Was denn Kurfürsten , Fürsten
und Stande rc . zuvörderst die Austräge in Acht nehmen.
Wo aber in Sachen , da Landstände , Unterthanen oder in

den Reichsstädten die Bürger , oder deren Ausschüsse widee

ihre Obrigkeit Klage führen , die Jurisdiction fundirt , den¬

noch ehe und bevor die Mandate , Nescripte oder etwa in

deren Stelle tretende Ordinationen ergehen , die beklagte

Obrigkeit jedesmal und in allen Fällen mit ihrem Bericht
und Gegsnnothdurft zuvörderst vernehmen , gestalten bey des¬

sen Hinterbleibung ihnen gestaltet und zugelaffcn seyn soll,

solchen Mandaten oder Nescripten , welche Anordnungen in

rneritis caulas enthalten , auch Ordinationen keine Parition

z » leisten , und wenn sich alsdann befinden würde , daß die

Unterthanen billige Ursache zu Klagen haben , dem Processe

schleunig , jedoch mit Beobachtung der lubstsntialium , ab-

F 2

kein Kurfürst ober Stand , noch derselben Unterthüneit zu cri-
miren ; also soll , auf den Fall sich jemand obbesagter Ereelltions-
ordnnng widersetzen, und an unserm Kaiser !. Reichshofrath oder
Kaiserlichem Kammergericht cinigerley Proccß dagegen zu suchen
sich gelüsten lassen würden ein solcher keineswegs angehört , son¬
dern s limine Quälen ab - und zu schuldiger Parition angewiesen,
in dessen Entstehung aber , nach laut der Erecutiousorduung
wider denselben zu verfahren erlaubt und freygelaffcn , und hie¬
von einiger Jmmediat - oder Mediatstand , Stadt , Landsaß und
Unterthan nicht ausgenommen , sonderlich aber sollen jedes Kur¬
fürsten und Stands Landsaßen , Unterthanen und Bürger zu
Besetz - und Erhaltung der einem oder anderm Reichsstand zu¬
gehörigen nöthigen Festungen , Platzen und Garnisonen , ihren
Landsfürsten , Herrschaften und Obern mit hülflichem Bcytrag
gehvrsamlich an Hand zu gehen schuldig sepn.
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helfen , immittelst gleichwohl sie zum schuldigen Gehorsam

gegen ihre Obrigkeit anweisen.

Wenn also die Landstande und Unterkhanen in solchen

Fällen , welche in die Landeshoheitsrechte eines Neichsstan-

des einschlagen , Klage führen , so müssen die Reichsgerichte

erst Bericht fordern , ehe sie die Klage annehmen , oder ir¬

gend eine Verfügung treffen . Indessen bringt es doch die

Natur der Sache mit sich , daß , wenn etwa Gefahr beym

Verzug seyn sollte, alsdann eine sogenannte Temporal Inhi¬

bition erkannt , oder wenn der geforderte Bericht nicht er¬

stattet wird , wegen Ungehorsam des verklagten Reichsstan¬

des ( ob contumsoism non mforrnsntis ) das gebetene Man¬

dat erkannt , oder überhaupt die Klage angenommen werden

könne . In beyden Fällen würden sonst die klagenden Un-

terthanen übel daran seyn.

.Gewiß ist es also , daß wenn über mißbrauchte oder zn

weit ausgedehnte landesherrliche Gewalt von den Untertha-

nen Klage geführt wird , das obcrstrichterliche Amt des Kai¬

sers in seiner vollen Maaße eintritt . Mehrern Zweifeln

ist es hingegen unterworfen : Ob auch der Kaiser befugt

sey, auffergerichtlich , und ohne daß deshalb von den Unter-

thanen förmlich Klage geführt worden , gegen einen .Neichs-

stand , der seine Landeshoheit zum Nachthell .seiner Unter-

thanen oder sonst zu weit ausdehnt , zu .verfahren?

Diese Frage ist ohnstreitig sehr delicat , cs lassen sich

von beyden Seiten wichtige Gründe anführen . Von bloßen

Vorstellungen ist hier nicht die Rede . Daß der Kaiser

diese einem aus seine Schranken tretenden Reichsstand könne

thun lassen , hat wohl um so weniger Zweifel , je öfterer

dieses auch selbst von andern geschehen ist , und zu gesche¬

hen pflegt . So rhat K . LhristianIV . von Dännemark
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dem H . Friedrich Ulrich von Braun schweig sehr
kräftige Vorstellungen über seine üble Negierung ; ein glek-
ches geschah imI . , 71z . vom K . von Grossbrita nnie»
an den unruhigen H . C a r l L e o p o l d von M e ck l e n b u r g,
und als der Landgraf von Hessencassel die Grafschaft
Bükkeburg in Besitz nehmen ließ , so erließ der K . von

Preussen ebenfalls ein Abmahnungsschreibcn an ihm.
Zst sogar der Kaiser , nach Vorschrift der neuesten W . C.
Art . III . § . Z . verpflichtet , die Vorstellungen und Gesinnun-

gen der Kurfürsten , auch alsdann , wenn sie aus eignem
Antrieb an ihn gebracht werden , gern zu vernehmen und

sich darauf , nach Beschaffenheit der Umstände / jedesinal
mit kaiserlichem Vertrauen zurückzu äußern , wie könnten
denn die Neichssiände dem Kaiser etwas ähnliches versagen?

Die Rede ist also vielmehr davon : Ob der Kaiser

gegeneil , en solch enN eichsstand aus eignem An¬
triebe Strafbefehle erlassen und Zwangsmit¬
telgebrauch enkön ne?

Es ist wahr , Unterthanen entschliesscn sich gewöhnlich sehr
ungern zu Klagen gegen ihre Landeüherrschaft . Sie lassen sich
gewiß manche Bedrückung gefallen , und versuchen eher Bit¬
ten und gütliche Vorstellungen , ehe sie den eben so langsa¬
men , als kostbaren und beschwerlichen Weg zu den Reichs¬

gerichten einschlagen , und ein Mittel wählen , das oft Noch
schlimnrer ist , als das Nebel selbst. Nicht selten weiß auch
der Fürst dergleichen Klagen zu Hintertreiben . Diejenigen,
welche hauptsächlich sprechen sollten , erhalten ansehnliche
Hofchargen und werden dadurch zum Schweigen gebracht,
oder der Fürst läßt den ersten, , der eö wagt , auf eine Klage
gegen ihn anzutragen , als einen Aufwiegler behandeln und

ihn auf die Festung setzen. Soll nun in einem solchen Fass

F;
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dem Kaiser nicht « erstattet seyir , Amtshalber zu verfahren,

und wenn gütliche Vorstellungen nichts fruchten wollen , schär»

fere Mittel zu gebrauchen , so sind die Unterthanen übel

daran , und es kann leichtAufcuhr und Empörung , wodurch

das Land vollends verwüstet wird , und woraus für das

ganze Reich Nachtheil und Gefahr entspringen kann , da¬

von die Folge seyn.

Aber nicht blos politische , sondern auch rechtliche Grün¬

de scheinen hier einzutreten . Der Kaiser ist oberster Lehns¬

herr , er hat das Recht der höchsten Oberaufsicht im Reich,

er muß für das Wohl des teutschen Reichs sorgen , er macht

sich eydlich in seiner Wahlcapitulation Art . XV K. i . ver¬

bindlich , die mittelbare Reichs , und der Stände Landesun-

terthanen in seinen Schutz zu haben , und endlich sind dis

Lande der Reichsstände zugleich Reichslande , an deren Er¬

haltung und Flor dem Kaiser und Reich um so mehr gelegen

ist , je weniger ausserdem die Reichs - und Kreissteuern ge»
hörig entrichtet werden können.

So viel wahres indessen in diesen Gründen liegt , ss

möchte man doch wohl nicht die Frage ohne genauere Be¬

stimmung bejahen können . Wrll man dem Kaiser uneinge¬

schränkt das , Recht zugestehen , gegen einen aus seinen

Schranken tretenden Landesherrn aus eigenem Antrieb zu

verfahren und ihm durch Befehle die Hände zu binden , so

kann dies um so größer » Nachtheil haben , je mehr manches

nur Mißbrauch der Landeshoheit zu seyn scheint , ohne es

nach den eintretenden besondern Umständen eigentlich zu

seyn . Der Kaiser würde alsdann Gelegenheit haben , sich

in die Regierungsangelegenheiten sehr häufig zu mischen,

kostbar « kaiserliche Commissonen würden davon die Folge

seyn , der Freyheit der teutschen Reichsstände dryhte die größ-
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te Gefahr , und — dem ganzen teutschen Reich eine heftige
Erschütterung.

Es ist wahr : der Weg an die Reichsgerichte ist mühsam
und beschwerlich , aber doch bey weitem nicht sosehr , als
viele glauben . Gedrückte und verfolgte Untcrthanen finden
bey ihnen leicht Gehör , und werde » und müssen es , trotz
aller

'
in den Gesetzen gemachten Einschränkungen , künftig

noch immer mehr finden . Aufruhr und Empörung find

nach unsrer Constitution so leicht nicht zu fürchten , und las¬

sen Untcrthanen sie sich zu Schulden kommen , so verdienen

sie , bey der auch sonst gerechtesten Sache , um so mehr
scharfe Züchtigung , je weniger ihnen der Weg Rechtens ver¬

sperrt ist , und je unendlich weniger beschwerlich und ver¬

derblich dieser Weg für sie ist , als jener.

Doch politische Gründe haben bey staatsrechtlichen Fra¬

gen bisweilen nur wenig Gewicht . Es fehlt aber auch nicht
an rechtlichen , um die Frage verneinen zu können . Der

Kaiser muß zwar die Untcrthanen schützen und ihnen seinen
Schutz , wenn sie ihn darum anfiehen , angedeyhen lassen,
aber folgt hieraus , daß er ihnen auch seinen Schuh auf¬

bringen kann ? Und wäre dies nicht der Fall , wenn er un¬

aufgefordert sie schützen wollte ? Schutz kann auch beschwer-
Uch werden ! Soll der Kaiser nicht vielmehr nach Vorschrift
der Gesetze die Unterthanen zum schuldigen Gehorsam gegen
ihre Landesobrigkeiten anhalten *) , und kann er also wohl,
wenn sie diesen zu leisten sich noch nicht geweigert haben,

eigenmächtig mit Vorschriften und Befehlen gegen die Lan-

desobrigkeit verfahren , gesetzrauch , daß diese zum Nach-
theil der Unterthanen zu weit ginge ? Würde er nicht viel-

W . C , Art . XV. r, 1.
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mehr sie eben dadurch zum Ungehorsam und zu Klagen , de,

neu er nach den Gesetzen nicht einmal leichtlich Gehör geben

soll * ) , anreitzen ? Hat er endlich nicht selbst versprochen,

durch Ertheilung unzeiliger Processe , Kommissionen , Ne»

scripte und dergleichen Uebereilung zu ungebührlichen Ver¬

bindungen und Aufruhr keinen Anlaß zu geben ? ( W . C. ^

Art . XV . § . 7 . )

. Der Kaiser hat das Recht der höchsten Oberaufsicht im

Reich , aber die Wirkung dieses Rechts ist sehr eingeschränkt , »

und kann sich m den reichsständischen Landen , wegen der

heybehaltenen Autonomie , und der so fest begründeten und

ges tzlich so weit ausgedehnten Landeshoheit , fast gar nicht,

wen gstens in der Regel nicht anders , als nach vsrherge-

gangener Nsichsberathschlagung , äußern . Es würde » Ein¬

griffs seyn in die Landeshoheits - und Regierungsrechte , wel»

che nach der Wahlcapitularion verboten sind.

Die Oberlchnsherrlichkcit ycS Kaisers kann ihm ebenfalls

kein Recht geben , sich in die innern Regierungsangelegen¬

heiten zu mischen , denn unter keinerley Vor wank,

also auch nicht unter dem Vorwand
' der Oberlehnsherrlich¬

keit , sollen Eingriffe in die Landeshoheit wider die Neichs-

gesctze gestaltet seyn . Auch ist der Lehnmann kein Unter-

than . Bis endlich die Sache ch weit kommt , daß der Rum

eines ganzen Landes zu besorgen steht , ist sie gewiß schon

lange klagbar geworden , und das obersirichterliche Amt ein¬

getreten.
Man kann und muß daher unstreitig behaupten , daß

derKaiseraußergerichtlich undaus eignem Antrieb

nichs gegen einen Stand des Reichs , der seine Landeshoheit

zu weit ausdehnt , verfahren könne.

W . C. Art . XV. §. 4.



z . C . Subord . der Reichölande . Z9

Wo kein Kläger ist , da ist kein Richter , und es ist eine

feste Regel , daß die Landesregierung mit ausdrücklicher oder

stillschweigender Beystimmung der Unterthanen zu allem be¬

rechtigt sey , was nicht den vorhandenen Reichsgesehen gra¬
de zu entgegen ist . Wäre aber dies der Fall , beginge der

Regent würkliche Verbrechen , hielte er seine Unterkhanen
mit Gewalt ab , ihre Klagen vor das Oberhaupt des Reichs

im gehörigen Weg zu bringen , so hat es keinen Zweifel,

daß nicht der Fiscal gegen einen solchen , seine Pflichte»

so sehr vergessenden , und sich dadurch des Namens eines

Regenten so unwürdig machenden Herrn , klagbar werden,

und alsdann nach geführtem hinlänglichen Beweis , das

oberstrichterliche Amt eintretsn könne Und müsse . Die Lan¬

desherrliche Gewalt ist keine despotische . Despotismus muß
in Teurschland nicht geduldet werden . —

Die Subordination der Landeshoheit unter Kaiser und

Reich har indessen nicht blos Vortheile für die Unterthanen,

sondern auch für die Regenten und Obrigkeiten selbst . Cs

hat zwar keinen Zweifel , daß diese ihre Unterthanen , eben

so wie unabhängige Regenten die ihrigen , bew ihren eignen
Gerichten können belangen lassen , daß sie dieselben zu ihrer

Schuldigkeit mit Gewalt anzuhalten befugt sind , und daß

sie , wenn ihre Kräfte hiezu zu schwach seyn sollten , sich da¬

zu der Hülse und des Beystaudes benachbarter Stände zu
bedienen , berechtigt sind . Es ist dies theils in der Obser¬
vanz und der Natur der Sache , theils in den Neichsgesetze»
ausdrücklich gegründet . Die kaiserliche Wahlcapitulatioir
gestattet nemlich Art . 15 . Z . 8 . den Ständen des Reichs mit

Einschluß der Reichsritterschaft , „ sich nach der Verordnung

8 ;
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der Reichsconstitutfoneu *) bey ihren hergebrachten und ha¬
benden landesfürstlichcn und herrlichen Rechten selbst und
mit Assistenz der benachbarten Stände wider ihre Untertha-
nen zu manutsniren , und sie zum Gehorsam zu bringen,
jedoch andern benachbarten oder sonst interessirten Ständen

ohne Schaden und NachtheilH Wenn also Unruhen in ei¬

nem Lande entstehen , wenn Gemeinden sich tsseigern , ihre
schuldigen Steuern zu entrichten , so kann der Fürst Sol¬
daten gegen sie marschiren lassen , und wenn sein Militair

selbst nicht stark genug siyn , oder die Soldaten sich weigern
sollten , gegen ihre Mitbürger zu fechten , so kann er einen

oder mehrere benachbarte Neichsstände ersuchen , ihm Hülfe

zu schicken , wovon wir erst neuerlich einige Dcpspiele erlebt !

haben. Dies ist nicht nur den Rechten , sondern auch der

Billigkeit gemäß , denn was wollte dabcy herauskommcn,
wenn der Fürst jedesmal erst bey den Reichsgerichten Klage

führen müßte , wenn Unruhen in seinem Lande entständen,
oder sich die Uuterthanen eine nicht zu rechtfertigende Wider¬

setzlichkeit zu Schulden kommen ließen , im Fall die Rechte ^
des Regenten evident sind . Allein cv iden t und unbestrit¬
ten müssen diese Rechte seyn , und es muß an und für sich
keinen Zweisei unterworfen seyn , daß derjenige gegen den

sie eigenmächtig geltend gemacht werben sollen , Unlet-

than von dem sey , der sie geltend machen will . Die Wahl-

capitulation redet nur von hergebrachten und haben-

H Diese Worte haben unstreitig Bezug auf dem Speyerschcn
R . A . von i ; e6 . s . 9 . u . 10 . , worin bereits wegen des Aufstands >
der Bauern versehen war , wie neuer Empörung zu begegnen, ^
mW auf wessen Kosten die Hülfe geschehen solle ? Eben dies ist
in dem Spcycrschcn R . A . von 1929 . j . 14 . u . rz . , und in dem
Augsburger von 70 . u . 71 . wiederhohit . In die Wakst
eapituiation wurde obige Stelle zuerst im I . l6z » . erttgerückt . ^
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den landessürstlichen Rechten / das heißt die Landesobrig-

keit muß sich im rechtmäßigen und ruhigen Besitz der¬

jenigen Gerechtsame befinden , bey der fie sich selbst , ober

durch Assistenz benachbarter Stände manureniren *)

will . Ist daher dieser Fall nicht vorhanden , sind die Rech¬

te vielmehr streitig und ist cs noch zweifelhaft , ob derjenige,
der sich widersctzt , Unterthan scy , so ist die Sache im We¬

ge Rechtens auszumachen , aber nicht eigenmächtig oder

factisch zu verfahren . In der Streitigkeit der Krone Böh¬

men mit der Familie von Zedtwitz wegen der Herrschaft

Asch ist diese Materie sehr zur Sprache gekommen , und in

einem vom Herrn GZ - R . Pütter für die von Zedtwitz

gefertigten Gutachten **) sehr schön auseinander gesetzt.
Wenn nun aber gleich ein jeder teutscher Landesregent

feine Unterthanen bey seinen eignen Landesgerichten belan¬

gen lassen kann , so kann er doch auch gegen dieselben bey
den Reichsgerichten Klage führen , und diese können sodann
die widerspenstigen Unterthanen zum schuldigen Gehorsam

anhalten.

Doch noch einen größer » Vortheil gewährt die Subor-
dination der Landeshoheit dadurch , daß , wenn etwa M
Ausübung irgend eines Hoheitsrechts die Einwilligung der

Landstände und Unterthanen erforderlich ist , diese aber aus

unerheblichen Gründen , vielleicht aus bloßem Eigensinn,

*) Auch dieser in der Wahleapitulation gebrauchte Ausdruck
zeigt , daß ein ruhiger Besitz erforderlich sei) , um von der »er¬
stattete « Selbstbsilfe . Gebrauch machen zu dürfen.

S . Pütters Rechtsfalle Bd . 2 . S . 940 . f , Vcrgl . auch
über die angeführte Stelle der Wahlcapit . was Moser in sei¬
nem Tr . von der Landeshoheit überhaupt Cap, 21 . §. ;g . sagt.
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ihre Bestimmung verweigern , der Kaiser nach vorgängk-

ger Beschwerde der Regenten und nach gehörig geschehener

Untersuchung der Sache , die verweigerte Einwilligung er -'

ganzen kann *) .

Eben so ist es auch gewiß , daß in dem Fall , wenn die

Landesobrigkeit von den Unterthsnen zu irgend einem Schritt

mit Gewalt gezwungen seyn sollte , und nur die Furcht sie

abhäit , deshalb klagbar zu werden , das kaiserliche oberst-

richterliche Amt in voller Maaßs nicht nur Untreren köch

ne , sondern sogar Untreren müsse **) . Der Kaiser ist in der

Wahlcapitulatisn Art XV . § . 6 . verpflichtet : „ alle unziem¬

liche , hässige Verbindnisse , Verstrickungen und Zusammen-

thuung der Unkerthanen , wes Standes oder Würden sie

seym , ingleichen die Empörung und Aufruhr und ungebühr¬

liche Gewalt , so gegen die Kurfürsten , Fürsten und Stän¬

de ( die unmittelbare NUchsritterschaft mit begriffen ) etwa

vorgenommen seyn und hinführo vorgenommen werden möch¬

ten s aufzuheben . " Aus diesem Grunde konnte und mußte

daher das NUchskammergericht in der bekannten Lütticher

Sache so verfahren , als es that ***) , wenn gleich nicht ge-

läugnet werden kann , daß es vielleicht im Verfolg des Pro¬

testes rathsam gewesen seyn möchte , nicht so streng auf

dem positiven Recht zu bestehen 1) .

*) Pütteos Beyträge Th . i . S . u . f . äs

xorelksce tuyplscoria , Utyots xslks xorettsrls iuäicm-

rise nseollsrir ll?ubinx. 1772. 4.
*) Jedoch tritt hier das ncmlichc ein , was vorhin von dem

Fall gesagt worden , wenn die Unterthanen wegen Mißbrauch
der landesherrliche» Gewalt nicht klagen.

***) Meiste von den Vortheilen der Reichsverbindung S . 10z.

ch) Doch laßt sich auch hier vieles für das Kammergericht
«»führen . Darf ein Gericht mehr auf Politik , als auf



Z . C. Sub . der Reichslande . AZ

§ . 20 ; .

Ist nun eine Klage der Unterthcmen gegen ihre Landes«

obrigkcit , oder umgekehrt dieser gegen jene bey den Neichs»

gerichten verhandelt und entschieden , > so bient die Enlschek»

düng in künftigen Fällen für das Land , das sie betrifft,
zur Norm , und man kann , wenn man will , sie als eine
Art von besonder » Grundgesetzen des Landes betrachten.

Freylich paßt hier der Begriff von Grundgesetzen nicht ganz,
denn sie haben ihr Daseyn keinem ausdrücklichen Vertrag zu
verdanken , sondern es liegt vielmehr die verbindliche Kraft
indem erklärten Willen des Obern , allein es muß dieser
Wille den Rechten gemäß seyn , und es tritt doch das andre
Criterion eines Grundgesetzes , daß nemlich dadurch ein Punkt
der öffentlichen Verfassung des Landes und das Verhältniß
der Unterthanen zum Regenten bestimmt wird , dabey ein.

Eben so kann die Landeshoheit der Neichsstände und ein

Punct der Landesverfassung neue Bestimmungen durch kai-

serliche Privilegien erhalten , es sey nun , daß die¬

selben zum Vvrtheil der Unterthanen , oder der Landesherr¬
schast gereichen * ) . Hiehergehören vorzüglich die kaiserlichen

AppellalionsPrivilegien.

das , was Rechtens ist , sehen ? — Aber , wie gieng es zu,
daß man nichts davon hörte , daß die gegründeten Beschwerden
der Lütticher abgcstellt wurden ? Betrachtete man etwa das Land,
wie weyland Böhmen , als ein erobertes, und seiner Pri¬
vilegien und Rechte verlustig gewordenes Land ! — Nu » so darf
inan sich denn auch .nicht wundern , wenn die Lütticher die Fran¬
zosen mit offenen Armen empfingen.

Heut zu Tage dürfen zwar keine Privilegia mehr vom
Kaiser gegeben werden , wodurch die Landeshoheit eingeschränkt
wird , Wohl aber ehemals . Eben so wenig dürfen aber auch der
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Endlich können auch die in der Landeshoheit begriffenen

Gerechtsame , durch allgemeine Neichsgesehe

*

*) sowohl

eingeschränkt * *) , als erweitert , ja selbst dadurch Verträge

zwischen den Herrn und Unterchanen , wodurch die Landes¬

hoheit eingeschränkt ist , aufgehoben werden . So unbillig

dies scheint und so unbillig und widerrechtlich es in dcrThat

seyn würde , wenn man diesen Satz ohne alle Einschrän¬

kung unh ohne den Satz vor Augen zu habe » , daß eine

jede höchste Gewalt , mithin auch die des Kaisers und Reichs,

nur zum allgemeinen Wohl statt finden kann , und nur im

äußersten Collistonsfall wohl erworbene Rechte zu kränken

oder aufzuheben befugt sey , verstehen wollte , so richtig ist

er doch : denn die höchste Gewalt , folglich in Teutschland

Kaiser und Reich , ist zu allem berechtigt , was die allge¬

meine Wohlfahrt erfordert , ja sie kann den Unterthanen , so¬

bald cs die Erhaltung des Ganzen erfordert , wohlerworbne

Rechte nehmen , und diese zum Besten des Staats auf¬

opfern . Es hat daher z . B . keinen Zweifel , daß durch ein

allgemeines Reichsgeseh die Steuerfreyheit der geistlichen

und ritterschaftlichen Güter aufgehoben werden könnte , wenn

mit Grunde zu befürchten stünde , daß eben über diese Frey¬

gleichen Privilegia den vertragsmäßigen Rechten der Untertha,

nen zuwider seyn . Einen Beweis bicvon geben die Beschwerden

der Meklcnburgischen Landstände über das dem Herzog zugefag-
1e krivilsZium äs non sxpsllenäo illimirecum , und das darauf

erfolgte Reichshofrathsconelusum . S . Mosers Zusätze zum t.

St . R . Bd . i . S . 624 . f.
*) Man s . darüber '

Moser von der Collifion widriger neue¬

rer Reichsgesetze mit altern Landes - Compactaten und Privile¬

gien ; in dessen Nebenstunden S . 50s . f . ; ingleichen dessen

Tr . von den teurschem Reichstags, - Geschäften S - 27s . f,

S . Bd . r . S . 474.

>
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heit Unruhen entstehen und Teutschland in eben einen so
schrecklichen Zustand , als Frankreich gestürzt werden könnte.

Wirklich haben wir auch dergleichen Fälle schon mehrmals
gehabt . Als im I . 1544 . wegen der allgemeinen Gefahr
vor den Türken dem Kaiser von Neichswegen Nömermonake

bewilligt wurden , ward in dem N . A . § . n . für dasmal
es den Stiftern und mittelbaren Städten zur Pflicht
gemacht , hiezu mit zu steuern , „ unverhinderr aller

Vertrag , Obligation und Statuten , soetliche
Stift oder Stadt haben mögen . " So wurde auch
in dem R . A . von 1548 - S ior. und in mehrern folgen¬
den , den Obrigkeiten gestartet , ihre Unterthanen Geistliche
und Weltliche , exemptund nicht exempt , gefrepetund
nicht gefreyet , Niemand ausgenommen zum Behuf
der erforderlichen Neichssteuern mit einer Steuer zu belegen.
Wie viele Rechte und Verträge sind nicht ferner durch den

westphälischen Frieden u . s. w . caffirt worden!

Gefährlicher scheint übrigens auch die Behauptung,
daß durch allgemeine Reichsgesetze die Hohcitsrechte der'
Neichsstände auf Kosten ihrer Unterthanen erweitert werden
können , als sie es in der That ist . Es kann nemüch ein
solches Gesetz nicht ohne Beystimmung des Kaisers gemacht
werden . Dem Interesse des Kaisers ist es aber ganz zu¬
wider , die Stände des Reichs zu mächtig werden zu lassen.
Zm Zweifel ist gewiß der kaiserliche Hof mehr für die Un¬
terthanen der Reichöstände , als gegen sie , und er wird da¬
her nicht leicht seine Einwilligung zu einem die landesho¬
heitlichen Gerechtsame erweiternden Reichsgesetz geben,
wofern nicht wirklich die allgemeine Wohlfarth des Reichs,
oder die Erhaltung desselben es erfordert . Einen merkwür¬
digen Beweis gab er davon im Zahr 1671 . als die Reichs-



96 5 - B . V . d . Legier , der bcs. teutsch . Staaten überh.

stände auf eine Ausdehnung des R . A- von 1654 . §. i zo.

den Antrag machten.

§ . 206.

Zwischen der Verfassung , zwar nicht aller , aber doch

dermehesten, besonders der größer» Territorien in

Trutschland und der Verfassung des teulschen Reichs selbst

findet sich viel übereinstimmendes . Dies läßt sich nichtläug-

nen , denn so wie der Kaiser Nsichüstände zur Seite hat , ,

so hat der Regel nach der Fürst Landstände neben sich , und

.so wie der Kaiser nichts in allgemeinen Neichssachen blos

für sich und ohne Concurrenz der Neichsstande vornehmen

darf , so darf dieses auch der Fürst, in allgemeinen Landes¬

sachen nicht ohne Concurrenz der Landstände chun . Eben

so findet sich viele Übereinstimmung zwischen den Reichst^

gen und den Landtagen , zwischen den Reichsgerichten und

den Neichsstäudischen Gerichten , und so ließe sich die Pa¬

rallele leicht noch weiter ziehen *) .

Allein läßt sich nun deshalb behaupten , i ) daß vom

Neichsstaatsrecht auf das Landesstaatsrecht ein gültiger

Schluß gemacht werden kann ? und besonders 2 ) daß ein

jeder reulscher Landesregent eben die Rechte und Gewalt in

seinem Lande habe , welche dem Kaiser in dem Reiche zusre-

hen ? Die erste Frage wirb von einigen bejahet , von an¬

dern , besonders dem Hrn . Hofralh Schnaubert **) ver¬
neint.

^ Es ist dieses von Ludolf Hugo in s . Schrift 6s Lau

reziouum Lermsniss er re^imins t?riucixuin , tumiNLS Imperii rei-

xubl . semuio geschehe « .
Man s. dessen Progr. «le siuüoziil iuris publici imperiiin

konribus iur . publ . 8 . Id . s . rerriroriorum uou numseeiiä» . Heimst.

178; . 4 . auch in Me re au MisceUaneen LH . 1 . Si 428 . f.
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„ eint . So scheinbar auch die Gründe der erstem sind,

so gewiß ist es doch , daß die verneinende Meynung , wenn

man die Sache genau untersucht , die richtigere sey . Denn

so unterscheidet sich , wie Schnaubert a . a . O . sagt i ) das

Teutsche Reich , als ein Staatskörper betrachtet , von den
Territorien , oder von einzelnen und kleinern Republiken.
Daher können Gesetze , die für jenes gegeben sind , nicht
auch zugleich für diese gegeben seyn , also auch in diesen kei¬
ne Entscheidungsquelle des Territorialstaatsrechts abge-
ben ; r ) der Grund der Analogie beruht darauf , daß dis

Absicht des Gesetzgebers mehr , als die Worte des Gesetzes,
sagt , und daß man bey gleichen Gründen vermuthen muß,
der Gesetzgeber habe in dem nicht ausdrücklich angezeigten
Fall eben dasselbe verordnen wollen , was er in dem angr-
zeigten verordnet hat . Allein alles dieses fehlt gänzlich ,' n
Ansehung der Anwendung öffentlicher Neichsgesetze auf dis

Territorialvsrfaffung ; denn da vorauszusetzen ist , daß der

Gesetzgeber » wenn er die Neichsverfassung durch Gesetze be-

stimmte , das Reich und nicht die Territorien , zum Gegen¬
stand seiner Gesetzgebung gewählt habe , so kann sich auch
dessen Absicht , oder die Analogie seines Gesetzes , nicht auf
die Territorialverfassung erstrecken , man müßte denn anneh¬
men , daß von einer Staatsverfassung auf alle , sie mögen
von einander so verschieden seyn, als sie wollen , sich Schlüffe
wachen ließen , welches höchst ungereimt wäre . Zwar möchr»
es scheinen , daß alsdenn in Ansehung der Territorialregie-
rung die Analogie der Neichsgesetze statt fände , wenn in
der Reichs - und in der Territorialregierung eben dieselben
Einrichtungen und einerlei ) Gründe der Staatshandlungen
vorhanden sind, und dann in Ansehung derer , welche zu dee
Neichsregierung gehören , gewisse , aus der Natur dee

Zweiter Band . (K
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StaalSgeschäfte und Einrichtungen genommene Gesetze ge-

geben werden . Allein , wenn gleich in diesem Fall ebendas¬

selbe auch in den Territorien Rechtens ist , so gründet sich

doch dieses Recht ( genau genommen ) nicht auf dis Analogie

der Neichsgesetze , sondern auf eine gemeinschaftliche Enk-

scheidungsquelle , auf die Natur des Geschäfts und der Eins

richkung , welche ein und ebendasselbe Recht , für das Reich

sowohl , als für die Territorien bestimmt . So gebührt z.

B . den Landesgerichten eben so wenig die authentische Er¬

klärung der Landesgesetze , als den Reichsgerichten die der

Neichsgesetze . Aber doch nicht wegen der Analogie der Wahl,

capitulation *) , Usch welcher dieseZnterprctation den Reichs,

gerichten untersagt wird , sondern cs bringt cs schon die Na¬

tur der Sache mit sich , daß nur die gesetzgebende Gewalt

ein Gesetz authentisch erklären könne . Die Neichsdepma»

tionsschlüsse und Abschiede haben ordentlicher Weise dieKrast

der Neichsschlüsse und Abschiede ; eben so ist eS in den mit

Landsiänden versehenen Territorien in Ansehung der Lan,

desdeputationsschlüsse und Abschiede **) . Wer wird aber

dieses von der Analogie der Reichögesetzs herieiten?

Art . 2 . §. ? .
**) Indessen wird man sich doch in dergleichen Fällen immer

mit Vortheil auf die vorhandene » Reichsgcsctze berufen können.
Sie dienen wenigstens zum Beweise , daß das , was man für
Unrecht hält , auch in de» Reichsgesetzen, für Unrecht erklärt ist.
So ist z . B . zwar an und für sich die Absetzung , oder Dienst¬
entlassung eines Staats - oder Landesbedicntcn ohne Urtel und
Recht widerrechtlich , inzwischen würde man sich in einem solchen
Fall mit Nutzen auf die , seit 17,90 . in der kaiserl . Wahlcapitu-
kation Art 24 . §. 10. getroffene Verfügung berufen können , be¬
sonders wenn von der Dienstentlassung eines Just,tzbedienten
die Rede ist.
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Was die andre Frage betrift , so trugen unsre älter»

Publicisten kein Bedenken sie zu bejahen . Es war eine fast

allgemein als richtig angenommene Parömie : va/cr

r/r rer ^ /rorro , r » rm/i» ro , oder:

Ein j ed er Fürst ist Kaiser in seinem Lande. Al¬

lein dies ist rheils zu viel, theils zu wenig gesagt . Zu
viel , denn der Kaiser ist unabhängig und erkennt Nieman-

den über sich , als Gott ; der Fürst hingegen ist dem Kaiser

und Reich unterworfen . Ferner giebt es gewisse dem Kai¬

ser vorbehaltene Rechte , welche in der Landeshoheit nicht be¬

griffen sind ( § , i8 . ) , und also kein Stand des Reichs

ausüben darf . So kann zwar der Kaiser in dem ganze»

Reiche adeln , allein kein Reichsstand kann dies in seinem
Lande thun . Es ist aber auch auf der andern Seite we¬

nigstens heut zu Tage zu wenig gesagt , denn da die kai¬

serliche Gewalt immer mehr eingeschränkt , diereichsständischs

Landeshoheit hingegen immer weiter ausgedehnt wird , so hat

selbst ein Fürst , der Landstände hat , doch immer eine nock-

ungleich größere Gewalt in seinem Lande , als der Kaiser
im Reiche . Wie viel mehr ist dieses aber nicht der Fall i»
Ländern , in welchen es keine Landstände giebt , und in wel¬

chen also die Landesherrliche Gewalt noch weniger einge¬

schränkt ist.

Ueberhaupt findet sich in der S '
taaisverfassung der ein¬

zelnen Länder Teukschlands eine große Verschiedenheit ^ Z»

einigen giebt es Landstände , in andern nicht ; selbst unter

denen , die Landstände haben , tritt wieder eine große Ver¬

schiedenheit ein , «ndem in einigen die Landstände noch vieles

von ihren ehmüligen Rechten cönservirt haben , in andern

nur wenig . Und selbst hier giebt es allerlei - Abstufungen,
alles hängt von den Grundgesetzen und Herkommen , den

G,
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Privilegien und rechtskräftigen Erkenntnissen ab . Schwer¬

lich wird man zwey Länder in Teutschland finden , die eine

in allen Stücken völlig gleiche Verfassung hätten.

Indessen ist doch so viel gewiß , daß, wenn es gleich ver- ^

schieden « Gattungen und Grade der Landeshoheit giebt , in - !

dem in einigen Ländern die Landesherrschast bey Ausübung !

landeshoheitlicher Rechte durch Verträge mit benachbarten,
oder den Unterthanen selbst mehr eingeschränkt ist , als in ^
andern , dennoch die Landeshoheit an und für sich allen j

Reichsständcn in gleicher Maaße zukomme , und daß sie,

abstrahict von Verträgen , durch ganz Teutschland ein und

dieselbe sey . Freilich kann nicht ein jeder Neichsstand seine

Hoheitsrechte auf gleiche Art geltend machen , und

dies hat einige verleitet zu behaupten , daß die Landeshoheit
der mächtiger» Stände ganz anders beschaffen sey , als

die der schwächern. Der berühmteLeibnitz *) sprach
von einemSupremat, und daraus schuf Lyn k er **) sei¬

nen Potentat. Allein dies ist ohne allen Grund . Der

Zwerg muß sich freylich manches gefallen lassen , was der

Riese sich nicht gefallen lassen würde, allein wer kann und ^
wird deshalb behaupten , daß der Niese mehrere Rechte a 5S !

Mensch habe , wie der Zwerg . Eben so auch hier. Die

Reichsgesetze machen zwischen der Landeshoheit der Reichs- .

stände keinen Unterschied. Der mächtigste Kurfürst hat eben

die Landeshoheit , bieder kleinste Graf hat . Die in der

Landeshoheit liegenden Rechte sind allen Landständm

' ) in seinem , unter den angenommenen Namen O-e/ä»'»»-
erschienenen Werke äs iurs tuxismacue krineixunr

Lermimis«; 1677.

) j» Oiss. äs gocsruiuu. Jenas iLso,
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gemein *) ; aber freylich ist es fast Satyre , wenn man

von dem Recht des Kriegs und Friedens eines kleinen Ncichs-

prälaten redet.

Eben so enthält die Landeshoheit keines einzigen Reichs'

stands eineunabhängige, oder absolute und will«

kührliche Gewalt . „ Wir leben indessen in einer Zeit,

sagte schon Moser, da viele große Herrn vieles hoch - und

übertrieben . So geht cs auch hin und her mir der Landes¬

hoheit . Aus dem teutschen Staatsrechte will ein militairi-

sches Staatsrecht und aus der Landeshoheit eine despotische

Gewalt gemacht werden , alles zu thun und zu lassen , was

einem Regenten , seinen Ministern und Lieblingen beliebt.

Ein großer Militair - Etat ist bas Mittel , es durchzusetzest,

und so wenig ein Subaltern über die Ordre seines com-

mandirenden Officirrs raisonniren darf , sondern ste schlech¬

terdings befolgen muß , sie sey so gerecht oder ungerecht , so

geschickt oder ungeschickt sie wolle ; so will man nun auch

Land und Leute regieren , und eines Officiers , der nichts als

commandiren und pariren gelernt hat , Einsicht in Euro¬

päischen und teutschen Staatssachen findet zuweilen viel Meh¬

rern Eingaug , als .der geübtesten Staatsministers , welche

man für gute ehrliche Pedanten ansieht , so die Sache nicht

verstünden , nichts wüßten , als was sie aus den Büchern

gelernt , und , wie der Pöbel , allzuviele Religion , mit¬

hin auch ein allzuenges Gewissen hätten , als daß man sie

G;

*) Denn von diesen ist hier nur die Rede . Sonst kann es

wohl seyn , daß einige Reichsstande vorzüglichere Gcrechtsapie

haben , als .andre , z . B . daß aus ihren Landen überall nicht

darf an die Reichsgerichte appellirt werden . Allein dies find

keine in der Landeshoheit dieser Stande liegende Rechte.
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in manchen Vorfällen , La sich gut im Trüben fischen ließe,

gebrauchen könnte , die allzuvest und wie über der Bibel

auf den alten einfältigen , schädlichen und unverbindlichen

Landes - Reversalien und Verträgen hielten *) . "

Auch was Moser ferner hierüber sagt , ist so beschaf¬

fen , daß ich es mit Vergnügen hierher setze , ohne deshalb

einen Vorwurf meiner Leser zu fürchten . „ Die Gelegenhei¬

ten zu dieser wichtigen und vor dem ganzen Teutschen

Staatskörper gefährlichen innern Staalsveränderung hat

tnan eigentlich in den neuern Zeiten zu suchen . "

„ Zwar hat es schön von alten Zeiten immerzu einige

Teutsch " Regenten gegeben , welche hierinn das Ziel über¬

schrittenhaben . Z . E . Herzog Eberhard II . zu Würtem-

berg wurde wegen seiner Negierungs - Mißbräuche tmJahr

1498 . durch Kaiserlichen Spruch seiner Landes - Negierung

entsetzet . Und dennoch machte es sein Nachfolger , Herzog

Ulrich , wiederum so , daß es zu Aufruhrs » im Lande kam ."

„ Indessen ließen sich doch die wenigsten Regenten nur

Unfällen , daß es möglich scy , die Sachen so hoch als jetzo

zu treiben , Auch waren noch mehrere Dämme , als jetzo,

welche die Souverainitäts - Begierden zurückhielten ; der

Kaiserliche Hof , welcher seine Rechnung bey dem neuen

Staats - System nicht findet ; die Furcht vor den Reichsge¬

richten , und den durch dieselben statuieren Erempsln ; die

Sorge eines allgemeinen Aufstandes her Unterthanen , die

hioch mehrere Religion u , s. w ."

„ Nachdem aber iw vorigen Jahrhundert die Landesho¬

heit der Teutschen Neichsstände gegen die Eifersucht und

Eingriffs des Kaiserlichen Hofes durch den Westphälischeu

Moser von der Landeshoheit überhaupt . S . « . fi
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Frieden auf einen so festen Fuß gesetzt war , stieg die Be¬

gierde zu Ausdehnung der landesherrlichen Gerechtsamen

sichtbarlich. Die erste Folge war der tz. izc >. des Reichs-

abschiedes von 1654 .

*

*) . Kaum aber hatte man dieses er¬

reichet ; so war eS auch daran schon nicht genug , sondern

man wollte Anno r6 ? o . so weit gehen , daß der Kaiser öf¬

fentlich zu erkennen gab : Er könnte nicht darein willigen,

und daß man ganz neue Dinge suche , welche weder den

vorigen Reichs - Abschieden , noch den Westphälischen Frie¬

densschluß, gemäß seßn ."

„ Indessen fingen doch viele Chur - und Fürsten , sonder¬

lich seit dem Anno 16 - 7 . geschloffenen Nyßwickischen Frie¬

den , an , gegen alles bisherige Herkommen , auch in Frie»

benszeiten einige oder auch viele 1000 Man » regulirter

Truppen auf den Beinen zu halten . Diese kosteten viel

Geld ; solches erforderte größere Steuern ; eben diese , und

was man sonstAvollte , heranszubringen , dazu dienten die

Soldaten mit , als welche das sicherste und zulänglichste

Mittel gegen die Bauern - Kriege waren ; daß man an dm

Reichsgerichten gegen einen oder andern Herrn etwa noch

hinlängliche Hülfe finden können , wußten theils die

nicht **>) , welche es wissen sollten , oder man entleidete eS

ihnen sonst auf allerlei Art ; die Leute wurden es endlich ge¬

wohnt , und meinten , es müsse nun so seyn re .
"

-G 4

Hievon wird in der Folge j . - z ; . geredet werden . Ma»
f. aber auch 204.

*) Abermals eine schädliche Folge der Unkunde des teutschen
Staatsrcchts ! Wer seine Rechte kennt , wird sie zu wahren wis¬
sen . Wer sic nicht kennt , geräth m. Gefahr , sie zu verllchren..
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„ Als darüber einige Große anfinge » , auf die Landes«

Verfassungen loszugehen , wie König Carl XII . in Schwe - .

den auf die Vestungs -- Werke , mit den Degen in der ! .

Faust , und man sähe , daß es Ihnen hinausginge , daß man ,

am kaiserlichen Hof nicht dagegen durchdringen konnte , und

es zuletzt in seinen Erblanden selbst so machte , daß die ^

Hülfe der Reichs - Gerichte sehr langsam , kostbar , egmvogus l

und am Ende etwa doch nicht hinreichend war :c . , machte

es immer einer dem andern nach . Ich bin ( heißt es/) so

gut Herr in meinem Land , als der Kayser in seinen Erb«

landen , als der König in Preussen , als der und der , der

es so und so macht ; warum sollte ich es nicht auch so mache»
dürfen ? "

„ Viele teutsche Regenten können in dieser Meynung
dadurch um so mehrers bestärket werden , je wenigere der,
selbigen seyn , welche einen gründlichen und vollständigen
Begriff von der teutschen Staats - Verfassung haben ; in«
dem sie weder in jungen Jahren den nöthigen Unterricht da,
von bekommen , noch auch in ältern und ihren wörtlichen
Negierungs - Jahren diesen Mangel zu ersetzen verlangen;
daher aber sich gar leicht selbst irrige Begriffe von ihren
Landesherrlichen Gerechtsamen in den Kopf setzen , oder
auch von andern bcybringen lassen . "

„ Weiter ist eine gründliche Anmerkung , die mein l,

Sohn * ) gemacht hat , nemlich : Große Herrn gehen nun
von Jugend auf am meisten mit dem Soldaten - Wesen um,

sie ererciren , mcmöuvriren , kriegen Regimenter , tractiren
das Militair - Wesen als eine Art des Zeit - Vertreibs unv

der Lustbarkeiten , gehen mit in Campagnen , werden com«

I im Herrn und Diener.
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mandirt und commandiren endlich selbst. Dadurch wird

die militairische Art zu handeln zur andern Natur , und

alles soll nun nach diesen Modell eingerichtet werden . "

„ Noch mehr : Große Herrn wollen gemeiniglich größer

thun , und es immer höher treiben , als ihre Vorfahren:

dem einen steckt das Lustre seines Hauses im Kopf , und das

kostet Geld ; der andre hat bald diese , bald jene Passionen

zugleich , welche er gerne erfüllen möchte , und seine ordent¬

liche Einkünfte reichen nicht darzu hin i der dritte sammlete

gerne Schätze , kaufte gerne noch mehr Güter und Länder,

und das erfordert Geld . Nach denen Landesverträgen ist
der Herr nicht befugt dergleichen selber auszuschreiben , und

die Landstände sind nicht zu bewegen , soviel , als er ver¬

langt , zu bewilligen : Was Raths ? Ich mache mich sou¬
verain ; alsdann kann ich thun , was ich will . "

„ Zu allem diesem kommen nun die allerstärkste Triebfe¬
dern , die allen Menschen angcbohrne Neigung , zu herr¬

schen , seinen Leidenlchaftsn den Zügel schießen zu lassen ,
'

seine Einsichten andern anfzudringen , nicht geringer noch

weniger mächtig seyn zu wollen , als andere , sondern viel¬

mehr es andern vorzuthun , keinen Widerspruch zu leiden,
,r . s. w "

„ Ministers und Lieblinge können ihr Glück insgemein
nicht besser befestigen , als wenn sie sich in ihres Herrn Pas¬
sionen schicken, ihn darin bestärken , ihm beybringen : Frey-
lich habe er recht ! Wem gehöre denn das Land ? Wer die

Landessreyheiten gegeben habe , könne sie auch wieder neh,
men ; das Land und die Unterthanen seyn um des Herrns,
und nicht er um der Unterrhanen willen da ; nun seyen ganz
andere Zeiten , als damals , da die Landesverträge errichtet
worden seyn , und selbige schickten sich auf die jetzige Um,

G 5



ro6 5 . B . V. d. Regier , der bes. teutsch , Staaten ülerh.

stände so wenig , als dir alte Pelzmützen und Krügen ; je

weniger der Unterlhan vermöge , je besser scy er zu haben,

und je reicher , je ungehorsamer er sey , u > s. w ."

„ Gewisse bekannte auswärtige Höfe trugen das ihrige

auch mit bey : denn es war kein bequemeres Mittel , die ih¬

nen verdächtige und verhaßte große Macht des kaiserlichen

Hofes herunter zu setzen , als wenn man das Ansehen der

Neichsstände und ihr -s Landeshoheit immer mehreres erhöhe«

te , sie dadurch gewissermaßen mit dem Kaiser in das Glei¬

che , und sie in den Stand setzte , den kaiserlichen Befehlen

und Ansinnungen nicht weiter pariren zu müssen , als es

ihnen selbst beliebte ."

„ Darzu halfen nun vollends einige neuere Staatsrechts«

lehrer , welche für Geld und gute Worte alles vertheidigen,

was man will , und was einen Teutschen Landesherrn ftorg

äs ? i>Fs setzen kann . Der Frcyherr Johann Adam von

Jckstadt, und sei» Neveu , Herr Peter vonJckstadt«

können hierinn alö Ober - oder Kerzen - Meister der Souve-

rginitätsmacher - Zunft passiren , und Herr von Carrach

einen würdigen Secundanten von ihnen abgsben .
"



Viertes Capitel.
Von

Verschiedenheit der Verfassung der Lander nach

Verschiedenheit der Person des . Landesherrn.

§ . 207-

c7x
^ ) n ältern Zeiten gab es , wie schon in dem Vorhergehenden

( § . i ro .) bemerkt ist , keine eigne besondre Landescollegien.

Allgemeine Landesangelegenheiten wurden auf den Landta¬

gen verhandelt , in andern Sachen hingegen ward derKanz-

ler , auch wurden wohl nach Beschaffenheit der Umstände,

einige von den Hofbedienten , wenn diese das Geschick dazu

hatten , zu Nathe gezogen . In dem sechzehnten Jahrhun¬

dert kamen hingegen die Collegia auf , es wurden Hofge¬

richte errichtet , in welchen jedoch bloße Justizsachen tractirt

wurden . Da sich auch die Geschäfte , welche bisher der

Kanzler zu besorgen gehabt hatte , mehrten , so wurden ihm

noch Räche beygegeben , welche mit dem Kanzler , als ihrem

Chef , ein eignes Collegium bildeten , das Kan zelley,

Fürstliche Nathsstube, späterhin Regierung hieß,

und nun mit NegierungS , Staats - Lehns - und andern

Sachen zu thun hatte , Gewöhnlich wohnte der Fürst den

Versammlungen bey, ja er erschien auch wohl in dem Hof¬

gerichte , wenn er einige Kenntniß von Rechtssachen hatte.

Später hin entstanden aber auch andre Collegia , als Kam¬

mer - , Kriegs - , Finanz - und Geheime Raths - Collegia.

Der Fürst kann in asten diesen Collegien erscheinen , und
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«in Fürst , dem es um das Wohl seines Landes zu thun ist,

wird auch fleißig denselben beywohnen , um so viel möglich

alles mir eignen Augen sehen zu können . Streng ge«

nommen ist dieses auch Pflicht des Fürsten , die freylich

wohl nicht in positiven Landesgesctzen , aber im allgemeinen

Staatsrecht ihren Grund hat . Es ist ein großes und schwe¬

res Amt , das der Regent zu verwalten hat . Mancher fühlt,

daß die Last seinen Schultern zu schwer sei) , und überläßt

die Sorge der Negierung einzig und allein seinen Ministern

und Rächen , so daß er selbst nicht einmal den Sitzungen

des Geheimen Raths - Collegiums , geschweige denn denen

der andern Collegien l eywohnt . Kurz hier herrscht die größ¬

te Verschiedenheit sowohl unter den Territorien überhaupt,

als selbst in ein und eben demselben Lande , indem alles auf

die Person des Regenten ankommt und oft schon der Nach¬

folger das nicht thut , was der unmittelbare Vorfahrer in

der Negierung gethan hak.

Das Recht Landeskollegien zu errichten und die Räche

in denselben zu ernennen hängt zwar gewöhnlicherweise von

dem Regenten ab , indessen findet sich doch in den mehrsten

mit Landstanden versehenen Ländern , daß ohne deren Con-

curren -z keine neue Collegia errichtet , oder alte aufgehoben

werden dürfen , ja sie haben auch wohl das Recht einen

Thei ! der Räche , besonders in den Iustizcollegien zu prälen-

tiren . Mit der unmittelbaren Entscheidung der Zusiizsa-

chen kann und darf sich der Fürst nicht abgeben . Dies muß

er seinen Iustizcollegien überlassen , aber er kann und muß

dahin sehen , daß diese ihre Pflicht thun . Wenn indessen

gleich der Fürst nicht den höher » Landescollegien in eigner

Person beywohnt , so pflegt doch von denselben gewöhnlich

alles im Namen , wenigstens unter der Auctorität und unter

dem Siegel des Fürsten ausgefertigt zu werden.
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§ . 208 .

Unter dm Territorien findet sich eine große Verschieden¬

heit in ihrer innern Einrichtung und Verfassung . Die größ-
te zeigt sich zwischen geistlichen und weltliche » Län¬

dern . In ' jenen wird der Regent gewählt , und es tritt,

wenn nicht bey seinem Leben schon ein Nachfolger unter den'

Namen eines Coadjutors gewählt ist , eine Zwischen - Re¬

gierung ein , die von dem Domkapitel , oder . dem Stift ge¬

führt wird . In weltlichen Ländern kann man hingegen

sagender Fürst stirbt nie.

Ehmals hatte man das Sprüchwort : Unter dem

Krumstaab sey gut wohnen. Daß man aber jetzt

nicht Mehr jenes Sprüchwort für wahr hält , beweißt wohl
nichts stärker , als das Benehmen der Teutschen , bey dem

Einfall der Franzosen inTeutschland . Die Unterthanen in

den geistlichen Reichslandrn waren sogleich bereit Frey-

heitsbäume zu pflanzen , und ihren Landesfürsten den Ge¬

horsam aufzukündigen . Wie ganz anders benahmen sich

doch die Frankfurter , Hessen u . s. w . Jetzt ist man also
vom Gegentheil jenes Sprüchworts , und zwar so allgemein

überzeugt , daß man es für das größte Glück , das den geist¬

lichen Staaten widerfahren könnte , hält , wann sie in welt¬

liche Länder verwandelt und mit einem benachbarten weltli¬

chen Fürstenthum vereinigt würden . Ein biedrer und sei,

mm Stande vorzüglich Ehre machender Geistlicher , der

Freyherr von Bibra zu Fulda warf die Frage öffentlich

auf : „ Da die Staaten der geistlichen Reichsfürsten Wahl¬

staaten und über dieses größtentheils die geseegnetesten Pro¬

vinzen von Teutschland sind , so sollten sie von Rechtswegen

auch der weisesten und glücklichsten Negierung genießen.

Sind sie nun nicht so glücklich , als sie seyn sollten , sö liegt



rio 5 . B . V. d . Negier. derbesteursch . Staatenüberh.

die Schuld nicht sowohl an den Regenten , als an der in-

nern Grundverfassung . Welches sind also die eigentlichen

Mängel ? und wie sind solche zu heben ?" Diesveranlaßte

unter mehrern andern den Freyherrn von Moser, der Ge¬

legenheit genug gehabt hatte , Erfahrung über die Mängel
und Gebrechen der geistlichen Staaten zu sammeln , ein

Werk unter den Titel ; Ueber die Negierung der

geistlichen Staaten in Deutschland *) zu schreie
ben . Die Schrift verdient gelesen und ihrJnhalt . erwogen,
aber auch ,mit dem verglichen zu werden , was Sch na u-

bert, nicht sowohl gegen die von Moser gemachte betrüb¬

te Schilderung des Zustandes dieser Länder , als vielmehr
über dessen Verbesserungs - Vorschläge in einer eignen kleinen

Schrift **) sagt , verglichen zu werden . Wahrhaft und

rührend , sagt auch Schnaubert, ist die Schilderung,
welche Moser von der Beschaffenheit der geistlichen Neichs-
lande gemacht hat . Gerade diele , die der Anlage nach
die glücklichsten Provinzen in Teutschiand seyn könnten,

sind in der wahren Aufklärung , in vernünftigen , dem

schlichten und reinen Christenthum angemessenen Reli-

Fest , und Lcipz. r/87 - in 8 . mit dem Vorgesetzten Motto
dyo/cc ke ltz/«'». Daß der Freyherr von Moser nicht den Preis
erhalte » würde , um den er jedoch auch nicht rang , war zu er¬
warten . Dieser ward vielmehr der Abhandlung des Hrn . von
Sart 0 ri zuerkannt . Sie hat den Titel rStatistischs Ab¬
handlung über die Mangel in der Regierungs-
verfassung der geistlichen Wahlstaaten , und
von den Mitteln , solchen abzuhelfen. Augsburg
1788 . 4 . Nebst einer Fortsetzung.

Unter dem Titel : Ueber des Freyherrn von Mo¬
ser Vorschläge zur Verbesserung der geistlichen
Staaten in Teutschland vom Hofrath Schnau¬
bet ' t zu Jeua 1788 . in 8.
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gionsbegriffen , guten Anstalten , auf das Wohl des Volks

gerichtet , Industrie und Wohlbefinden des gemeinen

Mannes großentheilS weit mehr , als andre weltliche , be¬

sonders protestantische Lander , zurück . Den Grund deS

Uebcls , fährt er fort , fand der biedere Mann , in der Ver¬

fassung dieser Staaten , weil sie geistlich sind , das ist , weil

ihr Regent Fürstbischof , Abt und dergleichen ist ; weil das

Domkapitel aus Leuten besteht , die großentheils unwissend

sind , durch einen unächren Neligionseyfer geleitet immer

auf dem Alten bestehen , deren Schwäche ihre Beichtväter

und Gewissensräche , meistens Mönche und Exjesuiten , sich

bedienen , um unter dem Vorwand der Religion , alle gute

Anstalten verdächtig zu machen und zu zernichten ; weil

darin » alles isolirt , und mit dem Ganzen nicht zusam-

rnenhängend ist ; weil keine gewisse und dauerhafte Grund¬

sätze vorhanden , sie mit jeder Negierung , die schon lange

ist , wenn sie über ein Zahrzcnd währt , wechseln ; weil

Herr und Bedieme sich als Pächter und AfterpLchtr des

Landes ansehen , die sich Pfciffen schneiden , weil sie im

Rohr sitzen , und ihre Pachtzeit hindurch das Feld so aus-

mergeln , daß sie und ihre Familien nachher noch lange irr

vollem Neichthum sitzen ; weil auch der rechtschaffene Mann,

aus Furcht im Interregnum oder der nachfolgenden Ne¬

gierung für seine getreue Dienste und Thärigkeit , auS

Dankbarkeit in Ruhe gesetzt zu werden , ein Heuchler , Ach¬

selträger , ungetreuer , ungerechter ober wenigstens unthäli-

ger Mann seyn muß ; weil , wenn auch der Himmel ein ge¬

deihliches Jahr verliehen , welches in Weiniändern , der¬

gleichen die meisten geistlichen Länder sind , nach 4 bis 5

Fehljahren erst eintrift , das Land gleich von Leuten , wir

shmals Egypten von Fröschen , wimmelt , die unter dem
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Namen von Zehnten , Zinsen , Allmosen und andern Bette-

leyen dem gemeinen Mann den Segen , auf den er so lan¬

ge gewartet , so lange seine Gläubiger vertröstet hat , weg-

nchmen , ehe er ihn vollkommen eingeärndtet ; weil der Um

terthan nicht blvs die gemeinen Reichs - und LanLesfteuern

tragen , sondern auch noch einen weit entfernten Potenta¬

ten und dessen zahlreichen und trägen Hofstaat ernähren

muß , und bey allem dem ein großer Theil des Landesver - ^

mögens in den Härchen der Geistlichkeit ist , welche die Ab - ^

gaben von ihren Gütern für Verletzung der Kirchenfreiheit

und Verunehrung des ganzen geistlichen Standes , der sol¬

chergestalt in eine Classe mit den Bürgern und Bauern ge¬

setzt werde , hält , und dabey noch die Leute überreden will,

«s sey ein Glück für das Land , wenn man ihr alles über¬

lasse , damit der Dürftige doch täglich eine Klostecsuppe be¬

kommen , und ein anderer als Lied und Tagelöhner bey ihr

etwas verdienen kann ; weil auch von diesem großen Korpus

der Geistlichen Professionen , Handthierungen , Handlun¬

gen und Fabriken im Lande wenig Nutzen haben , indem

die Klöster meistens ihre eigene Professionisten unter ihren

sogenannten Brüdern haben , die Materialien en ^ ro8 von

den Messen oder , wie die Tücher und Zeuge zu den Kutten

und Habiten , aus gewissen auswärtigen Fabriken , denen

sie das Monopol gegeben , beziehen ; die übrigen Geistlichen i

theils , weil sie ohne Familien sind , und wegen des selte- !

nern Aufwands und >der beständigen Einnahme sich leicht

an Sparsamkeit und Geiz gewöhnen , nicht sogar viel brau,

rhen , theils auf das andere Extrem — den Luxus — ver,

fallen , und manche kostbare Maaren aus London , Paris u.

s. f . oder wenigstens doch von einem fremden Orte eher , als

aus dem Lande Herkommen lassen u . s. w ."
'
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Wie kann es bey dieser gewiß nicht übertriebenen Schil¬
derung unter dem Krummstabe gut wohnen seyn ? *) Zn
geistlichen Ländern sind nur Pfaffen und Adel bedeutend , sagt
« in andrer freymüthiger Schriftsteller * *) . Alle übrigen
Meuschenclassen werden wenig , oder gar nicht in Anschlag
gebracht . Daher sind auch just die geistlichen Länder an
Ackerbau , Handel , Künsten und Wissenschaften die . dürftig¬
en , _ In den Priesterländern vernichtet immer der Nach¬
folger , was der Vorfahrer aufgerichtet hat . Nichts wird
zweckmäßig ftim Ende gebracht . Das übrige wird durch
Nepotismus , Egoismus , Indolenz , Unwissenheit in Ne-
gierungskunst , und durch Schwelgers ») verdorben . —

Grundsätze und Erziehung der Geistlichen flößen unbeschränk-

- *) daß es indessen einzelne trrfliche Regenten unter den griff,'
lichen Fürsten gebe, hat »vohl nicht den mindesten Zweifel . " Wer
kennt und wcrehrt nickt den nun verewigten Fürstbischof voik
W ü rzbu r g und Bamberg,, und wer freuet sich nicht über
die getroffene glückliche Wahl seines Nachfolgers .? Wer ver¬
spricht sich nicht auch mit Recht ein Muster eines guten Regen¬
ten a » den Loadjutor von Mainz und Worms ? Wer muß nicht
noch manchen ander » tentschen geistlichen Fürsten, , besonders ei¬
nen Kurfürsten von Cblln lieben und verehren ! Aber hier war
nicht die Rede von Regenten , sondern von der Verfassung.

*' ) In den freymüthigen Betrachtungen eines
philosophischen Weltbürgers über wichtige Ge¬
genstände , entsprechend den Bedürfnissen unsers
Aejsa l t e r s u n d d es M e n s chen g e s ch l pch tsl 179z . 8.
Daß diese 'Schrift in manchen Landern würde verboten werden,
war .bcy der jetzt hie und da herrschenden Asngstlichkeit voraus zu
sehen.

'
Manches kst srevlich in dieser Schrift übertriebels, ' äber:

sie enthält doch auch viel wahres . Gleiches Schicksal wird auch
wohl die kürzlich, erschienene Rede eines LsndpfaroerS
im Crzbi st u m M ainr haben.

Zweiter Wand . H . - i
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ten Despotismus ein , welcher auch fast durchaus in geistli,

chen Staaten größer ist , als in weltlichen . -

Welch ein Unterschied also zwischen geistlichen und

weltlichen, besonders aber protestantischen Län«

dern *) in Teutschland!

Ein fernerer , jedoch bey weiten nicht so großer Unter»

schied zwischen den teutschcn Territorien ist darin anzucref«

fen , daß sie entweder Kurfürstenthümer , Fürstenthümer,

Prälaturen , Graf - oder Herrschaften , größere oder kleinere,

einfache oder aus mehrer » kleinen Territorien zusammenge-

setzt« Länder find . Aus den Kurfürstenthümer » und einigen

Fürstentümern findet gar keine Appellation an die Reichs¬

gerichte statt, wohl aber aus den übrigen ; in größer » Län¬

dern werden Soldaten , nicht bloß zur Landes - Nothdurft,

oder zur Stellung des Neichscontingenks , sondern auch,

um an Kriegen Theil nehmen zu können , gehalten ; größere

Länder haben der Regel nach Landstände , kleinere , oder auS

rnehrermkleinen zusammengesetzte hingegen nicht ; in größer»

Ländern lassen sich manche Anstalten treffen , die in einem

kleinen Lande durchaus nicht ausführbar sind ; in kleinern

Ländern sieht sich der Fürst oder Graf , als Eigenthumsherm

des ganzen Landes an , m größer » weißer, daß er Regent

ist u . s. w.

Zwischen ursprünglich wendischen und ursprünglich teut»

schen Ländern soll der Unterschied eintreten , daß jene als

geschlossene Gebiete zu betrachten wären , und daß also al,

*) Hierüber verdient gelesen zu werden : Christ . Friedr.

Menschenfreunds Untersuchung der Frage : Warum ist der

Wohlstand der protestantischen Länder so gar viel großer / als

der katholischen ? Salzburg und Frepsingen 177 - , in 8 .
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les , was sich in dem Umfang des Gebiets befinde , der Ho¬

heit des Fürsten Unterworfen sey . Endlich zeigt sich auch

darin ein Unterschied der Länder , ob sich der Regent in dem¬

selben aufhält , oder nicht . Wie nachtheilig das letztere für
rin Land sey , ist sehr in die Augen fallend . Es geht nicht

nur stets Geld aus dem Lande , das der Circulation entzo¬

gen wird , sondern es gehen auch die Geschäfte einen un¬

gleich langsamem Gang , wenn erst alles dem entfernten Für¬

sten berichtet werden Muß , oder es schleicht sich auch leicht

eine Aristokraten - Regierung ein . Dann erfolgen auch wohl
Verbote dem Fürsten nachzulaufen ! — Unrecht ist cs im,

wer , wenn der Regent sich ohne Noch außerhalb Landes

aufhält , zwar nicht nach positiven Gesetzen , wohl aber nach
dem allgemeinen Staatsrecht , das in Ermangelung jener
eintritt . Soll der Kaiser seine Residenz im H . N . R . te u t«

scher Nation beständig haben und halten , so ist es billig,
daß auch ein jeder Fürst seine Residenz in seinem Lande ' hat-

. Zn verschiedenen geistlichen Ländern ist es daher dm

Fürstbischöfen zur Pflicht gemacht , in dem Stifte mehrens

theils , oder doch zu gewissen Zeiten zu residiren . Weltli¬

che Neichsstände meint zwar Moser *) hätten hierin vr,
deutlicher Weise freyere Hände . Manche Herrn giengm
» ft in fremde Hof , oder Kriegsdienste , wodurch sie genöchigt
würden , ihre Zeit beständig , oder doch meistens ausser ih¬
rem Lande zuzubringen , wogegen auch das Land, , wann die

Negierungssachen nur sonst behörig besorgt würden , nicht
wohl etwas einwenden könnten . Indessen gesteht er doch
selbst , daß wenn ein Herr ohne Noch , etwa einer Maitresss

zu Gefallen u . s. w . ausser Landes herumzöge , die Regie«

H,

') i» den persönlichen Staatsrecht LH . s . S . 7,.
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rung liegen ließe und das Geld hinausschleppte ; es Nie«

mand dem Kaiser verdenken könnte , wenn er , als Ober¬

haupt des Reichs , einem solchen Herrn eiile Weisung gäbe.

Noch weniger könnte man es aber den Landständen übel

nehmen , wenn sie bey einem solchen Herrn deswegen Vor¬

stellung thäten , und , wenn selbige nichts verfingen , entwe¬

der höhern Orts Hülfe suchten , oder aber sich mit Bewilli¬

gung der Steuern , Kammerbeylräge u . s. w . sich darnach

richteten.
So sehr ich Mosern in diesem letzten Punkt beystim-

me , so glaube ich doch nicht , daß auswärtige Hof - oder

Kriegsdienste , einen Grund abgeben könnten , sich gewöhn¬

lich ausserhalb Landes aufzuhalteu . Der Fürst ist und will

kein Gutsbesitzer , sondern ein Regent scyn . . Er ist also da,

um das Land zu regieren , nicht , um in auswärtige Hof-

oder Kriegsdienste zu gehen . Die Sachsen - Weimarschen

Landstände baten daher ihren Herzog im I , 179z . daß er

die Preußische Armee verlassen und in das Land zurückkeh¬

ren möchte , welches er denn auch that . Und im I . 1707.

ward der Graf von Schaumburg - Lippe - Bückeburg von

dem Kaiser erinnert : sich , sobald nur möglich , in sein

Land zu begeben , und denen ihm obliegenden Re¬

gierungs - und andern Geschäften fleißig abe

zuwarten *) .

-) Moser a . a . O. S . 7? . woselbst noch mehrere Beyspie/
ke dieser Art angeführt werde».



Fünftes Capitel.
Von

dm Reichsstädten und deren innern Regierung.

§ . 209.

wie die Territorien auf monarchische Art regiert wer¬

den , so findet in den Reichsstädten eine republikanische

Verfassung statt . Zn einer jeden Reichsstadt findet sich ein

obrigkeitliches Collegium , welches unter dem Namen des

Senats , Magistrats , Raths die Negierung in der

Stadt und dem allenfalls dazu gehörigen Gebiet führt . In

so fern kommen also die Reichsstädte mit den Landstädten

überein , indem sich auch in diesem ein Magistratscollegium

findet , welches die Justiz , Police ») und die öffentlichen Ein¬

künfte der Stadt verwaltet , und ebenfalls aus den Bür¬

gern der Stadt erwählt wird . Allein der Regel nach wird

in de » Landstädten vom Fürsten ein Voigt , Schultheiß oder

Richter angeseht , welcher im Namen desselben und als

Chef des Magistrats die Oberaufsicht über alles führt , und

die landesfürftiichen Hoheitsrechte verwaltet . Ehmals war

dies zwar auch der Fall in den Reichsstädten , die genau »

genommen in eben dem Verhältniß zum Kaiser standen,

als die Landstädte zu ihrem Landessürsten . Denn hatte

gleich die Bürgerschaft in der Reichsstadt das N ^cht aus

ihrem Mittel sich einen Magistrat zu erwählen , so wurde

doch eben diesem Magistrat , so wie der ganzen Stadt vom

Kaisen ein Voigt , Schultheiß oder Ammann vorgesetzt , der

Namens desselben vorzüglich den Blutbann , oder die pein»

H;
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liche Gerichtsbarkeit ausüöte , und andre Hoheitsrechte der
Kaiser in den Reichsstädten verwaltete . Allein nach und
nach wußten die Reichsstädte , welche durch ihren ausge-
breiteten Handel und durch weise Verwaltung ihrer Güter
sich große Neichthümer erworben hatten , die Geldnoth,
worin sich die Kaiser öfters befanden , treflich zu nutzen.
Sie kauften den Kaisern , denen sie überhaupt treulichen
Beystand leisteten , mehrere einzelne Hoheitsrechte , als
Münzrecht, Zollrecht , Blutbann u . s. w . ab , oder ließen
sich diese Rechte von den etwa zum Verkauf zu gewissenhaf¬
ten Kaisern wenigstens verpfänden , und endlich brachten
sie es sogar dahin , daß die kaiserlichenNeichsvoigte , Schult¬
heißen u . s. w . ganz abgeschast , oder wenigstens deren bis¬
herige Rechte so eingeschränkt wurden , daß sie mit der in¬
nen, Negierung in den Reichsstädten wenig , oder nichts
mehr zu thun hatten. Hierzu kam , daß die Kaiser es für
rathsam fanden , die Reichsstädte mit zu den Reichstagen zu
berufen , und dieselben dadurch Reichsstandschast erhielten.

§ . 210 .

Heutiges Tages gehören also die Reichsstädte sowohl
unter die Zahl der Neichsstände, als ihnen Landes¬
hoheit zustehk. Der westphälische Friede *) sagt es aus- '

brücklich , daß die Reichsstädte unter der allgemeinen Be¬
nennung Neichsstände mit begriffen wären . Was also den
Neichsständen überhaupt und im allgemeinen zu Gute in
den Neichsgrundgesetzen geordnet ist , gilt auch von de»
Reichsstädten . An der kaiserlichen Wahlcapirulation **)
kommen zuweilen die Ausdrücke vor : Kurfürsten , Fürsten,

A ft k . 0 . Art. ft 2-,
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Prälaten , Grafen , Herrn und Stände. Die Reichs,

städte haben gewünscht , daß statt Stände gesetzt werden

möchte : Städte, und in der That giebt es auch auffex

den bereits namentlich aufgeführten Ständen keine andre,

als die Reichsstädte ; man hat indessen noch immer den al¬

ten Ausdruck beybehalten , welches jedoch den Reichsstädten

keineswegs zum Nachtheii gereicht . Schon aus diesem

Grunde kann daher den Reichsstädten so wenig als den

übrigen Ständen die Landeshoheit bestritten werden . Es

sagt aber auch der westph . Friede es ausdrücklich , daß so¬

wohl in Ansehung des ReformationsrechtS , als der andern

Religionsangelegenheiten die Reichsstädte eben die Rechte,

welche den übrigen Reichsständen zustehen , haben , als daß

ihnen ihre Regalien , Freyheiten u . s. w . , welche sie auf

rechtmäßige Art von den Kaisern erhalten , oder sonst

langeZrit besessen und ausgeübt hätten , mit der völ¬

ligen Gerichtsbarkeit sowohl innerhalb der Mauern , als in

ihren Gebieten , ungekränkt gelassen werden sollten.

Indessen haben doch einige Publicisten behaupten wol¬

len , kheils daß den Reichsstädten überall keine , Heils , daß

ihnen nur keine so vollkommene , sondern vielmehr eine ein¬

geschränktere Landeshoheit als den übrigen Neichsstände»

zustünde . Ihre Gründe sind I ) die Gebiete der Reichs¬

städte wären nicht in Fürstenthümer und Herrschaften erho¬

ben worden , hätten auch nicht die Eigenschaften eines

Neichslehils , mithin fände in Ansehung ihrer keine Beleh

nung vom Kaiser mit landesfürstlicher Obrigkeit , mit aller

Hoch - und Herrlichkeit statt , wie dies der Fall bey den Re»

gallchen scy. Allein wenn gleich i ) dem Sprachgebrauch

nach den Reichsstädten kein Land, sondern nur ein Ge¬

biet pflegt bcygelegt zu werden , so kann doch hieraus

H 4
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nichts zu ihrem Nachtheil in Ansehung der Landeshoheit ge¬
schlossen werden . Der westph . Friede eignet ihnen eben die
Rechte zu , welche andern NeichSftänden zukommen , ja er
bedient sich selbst von ihren Gebieten mehrmalen des Aus¬
drucks nicht aber etwa blvs rlrrro * ) , und zeigt
auch hiedurch an , daß zwischen den Reichsstädten und den
übrigen Neichsständen in Ansehung der zugestandenen Rech¬
te kein Unterschied obwalten soll . Macht nun aber der In¬
begriff dieser Rechte die Landeshoheit aus , so steht sie auch
den Reichsstädten zu . 2 ) Daraus , daß die mehrsten Lan¬
desherrn ihre Territorien als Neichslehen besitzen , läßt sich
noch nicht schließen , daß Niemandem Landeshoheit zukom-
rne , als wer in einer Lehnsvcrbindung oder Vsrhälttüß zu
Kaiser und Reich stehe. So wie es falsch ist , daß jeder
Reichsvasall Landeshoheit besitze , eben so falsch ist es , daß
jeder der Landeshoheit besitze , auch Neichsvasall scyn müsse.
Verschiedene Graf - und Herrschaften sind nicht Neichslshn-
bar , sondern allodial , dennoch ist die Landeshoheit damit
verknüpft . Es setzt aber auch ; ) die Landeshoheit nicht
die Negalwürde voraus und es ist eine Verwirrung der Be¬
griffs , wenn man bepde für eins hält.

Il ) Die Reichsstädte huldigen dem Kaiser und verschie¬
dene unter ihnen müssen benachbarten Neichsständen viele

wichtige Rechte über sich gestatten . Allein der Huldi-
gungseyd , welchen die Reichsstädte dem Kaiser schwören,

Im Art . 5 . ft - 9 . des Osnabr . Friedens heißt es nemlich»
in tcr '-rsorrÄ/ «!- er ressecru tubäirorum non minus sc inrrs muros
ec tuburlns iciem cum religuis llsridus imxern tuperiunbus ins ÜL-
beanr . Und im Art . 8 . ft 4 . intra muros cz in ren» o>2 ->. Im
Art . 5 . ft 2s . Heist es jedoch : rer, -na» .- er n -orns«- . Unter dem
letzte» Worte können die . Gebiete der Reichsstädte verstanden
werden.
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kann ihrer Landeshoheit eben so wenig zum Nachtheil ge¬

reichen , als der Lohnseyd , welchen die übrigen Stände ab¬

leisten müssen . Beyöe Eyde kommen auch in der Haupt¬

sache mit einander überein . Die Kurfürsten , Fürsten re-

schwören eben so gut , dem Kaiser getreu , hold , gewärtig
und gehorsam zuseyn , als die Reichsstädte *) . Eben so we-

nig kann der Umstand , daß zuweilen benachbarte Reicks-

ständr in dieser öder jenen Reichsstadt gewisse Gerechtsame

auszuüben haben , ihrer Landeshoheit an und für sich nach¬

theilig seyn . Nicht zu gedenken , daß dies nur bey einzelnen

Reichsstädten der Fall ist , so sind auch dergleichen Gerecht¬

same , als Staatsservituten anzusehcn, ' deren cs in Teulsch-

land , auch in Fürstenthümern mehrere giebt ** ). Noch

seichter ist III ) der Einwurf , den man von der Unbeträcht¬

lichkeit der mehrsten Neichsstädkischen Gebiete hernimmt.

Auf alle Reichsstädte paßt er nicht einmal , und dann würde

auch manchem Prälaten und Grafen , ja wohl sogar man¬

chem Fürsten , deren Territorien aus einigen Dörfern beste¬

hen , die Landeshoheit streitig gemacht werden können . End¬

lich wendet man IV ) ein ; daß es den Reichsstädten an ei¬

nen Titel zu ihrer aumaßlichen Landeshoheit fehle . Allein

wenn man die Sache genau untersucht , so wird sich hier

eben der Titel finden , der sich bey den übrigen Neichsstän-

ben findet , nemlich Verleihungen der Kaiser , unfürdenkli-

cher Besitz und klare Verordnung der Neichsgesetze ***) .

H 5

*) S . im ersten Theil j . zr . und 52.
So üben z . B . manche Ncichsstande in benachbarten Län¬

dern das Geleitsrecht , oder das Postrccht aus.
*") Man s . den vom Hrn . Prof. Eisenhart bearbeiteten

Artikel Reichsstadt im ^ten Bande des Repertoriums
des t . Staats und Lehnrechts.

/
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Gewiß ist es also , daß den Reichsstädten die Landesho¬

heit in eben der Maaße zusteht , als den übrigen NeichS-

siänden . Ein rechtli -cher Unterschied ist nicht vorhanden

denn selbst der Umstand , baß der Kaiser noch aus einigen

Reichsstädten eine sogenannte Städtesteuer zu erheben hat,

kann hieher nicht gerechnet werden *) . Indessen ist doch

auf der andern Seite auch so viel gewiß , daß der kaissr,

liche Hof in Ansehung der Reichsstädte manches thut , was

er in Ansehung der übrigen Neichsstände , wenigstens der

etwas bedeutenden , nicht leicht lhun würde . Ein sehr auf¬

fallendes Deyspiel hatten wir davon unter der Negierung

K . Josephs II . während der letzten Kammergcrichtsvisita-

tivn . Der Fall ist zu merkwürdig , als daß ich ihn , da ich

mich schon einigemal darauf bezogen habe , nicht ansühren

sollte. Der damalige Reichsstadt Spcyersche Cvnsulent und

Subdeiegatus , ( jetzige Kursächsische Hofrath und Geheime

Neserendair ) Donau er hatte bey der letzten Kammerge«

richrvvssitLlion immer als ein rechtschaffener Mann , nach

seinen besten Einsichten votirt , also freylich nicht stets so,

wie es der kaiserliche Hof wünschte» Als alle Mühe , welche

man sich gab , ihn auf die Seite des kaiserlichen Hofs zu

ziehen , vergebens war , erschien aul einmal zu Speyer der

kaiserliche Minister Freyherc von Lehrbach, ließ den Ma¬

gistrat zusammen kommen und kündigte diesem zum voraus

die kaiserliche Ungnade an , wenn er nicht stehenden Fuffes

sich , nach reichsstädtischer Schuldigkeit, anders

als sein Suüdclegatus erklären würde . Der Magistrat,

weicher theils nichts von der Sache verstand , theils nicht

*) Mehr soll von diesen Stadtesteuern bepm s . - 49. gesagt

werden.
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gehörig von derselben unterrichtet war , erbat sich zu seiner

Belehrung einige Bedenkzeit . Die Bedenkzeit ward abge¬

schlagen , und dem "
Magistrat zu erkennen gegeben , daß

also kaiserliche Majestätihm jemandvorsetzen
m ü st e , d er ihn v o n denRechten belehre. Am Ende

aber wurde gar der Stadt zugcmukhet , ihrem Subdels-

gato zu schreiben , daß er sich nicht getrauen solle,

ferner auf den bisher behaupteten Grundsätzen zu beste¬

hen *) . — Wer vermag indessen zu behaupten , daß Vor¬

fälle dieser Art einen rechtlichen Unterschied zu bewirken

vermögen . Eben so möchte ich auch daraus , daß der Kai¬

ser oder vielmehr die Reichsgerichte , öfters in Reichsstädten
in Ansehung der Regimentsverfassung der Reichsstädte Aen-

derungen treffen , noch nicht einen rechtlichen Unterschied

zwischen den Reichsstädten und andern Neichsständen fol¬

gern . Denn das ncmliche geschieht auch in den Territorien,

wenn die Landstände oder Unterthanen mit ihren LandeS-

herrschasten in einem Proceß bey den höchsten Reichsgerich¬
ten verwickelt sind . Beweise hievon geben die Ostfriesische,

Mecklenburgische , Würtembergische und andre Lande . Daß
aber in den Reichsstädten dergleichen Fälle sich noch öfterer

ereignen , als in den Territorien , rührt unstreitig davon

her , daß die Verfassung vieler Reichsstädte durchaus nichts

taugt und daher ungleich öfterer zwischen dem Magistrat
und der Bürgerschaft Streitigkeiten entstehen , die alsdann

bep den Reichsgerichten verhandelt werden.

Indessen haben die Reichsstädte schon , öfters Beschwer»
den über die Eingriffe des kaiserlichen Hofs in ihre Gerecht»

s) S . Fabers Europ . Staatskanzl , Th . 4 ; . S . 20; . ft
'

Herrichs Fortsetzung der Schaurothschen Sammlung aller
Lsndutor. des Lor^or, Lvsngeft S . 720 . ft
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fame und über dessen zu häufige Einmischung in ihre innere

Angelegenheiten geführt *) und auch diese Beschwerden auf

dem Wahltage ii» I . 1790 . erneuert **) . Damals waren

sie so glücklich , daß darauf in etwas geachtet und in dieCa-

Pitulanon Art . 1 . § . 8 . gesetzt wurde : , „ auch besonders die

Städte bey ihren wshlhergebrachren Verfassungen und ge¬

setzlichen Negierungsfonnen handhaben , ohne darin will-

kühr lache Veränderungen zu machen noch zu gestatten .
"

Uedrigcns behaupten noch verschiedene, daß die Reichsstädte

iura miuorum hätten , und dann ist es freylich kein Wun-

d . r , wenn man sie als Unmündige behandelt , und stets am

Gängelbands zu sühren sucht.

§ - 2H . ^

Dis Reichsstädte haben eine republikanische Regierungs-

Verfassung, aber ist diese arist 0 cralisch oder dem 0 cra,

tisch? Um diese Frage beantworten zu können , niuß man

vorder den Satz jeststellen , daß das Recht der Landeshoheit

nicht bloß dem Magistrat , sondern der ganzen Stadt zuste¬

he , daß der Magistrat nur die Verwaltung derselben habe,

und nicht der Magistrat sondern die Stadt irr corpore

Neichsstand sey . Die Reichogesetze sagen dieses alles zwar

nicht ausdrücklich , allein wenn sie von den Reichsstädten

und deren Rechten reden , so sprechen sie doch nicht bloß von

dem Magistrat , oder gewissen Claffen der Bürgerschaft , z.

D . den Patriciern allein , sondern überhaupt von der gan¬

zen Stadt . Dies ist auch der Natur der Sache gemäß-

S . MosLr von der Reichsstädtischcu Regimentsverfassung
D . 1 . Cap . 1 . §. 4 . .

S . meine Gesch. der Wahlcap . S . 40.
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Die Privilegien , welche die Kaiser den Städten gaben,
und denen diese den entfernten Grund der Landeshoheit ver¬

danken , gaben sie nicht den Magistraten , sondern den

Städten im allgemeinen , also der ganzen Gemeinheit.

Gleiche Grundsätze stellen auch der kaiserliche Hof und

di« Reichsgerichte auf . So heißt es in einem , nach vor-

gängig erstatteten Reichshofrathsgutachten , an den Magi¬

strat zu Frankfurt , wegen Streitigkeiten desselben mit der

Bürgerschaft , erlassenen kaiserlichen Nescript : - Dieses un-

geziemende Betragen des Magistrats rühre daher , daß sich

derselbe ungeachtet er deswegen von kaiserlicher Majestät

schon vormals gewarnt worden , cinbilde , als wenn ihm
die läporioritss territorislis über die kaiserl . und des Reichs

freye Stadt Frankfurt zukomme , die dasige Bürgerschaft

seine Unterthanen seyn , er sich als ein Mitstand des

Reichs aufführen und diejenigen Vorrechte , die Fürsten und
Ständen des Reichs zukommen , anmaßen könne . Ihr»
Kais . Maj . würden zwar Dero und der Reichsstadt Frank¬

furt bey ihrer schützen und diesel¬
be von niemand kränken lassen , auch allerdings darauf be¬

dacht seyn , das Ansehen des Magistrats zu handhaben , be-

fehleten hingegen demselben auch , in seinen Gränzen zu
bleibe » , und sich denen Stände » des Reichs nicht gleich zu
achten , sondern , wie er in der That nichts anders sey , als

ein Collegium solcher Männer , die autoritäre Laelarea von
der Bürgerschaft erwählt worden , nicht zu re¬

gieren, sondern als bestellte Administratores dem gemei¬

nen Wesen vorzustehen . — Er , der Stadtmagistral habe

sich also danach zu achten , und mithin die ihm aussger¬

tragene Verwalkung nach alten und neuen karserlichen
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Privilegien , Verordnungen und Erkenntnissen , als worauf

er ja beeidigt werde , zu führen *) ."

Wenn indessen gleich die Landeshoheit nicht dem Magi¬

strat - allein , sondern vielmehr der Stadt in corpore zusteht,

so folgt doch daraus noch nicht , daß die Verfassung in den

Reichsstädten demscratisch sey . Selbst in monarchischen
Staaten ist die Grundgewalt bey der Nation , ohne daß

deshalb der Staat aufhört eine Monarchie zu seyn , indem

Die Nation einmal dem einzigen Regenten die Ausübung

dieser ihrer Grundgewalt übertragen hat . Eben so ist es

in Ansehung der Reichsstädte . Auch hier ist die Ausübung

der der ganzen Stadt zustehenden Landeshoheit dem Magi¬

strat derselben übertragen , und dieser hängt nicht von der

Bürgerschaft ab , wenn er ihr gleich bey dem höhem Richter

verantwortlich bleibt . Zm Ganzen nähert sich also die

reichsstädtische Verfassung mehr der Aristokratischen , als der

Demokratischen , nur ist sie nicht absolut aristokratisch,
denn in einer jeden Reichsstadt giebt es Repräsentanten der

Bürgerschaft , die entweder den größern Rath ausmachen,
oder andre Namen führen , an deren Zuralhziehung und

Einwilligung der Magistrat bey Ausübung wichtiger Rechte,
als der gesetzgebenden Gewalt , Auflegung neuer Steuern

u . s. w . gebunden ist . Giebt es nun eingeschränkt mo¬

narchische Verfassungen , warum sollte es nicht auch eim

geschränkt aristokratische Verfassungen geben ? Und

wirklich ist dies bey alle » unfern Reichsstädten mehr oder

weniger der Fall . Freylich ist die Verfassung nicht in

allen Reichsstädten ein uiid ebendieselbe , in einigen hat der

Magistrat mehrere Rechte , in ander » wenigere ; aber völ-

Sslücrs iur. publ , Th . i ; . <§ . 2.
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kig uneingeschränkt ist er doch nirgends. Selbst Nürn¬
berg, welches man vorzüglich zu den blos aristokratischen
Städten zählte , hat seineGenannten. Weiter in diese
Materie einzudringsn , scheint mir hier nicht zweckmäßig.
Wem es um weitere Aufklärung zu thun ist , lese den bereits
angeführten ArtikelReichsstadt § . n. u . f. im vierten
Bande desRepertoriums des teutschen Staats¬
und Lehnrechts. Entstehen übrigens Streitigkeiten über
die Gränzen der Gewalt dcö Magistrats, so ist der Kaiser
der Richter , nur soll seit 1790. wenn die Bürger oder deren
Ausschüsse wider ihre Obrigkeit Klage führen , eben das von
den Reichsgerichten beobachtet werden , was schon bereits
§ . , 04 . von den Klagsachen der Landstände und Untertha-
nm gegen ihre Landesherrschafr angeführt ist *) .

§ . 212.

Was die innere Verfassung der Neichsstädtischen Ma¬
gistrate betrifft , aus wie vielen Personen er bestehe ? wie
er gewählt werde ? und was dergleichen Fragen mehr sind,
so lassen sich diese nicht im allgemeinen beantworten, indem
sich eine so große Verschiedenheit unter der Neichsstädtischen
Verfassung findet . Alles kommt auf die Fundamenralgesetze
einer jeden Reichsstadt , und das besondre Herkommen der¬
selben an . Zu jenen gehören i ) kaiserliche Privilegien,
z) die Verträge , welche zwischen dem Magistrat und der
Bürgerschaft geschlossen sind , und z) die rechtskräftigen
Erkenntnisse.

Das einzige , was sich , zwar auch nicht ganz , aber
doch ziemlich im allgemeinen sagen läßt , ist , daß sich in

*) FHahlcapit, Art. r- , §. 7.



128 § . B . V. d. Regier, derbes. Lettisch. StaatenüberH.

dm bey weitem mehrsten Reichsstädten ein doppelter

Nach , nemlich ein inner er und ein äußerer findet . Je¬

ner hat die täglich vorkommenden und nicht durch Gesetz oder

Herkommen ausgenommenen - Geschäfte zu besorge » . Bey

wichtiger » Geschäften hingegen , bey Abfassung neuer allge¬

meiner Stadtgssetze , bey Auflegung neuer Steuern und an¬

dern von der alleinigen Disposition des inncrn Raths aus¬

genommenen Angelegenheiten , vorzüglich der Wahl neuer

Rathsglieder , wird auch der äußere Nach zugezogen.

Von einzelnen Reichsstädten und deren inner » Verfas¬

sung finden sich nähere Nachrichten in Mosers Sraats-

recht Th . 40 . , desselben Tr . von den Reichsständen und

von der Reichsstädtischen Regimentsverfassung.

Der Sitz einer jeden Reichsstadt ist innerhalb den Mau¬

ern derselben zu suchen , wenn gleich zuweilen zu einer

Reichsstadt ein ansehnliches Gebiet gehört » So haben vor¬

züglich Nürnberg , Ulm , Hamburg , Lübeck und

andre , mehrere ehmalige Herrschaften , als Aemter , ja

selbst Städte zu beherrschen . Andre hingegen z . B . Wez-

lar haben nur eine Feldmark und ihre Hoheit erstreckt sich

nicht viel über einen Büchsenschuß von der Stadt . Dieser

jUmstand macht indessen keinen rechtlichen Unterschied

unter den Städten . , Weziar ist so gut eine Reichsstadt,

als Nürnberg, rssenn gleich Nürnberg ein Gebiet besitzt,

das größer ist , als manches teuksches Fürstenthum . Auffal¬

lend würde es vielleicht seyn , woher manche Reichsstadt zu

so ansehnlichen Besitzungen gekommen sey > wenn man nicht

aus der Geschichte den ehemaligen Wohlstand der mehrsten

Städte und die Verbindungen , welche sie unter sich ein-

gien-
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gierigen , kennte . Theils kauften sie also Herrschaften an

sich- theils wurden sie damit von den Kaisern belehnt , theils

bemächtigten sie sich auch in den ewigen Fehden , oder in ei¬

nem Erecutions - Kriege mancher Herrschaft , die sie nachher

behielten . So ward z . B . Nürnberg in dem Baiern - Lands»

statischen Erbfolgckrieg zur Execurion gegen den in die Acht

erklärten Pfalzgraf Ruprecht mit befehligt , und in die»

sein Exeeutionskriege eroberte Nürnberg viele Städte , Schlös¬

ser, Remter , Flecken und Dörfer , welche nachher der Stadt

für die aufgewandten Kosten überlasten wurden . Derglei¬

chen Städte , Herrschaften u . st w . stehen nun unter der Ho¬

heit der Stadt , welche eben die Gerechtsame darin auszu-

üben befugt ist , als ein Landcsfürss in seinem Territorio.

Die Einkünfte fließen in die allgemeine Stadtcasse und wer¬

den zü den Bedürfnissen der Stadt verwandt.

Zn den mehrsten Reichsstädten sind die ehMaligen kai¬

serlichen Vogteyrechte an die Städte selbst gekommen , so

daß man jetzt auch nicht eine Spur mehr davon findet . BeH

einigen wenigen hingegen ist es der Fall , daß sich noch

jetzt Üeberblelbsel der ehemaligen kaiserlichen Äogteysn fin¬

den . Zwar haben wir kein Beispiel , daß der Kaiser noch

in eine « Reichsstadt einen Reichsvogl oder Schultheiß unr

mittelbar ansetzte , allein eS haben zuweilen benachbarte

Reichsstände die Vogtey über eine Reichsstadt an sich ge¬

bracht , und diese besitzen dieselbe noch jetzt , So hat z . B.

Kurpfalz , als Herzog von Zülich Und Berg , die Vogtey

über Aachen und setzt in der Stadt einen Vogtmajor;

Hessrndarmstadt hat die Vogtey über Wezlar u . s. w,

Z8ie weit die Rechte der Vogtherrn gehen , läßt sich im

allgemeinen nicht bestimmen , indem alles auf die besonders

Aweiler Barl ». Z
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Privilegien und Verträge ankommt . So viel ist indessen

- gewiß , daß Reichsstädte , über welche einem benachbarten

Neichsstand Vogteygerechtsame zustehen , dadurch keineswegs

ihrer Landeshoheit beraubt sind, und dass von den ehmaligen

Rechten eines Reichsvogts kein ganz gültiger Schluß auf

die heutigen gemacht werden kan » . Noch weniger hat dies

Zweifel , wenn etwa nicht sowohl der Kaiser die Vogtey ei¬

nem Neichsstand übertragen hat , als wenn sich eine Stadt

freywillig dem
'
Schutz eines benachbarten Stands unterwarf.

Zn bcyden Fällen ist indessen der Schuh und Schirm - oder

Vogtherr so wohl verpflichtet , die Stadt zu schützen , als

berechtigt , dis öffentliche Ruhe darin aufrecht zu erhalten -.

Zuweilen finden sich auch in den Reichsstädten noch

andre unmittelbare Stände , wovon Negensburg den

vorzüglichsten Beweis giebl , indem daselbst der Bischof

von Negensburg, und die unmittelbaren Reichsstiftee

St . Emm er an / Nieder - und Obermünster ihren

Sitz haben . Eben so finden sich auch nicht selten Domka¬

pitel in einer Reichsstadt , als in Kölln , Worms , Speyer

u . s. w . ; ferner pflege » in den Reichsstädten Versammlun¬

gen der Neichsstände , es mögen nun allgemeine , oder be»

sondre seyn , gehalten .zu werden . Das Kammörgericht

hat gleichfalls seinen Sitz in einer Reichsstadt , ja es woh¬

nen zuweilen Fürsten und Grafen in denselben , z . B . zu

Frankfurt . Alle diese stehen nicht unter der Hoheit der

Stadt , woraus denn fceylich nicht selten allerley Streitig»
keilen erwachsen.

Zn älter » Zeiten befanden sich sehr viele Reichsstädte

m dem Hanseatischen Bunde . Dieser Bund hatte sehr viele

Freyheiten , sowohl in Teutschland , als auch vorzüglich m
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andern Staaten , und trieb die ausgebreitetste Handlung«
Zn der Folge kam jedoch die Hanse in Verfall und den
letzten Stoß erhielt sie im dreyßigjährigen Krieg « Indessen
behielten die Städte Hamburg - Lübeck und Bremen noch
immer den Namen der Hansestädte bei) und selbst der west-
phälische Friede enthält verschiedene ihnen zum Vortheil ge,
reichende Verfügungen*) . Er erhält und sichert ihnen die
Freyheiten der Schiffahrt und der Handlung , die sie vor
dem Ausbruch des Kriegs gehabt haben , und eben so kom-
mm in dem Nyswicker , Badenschen und Wiener Frieden
verschiedene üe betreffende und begünstigeitde Artikel vor.
Haben auch gleich die Hansestädte nicht ihren ehmaligen
Flor wieder erreichen können , so treiben doch , die Städte
Hamburg , Lüveck und Bremen noch jetzt einen sehr ausge-
brcitrtsn Handel zur See und -zu Lande. Der Handlungs¬
flor dieser Städte hat , wo nicht für ganz , doch für einen
sehr großen Theil von Deutschland Interesse, denn sie lie¬
fern Deutschland diejenigen Products , an denen cs Man,
ge ! leidet ; sie bereichern einzelne teutsche Staaten dadurch,
daß sie die Products derselben absctzen und in andre Reiche
ausführen , folglich wird durch sie das Gold fremder Na¬
tionen nach Deutschland gebracht . Kein Wunder also , daß
im I . 1742 . das kurfürstliche CKlegium es der Mühe werch
hielt

"
, den Kaiser in der Wahlcapitulation Art. 7 . § . 2 . zu

verpflichten , sowohl die Handlung treibenden Städte über¬
haupt , als insonLerheit die vor andern zum gemeinen
Vesten zur Seetrafiquirenden Städte Lübeck, Bre-

Z 2

*) r . 0 . Art . is . §. 16 . Art. 17. § . 10 . u . 11.
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men und Hamburg bey ihrer Schiffahrt und

Handlung , Rechten und Freyheitcn , dem westph . Frie-

dcnsinstrument gemäß , zu erhalten und kräftiglich zu schütze» .

Das größte Unglück für diese Städte ist , wenn es zu

einem Reichskriege kommt und nun uneingeschränkte Hand¬

lungsverbote ergehen . Schon oft und besonders noch im

1, 179V. haben sich daher die Hansestädte bemüht , es bei¬
der« kurfürstlichen Collegio dahin zu bringen , daß der vor¬

hin angeführten Stelle der Wahlcapitiilation noch hinzuge¬

fügt werden möchte : „ daß bey entstehendem Neichskrieg

kein dem ganzen heil . Nöm . Reich und insonderheit den

Handlung treibenden Städten , in Ipecie den Neichs-

und Hansestädten Lübeck , Bremen und Hamburg sehr nach-

rheilig und schädliches General - Verbot der Schiffahrt und

Handlung nach den feindlich erklärten Ländern in den kaiser¬

lichen Avocatvrien geschehen , sondern vielmehr die unge¬

hinderte Fortsetzung eines unsch ädlichen Land - und See-

Commercii mit den feindlich erklärten Landen , auch wäh¬

rendem Reichskrieg , frey und ungehindert gelassen , auch mit¬

hin das Verbot bloß auf die Conrrebande - Waaren

beschränkt , und unter dieser Benennung nur Waffen und

solche Sachen und Fabrikate , die zur Fortsetzung des Kriegs

unmittelbar angewandt werden , verstanden werden mögen . ' «

Allein alle Bemühungen der Reichsstädte sind diescrhalb bis

jetzt vergeblich gewesen . Indessen wurden doch in den bis¬

herigen Reichskriegen gegen Frankreich die Handlungsvsr,

bote nicht so streng genommen und befolgt , besonders blie¬

ben die Hansestädte von Publicir - und Affi
'
girung der Avo,

catorien und übrigen dazu gehörigen ins Reich ergangene»

Verordnungen , mit ausdrücklicher Genehmigung des Kai-
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sers und stillschweigender des Reichs, , gänzlich bestehet *),
vielleicht weil man glaubte , daß man die Franzosen doch

zwingen könnte , vielleicht weil man den großen Schaden,
der daraus für den ganzen teutschen Handel entstand,

einsah.
Desto strenger wird hingegen in dem Kriege , welchen

jetzt die Kaiser , Könige und Fürsten in Europa mit der

französischen Nation führen , und an welchem auch die teut»

sehen Neichöstände Theil nehmen mußten , auf die Befol¬

gung der ergangnen Handclsverbothe gedrungen *) . Von

Hamburg und Bremen ist es bereits bekannt , wie nach«

theilig ihnen diese Strenge schon jetzt ist. „Unter allen,

heißt es in den vorhin angeführten kurzen Bemerkungen,

sind die Reichsstädte Hamburg , Lübeck und Bremen durch

ein solches Verbot den größten Nachtheilen Prciß gegeben.
Sie nicht allein , ganz Teutschland muß den Schaden em¬

pfinden . Handlung ist ihre einige Nahrung — auf ihr al¬

lein beruhet der Wohlstand dieser drei) Reichsstädte . Zn

ihrer Erhaltung trägt Teutschland im Ganzen nichts b «h.

Sie müssen sich in dem Genüsse derselben selbst schützen ,
2 3

H Man s. die zu Regensburg erschienene : Kurze Be¬
merkungen über das Verbot des Kommerzes irr
teutschen Reichskriegen m i t Nü cksi ch t a u f d en ge¬
genwärtige !! Zeitpunkt. 17^ . in 4. Der Verfasser
dieser lesenswerthenSchrift soll Hr . vonSelpert seyn.

' H Und doch dürfte cs Hoch sehr zweifelhaft seyn , ob in de»
ersten Jahren des Kriegs auch ein Reichskrieg wirklich geführt
worden? — Beschlossen war er zwar auf dem Reichstage, aber
einige Jahre lang cxistirke , wie selbst Kn rh rau » schweig
guf dem Reichstage erklärt hat, keine ReichLarmee. . Wfs
ließ sich nun ein Reichskrieg gedenken ? Wie konnte das teurschs
Reich Krieg führen , wen » es keine Arme? im Felde hatte?
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sie müssen ihre Maaren durch wohl armirte Kriegsschiffs

selbst bedecken , wenn sie nicht eine Beute der Seeräuber

werden sollen . Sie können sich, also des Genusses , in ih,
rem Eigenthum von dem Reiche beschützt zu werden —

des wichtigsten unter allen Vortheilen unserer Verfassung —,

nicht erfreuen . Wird ein anderer Neichsstand in seinem Ei-

genthum beeinträchtiget , so schützen ihn Kaiser und Reich —

sie bedecken seine Grenzen und bewahren - sein Land vor den

Beeinträchtigungen eines Feindes . So ist es nicht mit die»

sen drey freyen Reichsstädten . Werden ihre Schiffe hin»

weggenommen , erscheinet der Neichsfeind nur mit einer klei¬

nen Flotte vor ihren Häfen , so rückt keine Ncichssiotte ent¬

gegen , ihre Häsen werden nicht bedecket und ihre Nah-

rungsguelle ist verstopfet . Demungeachtet tragen sie doch

zu den Reichs - und Kreislastsn alles bep gleich jenen Stän¬

den , welche der obigen Vorche le theilhaftig werden . Sie

liefern Teutschland diejenigen Products , an denen es Man¬

gel leidet ; sie bereichern einzelne teutsche Staaten durch den

AbsaH deren Landesproducten und durch ihre Bemühung

wird das Gold fremder Nationen nach Teutschland gebracht»

>— Wird ihnen nun das Asmmerze während des Krieges

untersagt , so ist die erste Folge , daß ihre in dem feindlichen

Lande befindlichen Kapitalien und Güter konfisziret und ihre

Schiffe dem Feinde , der an Seemacht weit überlegen ist,

zu Theil werden , Ein großer Theil ihrer Nahrung muß

bey dem ansehnlichen Verkehr , in welchem sie mit Frank¬

reich stehen , nvthwendig hinwegfallen und dann sind sie

nicht mehr im Stande , diejenigen Beyträge zu liefern,

welche sie bisher geleistet haben . Dieser Schade wird un¬

übersehbar ; deM so viele andere teutsche Lande , die durch

diesen
^
Weg ihre Produtte in Geld umsetzen , werden dgs
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durch ebenfalls außer Stand gesetzt , zum allgemeinen Wohl

beyzutragen . Dem feindlichen Frankreich wird Gelegenheit

gegeben , sich dieser Städte zu bemeisiern und der Gränz^

vestungen des teutschen Reiches von der nordischen Seite hab¬

haft zu werden . Alles dies können weder diese Städte noch

das tcucsche Reich hindern . . Einige französische Schiffe in

die Mündung der Elbe gelegt , sind nicht nur hinlänglich

den Handel zu sperren ; sie sind auch hinlänglich , diese

Städte von dem Willen des Feindes ganz abhängig zu ma¬

chen . Angenommen , daß der Feind so großmürhig wäre,

dieses nicht zu thun , daß alle diese nur in diesem Zeitpunkte

zu befürchtenden Usbel nicht eintreten würden , so wäre doch

der längste , der wichtigste Schaden ganz unvermeidlich.

Die übrigen neutralen Mächte würden die Handlung mit

Frankreich an sich ziehen und schwerlich würden wohl Jahr¬

hunderte hinreichend seyn , ihnen diesen Gewinn nach vol¬

lendetem Nsichskriege wieder zu entreißen . Andere teutsche

Staaten , deren Wohlstand auf Ackerbau , Viehzucht u . d . g»

beruhet , können sich nach den traurigsten Kriegsschicksalen

bald wieder erholen ; denn die Natur kann ihnen in eini¬

gen Jahren alles das ersetzen , wozu sie auf der andern

Seite nicht viel beytragen kann ; denn einem solchen großen

und weitläusti
'
gen Kommerze eine andere Richtung zu geben,

dazu gehören viele Jahre , und glückliche Zufälle . Hätten

Kaiser und Reich an dieser Wahrheit nur einigermaßen ge-

zweifelt , so würden sie nicht in den Reichskriegen von 1677.

und 1702 , auf diesen Umstand so sorgfältige Rücksicht ge¬

nommen haben.

Ich will übrigens das Elend , in welches so viele tau¬

send Individuen durch ein solches Handlungsverbot versitzt

würden , gar nicht berühren . Es ist ohnehin bekannt ge»
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nug , daß alle Bewohner dieser Städte aus dieser Quells

ihre Nahrung schöpfen und ich glaube , wer dir bisher nur

flüchtig und gedrängt zusammengestellten Gründe etwas na¬

her überdenkt , wird vollkommen überzeggt seyn , daß ein

Verbot des Kommerzes diesen drey Hanse¬

städten unmittelbar , ganz Teutschland aber

mittelbar höchst nachtheilig und verderblich

set) . -?
§ . 214-

Was das Cersmoniel der Reichsstädte betrifft , so har
ben auswärtige Reiche und Monarchen , selbst die Könige
von Frankreich und Großbritannien , de» Reichsstädten in ih¬
ren Schreiben das Prädicat Republik gegeben . In

Deutschland hört man indessen diese Benennung nicht gern,
und es ward im I - 1717 . vom Neichshofrath an einen ge¬
wissen reichsstädtischen Magistrat rsscribirt : Und wird hie¬
bet) die Erinnerung gethan , das ungewöhnliche Wort : Re¬

st ublique von den Reichsstädten allenthalben zu unterlas¬

sen . Moser bemerkt indessen in seinem Staatsrecht Th.
Z9 , S . 289 . daß die Stadt Bremen in einem ihr von

dem Erzbischof von Bremen im Z . 1641 . gemachten ähnli¬
chen Vorwurf , sich darauf bezogen habe , „ daß sie den Titel

Republik mit gutem Recht , aus ausdrücklicher kaiserlicher
Concession laut ihres Münzprivilcgiums , in welchem ihr
dieses Gepräge vorgeschrieben sey , führe .

" Auch hat sich die
Stadt Frankfurt mehrmals und von langen Zeiten her auf
ihren Münzen des Prädicats : ssrancokurtenlis
bedient . — Der Reichsstadt Nürnbergische Geschäftsträger
in Paris nannte gar in einer dem Convent übergebenen
Note die Stadt Nürnberg Dies war

allerdings esn großer Fehler gegen das Mtsche Staafsrecht,
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denn souveraine Staaten sind unsre Reichsstädte eben so we¬

nig , als unsre tculschs Rkichssürsten , als solche , I> mce5

/ ü» r-s - ar»5 sind . Der Magistrat zu Nürnberg hat daher

auch die von seinem̂ Geschäststrägec gebrauchte Benennung'
km I . i7Ar . öffentlich desapprobirt und cs damit entschul¬

digt , daß der si ' .äüaires ein Franzose und der teut-

schen Verfassung unkundig sey.
Das gewöhnliche Prädicat , welches den kaiserlichen

frkyen Reichsstädten in den Nsichsaclen gegeben wird , ist

ehrbar, In altern Zeiten , in welchen man überhaupt dis

Abkürzung sehr liebte und den Buchstaben h . nicht viel ge¬

brauchte , schrieb man erb. freye Reichsstädte . Das Pun¬

ctum hinter erb . ward zuweilen ausgelassen und statt dessen ^
das Verbindungszeichm - gesetzt , also Erb - sreye N . Sr.

Dies hat zu vielen Mißdeutungen Anlaß gegeben.

In Ansehung der Titulatur , deren sich die Magistrars-

collegia in den Reichsstädten bcdiencn , und die sie sich ge¬

ben lassen , findet eine große Verschiedenheit statt *) , und

es läßt sich daher davon im allgemeinen nichts sagen.

*) M . s. davon Putters Jurist . Prax . Th . 2 . S . 14^
rpp . ?oz.
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Sechstes ^ Buch.
Von'

den einzelnen , besonders dm allgemeinen
kaiserlichen und reichsftandischen

Negierungsrechten.

Erstes Capitel.
. Von

der Emtherlung der Rcgierungsrechte überhaupt.

' § - - 15.

^ er Abhandlung von dem Rechte der höchsten Gewalt und

der Art und Weise der Negierung .überhaupt, sowohl in An¬

sehung des ganzen Reichs , als der einzelnen Staaten dessel¬

ben , folgt nun billig die Erörterung der Lehre von den ein¬

zelnen , der höchsten Gewalt zustehenben , Hoheits - , oder

Negierungsrechten . Es wird also nunmehr von diesen Rech,

ten thsils nach allgemeinen Grundsätzen , theils nach den

Grundsätzen des besondern teütschen Reichs - und Territo¬

rialstaatsrechts zu handeln seyn.
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Unter H 0 h e i t s - N e g i e r u n g s - M a j e st a t s - N e ch-

len oder Regalien *) begreift man überhaupt diejenigen

Rechte der höchsten Gewalt , welche aus der Pflicht den

Unterthanen Sicherheit und Wohlfarth zü verschaffen , her¬

geleitet werden können . Der Regent , hak die große Pflicht

auf sich , für die Sicherheit und die Wohlfarth des Staats

W sorgen , er muß also auch die Mittel haben , ohne welche

er dieser Pflicht kein Genüge thun kann . Wo alw die Si¬

cherheit und die Wohlfarth des Staats es erfordert , die

natürliche Frsyhsit der Unterthanen einzuschränken , und sich

selbst die Ausübung eines Rechts anzumaßen , da
'
ist er dazu

besagt , und dann gehört das Recht selbst in die Classe der

Regalien . So hat es z . B . keinen Zweifel , daß die gesetz¬

gebende , vollziehende , oberstrichterliche Gewalt , das Recht

der obersten Aufsicht u . dergl . zu den Hohsitsrechten gehöre,

und eben so kann auch selbst nach allgemeinen Grundsätzen

das Münzrecht zu den Regalien gerechnet werden . Wie

viele Gefahr wäre damit verknüpft , wenn ein jeder selbst

münzen wollte ! Aber auch hiebey ist glicht zu vergessen , baß

*) Verschiedene unterscheiden Regalien von M '
ajestats-

vder Ho hestsrechten und verstehen unter jenen bloß die
nutzbaren Hoheitsrechte , z . R . Z 0 l l , M ü n z e , Post rc.
Mein dieser Begriff ist zu enge , wie schon das Wort Itszslc —>
von rc§r«m — anzeigt . Indessen paßt frcylich , wenn mau
die Sache genau untersucht , der Name Regalien , so wenig auf
die Hoheitsrechte der Freystaaten , als unsrer deutschen Rcichs-
stande. Auch kann von diesen der Ausdruck Majcstatsre ch-
1e nicht füglich gebraucht werden , weil nur diejenige höchste
Oberherrschaft eines Staats , welche rrnab hängig ist , Ma¬
jestät genannt wird . Regierungs- oder auch - A 0 heits-
rech te ist die passendste Benennung in Rücksicht auf unsre deut¬
schen Reichsstande. Dochast derNaiüe Rega lien inAnsehung
ihrer selbst gesetzlich . Wahleapit . Art, 1 . §, § . Art . r- . §. 6,

^ Osnabr . Fr , Art . 8 . i,
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der Regent seine Herrschaft nicht weiter ausdehnen darf , als

es das Wohl des Staats erfordert , und daß er daher , wo

dieses keine Einschränkung verlangt , den Unterthanen ihre

natürliche Freiheit lassen inuß.

Rechte also , welche aus jener Pflicht nicht hergelcitet

werde » können , und welche nicht von der Beschaffenheit

sind , daß der Staat Nachtheil davon haben würde , wenn

ein jeder Bürger desselben dergleichen Rechte selbst ausüben

wollte , gehören auch nicht zu den Regalien , cs sey denn,

daß sie nach der besondern Staatsversassung eines Landes,

mit Einwilligung der Unterthanen , oder deren Repräsen¬

tanten dafür wären erklärt worden . Daher kommt es denn

auch, , daß in einigen Staate » Rechte zu den Regalien ge¬

rechnet werden , die es in andern nicht sind . So war z . B,

in Schweden das Brannmveinbrennen eine Zcirlang ein Re¬

gal , in andern Ländern hingegen ist es ein frcyer Nah¬

rungszweig , und an und für sich , nach Grundsätzen des

allgemeinen Staarsrechts , wird wohl Niemand behaupten

können , daß es ein Regal sey . Eben so kann auch die Jagd

ihrer Natur nach nicht zu den Regalien gezählt werden,

allein in den mehrsten Ländern ist sie dafür mit Bewilligung

der Stände erklärt . Dey der Bestimmung der Regalien

muß man also neben den vorhin angeführten allgemeinen

Grundsätzen , dir besonder » Staatsgrundgesetze vor Augen

haben . Da nun aber diese oft sehr verschieden sind , so er¬

gabt sich schon hieraus , daß sich kein allgemeines Ver¬

zeichnt von Regalien geben läßt , und da auch noch immer

neue Rechte aufkommen können , so findet auch eben so we¬

nig ein g e s ch l 0 ss e n es Verzeichnt von Regalien statt.

Die bis jetzt bekannten können indessen auf verschiedene

Art abgetheilt werden , Pütter theilt sie ab in solche.
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welche keinen Bezug auf Religion haben , und solche , bei >

denen dieses der Fall ist. Jene können politische, diese

geistliche, oder vielmehr Hoheitsrechte in geistli¬

chen Sachen genannt werden . Die politischen kann man

wieder betrachten, ohne Rücksicht auf Lehnsverfaffung , oder

mit Rücksicht auf dieselbe . In jenem Fall haben sie entwe¬

der alle Thrile des gemeinen Wesens zum Gegenstände , unL

dann heissen sie allgemein e , als Recht der höchsten Ober¬

aufsicht, gesetzgebende Gewalt u . s. w . oder sie haben einen

gewissen bestimmten Gegenstand vor sich ; und dann sind es

beso n dere. Diese lassen sich wieder abtyelleu in einhei-

Mische (Kopalin imnwnentia ) , die sich nur im Lande, ohne

Rücksicht auf Auswärtige äussern , und in auswärtige,

die in Ansehung auswärtiger Staaten und Völker ausge¬

übt werden , als Recht des Kriegs und des Friedens ( keZa-

lia trankeuntni ) . Jene sind ferner entweder wesentliche,

oder zufällige, je nachdem sie entweder auf die innere

Sicherheit der Unterthanm abzwccken und in allen Staa¬

ken gleich nochwendig sind , so daß sich ohne Ausübung der¬

selben kein Staat gedenken läßt , oder nur den größer»

Wohlstand des Staats und der einzelnen Bürger bezielen,

so saß auch ohne sie der Staat subststiren könnte *) .

*) Man s» über diese Classification die Rcrension von

Sch 11aubcrts Anfaugsgründcn des Staatsrcchts der gestimm¬
ten Reichslande ; in der ÄIige M . Litteratur - Ie > turtK
vcm I . 1720. Nr . 299 . u - f.
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Zweytes Caffitel.
Bon

dem Rechte der höchsten Aufsicht und dem daraus
fließenden Rechte Verleihungen und Bestatt - -

gungcn zü ertheilen.

§ . 216.
^ nter den allgemeinen Hoheitörechten , welche alle Theile
des gemeinen Wesens ; um Gegenstände haben , kann man
das Recht der höchsten Aufsicht oben an sehen . Der
Regent ist verbunden , für das Wohl des Staats zu sorgen;
also Nachtheil von demselben abzuwenden , und dessen Bestes
zu befördern . Wie wird er aber dies zu thun rm Stande

seyn , wie kann ec zweckmäßige Gesetze entwerfen , oder Ver¬

fügungen dieser Art treffen , wenn er nicht von allem , was
im Staate vorgeht , gehörig unterrichtet ist ? Es ist daher
sehr einleuchtend , daß der Regent berechtigt seyn
müsse von allem , was im Staate vorgeht,
und auf die öffentliche Wohlfarth Beziehung

haben kann , Nachricht zu verlangen, und eben

hierin besteht das Recht deb höchsten Aufsicht. Eö

ist also das Mittel zum Zweck : ist der Regent zu diesem

verpflichtet, so muß er zu jenem berechtigt seyn.
Diese Aufsicht erstreckt sich auf .allss , folglich übbr Per¬

sonen und Sachen . Der Regent kann also eine Zählung
der Bürger ( Conscriptiorr ) veranstalten ; er kann verlangen,
baß ein jeder seinen Namttt , sein Alter , Gewerbe rc . an-
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geben muß . Entstehen ' Verbindungen mehrerer Personen,

oder Gesellschaften im Staate , so kann sich die Gesellschaft

nicht weigern , den Regenten auf sein Verlangen mit dem

Zweck ihrer gesellschaftlichen Verbindungen und ihren Sta-

tuten bekannt zu machen , daniit derselbe beurtheilen kann,

ob nicht etwa die Gesellschaft dem gemeinen Wohl des

Staats nachtheilig sey , oder werden könne . Eben so ver¬

hält es sich in Ansehung der Sachen . Um beurtheilen

zu können , ob ein Verbot der Kornausfuhr zu erlassen sey,

oder andre zweckmäßige Anstalten zur Verhütung eines

Fruchtmangels zu treffen seyn möchten , kann er verlangen,

daß ein jeder seinen Kornvorrath angeben muß ; er kann

das vorhandene Vieh zählen lassen u . s. w.

Man sieht also , daß dieses Recht von dem größten Um-

fang ist . Aber nur deshalb steht es dem Regenten zu , da¬

mit er seiner Pflicht , für das Wohl des Staats zu sorgen,

ein Genüge thun kann . Es ist , wie gesagt , Mittel zu

diesem Zwecke ; wo daher dieser fortfällt , da fällt auch das

Mittel fort . Dir nähere Bestimmung dieses Rechts ist folg¬

lich , daß nur dann davon Gebrauch gemacht

werde » kann , wenn bas Wohl des Staats

es erfordert. Aus bloßer Neugierde , um hinter

Familien - Angelegenheiten oder Geheimnisse zu kommen,

darf es nicht ausgeübt werden . Ueberhaupt aber ist auch

bey der Ausübung selbst die möglichste Schonung der na»

türliche » Freyheil zu beobachten , und ein Unterschied z » .

machen zwischen dem , was sich öffentlich äußert , und in

Las Publikum wirkt , und dem , wo dieses der Fall nicht

«st. 2 n jenen Fall kann der Regent ungleich weiter gehen,

als in diesem . In jenem ist schon die Beförderung

des Besten des Staats zur Ausübung des Rechts der
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höchsten Aufsicht hinreichend , in diesem aber nicht , sondern
es muß alsdenn , wenn sich die Ausübung dieses Rechts

rechtfertigen soll , i ) der Fall so beschaffen seyn , daß die

Sicherheit oder Erhaltung des Ganzen oder eines

Theils desselben auf dem Spiel ist , und 2 ) wird noch eine

ganz besonder Veranlassung und vorzüglich ein starker Ver¬

dacht erfordert , welches alles im ersten Fall nicht nölhig ist.
So hat es an und für sich keinen Zweifel , daß Policepbe-
bieute öfters in Wirkhshauser und an andre öffentliche Oer-

ter gehen können , um zu sehen , was daselbst vorgeht , aber

aus Privathäusern oder Gesellschaften müssen sie sich ent¬

fernt halten . Eben so können Druckereyen, Ap 0 th e-
ken :c . visitirt werden , aber meine Schreibercyen darf nie¬

mand durchsetzen , oder meine Briefe erbrechen . Doch,
wenn gegründeter Verdacht vorhanden ist , daß in meinem

Hause verbotene , dem Staat schädliche Zusammenkünfte,ge¬
halten werden , daß gestohlne Sachen darin verborgen sind,
daß ich die Geheimnisse des Staats dem Feinde in meinen

Briefen verrathe , daß man durch Erbrechung der Briefe
ein begangenes , oder auch erst zu begehendes Verbrechen

entdcckemkann , so hat es keinen Zweifel , daß irr solchen

Fällen auch meine Wohnung durchsucht , und meine Briefe

geöfnet werden können . Unstreitig gehen diejenigen zu weit,

welche das Recht der höchsten Aufsicht bloß allein auf das

eknschränken wollen , was öffentlich geschieht , öder sich im

Publikum äußert , Und die daher durchaus und ohne alle

Einschrankun g oder genauere Bestimmung die Eröfnung

Ser Briefe verdammen . Aber , wie gesagt , nur dann laßt

sie sich vertheidigen , wenn es auf die Sicherheit und Erhal¬

tung des Ganzen oder eines Theils desselben ankommt , und

ein gegründeter V erd,acht in Ansehung desjenigen,

dessen
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besse» Briefe erbrochen werden sollen , vorhanden ist . Schänd¬

lich wäre die Erbrechung eines Briefs , um dadurch eine

Erfindung zu entdecken , wenn gleich durch deren Bekannt¬

machung das Wohl des Staats befördert werden könnte;
aber erlaubt ist es , den Brief dessen zu eröffnen , den man

im Verdacht hat , daß er die Sicherheit des Staats , oder

einzelner Bürger desselben stöhren will . Doch in allen Fäl¬
len ist immer mit der größten Schonung und Klugheit zu
verfahren.

Aus dem bisherigen läßt sich nun auch die , besonders in

neuern Zeiten wichtig gewordene Frage von dem Rechte der

höchsten Gewalt in Rücksicht auf Ordensverbindungen , oder

geheime Gesellschaften beurtheilen . So viel ist gewiß , daß
der Regent nicht verbunden ist , geheime Gesellschaften zu
dulden , wofern diese sich weigern , ihn mit ihren Zwecken
und Planen bekannt zu machen , um daraus beurtheilen zu
können , ob die Gesellschaft nicht eine dem Staat schädliche
Einrichtung oder einen solchen Zweck habe

*

*) . Allein frey,
lich würde es sehr unpolitisch seyn , von diesem Rechte in je¬
dem Falle Gebrauch zu machen , oder zu argwöhnisch zu

seyn * *) . Ein solcher Argwohn verräth Schwäche der Re¬

gierung , und oft entstehen , wie vielleicht die Aufhebung des

Zesuiter - Ordens gezeigt hat - - aus einem unterdrückten

Orden mehrere , zuweilen ungleich schädlichere neue.

l

*) Die Bürger des Staats haben zwar allerdings völlige Ftev-
heit in Gesellschaften zu trete » , allein alle dergleichen Gesellschaf¬
ten sind der großen Staatsgesellschaft untergeordnet und dürfen
ihr nicht widersprechen . Kretschmann Lehrbuch des teutfcheik
Staatsrechts §. 246.

Man s . Je . Otio OeL/er -ie »I/Hiectr
'oiis

in / »ciet -rre- accu/ta , exer -ei-^., , Illps . 178L , 4.

Zweiter Band . K
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tz . 217.

Nach voraufgeschickten allgemeinen Grundsätzen ist nun«

mehr von dem Rechte der Oberaufsicht nach dem besonder»

teutschenStaatsrecht zu handeln , und zwar sofern

eS 1 ) von einem jeden Neichsstand, in seinem Lande,

oder Gebiete , und 2 ) von dem Kaiser ausgeübt wird.

Daß dieses Recht in der Landeshoheit der tcutschen

Reichsstände begriffen sey , hat nicht den mindesten Zweifel.

Freylich wurde dasselbe in ältern Zeiten nur wenig ausge«

übt . Dies hatte seinen Grund vorzüglich darin , daß fast

alles auf der Lehnsverfassung beruhte und daß man keine

hinlängliche , ja fast gar keine Kenntnisse des allgemeinen

Staatsrechts hatte . Es ist schon einigemal bemerkt , daß

man wenig oder nichts von Unterthanenpslichten wußte , son«

dern daß sich alles auf Lehnspflichten reducirte . That der

Vasall seinen Lehndicnst , so bekümmerte sich sein Lehnsherr

nicht weiter um ihn , wenn er gleich auch sein Landesherr

war . Fast eben so war es in den Städten , auch hier

herrschte eine fast völlige Autonomie und in Ansehung

der Klöster , oder andrer geistlicher Stiftungen gab es sich
^

nach den damaligen Grundsätzen gewissermaßen von selbst,

daß über sie dem Landesherrn kein Recht der höchsten

Aufsicht zustand.

Sehr eingeschränkt war also ehmals in den teutsche»
Territorien dieses Recht . Nach und nach lernte man es

indessen mehr kennen **) und wußte es auch allmählig im«

Man versteht darunter die Freyhcit oder das Recht sich
selbst Gesetze , u geben und seine eigne Verfassung unabhan»
g i g von eines andern Befehlen einzurichten.

^ ') DieKultur des allgemeinen Staatsrechts hat freylich dis
Einschränkung mancher usurpirter Regentenrechte zur Folge
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mrr besser geltend zu machen - wozu die Abschaffung des
Faustrechts , der Verfall der Städte und die Haltung des

beständigen Soldaten das ihrige in voller Maaße beytru-
gen ; so daß vielleicht heutiges Tages hie und da zu viel
geschieht , was ehedem zu wenig geschah.

In Ermangelung positiver Gesetze , deren wir freylich
in dieser Materie nur wenig haben , tritt nun aber in An¬

sehung des landesherrlichen Rechts der Oberaufsicht theils
das Herkommen in jedem Lande , theils das allgemeine
Sraarsrechr ein , so daß nach diesem dasselbe größtentheils

zu beurlheilen ist . Alles was daher in dem vorigen Para¬

graphen gesagt worden ist , ist auch hier zu wieberhohlen»
Doch nicht selten entsteht in Ländern , welche mit Landstän¬
den versehen sind , mit diesen über die Ausübung des Rechts
der Oberaufsicht ei» Streit . Es ist also die Frage , ob in

solchen Ländern zur Ausübung die Concurrsnz der Land¬

stande erforderlich sey , oder nicht ? — Daß es hier vor
allen Dingen auf die Landesgrundgesetze , oder das Her¬
kommen eines jeden Landes ankomme , versteht sich von selbst.
In Ermanglung derselben aber beruhet alles auf den Zweck,
oder die Absicht , welche man bey der Ausübung dieses
Rechts zu erreichen sucht . Liegt diese einzig und allein in
der Gewalt des Regenten , so bedarf es keiner Zuziehung
der Landschaft , wohl aber in dem umgekehrten Falle . Denn

ist der Regent allein zum Zweck berechtigt , so muß er
auch allein zu den Mitteln, die zu diesem Zweck füh¬
ren , oder wodurch er in Len Stand gesetzt wird , denselben

K -»

gehabt , aber sie hat auck auf der ändern Seite die Rechte der
Regenten erweitert . — Noch immer lasse » sich von der ferner»
Kultur für Regenten , und Unterthanen neue Früchte erwarten-
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desto besser zu erreichen , berechtigt seyn . Ist aber jenes

nicht der Fall , so müssen die Stände zugezogen werden,

es sey nun , daß diese die Ausführung dem Regenten allein

überlassen , oder selbst dabey concurriren . Soll also z . D.

wie unter Iosephll. in Ungern , eine Conseription oder

eine Landesvermessung vorgenommen werden , um das

Steuerwesen desto besser reguliren zu können , so ist der

Regent ohne Zuziehung der Landschaft dazu nicht befugt.

Geschieht hingegen die Conscription der Unterlhanen , oder

die Vermessung aus einem andern Grunde , etwa um die

dienstfähige Mannschaft kennen zu lernen , um eine genaue

und zuverläßige Charte von dem Lande zu bekommen , so

kann der Regent die nöihigen Befehle dazu ertheilen , ohne

baß es dabey einer Concurrenz der Landstände bedarf.

Der Kaiser ist das höchste Oberhaupt des Reichs und

Regent des Ganzen ; ihm sollte also billig das Recht der

Oberaufsicht im ganzen Reiche eben so zustehen , als dieses

einem jeden Neichsstande in seinem Lande zusteht . Allein

eben die Gründe , welche ehmals die Ausübung dieses Rechts

in den einzelnen Ländern hinderten , hinderten auch dasselbe
'

Ln Hinsicht auf den Kaiser . Statt daß aber in den einzel,

neu Ländern dieses Recht in neuern Zeiten eine größere

Ausdehnung erhalten hat , und in diesen die ehmalige Au¬

tonomie der freyen Familien abgenommen hat , hat dieselbe

ln Ansehung des Kaisers noch mehr zugenommen , lieber«

dem haben die Stände die völlige Landeshoheit in ihren :

Ländern erhalten , und der Kaiser muß in seiner Wahlcapi-
tularion versprechen , weder selbst , noch durch andre Ein¬

griffe in die Hoheitsrechte der Stände zu thun oder lhun j
zu lassen . Man sieht also leicht , baß das kaiserliche Recht !
der höchsten Aufsicht im Reiche , in neuern Zeiten nichts

'
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weniger, als erweitert, sondern vielmehr noch mehr ein¬

geschränkt ist . Es würde nicht ohne Eingriffe in die

Landeshoheit der Reichsstände geschehen können und eine

Kränkung der beybehaltenen Autonomie derselben seyn , wenm

der Kaiser das Recht der Oberaufsicht , so im Reiche auS-

üben wollte , als es ein jeder Neichsstand in seinem Lande

ausüben kann . Indessen kann man deshalb doch nicht be¬

haupten , daß sich in Ansehung des Kaisers dies Recht gar

nicht gedenken lasse . Denn theils tritt in Ansehung der

Neichsstände selbst das kaiserliche Recht der Oberaufsicht in

so ferne ein , daß der Kaiser dahin sehen kann , daß ein je¬

der seinen Pflichten ein Genüge thut . Es wäre z . B . die¬

ses oder jenes in den Reichsgesetzen verboten , ein Neichsstand

gestattete aber selbiges in seinem Lande , so würde es keinen

Zweifel haben , daß der Kaiser den Neichsstand an seine

Pflicht erinnern , oder Bericht von ihm fordern könnte . Der

Kaiser ist der Bewahrer der Gesetze , er hat also auch dahin

zu sehen , daß die Gesetze befolgt werden . Theils aber kann

auch die kaiserliche Oberaufsicht statt finden , wenn der Kai¬

ser dazu durch einen eignen Reichsschluß besonders autorisirt

ist . Man nehme z . B . an , daß man von Reichswegen

in dem jetzigen Kriege zu wissen für nöthig fände , wie

viele Pulvermühlen , Stückgießereyen oder Kanonen in

Deutschland wären . Es würde dieserhalb ein Neichsschluß

abgefaßt , und darin der Kaiser ersucht , Erkundigung des¬

halb einzuziehen , so könnte sich kein Neichsstand weigern,

den deshalb von dem Kaiser geforderten Bericht zu erstat¬

ten . Aber freylich werben dergleichen Fälle nicht leicht Vor¬

kommen.

Was nun aber hienächst die Art und Weise selbst , wie

dieses Recht ' ausgeübt werden kann , betrifft , so lassen sich
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hier verschiedene 2lrten denken. Es ' kann von den Obrigr
ketten in einzelnen Fällen Bericht gefordert , oder es ihnen
überhaupt zur Pflicht gemacht werden , von Zeit zu Zeit
von allem , was zur genauen Kmnlniß des öffentlichen Zu¬
standes dient , Bericht zu erstatten , Tobten - und Geburts¬
listen u . s. w . eiuzuschicken . Eben so können auch eigne
Commissarien ernannt und durch diese die nöchigen Unter¬
suchungen angestellt werden ; man kann die Verfügung tref¬
fen , daß öffentliche Orte , Apotheken u . s. iv . durchsucht
werden . Za cs lassen sich selbst nach dem , was in dein
vorigen Paragraphen gesagt ist, Hausvisttationen anstellen«
Ist nun die höchste Gewalt durch diese Untersuchungen und
Berichte in den Stand gesetzt , zweckmäßige Verfügungen
zu treffen , um dadurch etwas Nachtheiliges vom Staat«
abzuwenden , oder dessen größern Flor, zu befördern , so ist
sie hiezu nicht nur berechtigt , sondern selbst verpflichtet.

§ . ? i8 . .

Aus dem Recht der Oberaufsicht fließt das Recht , dis
Handlungen der Bürger, wenn sie dem Wohl des
Staats nachtheilig sind , zuverbieten und zu vernich¬
ten. oder wenn sie demselben unschädlich , oder wohl gas
vortheilhast sind , zu bestätiget. Den teutschen Landes¬
regenten gebührt also auch dieses Recht in seinem ganzen
Umfang. Sie können nicht nur die Geschäfte und Ver¬
träge einzelner Bürger , oder Familien , sondern auch gan¬
zer Geftllichasten oder Gemeinheiten bestätigen . Will eine
solche Gesellschaft als eine im rechtlichen Sinn er¬
laubte angesehen, und als eine moralische Person betrach¬
tet werden , so muß sie vom Landesherrn bestätigt seyn,
tt»d sie kann sich Hessen höchster Aussicht, so lange sie
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dauert , nicht entziehen . Die Bestätigung ganzer Gesell¬

schaften und deren Geschäfte hängt von dem Regenten selbst

ab . In Ansehung der Verträge der einzelnen Bürger hin¬

gegen pflegt indessen die Bestätigung nicht von dem Landes¬

herrn selbst , sondern nur von den Gerichten zu geschehen.

Freylich wird durch die Bestätigung keine an und für

sich ungültige Handlung gültig , aber es werden doch da¬

durch rheils zu den Gründen ihrer Gültigkeit noch neue

Gründe hinzugesetzt , rheils enthält die Bestätigung gewisser¬

maßen eine Anerkennung ihrer Gültigkeit , und oft sind mit

derselben gewisse Vortheile verknüpft . So hat es z . B.

zwar keine » Zweifel , daß die außergerichtlich bestellten Hy,

porheken , als Hypotheken angesehen werden müssen und

als solche gelten . Allein in den mehrsten teutschen Reichs --

ländern wird doch den gerichtlich bestellten , der Vorzug vor

den außergerichtlichen gegeben , wenn gleich diese älter seyw

sollten - als jene.

In vielen Fällen hängt eö von der Willkühr der Unter-

thanen ab , ob sie ihre Geschäfte und Verträge bestätigen

lassen wollen , oder nicht , in andern hingegen müssen sie.

die Bestätigung nachsuchen und sie sind ohne dieselbe sogar

zuweilen ungültig . So wird in den mehrsten Ländern zur

Gültigkeit der Ehestistunge » , und der Kauftontratte über

Grundstücke , durchaus gerichtliche Bestätigung erfordert,

damit nicht die Hofe zersplittert , oder diesen eine zu große

Last aufgebürdet werden möge , ingleichen um Hinterlist und

Detrügereyen möglichst zu verhüchen *) , und um wegen

K 4

In manchen Landern schreyet man über dergleichen Ver¬

ordnungen , nach welchen zur Gültigkeit der; Contractc gericht¬

liche Bestätigung erfordert wird , und glaubt
'
, daß sie nur an

der Spcrtclsucht der Gerichte ihren Grund haben. Allein man
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öer Abgaben den jedesmaligen Besitzer zu kennen . Doch
der Regel nach erstreckt sich diese Verbindlichkeit nur auf
Bauern

*

*

*

) . Die Bürger in den Städten und der Adel ha¬
ben hierin mehrere Freyheiten , so daß es von ihnen abhängk,
ob sie ihre Ehestiftungrn und Kaufcontracte über unbeweg¬
liche Güter bestätigen lassen wollen , oder nicht , wenn sie
gleich letztere der Obrigkeit oder den hohem Landescollegicn
anzcigen müssen , damit diese die jedesmaligen Besitzer ken¬
nen und wissen , an wen sie sich in verkommenden Fällen zu
halten haben . Eben so bedürfen auch die Testamente und
Familien - Verträge der Bürger und der Adiichen keiner
obrigkeitlichen , oder landesherrlichen Bestätigung.

Bedürfen nun aber schon die Familien - Verträge der
Landsassen zu ihres Gültigkeit keiner Bestätigung , so tritt
dieses um so mehr in Ansehung der Haus - und Familien-
Verträge M hohen Adels ein , indem dieser , wie bereits
vorhin bemerkt ist, seine Autonomie noch besser zu erhalten
gewußt hat . Dies ist auch selbst den Neichsgesetzen gemäß.
Der Kaiser verspricht nemlich in der Wahlcapitulation
nicht nur überhaupt die guten Gebräuche und Gewohnhei¬
ten der Stände zu bestätigen und sie dabey zu schützen, ( wo¬
hin unstreitig auch der Gebrauch , verbindliche Dinge unter
sich in Familien - Verträgen zu bestimmen , gehört ) sondert»
auch ***) die Stände des Reichs nicht mit der Vorzeigung

bedenkt nicht , wie unendlich viele Proeeffe dadurch vermieden
werden , und wie sehr dadurch dev Unterthqn gegen Betrügerei --
cn gesichert wird.

") I » Ansehung dieser kann das Recht der Bestätigung auch
aus dem Eigcnthum abgeleitet werden , s. oben is ? .

« ) Art . i . -, '9.
* Art . XI . §. r. „Dabei - auch dieselben mit der Edition

der alten xaororum ümnliss nicht beschweren, vielweniger dis
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der alten Familien - Verträge bey Nachsuchung der Beleh¬

nung zu beschweren . Sind sie also nicht einmal verbun¬

den , die Hausverträge dem Kaiser vorzuzeigen; wie

könnten sie denn gehalten seyn , um die Bestätigung der¬

selben nachzusuchen ? Zwar ist hier nur die Rede von al¬

ten Verträgen , mithin möchte es scheinen , daß die Stände

zur Vorlegung der neuen verbunden wären . Allein nicht

zu gedenken , daß unmittelbar darauf cs heißt , daß auch

wegen Ermanglung der neuen Hausvertcäge die Beleh¬

nung nicht aufgehaltm werden soll , so ist noch immer die

Frage, ^ welche Verträge sind denn alt und welche
'

sind neu?

Man hat sich .indessen doch noch besser von Seiten der Reichs¬

stände vorgesehen und dem Paragraphen ausdrücklich die

Parenthese eingeschaltet , daß jedoch dergleichen Verträgen

dadurch nichts an ihrer Verbindlichkeit abgehen solle. Hier

wird keine Bestätigung des Kaisers zu ihrer Gültigkeit er¬

fordert , sondern es heißt bloß : „ wenn sie nach den Reichs«

grundgesetzen auch habenden und gleichfalls reichsconsti-

tutionsmäßigen Privilegien aufgerichtet " sind . Dies ist

also die einzige Einschränkung , welche zur Gültigkeit solcher

Familien - Verträge erforderlich ist . Sie dürfen nicht dm

Neichsgrundgesetzen , und was sich von selbst versteht , dm

Rechten eines dritten nicht zuwider seyn , sonst können sie

von diesem dritten angefochten werden . Daß übrigens das

K ;

Reichsbelehnung mit erstgedachter Edition der xscwrum kamilise:

( welchen jedoch , wenn sic nach den Reichsgrnndgesctzcn auch ha?
benden und gleichfalls reichscoustitutiousmaßigen Privilegien
aufacrichtet , durch dergleichen Belehnungen a :: ihrer Validität
und Verbindlichkeit nichts abgehen soll, ) sie sepeu neue oder al¬
te , noch wegen der illiquiden und streitigen Lehen - Taxen oder

kaudcmicngelder und dergleichen aufhalten ."
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gesammts kurfürstliche Collegium ebenfalls der Meynung !

sey , daß die Familien - Verträge des hohen Adels zu ihrer ! ^

Gültigkeit keiner kaiserlichen Bestätigung bedürfen , hat das - >

selbe im I . 1790 . bey Gelegenheit des vorgeschlagenen Zu - !

satzes der Wahlcapitulation wegen der Mißheyr - then zu er¬

kennen gegeben *) .

Was bisher von der Autonomie des hohen Adels ge - !

sagt ist , gilt auch in seiner Art von den Reichsstädten.
'

Auch diese haben dieselbe zu erhalten gewußt , nur daß der

Magistrat , da er nicht Herr der Stadt und selbst Neichs-

siand , sondern nur Administrator des gemeinen Wesens ist,

ohne jedoch der Bürgerschaft unterworfen zu seyn , ( § . 211 .)
der höchsten kaiserlichen Aufsicht unterworssen ist . Indessen
kann man doch durchaus nicht behaupten , daß diese sich ss ^
weit erstrecke, als die Oberaufsicht des Fürsten über den

Magistrat einer Landstadt . Gewiß ist es zwar , daß in

neuern **) Zeiten der kaiserlicheHof den Grundsatz aufge-

stsllet hat , daß keiüe Reichsstadt etwas von den Gütern

und Gefällen der Stadt ohne ausdrückliche kaiserliche Ein¬

willigung veräußern dürfe , und es ist allerdings richtig , daß

*) Man s. meine Geschichte der kaiserl . Wahlcapitulation
S . zoc>. u . f . Wenn ich jedoch daselbst gesagt habe : „ es sey
nicht abzuschen ', aus welchem Rechts grün de der Kaiser die
Bestätigung des in den Verträgen bestimmten Puucts wegen der
Mißheyrathcn verweigern könne , so sehe ich mich genöthigt , dies
wieder zurück zu nehmen . S . meine Abhandlung über un-
standesmaßige Ehen und Mißheyrathen , vorzüglich des ho¬
hen Adels ; in der deutschen Monatsschrift vom May
I 7SZ . und in dem Rep -ertor . des deutschen Staats-
und Lehnrechts, Bd . z . S . 624 . f.

^ ) In vorigen Zeiten sind dergleichen Veraufferungcn häufig
geschehen , ohne dem Kaiser die mindeste Anzeige davon zu ma¬
chen . Moser von der Reichsstadt . Regim . Vers . S . ; ; 4.
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der Magistrat einer Reichsstadt , weil er nur Admini¬

stratorist , für sich allein zu keiner Veräufferung der

Stadtgüter berechtigt sey ; ob aber derselbe nicht mit Ein¬

willigung der Bürgerschaft in einem dringenden

Nothfalle hiezu befugt sey ? dürfte eine andre Frage seyn.

Wenigstens getraute ich mir nicht das ^ egentheil ans der

I, . z . 0 . sie reb . civit . veuäsnä . zu behaupten . In der¬

selben wird zwar die Einwilligung des Kaisers zur Veräus«

serung der Staütgüter der Residenz erfordert , allein wie

kann denn von der Residenz des Kaisers Leo, oder über¬

haupt von den Städten in dem ehmaligen griechischen oder

römischen Reiche auf unsre Reichsstädte , welche eben so eine

ganz andre Verfassung haben , als das teutsche Reich eine

von dem römischen Reiche verschiedene Verfassung hat , ge¬

schloffen werden?

Eben so wenig läßt sich aus dem kaiserlichen Recht der

Oberaufsicht , und aus dem angeführten neuern Grundsatz

des Neichshofraths behaupten , daß eine Reichsstadt in ih¬

ren Streitigkeiten nicht ohne kaiserliche Einwilligung auf

einen dritten zu Austragung dieser Streitigkeit compromit-

tiren könne . In ältern Zeiten sind dergleichen Compromisss

sehr häufig errichtet *) und auch in neuern **) fehlt es

Man s. davon tlLrrst. t/rl/er- äiss. äs libergrum L.
6 . s . civicsrum iuäicio smicabili . InbinA . 1719 . 4.

So hat der Magistrat und die Bürgerschaft zu Frank¬
furt im I . i6iz . und dieStadt Goslar im I . lüyr . « „ .sol¬
ches Compromiß errichtet . Ein gleiches geschah von der letzter.--:
im I . 179; . auf den H . von Braunschweig . Der Reichshofrath
hat deshalb Bericht von der Stadt gefordert , cs ist derselbe auch
erstattet , vom Reichshofrath selbst aber darauf keine Resolution
erfolgt.
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nicht an Beyspielen dieser Art . Hat nun der Kaiser über»
Haupt vorhin angeführtermaßen versprochen , die Stände
bey ihren guten Gebräuchen und Gewohnheiten zu schützen,
so muß er auch die Städte bey dem alten Gebrauch, in ih¬
ren Streitigkeiten auf einen dritten compromittiren zu dür^
fen , schützen , denn in jener Stelle der Wahlcapitulation ist
nicht bloß von den Gebräuchen und Gewohnheiten der Hä¬
hern Reichsstände , sondern der säminllichen Stände die
Rede . Am wenigsten kann aber dies einigen Zweifel ha¬
ben , wenn der Fall von der Art ist , daß zwischen dem Ma¬
gistrat einer Reichsstadt und der Bürgerschaft über das
Recht , welches ein jeder Theil an den Stadtgütern hat.
Streit entsteht , weil in einem solchen Fall gar nicht die
Rede bon Veräußerung der Stadtgüler, oder von einer Ver¬
änderung der Stadtverfaffung ist.

§ . LIY.

Ferner ist aus der Oberaufsicht das Recht Concessio,
nen zu Anlegung irgend einer öffentlichen Anstalt , als
Apotheken , Buchdruckereyen , Wirthshäuser u . s. w . zu er,
theilen , herzuleiten . Ze mehr dergleichen Anstalten in das

Publikum wirken , und Einfluß auf das Wohl oder den

Nachtheil des Staats haben können , um ss weniger kann
cs in einem gttt eingerichteter, Staat gestattet werden , der¬

gleichen Anstalten ohne besondre Erlaubniß anzulegen . In¬
dessen folgt daraus nicht , daß dergleichen Anstalten zu den
Regalien selbst gehörten . Es ist ein großer Unterschied , ob

Anstalten dieser Art nicht anders , als mit landesherrlicher
Erlaubniß und unter landesherrlicher Aufsicht von Privat¬
personen , oder ob sie nur von dem Landesherrn selbst auf
eigne Rechnung angelegt werden können. Zenes ist dem
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Wohl des Staats angemessen, nicht aber dieses. Das Pu¬
blikum ist mehr dabey gesichert , wenn ein Privatmann eine

Apotheke anlegt , als wenn dies vom Fürsten selbst geschieht,
denn in jenem Fall führt ein andrer , als der Eigenthümer
die Aufsicht darüber.

Wenn nun aber gleich zu dergleichen Anstalten Conces«

sion erfordert wird , so ist doch , zwar nicht nach dem allge¬
meinen Slaatsrechte , wohl aber nach dem Herkommen,
nicht immer grade landesherrliche Concession dazu er¬

forderlich, sondern es kann diese auch von derOrts Obrig¬
keit, oder dem Adel auf seinen Gütern ertheilt werden.

Zn ältern Zeiten war dies durchgehends der Fall , in neuern

hingegen wollen die Negierungen es entweder überall nicht,
oder doch nur bey minder wichtigen Conceffionen gestatten.
Za sie behaupten , daß die Stadt oder der Edelmann selbst

dazu von ihnen Concession haben müsse , wenn sie derglei¬
chen Bewilligungen ertheilen wollen . Nicht selten entsteht
darüber Streik , bey dessen Beurtheilung auf die besonder

Verfassung und das Herkommen im Lande zu sehen ist.
Doch bleibt auf keinen Fall die landesherrliche Oberauf¬
sicht ausgeschlossen, damit nicht der Magistrat , oder der
Edelmann sich einen Mißbrauch zu Schulden kommen las¬

sen darf.
Auch der Kaiser ertheilt zuweilen Conceffionen. Ob und

in wie fern diese in den einzelnen Neichslanden Kraft ha¬
ben , wofern nicht die landesherrliche ausdrückliche oder still¬
schweigende Beystimmung hinzukommt , wird in der Ma¬
terie von Privilegien erörtert werden . In kleinen Ländern
und in Reichsstädten wagt man es nicht leicht , den kaiser¬

lichen Conceffionen ihre Gültigkeit zu bestreiten , wenn man

es gleich zuweilen mit eben dem Recht thun könnte , als in
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größer » , denn die Landeshoheit ist und bleibt die nemliche,
es mag die Rede von einem mächtigen oder schwachen Reichs»
stände seyn , und der Kaiser ist einmal in seiner Wahlcapi-
lularion verpflichtet , in die Landeshsheits - und Negierungs-
rechte der Neichsstände , besonders in — Policey - und

Gnadensachen keine Eingriffe zu gestatten.

§ . 22Ü.

Endlich fließt noch aus dem Rechte der Oberaufsicht,
das Recht neueUnterthanen aufzunehmen , so wie

die Aufnahme derselben zu verweigern. - Der

Regent hat dahin zu sehen , daß sich keine gefährliche oder
dem Staate lästige Leute in demselben niederlaffcn . Er
kann also z . B . verbieten , wovon wir in neuern Zeiten in

mehrern Ländern den Beweis gehabt haben , daß keine fran¬
zösische Emigranten im Lande ausgenommen werden sol¬
len . Umgekehrt , wenn er findet , daß die Aufnahme frem¬
der Bürger , z . B . ehemals der französischen ReluZiLs.
dem Staat zum Vortheii gereicht , so ist er sie aufzuneh-
men befugt.

Die Aufnahme einzelner Bürger oder Unterthanen
pflegt indessen gewöhnlich dem Magistrat in der Stadt , oder
dem Edelmann auf seinem Gute zuzustehen . Bcyde haben
jedoch dahin zu sehen , daß von dem neu Aufgenommencn
dem Landesregenten der Huldigungscyd geleistet wird , und

daß babey dasjenige beobachtet werde , was überhaupt in

Ansehung der Aufnahme vorgeschrieben ist . Immer bleibt
aber auch hier die landesherrliche Oberaufsicht , damit das

Recht der Obrigkeiten und des Adels nicht gemißbraucht
werde.
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In den Reichsstädten hängt die Aufnahme neuer Bür¬
ger von dem Magistrat ab , und diesem kann hierin von
dem Kaiser oder den Reichsgerichten kein Eintrag geschehen.

Drittes Capitel.
Von

der gesetzgebenden Gewalt.

§ . - 2 ! .

^Hst die höchste Gewalt im Staate durch die geschehene Aus«
Übung des Rechts der Oberaufsicht von allem , was im
Staate vorgeht , gehörig unterrichtet ; ist sie mit allen Thei-
len genau bekannt , so kann sie nunmehr den Unterthancn
Vorschriften ertheilen , wonach diese ihre Handlungen ein¬
zurichten haben , damit der Endzweck der großen Gesell¬
schaft möglichst erreicht werde . Nicht nach Willkühr , son¬
dern nach bestimmten Vorschriften müssen die Handlungen
der Bürger gerichtet werden . Das Gesetz muß die Necht-
oder Unrechtmäßigkeit der Handlungen bestimmen, nicht der
Richter , noch weniger der Regent. Aber der Regent giebt
das Gesetz / entweder für sich allein , nach seinen besten Ein¬
sichten , oder mit Zuziehung der Nation, oder deren Neprä,
sentanten , und der Richter wendet es an auf die einzeinm
vorkommenden Fälle«

Oft wird indessen eine solche Vorschrift nur für einzelne
Bürger erlassen. Eine solche Verordnung wird noch nicht
mit dem Namen Gesetz belegt > sonder» ist und heißt nur
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Befehl , Mandat re. , und ist alsdann auch nur Norm

für den oder diejenigen , an welche sie erlassen ist. Sollen

aber dadurch alle Unterthanen verbunden werden , soll die

Vorschrift Norm für alle , wenigstens für eine gewisse Classe

der Unterkhanen seyn , so muß auch die Verordnung allen

gehörig bekannt gemacht werden , und dann pflegt sie mit

dem Namen Gesetz , General - Mandat , Landes-

Ordnung rc. belegt zu werden . Die verbindliche Kraft

des Gesetzes liegt zunächst in dem erklärten Willen des oder

derjenigen , dem oder denen die höchste Gewalt von der Na¬

tion übertragen ist. Das Recht aber selbst zu bestimmen,

welche Handlungen der Unterrhan thun oder lassen soll, heißt

die gesetzgebende Gewalt.

§ . 222 .

Zn allen Staaten , welche eine eingeschränkt monarchi¬

sche Verfassung haben , steht dem König oder Fürsten das

Recht Gesetze zu geben , nicht ausschließlich zu , sondern es

müssen die Repräsentanten der Nation , oder die Stände

dabey concurriren . Einzelne Befehls kann zwar der Re¬

gent erlassen , auch wohl im Nothsalle provisorische Verfü¬

gungen treffen , allein sollen gemein verbindliche Gejehe ge¬

geben werden , so wird dazu die Beystimmung der Reichs¬

stände erfordert - Ist aber diese erfolgt , so wird
'das Gesetz

im Namen des Königs , zuweilen mit der Bemerkung der

geschehenen Zurathziehung und Einwilligung der Stände

öffentlich bekannt gemacht , und der König sorgt sodann,

vermöge der ihm gebührenden vollziehenden Gewalt , für

ihre Vollstreckung.

Fast eben so ist es in unserm teukschen Neichsstaat.

Der Kaiser als eingeschränkter Monarch kann für sich allein

keine
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keine allgemein verbindliche Gesetze geben , sondern es wird
dazu die Concurrenz der Reichsstände auf einem allgemei¬
nen Reichs - oder Deputationstage erfordert . Daß unter
dieser Concurrenz ein Gimtzilügungs - und Beywirkungsrecht
zu verstehen ser> , ist schon in dem vorhergehenden bemerkt
worden , so wie auch aus den Capiteln von dem Reichs -
und Dsputationstagen die Art und Weise , welche dabey
beobachtet wird , bekannt ist . In dem wsstph. Frieden Art.
8 . § . 2 . wird ausdrücklich die gesetzgebende Gewalt zu den
Comitialrechten gezählt, und auch in derWahlcapitulation *)
muß der Kaiser versprechen, kerne neue Ordnungen und Ge¬
setze im Reiche zu machen , sondern hiebey sammtliche Stän¬
de auf Reichstagen zu Rache zu ziehen , und nicht eher hier¬
in etwas zu verfügen , als bis er sich mit den Ständen des,

halb verglichen habe . Ja man hat im Jahr 1742 . sogar
die kassatorische Clausel beygefügt : daß alles , was diesem
zuwider geschähe , ungültig und unverbindlich scyn solle.
Es ist also in diesem Stück unser Kaiser noch eingeschränk¬
ter , als andre Monarchen, denn er darf nicht einmal pro¬
visorische Verfügungen erlassen , wenigstens brauchen die
Stände denselben nicht Folge zu leisten.

Kann nun aber der Kaiser nicht für sich allein Gesetze
machen , so ergiebt sich schon daraus von selbst , daß er auch
«inseitig keine vorhandene , auf gehörige Art verfaßteReichs¬
gesetze abschaffen , oder ändern , oder authentisch auSlcgen
könne. Alles dies kann nur von denen geschehen , welche
das Recht , Gesetze zu geben / haben , folglich auch nur vom

Kaiser und den gesummten auf einem Reichstage versammel¬
ten Neichsständen , folglich weder vom Kaiser allein , noch

*) Art. r . §. k»
Zweiter Band. 8
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von dem kurfürstlichen Collegio und dem Kaiser *) . Es ist

jenes aber auch zu mehrerer Sicherheit noch ausdrücklich in

der kaiserlichen Wahlcapitusation Art . 2 . , § . 4 . versehen.

Indessen werden doch die nach vorgängiger Vergleichung

mit den Neichsständen abgefaßken Gesetze allein im Namen

des Kaisers , es sey nun in Neicksabschieden , oder einzelnen

Neichsschlüffen , oder durch besondre kaiserliche Edikte oder

Mandate abgefaßt und öffentlich bekannt gemacht und

da der Kaiser cuÜc >8 Iez; r !m ist , so hat er auch für die Voll¬

ziehung der gegebenen Gesetze zu sorgen . Was die Be¬

kanntmachung der allgemeinen Neichsgesetze betrifft , so ist

in Ansehung der Art derselben noch verschiedenes zu bemer¬

ken . Man muß nemlich vor allen Dingen einen Unter¬

schied machen , ob der Gegenstand des Gesetzes bloß von der

Beschaffenheit ist , daß daDurch nur die Neichsstande ver-

chunden werden , oder ob durch dasselbe auch die unmittel¬

baren Glieder des Reichs und die Unterrhanen der Neichs-

stände verbunden werden sollen ? Zn jenem Fall vertritt die

auf dem Reichstage übliche Diktatur die Stelle derPromul,

gation . Ist hingegen der zwcyte Fall vorhanden , so erläßt

der Kaiser » och besondere Edicte , Mandate , ZnhibitMen,
Avocatorien re. Ost und gewöhnlich werden diese, wenn sie

Folge eines unmittelbar voraufgegangenen Neichsgulachteus

sind , sogleich dem kaiserlichen Rarificationsdecret beygefügt

und »stk diesem zur Diktatur gebracht . Diese Handlung ist

jedoch nicht hinreichend, um dadurch die unmittelba-

/ ) Man sicht also hieraus / daß die von dem kurfürstliche»
Collegia in der Wahlcapitulation einseitig gemachten Zusätze,
wodurch altere allgemeine Reichsgesetze aufgehoben , geändert,
oder erklärt werden , von keiner verbindlichen Kraft sepn könne» .

"*) Vcrgl . §. 15 ; . . .
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ren Glieder des Reichs , ingleichen die Reichsgerichte und
Unterthanen der Reichsstände zu verbinden , denn wenn
gleich , das Reichsgesetz durch die Diktatur promulgirt ist,
so ist es doch dadurch nicht ihnen, sondern nurdenNeichs-
standen bekannt gemacht. Cs wird also hiezu noch ein an»
drer Actus erfordert , und dieser besteht darin» , daß das
Edikt , Mandat rc. durch besondere kaiserliche Nescripte den
Reichsgerichten , der Reicheritterschaft und andern unmittel»
baren Reichsgliedern , ingleichen den Kceisausschreibenden
Fürsten mitgetheilt , und jenen darin geboten wird , sich
nach dem Inhalt des Edikts zu richten , diese aber erinnert
werden , die Edikte ihren Kreisnncständen anderweit mitzu-
theilen , oamirdiese sie in ihren Landen und Gebieten ih»
ren Uukerrhauen zu ihrer Nachachtung bekannt machen kön¬
nen . Die kaiserliche Wahlcapitulation und die Neichsab-
schiede werden den bcpden höchsten Reichsgerichten durch
Kur Mainz insinuirt, von dem Kaiser wird ihnen aber die
Beobachtung derselben besonders anbefohlen . Der Neichs-
hofralh erhält ein Original , das Reichskammergericht aber
eine vidimirte Abschrift. Eben so ekhält auch ein jeder Kur¬
fürst ein Original der Wahlcapitulation, den übrigen Neichs-
ständen wird sie aber nicht aus eine legale Art bekannt ge¬
macht . Billig sollte dies auf dem Reichstage durch die
Diktatur geschehen . Es geschieht aber nicht, wahrscheinlich,
weil daraus nur Gelegenheit zu Protestationen und Strei¬
tigkeiten der übrigen Reichsstände entstehen würde . Ein je¬
der Neichsstand läßt übrigens auf die in feinem Lande ge¬
wöhnliche Art , das erhaltene kaiserliche Edikt bekannt
machen.

Erst alsdann , wenn das Gesetz auf gehörige und
förmlicheArt promulgirtist , hat dasselbe verbindliche Kraft.

L-
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Nsichsgesctze wodurch die Unterthanen der Neichsstände ver¬

bunden werden sollen , müssen diesen daher durch ihre Lan¬

desherrschast oder Obrigkeit bekannt gemacht werden . Zwar

liegt die verbindliche Kraft nicht in dem gewöhnlich ange-

sondern vielmehr in dem vereinigten Willen des Kaisers und

des Reichs , und es ist daher jener in den Landesherrlichen ,

den , wofern sie nicht durch die Landesobrigkcit den Unter - >

thanen publicirt sind . f

Unterlaßt ein Neichssiand diese Publikation / so kann .

derselbe darüber zur Verantwortung gezogen , und auch wohl

deshalb nach Beschaffenheit der Umstände gestraft werden , i

hingegen begeht dessen Unterthan keine gesetzwidrige strafba - !

re Handlung , wenn er dem ergangenen , aber ihm noch ^

nicht publicirten Verbote entgegen handelt *) . !

riete Vorfall , da ein Hamburger Kaufmann ein Schiff mit Korn , >

beladen nach Frankreich absendei , wollte , dieses aber nachgehenLs !

zu Stade aufgebracht ist , beurthcilen . Noch war das kaiser- >

liche Mandat , wodurch die Ausfuhr des Korns nach Frankreich l '

verboten wurde , in Hamburg nicht publicirt , folglich hatte Last j

selbe auch für die Hamburger Kaufleute keine Kraft und Wir - / H

kung , und folglich konnte auch der Kaufmann , welcher das s
Schiff befrachtete , deshalb mit der Confiscation der Ladung '

rechtlich nicht gestraft werden . Die königliche und kurfürstli¬

che Regierung zu Stade hat daher auch nur krafthaben¬
den bcsoi ! dcrn allerhöchsten landesherrlichen Be¬

fehls die Confiscation der Ladung erkannt . S . das von dem '

Prof . Büsch zu Hamburg verfaßte Gutachten , die Ladung des

am , ; o . Marz d . I . auf der Elbe von dem Stader Zollschiffe an-

üchaltciicn und durch Unheil der konigl . Bremischen . Regierung

hängten besonderem Befehle des Landesherren , sich nach dem s

kaiserlichen Befehle in allen Stücken gebührend zu achten , i

Pnblicationen angehängte Befehl im Grunde etwas über - ^

flüssiges . Aber dergleichen können doch keine Wirkung ha « ! .

H Hieraus laßt sich unter andern der , ohnlängft sich creig - l
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Zuweilen wird auch wohl ein Neichsstand von der Verbind¬

lichkeit , das kaiserliche Edict zu publi
'ciren , dispensier . So

sind in den chnialigen Reichskciegen mit Frankreich die

Hansestädte von der Publikation der kaiserlichen Man¬

date , wodurch der Handel mit Frankreich verboten wurde,

durch besondrc kaiserliche Vergünstigungen befreyer worden,

und alsdann hat das Mandat für die Bürger und Unter,

thane » keine Wirkung.

Uebrigens enisteht bey dieser Materie noch die Frage:

Ob der Kaiser die vorhandenen Gesetze wohl ohne weitere

vvrgängige Bewilligung des Reichstags erneuern könne?

Auch dieser Punct ist in der kaiserlichen Wahlcapitulatio»

berührt ; allein so wie die Worte der Wahlcapitulation lau,

len , kann man dem Kaiser dies Recht nicht bestreiten

*

*) ,

denn er ist sogar verpflichtet , nicht nur die Reichsgesetze auf,

recht zu erhalten , sondern ste auch zu erneuern . Zn Ansehung

dieses Punkts wird er nicht , wie in Ansehung der Besse¬

rung und Aenderung der Gesetze an die vorgängige Einwil-

L Z

( konigl . Regierung des Herzogthums Bremen ) den 6 . Scpt.

r . I . sammt der Ladung für confiscirt erklärten Hawburgischen

Schiff » betreffend . Hamburg 179; . toi.

*) Es wird nbthig seyn , hier die eignen Worte des Gesetzes

vollständig anzuführen . Nachdem der Kaiser iu der Wahl,

capit . Art . 2 . §. auf die Beobachtung und Erhaltung der,

Aeichsgesetze verpflichtet ist , beißt es ss. 4 . „ Desgleichen auch

andere des heiligen Reichs Ordnungen und Gesetze , so viel dem ^

obgedachtcn im I . zu Augsburg errichtete » Reichsabschie¬

de und mehr erwähnten Friedensschlüsse nicht zuwider sind , er,

« cuc r » , und dieselben mit Conseils Kurfürsten , Fürsten und

Stande , wie cs des Reichs Gelegenheit jederzeit erfordert , best

fern , keineswegs aber ohne Kurfürsten , Fürsten und Stände

aufReichstägcn gleichmäßig vergehende Bewilligung ändern.
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ligung der Kurfürsten , Fürsten und Stände gebunden.
Die einzige Einschränkung , welche in Betreff der Erneue¬
rung in dieser Stelle der Wahlcapituiation gemacht worden
ist , ist, daß die Gesetze , welche erneuert werden sollen , nicht
dem Neligions - und Westphälischen Frieden zuwider scyn
dürfen . J >, der That enthält auch die Erneuerung eines
Gesetzes keine neue Gesetzgebung , es wäre dann , daß die
veränderte Verfassung die Anwendung des ältern Gesetzes
nicht mehr verstattete , daß da ^ Gegentheil vielmehr durch
ein rechtmäßiges Neichsherkommen festgesetzt / und daß also
das ältere Neichsgesetz durch ei» jüngeres Herkommen auf«
gehoben worden wäre . Denn daß durch ein rechtmäßiges
Neichsherkommen ein älteres Gesetz aufgehoben werden kön¬
ne , liegt theils in der Natur der Sache , theils in dem un¬
mittelbar vorhergehenden Paragraphen der kaiserlichem
Wahlcapitulation *) , worin dem Neichsherkommen seit 1790.
ausdrücklich eine derogatorische Kraft zugestanden wird.
Dies ist also die zweyte Einschränkung in Betreff der Er¬

neuerung , mithin würde in einem solchen Falle die Erneue¬
rung eines ältern Gesetzes durch ein einseitiges kaiserliches
Edikt unerlaubt seyn . Zst hingegen von Aufrechkhaltung
eines Gesetzes , von Rettung desselben gegen einschleichenden
Mißbrauch die Rede , so ist der Kaiser als Bewahrer der
Gesetze allerdings befugt , ja sogar verpflichtet , die einmal
Mit reichstägigex Bewilligung abgefaßten Gesetze in beson-
dern Edikten zu erneuern , auf ihre Beobachtung zu drin»

gen und selbige von neuen einzuschärfen.

Daselbst heißt esmcmlich : „ was bey vorigen Reichstagen
pder Reichsdeputationen verabschiedet und geschloffen, und durch
die nachfolgende » Reichsconstitutionen oder das rechtin äe
ßige Reichsherkommen nicht wieder aufgehoben
worden,
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Beynahe hätte indessen im I . 1790 . der Kaiser durch

eine bloße Versetzung der in der angeführten Stelle der

Wahlcapitulakio » enthaltenen Worte , das Recht der Er¬

neuerung verlohren . Kur brau » schweig trug nemlich

darauf an , das Wort erneuern, da , wo es stünde , aus¬

zulassen , und die Stelle so zu fassen : desgleichen auch

andreGcsetze — mit C 0 nsens Kurfürste nch F ü r,

stenund Stände , wie cs des Reichs Gelegenheit

jederzeit erfordert , erneuern und bessern, kei¬

neswegs aber ohne - Dewilligungäudern.

Wäre diese vvrgeschlagene Fassung beliebt worden , so würde

ein ganz andrer Sinn herausgekommen und es unläugbar

gewesen sei) U , daß der Kaiser auch bey der Erneuerung der

Gesetze an die Einwilligung der Neichssiände gebunden gewe¬

sen seyn würde . Mein man beschloß durch Mehrheit der

Stimmen die bisherige Fassung beyz »behalten *) .

H. ch- z.
In den einzelnen Reichslanden steht die gesetzgebende

Gewalt einem jeden Regenten zu . Dies hat an und für

sich keinen Zweifel , nur wußten die ältern Publicisten nicht,

aus welchem Grunde dem Landesherrn dieses Recht gebühre.

Anfangs glaubte man , daß sie dazu vermöge der hohen

Gerichtsbarkeit , womit sie vom Kaiser belehnt wären , be¬

fugt wären . Bald besann man sich indessen eines andern

und glaubte , daß sie ein Recht Statuten zu machen hätten.

In der Kammergerichlsordnung Th . 1 . Tlt . 57 . wurden

Kammcrrichter und Beyfitzer angewiesen , nach des Reichs

gemeinen Rechten und Abschieden und nach redlichen und

L 4
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ehrbaren Ländischen Ordnungen , Statuten und Gewöhn,
Heiken der Fürstenthümer , Herrschaften und Gerichten - -
zu richten . Was bedurfte es nun weiter für Zweifel , daß
Neichsstände berechtigt wären Statuten zu machen , und
daß ihre Gesetze nichts andets waren , als Statuten . Diese
Meinung , erhielt sich lange Zeit . Noch in dem jüngsten
N . A . wird das Kammcrgericht § . 105 . angewiesen , „ bey
Administration der heilsamen Justiz sowohl die Statuten
und Gewohnheiten , als die Neichsabschiede und gemeinen
Rechte vor Augen zu haben . Offenbar werden auch hier
unter Statuten die bcsondern Landesgesctze verstanden.

Nicht immer ist indessen der Name einer Sache gleich¬
gültig . Waren die Landesordnungen und Gesetze nur Sta¬
tuten , so bedurften sie zu ihrer Gültigkeit einer kaiserlichen
Bestätigung , Wirklich nahm man die Sache Anfangs auf
diesen Fuß und es finden sich noch aus dem sechszehnten
Jahrhundert Beispiele , daß die kaiserliche Bestätigung der
von dem Lanbesherrn publicirten Ordnungen gesucht und
ertheilt worden ist.

Endlich besann man sich jedoch,eines bessern . Die Lan¬
deshoheit begreift alle Rechte , welche nach Grundsätzen des
allgemeinen Staacsrechts der höchsten Gewalt nur immer
zustehen , wofern sie nicht ausdrücklich davon ausgenommen
sind . Nirgends findet sich aber eine solche Ausnahme in
Ansehung der gesetzgebenden Gewalt / folglich ist auch diese
mit in der Landeshoheit der teutschen Reichsstände begrif¬
fen , und ein jeder Landesherr macht Gesetze in seinem
Lande , ohne dazu irgend einer kaiserlichen Concession oder
Bestätigung zu bedürfen.

Wo jedoch Landständs sind , und wo diese noch in eini,

gern Ansehen stehen , da pflegen dieselben bey der Abfassung



z . C . Von der gtzsetzgebrnden Gewalt . I §9

der Laiidesgesctze zu concurriren *) . Indessen findet doch

diese Concurrenz nur bey den all gemeinen LandeSgesctzen,

welche in die Gerechtsame kcr Landstande und Unterthansn

eingreifen , statt , hingegen nicht bey Ncscripten und Verfü¬

gungen , welche an einzelne Personen erlassen **) , oder nicht

sowohl vermöge der gesetzgebenden Gewalt , als eines an¬

dern Hoheiisrechts getroffen werden . Ueberhaupt hat ein

Landesherr , wenn er gleich Landstände hat , sich in diesem

Punct freyere Hände zn verschaffen gewußt , als der Kaiser.

Um so weniger hat es daher Zweifel , daß der Landesregent

bloß in seinem Namen die Gesetze erläßt , wenn gleich die

Landstände dabey concurrirt haben , doch pflegt mehrentheils

dieser oder der vorgängigen Communication mit der Land¬

schaft , auch wohl des Raths oder der Einwilligung dersel¬

ben zugleich in der Verordnung Erwähnung zu geschehen.

Da ferner auch ein jeder Fürst für die Beobachtung

der Gesetze in seinem Lande zu sorgen hat , so kann auch er

einseitig die Gesetze erneuern und deren Beobachtung von

neuen cinschärfen . Aufheben , verändern oder authentisch

erklären , kann aber auch er nicht die mit Bewilligung der

Landstände gegebenen Gesetze , wenn es gleich am Ende der

Verordnung heissen sollte : daß der Landesherr sich und

seinen Nachfolgern in der Regierung ausdrücklich Vorbe¬

halte , selbige nach Belieben zu mehren , zu mindern , zu
ändern , auch ganz oder zum Theil wieder aufzuheben * **) .

L 5

H S . oben §. i ?8.
Doch müssen sie nicht von, - er Art seyn , daß dqdurch '.die

Gerechtsame - er Landstände und Untcrthancn verletzt werden.
) Moser von derLandesbohest in Regierungssachcn. S.
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Auch die Reichsstädte haben unstreitig das Recht neue

Gesetze und Verordnungen zu erlassen , nur kommt es auf

die Verfassung der Stadt selbst an , ob der Magistrat hiezu

für sich allein befugt sey - oder ob , ingleichen in welcher

Maße und auf welche Art die Bürgerschaft , ober deren Re,

Präsentanten dabey concurriren . In älttrn Zeiten ließen

sich öfters die Reichsstädte zu Errichtung neuer Gesetze vom

Kaiser Concession ertheilen , oder wenigstens ihre Gesetze

vom Kaiser bestätigen . Allein von beydcn ist heutiges Ta - ^

ges nicht mehr die Frage , und cs hat keinen Zweifel , daß j

die Reichsstädte eben so gut , als andre Reichsstände , ver¬

möge der ihnen zustehenden Landeshoheit Gesetze und Ver¬

ordnungen machen können , ohne dazu einer kaiserlichen Con¬

cession oder Bestätigung zu bedürfen.

Indessen kann doch selbst die Gesetzgebung so wohl in

den Reichsstädten , als in den Territorien ein Gegenstand

der kaiserlichen Negierung in dem Fall werden , wenn dar¬

über Streit zwischen dem Magistrat und der Bürgerschaft,

oder dem Fürsten und seinen Landständen entsteht . !

Außer der gesetzgebenden Gewalt des Kaisers und der

Stände hat sich noch bis auf den heutigen Tag bey Reichs¬

ständischen und andern adlichen Familien , ingleichen bey

Städten und ganzen Gemeinheiten das Recht ihre eignen^ j

Statuten zu machen , und dadurch ihre Privatrechte und

Verbindlichkeit n zu bestimmen , erhalten . In ältern Zeiten .

wurden nur sehr selten sowohl Reichs - als Landesgesetze ge - ;

macht , wodurch dis Privatrcchte bestimmt worden wären . j

Man hielt dies für Eingriffe in die natürliche Freyheil ei - !

neö jeden . Hier blieb also Freyheit eigne Einrichtungen zu

§ - 224.
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machen , und gewisse Puncke entweder ausdrücklich oder

stillschweigend ftstzusetzen , wonach künftig ein jeder sich zu

richten hatte . So entstanden Statuten oder Gewohnheiten

einzelner Familien , einzelner Gemeinheiten , der Städte , ja

oft ganzer Länder , und daher rührt es , daß die Privat-

rechte in den verschiedenen teutschen Territorien , ja oft in

den verschiedenen Distrikten ein und desselben Landes so ver¬

schieden sind . In einigen Gegenden des Landes ist es z . V.

üblich , daß der jüngste Sohu . de» Hof erhält , und seine

Geschwister abfindet ; in andern bekoinmt ihn der älteste

Sohn ; noch in andern entscheidet vielleicht das Loos.

Noch jetzt werden von Neichswege » nur selten über

solche Dinge , welche das Innere der Familien , Städte,

Dörfer oder Länder betreffen , allgemeine Neichsgesehe ge¬

macht . Mehrentheils pflegt es nur alsdann zu geschehen,
wenn etwas in einzelnen Ländern nicht füglich durchgesetzt
werden kann , wofern es nicht auf eben die Art durch ganz

Deutschland so gehalten wird . Indessen fehlt es doch nicht

ganz an Neichsgesetzen jener Art , nur enthalten sie öfters

eine sogenannte salvatorische Clausel, d . h . daß da¬

durch den besonder » Gewohnheiten und Statuten nicht de-

rogirt werden solle.

§ . 225.

Welche Gesetze haben denn nun aber in einer Collision

den Vorzug ? die Reichs - oder Landesgesetze ? — Hier ist

Präliminairfrage , ob ein Neichsstand ln seinem Lande ei-

ivas den gemeinen Neichsgesetzen zuwider verordnen könne?

Von Neichsgrundgesetzen ist hier nicht die Rede , denn in

Ansehung dieser versteht es sich von selbst , haß ihnen zuwft

der kein Neichsstand etwas verfügen könne , Einige sinh je-



172 6 . B . Von den allgem . Regier. Rechten.

doch auch in diesem Punct andrer Meinung *) , und glau¬
ben , daß , wenn ein NeichSarundgesetz zum Vortheil der

Landesherrn , oder der Landsrände und Unterthanen errichtet

worden sey , alsdann dasselbe durch beyderseitige Einwilli¬

gung abgeändert werden könne. .Man berust sich deshalb

aus den Osirabr . Frieden Art . V . § . zi . iugleichen den

I . R . A . § 180 . und man könnte diesen noch mehrere

Bsyspiele , besonders auch seit 1790 . aus der kaiserlichen

Wahlcapitulativn den § . 6 . des neunzchnlen Artikels bcysü-

gen . Zllleiu nicht zu gedenken , daß hier mehr eine Ent-

sagung eines einmal erlangten Rechts vorhan¬

den seyn würde, so ist ja auch nicht alles, waö in

einem Reichsgrundgesetze enthalten ist, Neichsgrundgesrtz **) ,
Der Art . V . § . zi . des O . F . paßt nicht , weil in demsel¬

ben ausdrücklich den Reichsständsn gestattet ist , etwas an¬

ders als in dem Paragraph verordnet ist , mit Einwilligung

ihrer Unterthanen festzusetzen ***) . Der tz . 1 zo . des R.

A . kann gleichfalls nicht zum Beweise dienen , weil in dem¬

selben die Rede davon ist , daß die Unterthanen ihren Lan¬

desherrn zu Erhaltung und Besetzung der nöthigen Festun¬

gen mit hässlichen Beytrag an die Hand gehen solle««. Dies

Gesetz ist rein Neichsgrundgesctz , sondern ein bloßes Reichs«

gesttz für die Grundverfassung der Länder . Daß diese von

einem jeden Landesregenten mit Einwilligung sei¬

ner Unterthanen abgeäuserr werden könne », ist gewiß.

ch A . B . Hr . Prof . Glück in seinem Commcntar über die

Hellfcldischcu Paiidccten . Th - 1 . S ., 161.
" ch Vlan s . im ersten Thcüc
*" ) Daselbst heißt cs ncmlich : Lr llsec oinnis kemxer er udigue

obll '- vemur eausque , äonee äs reiixione clirilliML vel univsrlsü-

rer , r-ct rnkc»- rmmräraro- / i-täiros in«t,n> co»/e -!/ » -i/r-

tk> crrt convenrum.
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Die Frage bleibt also nur noch in Betreff der bloßen

Reichsprivatgesetze . Hier kommt es zuförüerst darauf an,

ob diese eine salvatorische Clausel enthalten odernicht.

Ist jenes der Fall , so sind dadurch selbst die bereits beste¬

henden Gesetze aufrecht erhalten . Es hat aber auch dem

Herkommen nach nicht den mindesten Zweifel , daß alsdann

auch noch etwas anders durch besondere Landesgefthe ver¬

ordnet werden kann . Den besten Beweis hievon geben die

vielen in neuern Zeiten verfaßten Criminal - Ordnungen,

ohncrachtet wir eine Rcichscriminal - Ordnung haben , welche

jedoch jene Clausel enthält.

Ist nun aber einem Reichsgssctze ein solcher Vorbehalt

nicht beygefügt , so kommt cs darauf an , ob dasselbe ein

durchaus gebietendes oder verbietendes Gesetz scy , oder

nicht ? Im erstem Fall kann durchaus dasselbe nicht durch

ein besonderes Landesgesetz außer Kraft gesetzt und das Ge-

gentheil dessen, was es .enthalt , festgesetzt werden , wohl aber

im letztem . OS übrigens das Reichsgesetz ein durchaus ge¬

bietendes oder verbietendes , oder aber nur , wie man cs im

letzter » Fall nennt , ein hypothetisches sey, laßt sich am

besten aus dem Inhalt und der Absicht desselben ersehen.

Eben dieses gilt auch von den Schlüssen oder Gesetzen

einzelner Collegien oder Körper des Reichs . Hat ein Kreis

z . B . durch einen Kreisschluß verordnet , daß im ganzen

Kreise keine Lottos geduldet , und auch nicht in fremde Lot¬

tos eingesetzt werden soll , so kann kein zum Kreise gehöri¬

ger Reichsstand in seinem Lande oder Gebiete das Gegen-

theil davon gestatten.

Daß übrigens , im Fall kein Reichs - oder Kreisgesetz

über einön Gegenstand vorhanden ist , der Landesherr völlig

freye Hände habe , und daß er auch nach Belieben dm frem«
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den recipirten Rechten durch eigne Landesgesetze derogiren
könne , hat nicht den mindesten Zweifel.

Nach dieser Voraussetzung laßt sich nun die Stufenfolge
der Gesetze , welche der Richter bey seinen Entscheidungen
stets vor Augen . haben muß , sehr leicht bestimmen. Oben
an stehen die absolut gebietenden oder verbietenden Re -chS-
gesetze . - Dann folgen Kreisgesetze dieser Art , hierauf Lan,
desgesetze , nach diesen hypothetische Neichsgesetze und end¬
lich die gemeinen fremden Rechte.

§ . re6.
Was bisher von dem Verhältniß der Reichsgesetze zu den

Landesgesetzen gesagt ist , gilt in seiner Art auch von dem
Verhältniß der Landcsgesetze zu den Statuten , oder den
Gewohnheiten freyer Familien, der Gemeinden und Städte.
Willk ü h r sagt man bricht Landrecht, das heißt die
besondern Gewohnheiten und Statuten geben die erste Norm
bey Entscheidung der Streitigkeiten ab , und haben also
noch den Vorzug vor den Landesgesetzen. Allein dies ist ,

'
nur in so fern richtig ; als kein absolut gebietendes oder ver - !
bietendes Landesgesetz vorhanden ist.

Sollen übrigens die Statuten der Städte und Gemein¬
heiten gesetzliche Kraft haben , und bey vorkommenden Strei¬
tigkeiten nicht sowohl der Mitglieder der Gemeinheit selbst,
als dieser mit andern nicht dazu gehörende» , zur Entschei,
dungsguelle dienen , so wird heutiges Tags in den mehr- !
sten Ländern dazu eine landesherrliche Bestätigung erfor-
dert . Doch kann die Genehmigung auch stillschweigend ge- !
schehen , und sie ist in dem Fall für stillschweigend ertheilt !
zu halten , wenn etwa eine Gesellschaft ihre Statuten dem '
Landesherrn vorlegt , und dieser sodann die Geselljchaft für ^ >-
eine politisch erlaubte erklärt . i -
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§ > 227.

Endlich ist noch die Frage zu, erörtern, ob und in wie

, fern der Regent selbst und besonders ein tenlschcr Landes»

regent an die Gesetze gebunden scy , welche in seinem Lande

gelten . ftrinoepF legibus solutus est , sagen die Römischen

Gesetze . — Wehe uns , wenn dieser Satz in seiner Allge¬

meinheit richtig wäre. Aber er ist es nicht, selbst nicht nach
dem römischen Rechte . Ueberhaupt ist hier nicht von Ge¬

setzen überhaupt, also nicht von göttlichen und natürlichen

Gesetze » , sondern nur von denen die Rede , welche der Fürst

selbst giebt , nicht um sich , sondern um seine Unlerthanen

dadurch zu verbinden . Es ist aber ferner dies auch nur

von solchen Gegenständen zu verstehen , die ihn selbst , seine

Familie oder Privatverhältnisse als Fürstchetreffen . So ist

er z . D . nicht an die Formalitäten gebunden , welche er sei¬

nen Unlerthanen bey Errichtung der Testamente vorgeschrie¬
ben hat . Ein gleiches ist von den Erbfolgegesetzen u . s. w.

zu sagen . Will er hingegen etwas aus einem Privatge¬
schäft der Unterthanen erwerben , oder handelt er als Be¬

sitzer von Privatgütern , so muß er sich , im Fall darüber

Streit entsteht , nach seinen eignen Gesetzen richten lassen.
Dies alles sagt auch das römische Recht , mithin darf matt
es in diesem Punct keines Despotismus beschuldigen.

Das nemlichr gilt nun auch von unfern teutschett Reichs,
ständen . An göttliche , natürliche und Landesgrundgcsetze
sind auch sie gebunden , und da sie nicht unabhängig, son¬
dern Kaiser und Reich unterworfen sind , so haben auch die

Reichsgesetze für sie verbindliche Kraft *) . An ihre eignen

*) Diese ganze Materie ist sehr schon auseinander gesetzt in
des Hrn . Hofr . Sch » ändert äiit. >ss ?rincixe .legibuslui»
«bligsw. ^ ense 179; . 4.

»»
O
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Gesetze sind sie hingegen nur auf die vorhin angegebene

Art gebunden.

Viertes Capitel.

Bon

Privilegien.

§. 2 - 8.

^ er Regent ist nicht an die Gesetze gebunden . Dies hat

auch den Sinn , daß er Ausnahmen von den in seinem

Lande geltenden Gesetzen entweder nur für einen oder auch

mehrere künftige Fälle machen * ) und für einzelne der höch¬

sten Gewalt - unterworfene Personen etwas bestimmen kann,

das nach der allgemeinen Verfassung des Staats sonst nicht

statt haben würde . Mit andern Worten , daß er das Recht

hat sowohl Dispensationen , als Privilegien **) zu ertheilen.

Dieses

6
) Dies ist jedoch unter der ß. 22 ; . bemerkte » Einschränkung

zu verstehen.
"*) Dispensationen machen nur in einzelnen Fällen Ausnah¬

me von der Regel , Privilegien gehen aber auf mehrere zukünf,
tige Fälle von einerlei ) Gattung . — Feiner ist schon der Unter¬
schied zwischen Privilegium und Conceffio» , weshalb auch bcy-
de öfters im gemeinen Leben verwechselt oder für einerlei ) ge¬
nommen werben . Allein genau genommen ist das Recht Cou-
cession zu ertheilen ein Ausfluß des Rechts der höchsten Ober¬
aufsicht , das Recht der Privilegien hingegen hat seine Quelle
in der gesetzgebenden Gewalt . Durch die Concession wird auch
keine Ausnahme von dem Gesetz gemacht , sondern einer schon
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Dieses Recht ist daher als ein Ausfluß der gesetzgebenden Ge-
walt zu betrachten , und daraus folgt , daß nur der Ne»
gent die Desugniß dazu habe , ferner daß es gleichfalls
nicht an einen besonder !» Gegenstand gebunden sey und daß
die verbindliche Kraft desselben , so wie beym Gesetze , in
dem erklärten Willen des Regenten liege . Za in Ansehung
der übrigen UnterthaNen ist das Privilegium gelviffermaßen
als Gesetz zu betrachten , weil sie , sobald sie gehörig davon
benachrichtigt sind , den Privilegirten nicht in der Ausübung
des erhaltenen Vorrechts stöhren dürfen , vielmehr dieses an»
erkennen müssen.

Von den mancherley Gattungen der Privilegien hier zn
handeln , würde nicht zweckmäßig seyn . Nur dies ist zu er¬
wähnen , daß wosern , ein Privilegium nicht ausdrücklich
auf Widerruf *) ertheilt , oder aber selbiges auf eine uner»
laubte Weise , durch falsche Vorstellungen erschlichen wor¬
den , oder endlich dasselbe den Rechten eines dritten zuwir
der ist , das ertheilte Privilegium nicht wieder vom Regen¬
ten aufgehoben werden könne , es mag übrigens aus bloßer
Gnade für umsonst , oder gegen Erlegung einer gewissen
Summe errheilt worden seyn . Treten aber ja solche Um¬
stände ein , welche die Wiederaufhebung des verliehenen Pri¬
vilegiums nvchwendig machen , so ist der Regent dem bishek
Privilegirten zu einer Entschädigung verbunden.

an sich erlaubten Handlung nur größere Autorität beygelegt,
S . den von dem Hrn . von Florencourt chearbeiteten Arti¬
kel Privilegium in dem vierten Bande des Repertori¬
ums desStaats - und Lehn rechts.

H Ist das Privilegium auf eine gewisse bestimmte Zeit cr-
thcilt , so hört es von selbst eigentlich auf , »venu diese Zeit ver¬
strichen ist.

Zweiter Band , M
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§ . 229.

Daß ein jeder teukscher Reichsstand Privilegien in sei,

mm Lande ercheilen könne , versteht sich von selbst , weit

dieses Recht ein Ausfluß der ihm vermöge der Landeshoheit

zustehenden gesetzgebenden Gewalt ist . Allein eben so ver¬

steht es sich auch von selbst , , daß seine Privilegien nur in¬

nerhalb des Landes Wirkung haben können , weil der Fürst

nur seinen , aber nicht fremde » Unterthanen eine Verbind¬

lichkeit auflegen kann , oder mit andern Worten , sein Wille

nur für seine Unterthanen Gesetz ist.

Die Regel ist also , daß ein jeder Landesherr zwar Pri,

vilegirn geben könne , daß aber diese nur innerhalb seines

Landes Kraft und Wirkung haben . Von dieser Regel schsi,

nen zwar die Moratorien eine Ausnahme zu machen,

weil diese , wenn der Verschuldete auswärtige Gläubiger

hat , auch ausserhalb Landes Kraft zu haben scheinen . Al¬

lein , wenn man die Sache genauer betrachtet , so ist dies

nicht der Fall , denn es ist hier nicht sowohl die Rede von

Auflegung einer Verbindlichkeit , als nur von Aufhebung,

oder vielmehr Aufschiebung der Verbindlichkeit eines Unter¬

tanen . Der Fürst , welcher einem seiner Unterthanen ein

Moratorium ertheilt , befreit denselben auf einige Zeit reu

der Verbindlichkeit seine Schulden z » bezahlen . Die Lau»

Lesgerichte müssen diese Befreiung anerkennen und befolgen.

Klagt also bey diesen der auswärtige Gläubiger , so muß

er von ihnen mit seiner Klage abgewiesen werben , sobald

Ler Schuldner sich auf das erhaltene Moratorium bezieht.

Kann hingegen ausserhalb Landes gegen den Privilegirtm

geklagt werden , so hilft ihm das von seinem Landesherr»

erhaltene Moratorium nichts *) .

*) Das weitere davon soll bepm f . z .64. angeführt werden.
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Zuzwischen finden jedoch einige Einschränkungen ' in An¬

sehung des landesherrlichen Rechts Privilegien zu ertheilen
statt » Denn so kann er

1 i ) keine Privilegien ertheilen , welche den ausdrücklich

^
verbietenden oder gebietenden Reichs - oder Kreisgesetzen zu-

^ wider wären . Es kann daher z . B . der Fürst keine Mo , --

nsp 0 lien ertheilen , weil in den Neichsgesetzen ausdrücklich
enthalten ist , daß der Alleinhandel , als dem gemeinen We¬

sen schädlich und nachtheilig > durchaus nicht geduldet werden
solle *) . Eben so wenig könnte ein Neichsstand in denjeni¬
gen Kreisen , in welchen die Lottos ausdrücklich verboten

find , ein Privilegium zu Anlegung eines Lottos ertheilen.
2 ) Darf über einen solchen Gegenstand , der aus,

! schließlich zu den kaiserliche » Reservaten gehört , und gar
nicht in der landesherrlichen Gewalt begriffen ist , kein lan¬

desherrliches Privilegium erlheilt werden . Münz - und

! Zollprivilegien können also nicht von den Reichsständen ih-

^
ren Unterlhanen verliehen werden.

, § . rza.
So wie . ein jeder Neichsstand in seinem Lande Privile,

gien ertheilen kann , so kann der Kaiser selbige im Reiche

ertheilen . Zwar finden fich dieserhalb verschiedene Ein¬

schränkungen in den Reichsgrundgesetzen ; so soll z . B . der

Kaiser keine von seinen Vorfahre » zu ertheilen nicht herge-
< brachte Privilegien , welche in die Gerechtsame der Reichs-

i stände eingreiftn , verleihen , aber eben diese Restriktion bes

,
" ' '

M -

R . Pol . Ordn . von 1577 . Tit . 18 . Reichsschluß vom iS,
Äct . iü68 . Man s . ' das Repertorium des t . Staats-

i 2 und Lehnrcchts Th . Z. Art . Monopolien j , 6 .
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weißt , daß ihm an und für sich das Recht der Privilegien

nicht streitig gemacht werden könne . ,

Der Kaiser kann nun aber Privilegien ertheilen , ent¬

weder , an unmittelbare Stände und Glieder des Reichs,

oder an Mittelbare. Denn wenn gleich diese sich von

ihren Landesherrn privilegiren lassen können , so treten doch

r ) öfters Gründe ein , welche es nochwendig und nützlich

machen , sich entweder ein kaiserliches Privilegium geben,

oder vom Kaiser das erhaltene landesherrliche Privilegium

bestätigen zu lassen . Dies ist alsdann der Fall , wenn das

Privilegium auch ausserhalb Landes im ganzen Reiche Kraft

haben soll. Ferner kann auch 2 ) nur der Kaiser an Mit¬

telbare solche Privilegien ertheilen , welche einen Gegenstand

betreffen , der in die kaiserlichen Reservate , welche nur vom

Kaiser allein ausgeübt werden können , einschlägt.

Indessen ist das kaiserliche Recht der Privilegien sehr

beschränkt . Denn so darf er 1 ) nach ausdrücklicher Vor¬

schrift der Wahlcapitulation seit 16 ; 8 . keine Privilegien er-

kheilen , welche unmittelbar den reichssiändischen Rechten zu¬

wider sind , und den Hoheitsrechten eines Neichsstands Ä 'n-
*

trag thun *) . Dies ist jedoch , wie Moser in seinen An¬

merkungen zur Wahlcapitulation Josephs II . bemerkt , nicht

von solchen Privilegien zu verstehen , durch , welche einem

Reichsstand , oder den seinigcn nur in der Folge ein Vor¬

theil entzogen , oder einiger Schade zugefügt wird . So

könnte , wie zum wenigsten das Haus Oesterreich behauptet

und den Beweis unter K . Joseph II . mehrmals gegeben

hat , ein Landesherr dm Nachdruck eines Buchs Privileg»

l
l

I Wahlcapit . Art . 1 . j . Vergl . auch Art - 1 ; . §. s . rmb

Art . 22 . j.
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ren . Erthellt also der Kaiser ein Druckvrivileglum , so würde

dadurch ein Eingriff in die Hoheitsrechte eines Neichssiands

geschehen , weil nun derselbe kein Privilegium zum Nachdruck

geben könnte . Das Haus Oesterreich behauptet zwar , daß,

wenn gleich ein kaiserliches Privilegium wider den Nach¬

druck gegeben wäre , auch ein österreichisches Privilegium für

denselben gegeben werden könnte . Ich zweifle indessen , daß

es dies aus dem Grunde behauptet hat , weil durch kaiserliche

Privilegien deg Hoheitsrechten der Nsichsständs kein Eintrag

geschehen dürfe , indem theils dfr Kaiser dadurch zehnfach

verliehren würde , was der Erzherzog von Oesterreich gewön¬

ne , theils aber ich mich bey einem Vorfall dieser Art gele»

sen zu haben erinnere , daß der Kaiser versprach , den Pri-

vilegirten bey seinem erhaltenen Druckprivilegio in allen

ausserösterreich ischen Landen kräftigst zu schützen *) .

M z

H Der nun verstorbene Hofrath Groß in Erlangen hatte

rin kaiserliches Druckprivilegium über seine Erla » gische

Realzcirung. Da von dieser Zeitung iss dem Oesterreichss

schen tausend nud mehrere Epemplarien abaesctzt wurden , so ver¬

fiel in Wien ein spcculirendcr Kopf darauf , sie nachzndrncken-
Um sicher zu gehen , erbat und erhielt er vom Kaiser Joseph ll.

als Erzherzog von Oesterreich ein Privilegium ' dazu . Als dev

Hofr . Groß sich darüber beschwerte , und es nicht undeutlich zu

verstehen gab , daß alsdenn noch in mehrern Landern der Nach¬
druck seiner Zeitung vcrstattet , und das kaiserliche Druckprivile¬

gium nicht geachtet werden würde , blieb es zwar bey der einmal

gefaßten Entschließung , allein er erhielt doch das obangcführte

Versprechen . — Unbegreiflich ist es mir freylich , wie der Kaiser

das an einem andern Reichsstand Unrecht finden könne , was er

in Ansehung seiner selbst , als Stand des Reichs nicht Unrecht

fand . Indessen beneide ick mich gern , daß andre es vielleicht'

desto begreiflicher finden können . Uebrigens ist auch dieser Vor¬

fall ein Belag zu der bereits gemachten Bemerkung , daß das
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Besonders ist dies noch 2 ) bestimmt in Ansehung sol - *

cher Privilegien , welche in die Landes - Poiicey einschlagen,

oder wie es in der Wahlcapitulation Art . 7 . § . 4 . heißt:

„ so der Kurfürsten , Fürsten und Stände in dsro tsrritorüs ^

zustehenden Policsywesen und gleichfalls hergebrachten Ge - ^
rechtsamen in einigerley Weise vorgreisen . " Indessen ist
dies doch nur von solchen Privilegien zu verstehen , welche
der Kaiser „ von seinem Vorfahren zu ertheilen nicht her « -

gebracht hat . " Sobald also dieses der Fall ist , so steht
dem Kaiser die Befugniß dazu zu . Dies ist der Fall z . B .,
wenn der Kaiser gewisse Arzneysn oder Erfindungen privi - : -

! egirt.

z ) Darf der Kaiser keine Monopolien ertheilen , v

oder wie es in der Wahlcapitulation Art . 7 , § . z . heißr:

, ,K,eineewegs auch einige Privilegs auf monopolis , es g
^
e- .

'

schätze solches bey Kauf , Handel , Manufakturen , Künste », I

und andern in das Policsywesen einiausenden Sachen , oder -

wie es sonst Nahmen haben möge , ertheilen , sondern da ..

dergleichen erhalten , dieselben als den Reichssahungen zu - , .

leider abthun und aufhcbcu . Endlich soll er sich ,

4 ) in Ansehung der unmittelbaren Stände und Glieder

des Reichs aller exorbitirenden Privilegien imd

Immunitäten , welche zur Eremtion und Abreissung vom /

Reich Ursach geben könnten , nach Vorschrift der Wahlcm

pitulakion Art . 10 . § . 2 . enthalten . Unter dergleichen ezor- lv.

bitirenden Privilegien sind solche zu verstehen , welche keine ^
andre Neichsstände haben , und welche das Band zwischen ' I

Haus Ocsterreich 'gcwohnlich den ersten Stoß den kaiserlichen Ge^
rechisamcir zu geben pflegt . Mehrere Beweise werde » wir M
vo» » och in der Folge erhalten.
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dem Kaiser und Reiche einer und dem privkkegirten Reichs«
stand andrerseits dergestalt aufiösen , daß das Reich von ei¬
nem solchen Mitglieds wenigen oder keinen Nutzen , wohi
aber eher Beschwerde haben würbe *) .

In alten diesen Fällen darf der Kaiserüberall keine

Privilegien ertheilen . Vorsichtig und behutsam muß
er aber zu Werke gehen bey Ertheilung solcher Privilegien,
wodurch

1 ) die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte beschränkt
oder ausgeschlossen wird , als der Appellationsprkvilegien,
vorzüglich der uneingeschränkten, ingieichen der Privilegien,
Lurch welche der Beklagte das Recht erhält, sich seinen
Gerichtsstand selbst zu wählen **) . ( privileM electiorüs
kiri ) ;

2 ) den Rechten eines dritten Eintrag geschieht . Zst

von wohl erworbenen Gerechtsamen die Rede , so
darf überall dagegen kein Privilegium verliehen werden«
Sind aber nur andre Rechte auf dem Spiel , so ist ihm
zwar die Befugniß Privilegien zu ertheilen nicht ganz be»
nommen , indessen muß er doch dabey , wie sich die Wahl«
capitliiation Art. a § . Z . 6 . ausdrückt, die Nothdurft
väterlich beobachte n . Zwar werden an einer andern
Stelle ***) alle und jede gegen das Recht eines dritten

M 4
l

*) S . Mosers Anmerkungen zur Wahlcapitulatio» K. Io «'
sechs II.

**) Wahlcapit. Art . j . 6 . Daselbst werden auch noch
die chmahis üblichen Cvocationsxrivilegien angeführt , deren cs
aber jetzt nicht mehr bedarf , da das ms äe non evoesnüo ein
allen Rcichsstandcn zustehendcs Recht ist.

*") Art . 1 ; . j.
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und ehe derselbe darüber vernommen worden ist , hicbcvov

tub 6t olrreptitie erhaltene kaiserliche Privilegien für null

und nichtig erklärt , mithin möchte cs scheinen , daß derglei¬

chen Privilegien von dem Kaiser überall nicht ertheilt wer¬

den könnten . Allein , wenn man nicht einen Widerspruch

dieser bepden Stellen annehmen will , so muß man die Er¬

klärung dergestalt machen : der Kaiser muß behutsam bey

Ertheilung solcher Privilegien zu Werke gehen , welche in

die Rechte eines dritten eingreifen ; er muß diesen dritten

zuvor mit seinen Einwendungen dagegen hören , und dar¬

auf , wenn sie gegründet sind , achten . Ist der dritte gar

nicht gehört , und ist das Privilegium durch falsche Vor¬

stellungen erschlichen worden , so soll dasselbe null und nich¬

tig seyn , und wieder cassirt werden.

Endlich giebt es auch verschiedene Falle , in welchen

zwar die Ertheilung der Privilegien selbst von dem Kaiser

geschieht , wo er doch aber nicht das Privilegium ertheilen
kann , wofern nicht vorher die Kurfürsten , auch wohl andre

benachbarte , oder dabey interessirte Neichsstände darin ge¬

willigt haben . Dahin gehören die Zoll - , Münz - und Sta¬

pelprivilegien , wovon in der Folge besonders gehandelt wer¬

den wird . In den Reichsgesetzen selbst ist kein Fall weiter

enthalten , daß die Einwilligung des gesamten Reichs zu ei¬
nem kaiserlichen Privilegio erforderlich wäre , als daß der

Kaiser keine Steuerprivilegien , wodurch ein Stand des

Reichs entweder ganz oder zum Theil von der Verbindlich¬
keit Reichösteuern zu entrichten , befreyet wird , ohne Ein¬

willigung der gesammren RrichWnde ertheilen soll *) .

') Wahlcap . Art. §. §.
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Was hiernächst die Kraft und Wirkung betrifft , welche
kiu vom Kaiser rechtmäßig ertheiltes Privilegium hat,

so hat es in Ansehung der den Unmittelbaren er-

theilten Privilegien keinen Zweifel , daß dieselben allgemein
gültig sind . Desto zweifelhafter hingegen ist die Sache,
wenn dieMede ist vpn Privilegien , welche Mittelbaren

st»
ercheilt worden sind . Daß Mittelbare die ihnen ertheiltsn
kaiserlichen Privilegien dem Landesherrn vorlegen müssen,
wenn sie von denselben Gebrauch machen wollen , hat zwar
ebenfalls keinen Zweifel . Aber ist diese Vorlegung eine
bloße Are von Insinuation, oder gebührt dem Landes¬

regenten eine Cognition darüber ? — Zn so fern kann
auch ein ? Art von Cognition dem Fürsten oder der Obrig¬
keit nicht bestritten werden , als zu untersuchen ist , ob auch
das Privilegium rechtmäßig ertheilt worden ; ob es nicht
erschlichen sey , oder der Kaiser dabey die Vorschriften der

Neichsgrundgesctze aus den Augen gesetzt habe . — Wie
aber , wenn keins von beyden der Fall ist ? Muß alsdann
die Landesregierung dasselbe anerkennen , und die Ausübung
desselben in dem Lande gestatten ? — Dies ist eben dis
große und wichtige Frage , welche von unfern vorzüglichsten
Staatsrechtslehrern so verschieden beantwortet wird . M o-
ser sagt *) : die kaiserlichen Privilegien gelten durch das
ganze Reich , und , wenn sie übrigens Reichs - ConftitutionS-
mäßig sind , so ist jedermann schuldig , nach Beschaffen¬
heit derselben , das darin enthaltene zu thun , oder zu lassen,
oder doch hem Privilegirtsn an dem Gebrauch des Privft

M;

Im teutschen Stciatsrccht Th . 4 . S . 297 . und im Tr,
von den kaiserl. Regier . Rechten und Pflichten S . z; ?. f. i - z.
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legii nicht hinderlich zu seyn . Pütter scheint dagegen der

Meynung zu seyn *) , daß es lediglich von dem Landes¬

herr » abhange , ob er die Ausübung des kaiserlichen Pri-

vilegii in seinen » Lande gestatten wolle . Nach meiner Us-

brrzeugung gehen beyde in ihren Behauptungen zu weit.

Denn so hat es , z . D . wohl keinen Zweifel , daß ein gültig

ertheiltes kaiserliches Moratorium durch ganzTeutsch-

land in allen einzelnen Neichslanden anerkannt werden

müsse . Das Veyspiel von Conceffion zu Anlegung einer

Lotterie für ganz Teutschland möchte ich nicht anführen,

weil der Kaiser dergleichen Privilegien zu ertheilen nicht

hergebracht hat . Ich glaube daher , daß man eigen Unter¬

schied machen müsse , ob das erhaltene Privilegium in das

Landespolice ytvesen einschlage , oder nicht . Zn jenem

Fall hängt cs von dem Ermessen - des Landesregenten ab,

ob er den Gebrauch des Privilegiums in seinem Lande ge,

statten will , im letztem hingegen kann er die Anerkennung

nicht verweigern . Ausdrücklich ist zwar dieser Unterschied

nicht in den Neichsgesetzen enthalten , allein er scheint nur

thrils in dem Herkommen , theils selbst gewissermaßen in

dem Art . 7 . § . z . und 4 . der kaiserlichen Wahlcapitulatio»

zu liegen . Man sieht aus allen , daß die kaiserlichen Pri,

vilegien in Policeysachen die wenigst begünftigften sind, und

wird gleich durch die Worte des § . 4 . zu ertheilen nicht

hergebrachte dem Kaiser das Recht die hergebrach¬

ten zu ertheilen , nicht galiz benommen , so ist doch noch

am Ende beygesetzt , daß der Kaiser die etwa bereits er,

theilten nicht erneuern solle , welches ebenfalls eine Ein'

schränkung anzeigt.

') Sowohl in den / «M . /«>-. §. r ; c>. als in den B ey-
trägen Nt . xill.
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Nebrigens versteht es sich wohl von selbst , daß die Ein»
schränkungen, welche jetzt in der kaiserlichen Wahlcapimla,
tion und andern Gesetzen in Ansehung des kaiserlichenRechts
der Privilegien enthalten sind , nicht auf die ehmalser-
theilten Privilegien des Kaisers angewendet werden können,
denn Gesetze wirken nicht rückwärts . Die Gültigkeit eines
alten kaiserlichen. Privilegiums ist daher nicht nach dem,
was jetzt in dieser Materie Rechtens ist , sondern nach dem,
was damals , wie dasselbe «rtheilt wurde , Rechtens war,
zu beurtheilen . Moser hat daher ganz recht , wenn er
sagt *) : „Hat die Geschichte der Ncichsgesetze ( und des
Neichsheekommens) jemalen einen Nutzen , und verdient sie
jemalen bemerkt zu werden , so ist es besonders auch bey
dieser Materie der Privilegien , weil gar oft alles darauf
ankommt : Ob und wie ferne dieser oder jener Kaiser in An¬
sehung der Privilegien überhaupt, oder gewisser Gattun¬
gen davon insbesondere , gebundene . Hände gehabt habe,
oder nicht? "

§ . 2zr.

Noch ist die Frage zu erörtern übrig : Ob und in wir
fern bey Ercheiluug der Privilegien die Einwilligung der
Stände erforderlich sey ? In Rücksicht auf den Kaiser ist
sie zwar schon in dem vorhergehenden Paragraph beant¬
wortet , aber nicht in Rücksicht auf die Landesregente ».

So viel ist gewiß , daß das Recht der Privilegien
nicht völlig nach den Grundsätzen und Einschränkungen,
welche von der gesetzgebenden Gewalt überhaupt gelten,
beurtheilt werden kann - Daher gehört auch an und für

im Tr , von den kgiserl . Regier . Rechten. S . 504.
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sich das kaiserliche Recht der Privilegien zu den Reservaten

des Kaisers , und er kann dasselbe ausüben , wofern nicht

ausdrückliche Einschränkungen deshalb in den Neichsgesctzsn

gemacht sind , oder einige in der Natur der Sache liegen,

wenn er gleich kein Gesetz allein für sich machen kann *) .

Eben so hat nun auch ein Landesregent , der Landstände zur

Seite hat , in Ansehung dieses Rechts freyere Hände , als

in Ansehung der gesetzgebenden Gewalt.

Indessen kann man doch nicht sagen , daß durchaus und

in allen Fällen die Concurrenz der Stände bey Ectheilung

der Privilegien ausgeschlossen sey. Es kommt vielmehr da-

bey auf die Beschaffenheit des Rechts an , bas durch das

Privilegium verliehen werden soll . So kann z . B - , wenn

von Seiten der Landschaft eine gewisse Steuer bewilligt ist,

welche in die landschaftliche Lasse fließt , der Fürst für sich

keine Befreyung von dieser Steuer ertheilen.

Da übrigens bas Recht der Privilegien aus der dem

Regenten allein zustehsnden gesetzgebenden Gewalt abzulei¬

ten ist , so kann dasselbe auch Niemand anders , als der Re¬

gent , oder wer dazu vom Regenten ausdrücklich oder still¬

schweigend die Besugniß erhalten hat , ausüben . Hieraus

folgt also , daß nach allgemeinen Grundsätzen kein Magistrat

einer Stadt , und kein Edelmann Privilegien verleihen kann,

denn beyde sind ja selbst Nnterthanen des Regenten , und

wie könnte ein Unterthan dem andern ein Privilegium er-

H denn die kaiserliche Gewalt ist allgemein , und erstreckt sich

auf alles , was nicht durch Verträge , oder Herkommen , Ana¬

logie , oder die Natur der Sache eingeschränkt ist . Nirgend ist

aber das Recht des Kaisers Privilegien zu ertönten , im all¬

gemeinen an die Einwilligung der Reichsstande gebunden.
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cheilen , oder eine Privatperson die andre von der Verbind¬

lichkeit der Gesetze befreyen ? Indessen ist es cinerley , ob

der Regent eine Handlung selbst ausübt , oder durch andre

ausüben laßt. Hat er also einem Magistrat, oder einem

adlichen Gerichte die Befugniß dazu ertheilt , so ist es et¬

was anders , und daß dies sowohl ausdrücklich , als still¬

schweigend geschehen könne , har keinen Zweifel . Auch hie-

bey ist die ehmalige Autonomie des Adels und der Städte,

ingleichen der Umstand , daß unsere Vorfahren kein allge-
meines Staatsrecht kannten , nicht aus den Augen zu setzen.

Fünftes Capitel.
Von

dem Rechte öffentliche Aemter zu bestellen , Titel
zu ertheilen und Rang zu bestimmen.

§ . rzr.
Äer Regent ist verpflichtet für die Wohlfahrt des Staats

zu sorgen. Aber der Geschäfte sind zu viel , als daß er sie
alle selbst besorgen könnte. Es müssen daher andre Bürger
diese Geschäfte unter der Direktion des Regenten verwalten,
und solchergestalt dem Staate dienen . Hiezu ist ein jeder
verpflichtet , aber freylich würde der Staat übel fahre »,
wenn die Bürger der Reihe nach den Dienst leisten soll¬
ten . Nicht einmal unter dem Thore kann ein jeder als
Schildwache Dienste thun , indem wenigstens ein starker
Mann , der zugleich den Gebrauch seiner Sinne hat , dazu
erfordert wird . Mehrentheils aber werden zu den Diensten
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des Staats besondre Kenntnisse erfordert , welche nur durch

ein mühsames Studium erworben werden können.

NichteinjederD ienstpflichtiger ist also auch dienst»

fähig, und unter mrhcern Dienstfähigen ist der eine zum

Dienst geschickter und würdiger , als der andere . Daß der

geschickteste und würdigste gewählt werden müsse , verficht

sich von selbst ; aber wer soll wählen ? Im Zweifel der Re»

gent , wenn der Dienst ein Staatsdienst, nicht aber

b l o,s oder doch zunächst nurein Ge mein bedienst ist.

Denn r ) Hat Niemand die Vsrmuchung so sehr für sich,

daß er nur den geschicktesten und würdigsten wählen werde,

als der Regent , weil es dessen Pflicht vorzüglich ist , für

LaS Wohl des Staats möglichst Sorge zu tragen , dieses

aber nicht erreicht werden kann , wofern nicht alle Staats-

bsdienungen auf bas beste besetzt sind ; r ) würden unend¬

liche Streitigkeiten entstehen , wenn das Volk selbst wählen

wollte . Auch ' sind Bestechungen dann fast unvermeidlich,

z ) Die Staaksbedienten silid untergeordnete Gehülfcn des

Regenten , als ersten Diener des Staats . Wie kann der

Regent Vertrauen , das doch durchaus erforderlich ist , wenn

alles gut gehen soll , zu einem ihm unbekannten Mann ha¬

ben ? Endlich 4) wer zu winen gewissen Zweck verpflichtet

ist , muß auch zu den Mitteln berechtigt seyn , ohne weiche

er jenen Zweck zu erreichen , folglich seiner Pflicht «in Ge¬

nüge zu leisten , nicht im Stande ist . Kann nun der Re¬

gent nicht alle Geschäfte des Staats selbst,besorgen , und ist

es gleichwohl seine Pflicht sich zu bemühen , daß alles , was

zum Wohl des Staats geschehen soll , auch wirklich ge¬

schieht , so muß er auch berechtigt seyu, , die dazu erforder¬

lichen Personen zu ernennen und anzustellen.

z
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Zn allen Staaten hat man daher auch den Regenten

im Zweifel das Recht überlassen die Staatsämter zu besetzen

und wenn ja die Nation , oder . deren Repräsentanten sich

. dir Wahl Vorbehalten haben , so geschieht doch theils die

! - Bestellung selbst im Namen des Regenten , theils hat ec

aber auch das Recht , falls ein unwürdiges Subjekt ge-

l wählt seyn sollte , die Bestätigung oder Bestellung zu ver,

weigern *) . Hat nun schon der Fürst das Recht , die

Staatsbedienten zu bestellen , so muß er um soviel

mehr das Recht haben , diejenigen Personen zu wählen,

welche blos zu seiner persönlichen Bedienung erfordert

werden . Dergleichen Aemter ( Hosämker ) gehen dem Staate

^ nichts an , und so wie ein jeder Bürger in der Wahl seines

Hausgesindes völlig frepe Hände hat , so ist auch ein

Fürst in der Wabl seiner Hofbediente völlig unbeschränkt.

Nur ist es seine Pflicht , die Zahl derselben nicht auf Ko¬

sten des Staats ins unendliche zu vermehren.

Der Regent ist alsd berechtigt die öffentlichen Aemter

zu bestellen ; er ist aber auch verpflichtet, nur die ge¬

schicktesten und würdigsten Personen zu ernennen . Pflicht¬

widrig handelt er also , wenn er bet/Besetzung der Dienste

mehr auf Geburt und Stünd der Eltern oder Reichthum,
als auf den größeren Grad der Geschicklichkeit , Fleiß und

*) Indessen ist eine solche Bestätigung - reine Gnädensache,
sondern eine Handlung der Gerechtigkeit, und es . darf
daher die Bestätigung nicht nachWillkühr , wie bey eignen Dienst¬

es Vergebungen, sondern nur aus einer klaren Unfähigkeit zun»
, Dienst verweigert werden. S . den merkwürdigen Rechtsfall des

' Dr . Bachmann gegen den Fürst - Bischof von Paderborn im
Staats - Archiv Heft VII.
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Rechtschaffenheit sieht *) ; doppelt und dreyfach versündigt

er sich aber , wenn er die Staatsdienste verkauft und ei¬

nen schändlichen Diensthandel **) einführt , oder

auch nur begünstigt . Dieser Handel ist der schlimmste von

allen , denn damit betrügen Regenten nicht nur andre

und sich selbst , sondern inficiren ihr ganzes Land und

die Nachkommenschaft . .
Der

-") In , dem Kur - sächsischen Mandat wegen üuakifici-

rung junger Leute zu künftiger Dienstlcistng vom i/ . Febr . 179z,

heißt cs : „ Auch ist ihnen , (denen nemlich , die sich dem Studi-

ren widmen ) der Grundsatz, daß nur Geschicklichkeit und

Fleiß , keineswegs aber Geburt und Stand der Eltern , oder

Rcichthum, auf künftige Anstellung gegründeten Anspruch ge¬

ben könne , frühzeitig einzuprägen ." — Mochten doch in allen

Landern ähnliche Verordnungen cxistircn , und — möchte auch

daraüf gehalten werden !
°

Ucker den Dienstbandcl deutscher Fürsten . Franks , und

Leipzig , 1786. 8 . Mit dem Mqtro Homo Iwmini lupus . Ver¬

such über das Verhältnis der Moral zur Politik von G . H . von

Berg. HcilbroNn 1790 . 8 . S . eüe . f . Vom Ncrkausder Kir¬

chen dien stc s. das Archiv für die neueste Kirchengcschichte vom

Hrn . Abt Henke. Weimar 17.94 . St . 1 . Nr . 4 . Pfarrver-

kauf im HildeSheimische » . Daselbst heißt es unter an¬

dern : „Wahr ists , katholische Erzbischöfe und Bischöfe gelangen

der Regel nach auf keine solche Art zu ihren Würden und Ein¬

künften , daß sie und ihre Kapitularcn sehr viel anstößiges darin

finden können , daß protestantische Pfarrer für den Nießbrauch

der Pfarracker , Garten und Wiesen , ein angemessenes Stück

Geld zahlen . Aber wahr ist es doch auch , daß der geringste

Dorfprcdiger ein bcy weitem mit Religion und Moralität in nä¬

herer Verbindung stehendes , und in dieser Hinsicht wichtigeres

und ehrwürdigeres Amt führt , als der ( heutige ) Bischof ( vom

Bischöfe , als solchem, nicht vom Fürsten , ist die Rede)

und seine Domherrn samt und sonders ; daß also auch mit der

Besetzung der Dorfpredigerstellen weit strenger , gewissenhafter

«ud unanstößiger verfahren werden sollte.
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Der Staaksbediente nimmt mehr oder weniger Theil
an der öffentlichen Verwaltung des Staats . Auch er muß,

so viel in seinen Kräften steht , nach seiner Lage für bas Wohl
des Staats sorgen ; er muß wachen , wenn der Bürger ru¬

hig schlafen kann . " Was ist daher in aller Rücksicht billiger,
als daß ihm dagegen auch ein gewisser bürgerlicher

Vorzug vor seinen Mitbürgern zugestanden wird . Aber

nicht ein jeder Staatsbedienter nimmt gleichen Antheil
an der Staatsverwaltung , folglich ist es auch bissig , daß
der eine einen größeren Vorzug genießt , als der andre.

Niemand kan » den Grad dcrTheilnahme besser beurtheilen,
als der Regent selbst, mithin steht auch nur diesem das Recht

zu , den Grad des Vorzugs zu bestimmen , den der Diener

des Staats haben soll ; mit andern Worten ; Nur der Fürst
kann Rangordnungen machen . Zweifelhafter ist es

hingegen , nach der Natur der Sache , ob der Fürst auch
einem Bürger , der keine öffentliche Staatsbedienung beklei»

det , Titel und Rang verleihen könne ? Da jedoch ein

Bürger sich auch ohne alle Bedienung um den Staat sehr
verdient machen kann , mithin in dieser Hinsicht ihm eben¬

falls ein Vorzug vor andern billig gebührt , so ist es wohl

gewiß , daß der Regent auch Titel und Rang ohne ein Anik

verleihen kann . Käuflich sollten indessen auch Titel,

Räng u . s. w . nicht seyn . Der Schade ist nicht blos dessen,
der diese Waare zu theuer kaust.

Staatsdisner hat es gegeben , seitdem es Staaten giebk,
aber das Verhältniß des Staats und der Dienet desselben

gegeneinander ist durch positive Gesetze wenig *) , oder

Blos in Ansehung der Iu stizbcdiente ist dies in dek
Wahlcapitulakion Art XXlV . §. iv . das Gesetz redet zwar mit

Zweiter Band - N
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nicht bestimmt . Es kann daher dasselbe nur nach Grundsätzen

des allgemeinen Staalsrechts und der Politik be-

stimmt werden *) . Unter mehrern wichtigen hier einschlagem

den Fragen kommt in Teutschland keine häufiger vor , als die:

Ob der Regent die Staatsdiener willkührlich ihrer Dienste ent¬

lassen könne ? — Von Absetzung, oder Entlassung nach

vorhergegangener rechtlicher Untersuchung und erfolgtem

Spruch Rechtens , im Fall der Beamte pflichtwidrig handelt,

ist also nicht die Rede , und eben so wenig von Hofdienern , in¬

dem dies« nicht sowohl in dem Dienste des Staats , als in dm

persönlichen Diensten des Fürsten stehen , folglich dieser

sie auch eben so verabschieden kann , als ein jeder Bürger

sein Hausgesinde verabschiedet . Die Flags ist vielmehr nur

von sogenannten Civil bedienten , denn ohnerachtet auch iit

Ansehung der Militairbedienten gleiche Gründe «intre«

ten , so ist doch das willknhrliche Verabschieden der Officiers

einmal durch den Gebrauch so geheiligt **) , daß es gewiß

keinem Officier einfallen wird , zu fragen , ob ihn denn auch

der Fürst wohl verabschieden könne ? Ganz anders verhält

ron R e i ch s h o f k a th e n, kann aber analogisch auf alle Justiz-

bediente angewandt werden . isdi-imet äe remorione Lsn-

klirniorum ImpLe. sulicar . all illulir . locurn tVrk. 24 . s. 10 . Lepik.

llaelsr . novilll l -ipsise 1791. Vergl . den Versuch über die

Frage: Ob ein 'Herr seinen verpflichteten Beam¬

ten ohne Ursache seiner Dienste entsetzen kbnue.

Regensb . I 79l . 8 . LNd äe muneribue pudlicis justiliaS

liiceräocidus sbsgue iulta crute non aukerenZis. bipliae 1794.

Dies ist kürzlich sehr gründlich geschehen von dem Hrn.

G . K . u . Prof , Seufsert in Würzburg in einer lescnswcr-

then Abhandlung , die den Titel bat: von dem Verhältnisse dcS

Staats und der Diener des Staats gegen einander , im rechtli¬

chen und politischen Verstände . Würzburg 179; .

Anders ist es jedoch in dem Hannoverschen , woselbst nach

Len Kriegs - Artikeln Art . a » 8 . kein Officier seiner Dienste ohne
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es sich aber mit den Civilbeamren . Hat ein solcher Mann

nicht ausdrücklich seinen Dienst bis auf Widerruf , oder be¬

stimmte Zeit erhalten , und ist in seiner Bestallung keine

Aufkündigung *) stipulirt , so ist zu vermutheil , daß ihm
der Dienst auf Lebenszeit übertragen worden sey . Diese

' Grundsätze haben in Tsutschland auch sowohl die höchsten
Reichs - , als die höchsten Landesgerichte größtentheils ange¬
nommen **) , und es ist der natürlichen Billigkeit Und den
natürlichen Rechten gemäß , daß ein Beamter » der sich ei»

, nein Dienste gewidmet und sich die dazu erforderlichen
Kenntnisse mit schweren Kosten , oft mir Aufopferung seines
ganzen Vermögens erworben hat , nicht willkürlich nach
der Laune des Fürsten , von dem er zwar seinen Dienst ew

vvrgangige gehörige Untersuchung durch erfolgtes Crkekutniß
entlassen werden soll . Dieses gegebene königliche Wort wald int
I . 1794. gegen die Capitains von Bülow und von M eklen-
bürg gebrochen . S . des Hrn . v . Meklcnburg im Hannöver-
schm Dienst erlittene Behandlung . Rostock u . Leipzig 1794.

Wie aber , wenn ein Fremder , der in auswärtigen Drn>
sten steht , vocirk , in seiner Vocation aber kein Wort von Auf¬
kündigung gesagt wird , hingegen in seiner Bestallung die er
erst, wenn er die auswärtigen Dienste verlassen hat , — also oh¬
ne Brod ist , — erkält / die Clausel eingeschaktet ist , daß Sev
Regent sich eine halbjährige Aufkündigung Vorbehalte?

Man s. Schlozcrs Staätsaitzeigett , Heft 29 . Nr . i . s»
4 . u . 4 . Vergl . Lta/«c«i-6 6s publicis oibeiis gbsgue iulta ceuls,

siusgue IsAgii cognirions nou gukersnäis . Qoettinzae , und ,!) ä-
berli 11 über die Rechtssache des Hrii . Hofrichters , auch Land-
und Schatz - Rath von Berlepsch . Jur Beherzigung für alle

> teutsche Staatsdicner und Landstande , vorzüglich die Kurbraun-
fchweigischen . Berlin 1797. in 8«

N -
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halten hat , dem er jedoch , genau genommen , nicht dient,

seines Dienstes entlassen werden könne.

Ganz anders ist jedoch die Frage zu beurtheile » , ob

ein Staatsdiener seine Entlassung vom Dienst fordern , und

ob der Fürst ihm dieselbe auf sein Begehren verweigern kön¬

ne ? Hat er sich nicht auf Lebenszeit ausdrücklich ver¬

pflichtet , so kann ihm der begehrte Abschied nicht füglich

verweigert werden . Zwar scheint dieser Fall mit dem vor¬

hin angeführten auf ein und denselben Grundsätzen zu be¬

ruhen , allein es tritt doch ein großer Unterschied zwischen

beyden ein . Für den Staat hat eö bey weitem nicht einen

so großen .Nachtheil , wenn einer seiner Diener seine Ent¬

lassung begehrt , als für den Diener selbst , wenn diesem

sein Abschied ertheilt wird . Jener kann ungleich eher ein

taugliches Subject '
zu der erledigten Stelle wieder erhalten,

als dieser einen andern gleich guten Dienst . — Wer wird

sich nicht scheuen einen verabschiedeten Diener wieder in

Dient zu nehmen ? Ein solcher Mann muß oft ein Bettler

rverdn.

Alles was bisher von dem Recht der höchsten Gewalt

Ssentliche Aemter , Titel und Rang zu erthsilen , gesagt ist,

gilt auch in Teutschland sowohl überhaupt , als in den ein,

zelnen besonder « Staaten dieses Reichs . Ein jeder Lan,

deshert hak das Recht Cibil - , Militäio - und Hof - Chargen

zu ertheilen , jedoch versteht es stch , daß er dabey auch die,

jenigen Pflichten beobachten muß , von denen in dem vori¬

gen Paragraph geredet worden ist. Handelt er dagegen,

läßt er sich einen Diensthandel zu Schulden kommen und

fruchten Vorstellungen der Unkerthanen und Landständr nichts,
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so können diese sich an die höchsten Reichsgerichte wenden *) .

Eben so finden auch willkührlich ihrer Dienste Entlassene

Schutz und Hülfe bey dem höchsten Neichsrichter . Zuwei¬

len sind noch in den Landesgrundgesetzen besondre Vestim»

mungen in Ansehung des Rechts öffentliche Aemter zu be-

setzen gemacht , z . Ä . daß keine Ausländer zu diesen,

oder jenen Stellen genommen werden sollen ; ingleichen kei¬

ne , die von einer andern Religion find , als der herrschen¬

den Landesreligion , oder daß die Mitglieder einiger Collr-

gien , besonders Zustizcollegien , zum Theik von der Land»

schaft dem Fürsten präsentirt werden ;c.

Der Kaiser hat ebenfalls das Recht Aemter und Wür¬

den zu ertheilen ; aber freylich hat er als Kaiser nur wenig

Stellen zu besetzen . So unzählbar die Aemter in den Lan¬

den oft sind , so lassen sich doch diejenigen , welche der Kai¬

ser zu besetzen hat , sehr leicht verzeichnen . Dahin gehören

die Hofämter , wiewohl diese , streng genommen , nicht ein¬

mal mit in das Verzeichniß kommen sollten ; ferner bestellt

er den Reichshofrath , den Kammerrichter , die bcydcn Prä,

sidenten des Neichskammergerichts , und einen Assessor , den

Principal - und Concommissarius auf Reichs - und Depu,

tationstagen nebst den übrigen zu ^ der kaiserlichen Commis¬

sion gehörigen Personen , die kaiserlichen Minister in den

N z

*) Ob auch , wenn der Fürst alle etwas bedeutende Bedie¬

nungen nur mir Ad ! ichen , oder ein katholischer Regent
eines evau -gelischen Landes , mit katholische » Aus¬
ländern besetzt ? — Vom letzten: Fall sehe man die schöne
Vorstellung der protestantischen Landstande im Hochstift Hildes-
Heim , vom März 177z . in Schlozers Staatsanzeigen , Heft
7i . S . 26Ü . f.
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Kreisen , und die Fiscale an den Reichsgerichten , so wie den
Bücher - Commissarius zu Frankfurt.

Es hat aber auch der Kaiser das Recht bloße Titel zu
rrtheilen , welches selbst in der Wahlcapitulation Art . 22.
K 7 . anerkannt ist . Er erthcilt daher zuweilen Personen,
die stch um ihn verdient gemacht haben , den Character ei¬
nes Geheimen Raths , oder NeichshosrathS oder Raths.
Titulatur - Neichshofräthe werden jetzt nur selten ernannt,
und oer kaiserliche Nathstirrl hat durch die zu häufige Ver¬
leihung viel pon seinem ehmaligen Ansehen verlohren.

§ - 2Z4-
Unfern Reichsständen steht auch das Recht zu , Ge¬

sandte zu schicken, und zwar sowohl unter sich an einander,
als an auswärtige Mächte , ja selbst an den Kaiser ( § . rr6 >)
Eben so können sie auch Geschäfte außerordentlicher Weise
Lurch Commissarien verrichten lassen . Erhalten sie aber
selbst einen kaiserlichen Auftrag , so können sie zur Verrich¬
tung desselben ihre Räche subdelegiren , die jedoch in einem
solchen Fall als kaiserliche Sub beleg ati zu betrachten
sind *) .

h . r ; ? .
Das Recht der teutschen Reichsstände Würden , Titel

und Rang zu ertheilen , ist in der ihnen zustehenden Lan¬

deshoheit begriffen . Es werden auch die .von ihnen ercheil-
ten Würden , es mögen nun Civil - oder Militairchargm
seyn , nicht nur in andern Neichsländern , sondern auch selbst
in auswärtigen Reichen anerkannt . Dies geht bey den W >-

Es ist davon bereits §. iz6 . gehandelt.
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litairchargen so weit , daß zum Beispiel ein Braunschweigi«

scher Officier , wenn er mit einem Englischen oder Hollän¬

dischen Offitier von gleichem Range auf Commando kömmt,

den Oberbefehl übernimmt , im Fall sein Patent älter ist.

An und für sich kann freylich eine Würbe oder Titel , wel¬

chen ein Fürst ertheilt hat , nur in seinem Lande Wirkung

haben , allein wenn man z . B . in dem Hessischen den von

dem Herzog von Vcaunschweig ertheilten Charakter nicht

anerkennen wollte , so würde man auch die Anerkennung der

von dem Landgrafen ertheilten Titel und Würden in dem

Braunschweigischen verweigern . Sollte jedoch ein Un«

terthan von einem fremden Fürsten einen Titel erhalten,

so ist es seine Pflicht dieses seinem Landesherrn anzuzeigen,

und sich die Erlaubniß zu erbitten , von dem ihm verliehe¬

nen Charakter öffentlichen Gebrauch in dem Land ? machen

zu dürfen.

Uebrigens gilt ebenfalls das , was bisher von Titeln

und Würden gesagt ist , auch von Ritterorden, wovon

bereits § . 125 . das erforderliche gesagt worden ist.

§ . rz6.

Wenn indessen gleich ein Fürst Geheime Räche und

Generals ernennen kann , so kann er doch keine akademische

Würden ertheilen , oder Notarien oder Hofpfalzgrafen er¬

nennen . Dies kann , wie bereits in dem vorhergehenden

( § . rZ7 rz8 >) bemerkt ist , nur von dem Kaiser , oder E

ter kaiserlicher Auctorität geschehen.

§- - Z7.

Eben so wenig kann auch ein teutscher Reichsfürst,

wäre er auch noch so mächtig , als solcher, vermöge detz

N 4
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Landeshoheit Standeserhöhungen vornehmen . Be¬
kanntlich giebt es in Teukschland , so avie in den mehrsten
Europäischen Neichen , Frankreich jetzt ausgenommen , ver¬
schiedene Stände o - er Elasten . Den ersten Stand macht
in Teurschlarid der regierende hohe Adel aus , den zweyten
der niedere Adel , welcher entweder landsässig ist , oder
Reichs unmittelbar , den dritten die Bürger in den Städ¬
ten und den vierten dir fr eye n Bauern auf dem Lande.
Unter dem hohen und nieder » Adel selbst gievt es aber wie¬
der mehrere '

Abstufungen . Wird jemand aus der einen
Clah '

e in eine höhere versetzt , so ist dies eine Standes?
erhöhung *) . Verkauft der Bauer seinen Hof , zieht er
in die Stadt , und treibt hier bürgerliches Gewerbe , so
Wird er Bürger . Die Aufnahme zum Bürger , die Erthei»
lüng des Bürgerrechts ist StandeserhShung für ihn . Ein
übliches Gewerbe giebt es aber nicht , Verdienste um den
Staat , hohe Staatsbedienungen , und der Besitz adlich
freyer selbst landtagsfähiger Güter **) , verleihen noch kei¬
nen Adel . Dieser wird nur durch Geburt, oder Privi«
legi um ***) erlangt.

*) Unter Standeserhöhung versteht man jedoch auch schon,wenn jemand nur von einer nieder« Stufe seines Standes aufeine höhere erhoben wird ; z . B - wenn der Edelmann Freyhcrr,der Freyberr Graf wird.
*') Der bürgerliche Besitzer laudtagsfahiger .Güter gehört

zwar , wenn er das Sitz - und Stimmrecht auf den Landtagenhat , mit zu der Ritterschaft des Landes, und geniestalle Vorrechte derselben , aber er hbrt doch dadurch heutiges
Tags nicht aus ein Bürgerlicher zu sei)» , und wird dadurchkein Edelmann . — Ob mail übrigens den Ausdruck Ritter¬
schaft noch jetzt gebrauche « könne ? oder nicht sagen müsfsdermalen un beritte ne Ritterschaft? davon s. S ch lö-
He -rs Staatsanz .eigen Heft 72 . S . 469 . Not.

Man s. hierüber die schöne Dissen, des Hrn . H . N - u,Urof. Kinder clc nodiliceko cociicillgii Uilsnzse 1788 . VergstHessen kstM ? jurist . Bibliothek Ht . r ; . Nr . i . Der Adel , heißt
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Nach der teutschen Staatsverfassung ist dieses ein

Vorrecht des Kaisers , und wenn es gleich an und für sich

keinen Zweifel hätte , daß ein Fürst des Reichs seinen Un-

terthanen die Verbindlichkeit ausiegen könnte , denjenigen für

einen Edelmann , Freyherrn oder Grafen zu erkennen , den

er dazu ernennet , so würde doch dieses ein Eingriff in die

kaiserlichen Porrechte seyn , den der kaiserliche Hof gewiß

nicht gestatten würde und auch nicht zu gestatten brauchte.

Nur unabhängigen Fürsten steht nach dem Völkerrechte

die Besugniß zu , Standeserhöhungen vorzunehmen ; unab»

hängig oder souverai » sind aber unsre Kurfürsten und Für¬

sten , als solche nicht . Als solche , denn freylich giebt es

unter ihnen mehrere , die zugleich in andrer Rücksicht

Souverains sind , und daß diese alle Grade des Adels

in der letzten Eigenschaft ertheilen können , hat eben so wenig

Zweifel , als daß auch ihre Standeserhöhungen - sowohl in

ihren eignen , als in andern teutschen Neichslanden aner¬

kannt werden müssen . Wenn also ein König von Preussen

einen Edelmann zum Freyherrn , oder Grafen , ja selbst zum

Fürsten ernennt , so ist derselbe zwar kein teutscher Reichs¬

freyherr , oder Reichs graf , oder Reichsfürst , allein man

kann sich doch nicht in Teutschland weigern , ihn für einen

Freyherrn , Grafen oder Fürsten gelten zu lassen . Selbst

N 5

es am l'etztern Hrte , ist an sich etwas sehr Zufälliges ; ein aus-
serweseutlicher Vorzug , der in den Händen eines rechtschaffenen
und vernünftigen Mannes , wie so mancher andere Flitterstaat,
als Mittel zu angenehmen , nützlichen und sogar wichtigen Iwck-
ken kräftig mitwürken kann , Dies wird er, sei ) es auch un¬

ter anderer Hülle, so lange seyn , als ^ ein großer Theil
der Weltbürger Vergnügen an Bändchen und Seifenblasen fine

>det , und hbchst nnphi l 0 s 0 phisch handelt , währ em h
dem er sich reiner philosophischer Aufklärung

rühmt, und den Gipses .irdischer Vollkommenheit . erklimmt

zu haben wähnt,
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der Kaiser kann dieses nicht , weil sonst der König von

Preussen in seinem Reiche die von dem Kaiser geschehene

Standeserhöhung ebenfalls nicht anerkennen würde . Dies

ist auch der Praxis vollkommen gemäß . So wurde z . D.

der Fürst von der Osten genannt Sacken, welchen der

König von Preussen in den Fürstenstand erhoben hatte , auf
den beyden Wahltagen in den Zähren 1790 . und 1792 . ohne

alles Bedenken als Fürst anerkannt und als solcher in dem

Eingang der bcyden Wahlcapitulationen Leopolds II . und

Franz II . aufgeführt.

Der Kaiser hat also allein in Teutschland das Recht

Standeserhöhungen vorzunehmen * ) . Er kann alle Gattun¬

gen und Grade des Adels , vom bloßen Edelmann bis zum

Fürsten ertheilen , er kann Wapenbriefe und höhere Titula,

turen verleihen . Zn der Standeserhöhungs - Urkunde selbst

wird das Wapen , das der neue Fceyherr oder Graf nun,

mehr soll führen dürfen , und eben so die Titulatur : Wob

geborner , Hochwolgeborner rc . , welche ihm künftig gegeben

werden soll , bestimmt . Es kann aber auch ein andres Wa-

pen , oder eine höhere Titulatur durch eine besondre Ur,

künde in dem Fall verliehen werden , wenn nur darum,

nicht aber um eine Standes - Erhöhung selbst , nachgesucht

wird . Die Reichskanzler ) giebt einem Grafen nur bas Prä-

dicat Wolgeborner und einem Fürsten nur Hochgeborner.

Wünscht einer von ihnen ein höheres Prädicat zu erhalten,

so wirb ihm dasselbe nach Beschaffenheit der Umstände durch

ein besonderes Diplom ertheilt . So wurde z . B . durch eine

*) Daß jedoch auch von denjenigen , welche die größere
Comitiv haben , Standeserhöhungcn vorgenommen werden

können , haben wir bereits gehört , und daß die Reichs » ika^
rien wahrend eines Interregnums sich das Recht der Standes»

erhöhungen angemaßet haben , werden wir noch hören.
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solche kaiserliche . Urkunde vom z . Dec . 1784 . den Fürsten

von Nassau das Prädicat Durchlauchtig Hochge-

vor ne beygelegt * ) , statt daß ste vorher nur den Titel

Hochgeborne erhalten hätten.

Das Recht der Standeserhöhungen ist aber nicht blos

in so fern ein kaiserliches Vor» oder Neservatrecht,

baß kein Reichsstand dasselbe auSüben darf , sondern auch

in der Hinsicht , daß er dazu keiner reichstägigen Eimvilli«

gung bedarf . Indessen kann doch der Kaiser dieses Recht

nicht nach völliger Willkühr ausüben , vielmehr finden sich

auch diescrhalb in den Reichsgrundgesetzen einige Einschrän¬

kungen und Normen , die er dabey vor Augen haben muß.

So soll er fürstliche , gräfliche und andere Würden nur sol¬

chen Personen ertheilen , die sich durch Verdienste vor andern

ausgezeichnet haben **) . Nichts ist billiger als dieses . Ur¬

sprünglich ward der Adel nur durch Verdienst erworben,

billig sollte dies auch jetzt noch der Fall seyn . Aber sreylich

würde mancher Neugeadeste in große Verlegenheit kommen,

wenn er die Verdienste , wodurch er sich vor andern ausge¬

zeichnet hätte , angeben sollte . Es pflegt daher Hey den Skan --

deseihöhungen nicht immer darauf gesehen zu werden , wo¬

durch denn aber begreiflicher Weise dieselben sehr von ihrem

ehmüligen Werthe verliehren.

Ferner soll derjenige , der eine Standeserhöhung nachsucht,

„ im Reiche angesessen , und mit den zu einem standesmäßi¬

gen Unterhalte erforderlichen Mitteln versehen seyn ." Fehlt

es an Verdiensten , so wird wenigstens auf Vermögen und

Angesessenheit Rücksicht genommen . Wer jene nicht anzuge,

*) Es steht dieses Diplom in Schlbzers St « gts « nzeigenj

Heft 28 . Nr . 4-; .

Wahlcapit . Art . 02 . §. 1.
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ben vermag , muß wenigstens diese darzuthun im Stande

seyn . Zwar enthält die Wahlcapitulation , streng genom¬
men , keine Alternative . Es heißt nicht , die es vor andern

wohl verdient , oder im Reiche angesessen , oder Mittel

haben ; allein an dem kaiserlichen Hofe wird doch die Stelle

auf diese Art erklärt , und daher auch Auswärtigen , die

nicht im Reiche angesessen sind , die Neichsfürstliche , Gräf¬

liche oder Freyherrliche Würde ertheilt.
Eben so soll auch der Kaiser keinem neue Prädikate,

höhere Titel , oderWapenbriefe verleihen , welche der Würbe,

dem Stande und üblichen Titel eines alten Geschlechts nach¬

theilig seyn könnten *) . Hierauf wird am kaiserlichen Hofe

sehr streng gehalten . So wurde noch kürzlich einem Bür¬

gerlichen , der den Namen einer altadlichen Familie führte,

die von ihm nachgesuchte StandeserhShung zwar bewilligt,

jedoch zugleich verlangt , daß er einen andern Namen wäh¬

len sollte * *) .

§ . - ? 8 .

Ueberhanpt dürfen durch Standsserhöhungen die wohl¬

erworbenen Rechte eines dritten aus keine Art und Weise

gekränkt werden . Dies liegt schon in der Natur der Sache

und in den einer jeden höchsten Gewalt eignen Schranken.

Namentlich kann und darf nach ausdrücklicher Vorschrift

der Wahlcapitulation ***) eine StandeserhShung der Lan¬

deshoheit nicht nachtheilig seyn . Der Kaiser kann also

zwar einen Reichsständischen Unterthan zum Edelmann,

Freyherrn oder Grafen machen , und der Landesherr kann

*) Wahlcapit. Art . §.
- ) Die Reichsvicariatshofe sind in diesem Pmrct nichts so

streng.
« ) Art . 22 . j . 5.
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sich nicht füglich *) weigern , diese Standeserhöhung anzu-

erkennen , allein der Kaiser kann ihm doch keine Rechte er-

thsilen , wodurch die Landeshoheit auf irgend einige Art be¬

einträchtigt würde , und eben ss wenig kann sich der neue

Edelmann , Graf oder Freyherr dergleichen Rechte anmaßen.

Ist er z . B . vorhin steuerbar gewesen , so wird er durch

seine Standeserhöhung nicht von den Steuern befreyet ; ist

vorher von seinen Gerichten an die höhern Landesgerichte

appellirt , und hat er selbst bey diesen belangt werden kön.

nen , so bleibt dieses alles nach wie vor.

Eben so darf auch eine Srandeserhöhuitg nicht den Fa¬

milien - und Successionsrechten zum Nachtheil gereichen.

Der Kaiser macht sich ausdrücklich in feiner Wahlcapitula-

tion Art . rr . § . 5 . anheischig : solchen Kindern eines Neichs-

standss , oder aus einem - reichsständischen Hause entsprosse¬

nen Herrn , welche aus einer unstreitig notorischen Mißhey¬

rath , oder einer gleich Anfangs eingegangnen morganatischen

Ehe erzeugt sind , zu Verkleinerung des Hauses die

väterlichen Titel und Würden nicht beyzulegen , sie auch zum

Nachtheil der wahren Erbfolger , ohne deren besondere Ein¬

willigung , nicht für ebenbürtig und erbfähig zu erklären . —-

Was eine unstreitig notorische Mißheyrath sey ? soll

in der Folge erörtert werden . Hier ist cs genug zu bemer¬

ken , daß diese ganze Stelle der Wahlcapitulation dadurch

veranlaßt worden ist , daß K . Karl VI . die Gemahlin de§

HerzogsiAntvn Ulrich von Sachsen - Meinungen,

Philippine Elisabeth Zeserin, die Tochter eines Hessischen

Ich würde dies Wort nicht beygefügt haben , wofern nicht

der König von Böhmen und Erzherzog von .Oesterreich sich wei¬

gerte in seinen Landen
' die Standeseryohungen , die er selbst als

Kaiser vorgenomme » hat , gelten zu lassen.
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Hauptmanns , in den Neichsfürstenstand erhoben und die
Kinder , welche der Herzog mit ihr erzeugt halte , „ für Recht,
gebohrne , aus voll beiderseits gleichbürriger Abkunft her¬
stammende Fürsten und Fürstinnen , auch von ihres Vaters
wegen Herzoge und Herzoginnen zu Sachsen mit
aller Lehnsfolge und Erbgerechtigkeit und Erbfähigkeit " er¬
klärt hatte . Ja man ging damals soweit , daß man sich
nicht einmal mit der schon seit 1711 . der Wahlcapitulation
eingeschalteten allgemeinen Clausrl begnügte , daß derjenige
Stand , welcher erweisen könnte , daß er durch neue Stau-
Deserhöhungen beeinträchtigt worden wäre , mit seiner Be»
schwerde hinlänglich gehört , und derselben , wo sie gegrün¬
det befunden würde , abgeholfen werden sollte , sondern daß
man sogar die bereits geschehene Standeserhöhungen
jenerArt für null und nichtig erklärte.

§ . 2ZA.

Der Kaiser nimmt Standeserhöhungen vor entweder
aus eigner Bewegung, oder auf besonders geschehe¬
nes Ansuchen. So selten jener Fall ist , so pflegt doch
öfters die Clausel : aus S elbst eigner B ewegu n g in
das ErhShungsdiplom eiiigerückt zu werden . Allein Mos
ser sagt mit Recht *) : es sey hierauf gar nicht zu aehen,
weil diese Clause ! mehrentheils auf der Parkheyen Anhalten
hereingesetzt würde , und man sich oft sehr viele Mühe gä,
be , bis man es dahin brächte.

Wer sine Standeserhöhung sucht, muß seine Bittschrift,
welche stets an den Kaiser gerichtet wird , in der kaiserlichen

' Reichshofkanzley , etwa durch einen Reichshofraths - Agen¬
ten einreichen lassen . In dieser müssen die Umstände des

«-) im Tr . von den kaiserl . Regier . Rechte » . S . 420.
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Sup - licanteii und seine Verdienste angeführt und bescheinigt

werden . Wird nur um Erkheilung des bloßen Adels / oder

des Prädicats Edler von gebeten , so pflegt nicht einmal

der Neichsvicekanzler dem Kaiser davon besonders Vortrag

zu thun , indem man die Sache für zu unbedeutend hält.

Bey höhern Würden hingegen , schon bei) der Fcepherrlichen,

ohnerachtet auch diese Würde wie ein Strom « ingerissen ist,

wird dem Kaiser noch wohl von dem Gesuch durch den

Neichsvicekanzler referirt , und die Bitte nach Beschaffen¬

heit der Umstände zugestanden , oder abgeschlagen.

Ist die Srandeserhebung bewilligt , so muß das Diplom

in der Reichskanzler ) , damit dieser die Gebühren nicht

entgehen , ausgefertigt werden . Für eine jede Gattung der

Standeserhöhung muß nemlich eine gewisse Taxe bezahlt

werden *) ; davon erhält der Neichsvicekanzler / die Neichs-

In Scklözers Staatsanzeigen , Heft 24 . Nr . 57 . ist

die Taxe folgendermaßen angegeben:

Simpler A d e l stand cum stsnonnrwrione von

und einem gekrönten Helm . . . . . . zz6 Fs . zc>X.

Ritter stand cum äcirominsrioue Edler von 724 — —>

Fr e » Herrn stand . . . . . . . . . goiz — ; c>—

Grafenstand . . . . . . . . . . . 5952 - .

Dies sollen die ordentlichen Taxen, mit Inbegriff alles dessen,
was pro iuribus OimeeUsrise , Wapen , Siegel , Kapsel , Schnur ! c,

bezahlt werden müsse . ( Mit diesen Summen kommt man indes¬

sen doch nicht durch , sondern es ist unter allerley Rubriken noch

verschiedenes zu bezahlen . So weiß ich , daß beyCrtbeilung des

simplen Adelstands außer jener Laxe , die -»ra/cr -z-rrm-i- zu un-

gefabr ro Fl . und die Neben - und kleine Unkosten zu ungefähr

70 Fl . angeschlagen wurden .) Wird bep Standeserhöhnngen das

Privilegium , daß der Nichtgebrauch nicht schade» solle , mitver-

laugt , so zahlt der Edle 45 Fl . , der Ritter pc>^ der Baron igz,

und der Gras 180 Fl . Werden Brüder in dem Diplom mitbk»

griffen , so muß für jeden ^ und für jede Schwester ^ der Taxe

bezahlt werden . Wird ein Stand übersprungen , d . i . wird ein
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referendarien und die übrigen Kanzleppersonen , welche mit
der Ausfertigung des Diploms zu thun haben , als der Kan¬
zellist , Wapenmahler, etwas gewisses, das übrige kommt
aber nach Abzug der Kosten für die Kapsel :c. in die ge¬
meine Lasse , woraus die Besoldungen bestritten werden.

In die kaiserliche Lasse selbst fließt also von den Ge¬
bühren nichts , folglich kann auch der Kaiser dieselben nicht
erlassen. Soll eine Erlassung oder Nachlassung statt finden,
so muß diese der Kurfürst von Mainz, als Neichserzkanzler
bewilligen

*

*) , allein auch dieser kann nur denjenigen Theil
erlassen , der in die gemeine Lasse selbst fließt. Oft sind
die Diplome nicht ausgelöst , man begnügte sich damit , daß
die erbetene Standeserhöhung bewilligt war , und machte
nun, so gut es sich ohne Diplom thun ließ , Gebrauch da¬
von . Um dieses zu verhüten , ist der Kaiser in seinerWahl-
capitulation Art . 22 . § . n . und 12 . verpflichtet , es auf
keine Weise zu gestatten , daß diejenigen , welche die auszu-

fertir

simpler Edelmann , mitUeberhnpfnng des Ritterstandcs , Frevherr
u . s . w . , so mnß für jeden überhüpften Stand , » och ^ der Taxen
dieses Standes pro iure l'glrus bezahlt werden. Aue diese Laxen
sind für Deutsche und zum Reiche gehörige Italiener und Bur¬
gunder . Ei » Fremder muß noch übcrdem pro iure iueolscus re-
spective 200 — 600 — zoo — 1600 Fl . zahlen . — Ich füge die¬
sem noch bey, daß wenn etwa cm von einem Adlichen außer der
Ehe »Erzeugter sich nobilitiren lassen will , dieser noch pro äiplo-
rnsts reüitucionis scl ironoree 24 ; Kl . ;o X. Islvis iuridus lcripcio.
nie zahlen muß . V

*) Dies ist selbst der kaiferl. Wahlcapit. Art. 22 . §. 11 . ge¬
mäß . Kein Artikel in der ganzen Wahleapitulation, sagt Mo-
s e r ( in den Anmerk, zur Cap - Josephs II .) wird heiliger gehal¬
ten , als dieser ; zumal seitdem die Kurfürsten von Mainz starke
Summen von den Taxgrldern als Handgelder , zu ihrer Privat-
chateulle ziehen.
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fertigenden Diplome innerhalb drey Monaten nicht cinlösen,
sich der verwilligten Gnade rühmen , oder einigen Gebrauch
davon machen dürfen . Vielmehr soll der Ablauf dieser Frist
den Verlust der kaiserlichen Gnadenverleihung unmittelbar

nach sich ziehen , die Neichsfistale aber wider diejenigen,
welche sich dessen ungeachtet solcher Standeserhöhungen,
Verleihungen des Adels rc . unbefugter Weise rühmen , ver,

fahren und dieselben zur angemessenen Strafe bringen.

§ . 240.

Der Kaiser ernennt Fürsten und Grafen . Hat aber
diese Standeserhühung die Wirkung , daß der neue Fürst
oder Graf auch . Sitz und Stimme auf dem Reichstaae
erhält?

Wenn in ganz alten Zeiten die Kaiser und Könige ei¬
nen Grafen zum Herzog , Mark - , Land - oder Pfalzgrafen
ernannten , so hatte dies allerdings die Wirkung , daß nun

auch der neue Herzog , Mark - Land - oder Pfalzgraf auf
dem Reichstag unter den Fürsten erschien und unter ihnen

nach seinem Stande Platz nahm . Zn der Folge , als der

Briefadel aufkam , glaubte man daher auch , ^ >aß eine

jede kaiserliche Standesechebung diese Wirkung haben müsse,

so daß ein jeder von dem Kaiser in dem Neichsfürsten - oder

Grafenstand erhobener Graf oder Freyherr . nun auch ross»

iure zu Sitz und Stimme auf dem Reichstage berechtigt sey.
Aber man bedachte nicht , daß es mit den ältern Standeser,

Höhungen eine ganz andere Beschaffenheit gehabt hatte , als

mit den neuern , daß bey jenen der Gras nicht bloß den

Titel eines Herzogs oder Markgrafen , sondern wirklich

ein Herzogthum oder Markgrafschaft erhalten hatte , wor¬

auf eigentlich die Rrichsstandschast hastete.
Zweiter Band . O
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^ So lange indessen nur alte reichsgräfliche Häuser , welche

ansehnliche Grafschaften und Länder besaßen , die wohl für

ein Fürstenthum gelten kennten , in den Fürstenstand erho¬

ben , und auch zugleich ihre Länder für Herzogtümer er- j

klärt wurden , wie das z . V . mit Savoyen , Cleve, ^

Holl st ein , Würtemberg u . s. w . der Fall war , so war

dabey nicht viel zu erinnern . Allein endlich fingen auch dir

Kaiser an , ihre österreichischen Baronen zu Fürsten zu er¬

klären , und nun sollten auch diese neue Fürsten , welche

keine unmittelbare Neichslande besaßen , worauf die Reichs,

standschast haftete , in das fürstliche Collegium auf - und an¬

genommen werden . Die Absicht des kaiserlichen Hofs , da,

durch die Zahl seiner Creaturen zu vermehren , und sich das >

Uebergewichr im Fürstenrath zu verschaffen , leuchtete zu

deutlich hervor , und die Übeln Folgen waren zu äugen,

scheinlich , als daß man nicht von Seiten der Kurfürsten

und Fürsten hätte suchen sollen , denselben für die Zukunft

möglichst vorzubeugen.

Man besann sich , daß das Recht der Reichsstandschast

eigentlich und seiner Natur nach kein persönliches , sondern

ein dingliches Recht sey , das ohne den Besitz eines unmit-

, telbaren Neichssürstenthüms , Graf - oder Herrschaft nicht

üusgeübt werden könne . Ward dieser Grundsatz wieder her¬

vorgesucht und gesetzlich , so war dadurch viel gewonnen.

Aus diesem Grunde wurde schön in öem Z . N . A . § . 197.

versehen , daß r ) die Erben und Suttessoren derer , welche

ohne vergehende Vollziehung der schuldigen Prästationen,

und insonderheit der im Reich unmittelbaren Begüterung
^

zN Sitz und Stimme >gelaffen worden , dieses benesscii nicht

fähig seyn . sollten , wofern sie sich nicht vorher mit unmit¬

telbaren fürstenmäßigen Reichsgütern versehen hätten ; ») .
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sollte auch künftig ohne vorhergehende Nealerfüllung aller

uothwendigen und bestimmten Requisiten , und besonders

erstgcmeldeter Begülerung keiner zur Session und Sklmmr

im Fürstenrakh zugelassen werden . Und eben so war

im Zahr i6äz . in das Projekt der beständigen Wahl-

capitulgtion , und aus diesem nachgehends in die Capit . K.

Carls VI , gesetzt : „Auch keine Fürsten , Grafen und

Herren in fürstlich - oder gräflichen Collegiis att - und üuf-

nehmen , sie haben sich dann vorher dazu mit einem Jm-

tnediatfürsteuthum , reftwotng - Graf - oder Herrschaft ge¬

nugsam qUalisicirt , und mit einem standesmäßigen Reichs-
anlchlag in einem gewissen Kreis eingelassenund verbunden .^

Jetzt war es also gesetzlich , daß Niemand , der nicht eilt
unmittelbares Neichsfürstenthum , oder eine solche Graf»
oder Herrschaft besäße , zu Sitz und SrimMe in eineni

rcichöständischen Collegio gelassen werden sollte . Damit
aber nicht der Kaiser sich hierüber das Unheil oder die

Entscheidung allein aumaßen möchte , so war man so vor¬

sichtig , in Gemäßheit des I . N - A . § . 197 . obiger Stelle

noch beyzusctzen : „ und über solches alles neben dem kur,

fürstlichen auch dasjenige Collegium und Bank , darin sie
ausgenommen werden sollen , in die Admission ordentlich ge¬
willigt ."

Nach allem diesen hat also heutiges Tags die kloßs

StaudeSerhöhung zum Fürsten oder Grafen nicht mehr dis

Wirkung , daß dadurch der Begnadigte Sitz und Stimm¬

recht auf dem Reichstage erhalt . Hiezu wird vielmehr:
i ) der wirkliche und eigenthümliche Besitz eines

unmittelbare » Fürflenkhums , Graf - öder Herrschaft erfor¬
dert . Es ist also a) nicht genug , wenn etwa ein Neichs-
stanv das auf einem Lande hastende Votum an jemand

überläßt , ohne ihm jedoch das Land selbst abzurretrn . Dir-
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ser Fall ereignete sich im I . 1715 . bey der Einführung des

H . Ludwig Rudolfs zu Braunschweig - Lüneburg , in¬
dem Kurbraunschweig demselben das fürstlich Grubenha-

gische Votum auf Lebenszeit überließ , das Fürsisnthum
Grubenhagen selbst sich jedoch vorbehielt . Der Reichsfür¬

stenrath ließ sich zwar dieses damals gefallen , allein der

größere Theil desselben war doch so vorsichtig , durch eine

zum Protokoll gegebene Reservation dafür zu sorgen , daß

dieser Fall in Zukunft nicht zur Consequenz kann gezogen
werden *) . Eben so wenig sollte es b) hinreichend seyn,
wenn ein Reichsstand ein Stück Landes zum Schein für
unmittelbar erklärt , und doch in der That selbst nach wie

vor , in dem Besitz der Landeshoheit darüber bleibt . In¬
dessen hat man Beyspiele vom Gegenthcile an der dem

fürstlichen Hause Dietrich stein zugehörigen Herrschaft
Trasp und der Grafschaft Hallermund, derentwegen
die Grafen von Platen in das westphälische Grafen - Col¬

legium ausgenommen sind.
2 ) Muß derjenige , der Ncichsstandschaft zu erhalten

wünscht , einen ft zlnves würdigen Reichs - und Kammer¬

gerichtlichen Matricularanschlag übernehmen , d. h . einen

seinem Stande gemäßen Beitrag zu den ordentlichen und

außerordentlichen Neichssteuern zu zahlen versprechen . Es
wäre sehr zu wünschen , daß für eine jede Gattung von
neuen Ständen eine gewisse Summe bestimmt wäre , alz

Unket andern heißt es darin : daß man von dem in den
Reichs - Satzungen und der Observanz gegründeten xrincipio
kraft besten niemand in diesem Collegio vocum ec lsüionem haben
kann , der nicht ein solches Fürstcnthum , dem dieses Recht con.
lenlu stscuum anklebet , iure proprio er pleno lerrirorisli besitzt,
nicht im geringsten hierdurch abweiche.
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lein dies ist leider nicht der Fall und daher geschieht es

denn , daß manches sogenanntes Fürstenthum zu einem

Nömermonat nur 20 oder 16 Gulden , manche Grafschaft

aber gar nur 5 oder 6 Fl . zahlt , ja der Graf von Sinzen-

dorf Ncineck braucht/nach - einem Reichsschluß von 1727 , nur

2 Fl . zu entrichten . — Schöne S t a n des würdige Anschläge!

z ) Soll der Candidak vorher sich in einen gewissen.

Kreis einlaffen und verbinden , d . h . er soll erst Kreisstand

werden , ehe er Neichsstand werden kann.

4) Ist alles dies berichtigt , so hängt doch die Auf¬

nahme noch nicht von dem Kaiser allein ab , sondern es

muß auch das kurfürstliche Collegium , ferner dasjenige Col¬

legium und diejenige Bank, in das , oder auf der derCan-

didat ausgenommen werden soll, darin willigen . Wenn also

z . B . ein neuer Graf oder Prälat ausgenommen werden

soll , so ist es nicht hinreichend , daß das kurfürstliche und

fürstliche Collegium in die Aufnahme willigen , sondern es

wird auch die besondre Einwilligung desjenigen gräflichen

Collegii , oder derjenigen Prälatenbank , ln oder auf welche

der Aufzunehmende Sitz und Stimme erhalten soll , dazu

erfordert . Freylich ist dies in der Wahlcapitulation nicht

ganz deutlich bestimmt / und cs wäre daher sehr zu wün¬

schen gewesen , daß im I 1790 . bey Abfassung der Leopol-

dischen Wahlcapitulation das auf eine deutlichere Fassung

abzweckende Kurbraunschweigische Monitum * ) den unge-

O z

*) Man s. meine Geschichte der Wahlcapit . S . ; 7- Das

Monitum war , zu setzen : Auch solle » weder Fürsten , noch Prä¬

laten , oder Grafen und Herrn , weder im Reichsfürstenrath,

noch auf eine der Präiateiibänke , oder in einem der gräflichen

Collegien an - und ausgenommen werden rc.
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theilten Vsyfall des kurfürstlichen Collegii erhalten hätten
allein daß der angegebene Sinn der richtige sey , ergiebt

theils die Geschichte dieser Stelle *) , theils die Natur der
Sache . Ein jedes dieser Collegien ist ein für sich bestehen¬
des Collegium , und es würde unbillig scyn , wenn ein andres

Collegium demselben neue Mitglieder aufüringcn wollte.

Zweifelhafter hingegen ist es , ob in dem Fall , daß ei» neuer
Fürst in das fürstliche Collegium ausgenommen werden soll,
noch besonders die Beystimmung derjenigen , geistlichen oder

Weltlichen , Bank , auf welcher bas Sitz - und Stimmrecht
ausgeübt werden soll , erforderlich sey ? Diese Frage kam

bey der Einführung des fürstlichen Haukes Thurn und
Taxis sehr lebhaft zur Sprache . Die Mehrheit der Stim¬

men im Neichssürstenraih , überhaupt genommen , war für
die Taxische Einführung , allein zählte man die Stimmen
nach den Bänken , so waren auf der weltlichen Fürsten,
bank die mchrsten dagegen , Diese prolestirten also gegen
hie Einführung und beriefen sich auf die Wahlcapitulation,
Nachwelcher quch besonders die Bank in die Aufnahme
Willigen spllte — So viel ist wohl gewiß , daß , wenn
man hloß die Geschichte jener Stelle der Wahlcapitulation
vor Augen hat , der Widerspruch und bas Verlangen der

altweltfürstlichen Häuser ungegründet War . D >
'
e ganze Stelle

ist durch das eigne Monitum der Fürsten veranlaßt , und

dieses gierig dahin : „ daß übcr dieses alles der Fstrsten-
rakh und relpective dasjenige Gräfliche Collegium oder
Bank , darinnen d ? r neue Fürst , Graf oder Herr aufgenom-

Mo Hers Anmerkung, zur Wahlcapit . K, Joseph II.
**) Man s. Fabers Staatskanzlcy , Th . 107. S -! ; - . f.

Moser von Reichstagen Tb . r. S . 51, . Th, 2 . S . LS. Vergl,
stbrrgcns s. ss,
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men werden solle rc. , folglich kann das Work Bank nicht

füglich von der geistlichen oder weltlichen Fü rstenbank ver¬

standen werden . Sieht man hingegen auf die Billigkeit,

so war diese allerdings für die Behauptung der altwelt¬

fürstlichen Häuser . Kurbraunschweig trug daher im Jahr

1790 . darauf an , jene Stelle folgendermaßen zu fassen:

„ Und über solches alles neben dem kurfürstlichen Collegio,

das fürstliche Collegium , und inso nderheit diejenige

Bank des Neichsfürstenraths , worauf die

Stimme geführt werden soll, desgleichen respektive

das reichsprälatische oder reichsgräfliche Collegium , worin

die Aufnahme geschehen soll , in die Admission ordentlich

gewilliget ." Allein dieser Vorschlag gieng nicht durch , weil

einige Kurhöfe der Meynung waren , daß eine solche nä¬

here Bestimmung guf die collegialische Verfassung des fürst¬

lichen Collegiums selbst die nächste Beziehung habe.

Bestimmt ist also alles , was bcy der Aufnahme eines

neuen Mitglieds des Neichsfürstlichen , Gräflichen , oderPrä-

latischen Cvllegii zu beobachten ist . Aber freylich sind diese

Vorschriften nicht immer auf das strengste beobachtet wor¬

ben ; man erlaubte sich davon , besonders von der unmittel¬

baren Begütemng einstweilen zu dispensiren , und so wurden

denn verschiedene neue Fürsten und Grafen gegen das bloße

Versprechen , sich baldmöglichst mit unmittelbaren Ländern

zu versehen , ausgenommen . Eine Folge davon war , daß

manche sich entweder überall nicht , oder doch nicht hinläng¬

lich qualificirten . Zwar fetzte man im I . i74r . in die Wahl-

Kapitulation
*) , daß wegen ordnungsmäßiger Qualifikation

O 4

') Art . i . .j.
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der im Z . ^ 654 . und zeither aufgenommenen Fürsten und
Stände , eine Comitial - Untersuchung fordersamst von dem
Kaiser zu Stünde gebracht werden sollte , allein dies geschah
nicht und ist auch bis jetzt nicht geschehen , ohnerachtet noch
im I . 1790 . der Zusatz gemacht wurde , daß der Kaiser das
deshalb nöthigr Commissionsdecret *) binnen Jahresfrist er¬
lassen sollte.

Diejenigen , welche einmal Sitz und Stimme erhal,
ten haben , werden des ihnen ertheilte » Rechts gewiss » ie
wieder beraubt werden und schwerlich wird je die Vorschrift,
mäßige Csmitial - Untersuchung . geschehen . Besser ist es,
sich auf ein bloßes Versprechen nicht zu verlassen , und Nie¬
manden eher zu admittiren , bevor er nicht Besitzer eines
unmittelbaren Neichsfürstenthums , Graf - oder Herrschaft
ist , und auch den übrigen Vorschriften ein Genüge geleistet
hat . Aber freylich wurde zuweilen der Candidat so nach,
drücklich von dem kaiserlichen Hofe empfohlen , daß man
nicht gut umhin konnte , sich mit Worten zu begnügen.
Aus '

diesem Grunde wqr zwar schon in Gemäßheit der be¬
ständigen Wahlcapitulation es seit 1711 . dem Kaiser zur
Pflicht gemacht **) , den neu erhöhten Fürsten , Grafen
und Herrn nicht mit Decreten , oder auf andre Weise zu
Sitz und Stimme brhülfiich zu seyn , wofern sie nicht , wie
nachher 174a . beygefügt wurde , die bestimmten Erfordernisse
erfüllt hätten ; indessen fand doch das kurfürstliche Colle¬
gium im I . 1790 . für rathsam , dem 5 . § . des Art . l . noch
beyzufügen , daß die Aufnahme nicht eher , als bis nach
vollständig erfüllten vorgenannten Bedingungen erfolgen.

Selbst dieses ist noch nicht einmal erlassen,
Wahlcapit . Art . rr . a.
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am wenigsten aber bey bloßen Personalisten, die nicht mit
vorgedachten, an sich bereits unmittelbarenBesitzungen ver«
sehen sind , Statt finden solle.

Zuweilen ist blos einer Linie eines fürstlichen Hauses
Sitz und Stimme in dem Fürstenrath bewilligt worden.
Ist dies der Fall , so erlöscht das Stimmrecht , wenn die
Linie ausstirbt , weil nur dieser die Virilstimme bewilligt
war . Der Fall ereignete sich unter K . Le 0 p 0 ldI . im I.
1690. mit Waldeck , worauf auch wirklich dieWaldecksche
Stimme aufhörte. Unter K . Carl VI . war eiiigseicherFall,
indem diejenige Sal mische Linie, welche eine Virilstimmr
im I . 1654 . erhalten hatte, im I . 17z 8 . ausstarb. Billig,
hätte nun chas Salmische Votum ebenfalls aufhören sollen,
allein der Kaiser erlaubte dem Rheingrafen Niclas Leopold,
sich des Prädikats eines Fürsten des Reichs zu Salm , nebst
allen Prärogativen und Rechten zu bedienen . Der neue
Fürst verstand dies auch von dem Stimmrecht und legiti-
mirte den Salzburgischen Gesandten, worüber aber aller¬
hand Streitigkeiten entstanden *) . Dieser Vorfall gab in¬
dessen Veranlassung , daß im I . 1742 . der Kaiser in seiner
Wahlcapitulation verpflichtet wurde , sich einer Prorogation
und Erstreckung des von einer Linie eines Hauses ent¬
fallenen Sitz - und Stimmrechts auf die andern, welche
dergleichen nicht hergebracht , ohne Einwilligung der höher»
Reichscollegien für sich alleine nicht anzumaßen.

Wenn ein neuer Fürst in das fürstliche Collegium aus¬
genommen werden sollte , so konnte dieses nicht ohne Vor-
wiffen des Collegiums geschehen . Ganz anders aber ver¬
hielt sich die Sache in Ansehung der Grafen . Diese konn-

0 5

Moser von deu teutschm Reichsstäüden, S . 24 ; . ,f.
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ten in ein gräfliches Collegium aufgenominen werden , und

also Thcil an der Curicttflkmine nehmen , ohne daß der Für¬

stenrath etwas davon erfuhr . In Eltern Zeiten geschah es

wohl , daß wegen der Aufnahme sin kaiserliches Commis-

sionsdeccet ergieng , oder es zeigte auch wohl das Collegium

selbst die Aufnahme zum Protokoll an , allein der Fürsteu-
'
rath pflegte , davon keine Notiz zu nehmen , oder einen

Schluß darüber zu fassen . Ais die Grafen dieses merkten,

giengen sie immer weiter und nahmen öfters landsässige Gra¬

fen auf , welche gar keine unmittelbare Graf - oder Herr,

schäften besaßen , ohne davon weitere Anzeige zu thun.

Das kurfürstliche Collegium fand daher schon in dem Jahr

1764 . für rathsam , der Wahlkapitulation an einerSteüe *) ,

worin von den Sitz und Stimme habenden Neichsgrafen

die Rede war , die Worte beyzufügeu : welche als solche

von Kurfürsten , Fürsten und Ständen bey der NeichSvec-

sammlung angesehen und erkannt werden . Späterhin , bey

Gelegenheit der letztem Kammergerichts - Visitation zeigten

sichdie üblen Folgen davon , daß man die Aufnahme der
Personalisten für so unbedeutend gehalten hatte . Zn den ,

Jahren 1772 . und 177z . kam die Materie auf dem Reichs¬

tage verschiedentlich zur Sprache , allein es geschah kein !

ernsthafter Schritt . Durch den vorhin angeführten

im I . 1790 . gemachten Zusatz , ist jedoch für die Zukunft

her Aufnahme bloßer Personalisten vorgebeugt worden»

Endlich ist noch die wichtige Frage , welche vielleicht ^

nach Endigung des gegenwärtigen Kriegs abermals zur

Sprache kommen könnte , zu erörtern : was in Ansehung

der Ectheilung der kurfürstlichen Würde Rechtens sey?

So viel ist gewiß , baß in der goldnen Dulle , einem un- '

Art . ; . s . - q.
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streitigen Reichsgrundgesetze , die Zahl der Kurfürsten des

Reichs angegeben ist , und daß Reichsgrundgesetze nicht an¬

ders als von dem Kaiser und den gestimmten Neichsständen

wieder abgeändert werden können . Allein nirgends heißt

es in derselben , daß nur sieben Kurfürsten seyn sollen.

An und für sich glaubt ich daher nicht , daß die Vermeh¬

rung der Kurfürsten als eine Abänderung der G . B.

anzusehen sey . Dem Kaiser gebührt einmal das Recht der

Standcserhöhungen und dieses ist ihm dadurch , daß in

der G . B . die Zahl der damaligen Kurfürsten angege¬

ben ist , nicht genommen worden . Indessen werden in der

G . B . mit Beystimmung des Reichs den Kurfürsten ge¬

wisse Vorrechte zugeftanden , die der Kaiser allein nicht

hätte bewilligen können , wenigstens jetzt nicht bewilligen

könnte . Von diesen kann man sagen , daß sie nur den g e-

nannten Kurfürsten zugestanden worden sind . Könnte der

Kaiser nun für sich die kurfürstliche Würde ertheilen , und

sollte diese nicht ein bloßer leerer Titel seyn , so würde der

Kaiser Rechte zugsstehen können , die nach der teukschm

Verfassung nicht ohne Bewilligung der Reichsstände zuge¬

standen werden können.

Diesen Grundsätzen zufolge ersuchte daher der Kaiser

auf dem wesiphälischen Friedenskongreß has Reich um seine

Einwilligung , zur Errichtung einer neuen Kur für Pfalz.

Die Stände errheilten dieselbe , und so ward denn in dm

Friedensschluß selbst *) gesetzt : Itnperator c«>» rm^ r
'o

bllcae trsnguillitatis csulä co«/emr > , ut viZore praelsmis

couveutioms iussitutrm ssb eseotorstus novus . Nun hatte

es vollends keinen Zweifel mehr , daß zur Errichtung einer

Kurwürde die Einwilligung des gesammten Reichs erfordere

Lsnahr . Fried . Art , es- - -
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lich sey , denn schwerlich würde der Kaiser darum nachge¬
sucht haben , wofern er sie nicht für nothweudig gehalten
hätte . Indessen handelte Loch der kaiserliche Hof diesen sei¬
nen eignen Grundsätzen bey der Errichtung der Braun¬

schweigischen Kur Anfangs zuwider . Allein bald besann er

sich eines andern , als von Seiten der Neichsstände laute

Klagen darüber geführt wurden . Schon am 2 ; . März
1700 ließ er durch Kurmainz aus dem Reichstage erklären,
daß die ' bisherigen Vorgänge den Fürsten und Ständen , in
keiner Rücksicht , zu Schmälerung ihrer Rechte , noch sonst
zu irgend einigem Nachtheile gereichen sollten ; daß er ih¬
nen eine förmliche Declaration darüber ausstellen , und die

Sache durch ein Commisswnsdecret auf die herkömmliche
Weise -vn das gesammte Reich bringen wolle . Auch ver¬
sprach er ausdrücklich , daß künftig , ohne vvrgangsgeu Cs-
rnitialconsens sämmtlicher Stände des Reichs keine neue
und mehrere Kuren errichtet werden sollten . Eben so sr-
lärte auch K . Joseph I . in einem Commissionsdecret vom
21 . Zul . 1706 . , daß künftig neue und mehrere Kurwürde»

ohne des gesamimen Reichs Einwilligung nicht eingeführt,
und solches dem künftigen Neichsabschiede in korma lanctio-
nis praZmLticae einvrrleibt werden solle.

Mit dieser Erklärung , welche als eilst- kaiserliche Reso¬
lution auf die Beschwerden der Stände anzusehm war,
folglich grundgesetzliche Kraft hat , ( Z . 201 .) beruhigte
sich das - Reich und erkannte nunmehr die neunte Kur an.

Auch verglichen sich im I . 1712 . die beyden höhern .Reichs,

Kollegien dahiu , daß dem dritten Artikel des PrHjects der

beständigen Wahlcapitulation beygesetzt werden sollrs : Es

soll und willsauch ein zeitlicher Kaiser , ohne

Comitialbrwilligung des gesammten Reichs
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keine neue Kur e in führen ; allein es ist nachgehends

dieser Zusatz nicht wirklich in die Wahlcapitulatlon aufge-

nommen worden . — Es kommt aber auch darauf nicht an.

Genug , daß der Kaiser die vorhin bemerkte Erklärung ge-

thau hat , und daß auch nach einer älter » Observanz die

Einwilligung des gesummten Reichs erforderlich ist *) .

§ . 241.

Ein jeder Nelchsstand hat das Recht nicht nur Titel

und Würden zu ertheilen , sondern auch sowohl einzeln , als

im allgemeinen durch besondre Gesetze , oder sogenannte

Rangordnungen den Rang zu bestimmen , den ein jeder

haben soll . Sind dergleichen Gesetze vorhanden , oder ist

durch das Herkommen der Rang bestimmt , und entstehen

gleichwohl darüber Streitigkeiten , so ist dies als eine Ju¬

stizsache , zu betrachten , welche von dem Richter zu entschei¬

den ist . Fehlt es aber an Gesetzen , oder überhaupt an

Entscheidungsquellen , so hört die Sache auf , eine Justiz¬

sache zu sehn , und wird eine Negierungssache , die sodann

von dem Regenten ihre Bestimmung erhalten muß.

- Eine Reichs - Rangordnung haben wir nicht.

Sollte je eine gemacht werden , so müßte dies auf dem

Reichstage gssch ^en , weil hier die Rede von Abfassung

eines NcichsgeseheS seyn würde . Denn daraus , daß bas

Recht der Standeserhöhungen ein kaiserliches Neservatrecht

ist , folgt noch nicht , daß der Kaiser nun auch durch eigne

I Sehr zweckmäßig ist diese .ganze Materie von dem Hrn.
H . R . u . Pros . Schmelzer in einer eignen Schrift behandelt,
welche unter dem Titel : Ueber Teutschlands rechtliche
und politische Verhältnisse b ey Vermehrung der
Churcn zu Wezlar i/si . in 8 . erschienen ist.
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Gesetz ? den Rang der Reichsstände bestimmen könne. Zoll,
Münze u . s. w . gehören ebenfalls zu den kaiserlichen Ne -,
servatsn ; allein könnte der Kaiser wohl eine Reichszoll - oder

Münzordnung für sich machen?
Wie nun aber , wenn Nangsirsitigkeiten unter den

Neichsständen entstehen , kann diese der Kaiser entscheiden?
Man sagt zum Theil Za , weil er die einzige Quelle und

Ursprung aller Würden sey , und beruft sich theiis auf die

Observanz , theils auf ausdrückliche Gesetze *) . Allein die
Fälle passen nicht , und selbst die Gesetze sind dieser Behaup¬
tung zuwider . So soll und will der Kaiser nach dem N.
A . von 1500 . Tit . 5z . 1545 . § . 15 . und 1559 . H. 84 . mit

Rath Kurfürsten , Fürsten und gemeiner
Stände über die Sessivnsstreitigkeitcnrssbührliche , gütliche
oder endliche Entscheidung thuu . Nun würde zwar auf
dem Reichstage zuNegensburg im 1 . 1576 . von denNeichs-

sränden beschlossen , die Erkenntniß der Sessionsfachen dem

Kaiser allein heimzugeben , und cs ist auch , ohncrachtet
der Kaiser sich dessen weigerte und selbst verlangte , daß ei¬

nige Reichsstände hiezu mit verordnet werden sollten , da¬
her) geblieben. Allein dies Recht schien dem Kaiser selbst
lästig und unangenehm zu seyn . Zn den N . A . von 1594.

§ . 124 . 1598 - § - 7Z und 160 ; . § . 66 . begab er sich daher
wieder desselben und war nur erbötig : , ,sammt etlichen aus

dem Mittel des heil Reichs Kurfürsten , Fürsten und Stän¬

den hiezu depumren Perfonen rechtlich zu erkennen. " Man

Man s. den V e r s u ch ü b c r die Parificati 0 n der
bst er r e r chischen Gesä n dr e,n milden kur fn rstli ch e n.
Wien 1781 . 4 . Dagegen ist erst kürzlich erschienen: Ueber
die Parification der Lrzhevzoglich Qcsterreichb-
schen Gesandten mit den Gesandten der Kurfür¬
sten des H . R . Ä eich s i 7S 4 - 4-
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kann daher nicht sagen , daß der Kaiser das Recht habe,

die Nangstreirigkeiten dev Neichsstande allein zu ent¬

scheiden

Sechstes Capitel-
Von

der vollziehenden Gewalt und dem Strafrecht.

§ . 242.

^ ie besten Gesetze sind von keinem Werih , wenn sie nicht

auch zur Vollziehung gebracht werden . Die höchste Ge¬

walt im Staate muß daher die Macht haben , dir Bürger

riöthigen Falls zu zwingen , de» Gesehen Folge zi( leisten.

Diese G e w alt heißt die v 0 llziehende . Sie steht einem

jeden Reichsstand vermöge der Landeshoheit zu , und zwar

ohne deshalb an die Einwilligung oder Znrathziehung der

Landstände gebunden zu seyn . So gut es ist , wenn an

der gesetzgebenden Gewalt die Repräsentanten des Landrs

Theil nehmen , so wenig taugt eine solche Theisnahme an

der cxeculiveri . Diese muß bloß in de» Händen des Re¬

genten seyn , und so verhält es sich zur Ehre .der teutschen

Territonalversaffung wirklich in den einzelnen Staaten

Tenlschlands . Nur dem Landesfürsten Und in den Reichs»

*) Das Gegcntheil behaupten Moser in dem Tr . von des

Kaisers Regier . Rechte » und Pflichten , S . ; ; 4 . f . und Sieg¬

wann in seinem Versuch über die Rechte des Kaisers bey Strei¬

tigkeiten der Neichsstande über ihre Staatsgcrcchrsame . S . je»

dechdas Repertvr . des Staats und Lehnrechts. Art»

Rang §, 10,
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stützten dem Magistrat steht das Reckst zu , Zwangsmittel
zu gebrauchen und Strafen gegen denjenigen zu verhängen,
welcher sich weigert , den vorhandenen Gesetzen Folge zu
leisten . Nach dem Grade der Widersetzlichkeit richtet sich
der Grad des Zwangs , oder der Strafe . Helfen Auspfän¬
dungen , Geld - und Gefängnißstrafen nicht , so können Lei¬

besstrafen Statt finden , und sind auch diese fruchtlos die
Uebertretung der Gesetze zu verhindern , so können selbst Le-

bensstrafen verhängt werden , wodurch zwar nicht der Frev¬
ler des Gesetzes selbst zur Befolgung des Gesetzes gebracht
werden kann , wodurch jedoch andere umso eher bewogen
werden können , demselben F^ lge zu leisten . — Frevlich ist
es nach dem allgemeinen Staatsrechk sehr problematisch,
ob die höchste Gewalt im Staate berechtigt sey , Lebensstra¬
fen zu verhängen , indem dies voraussetzt , daß ein jeder
Mensch sich selbst sein Leben nehmen könne , weil er sonst
das Recht dazu nicht einem andern gültig übertragen könnte;
allein nach dem positiven Stcratsrecht hat die Sache kei¬
nen "

Zweifel.

Auch der Lebensstrafen giebt es in Teutschland mancher¬
lei) . Noch sind wir nicht dahin gekommen , daß wir nur ei¬
ne Gattung von Todesarten für Verbrecher gewählt hätten,
noch weniger haben wir darauf gedacht , welche Art die zu«
verläßigste , geschwindeste und wenigst schmerzhafteste sep,
und da wir jetzt alle französische Moden verbannen wollen,
so werden wir schwerlich die wirklich gute Mode in Anse¬
hung der Guillottine nachahmen . Statt der so verschriee¬
nen fürchterlichen Guillottine wird daher in Teutschland
das — minder fürchterliche ? — oder nicht vielmehr ungleich
schrecklichere ! — Schwerdt , Galgen , Nad , glühende Zan¬
gen , Scheiterhaufen rc . gebraucht . Zn aufgeklärten Län¬

dern



6 . C . Von der vollziehenden Gewalt. 22z

bern Deutschlands , in welchen es der Regent der Mühe

werrh hält , für eine bessere Erziehung und zweckmäßi-

gern Unterricht der Jugend zu sorgen , pflegen freylich die

Schweriner einzurosten , und die Galgen zu verfallen . Wo

aber Erziehung für eine Sache gehalten wird , um die der

Regent sich nicht zu bekümmern hat , und wo man Gesetze

nur durch Galgen und Rad bey Kräften erhalten will , da

ist es freylich anders.

In der eyecutiven Gewalt selbst liegt aber nicht bloß

das Recht Zwang und Strafen zu verhängen , sondern auch

die dazu erforderlichen Anordnungen zu treffen . Der Fürst

ist daher berechtigt , Gefängnisse anlegen , Zuchthäuser er¬

bauen , Pfahl , Galgen und Rad errichten zu lassen . Eben

so bestellt er die zur Execution erforderlichen Personen , Ge-

fängnißwärter , Scharfrichter 11. s. >m Dies alles sind l a n-

desherrliche Rechte . Der Gerichtöherr ist nur

dann dazu befugt , wenn ihm die peinliche Gerichtsbarkeit

in seinem Gerichtsbezirk zu verwalten , von dem Fürsten

überlassen ist.

§ . - 4Z.

Oft kann indessen der nöthige Zwang nicht durch ein¬

zelne Gerichtsdiener bewirkt werden . Ganze Banden vm

Räuber durchstreifen etwa das Land , machen es unsicher

und brauchen Gewalt ; oder es entsteht ein Aufruhr , eine

Empörung . Zn einem solchen Fall , oder aber wenn der

Feind in das Land brechen wollte , war der Regent berechtigt,

zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit die

Kräfte des ganzen Landes aufzubieten , und von den Unrer-

thanen die dazu erforderlichen Äienstr zu verlangen . Es

ergieng ein Aufgebot an die Untekthanen , bewaffnet zu er¬

scheinen und sich zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit,

Zweiter Baus « P
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so lange als die Noch dauern würde , gebrauchen zu lassen.

Dies nannte man die Landfolge *) ( ins leguelae ) . Auch

noch heutiges Tages , hat man,
' wie die neueste Geschichte

beweist , ein solches allgemeines Aufgebot ergehen lassen wol-

len , und wirklich hie und da ergehen lassen . Allein , da

man sich von einem Haufen undisciplinirter Leute nur wenig

ersprießliches versprechen kann , so nimmt man agch nur in

ganz außerordentlichen Fällen dazu seine Zuflucht . Wirklich

hat man es aber auch nur sehr selten nöthig , weil jetzt ein

jeder Reichsstand , vermöge des ihm zustehenden Rechts

der Waffen, ( ius armorrim ) geworbene Soldaten hält,

und in der That wäre es auch unbillig , ja Unrecht , wenn

man von den Unterthanen noch bey jeder Gelegenheit Kriegs,

dienste verlangen wollte , da sie ohnehin schon zur Erhal-

tung des Milikairs nicht wenig steuern müssen.

Unsre ganze Kriegsart hat sich überhaupt verändert;

der Regent hält daher geworbene Soldaten , die er nicht

nur zur Vertheidigung des Landes , sondern auch in Frie,

denszciten nöthigen Falls zur Erhaltung der Ruhe und

Sicherheit im Lande selbst , und zur Vollziehung seiner Be¬

fehle gebrauchen kann . Das Militair pflegt man in Lan d-

miliz und in reguliere Truppen einzutheilen . Jene

wird oft schlechtweg die Miliz , Landsoldaten , Land¬

ausschuß , Ausschüsse: rc . genannt . Sie pflegt zwar

auch in Regimenter und Compagnien eingetheilt und von

*) Jetzt sagt manr die Nation soll in Masse auf,

stehen . — Als die Franzosen den Beschluß faßten , daß die
Nation in Masse aufstehen sollte , lachte und spottete man in

Teutschland darüber , aber es dauerte nicht sehr lange , so woll¬
te man auch die teutsche Nation in Masse aufstehcn kaffen , ohne

zu bedenken , welch ei » aufferst gefährlicher Versuch Lies sepn
würde.
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gedienten Officiers und Unterofficiers commandirt zu wer¬

den , allein sie wird doch nicht so häufig , sondern nur etwa

an Sonn - und Festtagen nach geendigtem Gottesdienst in

den Waffen geübt , auch nicht so streNg , .als die regulirre

behandelt . Fremde werden darunter nicht ausgenommen,

sondern sie besteht blos aus eingebohrnen Landleuten , mit¬

hin macht sie die wahre Nationalgarde aus . Regel

ist es , daß diese Miliz in Friedenszeiten nur in außeror¬

dentlichen Fällen , in Kriegszeiten aber auch nur zur Ver-

theidigung des Landes und im Lande selbst gebraucht wer¬

den darf . Zuweilen sieht man sie als die Pflanzschule dev

regulirlen Truppen an , so daß jährlich die bey diesen er¬

forderlichen Rekruten daraus genommen werden.

Zu den regulirten Truppen wird sowohl die Cavallerie,

als Infanterie und Artillerie gerechnet *) .

Ein jeder Neichsstand ist aber nicht nur befugt , alle ge¬

nannte Gattungen von Truppen , den Kräften des

Landes gemäß, zu halten , und die dazu erforderlichen

Officiers zu ernennen , sondern er ist auch vermöge des in

der Landeshoheit liegenden Rechts der Waffen , berechtigt,

Stückgießereyen und Gewehrfabriken anzulegen , Pulver¬

mühlen , Zeughäuser und Festungen zu erbauen , wegen des

Salpeters Verfügungen zu treffen , die Einquartierung an¬

zuordnen , Werbungen anzustellen u . s. w . Oft ist beson¬

ders wegen der beyden letzten Punkte in den Landesgrund,

gesehen etwas bestimmt , daß alsdann zur Norm dient.

Wo dies der Fall nicht ist , hat der Regent frepere Hände,

P 2

') Doch werden ' auch zuweilen regulirte Truppen den leich¬

ten Truppen , als Husaren , Jäger , Freycorps entgegen gesetzt.
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doch ist er nie anders zu gewaltsamen Werbungen be-

rechrigt , als zur Verlheidigung des Landes , oder zur Stel¬

lung seines Reichs - und Kreisconkingents *) .

Uebrigens ist kein mittelbarer Stand berechtigt Solda-

ten zu halten , und es ist daher als etwas ganz besonderes

anzusehen , wenn etwa eine Landstadt z . B . Rostock , oder

ein Landsaß z . B . die Hrn . von Niedesel zu Lauter«

bach Soldaten zu halten berechtigt sind . Indessen dürfen

sie dieselben blos zur Schildwache , oder zu Executionen

gebrauchen . Selbst nichtregierende Herren , Gemahlinnen

oder Wittwsn eines Fürsten sind nicht befugt Soldaten zu

halten . So wurde im I . 1709 . der von ihrem Gemahl

getrennten Gräfin von Schaumburg - Lippe von dem

Reichshofrath befohlen , vor allen die bey sich habende Gar¬

de und andre Militairpersonen von sich zu thun **) »

§ . 244.

So sieht es in den einzelnen temschen Reichslanden

aus . Nicht so gut steht es mit der exekutiven Gewalt des

Kaisers . AlsKaiser hat er weder Soldaten , noch hän-

gen andre Zwangsmittel unmittelbar von ihm ab . Der

Kaiser hat zwar die vollziehende Gewalt , allein in der Aus¬

übung dieses Rechts ist er sehr eingeschränkt und an gewisse

gesetzliche Vorschriften gebunden , die , wie man leicht erach¬

ten kann , sehr zum Vortheil der Neichsstände gereichen.

*) Moser von Nöthigung der Unterthanen zu regulirten
Kriegsdiensten ; in der Sammlung einiger neuen Ab¬
handlungen von deutschen S t a a t s s a ch en, 176? . 4.
Putters Rechtsfalle , V . ; . Th . i . S . 265 . Uebcrhaupk f-
man Moser von der Landeshoheit in Militairsachen.

**) Mosers Staatsrecht , LH. io . S.
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welche zwar selbst gern erequiren , aber sich nur ungern

exequiren lassen.

Vorzüglich muß ein Unterschied gemacht werden zwi¬

schen der Vollstreckung der kaiserlichen Befehle gegen mit¬

telbare und gegen unmittelbare Personen und Glieder des

Reichs . Gegen jene kann nach ausdrücklicher Vorschrift

der Neichsgesetze die Execution nur durch ihre Landesobrig¬

keit geschehen . Ist also ihre Sache etwa durch Appellation

an die Reichsgerichte gediehen , oder hat gegen sie sogleich

in der ersten Instanz bey den Reichsgerichten geklagt wer¬

den kölmen , so müssen diese die Vollstreckung der gefällten

Urtheile der Landesobrigkeit übertragen , welche dazu nöti¬

gen Falls ihr Militair gebrauchen , oder auch die Hülfe ei¬

nes benachbarten Neichsstands erbitten kann . Nur alsdann

leidet dies eine Ausnahme , wenn etwa ein ganzes Land,

wie in unfern Tagen das Lüttichsche, in Aufstand be¬

griffen ist . Dann kann in so fern auch die Erecution auf

die Kreise erkannt werden , daß durch Kreistruppen erst die

allgemeine Ruhe wieder hergestellt wird . Ist aber dies ge¬

schehen , so gehört nach unsrer keutschen Verfassung leider,

leider! die Bestrafung einzelner Personen und die Voll¬

ziehung der wider sie gefällten Urtheile für den Landesherrn,

welches der Billigkeit und selbst der Politik nach um so we¬

niger seyn sollte , als dieser selbst in einem solchen Fall als

Parchey zu betrachten ist *) .

Pz

Ich habe in dem vorhergehenden meine Verwunderung

darüber geäußert , daß man jetzt nichts mehr von der Lüttichschcn

Sache höre . Seitdem habe ich 1) ein Reichskammergerichtliches

Urthel vom ; o. Marz 1792- , ferner 2) eine Druckschrift unter

dem Titel ; Etwas vo » Lüttichfchen Sachen nach der
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Was nun aber die Epecution gegen einen unmittelbaren
Stand des Reichs betrist , so ist die alsdann zu beobach¬
tende Verfahrungsart in einem eignen Gesetze , welches die

sogenannten Revolution Octob . 1791 . 4 . , ingleichen eine an¬
dre unter dem Titel : lieber das Lüttichsche Edict , oder
die sogenannte Amnestie v 0 m,aö . O c t . 1791 . — Nov.
1791 . 4 . und g ) Hstäresse g5a btsjeste l 'Lmxereur zu nam stsslüs-
tzois . Sexc. 1791 . z 5 eclsn ^ deren Verfasser ist , erhalten¬
en der ersten heißt cs : „Die wahrend der Revolution wegen
constitutionswidrigcr Einrichtung entlassene und dadurch und
auch sonst sich für sehr beleidigt erachtende XXIlgcr wurden; wie¬
der zusammengesetzt , und maßen sich die Erkenntniß über die zur
Zeit der Revolution vorgcfaUenen Facta ganz nichtig an . — Blos
der kaiserlichen Commission (sie besteht aus Münster und Jü¬
lich, weil Cleve keinen Thcil daran nehmen mag) und den
Lüttichsche» Schossen hat das kais. Kammergcricht einen Theil
der Cognition über die Revolution unter gewissen Modifica-
tjvnen aufgetragen . Aber letztere fragen seht wenig nach diesen
Nsodifieationen, wenn solche mit dem so tief angelegtenPlan
zur Rache in Collision kommen . So werden z . B . den
2 nhaftirten keine Defensoren verstattet, und man
quält sie so lange, bis sie der von dem kais. Kammergcrichte ver¬
ordnet«! Versendung der Jnquisitionsacten an eine auswärtige
rinparthcyischeJuristenfacultat , entsagen. Vörden incompctcn-
te» XXIIgern sind unzählige Proccsse im lebhaftesten Gange gegen
diejenigen, welche bcymHofe im üblen Geruch stehen, aus Kien;
oder aus Beschuldigungen, die sich von der Revolution her da-
tiren . Wenn ein sogenannter Patriot einen Episkopalenwährend
der Revolution nur einmal scheel angesehen hat : so belangt die¬
ser ihn bey denVir>btüeux . Jeder Kläger ist daselbst willkommen,
^ darf ohne Kosten proceffircn ; aber die Beklagten werden mit
kurzen Terminen , die oft nur auf eine Stunde gehen,
geangstigt und sodann durch ungeheure Gerichtsge¬
lbühren und schwere Geldstrafen völlig ausgczo-
gen. Viele undganz unschuldige Leute haben sich sogleich durch
Vergleiche und durch Zahlungen von ;o . 40 . 50 . Louisd 'or von
diesen Vepatiouen zu befreycn gesucht . — . Am Ende heißt es:
Ob diese Geschäftsmanipulation und die Art und Weise , wie die
Lütticher, seit der Iurüchkuust des Hrn . Fürstbischofs in das Land
hehgndelt werden , der in den kammcrgerichtlichen Urtheilen ge¬
äußerten Erwartung gemäß scyf stellet man höherer Beurthei,
lung anheim. Iu Lüttich getrauet sich Niemand mehr ein Wott
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Executionsordnung genannt wird , vorgeschrieben.
Diese Ordnung , welche einen Theil der N. A . von 1555 .'

P 4

für die Constitution oder für die Jnhaftirtcn , oder für die Exu¬
lanten zu mucksen , geschweige laut zu reden : um nicht von den
Schöffen in,einen finstern Keller gesteckt zu werden , oder wenig¬
stens ' einen Vin^räeux Proceß an den Hals igeworfen zu bekommen.
Dieses sonst zur Bändigung der Gewaltthätigkciten und gegen die
Eingriffe der fürstlichen Beamten niedergesetzte Friedensgcricht
ist fast in eine Lkambre sräence , nach der Manier Philipps 'II. ge¬
gen feine Belgier ; ausgeartet . Mit einem Worte , die
Lütticher sind der willkührlichsten und härtesten
Behandlung land - und kreiskündig völlig Pr ei 4
gegeben . - In der zwcytcn Schrift heißt es : In Sachen-
die dem Hofe unangenehm sind , werde» die kammergerichtlichen
Ilrthcilc und Vorschriften nicht befolgt. Wenn aber davon die
Rede ist , den gehässigen Verfolgungen auf einmal ein Ende zu
machen , so heißt cS : die Verfolgungen geschahen nach Vorschrift
der kammergerichtlichen lirtheile . Das ist keine Amnestie,
wenn man bffentlich vergiebtund heimlich sich
rächt. Es ist daher sehr z » wünschen , daß es dem violenten
Conseil dcS 'Hru . Fürstbischofs vernehmlich gesagt werde , der
Sinn und die Mcynung des höchsten Richters in den Urtheilen
vom 4 . Dec. 1789 . und n . Febr. 1791 . gehen dahin , und Recht
und Billigkeit erfordre es , daß , wenn man mit einem ganzen
Wolke zu thun habe , man den Weg der allgemeine » Vergessen¬
heit und Vergebung cinschlagcn und das süße Rachgefühl dem
allgemeinen Wohl zum Opfer bringen ; daß mau , um k ü n s-
tige ähnliche V 0 rfällezu vermeiden, die Landesbe-
fchwerdcn , welche das Mißvergnügen und den Aufstand des
Volks veranlaßt haben , ruhig und unparthepischuntersuchen und
abstellen müsse ; daß man dadurch , wie sich das kammergerichtli«
che Urthel vom 4 . Dec. 1789 . vortrefflich ausdrückt:

„Das allgemeine Wohl des Landes , auch Wiederaufleben
„des so unentbehrlichen wechselseitigen Vertrauens,"

befördern müsse ; und daß der Character des Von xrmce , de§
xrince , xere cke les lujets , mehr in Handlungen als in Edikten be¬
stehe , sollten sie auch von den Kanzeln verlesen , oder an allen
Eckpfosten der Straßen angeschlagen scpn . — Die dritte Schrift,
oder die /4-/-lreFb enthält viele Impertinenzen gegen das Kammer«
gericht, ob nicht aber auch zwischen durch manche fürtrefflichs
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ausmacht , ist durch mehrere folgende Ns ^ hsgesetzes bestätigt,
aber auch minZusätzen bereichert morden . Eine neue und

verbesserte Execmionsordnung wäre sehr zu wünschen . Es

ist mehrmals davon auf dem Reichstage gesprochen worden,
aber nichts ist zu Stande gekommen . Zwar kam die Sache
im I . 167z . so weit , daß deshalb ein NeichSgutachten an
den Kaiser erstattet und demselben ein Aufsatz der aus den

Neicksabschieden zusammen getragenen und in einigen Pun¬
kten verbesserten Erecutions - Ordnung beygelegt wurde , al¬
lein der Kaiser machte verschiedene Erinnerungen dabey und

so blieb denn die ganze Sache wieder liegen . Seitdem hat
man nun zwar im I . 1711 . den Kaiser in der Wahlcapi-
tulation verpflichtet , möglichst zu befördern , daß die letzte
Hand an die Revision dieser Epecutionsordnung gelegt wür¬
de , allein es scheint die Sache keinem Theil rechter Ernst
zu sepn . Zwar ist es im I . 1790 . dem Kaiser wieder¬

holt zur Pflicht gemacht , bald nach angetretener Regierung
zur endlichen Berichtigung dieser so dringenden Reichsanger
legenheit bey der allgemeinen Reichsversammlung das erfor¬
derliche zu veranlassen , aber ohnerachtet der nun verstor --
bene Oesterreichische Gesandte Freyherr von Borie *) die

Sache und Wahrheit ? möchte vielleicht manchem scheinen. In
dem erst angeführten kammergerichtlichen Urtheile heißt es von
derselben : sie enthalte ganz unsinnige , eine Verstands » er-
w irrung des Verfassers verrarhende gegen das Kammergcricht
ausgestoßeue Injurien . — Von so braven und jnstizliebcnden
Männern , als die Mitglieder des Reichskammergerichts sind,
steht indessen zu erwarten , daß sie wenigstens alles mögliche thnn
werden , um die Llwmbrs grclenls etwas abzukühlen . — War
es übrigens , wenn das angeführte nur zur Halste wahr ist , zu
verwundern , daß man in Lüttich die Franzosen mit offenen Ars
Men empfing?

Der Herr von Bori .e soll in Betreff der Reichs - Execus
LiWsordttUng vieles vorgearheitet hahen , Es lvare sehr zu mün-
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Vornahme und Berichtigung dieser Sache , als fürstlich

Würzburgischer Gesandter im Neichsfürstenrath bald nach¬

her empfahl , so ist doch noch nichts in der Sache geschehen

und es verschwindet jezt die Hoffnung immer mehr , daß je

etwas geschehen werde.

Nach den vorhandenen Gesetzen muß die Exemtion den

ausschreibenden Fürsten desjenigen Kreises , vessen Mitglied

der zu exequirende ist , von dem Kaiser übertragen werden.

Diese erlassen sodann gewöhnlich erst einige Warnungsschrei-

ben ; wollen aber gütliche Vorstellungen nichts helfen , so

lassen sie ihre Truppen gegen den ungehorsamen Stand

ausrücken . Widersetzt , er sich , oder sind sie zu schwach , so

kann auch noch den ausschreibenden Fürsten eines oder meh¬

rerer benachbarten Kreise die Exemtion mit übertragen wer¬

ben ; wovon die Lültichsche Exemtion das neueste Beyspiel

gegeben hat . Sollten die Kreisausschreibenden Fürsten Her¬

der Sache interessict seyn , oder sich den Auftrag verbitten

( welches billig nicht Statt finden sollte ) so kann ebenfalls

den ausschreibenden Fürsten eines benachbarten Kreises die

Exemtion aufgetragen werden *) . Z » ältern Zeiten nahm

schen , daß dies dem Publicum von einem Sachkundigen Manne,
etwa dem Freyherru von Ompteda, mochte mitgetheilt wer¬
den . Doch dies ist wohl mehr zu wünschen , als zu hoffen.

H Wie aber ,
' wenn die Kreisausschreibenden Fürsten nicht

erequiren wollen , uild auch die Transseription des Exccutivns-
Mandats uichtsfruchtet ? däsRcichskammergericht hat ohnlanast
diesen Knoten gelbst . Es erkannte in Sachen der Eingesessenen
des freyen Grundes Seel und Burbach , gräflich Sayn Hachen-
burgischeu Autheils , wider die Gräflich Sayn Hachenhnrgische
Vormundschaft , unter den s . Jul . 1794.
- „ Ist bey der in exeguenäo verweigerten Rechtshnlfe nunmehr
vorwaltenden Umstanden nach rechtlich erkannt , daß die impe-
trantischcn Uuterthanen ihr ? gn di ? Herrschaft und deren Renk-
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es besonders der Neichshofrath nicht so genau mit der Exe-
«utions - Erkennung , wovon die gegen die Stadt Dona-

werth und den Kurfürsten von der Pfalz verhängten
Exekutionen Beweise liefern . Man hat daher von Seiten
der Neichsstände diesem noch mehr durch den W . F . Art . 16.

§ . 2 . und die Wahlcapitulation Art . 20 . § . 5 . vorzubeu¬

gen gesucht , und es überhaupt dem Kaiser zur Pflicht ge¬

macht . in der Reichs - Executionsorduung einseitig nichts zu
ändern.

§ - - 45 -

Der Kaiser hat auch das Recht zu strafen , allein in der

Ausübung dieses Rechts ist er ebenfalls sehr eingeschränkt.

In ältern Zeiten fand vorzüglich die Strafe der A ch t und

Oberacht *) Statt , wodurch der Geächtete aller Ehren,

Würden , Rechten und Gerechtigkeiten , ingleichen der öf-

kammer zu bezahlen habenden rückständigen und laufenden Dienst¬
gelder , Pfächte , Beede und alle übrige schuldige Abgaben , nur
allein die Reichs - und Kreis - Prästanda , Beytrag zu den Rö-
mermonaten , Contingentsgelder und die Landessteueru im aller¬
eigentlichsten und uneingeschränktesten Verstände ausgenommen,
in so lange innen zu behalten, bis
dic8umma iuäicgki cum ukuris s clara lencsnria äe i ^ . ^ gril . 1791-
getilgt sepn wird , hiemit zu auctorisircn und zu berechtigen senn.
Jedoch ist den Jmpetranten , sich alljährlich mit der Vurggräsii-
chen Rentkammer über den Abtrag an den Schulden zu berechnen,
hiemit aufgegeben und sollen beyde Theile einander das Erforder¬
liche hiezu mittheilen ." S . mein Staats - Archiv, Heft r . S - 88.

") A ch t und Oberacht sind eigentlich unterschieden . Jene
ist das erste Decret , worin einem Ueberfreter der ReichLgesctze
be» des Kaisers und des Reichs Ungnade anbefohlen wird , dem
Mandat zu gehorchen , oder widrigen Falls in den Bann verfallen
zu seyn . Diese ist das letzte Decret , welches sogleich die Strafe
nach sich zieht . Bisweilen wird aber auch selbst, in Reichsgesetzen,
unter der allgemeinen Benennung Acht , dasjenige verstanden,
was eigentlich die Oberacht aüsmacht , und jetzt ist diese letzte
Benennung fast ganz abgckommen.
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fentlichen Sicherheit mid des gemeinen Friedstandes beraubt

wurde *) . Sollte diese Strafe gegen einen Neichsstand

verhängt werden , so konnte dies dem Herkommen nach nicht

anders , als durch das Urtel eines Fürstengcrichts , dessen

Vorsitzer der Kaiser war , geschehen . Allein in dem sechs-

zehnten und siebenzchnten Jahrhundert maaßten sich die

Kaiser die Untersuchung und Entscheidung ganz allein cnv

und so geschah es denn wohl , daß politische Gründe die

Stelle der Rechtsgründe vertraten ** ) .

Auf dem westphalischen Friedenskongreß kam diese Ma¬

terie sehr lebhaft zur Sprache , allein die kaiserlichen,Ge¬

sandten behaupteten , daß dies eine auf diesen Congreß nicht

gehörige Rcichsangelegsnheit sey , und so ward sie denn in

dem Osnabr . Frieden Art . 8 - § . z . zur Ausgleichung auf

den nächsten Reichstag verwiesen . Auf diesem ward zwar

etwas von den Achtserklärungen gehandelt , allein die Sache

kam zu keinem Schluß , vielmehr begnügte man sich , sie dem

nächstkünftigen Reichstag wieder zu empfehlen . Inzwischen

übereilte man sich auch auf diesem mit der doch so wichtigen

Angelegenheit nicht , und darüber geschah es , daß während

des spanischen Successionskriegs der Kurfürst vvn Baiern

eigenmächtig von dem Kaiser in die Acht , der Kurfürst von

Cölln aber seiner Regalien privirt wurde . Nun erwachte

man endlich aus dem Schlummer und eS verglichen sich die

Wird jemand blos seiner Ehren , Reckte und Wurden,
aber nicht zugleich der öffentlichen Sicherheit beraubt,
so nennt man dies eine Privation ber Regalien. Geistliche und
Damen werden nie in die Acht erklärt , sondern nur ihrer Re¬
galien privirr.

Doch sind auch di ? altern Zeiten von Vorwürfen - dieser
Art mehr ganz frey , wovon die Achtserklarung Heinrichs
des Löwen den besten Beweis zieht.
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beiden höhern Neichscollegien dahin , daß Niemand künftig

ohne rechtmäßige und gnugsame Ursache , auch ungehört und

ohne Vorwiffen Rath und Bewilligung der Kurfürsten,

Fürsten und Stände in die Acht oder Oberacht erklärt wer¬

ben sollte . Bey den Reichsgerichten könne zwar der Proceß

instruirt , allein alsdann sollten die Acten auf den Reichs¬

tag geschickt , hier eine Deputation aus allen drey Reichs-

tsllegien ernannt , und von dieser nach geschehener Prüfung

gutachtlicher Bericht an bas gssammte Reich erstattet und

nnr von diesem das Urtel selbst gefällt , und von

dem Kaiser bestätigt werden . Dieses alles ward in das

Project der Wahlcapitulation gesetzt , und sofort in die !

Wahlcapitulation K . Carl VI , eingerückt . Seit dieser

Zeit hat sich kein Fall wieder ereignet , daß ein Neichsstand

wäre in die Acht erklärt worben , indem ein Versuch , der

während des siebenjährigen Kriegs gemacht wurde , fehl

schlug . ( § . 177 . ) Da nun übrigens auf diese Art der Kai¬

ser nicht einmal ohne Einwilligung des Reichs , einen Stand

desselben in die Acht erklären kann , so kann man daraus

sicher den Schluß machen , daß er um so viel weniger eine

noch härtere , nemlich eine Lebensstrafe eigenmächtig

über denselben verhängen könne . Freylich werden Fälle die- >

ser Art nicht leicht Vorkommen , aber undenkbar sind sie doch I

nicht . Ließ nicht K . Carl V . dem gefangnen Kurfürsten !

von Sachsen schon das Todes - Urtel ankündigcn , und woll » ;

le nicht auch K . Le 0 p 0 ldI. einen Fürsten des Reichs ent¬

haupten lassen?

Nicht einmal des Sitz - und Stimmrechts kann der Kai-

si r nach deutlicher Vorschrift seiner Wahlcapitulation Art . r.

. z . einen Reichsstand eigenmächtig und ohne Reichstägige

A -eivilligung berauben , und eben so wenig kann er ihn sei-
'



6 . C. Von der vollziehenden Gewalt . 2 z?

ner Landesregierung entsetzen . Dieser letztere Zusatz ward

erst im I . 1742 . gemacht und es hat zu demselben wahr¬

scheinlich die Entsetzung des Herzog Carl Leopold von

Mecklenburg Veranlassung gegeben.

Aber ka'nn der Kaiser einen Reichsstand mit Gsfäng-

niß oder Leibesstrafen belegen ? Ein ausdrücklich ver¬

bietendes Gesetz haben wir darüber nicht . Zn Ansehung

Nichtregierender und bloßer Reichsunmittelbarer Her¬

ren hat die Sache auch wohl keinen Zweifel , weil dem

Kaiser einmal die höchste Gerichtsbarkeit im Reiche zu¬

steht . Wegen der wirklich Negierenden entsteht

hingegen ein Bedenken , indem diese durch
' eine Ge-

fängnißstrafe ihrer Landesregierung entsetzt , und sie von

ihrem Sitz - und Stimmrecht dadurch ausgeschlossen werden

würden . Indessen haben wir doch noch in neuern Zeiten

drey merkwürdige Fälle dieser Art gehabt . So ward der

regierende Graf Friedrich von Leiningen Günters,

blum wegen feiner abscheuungswürdigen Laster und

Schandthaten * ) im I . 1770 . arretirt ; der Wild - und

Rhsingraf Carl Magnus zu Nheingrafenstein ward im

Jul . 1775 . wegen „ der von ihm selbst eingestandenen

schändlichen Betrügereien , unverantwortli¬

chen Mißbrauchs der Landesherrlichen Gewalt

und vielfältig begangener , befohlner und zuge¬

lassener Fälschungen zu einer zehnjährigen Festungs«

strafe: und der ReichserStruchseß Graf Gebhard Xaver

Ihm wurden folgende Verbrechen Schuld gegeben : Got¬

teslästerung , attent .irte ds»»c-
'Aa , EeFe -«»- , Biga¬

mie, Oi «re» tae/iie und ca„c,-Aonr - seiner Unter,

thanen , und unerlaubter Mißhandlung fremder

auch geistlicher Personen.
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zu Wolfegg - Waldsee im Z . 1778 . zu einer zweyjähri-
gen Gefangenschaft veruttheilt. Zu allen diesen Vorfällen
hat das Reich geschwiegen *) , und so möchte wohl dasselbe
dadurch zu« erkennen gegeben haben , daß es nicht glaube,
der Kaiser habe hiedurch gesetzwidrig gehandelt.

Desto häufiger kommen übrigens Geldstrafen vor.
Es ergeht kein Mandat , in welchem nicht bey einer Pön
von 5 . io . bis zwanzig Mark tätigen Goldes **) etwas ge¬
boten wird . Aber freylich fehlt es mehrentheils an der Voll¬
ziehung , und was hilft alsdann alles drohen?

Siebentes Capitel.
Von

dem kaiserlichen und landesherrlichen Rechte des
Fiscus.

§ . 246.
Es können also auchGeldstrafen verhängt und eingetrie-
den, ja es kann sogar in gewissen Fällen — so äußerst hart die¬
ses auch für die unschuldigen Nachkommen und Verwandten

*) Es trug zwar Kurbraunschweig beyAbfassung der
Wahlcap . Kc Leopold II . darauf au , den Worten des ft 4.
Art . 1 . auf irgend eine andre Weise entsetzen , noch bcyzufugen:
weder «Leert« n 0 ch »'Hecte . Allein dies Monitum gierig nicht
durch. Trier und Colln glaubten , daß diese Worte zur Ver¬
eitelung der in gewissen Fallen nothigcn rechtlichen Oberstrichtcr-
lichen Erkenntniß angeführt werden konnten , mithin sey der
Text beyzubehalten.

") Eine Mark Goldes beträgt§6 Thlr. , eine Mark Silber
s Lhlr.
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ist — ein Unterthan seines sämmtlichen Vermögens für

verlustig erklärt werden . Aber wer soll nun diese Gelder,

dieses verfallene Vermögen haben ? Es dem Richter zu

überlassen , würde in mehr als einer Rücksicht gefährlich

seyn . Dann möchte nicht nur Mancher eine Strafe er¬

leiden , der etwa blos einen Verweis verdient , sondern es

möchte auch öfters ein Verbrechen mit Geld gebüßt werden

können , das billig schärfer bestraft werden sollte . Den Vor¬

theil muß also ein dritter haben , und wer könnte dieser drit¬

te anders seyn , als der Regent , der für die Besoldung der

Räche und Beamte sorgen muß ? Es ist dazu eine eigne

Kasse bestimmt , in welche außer den Strafgeldern auch noch

andre Gefälle fließen , welche der Regent von einzelnen Un-

terthanen und deren Vermögen in bestimmten Fällen , zu

erheben , befugt ist *) . Diese Kasse heißt der Fiscus,

und .ist daher wohl von andern Landes - oder Landesfürstli¬

chen Kassen zu unterscheiden , die Befugniß selbst aber , ist

unter dem Necht des Fiscus zu verstehen.

Um nun für die Gerechtsame des Fiscus gehörig zu sor¬

gen , und dessen Einkünfte zu verwalten , kann der Regent

eigne Fiscalbcamte ernennen und diesen die Sorge für den

Fiscus übertragen . — Nicht selten bekommt der Fiscus

deshalb Streitigkeiten , soll er in diesem mehr als sein Geg¬

ner begünstigt werden ? Die ältern römischen Gesetze waren

so billig , diese Frage zu verneinen . Er sollte nicht mehrere

Rechte haben , als jeder Privatmann . In der Folge be¬

günstigten indessen die Kaiser ihren Fiscus immer mehr,

indem sie ihm nach und nach verschiedene wichtige Vorrechte

Schnauberts Anfangsgründe des Staatsrechts der ge¬

lammten Reichslande . §, zoü.
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ertheilten . Man kann leicht denken , daß man diese nicht

wird haben außer Uebung kommen lassen.

§ . 247.

Inältern Zeiten glaubte man , daß nur der Kaiser einen

Fiscus haben könne , und so lange unsre teutschen Reichs¬

stände noch nicht Regenten waren , hatte dies auch wohl
keinen Zweifel . Aber nun erhielten sie Landeshoheit und

nun hätten auch sie billig einen Fiscus haben sollen , allein

daran dachte man lange nicht — vielleicht , weil in dem

Römischen Rechte , das damals als die vorzüglichste Quelle

unsers teutschen Staatsrechls galt , nur von einem kaiser¬

lichen Fiscus die Rede war . Sollte also ein Mittelbarer

von dem Kaiser an Geld gestraft , oder sein Vermögen , et¬

wa wegen eines begangenen Majestätsverbrechens , oder

weil er in die Acht erklärt war , confiscirt werden , so maaß-
te sich dieses der kaiserliche Fiscus an . So lange Fälle die¬

ser Art nur einzeln vorkamen , und etwa die Nerchsstände
mit den confiscirten Gütern ihrer Unterkhanen von dein Kai¬

ser wieder belehnt wurden , hatte man kein Arg daraus.

Mancher Neichsstand war auch wohl von dem Kaiser mit

dem Recht des Fiscus beliehen , oder hatte sich selbst in den

Besitz dieses Rechts gesetzt.

Endlich aber giengen den Kurfürsten während des breys-
sigjährigen Kriegs die Augen auf . Mit dem Kurfürsten von
der Pfalz und einigen andern Reichsständen waren zugleich
deren Anhänger,in die Acht erklärt . Unter diesen gab es
Viele , welche Lehen von Reichsständen hatten , und so ent'

stand deshalb die Frage , ob dergleichen Lehen , wenn die

Vasallen derselben für verlustig erklärt würden , nicht viel¬

mehr dem Lehnsherrn , als dem Kaiser heimfallen müßten,

weil
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weil sonst in der That der Lehnsherr selbst dadurch gestraft wer¬
ben würde ? DisseFrage führte darauf , wie es mit den Allodial,
gütern in einem solchen Fall zu halten sei) ? Der Kaiser behaup¬
tete , baß ihm alle und jede Confiscaüonen , sie seyen auch gele¬
gen , wo sie immer wollen , als ihm einig und allein gebüh¬
rend und zuständig , je und allzeit und noch , für sich und zu
seiner eignen Disposition Vorbehalten bleiben müßten -, und
diese Behauptung setzte er glücklich gegen einzelne Neichs-
stände durch *) . Doch nun säumten die Kurfürsten nicht,
dm Römischen König Ferdinand III . sogleich in seiner

Wahlcapitulation ( r6z6 .) zu verpflichten , daß er indem
Fall , wenn die Vasallen der Stände , wegen des Verbre¬

chens der beleidigten Majestät , ihre Lehen verwirkt hätten,
oder verwirken würden , die Stände selbst nach ihrer Will-

kühr darüber schalten und walten lassen , keineswegs aber

dieselben weder zu dem kaiserlichen Fiscus einziehen , noch
dem Lehnsherrn die vorigen , oder andre Vasallen aufdrin¬

gen wolle **) . Sobald also ein Neichsständischer Vasall
rin Majestätsverbrechen begeht , und deshalb seiner Lehen
für verlustig erklärt wird , so fallen dieselben dem Lehnsherrn
anheim , und diesem kann der Kaiser weder den vorigen,
noch einen andern Vasallen aufdringsn , folglich kann auch
nicht einmal die nachherige kaiserliche Begnadigung des Ver«

brechers die Wirkung haben » daß derselbe sein verwirktes

Lehyr wieder erhält.

*) Man s. den Vergleich zwischen K . Ferdinand II . und
dem Hochstift Würzburg vom I . iSzo. wegen der von dein
Kaiser Majestätsoerbrechen halber confisrirten Würzburgischen
Activ - Lehen ; in Lünigs Lorp . sur . keuä . Th . i . S « i ; 8L»

Wahlcapit . Art . 2l . j .- s — 4.
Zweiter Band, 2 t,
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' Auf gleiche Weise wußte auch ferner der römische König

versprechen , die wegen beleidigter Majestät , oder anderer

Bergehungen jetzt oder künftig verwirkten Allodialgüter , den

mit den Rechten des Fiscus belehnten , oder in dem herge¬

brachten Besitze derselben befindlichen Kurfürsten , Fürsten

und Ständen , unter deren Bothmaßigkeit sie liegen , kei¬

neswegs zu entziehen , sondern die Landesobrigkeiten mit

Confiicirung derselben verfahren zu lassen . Freylich ist hier

nur die Rede von solchen Neichsständen , welche mit den

Rechten des Fiscus belehnt find , oder dieselben hergebracht

haben , und eben so redet auch der Osnabr . Friede *) nur von

, nicht aber conülcunäi der Reichsstädte,

mithin möchte es scheinen , daß das Recht des Fiscus nicht

einem jeden Neichsstande zustehr . Allein es wird wohl kein

Reichsstand seyn , der nicht dies Recht hergebracht hätte,

und da auch der westphälische Friede nicht blos einigen , son¬

dern allen Reichsstädten dergleichen Gerechtsame zuschreibt,

ja sogar heutiges Tages der Reichshofrath zwar nicht der

Reichsritterschaft , als ein Corpus betrachtet , wohl aber

Len einzelnen Mitgliedern derselben das Recht des Fiscus

zugesteht **) , so hat es wohl keinen Zweifel , daß allen und

») Art . 8 . f. 4 . Vcrgl . Car . ttenr . 6 er - / ei - xrozr . äs mrs

K5ci civitrrum imxerii . Nardurx , 1780.

Friedr . Aug. Huch vom Rechte des Fiscus des unmit¬

telbaren deutschen Reichsadels ; in Siebe ukecs jurist . Maga¬

zin , Bd . i . Nr . XM . Daß der Reichshofrath der Reichsritter-

^chaft in corpore das Recht des Fiscus nicht gestatte , ergiebt sich
aus einem Conoluso desselben in Sachen des Ritterorts Ortenau
conrra Baaden , worin es heißt : Uebrigens werde ihr , Rcichs-

ritterschaft , daß sie sich bey der Besitzergreifung dieses reichsun-
raittelbaren Guts ein ganz unerfindliches -'«- //er beygc-
legt , und aus diesem irrigen Grundsatz sich des Besitzes zum

Aheil auch im Namen ihres Rittercorporis angemaßt habe,
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jeden Reichsständen dieses Recht gebühre » Am besten wäre

es indessen , wenn künftig in der Wahlcapitulation die Wor¬

te : mit den Rechten des Fiscus rc . ganz weggelassen wür¬

den , und es blos hieße : , ^den Kurfürsten keineswegs zu
entziehen , sondern die Landesobrigkeiten mit Confiscirung
derselben verfahren zu lassen . Alsdann würde noch weniger
Bedenken in Ansehung der Reichsständischen Fiscalgerechtsa-
me einlreren können . — Doch wer macht es heutiges TagS

wohl einem Reichsstand streitig , Fiscalbeamte zu bestellen
und das Recht des Fiscus in seinem ganzen Umfange ausr

zuüben?

Ganz anders verhält es sich hingegen mit Mittelbarere

Personen , Landsassen , oder Städten . Einzelne , geringe

Fiscalrechte pflegen zwar wohl mit der Patrimonialgekichts^
barkeit verbunden zu seyn , z . B . die Erhebung geringer

Geldstrafen ; allein daraus läßt sich noch nicht auf dies Recht

in seinem ganzen Umfange schließen

*

*>

ß. 248.

Da also ein jeder Reichsstand das Recht des Fiscus selbst

hat , so scheint das kaiserliche Recht des Fiscus heutiges Tar

ges bloß aus unmittelbare Personen und Güter des Reichs

eingeschränkt zu seyn . Indessen giebt es doch gewisse soge¬

nannte Fiscalsachen , in weichen auch mittelbare Personen

sogleich in erster Instanz bey den Reichsgerichten belangt

Q . ä

ernstlich verwiesen , mit der Bedeutung , sich dergleichen u 1, be¬
fugte , den kaiserlichen Gerechtsame » allzunahö
tretende Anmaßungen in Ankunft zu enthalten.

*) LcLaa/ äe nue lllci nä civicsres msäinrss 5. wumApales noi>

xsruneme . LosrcinL, 17; 7°
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werden können . Ist in diesen von Erlegung einer Geld¬

strafe die Rede , so kommt dieselbe nicht in den landesherr,

lichen , sondern kaiserlichen Fiscus . Der Kaiser bestellt zu

dem Ende an einem jeden der höchsten Reichsgerichte einen

Fiscal , dem auch bey dem Kammergecicht noch ein Ad«

vocatus Fisci beygegeben ist.

Nicht alle Geldstrafen , worauf die Reichsgerichte er?

kennen , kommen indessen in den kaiserlichen Fiscus , sondern

nur die Gold strafen . . Wird jemand bey dem Kammerge-

richt um eine oder mehrere Mark Silber , die jedoch sich

nicht so hoch , alseine Mark Goldes belaufen dürfen , ge¬

straft , so erhält dies Geld die Armen - Lasse.

Von den Einkünften des Fiscus werden die Fiscalkosten

bestritten ; was übrig bleibt , ist der willkührlichen Bestim¬

mung des Kaisers überlassen . Uebrigens ist derselbe ver¬

pflichtet *) , -in Straffällen , den Richtern oder Commissa,

rien nichts von der Strafe zu versprechen , oder ihnen die

geringste Hofnung dazu zu machen , wahrscheinlich aus der

Ursache , damit sie nicht dadurch verleitet werden mögen,

auf Geldstrafen zu erkennen , wo billig kerne Statt finden

sollten.

') Mahlcapit . Art , 19 . s. s.
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der Kaiser hat , wie wir bereits kn dem vorhergehenden

gehört haben (§ . zo ) , keine Domainen mehr , aus deren

Einkünften er die bey der Reichsregierungvorfallenden Aus»

gaben bestreiten könnte . Vielleicht der einzige Fall in seiner

Art '. — Die Sache hat nachtheilige Folgen . Man ist da¬

her daraus bedacht gewesen , ihm wieder Krongüter zu ver-

schaffen . — Jetzt verargt man es daher dem Kaiser nicht

mehr , wie ehemals , wenn er eröfnete Neichslehen einzieht;

im Gegentheil hat man es ihm sogar zur Pflicht gemacht *),

heimfallende Neichslehen , die etwas merkliches ertra«

gen, nicht anderweit zu verleihen , sondern vielmehr diesel¬

be» zur Unterhaltung des Reichs und der Kaiser und Kör
Q z-

'') Wahlaapit . Art . n . §. 10.
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nige einzuziehen . Und nach einer andern Stelle sollen die

Güter der in die Acht erklärten Reichsunmittelbaren dem

Reiche verbleiben , aber nicht von dem Kaiser seinem Hause

zugeeignet werden * ) . Allein mit wie vielen Schwierigkei¬

ten heutiges Tages eine Achtserklärung verbunden sey , ha¬

ben wir in dem vorhergehenden gehört , mithin wird da¬

durch nicht leicht ein Ncichsdomanium begründet werden

können . Fast eben so sieht es mit den heim fallen den

Reichslchm aus . Heimfallen kann ein Neichelehsn nur als¬

dann , wenn noch keine Anwartschaft darauf ertheilt wor¬

den , oder keine Erbverbrüderung geschlossert ist. Aber wel¬

ches bedeutende Neichslehcn gäbe es wohl , wo dies nicht

der ! Fall wäre - Dann ist aber auch zum Unglück der Bey-

satz gemacht worden : so etwas merkliches ertragen,

ohne nun weiter zu bestimmen , was unter einen merklichen

Ertrag zu verstehen sep ? Hieraus folgt also 1 ) daß der

Kaiser selbst über die Merklichkcit des Ertrags zu urtheilc -n

habe , und wie viel gehört dann dazu , daß ein Kaiser aus

dem mächtigen Hause Oesterreich einen Ertrag merklich fin¬

det ; 2 ) daß er Lehm , welche nach seiner Meinung nichts

merkliches ertragen , entweder selbst behalten , oder geben

kann , wem er will . Als daher die Grafschaft Hohenembs

kn neuern Zeiten heimfisl , so verlieh sie Kaiser Franz i,

seiner Gemahlin,
So wenig nun diese Verfügungen etwas fruchten wer¬

den , eben so wenig steht von einer andern in der Wahlca-

pitulation getroffenen Verfügung zu erwarten . Der Kaiser

soll nemlich mildem äußersten Fleiße und auf das ernsilichffr

dahin arbeiten , daß die von dem Reiche abgekommeney

Stücke , als verpfändete und verfallest «! Fürstenthümer,

Wahleapit , Art . 20, §. ü.
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Herrschaften und Lande , auch confisckrte und uncvnfiscirtr

beträchtliche Güter , die ungebührlicher Weise ( also

nicht durch Friedensschlüsse ) zum Theii in die HändeMm-

der Nationen gekommen sind , auf das förderlichste wieder

dazu gebracht werden *) . M 0 ser meint , es könnte diese

ganze Stelle , von welcher doch das Reich nie ven geringsten

Nutzen haben würde , ohne Schaden ausgelassen werden,

und dies unterschreibe ich herzlich gerne . Wie sollte es auch

der Kaiser nur anfangen ? Gutwillig , wird doch keine frem¬

de Nation etwas herausgeben , und Gezänk soll ja der Kai¬

ser mit den christlichen Mächten nicht anfangen . Nur als¬

dann wäre etwa Gelegenheit dazu , wenn , wie jetzt Kaiser

und Reich in einem Krieg mit einer solchen Macht begriffen

sind . Aber ist alsdann etwas zu erobern, so wird

warlich nicht an das arme Reich gedacht . Dies mag sich

mit der Ehre begnügen , Geld und Mannschaft zum Kriege

hergegeben zu haben.

Endlich muß auch der Kaiser versprechen , daß er , wo¬

fern er selbst , oder die seinigen , etwas besäße , was dem

Reiche zuständig und nicht verliehen , noch durch einen recht¬

mäßigen Titel erworben wäre , oder erworben würde , es

Hey seinen geleisteten Pflichten, auf Ansinnen dev

Kurfürsten , Fürsten und Stände , dem Reiche ohne Verzug

wieder auslieArn wolle **) . — Auch diese Srelle könnte

man füglich ausstreichen . Genug , alle diese Verfügungen

haben bis jetzt nichts geholfen und werden auch nie etwas

fruchten . Krongüter bekommen wir einmal in Teutschlantz

nicht wieder . —

Q 4

Art . io . ?.

Wahlcapit . Art . ic>, §. y.
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Indessen hat doch der Kaiser , als Kaiser , noch einige
Einkünfte aus dem Reiche zu ziehen , die man in ordemiichr
und außerordentliche eintheilen kann . Zu den ordentlichen
gehören i ) die noch übrig gebliebenenUrSar - Steuern
einiger Reichsstädte. Die ganze Summe soll aber
nur 10,784 Gulden zr Kreuzer betragen« 2) Der jährliche
Opferpfennig der Frankfurter und Wormser Ju,
den. Von erstem; ooo und von letztemivo Gulden jähr¬
lich . In altern Zeiten mußte ein jeder Jude dem Kaiser
jährlich einen Goldgulden zahlen.

Zu denaußerordentlichen und zufälligen Ein¬
künften gehört 1 ) das gewöhnliche Geschenk der
Krönungsstadt Frankfurt. Es ist willkührlich und
besteht gewöhnlich in einigem Silbergeschirr und einigen ioo
bis tausend Ducaten . 2) Verschiedene Oo»- nach
der kaiserlichen Krönung . So erhieltCarl VlI . 100,002
Gulden von den NeichsgräflichenCollegien , doch geschieht
dies nicht nach jeder Krönung . Auch die Neichsprälaten
und die Neichsritterschaft pflegen gewöhnlich ein Geschenk,
erster« von 8 bis 10,000 Gulden , letztere von z bis 402,
Ducaten zu machen . Die Juden zu Frankfurt machen
ebenfalls dem Kaiser bey seinem Regierungsantritt ein Ge¬
schenk von einem silbernen Becher und 2 bis zoo Ducaten.
z ) Dis Loskaufung der Huldigung einer jeden
Reichsstadt (§. ; 2 .) Die Summe, welche dafür bezahlt
werden muß , ist unbestimmt . 4) Die Charitativ - Sub-
sidien der -Reichsrikterschaft während eines Reichs«
kriegs , welche man beynahe auf eine halbe Million Gut«
dm schätzen kann . ;) Die Lehn - Anfälle, das heißt«
wenn Reichslehne sowohl der unmittelbaren Neichsritter,
als andre unbedeutende heimsallen , so pflegt dafür , wenn
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sie der Kaiser wieder vergiebt , von dem Neubelehntsn ein«

nach dem Wsrthe verhältnißmäßige Summe an die kalstr,

liche Hofkammer bezahlt zu werden . I 0 seph II . soll sie

dem Meistbietenden überlassen und die damals erledig¬

ten Nürnbergischen Küchenlehen für 2 ; ,Ooo Gulden ver¬

kauft haben . Zn Italien ist diese Quelle ergiebiger ; sie

soll in iz Jahren 4 Millionen 7 ; z,soo Gulden eingebracht
' haben *) . Wenn indessen diese Angabe anders richtig ist, so

kann sie doch nur für einen Kaiser ans dem Hause Oester¬

reich so ergiebig ftyn . 61 Die Verleihung gewisser Kirchen-

pfcünden , oder das sogenannte Recht der ersten Bitten.

Von den Taxgeldrrn soll etwas bestimmtes an die kaiserliche

Kammer fallen ; endlich 7 ) die Strafgelder **) , wovon be¬

reits in dem vorigen § . geredet ist . Alle diese Einkünfte

zieht nun blos der Kaiser und er kann sie verwenden , wie

und wozu er will , ohne daß er nöthig hat , dem Reiche

Rechenschaft davon zu geben . So ansehnlich sie zu scyn

scheinen , so kommen sie doch theils nur seiten , und manche

nicht unter einer jeden kaiserlichen Regierung vor , theils

reichen sie doch nicht hin , die Krönungskoflen , die Unter¬

haltung des Neichshosrakhs , und den Gehalt der Reichs¬

tags - Commission , so wie der kaiserlichen Minister in den

Kreisen davon zu bestreiten.

Wenn also Ausgaben bey der Reichsrsgierung Vorfällen,

so bleibt nichts anders übrig , als daß diese von dem ge-

*) Vergl . Sei den st ick er von dem Nutzen , welchen ein

deutscher Kaiser aus dem Consolidationsrcchte in Absicht der Ita¬

lienischen Rcichslchne für sein Haus zu ziehen pflegt ; in dessen

schätzbaren Bcytragcn zum Reichsstaatsrechtc Welscher Nation ;
°

Gottingen 17s ? . 8 . Bd . r . Nr . g.

Man s. die freymüthige Aufklärung über d-ie

Kaiserwahl Leopolds U . S . 51 . l . und vergl . Moser

von dem Rbm , Kaiser Cap . 8 .
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sammten Reiche bestritten werben , und ein jeder Reichsstand

das seinige dazu beyträgt . Dies hängt indessen nicht von

der Willkühr des Kaisers ab , sondern ist eine Comitialsache.

Hat sich je ein Grundsatz unssrs Staatsrechts von den älte¬

sten Zette » an erhalte » , so ist es der , baß die Auflegung

der Steuern nicht von dem Regenten allein , sondern von

der Bewilligung der Stände abhängt . Sobald der Ge¬

brauch der Wahlcapitulation auskam , mußte der Kaiser

versprechen , die Kurfürsten , Fürsten und Stände nicht mit

Kanzleygeldern , Auflagen und Steuern ohne Noch

zu beschweren , in zugelassenen nochdürstigen unverzüg¬

lichen Fällen aber die Steuern und dergleichen An - und

Auflagen anders nicht , als mit Rath , Wissen und Ver-

willigung der Kurfürsten anzufetzen . Nur während des

dreißigjährigen Kriegs , in welchem so manche Irregulari¬

täten vorflelen , geschah es , daß die kaiserlichen Generale,

vorzüglich Wallenstein , oder der Friedlander , nicht blos in

Feindes , sondern auch in Freundes Landen Contributioiien *)

rrpreßten . So wie es aber zum Frieden kam , so säumte

man auch keinen Augenblick , darin ausdrücklich ftstzusetzen,

daß Steuern anders nicht , als nach vorgegangener Ne ichs-

tägiger Bewilligung von dem Kaiser erhoben werden soll¬

ten , und hienach ward darauf im I . 1711 . auch die Wahl"

capitulation genauer bestimmt , theils dahin , daß dergleichen

Steuern weder in Kriegs - noch in Friedenszeitsn , theils

aber , daß sie anders nicht , als mit Rath , Wissen und Vcr,

willigung der Kurfürsten , Fürsten und Stände auf allge¬

meinen Reichstagen angesetzt werden sollten . Ob übrigens

*) Nach der Wiedereroberung der Festung Mannheim durch

die kaiserlichen Truppen , ward von den Mannheimern eine be¬

trächtliche Contribution abaefordert, der man jedoch nachher den
Namen von Douceur - Geldern gab , und sich überhaupt mit der

gleich Anfangs erhaltenen Summe begnügte.
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zur Bewilligung einer Neichssteuer die mehrern Stimmen

hinreichen , ist bereits in dem vorhergehenden ( § . 176 . ) er¬

örtert worden,

§. 250 . ^

Die einzige beständige oder fortdaurende Neichs-

steuer , von der wir in Teutschland etwas wissen , ist dieje¬

nige , welche zum Unterhalt des Aeichskammergerichts be¬

willigt ist.
' Den Neichshofrath besoldet der Kaiser allein,

die Unterhaltung des Reichskammergerichts haben aber die

Reichsstände übernommen . Indessen geschah dies doch nicht

gleich Anfangs bey der Errichtung desselben , sondern erst

nachher , da man sah , daß sonst das Gericht zum Unglück

und zur Schande von Teutschland wieder in sein voriges

Nichts zurückfallen würde . Das Gericht hatte von den

Sporteln unterhalten werden sollen , allein diese giengen

langsam ein , und so gerieth es bald in Stillstand , Als

die Stände Bedenken fanden , die Unterhaltung zu überneh¬

men , eiferte K . Maximilian I . darüber sehr ; es wäre eben

so viel , sagte er , als wenn man einen großen Bau mit vie,

ler Mühe aufgeführt hätte , und nun die Kosten sparen woll¬

te , das Dach darauf zu setzen . Der Kaiser erbot sich nach-

gehends die Kosten selbst zu übernehmen ; aber jetzt entschlos¬

sen sich die Neichsstände , sey es nun aus Schaam , oder

aus Furcht , daß alsdann das Gericht zu abhängig von dem

Kaiser werden möchte , selbst zur Unterhaltung , wenigstens

auf eine Zeitlang . Es wurde ein Anschlag gemacht , wie

viel ein jeder Stand dazu beytragen sollte , und dabep ist es

nachgehends geblieben , vhnerachtet zwischen durch auch man¬

che andre Projekte , als die Errichtung eines besondcm

Reichszolls , Überlassung der Annaten und einer Präbende,

eine Indensteuer u . s . w . in Vorschlag kamen , auch eim-
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genial der Kaiser wieder die Unterhaltung allein über sich

nahm *) .

Anfangs bestand dir Zahl der Urteiler an dein Kammer¬

gericht nur aus sechszehn Personen , und die Besoldung,

wenn sie gleich für die damaligen Zeiten ganz ansehnlich

war , war doch nach unfern jetzigen sehr gering . Nach und

nach mußte der Gehalt vermehrt , und also auch der Anschlag

vergrößert werden . Erst ward er verdoppelt , allein im I.

1720 . beschloß man , das stakt der bisherigen 2 Zieler künf¬

tig jährlich 7 Zieler , folglich statt etwa 200 , nun 700

Thaler bezahlt werden sollten . Das schlimmste war indessen

daher ) , daß in den altern Anschlägen oder Matrikeln so vie,

le ausgezeichnet waren , die nicht für Stände des Reichs

gelten konnten . Hiezu kam , daß mehrere Stände sich be¬

schwerten , sie wären zu hoch angesetzt . Man entwarf also

1720 . eine neue Matrikel , welche man die Usualmakri-

kel nannte , aber auch diese mußte im Zahr 1732 . wegen

der vielfältig inzwischen geschehenen Moderationen wieder

geändert werden . Und da in dem Z . 1775 . dis Neichsftän-

de anßer den bisherigen Beiträgen noch ein Viertel darüber

übernahmen , so ward in dem I . 1/76 . abermals eine neue

Usualmatrikel entworfen , wonach jetzt die Zahlung geschieht.

Diese Matrikel ist also nichts anders , als ein Verzeichniß

Die Hauptschrifteu über diese Materie sind L . dl . äs

I. uäolk bilkoriz iüttsm -irioms iuäicii lupremi Lemerss Imp.

F -'Mno/ , 1721 . 4 . und des Frcpherru von Harprccht Bericht,

das Unterhaltungswerk des Kammergerichts betreffend . Franks,

u . Leipz . 176z . 4 . welcher als ein Auszug , Fortsetzung und Er¬

gänzung der Lu 'd 0 lfischen Geschichte anzusehen ist . Sehr zweck¬

mäßig hat auch von der Unterhaltung des Reichskammergerichts

gehandelt,
' Hr . Prof . Malblank in seiner Anleitung ' zurKemit-

n,ß der Gerichts - und Kanzseyverfassuug , Th . s . S . 486 . f-
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aller Reichsstände nach den Kreisen , mit der Bemerkung,

wie viel ein jeder von ihnen jährlich in zwey Terminen , oder

Zielen *) zur Unterhaltung - deö Kammergerichts zah,

len muß.
§. 251.

Wegen der bisher genannten Steuer bedarf es also kei¬

ner jedesmaligen besonder » Bewilligung , indem diese ein

für allemal ertheilt ist . Nur alsdann , wenn die Beytrags

erhöhet werden sollen , leidet dies eine Ausnahme . Alle an¬

dre Steuern hingegen müssen , so oft welche erforderlich sind,

und zwar sowohl in Ansehung der Frage : Ob ? als in An¬

sehung der Größe derselben auf dem Reichstage bestimmt

werden . In ältern Zeiten wußte man von dergleichen Neichs-

steusrn nichts . Die ersten Spuren davon finden sich unter

der Negierung des Kaiser Srgismiind. DieHussiten,

Händel , welche unter seiner Negierung entstanden , giengen

eigentlich dem teutschen Reiche nichts an , denn was für ein

Recht hätte dasselbe gehabt , sich darin zu mengen , ob diese

Leute mehr oder weniger Gewissensfreyheit haben sollten?

Allein die Hussiten waren , wie man glaubte , Leute von

den gefährlichsten Grundsätzen . Auch andre konnten mehre»

re Freyheit verlangen , wenn ihre Sache gut gierig , man

ließ sich also von dem Kaiser und dem Pabst bereden , an

dem Kriege Theil zu nehmen , und den Kaiser mit Gelds

zu unterstützen . Zu diesem Ende ward im I . 1427 . die

erste und drückendste aller Steuern , der sogenannte gemei¬

ne Pfenning eingeführt . Dies war eine Steuer , wel¬

che ein jeder , er mochte Fürst , Edelmann , Bürger oder

*) Daher nennt man die Beyträge selbst , oder das Quan¬

tum die Kammer zieler.
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Bauer , Christ oder Zude ssyn-, von seinem Vermögen be¬
zahlen mußte , so bald die Bewilligung aus dem Reichstage
geschehen war . Die 'Abgabe war aber um so lästiger und
beschwerlicher zu erheben , je weniger sie ohne genaue An¬
gabe des Vermögens bestimmt und erhoben werden konnte.
Indessen erhielt sich doch dieser Steuerfuß bis zu den Zei¬
ten K. Carl V. , unter dessen Negierung sich noch Spuren
davon finden.

Unter ihn kamen aber auch die sogenannten Römer-
Monate *) auf, durch welche der gemeine Pfennig nach
amd nach verdrängt wurde . Mil diesen Römer - Monaten
hatte es folgende Bswandniß . Als der Kaiser im I . 1521.
seinen ersten Reichstag zu Worms hielt , hielt er eine sehr
pathetische Rede an die versammelten Stände. Die vor¬
malige Hoheit und Würde des heil . Nöm . Reichs , sagte er,
sey durch Nachlässigkeit und andre Zufälle in großen Verfall
gerarhen . Er sey «bereit , demselben zu seiner werlohrnen
Hoheit , Macht und Ansehen wieder zu verhelfen , das ab¬
gerissene wieder herbeyzubringen und hiezu seinen Leib und
seiner Königreiche und Erbländer Vermögen zuzusetzen.
Dies würde zur Ehre , Wohlfahrt und Nutzen der ganzen
reutschen Nation gereichen, aber — hiezu wäre erforderlich,
daß ihm die Stände des Reichs getreu « Hülfe und Be¬
stand leisteten **) . — Heutiges Tages weiß man freylich
wshl , was Worts dieser Art sagen wollen . Der Nutzen
des Reichs wird genannt , aber der eigne darunter verstan»

H Ucbcr lden Begriff der Römer - Monate von dem Hm.
Kauzleyratb v . Kamptz ; in G i rtanncrs politischen Anna,
len vom Dcc. 1794« S . 477 — 49; . -

^) Man sehe meines scel» Vaters teutsche Reichsgcschichte
Bd. ro . S . zsz.
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dm . Damals glaubten indessen die Stände Wunder , wel«

che gsldne Berge ihrer warteten und so bewilligten sie ihm

denn zu seinem vorhabenden Nömerzugs und zur Wie«

dereroberung und Herbeybringu » g an das

Reich derjenigen Länder , die demselben ent¬

zogen und lange Zeit in fremden Händen ge¬

wesen *) , 4000 Mann zu Pferde und 20,000 Mann zu

Fuß . Um nun diese Mannschaft zu verkheilen , ward eine

neue Matrikel in aller Eile auf dem Reichstag gemacht,

und darin bestimmt , wie viel Mann zu Pferd und zu Fuß

ein jeder Reichsstand stellen sollte . Einem Reisigen ( Reu¬

ter ) sollten monatlich nicht über ic > Gulden , und einen

Fußknecht nicht über 4 Gulden an Sold gegeben werden.

Der damals vorgehabte Zug kam nun zwar nicht zu Stan¬

de , als aber nachher im I . 1535 . zur Belagerung der vow

den Wiedertäufer » besetzten Stadt Münster eine Reichshül¬

fe bewilligt werden sollte , beschloß der Reichstag , daß ein

jeder Stand den Anschlag des Römerzuges , wie er auf dem

Reichstage zu Worms 1521 . bewilligt worden , sofern sich

der auf einen Monat an Geld erstrecke , und noch dazu ein

Viertel eines Monats an Geld erlegen sollte . Auf eben die

Art wurde hernach in dem N . A . von 1541 . zur Hülfe ge¬

gen die Türken ein halber Anschlag an Geld auf dreh Mo¬

nate bewilligt , diesmal aber jeder Reisige zu 12 , und jedev

Fnßknecht zu 4 Gulden angeschlagen . Vey dieser Berech-

*) Man giebt gewöhnlich den vorgchabten Rbmerzng als

den Grund der geschehenen Bewilligung von 24000 Mann an;
allein das ist nicht richtig. Zum bloßen Romerzuge , um sich

zu Rom zum Kaiser krönen zu kaffeu , brauchte Carl kein Heer
von 24000 Mann , wohl aber um seine Projecte in Italien aus«

zuführeu . Man s . selbst den R . A . vp » r ; 2i . §. ; o, und zwar
die Schlußworte,
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nung ist es nachher bis auf den heutigen Tag geblieben und

es ist daraus eine eigne Art der Neichsbesteurung erwach¬

sen *) . Wird also zu irgend einem **) allgemeinen

Rcichsbedürfnisse z. D . zur Erbauung eines neuen Cameral-

hauses , zur Erhaltung einer Reichsfestung , oder jetzt zum

Kriege gegen die Franzosen Geld erfordert , so wird eine ge¬

wisse Anzahl Nömermonate bewilligt , d . h . es wird bewil¬

ligt , daß ein jeder Neichsstand für jeden beschlossenen Nö-

rnecmonat so viel Mahl 12 und 4 Gulden bezahlen muß,

als er nach der Reichsmatrikel von 1521 . zu dem damals

beliebten Römerzuge Neurer und Infanteristen hatte stellen

sollen , wofern nicht etwa seitdem sein Anschlag ermäßigt

worden ist . Gesetzt also , ein Fürst ist in jener Matrikel

mit 20 Mann zu Roß und roo Mann zu Fuß angesetzt,

so beträgt sein Anschlag an Gelbe für einen Nömermonat

für jene 240 und für diese 400 , mithin zusammen 640 Gul¬

den . So viele Römermonate daher bewilligt worden find,

so viel Mahl muß er 640 Gulden bezahle » .

§ - - 52.

Wie die Matrikel von 152k. verfertigt sei- ? Ob ste durch

eine Reichsdepulakion , oder durch das Neichsdirectorium,

oder die kaiserlichen Räche entworfen worden ? Ob man sie

den einzelne » , oder den gesammten Reichscollegien mitge-

theilt und diese sie genehmigt haben ? alle diese Fragen las¬

sen sich nicht mit Zuverlässigkeit beantworten . Im R . A.

von

Pütters Entwickelung der Staatsverf . LH . 1 . S.

4s 4- ß
Man muß also ja nicht glauben , daß Römermonate nur

eine Reichs - Kriegs - Steuer ausmachten.
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von 1582 . § . 64 . heißt es zwar , sie sey mit Rathund Der

willigung gemeiner Stände aufgerichtel worden , allein die

Reichsstädte behaupten wenigstens , daß sie ohne ihr Wissen

und ohne Beyscyn ihrer Deputaten , ihnen nachher nur zu«

gestellt , von ihnen aber nie angenommen worden sey *) .

Sie sey nun aber verfertigt durch wen sie wolle , so ist so

viel gewiß , daß sie den Kenntnissen ihrer Verfasser wenig

Ehre macht . So wurden mehrere Landsassen als Reichs«

stände aufgeführt , ferner sind in der Matrikel Reichsstände

angegeben , die nirgends ausfindig zu machen sind . Hiezu

kam , daß manche Stände , besonders die Reichsstädte , wel¬

che freylich damals die größten Reichthümer hatten , gegen

andere zu hoch angesetzt waren . Andre geriethen nach der

Zeit in Verfall und so entstanden Klagen über Klagen , daß

die Anlätze zu hoch wären.

Bey vielen waren diese Beschwerden zu einleuchtend,

als daß man nicht darauf hätte achten sollen . Es ward da¬

her festgesetzt , daß in jedem Kreise einige deputirte Räche

ernannt werden sollten , an welche sich diejenigen , welche

eine Verringerung ihres Anschlags wünschten , zu wenden

hätten . Einige dieser Räche sollten den Vermögenszustand

untersuchen , die andern aber , wenn ihnen zuvor das Re¬

sultat der angestellkcn Untersuchung mitgetheilt worden wä¬

re , ermäßigen , ob der Anschlag zu verringern sey , obre

nicht . Fände sich ein Stand durch den Ausspruch dieser Di¬

ch Moser von den deutschen Neichstagsgeschaften , S . nzr.
Die Rcichsmatrikcl ist außerordentlich oft adgcdruckt . Die Ab-
drückefiveichenl.aher oft sehr von einander ab . Der richtigste fin¬
det sich in des Hrn . Geh . Rath Gerstlachcus Handbuch der

wutschen Rcichsgesetze , Th . ü . S 814 . f . und hieraus in dem

Repertor . des Staats - und Lehnrechts , Th . Z . S,

40; . f.

Zweiter Band . R
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pntatiou beschwert , so wäre ihm die Appellation an daS

Kammergericht unbenommen . In der Folge , da bcy die¬

sem Gericht die Sachen liegen blieben , wurden in dem I.

1570 . kaiserliche Commissarien und deputirte Neichsstände

ernannt , an welche man sich von der Moderatoren Aus¬

spruch berufe » könne , und zugleich alle bey dem Kammerge¬

richt anhängige Sache » dieser Art abgeforderr und an die

kaiserlichen Coinmissarien und Neichsständischen Depmirren

gewiesen.

Anfangs wollte man nun zwar moderiren , aber doch

gern das einmal festgesetzte Quantum beybehalten . Was

also dem einen abgenvmmen werden würde , sollte dem Ver-

möglichern zugelegt wer .den . Hierüber entstanden neue Ir-

rungen . Um diesen abzuhelfen , ward beschlossen , daß die

Anschläge anderer nicht erhöhet werden sollten , wofern nicht,

etwa diese die band , Leute und Gr fälle derer , wegen deren

Abgang ein anderer geringerk worden , an sich gebracht hät¬

ten . Nichts war in der Thar billiger , als dieses , allein

auch das war nicht anständig , und darüber ist die Berichti¬

gung d ; r Re .chsmatrikel , welche nach geschehenen Modera¬

tionen auf dem Reichstage vorgenomme » werden sollte , noch

nicht geschehen und wird auch nie zu Staude kommen . Ein¬

zelne Stände sind zwar moderirt , aber selbst in Ansehung

mancher Moderationen möchte wohl verschiedenes zu erin¬

nern sehn *) .

Das Resultat von allen ist , daß sich unser Neichsstener-

tvesen in der größten Verwirrung befindet , und auf das

I Ausführlich ist von dieser Materie gehandelt in dem Re-

Pertor . des Staats - und Lchnrechts unter den Artikel»

Matrikel und Moderation der Reichsmatrikel.
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elendeste beschaffen ist. In vorkommenden Fällen Hilst man

sich , so gut man kann - Es ist in dem Z . 1737 . eine Usual-

matrike ! bekannt geworden , welche aber ebenfalls unvoll¬

kommen ist . Statt , daß nach der Reichsmatrikel von 1521.

ein Römcrmonar 128,000 Fl . betragen sollte , betragt ec

nach der angeführten Ulualmatrikel nur 58,280 Fl . zo X.

Aber auch dies ist noch zu hoch gerechnet , und man kann

froh ferm , wenn auf einen bewilligten Nömermonat 50,000
Fl . einkömmt *) . Eine natürliche Folge davon ist , daß

jetzt ohngefähr 26 Nömermonats bewilligt werden müssen,

wo sonst nur 10 bewilligt zu werden brauchten . Und davon

ist wieder eine Folge , baß die Behauptung , es wäre ln

Reichsstenersachen die Mehrheit der Stimmen unverbind¬

lich ,,
'
so unbillig nicht sey.

R-

ch In Kriegszeiten , in welchen der Regel nach verschiedene

Reichslander in den Händen des Feindes sind , kominen ' bey wei¬

ten nicht einmal 50,00a Gulden auf einen Römcrmonat ein,

zumahl da nicht blos diejenigen nicht bezahlen , deren Lander

vom Feinde besetzt sind , sondern auch mehrere andre die Bep-

trage zurück halte » . Zu Reaensburg erschien um Ostern 1795-
ein Verzcichniß der Reichsständc , welche ihren Antheil ün den

zuletzt verwilligtcn 50 . Römermonaten , theils vollständig , theils

zum Thcil , theils gar nicht bisher in die Reichsoperations-

raffe bezahlt haben ; ingleichen ein ohngefährer Uebcrschlag, was

etwa cmnoch höchstens an Zahlungen auf die letzten 50 . Rö-

mermonate zu erwarten ist . — ( Staats - Archiv, Heft 1.

S . Z2 . f .) Erklären rann man es sich wohl , wenn man unter
denen , die gar nichts bezahlt haben , und von denen auch nichlS

zu hoffen ist , Oesterreichs Brandenburg , Arier,

M ainz , Böhme », allenfalls auch Hessen - Cassel , Hcs-

s e n - D a r m st a,d t - und Bamberg findet , aber was soll man

sagen , wenn Dietrichstein , Auersberg und Lichten¬

stein nichts zahlen?
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Sind nun Nömermonate bewilligt , so wird eine sog»

nannte Leg stadt *) , das heißt ein Ort bestimmt , wohin I

bas Geld gesandt werden soll. Zn dem siebenjährigen Krie,

ge war Negensburg die Legstadt , diesmal ist es Frankfurt l

am Mayn . Hier wird ein eigner Neichscaffier , oder wie <

er ehmals noch von dem gemeinen Pfennig her hieß , Pfen¬

nigmeister , ingleichen ein Gegsnschreiber oder Buchhalter

bestellt und von diesem die Einnahme und Ausgabe besorgt

Das Geld darf zu keinen andern Zweck verwandt werden , als

wozu es bestimmt ist **) , und es muß davon , wofern die Ver-

Z In älter» Zeiten ward in einem jeden Kreise eine Leg? «

stadt bestimmt; deshalb reden die Gesetze von Legstädten .
"

Es erregte ldaher i » dem vorigenJahrs einige Sensation , !

als in dem zwepten (fxtract des Reichs - Opcrativns - Casscnbuchs
sich die Ausgabe fand : Auf gnädigsten Befehl - H . zu !

Sachsen - Coburg, gegen Quittung des Herrn Oberkricgscommrst
sairs von Eberan an des Herr » Feldkricgseommissairsvon Kohl- ^

Lerg zu Bestreitung verschiedener für die kaiser¬

lich - königliche Armee vorfallende N o t h L ü r f r c n,
6o,ooo Fl . Der H . von Coburg erklärte aber nachher in einem

Schreiben an den kaiserl . Concommiffair Frhrn . von Le » kam
a . ck. Herin d . « . Jul . 179; . „Die Art , wie die Frankfurter Cas-
sendeputation die Ausgabe in die Rechnung aufgeführt habe , sey

ihm ganz unerwartet und desto auffallender gewesen , da in der

deshalbigcn Anweisung ausdrücklich enthalte » , daß sie solche z >r
Bestreitung der aufder Reichs - Opera tions - Casss
haftende » Ausgaben an den , die Stelle des noch
ab wesen den Re i ch S - G ei , era l -Krrcgs - Comm issa ir
vertretenden K . K . Ober - Kricgs - Commissair vorr
Eberan abfchicken sollten , von welch ersterem als-
denn zu seiner Zeit die Hauptquittung Nachfol¬

gen würde. Man habe absichtlich diese Ausdrücke gewühlt
um keinen Mißverstand zu veranlassen ; es waren daher die Cas-

sier aufgefordert worden, anznzeigcn, warum sie den eigenmäch - »

kigcn Zusatz : zu Bestreitung der Nothdürften für !

die K . K. Armee; gemacht hatten)
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willigung anders nicht , wie z . B . unter Carl VII . zu des

Kaisers eigner , oder sonst jemandes , etwa desNeichserbmar-

schalls , freyer Disposition geschehen ist, richtige Rechnung

davon abgelegt werden . Rechnung wird nun freilich abgelegt,

unstreitig auch richtige , aber aus diesen Rechnungen selbst

konnte man bisher nicht ersehen , wozu eigentlich das Geld

verwandt worden war . Es wurden nemlich vonZeit zu Zeit,

wenn wegen eines Reichskriegs Römermonake bewilligt und

zu dem Ende eine Neichüoperationscasse errichtet war , Er«

iraccs aus dem Neichsoperationscaffabuch bekannt gemacht,

worin die Einnahme und Ausgabe bemerkt war ; allein in An«

sehung der Ausgabe blieb man immer blos bey dem allge«

meinen stehen . Alles war auf höchsten Befehl und Anwei«

sung des commandirenöen Herrn Reichs - General - Feldmar¬

schalls ausgezahlt ; wozu aber derHr . Neichs -iGmeral - Feld«

marschal ! das Geld gebraucht hatte , war nicht aus diese»

Extrakten zu ersehen . Indessen hat bey dem gegenwärtige»

Rcichskriegs der Kaiser im März 1795 . eine Rechnung über

die aus der Frankfurter Reichsoperatlonscasse empfangene»

und verwendeten Neichsgelder der Neichsversammlung vor¬

legen lassen , es kann jedoch auch diese Rechnung nicht für

rine genaue und specifique Berechnung gelten *) .

Die Macht des Kaisers ist übrigens hiebey in mehrerm

Betracht in seiner Wahlcapitulation
**) eingeschränkt . Sy

soll er i ) es sich angelegen seyn lassen , daß der Rückstand

von den bisher bewilligten Reichssteuern eingetrieben werde.

Man wollte gar anfangs setzen , che eine neue bewilligt

N Z

«) S . die Vorrede zu dem - tcn Bande des Reper .tvr,

bes Staats u . Lehnrechts.

Ul . i . j. ; - r.
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würde , allein dann würde nie eine neue Steuer haben be¬
willigt werden können ; 2 ) soll der Kaiser sich nicht selbst
rnit seinen Erblanden des Beyrrags entziehen . Das Haus
Oesterreich behauptet zwar von asten Neichsanlagen bstreyet
zu ssyn , allein demohnerachtet ist es noch in allen Kriegen
mit den Türken oder den Franzosen so patriotisch gewesen,
seinen Beytrag , wo nicht in die Neichsoperacionscaffe selbst,
— denn dies ist in dem gegenwärtigen Neichskriege nicht
geschehen — doch auf andre Art ebenfalls zu liefern . Za
es thuk noch unendlich mehr . Welche Armeen hat nicht der
Kaiser in dem jetzige» Kriege im Felde , und welche unge¬
heure Geldsummen verwendet er nicht lediglich zum
Vesten des Reichs! Daß aber der Kaiser in den jetzi¬
gen Krieg blos allein wegen des Reichs verwickelt worden
ftp , daran darf man ja wohl jetzt eben so wenig zwei¬
feln , als daß der jetzige Krieg ein Defensivkrieg sey *) ;
Z ) soll er nicht gestatten , daß ein Stand , welcher Sitz und
Stimme auf dem Reichstage hat , von den Dcyträgen sich
erimire , oder von andern cximirt werde ; 4) darf der Kai¬
ser Niemanden Assignationen auf Neichskreise oder Stände,
Wider den Willen derselben, ausstellen . Zn älter» Zeiten
geschah dies häufig , jetzt ist cs aber nicht mehr erlaubt;
endlich soll ; ) der Kaiser auf keine Compensationen , am
wenigsten mit den Reichs - , sodann seinen oder andern Pri«
Kaigeldern oder Schulden , ohne des Reichs Bewilligung
gestatten . Sowohl der Kaiser selbst , als die vorliegenden
Kreise , und mehrere einzelne Reichsstände machen eine Men-

Z Sollte jc; jemand noch einigen Zweifel dabey haben , so
stese er nur fleißig das politische Journal, und lasse sich
weder durch das , was in rkekwml^ Reviere kor ^ uAutk 1794,
S . 476 . steht , noch durch den Kurinainzischcn Dircctorialvore
trag die Stellung des Huintnplums betreffend , irre machen
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ge Ansprüche von vielen Millionen an das Reich , welche

sie zu dessen Dessen in Neichskciegen, in Besetz - und Er?

Haltung der Reichsfcstungen rc . durch zu viel gestellte Mann¬

schaft , durch voigeschossencs Haares Geld , Naturallirfe-

rungen , übernommene Quartiere : c. aufgeopfert hatten

Wäre es nun bei) imien Neichsbewilligungsn erlaubt , diese

Forderungen davon abzuziehen, so würde wenig Mann¬

schaft gestellt , oder Geld bezahlt , mithin der ganze Zweck

verfehlt werden.

Zweyter Abschnitt.
Von

dem Rcichssiandischen Bcsteurungsrecht»

§ . - 54-

Eo wenig man in ältern Zeiten von Neichsstsuern etwas

wußte , fast eben so wenig wußte man in den einzelnen tsut,

schen Reichslandrn von Landsteuern

*

**) . Der Fürst oder
^ N 4

H Die neueste Forderung dieser Art, wenigstens die am neue¬

sten wieder rege gemachte , ist die Knrbraunschweigisch .e.

Man s . überhaupt davon des Hrn . Prof, von Berg Progr . st-

stslmis smperii . Allst) hat der König von Preußen wegen der

Wiedereroberung von Mainz eine große Rechnung gemacht und

deren fordersamste Bezahlung vom Reiche verlangt . Um wenig¬

stens zum Thcil zu seiner Forderung zu gelangen , hat er von

den ' bewilligten Römermonatcn nichts bezahlt.
**) lieber die Geschichte des teutschen Stcuerwesens verdient

zu Rath gezogen zu werden die Historische Entwickelung der

teutschen Gtcuervcrfassung seit der Karolinger bis auf unsre Aei-
>en von Karl Heinrich Lang. Berlin 179; . 8 . Sodann
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Graf hatte seine Kammer - und die Reichsstadt ihre Känft
rnereygüter , wovon alle vorkommende Ausgaben reichlich
bestritten werden konnten . Der Bürger gab zwar allen¬
falls , wenn die Stadtcaste nicht in den besten Umständen
war , erwas zur Bestreitung der Gemeinheitsausgaben , und .
der Bauer entrichtete seinen Zins , allein das waren keine !

Landsteuern Nur in ganz außerordentlichen Fällen , wen»
de > Fürst etwa in Gefangenschaft gerieft ) , hielt man eS mit ^

Recht für Pflicht , die Summe aufzubringen , welche der !

Sieger für seine Befreiung forderte , und dazu mußte ein "

jeder das innig e beysteuern **) . Wozu hätte cs aber auch !

ist auch erschiene» Friede . Wilh . Frhrn . v . ft lmen st ein jVersuch einer kurzen , systematischen und historischen Einleitung
in die Lehre des reiitschen Sraarsrcchts von Steuern und Abga¬
ben rcichsstandischerftnrcrthaiicnund dem Stcuerrcchre der Reichs¬
stande . Erlangen 1794 . 8.

") Glückliche Zeiten , wird mancher denken , hätten wir sie
doch zurück ! — Nein , laßt sie uns ja nicht zurück wünschen,
denn damals galt Faustrecht. Alle Augenblicke hatten die
Städter Fehden mit den benachbarten Rittern , dann wurden ihre !
Häuser , Garten rc . verwüstet , und es ward arger gehauset, als
jetzt die Franzosen nur immer thun können . Wollte der Kauft
rnatin zur Messe reisen , oder Waaren versenden , so mußte er eine
starke Begleitung Key sich haben , um sich gegen das Raubgesindel
zu schützen . Mit dem Bauer konnte wenigstens sein Gutsherr
auf das unmenschlichste umgehen , denn was konnte , ja was
durfte mir der Fürst sich um das bekümmern , was der Ritter auf
seinem Gute thai ? — Besser ists also Steuern zu geben und
dagegen Schutz und Sicherheit zu genießen , als frey von Abga,
ben in beständigem Kampfe leben und sich selbst schützen zu müft z
sen . Nnr muß freylich nicht das Steucrgebcn so weit gehen,
daß der Bürger kaum das liebe Brodt behalt , wie wepland in
Frankreich und noch jetzt in N.

Mau s. Spittlers Gesch. des Fürstenth . Hannover,
Th . 1 . S . 8r. f . und den Revers der H . H . von Brannschweig >
im 1 . 140; . >n Ribbentr 0 pps Sammlung der Landtagskbschr
Helmstedt 179z . 4>
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in den damaligen Zeiten ordentlicher Steuern bedurft?

Der Ausgaben waren nur wenig . Die Hofhaltung konnte

leicht von der Einnahme aus den Kammergütern ! bestritten

werden , die Ministerialen des Fürsten erhielten keinen baa-

ren Sold , sondern Güter zu Lehen ? Geheime Narhs und

andere Collegia hatte man noch nicht , und bedurfte ihrer

nicht , weil theils die Geschäfte stch noch nicht so vervielfältigt

hatten , theils aber die Landstände selbst nöthigen Falls das

Ministerium des Fürsten ausmachten . Sollte eine Fehde be¬

gonnen werden , so hatte der Fürst seine Lehnleule , die ihm

alsdann folgen mußten , und mußte man sich vertheidigen,

so mußte , wie jetzt , die Nation in Masse aufstehen.

Allein die Scene änderte stch bald . Nach den Kreuz¬

zügen kam der unsinnigste Luxus an den Höfen auf . Es

ist fast unglaublich , wie sehr und auf welch eine unvernünf¬

tige Art oft geschwelgt wurde . So sagt die Limburgische

Chronik von der im I . 1397 . zu Frankfurt gehaltenen Zu¬

sammenkunft der Fürsten : „ Herzog Lupold von Oesterreich,

der lag da mit großer Herrlichkeit , also , daß er theke rufen:

Wer da wollte essen und trinken , und seinen Pferden Fuder

haben , um Gott und um Ehre , der entkäme zu seinem Hof.

Und gab er alle Tag bey 4000 Pferden Fuder . Auch rva .̂

ren da die Markgrafen von Meissen , Friedrich und Jörg,

und hatten bey irvo Pferde *) ." Schon hiedurch wur¬

den also die Schatzkammern ziemlich leer , ganz entblößt

wurden sie aber , nachdem in den Kriegen von der Erfin¬

dung des Pulvers Gebrauch gemacht , und dadurch die gan¬

ze bisherige Kriegsart geändert wurde . Jetzt konnte der

elendeste Troßbube den tapfersten Ritter vom Pferde schießen ;

R 5

D Schmids Geschichte der Deutschen , Ah . 4. S . 4?§°
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dies machte ihm den Kriegsdienst verhaßt . Ueberdem hatte

er seine Lchngüter lange genug besessen , um es vergessen zu

können , daß erste nur besaß , um dafür Kriegsdienste zu

thun . Man mußte also nunmehr , wenn es zum Kriege

kam , Leute für Geld dingen und besolden , die denn sreylich

nach geschlossenem Frieden ihrer -Dienste wieder entlassen

wurden , aber doch während des Kriegs Geld genug gekostet

hatten , auch mußte man Schießprügel *) , Tarraßbüchsen,

Pulver , Kugeln rc . anschaffen , welches lauter neue Aus¬

gaben waren , wovon man bisher nichts gewußt hakte . Bald

wurden auch Collegia errichtet , und mit salarirten Rathen

besetzt. Nömermonate kamen auf und vermehrten , so wie

die darauf folgenden Neligionshändel , die Ausgaben un-

gemein.

Eine Zeitlang bestritten die Fürsten diese und andre Ko¬

sten aus den Einkünften ihrer Kammergüter , und als dicsz

nicht mehr hinreichten , half man sich anfangs in Hoffnung

auf bessere Zeiten -durch Borgen und Verpfänden . Aber die

Zeiten wurden immer schlechter , statt daß sie besser werden

sollten , und so blieb denn am Ende nichts übrig , als die

Laudstände und Unterthanen um eine mitleidige Hülfe anzu-

sprechen . Die Landschaft übernahm nun zwar einen Thul

der fürstlichen Kammerschulden , aber , sie war vorsichtig ge¬

nug , sich von dem tFürsien Reverse aussrellen zu lassen,

Ich bitte dies! nicht für einen niedrigen Ausdruck zu hal¬
ten . Unsre jetzt sogenannte Flinten , oder Musgueten waren al -,
lerdings in Aufanss 'Schießprügcl und wurden auch so genannt.
Hatte derSoldat seinen Schuß gethan , so kehrte - cr das Gewehr
um und brauchte es als eine Keule . In alten,Zeughäusern fiitt
de » sich noch dergleichen.
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daß sie hiezu keineswegs verbunden sey *) .
^

Um das Geld

aufzubringm , ward eine Abgabe auf die Grundstücke ge- -

legt , oder es mußte von dem Vieh , das ein jeder hielt oder

von dem Gewerbe , das einer trieb , eine Steuer entrich¬

tet werden . Waren die Schulden bezahlt , so sollte die

Steuer aufhören . Aber oft hatte bis dahin der Fürst neue

Schulden gemacht , ja er bat auch wohl um eine neue Be¬

de , ehe noch einmal die alte Schuld getilgt war . Gern

that er nun alle Versprechungen , um nur seine oft unge¬

stümen Gläubiger los zu werden , und eben so gern über¬

nahm gegen fernere Reverse die Landschaft neue Summen,

weil sie nun mehr schriftliche Urkunden erhielt , worin ihre

bisher hergebrachten Rechte auf das feierlichste unerkannt

wurden * *) . Um jedoch durch Erhöhung der Steuern den

Bürger und Bauer nicht mißmüthig zu machen , führte

man , wie jetzt in England , stets neüeTaxen ein ; bald ward

« ine Abgabe auf das Getränk,
' bald auf Fleisch , Mehl u.

s. w . und zuletzt , um den gemeinen Mann möglichst , zu

schonen , auf Artikel des Luxus gelegt.

S - r ; ; -

Anfangs waren alle diese Steuern frey willig, das

heißt , es konnten ohne den guten Willen der Landstände

Mehrere Reverse dieser Art , schon aus dem XV . Jahr¬

hundert s. in der angeführten schätzbaren Sammlung des Hrn.

Ka mwerra th
' Ribbon - tropp . '

Funfzigtausend Mark , sagt Spittler a . a . O . , wur¬

den also zusammen gebracht , um den Lüneburgischen Sülzog

Schloß - und Zoll - Hitzacker,Mokede , Lüdershausen und Rethem

zu lösen , aber Key dieser Perwilligung , die so ĝanz alles über¬

stieg, was jemals bisher für einen Fürsten geschehen war , wurde

nun ' auch eine Handfeste entworfen , versiegelt und beschworen,

die tiefer ins Innere der ganzen Verfassung hinein gieng , als

die moZag cbsrrs des Engländers-
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und Unterchanen keine Abgaben auferlegt werden . Nur in

Ansehung der Anfangs üblichen Neichssteuern , d . i . des

gemeinen Pfennig litt dies eine Ausnahme . War die¬

ser auf dem Reichstage von den Reichsftänden bewilligt,

so war dies zur Erhebung hinreichend ; doch hier konnten

und mußten wohl dir Neichssiände als Repräsentanten ihrer

Unterchanen gelten . Nun kamen aber die Nömermon a-

t e auf . Einige Mahle bezahlte » die Fürsten dieselben aus

ihren Kammergütern , als sie aber zu oft begehrt wurden,

bezeigten sie zwar ihre Bereitwilligkeit dazu , allein zugleich

schützten sie die Unmöglichkeit vor , weil ihre Kammergüter oh¬

nehin schon mit Schulden so sehr überladen wären . Es war

ihnen zwar bereits im Z . 1542 . nachgelassen worden , sich

der Türkenhülse halber mit ihren Unterchanen zu vertragen

und zu vergleichen . Allein oft mochte ein solcher Vergleich

tvohl nicht bewirkt werden können , oder cs sollte ein neues

Opfer dagegen gebracht werden , wozu man auch nicht son¬

derlich geneigt war . Pflicht war es nun schon für die Un¬

terchanen der Reichsstände gewesen , den gemeinen Pfen¬

nig zu entrichten , wenn dieser auf dem Reichstage bewil¬

ligt war ; warum , dachte man , soll es denn nicht auch

Pflicht für sie werden , zu den Römermonaten zu steuern,

zumal da diese als ein Surrogat des gemeinen Pfennigs

angesehen werden konnten . Warum sollte jetzt der Fürst

die Last allein tragen , welche seine Unterchanen vorher i» it-

gerragen hatten ? Der N . A . von 154z . macht es daher

§ . 24 . den Unterchanen der Neichsstände zur Pflicht , zu

den bewilligten RSmermonaten zu steuern , und zwar ohne

allen Unterschied , so daß , wie es ausdrücklich heißt , Nie¬

mand davon ausgeschlossen seyn, oder damit ver¬

schont werden sollte . Nur der gemeine Mann sollte so viel
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möglich vor andern nicht beschwert , vielmehr nach eines

jeden Vermögen Gleichheit gehalten werden . Fast das

nemliche verordnet der N . A . von 1544 . Besonders aber

heißt es in dem R . A . von 1548 - § . ior . , daß eine jede

ordentliche Oberkeit , wie Herkommen und Recht ist , ihre

Unterthanen , Geistliche und Weltliche , exempt und nicht

exempt , grfreyet und nicht gefreyet , Niemand ausge¬

nommen derhalbcn belegen möge , und die Unterthanen

hierin zu gehorsamen schuldig seyn sollen , welche aber nicht

höher angeleget noch beschweret werden sollen , denn als

hoch sich eines jeden Standes Anschlag erstreckt . " Und

fast eben so lauten die R . A . von i ; ; ; , § . 8 - - 1576 . § . 11»

U. ir . l ; 8r . § - ro . U . n.

Niemand sollte also von dieser Ncichssteuer ausgenom¬

men seyn , er mochte gefreyet seyn oder nicht . Es sollte

Gleichheit gehalten und der gemeine Mann möglichst

geschont werden ; ja der R . A . von 1544 . § . n . caffirk

alle Verträge , Obligation oder Statuten , so etliche Stift

oder Stadl mit ihren Bischöfen , Fürsten oder Obrigkeiten

haben mögen . Wie kann man also behaupten , daß diese

Steuern nur von den Bürgern und Bauer » bezahlt werden

müßten ? — Man hängt sich an die Worte : „ Untertha-

nen , die sie vermöge der Rechte und alten besitzlichen Her¬

kommens , zu steuern und zu belegen hat " und nun schließt

man weiter : zu den Landsteuern brauchten die Prälaten

und Ritter nicht beyzutragen , folglich ist ihnen auch in den

Neichsgesetzen kein Deytrag zu den Neichssteuern aufgebür-

det worden . Allein nicht zu gedenken , daß die angeführ¬

ten Worte in den folgenden Neichsabschieden nicht wieder¬

holt worden sind , und daß diese vielmehr ausdrücklich sa¬

gen , daß auch dir Gefreyten, also Prälaten Md Ritter
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zu gehorsamen schuldig seyn sollten , so können sie doch auch

unmöglich den Sinn haben , welchen man ihnen beyiegen
will . Noch hatte ja kein Fürst das Recht seine Unterlha-

nen zu besteuern . Frcylich war 154z . wohl keine Land'

schaft in Teutschland , welche nicht bereits zu dm Dedürf-

Nissen ihrer Landesherrschaft gesteuert hatte , allein das ge¬

schah alles mit gutem Willen der Landschaft . Ohne

diesen ihren guten Willen durfte der Fürst ihnen keine

Steuer auflegen , folglich war er ja auch dazu nicht be¬

rechtigt. — Aber einen Sinn muffen doch die Worte:

Unterthanen , die sie vermöge der Rechte und alten besthli-

chen Herkommens rc. haben ? Allerdings ! Nur nicht den

angeführten , sondern vielmehr den, daß sich eine jede

Obrigkeit in den Granzen ihres Gebiets halten , und nicht

Unterthanen , auf die sie Anspruch machte , oder , welche

zwar Güter im Lande liegen hatten , jedoch außer Landes

lebten , mit der Steuer belegen sollten *) .

So war es also nun glücklich durchgesetzt , daß die

Römermonate nicht mehr aus den Einkünften der Kammer,

güter , sondern von den Unterthanen bezahlt werden sollten.

Aber jetzt entstand auch die Frage : Ob denn wohl der

Kaiser und die Reichsstände dergleichen deü UntLrthanen

nachtheilige Schlüffe machen , und dadurch Verträge und

Reverse entkräften konnten ? Nach unserer teurschen Verfas¬

sung hatte die Bejahung derselben keinen Zweifel , und selbst

allgemeines Staatsrecht und Billigkeit sprachen dafür.

Denn nach jenem ist es wohl gewiß , daß im Fall die or¬

dentlichen Einkünfte nicht zu den noth wendigen Be"

*) In dem R . A . von i ; 4r . § . 69 . war nemlich enthalten:
daß ein jeder allein an dem Ort , da er gesessen , seine Anlage
« eben solle.
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Lürfniffen des Staats hinreichen , ein jeder Bürger schul¬

dig sey , nach seinem Vermögen zu der Staatskasse das

seinige beyzurragen . Nömsrmonate hielt man nun einmal

für i -öthig , um sich der Türken , wie jetzt der Franzosen,

zu erwehren ; davon hatten nicht bloß die Fürsten , sondern

auch ihre Unlerthanen Vortheil , warum sollten also jene

allein zahlen ? Warum diese nicht zur Hülfe gezogen wer¬

ben ? — Etwa weil sie nicht darin gewilligt hatten , weil

sie sich vielleicht nicht von der Nothwendigkeit einer Tür¬

kenhülfe überzeugt hielten , weil sie dachten , man hätte den

Türken keine Gelegenheit zu Händeln geben sollen , oder

daß der ganze Krieg nur ein Privatkrieg des Kaisers sey,

in welchen man das Reich schlau zu verwickeln gewußt habe?

— Freyiich keine unerhebliche Gründe , allein alle Land¬

stände konnte man doch dabey nicht zu Narhe ziehen , und

da die Neichsstände selbst Nachtheil davon hatten , wenn

ihre Unterthanen Neichssteuern bezahlen mußten , so konnte

und mußte man wohl die Vermuthung von hem größten

Theil unter ihnen gelten lassen , daß sie nicht ohne Noch

Nömrrmonare bewilligen würden.

Doch nur .von dem größten Theil galt diese Dernm-

thmig , denn andern war es sehr erwünscht , wenn Nömer-

mvnare bewilligt wurden , indem sich ihnen hier eine gute

Gelegenheit zeigte , ihre eigne leere Kammern zu füllen.

Daß sie aber diese nicht vocbey ließen , zeigt die Verordnung

von 1548 . , „ daß nicht mehr Steuern erhoben werden soll¬

ten , als hoch sich eines jeden Anschlag erstrecke ." Doch

dagegen war auch Rachl Man durfte nur nicht sagen,

wie hoch sich der Anschlag erstrecke , und wie viel Römer-

monare bewilligt waren . Wie konnte denn damals der

arme Unterthan wissen , ob ihm zu viel abgsfordert würde?
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Die folgenden Gesetze beweisen wenigstens , daß dies ge¬
schah , daß der Verordnung von 1548 entgegen gehandelt
wurde und daß manche Landssherrschaften Römermonate
zum eignen Vortheil benutzten . Warum hätte man sonst
schon im N . A . von 1555 . § . 82 , den Neicheständen zur
Pflicht gemacht ? „ ihren Unterthanen die be¬

stimmte Maaß derselbigen Hülff zuvordrist ei«

gentlichundausdrücklichkundbarundnamhaft
zu machen . " Ohne Grund und Veranlassung werden

doch nicht Gesetze gemacht!

Nömermonate gehören also zu den Steuern , welche

von den Unterthanen entrichtet werden müssen, sobald sie
einmal von den Neichsständen bewilligt sind . Ferner sind

hieher zu rechnen die Kreis steuern. Es sollen nemlich
die Kreise nach Vorschrift der Reichs - Execmionsordnung

von . l ; 55 - § - 8 i - und des Z . N . A . § . 178 . in einer be¬

ständigen Verfassung stehen , um innerliche Ruhe und Si¬

cherheit erhalten , und einen auswärtigen Angriff abwehren

zu können . Alle Kosten , welche zu diesem Behuf ange¬
wandt werden müssen , dürfen so wenig von den Landstän¬

den verweigert werden , als daß sie von ihnen verweigert

zu werden pflegen . Andre Kosten aber , welche nicht iy den

Gesetzen ihren Grund haben , wollen die Landstände oft

nicht übernehmen . Wenn jedoch die Nothdurst und das

Veste des ganzen Kreises die Anlagen erfordern und eS

darüber bey den Reichsgerichten zu einem P ^oceß kommt,

so pflegt das Erkenntniß gegen die Landstände auszufallen.

Ganz anders verhält es sich hingegen , wenn etwa von ei¬

nem Kreis wollten Anlagen belicht werden , welche nur den

einzelnen Kreisständen zu gut kamen , oder daß ei,, neuer

Kreisstand die Anlagen , welche er um Sitz und Stimme,
oder
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oder einen HSHern Rang im Kreis zu erlangen , übernimmt,

seinen Unterthanen aufbürden wollte * ) .

Eben so sind auch die Unterthaney derNeichsstände schul¬

dig , die Beyträge ihrer Landesherrschaften und Obrigkeiten

zur Unterhaltung des Kammergerichts zu über¬

nehmen **) . Zngleichen sollen sie „ zu Besatz - und Erhal¬

tung der einem oder andern Reichsstande zugehörigen nö-

thigen Festungen , Plätze und Garnisonen, ihren

Landesfürsten , Herrschaften und Obern mit hülflichem Be¬

trage gehorsamlich an Hand gehen " ** *) . Diese Verord¬

nung gab zu vielen Streitigkeiten Anlaß . Offenbar redet

sie nur von nöthigen Festungen , und nöthigen Garni¬

sonen , auch verpflichtet sie die Unterthanen nur zu einem

Beytra g e . Die Fürsten hielten indessen manches für nö«

thig , was die LandstaNde dafür weder halten konnten noch

wollten . Es wünschten daher einige Fürsten bald nach Er¬

öffnung des jetzigen Reichstags , daß die angeführte Stelle

noch weiter ausgedehnt werden möchte . Einige , als Oester¬

reich, die Herzoge von Braunschweig und andre wa¬

ren dagegen , allein die mehrsten Stimmen waren dafür,

und besonders drang das kurfürstliche Collegium aufAende-

rung des ihm zu milde scheinenden Paragraphs des Neichs-

abschiedS . So kam also ein NeichLgutachten zu Stande,

das unsre Reichssiände zu orientalischen Despoten machen

sollte . Nach demselben sollten nemlich eines jeden Kurfür¬

sten und Standes , Landstände , Landsaffen , Städte und

Unterthanen , nicht allein zur Landeödefensionsverfassung,

*) Moser > on der Landeshoheit in Steuersachen , S . z -o.

R . A . ft 14 Wahleapit . Art . 1; . ft Z . Sieichsschluß
vom Z . Nov . i/ro.

" I . R . A . ft I 8o.
Zweiter Band , ^
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sondern auch zur Handhab und Erfüllung der dem westphä-

iischen Frieden nicht zuwider laufenden Bündnisse , wie auch

nicht nur zur Erhalt « und Besetzung der nSthigen, son¬

dern unbestimmt der Festungen , Oetter und Plätze,

auch zu Verpflegung der Völker und andern hierzu gehörigen

Nothwendigkeicen , ihren Landesfürsten , Herrschaften und

Obern , die jedesmal erfordernde Mittel , und

folglich alles , was an sie und so oft es begehrt

würde , gehorsam lich und unweigerlich dar¬

zugeben schuldig seyn. Dagegen sollten einige Kla¬

gen der Unterlhanen , weder bey dem Kammergerichte , noch

Hey dem NeichShofrath nicht angenommen , und alle Proceß

und Mandate , sowohl wegen der vergangenen , als künfti¬

gen Zeilen abgethan und aufgehoben seyn , auch den Land-

ständen , Landsassen und Unterthanen keine Privilegien und

Befreyungen,
'

wie sie auch Namen haben , oder zu was

Zeit selbige erlangt seyn möchten , zu Statten kommen l!

Ein Glück für Deutschland war es , daß der Kaiser dies

himmrlschreyende Reichsgutachren , das schon längst hie und

da französische Treuen zur Folge gehabt haben würde , nicht

genehmigte . Zn der darauf ertheilten kaiserlichen Resolu¬

tion vom 12 . Febr . 1671 . hieß es nemlich : Kaiserliche Ma¬

jestät könnten es zwar gern geschehen lassen , daß es a) nicht

allein bey dem § . iZo . des Z . N . A . und dem den Kurfür¬

sten und Ständen gegen ihre Unterkhanen wegen der Reichs«

und Kreisverfassung , und des Reichs Anlagen gebührenden

Collectationsrecht verbliebe , sondern daß auch b) jene Kur¬

fürsten und Stände , weiche ein mehreres, als in dem

genannten Paragraph begriffen , gegen ihre Unterthanen
und Landsassen rechtmäßig hergebracht, dabey ge-

schirmet und gehandhabet , c) die Unterthanen und Lanpsas-
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fassen aber , zu alle dem zu contribuirsn , angewiesen wür¬
den , was 1 ) das Reich zur Erhaltung der öffentlichen Si-

cherheit verwillige ; 2 ) dieErecutionsorduung vermöge ; und

z ) die Landesdefension gegen einen jeden Angriff , dem Her¬
kommen und erheischender Nochdurst nach , erfordre . Hinge¬

gen könnten ü) kais . Maj . in den neuen Vorschlag und die

verlangte Ausdehnung des § . 180 . nicht willigen , zumal
da die Unterthanen und Landsassen hierüber

gar nicht gehört und vernommen worden , noch we,
Niger sogar die rechthängigen Processe in dergleichen Mate¬

rien caffiren , oder den Unterthanen , falls sie unbillig be¬

schwert würden , die Zuflucht zu dyn Reichsgerichten entzie¬

hen , vielmehr sähen sie sich e) genölhigt , einen jeden bey
denen , wozu er berechtigt und wie es bisher gehalten wor¬

den , in alle Wege verbleiben zu lassen.

Nach diesem sind also Landstände und Unterthanen nur

in folgenden Fällen zum Militairwesen einen Beytrag zu

geben schuldig : 1 ) Wenn das Reich etwas zur Erhaltung
der öffentlichen Sicherheit verwilligt ; also nicht blos Nö-

mermonate , sondern auch andre Geld - und Naturallieft-

rungen , z . B . wenn im I . 1794 . die Forderung des Königs
von Preussen seine im Felde stehende Truppen zu verpflegen,
von Reichswegen bewilligt worden wäre ; 2

°
> was die Exe«

cutionsordnung ( und die davon abhangende Kreisversas«

sung ) vermag ; z ) zur Landesvertheidigung , aber nicht , wie

viel man unter diesem Vorwände verlangt , sondern Hwrnu

das Land wirklich angegriffen wird , oder in wirklicher Ge¬

fahr steht , angegriffen zu werden . Al/er auch alsdann

nicht mehr , als was b ) dem Herkommen und c) erheischendes

Nothdurst nach erfordert wird *) .
S s ,

*) Mosers Aeichsgrundgesctzmäßige Beantwortung der Fra-
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Endlich sind auch dieUnterthanendie Gesandschafts-

k » sten zu tragen verbunden . Ehemals bestritten auch diese

Ausgaben die Fürsten und Stände aus ihren Kammergü«

lern *) , allein da der "jetzige Reichstag anfieng permanent

zu werden , so wurde von einigen Reichsständsn , vorzüglich

von Mecklenburg darauf angelragen , die Unrerlhäncn

zu verpflichten , daß sie diese Kosten mit übernehmen müß¬

ten . Dies gieng glücklich durch und der Kaiser genehmigte

im I . 1670 . bas an ihn deshalb erstattete Reichsgutachte»

dahin , daß . ein jeder Kurfürst und Stand des Reichs von.

seinen Unterthanen zu Reichs - , Deputations - und

Kreisconventen die nöthigen Legationskosten erheben

möge . Alle Kosten also , weiche eine Gesandschaft auf

Reichs - Deputations - und Kreistags erfordert , müssen zwar

jetzt von dem Lande getragen werden , aber auf andre ^ noch

weniger auf alle mögliche Gattungen von Gesandschafken,

zumal , wenn sie den Privalvortheil des Regenten bezwecken,

kann dies nicht ausgedehnt werden **) .

Man kann leicht denken , daß mehrere Landschaften sich

diese neue Aufbürdungen nicht freywillig werden haben ge¬

fallen lassen , besonders , da verschiedene mit ihren Landes¬

regenten deshalb eigne Verträge gemacht hatten . Am Ende

mußten sie indessen doch in jener den Despotismus so sehr

begünstigenden Periode , größtentheils nachgeben , oder es

waren neue Verträge davon die Folge.

ge : Wie viel Soldaten eines keutsche » Reichsstandes Land zu er¬

halten schuldig scy ? in der Sammlung einiger neuen Abhand¬
lungen von teutschen Staatsfachen ; Samml . 1 . Nr . 1.

R . A . von i ; n . Tit . 1 . §. 14.
' Möser von der Landeshoheit lir S teuerst: chcn , S . ; 6a. '
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§ . 256.

Glücklich waren indessen die Bewohner von Teutsch,

lands besonder » Staaten , wenn blos die bisher genannten

Steuern von ihnen entrichtet zu werden brauchten , allein

fast in allen Ländern giebt es noch ungleich mehrere , die

entweder durch besondre Verträge oder durch das Herkom¬

men geheiligt sind . Seitdem man große stehende Heere für

ein nothwendiges Uebel hält , begnügt sich fast kein teutscher

Fürst nur so viel Truppen zu halten , als er zur Stellung

seines Contingenrs gebraucht , sondern will ebenfalls eine

Armee haben . — Ob dies nölhigscy , oder nicht ? ob cs

nicht gut seyn würde , manche in der Mitte Teutschlands

gelegene Festungen wieder zu schleifen ? sind Fragemdie nicht

hieher gehören . Genug , daß wohl keine Landschaft >i»

Teutschland zu finden ist , in welcher nicht die Unterthanen

sich zur Unterhaltung einer ungleich größern Zahl von Trup¬

pen haben bequemen müssen , als nörhig wäre . Ost pflegt

e § in den Landcsgrundgesetzen bestimmt zu seyn , wie viel

Mann in Friedeuszsiten auf Kosten des Landes gehalten

werden sollen . Würden diese Gesetze in unfern Tagen ge»

macht , in welchen man sich zu überzeugen anfängt , daß

nicht ein jeder Staat große Heere zu halten braucht , sso

würden sie zum Theil wohl anders lauten.

Eine andre Gattung von Steuern ist die sogenannte

Fräulein - , oder wie sie jetzt heißt , Princessin st euer,

welche bey der Vermählung einer fürstlichen oder gräflichen

Tochter entrichtet werden muß . Von dieser Steuer findet

man vor dem sechszehnten Jahrhundert keineSpur . Einige

glauben , daß sie durch die größere Verbreitung des römischen

Rechts aufgskommen sey , andre wollen dies läugnen . Die

Sache hat allerdings einigen Schein ; damals war man

S z
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» emlich gewohnt das römische Recht , sowohl als Quelle des

teutschen Staatsrechks anzuschen , als dasselbe , wo man
nur konnte , in Anwendung zu bringen . Sitte war es nun

bey den Römern gewesen , daß die Hochzeitsgäste dem Braut¬

paar Geschenke machten . Was Wunder also , wenn nun
die Landsiände , weiche damals zu den Hoffestivitäten , be-

sonvcrs zu Vermählungen eingeladen wurden , vielleicht auf
einen leisen Wink des in dem römischen Recht sehr bewan¬
derten Kanzlers , es für Pflicht hielten , der Braut ein Eh«

- rengsschenk zu machen . Aus ihrem Beutel zahlcens indes¬
sen die Herrn nicht , sondern schrieben deshalb eine Steuer
aus , welches der Fürst , dessen Tochter oder Schwester daS

Geschenk erhielt und der nun den Brautschatz «ersparen
konnte , gern geschehen ließ , und so ward bald ein Herkom¬
men daraus . — Dem sey indessen , wie ihm wolle , so ist
soviel gewiß , daß , wenn diese Steuer nicht in den Lan-

deögrundgesetzsn oder einem unverrückten Herkommen ihren
Grund hat , die Unterchanen auch zu deren Entrichtung
nicht verbunden sind *) >

Zuweilen reichen auch die Einkünfte der fürstlichen Kam,
mer nicht hin , um die Hofhaltung und dir ordentlichen
Sraatsausgaben bestreiten zu können . Zn diesen Fällen,
oder wenn außerordentliche Ausgaben von einiger Erheb¬
lichkeit vorkamen , als zu bessern Auskommen nachgebohrnev
Herren , zu Standeserhöhungen , zu Reisen , zu Brunnen¬
kuren :c . wurden Geldbeiträge von den Unterchanen **)

») Mosers Familienstaatsrecht , Th . 2 . S . 296 . f
"Z Putters bistor . Entwickcl . LH. 2 . S . 275. Daselbst

heißt cs auch : Ein regierender Reichsgraf hatte einmal ein Bein
gebrochen ; eine dazu bewilligte Beinbruchsteuer wußte vie¬
le Jahre nach einander bezahlt werden,
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bald unter diesen bald unter jenen Titel begehrt . Ost ver,

willigte man solche , vergaß aber dabcy die Zeit ausdrücklich

zu bestimmen , wie lange ste dauern sollte , und dann ließ

man sie immer fsrtdauern . Beschwerten sich am Ende die

Unterthanen , so hieß es , sie wären hergebracht.

Endlich machen auch die Landesschulden neue Steuer»

nochwendig . Schon in dem i6ten Jahrhundert gaben dir

Religionshändel Veranlassung , baß die Landschaften be¬

trächtliche Schulden machten ; hiezu kam nachgehends dev

dreyßigjahrige Krieg , die Kriege mit Frankreich , der öfter,

reichische Succeffions, , der siebenjährige und jetzt wieder

der unselige französische Krieg . Die erforderlichen Geldsum¬

men , vorzüglich die Brandschatzungen des Feindes können

nicht immer sogleich aufgebracht werden , es muß also -die

Landschaft Capikaiien aufnehmen und dieselben oft hoch ge,

nug verzinsen . Diese Schulden , für die das ganze Land

haftet , sind Quellen ewiger Steuern , denn der Fond , sagt

Moser irgendwo , woraus dergleichen Capitalien bezahlt

und verzinset werden , sind meistens der Unterthanen Fett

bep den Wohlhabenden , und das Blut bey de» Armen,

kurz Steuern und Anlagen . In neuern Zeiten haben einige

Fürsten und Landschaften sich eifrig bemühet , die landschast,

lichen Schulden abzutragen , aber in manchen andern Län»

dern ist nicht Patriotismus genug da . Der Fürst , feine

Gemahlin , oder einzelne Landständr suchen die Tilgung dev

Landesschulden zu Hintertreiben , weil sie selbst Gläubiger

sind , und Vorschüsse gethan haben , die ihnen mit hohen

Zinsen verzinset werben müssen . Oder es fehlt an Ordnung,

Aufsicht u . s. rv . *) . Dann ist freylich das Land übel

S 4

*) Ich freue mich hier Gelegenheit zu haben , etwas bcriche

Ligen zu können , was ich in meiner Abhandlung über die Steuer«
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daran *) . Billig sollten alle Jahre öffentlich Rechnungen

abgelegt werden , und wenn die Schulden getilgt , sind , auch
die Steuern wieder aufgehoben werden . Glücklich das

Land , wo dies geschieht, - wo der Fürst sich selbst ein Ver¬

gnügen daraus macht , dv Lastseiner Unterthanen zu er¬

leichtern , und durch eine weise Sparsamkeit und Ordnung
der Geschäfte es dahin zu bringen , daß die Steuern noch

früher aufhören können , als anfangs gerechnet war **) .

fccyheit des Adels (Deutsche .Monatsschrift , April 179; .) .gesagt
habe . Daselbst heißt cs nemlich : in dem Hildesheimischen waren
seit dem siebenjährigen Kriege , der starken Contributionen unge¬
achtet , nur 40,000 Rthlr . Schulden getilgt . Dies muß heißen
§00,000 . S . Staats - Archiv Heft i . Nr . § .

") Unsre alte Deutsche sagt Moser von der Reichsstande
. Landen B . 6. Cap . ; . waren so einfältig , daß sie glaubten , Lan¬

desschulden waren - eine Last für das Land und die Unterthanen,
weil diese ja desto mehr Steuer deswegen geben müßten . Sie
becydigten daher auch ihre Vorsteher darauf , alle nur mögliche
Sorge zu tragen , daß das Land je eher , je lieber seiner Schul¬
den entledigt würde , um alsdenn gewisse Steuern mildern , oder
gar wieder abschaffcn zu können . — Nun aber ist man klüger
geworden . Wie so ? Die Landesschulden befördern die Circula-
tion des Geldes im Lande , welches dem Staat eben so nothwen-
dig und nützlich ist , als die Circulation des Bluts im Körper.
Wo wollen die , welche von ihren Renten leben , und deren Geld
( nur nicht allemal ) wieder unter andre Leute kommt , sonst mit
ihrem Geld und Capitalieu hin ? Wo die Stipendia , andre mil¬
de Stiftungen , Maitressen , Landblutigel u . s. w.

^ ) Man s. die von dem jetzt regierenden Herzog von
Brau » schweig unter dem zo . Marz 1792. erlassene Verord¬
nung wegen Aufhebung der erhöhten Accise in
Sch lözcrs Stgatsanzeigen , Heft 67 . Nr . Eine Verordn
nung , welche nicht nur im Lande , sondern wie es scheint, auch in
andern Landern Sergen verbreitet hat . Den » sie zeigte , was
geschehen könnte. Aber eben deshalb sah man hie und da Hb? '

Hern ( nicht höchsten) Orts eine Verordnung dieser Art un¬
gern . Elwa daher das sichtliche Bestreben große Verdienste in
Pin zweifelhaftes Licht zu stellen — ?
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§ - 257.

Noth wendige Steuern , welche in den Reichs - oder

Landesgesetzrn , oder einem rechtmäßigen Herkommen ge¬

gründet sind , müssen also die Unterthanen übernehmen , in¬

dessen schließt dies doch in Ländern , wo Landstände sind,

die landschaftliche Behandlung der Sache nicht aus , wie

bereits in dem vorhergehenden (§ . 198 -) bemerkt ist . Selbst

in solchen Ländern , in welchen keine Landstände sind , müs¬

sen doch , wenn es verlangt wird , und besonders Zweifel

entstehen sollte , ob nicht zu viel Steuern gefordert werden,

den Unterthanen die nSchigcn Dokumente vorgelegt werden.

Sv erkannte noch kürzlich das Reichskammergericht in Sa¬

chen der rnehrsten Kirchspiele der niedern Grafschaft Wied

gegen ihren Landesfürsten , „ daß der jedesmalige Status

exiAentiae der Reichs - und Kammerbedürfttisse , Legarions-

kosten und Correspondenzgelder , mittelst Vorzeigung der

Original - Kreisausschreiben und sonstiger Beglaubiguyg der

Erfordernisse , den Stand (Stadt ) und Landesdeputirten

aller Gemeinden gegen Eingang jeden Jahrs borgelegt wer¬

den solle *) .
" Und dies Erkenntniß hat allerdings seinen

Entscheidungsgrund in dem bereits vorhin angeführte » N.

A . von i ; ; 5- § . 8 r . , nach welchem „ den Unterthanen die

bestimmte Maaß derselbigen Hülf zuvörderst eigentlich und
'

ausdrücklich kündbar und namhaft gemacht werden soll.

S ;

*) DieseSentenz , welche schon Schlözer in seinen Staats,

anzeigen hatte abdrucken lassen , steht jetzt auch in der von dem

Fürsten selbst verfaßten , Recursschrift . i7SZ - Fol . Ein gleiches
ist in den Streitigkeiten des Kirchspiels Neuenkirchen wider den

Hrn . Burggrafen zu Sayn Hachenburg am i ^tcn Jul.
von dem Kammergericht ? erkannt.
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Alle übrige Steuern , welche nicht kn den Gesetzen , oder

dem Herkommen gegründet ssnd , sind frsywillige, und

diese können den Unterthanen , es mögenLandsiände da seyn,

oder nicht , wider ihren Willen nicht aufgsdrungen werden.

Der Grund davon ist schon in dem vorhergehenden S . 47.

bcyläufig angeführt worden . Es läßt sich aber auch dies«

Behauptung noch auf andre Art erweisen . In dem Reichs,

gutachten 001,1669 . , worin die Stände darauf antrugen,

daß ihre Unterthanen alles , was und so oft eö von ihnen be¬

gehrt würde , hergeben sollten ; gestehen sie nemlich in der

That , daß sie nicht berechtigt seyn , ihren Unterthanen ei¬

genmächtig und gegen deren guten Willen Stenern aufzule-

gcn , weil cs ja sonst deshalb keines Reichsschlusses bedurft

hätte . Für dies Reichsgutachten stimmten nicht blss Neichs-

stande , welche Landstände hatten , sondern auch andre . —

Doch was bedarf es einmal der Anführung eines besonder !,

Grundes um die Behauptung zu unterstützen . Dürsten

Tcurschlands Fürsten willkührlich ihren Unterthanen Steuern

auflegen , so würden diejenigen , welche einen Regenten ha¬

ben , der die Kunst versteht , Millionen zu verschleudern,

oder der ein Liebhaber von geputzten Soldaten :c . ist , Ne¬

gersklaven seyn , und — neue Bauernkriege wären davon

die Folge.
§ - - 58 - .

Soll und muß einmal eine Steuer gegeben werden , so

ist es billig , daß keiner davon befreyet sey , und daß, wie

sich bereits der R . A . von 1544 . § . 24 . ausdrückt , nach

eines jeden Vermögen Gleichheit gehalten werde.

Je mehrere von der Abgabe befreyet sind , desto weniger

kommt ein , . desto länger muß sie dauern und desto größer

und drückender wird sie für die übrigen . Indessen können
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allerdings Gründe enttreten , einzelne Mitglieder der Gesell«

schaft von der Verbindlichkeit der Sttuerencrichtung zu be¬

stehen . Billig sollte dies jedoch nicht anders als durch Ein«

willigung der dabey intereffirten geschehen *) . Es hat je¬

doch nach unsrer Verfassung keinen Zweifel , daß vergleichen

Vrfreyung durch unvordenkliche Verjährung **) , oder durch
ein gehörig ertheiltes Privilegium erworben werden könne.

Der Kaiser kann indessen dergleichen Privilegia weder Un¬

mittelbaren noch Mittelbaren verleihen . Bcydcs würde sei«

ner beschwornen Wahlcapitulation entgegen seyn * **) .

Selbst der Landesherr kann in den mehrsten mir Landstän«
den versehenen Ländern nicht einmal Steuerprivilegicn ohne

Veystimmung der Landstände ertheilen . Studenten und

Soldaten hält man gewöhnlich für steuerfrey , allein dies ist

einzig und allein von einer Kopfsteuer zu verstehen s ) . Be«

sitzen sie liegende an sich steuerbare Gründe , oder brauchen

sie accisbars Sachen , so können sie sich deshalb , weil sie

Studenten oder Soldaten sind , der Steuer oder Abgabe

nicht entziehen.

H Sehr richtig vcrordnete daher der Herzog von Würtenberg
unter de » , 0 . Aug . 17P4. daß nur alsdenn von den Separa¬
tisten eine zu bestimmende Geldsumme , als Surrogat der per¬
sönlichen Dienste , zum Behuf der Landcsdefeusionscasie ange¬
nommen werden sollte, wenn der grbßteTheil der übri¬
gen Unterthanen damit zufrieden wäre.

**) Dies bestreitet zwar in Oiss. pmelcriprio immu-
nicatis a tribucis impuzneca ( tlipst 1779 .) , allein man s . den R.
A . von 1548 . §. ^ 6 . und 5 ?.

Erstercs dem Art . 5 . §. 7 . letztres dem Art . i . s . 9 . und
Art . 15 . §. 5 . Vergl . oben §. 229.

ff ) Auch gilt dies nur von den Untcrofficicrs und ' Gemeinen,
So muffen z . B . nach der neuen Churbraunschweigischen Ver¬
ordnung die Steuer » betreffend , die Offieier» gleichfalls ei¬
ne Kopfsteuer bezahlen,
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2lus der ursprünglichen Beschaffenheit des Steuerwesens

läßt es sich übrigens sehr gut erklären , daß die fürstliche»

Kammergüter , inglsichen die Güter der Ritterschaft , der

Prälaten und die städtischen Kämmereygürer steuerfrcy sind.

So konnten , wie bereits bemerkt ist , die Ausgaben nicht

mehr aus den fürstlichen Kammergütern bestritten werden,

diese waren verschuldet , ja selbst verpfändet und also in den

Händen der Gläubiger . Von den Schulden sollten sie nun

durch die verlangte Steuer besreyet werden , wie hätte man

also die Güter selbst besteuern können ? — Der Prälat,

Edelmann untr die Dspurirren der Städte waren diejenigen,

deren Einwilligung zur Auflegring einer neuen Steuer er¬

fordert wurde . Würden diese wohl die Steuer bewilligt

Haben , wenn sie so gut , als der Bürger und Bauer ihre

Grundstücke hätten versteuern sollen ? Zceygebig sind die Her¬

ren oft nur alsdann , wenn es auf fremde Beutel losgeht.

Die Klugheit riech daher dem Fürsten , von den Gütern der

Landstände selbst keine Steuer zu begehren . — Hiezu ka¬

men in Ansehung des geistlichen Standes die Pseudisidori-

schen Grundsätze , daß geistliche Güter , Güter Gottes wä^

ren und also von keiner weltlichen Macht besteuert werden

dürften . Für die Ritter sprach auch der Umstand , daß sie

Kriegs - und Hosdienste thun mußten . Der Ritter mußte

stets bereit seyn , aufsitzen zu können , wenn ein Aufgebot

an ihn erging , entweder in den Krieg oder nach Hose zu

ziehen , um diesen bey feyerlichen Gelegenheiten glänzend

zu machen . Welche Kosten waren nicht damit verbunden *) ,

*) „ Man vergaß oft , indcß man die Steuerfreyheit der Rit¬

tergüter rühmte , und mit derselben die Schatzung des Städters

verglich , man vergaß ? wie kostbar es sey , mit Pferden und
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und wie unbillig wäre es also nicht gewesen , wenn der Rit¬

ter ftineGruudstückr noch obendrein hätte versteuern sollen . —

Doch die Zeiten änderten sich . Der Ritter brauchte nicht

anders mehr beritten zu ftyn , als ein jeder andrer , das

heißt sür Sold , und nach Hof ward er auch nicht mehr ge¬

fordert , seitdem der pensionirte Hofstaat aufgekommen war.

That er noch Hofdienste , so that er auch dies für Geld.

Nun fiel also der vorzüglichste Grund seiner bisherigen

Steuerfreyheit fort , folglich hätte auch diese fortfallen sol,

len . Allein die Scene hatte sich inzwischen auch geändert.

Ehmals hatte der Rittergutsbesitzer von Zeit zu Zeit , wenn

die Preise stiegen , die Pächts und Zinsen seiner Bauern

steigern können . Der Bauer war , wenn auch nicht aller-

wärts Leibeigner , doch nicht völliger , oft gar nicht einmal

Eigenthümsr seines Hofes , sondern nur Meyer , Pachter

oder Zinsmann des Gutsherrn , und mag wohl in altern

Zeiten , wenn er einen harten Herrn hatte , übel genug dar¬

an gewesen seyn ; denn was kümmerte sich der Fürst . um ihn,

da er keinen Nutzen von ihm hatte ? Allein , wollte jetzt , da

der Bauer Steuer dem Fürsten geben mußte , der Gutsherr

seinen Meyer von Haus und Hof jagen , und seine Lände»

reyrn zum adlichrn Hofe schlagen , so verlohr dabey der

Fürst . Wollte der Gutsherr das , was der Bauer ihm lei¬

sten mußte , steigern , so klagte jener , daß er zur Landescasse

Knechten sich immer gerüstet zu halten , wie man^

ch er Ehre n ta g b e y H 0 f k a m , wo wohl auch die größer»

Städte, doch eine Stadt höchstens zo Trabanten zur Aufwar¬

tung zu stellen hatte, wo aber ein Ritter mit Mehrern Spicßjun-

gen erscheinen mußte , wohlstaffirte laudkimdigc Knechte haben

zollte , an blanker stählerner Rüstung , an krausen.Röcken und

lange» Stiefel », an sawmetnen Mützen und Sturmhaube » kein

Mangel erscheinen durfte .
" Spittlers Gesch . von Hanno^

vcr . Th . i . S . zl/.
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nicht mehr die Steuer geben könne . Jetzt trat also der

Fürst ins Mittel . Das Erbrecht der Meyer , das bisher
mehr auf dem guten Willen der Gutsherrn beruhet hatte,
wurde in mehrern Ländern gesetzlich ; cs wurden die Fälle

bestimmt , wann der Tauer abgemeyert werden könne , und

festgesetzt , daß dieses -auch in einem solchen durch das Gesetz ,
gestatteten Fall doch anders nicht , als nach erhobener Kla¬

ge des Gutsherrn , nach gehörig geschehener Untersuchung,
und nach erfolgter richterlicher Erkenntniß , geschehen dürfe.
Darauf ward auch festgesetzt , daß die bisherigen gutsherrli¬
chen Piästationen nicht erhöht werden durften , ja in meh¬
rern Landern ist es gar dahin gekommen , daß dieGutsherrn

sich eine Verringerung ihrer Gefälle gefallen lassen mußten,

so daß der Bauer ihnen jetzt nur zwey Drittel , oder wohl

gar blos die Hälfte der ältern Meyerzinftn zu entrichten

braucht . Kann man also wohl sagen , daß der Ritterguts¬

besitzer , das Stift , oder Kloster ganz steuerfrcy wären?

Zwar versteuern sie nicht die zu ihrem Hofe unmittelbar ge¬

hörigen Ländereyen , allein dagegen kommt doch ein Theil
Der Meyergefälle , den sie ehmals erhielten , zur Staatskasse,
und im Grunde kommt es auf eins heraus , ob sie die Steuer

mittel - oder unmittelbar entrichten . Freylich haben auch

nicht alle Gutsbesitzer so viele Meyer , daß alles im gehört,

gen Gleichgewicht stünde , alleiir dagegen haben andre desto

mehrere . Völlige Gleichstellung wäre zwar das beste, allein

so lange dies nicht geschieht , würde es in der Thal unbillig

seyn , wenn man von Rittergutsbesitzern , in Ansehung de¬

ren jene Umstände eintreten , noch eine besondre Grund¬

steuer verlangen wollte *) .

Man s. meine Abhandl . von der Steuerfreyheit des
Adels ; in der deutschen Monatsschrift . April 179z . Man vcr-
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. Doch ist dies alles nur von den ordentlichen und ge¬

wöhnlichen Landesstsusm zu verstehen . Sind hingegen

Römermonate bewilligt worden , soll eine Neichsarmee in

das Feld gestellt und unterhalten werden , so sind allerdings,

wie bereits bey dem § . 2 ; ; . gezeigt ist , auch die sonst Be¬

freiten nach ausdrücklicher Vorschrift der Neichsgesetze ver¬

bunden , dazu das ihrige mit beyzutragen . Dies können

sowohl der Fürst , als die Mitunterthan en der Ritter¬

schaft und Prälaten rechtlich fordern , und ich zweifle

nicht , daß , wenn es hierüber zu einem Proceß kommen

sollte , darauf erkannt werden würde . Hier ist nemlich in

eben dem Gesetze , welches den Bürgern und Bauern dir

Entrichtung der Steuer zur Pflicht macht , auch den sonsti¬

gen Befreiten dir Verbindlichkeit dazu auferlegt . Ja , wenn

ei» Thei ! gesetzmäßig geschont werden soll , so ist es der arme

gemeine Mann . Wer hak auch bey einem Reichskriege am

mehrsien zu verlieren , der Edelmann , und der wohlhaben¬

de reiche Prälat , oder der Handwerker und Bauer ? Was

ist daher billiger , als das Gesetz , daß in solcher Anlage

niemand ausgeschlossen seyn , noch verschont und nach

eines j eben Vermögen Gleichheit gehalten wer¬

den soll ? Unbegreiflich ist es , . daß hierauf bis jetzt nicht ge¬

halten ist , doppelt unbegreiflich aber , wenn in dem jetzigen

Kriege — der wohl schwerlich angefangen wäre , wenn kei¬

ne Prälaten und Adliche i» der Welt wären , und in dem

es , wenigstens ursprünglich , auf die Erhaltung des Adels

ankam — die Prälaten und Adliche sich in einigen Ländern

weigern , dazu zu steuern , und dadurch den ohnehin genug

gleiche aber ja damit den schonen dadurch verankaßten Aufsatz

eines Geschäftsmann » ln einem der nächstfolgenden Hefte.
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gedrückten Bürger und Bauer die Last erleichtern zu

helfen *) .

Eben so wenig können sich Pfaffen und Ritter auf

ihre Steuerfreiheit berufen , wenn zu irgend einer öffentli¬

chen Anstalt gesteuert werden soll , welche zum Vorlheil

aller Unterthanen gereicht . So müssen z . B - in manchen

Gegenden , um den Durchbruch des Wassers zu verhüten,

Deiche oder Dämme angelegt werden . Thut die Landes¬

herrschaft hiezu den Vorschuß , oder wird , wie in dem Ol-

denburgischen , ein Capital zu diesem Behuf aufgeliehen,

und deshalb eine Steuer auf jeden Zuck oder Morgen Land

gelegt , so muß der Edelmann dieselbe so gut bezahlen , als

der Bauer . Denn das Wasser würde die Ländereyen des

erster, , so gut überschwemmen und in Gefahr setzen , als

des letztem.

Doch diese Verbindlichkeit wird auch nicht leicht ein

sonstiger Befreyter in Zweifel ziehen ; allein es geschieht in

andern völlig ähnlichen Fällen . Es fordert z . B . der Feind

« ine Contribution vom Lande . Sollte dieser wohl hiebe,-

darauf Rücksicht nehmen , daß Klöster und Rittergutsbesitzer

steuerfrei - sind , und deshalb eine geringere Brandschatzung

for«

Die Sache rührt unstreitig daher .
' Den Prälaten und Rit¬

tern standen die in den Rcichsabschicden getroffenen Verfügun¬
gen , daß auch sie zu den Romermonaten zahlen sollten , nicht an.
Indessen wagten sic es nicht , sich sogleich offenbar zn widersctzcn,
aber sic benutzten die erste beste Gelegenheit besondre Verträge mit
ihren Fürsten wieder einzugehcn , und sich dadurch von der auf-
erlegten Verbindlichkeit wieder ganz oder doch zum Thcil befreit¬
en zu lasten . Aber konnten und durften dergleichen
Verträge zum Nachtheil der übrigen Nntertha-
nen eingdangen werden?
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fordern ? — Gewiß nicht ; eher wird er bey seiner Forde¬

rung auf die fetten Klöster und Rittergüter Rücksicht genom¬

men haben . Gesetzt nun , daß in einem solchen Fall Capl,

talien ausgenommen , und hernach , um dieselben zu verzin¬

sen Und allmählig wieder abzutragen , eine Steuer auferiegt

werden muß ; sollte in einem solchen Fall der Prälarenstand

und die Ritterschaft sich auf ihre Immunität von Steuer»

berufen können ? Gewiß nicht *) . Und eben dies gilt auch

in allen diesen Fällen von den fürstlichen Kammer - oder

Tafelgükern.

Nicht selten entsteht übrigens Streit darüber , wo em

jeder seine Güter versteuern soll ? Der Natur der Sache ist

eS wohl angemessen , daß dies in dem Lande geschieht , wo¬

rin sie gelegen sind , gesetzt auch , daß die Besitzer derselben

außer Landes wohnen , weil Steuern für die Beschützung

des EigenkhumS entrichtet werden . Allein die erste Gat -,

tung von Reichssteuern war eine persönl che , oder Vermö¬

genssteuer , Ein jeder wurde also da besteuert , wo er sei¬

nen Wohnort hatte und dies wurde selbst durch den N . A»

von 1542 . S . 69 , gesetzlich. In der Folge besann man sich

jedoch eines andern und so ist es jetzt als Regel anzuneh¬

men , daß ein Unterschied zwischen Real - und Perlonal-

sieuern gemacht werden muß . Jene werden da entrichtet.

*) Man s. hierüber die schöne Deduktion des nun verstorbe¬

nen Hrn . Hofrarh Woltje in Hannover in Sachen der sieben'

Landstädte des Hochsrifts HildeSheim wider die . drei) Vorsitzenden

Stande , das . Dvmcapitel , die sieben Stifter und die Ritterschaft-

Bon dem Ausgang dieses Procesies , der den befreyten Standen

zur Ehre gereicht , s. Schlözers St . A. Heft 72, S . 42z , s.

Zweiter Band . T
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wo das Grundstück gelegen ist , diese aber an dem Wohn»
vrt eines jeden *) .

§ . 259.

Um die Steuerfreyheit so viel möglich zu vereiteln,
und um nicht die Grund - , Vieh - und Gewerbsteuer zu sehr
erhöhen zu müssen , ist in neuern Zeiten in mehreren Län¬
dern eine sogenannteConsumtionssteuer eingeführt,
das heißt , es ist eine Abgabe auf Wein , Bier , Brannte«
wein , Fleisch , Korn u . s. w . gelegt worden . Diese Gat»
tung der Steuer wird in mehrern keurschen Ländern Ac,
cise oderLicent, ingleichenUmgeld genannt. Da die
Accise in der Thal eine Steuer ist , so ist sie auch völlig
nach den bisher vorgetragene » Grundsätzen zu beurtheilen.
Wider Willen der Landstände oder Unterthanen kann und
darf sie nicht eingeführt werden . Ein gleiches gilt von dem
Stempel pap rer. Lächerlich ist es, wenn man den Grund
der Einführung desselben darin setzen will , damit zu den
gerichtlichen Schriften einerley Papier genommen würde.
Stempelpapier ist eine Steuer , so gut wie Accise,

Gewissermaßen gehöre» auch hieher die Lotterien
und L0 tfo ' s . Zwar kann ein jeder Landesherr Lotterien
von aller Art auf eigne Rechnung , und unter seinem eignen
oder fremden Namen errichten ; allein er kann und darf
doch auf keine Weise seine Unterkhanen nöthigen , Loose dar¬
aus zu nehmen *) . Dann würde sie noch schlimmer seyn.

Diese Materie ist gut abgchandelt in des jetzigen Hrn.
Kammergerichts- Procurator Frech viss. ucrum sorenlis de donis
suis collectgz maZiltiami. domicilii xendere obligemr? Kellas
» 779. 4-

**) Moser von - er Landeshoheit in Pöliceysachen . S . 484-
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als eine » »bewilligte Steuer . Eine wahre Pest für das

Land ist aber ein Lotto, wenn auch dabey nicht der

minveste Zwang eintritt . Gottlob , daß mehrere teutsche

Fürsten dies einzusehen angefangen haben , ja daß deshalb

schon Kreisschlüsse gemacht worden sind . Gern stimme ich

in Pütters wahrhaft patriotischen Wunsch mit ein , daß

durch ein Neichsgesetz alle Lottos verboten werden möchten *) .

Neuntes Capitel.
Von

. der Kaiserlichen und Landesherrlichen Macht¬
vollkommenheit.

§ . r6o.

§̂ chon in dem vorhergehenden ist es bemerkt , daß in

außerordentlichen Fällen und wenn die Erhaltung des Gan¬

zen , oder eines TheilS desselben mit den Rechten einzelner

Personen in Collision kommt , die höchste Gewalt befugt

sry , einzelnen Unterthanen ihre wohl erworbene Gerechtsa¬

me zu nehmen **) . Diese Defugniß wird Machtvoll¬
er -

Man s. desselben Erörterung über die Rechtmäßigkeik
der Lotterien , besonders der Zahlen - Lotterien ; in den Etbrter.
des Staats « und Fürstenrechts. Heft 4.

Es wird dies in einem Aufsatz, der sich im Schleswig-
scheu Journal Deccmb . 17? ; . findet , S - 469 . bestritten.
Gern stimme ich mit dem Verf . darin überein , daß es ungerecht
scyn würde, einem Bürger sein Eigenthum zu nehmen, um eine«
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kommenhtzir , Kar/ön li'Ltckr , ,' Ntio/kan » , rter emEk

genannt . Sie begreift ein Recht sowohl in Ansehung der

Sachen einzelner Unterthanett , als auch selbst in Ansehung

ihrer Personen im Nothfalle Verfügungen treffen zu kön,

nen . Jenes nennt man Obereigenchum, ( äominimn

eminens ) dieses oberste Herrschaft, oder äußerste

Gewalt. Genau genommen hat der Staat zwar kein

wirkliches und wahres Eigenthum weder an den Gütern,

lisch weniger an den Personen der Bürger . Da aber die

Erhaltung des Wohls des Staats das höchste Gesetz ist,

so ist doch die höchste Gewalt auch berechtigt , alles zu thun,

was hiezu beytragen kann , und es muß die Erhaltung des

Einzelnen der Erhaltung des Ganzen nachstehen . Es hat

daher keinen Zweifel , daß z . B . wenn der Feind sich eines

SPatziergänz in graLer Linie antegen zu können ; aber wel/

eher Rechtsgelehrte und Philosoph wird auch dies behaupten.

Ich glaube den Punct : in wie fern das Wohl des Einzelnen dem

Wohl des Ganzen nachstehen müsse Th . i . S . ; 84 . f- bestimmt
auseinander gesetzt zu haben . — Zu weit geht auch jener Vers,
wenn er sagt : » die Rechte auch nur des Geringsten der Menschen
kranken , um den Staat zu retten , heißt Len Endzweck den Mit¬
teln aufopfern , und das ist eine Philosophie , der sich selbst die

Mönche im Mittelalter nicht zu schämen gehabt hätten , und wo¬
nach freylich der Mensch blos des Staates wegen geschaffen ist,
grade so wie die Religion ihrer Priester wegen da ist." — Also
sollen lieber lochooc, unglücklich werden , als daß einem einzigen
das Seinige , das ihm auf andre Art reichlich ersetzt werden .kann,
genommen werden darf ? Lieber soll also das ganze Schiff mit
der Mannschaft untergeben , als daß man die schweren Güter des
Kaufmanns über Bord wirft ? — Aber sagt der V «rf . » wann
trat je der Mensch in den Staat , um den Staat , und nicht viel¬

mehr um sich selbst zu erhalten ? " — Gi .ebt den» der Kaufmann
seine Waare auf das Schiff , um das Schiff zu erhalten ? — Doch
es scheint , daß der Verf . den Staat für den Fürsten und dessen
Hofieute nimmt , sonst möchte das : „ grade so, wie die Religion
blos ihrer Priester wegen da ist" nicht paffen.
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Festung nähert , die Gartenhäuser der Bürger , in welche

sich der Feind verbergen könnte , und welche , ihn zu beob-

achten, hindern , abgebrochen, Gärten in Schanzen verwan¬

delt, ja selbst die einzelnen Bürger gezwungen werden kön¬

nen , die Waffen zu ergreifen . .Kann der Friede nicht an¬

ders , als durch Abtretung einiger Provinzen, Distrikte oder

Güter erhalten werden , so ist auch hiezu die höchste Ge¬

walt berechtigt ; kurz , sie kann sowohl über das Vermögen,
als über die Personen der Bürger selbst , im äußersten Fall

disponiren.

Soll dies aber geschehen , so muß eine wirkliche und

wahre Noch vorhanden seyn . Die bloße Beförderung des

Wohls des Staats ist hiezu nicht immer hinreichend. Denn

sonst würde das Eigenchum des Staatsbürgers sehr unsicher

seyn , sondern es muff der Fall so beschaffen seyn , daß das

Wohl des Staats nicht ohne Aufopferung der Privatbe-

sugniffeerhalten werden kann , und dem Staat der

größte Ruin droht.

Recht und Billigkeit erfordern aber alsdann , baß der¬

jenige , dessen Vermögen zum Besten des Staats auige-

vpfert ist , auch von dem Staat entschädigt wird. Die Rö¬

mer haben die natürliche Verbindlichkeit , daß derjenige,

dessen Vermögen zur Erhaltung des Vermögens anderer

zum Opfer gebracht worden , von diesen entschädigt werden

müsse , in der bekannten I, . kkoäia äe iacku bestätigt , und

es ist gewiß , daß dieses Gesetz auch auf den obangeführten

Fall angewandt, und aus demselben utiliter gegen dis

Staatskasse geklagt werden kann.

Nur derjenige , welcher die höchste Gewalt in einem

Staate hat , kann das äußerste Recht ausüben. Hieraus
T z
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folgt also , daß in Teutschland , als ein Staat betrachtet,
Llos vom Kaiser und dem Corpus der Neichsstände dies
Rechtausgeübt werden könne , in den einzelnen teutschen
Reichslanden aber von der Landesobrigkeit . Kaiser und
Reich haben dies große Recht mehrmals bey Friedensschlüs¬
sen , vorzüglich auf dem westphälischen Friedens - Congresse
ausgeübt , indem hier , um denverheerenden Krieg zu en¬
digen , Disthümer secularifirt wurden.
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Siebentes Buch.
Von

Regierungsrechten , dieaufbesondre bestimmte
Zwecke gerichtet sind , und zwar erstlich

von den inner« und wesentlichen.

Erstes Capitel.
Von

der richterlichen Gewalt.

Erster Abschnitt.
Don der Beschaffenheit derselben überhaupt.

§. 261.

§ ) je Regierungsrechte , welche einen besondern Gegenstand

zum Zwecke haben , betreffen entweder die innere Wohlfarch
des Staats , oder die äußere . Hienach kann man sie selbst

abtheilen in innere ( irnmanentüa) und äußere (tranleun.

tia .) Zwecken jene auf die innere Sicherheit im Staate ab,

so heißen siewesentliche, ist aber dies nicht der Fall , so

nennt man siezufällige. Zu den wesentlichen rechnet
mandieJustiz , Criminal - und Policey,Gewalt.

T4
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§ . 262.

Im natürlichen Zustande findet Srlbsthülfe statt , ak-

kein im Staat muß sie billig verbannt seyn . Hiedurch un-

verscheidet sich eben der natürliche Zustand von dem bürgen,
licken . In jenem erkennt man keinen Obern , wohl aber m

diesem , und dieser Obere ist berechtigt , Streitigkeiten , welche

zwischen den Mitgliedern des Staats entstehen , schlichten
zu lassen . Mit andern Worten , der Regent hat die rich«
terliche Gewalt , Ehe indessen die Entscheidung erfolgen
kann , muß eine Untersuchung über das Recht und Unrecht
der Parkheyen angestellt werben . Beyde Theile sind zu hö¬
ren und der eine muß das . was der andre läugnet , wenn
es Einfluß auf die Entscheidung haben kaiwz beweisen . Die -,
ser Beweis muß sodann auf das sorgfältigste geprüft und

dadurch das streitige Factum aufgrhelit * ) , hiernächst aber
das Gesetz auf den vorliegenden Fall angewandt werden.
Die hiezu erforderlichen Kenntnisse und Geschicklichkeit be¬

sitzt nicht ein jeder . Von dem Regenten selbst ist sie nicht
zu erwarten , auch hat er mehrere Geschäfte , als daß er sich
rnit der Untersuchung und Entscheidung einzelner Streitig¬
keiten abgeben könnte . Schön und treflich sagte der Kam-

mergerichtsdirecrorKirch eisen in Berlin zu dem Kronprin¬
zen von Preussen , als dieser zum erstenmal den Sitzungen
des König ! . Kammergerichts bcywohnte ; Unmittelbare

Alle gute Gesetze , schrieb Friedrich II . an die . Russische
Kaiserin , als diese ihm den Entwurf ihres Gesetzbuchs ühcrschicht
hatte , erfordern Rechtsgesebrte , wenn sic ausgenbt werden sol¬
len . So klar und einfach auch die Gesetze seyn mögen , so er¬
eignen sich doch streitige Falle , und dunkle und oerwickelte Vor¬
fälle , wo man die Wahrheit aus der Tiefe herauf hohlen muß,
Und wo geübte Richter und Adpocgteir nhthig sind , solche Falls
ins Acht zu setzen.
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Schärfung einer durch das Gesetz gelinder bestimmten Stra¬

fe , oder unmittelbare Entscheidung des gering,

sten Rechtsstreits würdeZhnen mit Recht das Vertrauen

des Volksauf Ihre Gerechtigkeit entziehen , auf welchem

Vertrauen doch ein so großer Thsii der Glückseligkeit eines

Königs beruht . Die gesittete Welt , dies mächtige Tribunal

ist dahin überein gekommen , sich mit dem Worte Macht,

spruch — Ungerechtigkeit als verschwisterte Ideen zu

denken . — Welcher mit den Nsgierungsgeschäftcn belastete

König , darf sich mit Entscheidung der Rechtssachen befassen,

ohne jene zu verabsäumen , ohne sich den Jrrchümern , den

Ueberraschungen , den Verleitungen seiner oder anderer Lei¬

denschaften Preis zu geben ? Welcher König kann sich mit

den langweiligen Verhandlungen der Parkheyen , mit Ab¬

wägung der . sich so oft widersprechenden Beweismittel be-

schästigen , und der zu den Entscheidungen erforderlichen

vollständigen Kenntniß der Gesetze sich rühmen ? auf deren

Erlernung , noch mehr aber auf die Kunst , sie richtig anzu-

weiiben , wir unsre ganze Lebenszeit verwenden , weil es

unsre einzige Bestimmung ist.

Gesetzt , die unmittelbare Entscheidung wäre zufällig

recht , würde sie nun deshalb regelmäßig , gesetzmäßig seyn?

und wäre sie ungerecht ; was kann ein König von einem

durch Gesetze in Zaum gehaltenen Volke erwarten , wenn er

selbst das Beyspiel ihrer wirklichen Verletzlichkeit giebt ? Der

scharfsinnige Montesquieu sagt in seinem Buche über den

Geist der Gesetze : in den despotischen Staaten darf der

Fürst richten , nicht so in monarchischen : sonst würde die

Verfassung zerstöret , die Form der gerichtlichen Entschei¬

dung aufgehoben , die Gemächer aber mit bleichender Furcht

T 5
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erfüllt werden . Vertrauen , Ehre , Liebe und Sicherheit
würden mit der Monarchie selbst verschwinden *) . -

Der Fürst oder Regent richtet also nicht selbst , dies thut
nur der Despot . Jener wendet seine richterliche Gewalt an,
um Gerichte anzuordnen , und diese mit Personen zu be-

setzen , welche die zur Führung ihres Amts erforderliche Ge¬

schicklichkeit und Rechtschaffenheit besitzen . Ohne vorherge«

gangene lange und scharfe Prüfung sollte billig keiner zum

Richter ernannt werden , denn von ihm hängt oft das Wohl

oder Wehe ganzer Familien ab . Geschicklichkeit ist indessen

nicht das einzige Requisit eines Richters , er muß in einem

«den so hohen Grade auch rechtschaffen scy » , denn der Rich¬

ter ist vielen Versuchungen ausgesetzt . Hat die höchste Ge¬

walt solche Personen gefunden , so gebe sie ihnen alsdenn

aber auch durch kärgliche Besoldungen kein stillschweigendes

Privilegium sich bestechen zu lassen . Die Schande sällt sonst

auf den Regenten zurück . Sie sehe streng darauf , daß ein

jeder seine Pflicht thut und strafe den unwürdigen Richter,

der sich Will kühr erlaubt , und sich Bestechungen zu Schul¬

den kommen läßt , auf das härteste **) , aber sie belohne

I Die ganze Rede steht in Kleins , schätzbaren Annalen der

Gesetzgebung , Bd . IX . S . goi . f . ,
**) Bei ) der letzter » Kammergerichtsvisitation ergab sich , daß

sich einige Assessoren dieses Gerichts .hatten auf eine höchst schänd¬

liche Art bestechen lassen . Ein Nerzeichniß der Summen , wel¬

che diese Männer in einzelnen Processen erhalten haben , findet
sich unter den Bcylagen zu einer Deduction die Ganerbschaft
Stade betreffend . Ein noch lebender würdiger Iustizmann , wel¬

cher bei) der Visitation als Subdclcgatus war , soll dahin ge¬
stimmt haben , daß einige dieser Männer , welche das schändliche

Handwerk am ärgsten getrieben hatten , öffentlich miteincmZet-
tel auf der Brust , worauf Justiz Verkäufer stünde , ausge¬
stellt , sodann , aber auf einem Karren aus dem Thor gebracht
werden sollten . — Verdient hätten sie diese Strafe.
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auch den würdigen Mann , der sein mühsames Amt mit

Fleiß verwaltet , der nicht wMührlich das Urthel fällt , son¬

dern der , wenn er das Factum geprüft hat , nun auch daS

auf dasselbe passende Gesetz mit aller Gewissenhaftigkeit an»

wendet.

Zweyter Abschnitt.
Von

der oberstrichterlichen Gewalt des Kaisers überhaupt,

besonders von dem Kaisers , und Reichs-

kammergcricht.

§ . 26z.

?̂ er Kaiser ist der höchste Richter in dem Reiche , er hat
von jeher die oberstrichterliche Gewalt gehabt , und diese

gehört zu seinem Neservatrechten . So richtig diese Sätze

sind , so sind sie doch eben so wenig ohne Anfechtung ge»

blieben , als daß sie ohne alle Einschränkung und genauere

Bestimmung verstanden werden könnten . Wie kann , sagt

man , die oberstrichterliche Gewalt zu den Neservatrechten

des Kaisers je gehört haben , oder noch jetzt gehören , da er

i ) weder eins der vorhandenen Reichsgerichte verändern,

noch ein neues ohn ^ Wissen und Willen der Stände errich¬

ten und nicht einseitig die Proceßgesetze geben kann ? Da

er ferner 2 ) in älter » Zeiten , wenn Streitigkeiten zwischen

den Ständen des Reichs porfielen , Fürstengericht hal«

ten mußte ? — Nicht der Kaiser , sondern die Fürsten , Gra'

fen und Herrn entschieden also die Streitsachen , folglich

waren ja auch diese die eigentlichen Richter , nicht jener,
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wenigstens nahmen die Stande schon in ältern Zeiten Theil

an der oberstrichterlichen Gewalt im Reiche und sie haben

diesen Antheil nicht erst dem gutherzigen Max I . abge-

irotzt *) . —

Allein haben wir es nicht schon oft gehört , daß ein

Recht zu den Ressrvatrechten des Kaisers gerechnet wer¬

den , und daß gleichwohl derselbe dabey an gewisse Nor¬

men gebunden seyn könne ? Besonders aber , daß er in der¬

gleichen Sachen nicht eigenmächtigerweise oder einseitig Ge¬

setze geben dürfe ? Ueberhaupt sind gesetzgebende und rich¬

terliche Gewalt verschiedene Dinge . Zene hängt nicht von

dem Kaiser allein ab , sondern auch von den Neichsständen-

Sobald also bey irgend einem Neservatrechte , folglich auch

bey der oberstrichterlichen Gewalt des Kaisers , etwas vor¬

kommt , was in die gesetzgebende eingreift , so versteht es

sich von selbst , daß alsdann die Sache an den Kaiser und

das Reich gebracht werden müsse . Ferner daraus , daß in

altern Zeiten die Kaiser die Streitsachen ihrer Großen mit

Zuziehung andrer Großen entschieden , und daß diese ei¬

gentlich das Urthel fällten , folgt noch nicht , daß die Stände

des Reichs Theil an der oberstrichterlichen Gewalt des Kai¬

sers nahmen . Es ward ja kein Reichstag **) , sondern nur

Zürstengrrrcht gehalten , das heißt , nicht alle Stände nah¬

men Theil an der Entscheidung , sondern nur einige unter

ihnen , die der Kaiser dazu auswählte . Auch der Fürst ent¬

schied die Streitigkeiten seiner Mannen mit Zuziehung eini-

*') Man s. die Abhandlung über die Frage : Ob die Stän¬
de vor Errichtung des Kammergerichts Antheix
an der deutschen Gerichtsbarkeit gehabt ? 176? . 8.

**) Rur ganz außerordentliche Falle waren es , die auf den
Reichstag gebracht wurden.
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ger aus ihrem Mittel ; aber nahmen deswegen diese Theil

an der Gerichtsbarkeit ihres Fürsten ? oder chuk dies jetzt

der Soldat , der zu einem Kriegsgericht , das über seinen

Cameraden gehalten werden soll , commanllirt wird ? — Cs

war überhaupt Sitte der damaligen Zeiten unter allen

Ständen , daß die Deysttzer des Gerichts , oder die Schöf.

fen , welche das Urthel schöpfen oder finden mußten , von

dem Stande der streikenden Theile waren . Dadurch wur¬

den aber diese nicht Richter , sondern waren nur Deysttzer

des Gerichts . Der eigentliche Richter war der Kaiser , oder

der Fürst , der entweder selbst zu Gerichtsaß , oder dazu

einen andern a » seiner Stelle ernannte,

k Sachen der Fürsten und andrer Großen wurden also

I von dem Kaiser in einem Fürstengeri
'
cht entschieden . Für

I andre Personen und Sachen ward hingegen unter K . Fri e-

I drich II . im Z . ein kaiserliches Hofgericht bestelle

» Schon seit Friedrich I . Zeiten hatten die Kaiser in Zta«

I lien durch besonders dazu bestellte Hofrichter ihre Gerichts-

« barkeit ausüben lassen *) . Jetzt ernannte nun auch dee

D Kaiser in Teutsch
'
land einen solchen Hofrichter , der wenig»

» stens ein Zahr lang seine Stelle bekleiden , alle Tage zrr

I Gericht fitzen , und allen Leuten , die ihm klagen würden,

I richten sollte vor allen Leuten . Klagen gegen Fürsten und

I andre Große konnte jedoch der Hofrichrer , der einFrey-
mann seyn sollte , nicht entscheiden , sobald dir Sache von der

Art war , daß sie die Fürsten als Fürsten betraf , denn

! es hieß ausdrücklich in der Bestallungsurkunde : „ ohn von

Fürsten und von andern hohen Leuchen , wo es geht an ih«

*) Mau s. hierüber die schöne Diss . des Hrn . Prof . T a si n-

ger äs orizius iuäieiorum curiae Imp . Imlici er Lsrmaniei er urrl>

risgue iyrer ts usxu . 178Z . 4.
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renLeib , und an ihr Ehre , an ihr Recht *) , an ihr
Erbe , an ihr Lehen , das wollen wir selber richten ." Also
nicht blos wichtigere Sachen der Fürsten und Herren , son¬
dern alle Sachen jener Art gehörten nicht vor das Hof - ,
sondern das Fürstengericht . Wie hätte auch ein Frey¬
mann über Fürsten und Grafen , als solche richten kön¬

nen ? Die Beysttzer des Hofgerichts waren übrigens nicht

bestimmt , auch harte überhaupt dies Gericht noch keine ge¬

wisse beständige collegialische Form.

Entscheiden thaten nun zwar das Fürsten - und Hofge¬

richt , so wie die hin und wieder bestellten kaiserlichen Land¬

gerichte die an sie gebrachten Streitsachen , aber leider wur¬

den sie damit nicht zum öftersten behelliget . In jenen Zei¬

ten liebte man es nemlich nicht , seine Streitigkeiten vor

dem Richter auszumachen , man machte sie lieber mit dem

Degen in der Faust aus . Mit einem Worte es galt Faust¬

recht , wobey freylich das Gerichtswesen nicht bestehen konnte.

Ein Glück für Teutschland war eS besonders in vieler Hin¬

sicht , daß das römische Recht immer mehr in Aufnahme

kam . Kaiser und Fürsten zogen Doctoren der Rechte als

Kanzler in ihre Dienste . Diese predigten nun stets ihren

Herrn , vor, daß Selbsthülfe billig nicht geduldet werden

sollte , daß ein Staat , in dem Faustrecht gälte , kein Staat

sey rc. Solche Vorstellungen thaten gute Wirkungen ; man

öfnete an den Höfen die Augen **) und suchte nun dem

Unwesen zu steuern . Besonders stark ward davon unter

*) Ohnerachtet dieser Ausdruck sehr allgemein lautet , so
scheint er doch nur von wirklichen und eigentlichen Fürstenrechten
zu verstehen zu seyu , keinesweges aber von den Privatbcfugnis-
sen der Fürsten und Große » .

**) Auch trüg die durch Erfindung des Pulvers veränderte
Kriegsart das ihrige hiezu bei).
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her Negierung K . Friedrich III . gesprochen . Die Srän-

de wünschten , daß ein bestä ndiges Kammergericht au¬

ßerhalb des kaiserlichen Hofes , an einem sieten Orte des

Reichs errichtet werden sollte , allein dazu war Friedrich

nicht zu bewegen . Zwar hatte er bald nach dem Antritt sei»

ner Negierung , nachdem das bisherige Hofgericht ganz

eingegangen war , ein eignes Kammergericht ernannt , allein

gegen dieses Kammergericht , das sehr willkührlich mit Gra¬

fen , Herren und Donoren beseht wurde , führte man laute

Klagen von Seiten der Stände , zumal da der Einfluß

des kaiserlichen Hofs auf dieses Gericht sich bald merklich

zeigte . Die Stände wollten daher dasselbe nicht am kaiser¬

lichen Hofe wissen , auch sollte es nicht , bald mit diesen bald

mit jenen , sondern mit beständigen Beysitzern besetzt

seyn . Doch , wie gesagt , Friedrich war dazu durchaus

nicht zu bringen , ohnerachtet ihm selbst deshalb einigemal

die begehrte Türkenhülfe verweigert wurde.

Endlich gelang es den Ständen im Anfang der Regie¬

rung seines Nachfolgers K - Maximilian I . die Sache

durchzusetzen . Gleich auf dem ersten Reichstag , den dieser

Kaiser hielt , drangen sie in ihn , ein beständiges Kammer¬

gericht im Reich zu errichten . Sie suchten zu dem Ende

die Projekte , welche - sie schon unter der vorigen Regierung

gemacht hatten , hervor und verweigerten die . von dem Kai¬

ser begehrte Türkenhülfe , so standhaft , daß dieser endlich

sich entschloß , dem Willen der Stände nachzugeben , und

sg ward denn endlich im Z . 14 ^ 5 .
" ein beständiges höchstes

Reichsgericht unter dem Namen eines Kaiserlichen und

Reichs - Kammergerichts eröffnet . Zu Frankfurt,

oder wenigstens in einer Stadt im Reiche sollte dasselbe

seinen bleibenden Sitz haben , damit es nicht , wie das an»
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ter K . Friedrich III . zu viel Hofluft einathmen möchte.

Maximilian wollte zwar sich anfangs das Recht Vorbehalten,
dasselbe , wenn er sich im Reiche aufhielre , an se nen Hof

fordern zu können , allein da er fand , daß die Stände dies

nicht gern sahen , so erklärteer , daß er keine Beschwerde
daraus machen wollte , wenn die Stände das Kammerge«

richt beständig an einem festen Orte wünschten , nur wollte

er sich in diesem Fall seiner kailerlichen Obrigkeit nicht bsge-

den . — Das Gericht sollte in der höchsten und letzten In¬

stanz durch ganz Teutschland urtheilen , und sein Gerichts¬

zwang sollte allgemein seyn . Besetzt sollte es werden mit

einem Richter und 16 beständigen Urthcilern , und diese

wurden von den Ständen vorgeschlagen und erwählt . Die.

Ordnung war von den Ständen entworfen und von dem

Kaiser genehmigt . So kam es ,
' also gleich damals dahin,

daß die Stände einen Einfluß auf das neu errichtete Gericht

erhielten , und mit demselben in Verbindung kamen . Diese

Verbindung ist nachher , da die Stände die Unterhaltung
des Gerichls Übernahmen , und bey den Visitationen dessel,
ben concurrirten , noch immer stärker und enger geworben.

§. 264.

Das neue Gericht sollte und mußte nun auch eine eigne

Ordnung haben , worin die zu beobachtende Verfahrungsart
demselben vorgeschrieben war . Ein Glück , daß man in
diesem Punkt bereits vorgearbeitet hatte . Schon unter K.

Friedrich III . hatten nemlich die Stände im Z . i486 , ein
Project zu einer Kammergerichtsordnung entworfen , daS
aus a6 . Artikeln bestand , aber der Kaiser machte dagegen
viele Erinnerungen und verwarf nachher das verbesserte
Prvject gänzlich . Jener ältere Entwurf ward nun wieder

Hervorgesucht , hex Kaiser beschäftigte sich selbst mehrere

Tage
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Tage *) mit der Duchsicht desselben , und ließ darauf den
Ständen seine Bemerkungen darüber , und was er geän¬
dert wünschte, zustellen- Ein Ausschuß der Reichsstände
zog die kaiserlichen Monita in Erwägung , änderte zwar
einige Kleinigkeiten ab , beharree aber in der Hauptsache
auf den ersten Entwurf und auch in diesem Glück sah sich
der Kaiser genöthigt , nachzugeben , und das anderweit
übergebene Proj -ct zu bestätigen . Sv kam also die erste
Kammergerichtsordnung in kurzer Zeit zu Stande , aber
freylich war sie auch sehr unvollständig und mangelhaft , in¬
dem sie eigentliche Proceßvorschi isten fast gar nicht enthielt,
sondern nur den Zustand des Gerichts , und dessen Gerichts¬
barkeit , jedoch diesen letzten Punct auch nur sehr im allge¬
meinen , bestimmte. Eben deshalb mußte man sie von Zeit
zu Zeit erneuern und mit Zusätzen vermehren , welches auf
den Reichstagen in den Jahren 1496 . r ; c>s . 1507 . i ; oz>
i ; rl . 152 ; . izr ? . geschah. Doch so oft man auch schon
gebessert und gemehrt hakte , so blieb doch immer noch eine
reiche Nachlese . Endlich übertrug Kaiser Lart V . de,»

'

beyden Kammergerichtsbeysitzecn Conrad Braun und
Conrad Visch * *) das Geschäft , eine neue Ordnung
zu entwerfen . Beyde unterzogen sich der Arbeit und

Die kaiserlichen Rathe versicherten in einer Sitzung dem
Reichstag , der Kaiser habe schon 2 Lage lang über der Anter-
suchung des übergebenen Projekts von acht Ahr früh bis Abends
acht Uhr ununterbrochen gesessen , und hoffe in den folgenden
zivey Tagen fertig zu werden.

Daß dieser Conrad Visch, welcher im I . 1548. seine
Geysitzcrstelle mit der Kanzlep - Verwaltersielle vertauschte , Mit¬
verfasser der neuen Ordnung gewesen sey , darin stimmen alle
Nachrichten überein , allein statt dcS Conrad Brann nennen
andre den K . G . D . Ca >spar C h u n o>

Zweiter Band » hl
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da sie selbst als Besitzer des Gerichts die beste Kenntnrß

von der Verfassung und dem Proceß desselben hatten , so ist

es kein Wunder , daß die von ihnen entworfene Ordnung

alle bisherige sehr übertraf , wenn sie gleichwohl noch für

kein ganz vollkommenes Werk gehalten werden konnte . Der

Kaiser ließ diese Ordnung auf dem gegen Ende des 1. 1 547«

zu Augsburg eröffnet ?» Reichstag den Reichsständen vorlse

gen . Es ward einem Ausschuß der Reichsstände aufgetra¬

gen ein Bedenke » darüber zu stellen . Dies geschah , allein

man kann leicht denken , daß das Bedenken wegen des nun

zernichteten Schmalkaldischen Bundes und der Gefangen¬

schaft des Kurfürsten von Sachsen und Landgrafen von Hes¬

sen nicht so ausfiel , als es wohl zu einer jeden andern Zeit

ausgefallen seyn würde . Das ganze Geschäft ward mit gro¬

ßer Eile betrieben , den gesammten Ständen nur ein Artikel

nach den andern schnell vorgelesen , und so im I . : 54 b . die

neue Ordnung publicirt.

Für Niemand war diese Ordnung nachtheiliger , als

für die Evangelischen , denn es sollten nach derselben keine

andre Personen , als die der katholischen Religion zugethan
wären , bey dem Kammergericht geduldet werden . Aber

was - wollte man damals machen . Der Bund der Evan¬

gelischen war getrennt und die Häupter desselben selbst in

der Gefangenschaft des Kaisers . Doch die Scene änderte

sich bald . Es kam zum Paffauischen Vergleich , und man

arbeitete an einen dauerhaften Religionsfrieden . Bey die,

ser Gelegenheitchewirktm es die evangelischen Stände , daß
die Kammergerichtsordnung noch einmal durchgesehm , all-

ihnen nachtheilige Stellen ausgcstrichen und so im Z . iz ; ; -

ysn neuen publicirt wurde.
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So hatte man also eine neue ungleich vollständigere Ord¬

nung für dasKammergerichk erhalten , allein man fand auch

an dieser bald allerlei ) zu mehren und zu bessern . Vom I.

r ; ; 6 . an hatten die ordentlichen Visitationen des Kammer¬

gerichts ihren Anfang genommen , und eü ward sowohl durch

diese , als auft Reichs - und Deputationstagen mancher

Punct anders und bestimmter gefaßt . Eine Folge davon

war , daß man sich auf die Ordnung selbst nicht mehr ver¬

lassen konnte / sondern stets die Visitations - Reichs - und De«

pUtatidnsabschiede dabey zu Rache ziehen mußte . Dieser-

halb ward schon auf dem Reichstage von 1598 . beschlossen,

die bisherige Ordnung durch einige Beisitzer des Kammer¬

gerichts umaröeiten zu lassen . Dies geschah . Schon im

I . i6oz . übergaben sie dem Reichserzkanzler ihr Projeft

öder wie man cs nannte , Concept. der Kammergerichts¬

ordnung , wobei) sie zwar die Ordnung von 1555 . zumGrun -s

de gelegt , aber ans den nachherigen Gesetzen , gemeinen Be .̂

scheiden und der Praxis die nöthigen Aenderungen und Zu¬

sätze getroffen hatten . Der Kurfürst von Mainz legte so¬

wohl gleich damals , als nachher im I . i6iz. dem Reichs¬

tag baS Concept zur Prüfung und Erstattung eines Reichs,

gutachtens vor , allein in Zeiten , wie die damaligen waren,

könnte man an die Beendigung des Geschäfts eben so we¬

nig denken , als während der Dauer des dreyßigjährigen

Kriegs.

Nach dessen Endigung fand sich so viel auf dem Reichs¬

tage von i6 )
- z . und 1654 - zu thun , daß man ebenfalls nicht

Hand an das Werk legen konnie . Usbetdem glaubte man

mit Recht , daß es am besten seyn würde , dies Geschäft der

Visitation zur Vorbereitung zu übertragen , zumal da sich

^ inzwischen wieder manches geändert hatte , und manches ss» -

U a



Zv8 7 . B . Von den tvesentl. Negier . Rechten«

wohl durch den westpäiischm Frieden , als auf dem Reichs¬

tag selbst anders bestimmt war . Der R . A . von 1654 . ver¬

ordnet daher H. 1Z4 . : '
„ Daß das noch nicht zur Vollkom¬

menheit gediehene Concept von i6iz . Hey der nächstkünfti¬

gen Visitation revidirt und zugleich alles dasjenige , was all-

hier ( auf dem Reichstage ) verglichen und verordnet , ein¬

getragen und das ganze Werk präparatorisch mit Gutachten

also eingerichtet werden solle, damit man es auf dem nächst-

künftigen prorogicten Reichstage erledigen könne .
"

Unglücklicherweise kam indessen Vre beschlossene außeror¬

dentliche Visitation nicht zu Stande ; im I . 1707 — 171z»

wurde zwar das Kammergerichl vistlirt , allein die damalige

Visitation begnügte sich mit der Wiederherstellung des Ge¬

richts und mir der Abstellung einiger Mängel und Gebre¬

chen . Endlich wollte die letzte Visitation , welche im Z.

1767 . ihren Anfang nahm , Hand an das Werk legen . Sie

ernannte sechs der vorzüglichsten und gelehrtesten Beyfltzer

und trug ihnen die Ergänzung und Berichtigung der gan¬

zen Arbeit auf . Der erste Theil wurde katholischer Seit¬

dem Herrn von Lvskant, und evangelischer Seits dem

Freyherrn von Harpprecht
*) ; der zweyte Theil , dem

Herrn von Alb ini dem Vater , und dem Freyherrn von

Cr am er ; der dritte dem Herrn von Ortmann und nach

dessen Absterben , dem Freyherrn von Zillerberg ( jetzigen

Salzburgischen Directorialgesandten auf dem Reichstage)

und dem Freyherrn von Niedesei zur Bearbeitung über,

; ragen . Diese Männer unterzogen sich dem ihnen aufge-

'Einem Manne , der sich durch sein Staats - Archiv

des Kais , und Reichsrammergerichts , und durch sei,

ne große» Verdienste um das Unterhaltungswesen - es K . G . di «,

scr Ehre vorzüglich würdig gemacht hatte«
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tragenen mühsamen Geschäfte mit allem Fleiße , so baß sie
bereits , bis auf den Herrn vonZillerberg, im 1 . 176 - .

ihre Arbeiten der Visitation überreichen konnten. Der Vft

sitations - Cvngreß ließ hierauf dieselbe in seiner geheimen

Druckerey abdrucken , aber nur so ivenige Exemplare davon

abziehen , daß nur diejenigen Reichsstände , tvelche an der

Visitation Theil nahmen , und nicht einmal alle Kammerge-

richrs - Assessoren Exemplare davon erhielten , mithin das

Werk so gut, wie Manuskript war *) , wahrscheinlich, weil

man Höfte , nun bald eine neue Kammergerichts - Ordnung

selbst zu erhalten. Allein die unglückliche Trennung dev

letzten Visitation hat diese Hoffnung vereitelt und es ist mehr

zu wünschen als zu hoffen , daß dies Geschäft endlich einmal

geendigt werden möge.
Wir haben also jetztzwey Concepte der Kammerge¬

richtsordnung, das erste von dem I . 161 ; . und das andre

vom Z > 1769 . Schon der Name Concept zeigt es an,

daß sie noch keine Gesetzeskraftförmlich erhalten haben.

Allein in so fern die Veränderungen und Zusätze aus ältem

unstreitig verbindlichen Gesetzen , als Visilations - , Depu¬

tations - und Neichsabschieden rc. genommen sind , und da¬

mit übereinstimmen , läßt sich , die gesetzliche Kraft des Con-

cepts nicht in Zweifel ziehen. Indessen hört dadurch die

Kammergerichtsordnung von 1555. nicht auf, dir neueste
U z

Es hat sich daher der nun verstorbene Hr. Kanzler von

Selchow allerdings ein großes Verdienst erworben , daß er,
da er so glücklich gewesen war , ein Exemplar jenes Abdrucks zu
erhalten, das Werk unter dem Titel : Concepte der Reichs¬
kam m e r g c r i ch t s o r d » u n g aufBcfehl der jüngsten
Visitation entworfen, zu Gottingcn.i/Sa. in ; BaM

Len in 8 . herausgcgeben hat.
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Ordnung zu seyn . Diese ist nun aber nicht bloS eine Pro-

ceßordnung für das Kammergericht , sondern sie ist über«

hauhl als eine allgemeine Reich sproceßordnung an¬

zusehen . Selbst der Reichsdeputationsabschied von 160 -0.

verordnet § . i ; . daß die Territorialgerichte , in eine gute
dem r echten N ei chs - undKammergerichlsproce ft

se gemäße Ordnung, so viel » ach eines jede » Orts Ge«

legenheit immer ersprießlich seyn wird , gebracht werden sol¬

len ; und der I . R . A - will H. i ; / . „ daß Kurfürsten , Für¬

sten und Stände des Reichs bey ihren Gerichten die Verord¬

nung thun sollen , damit so viel möglich bey denselben dir

Norm des kammergerichtlichen Processes be¬

obachtet werde . " In älter » Hvfgerichts - und Kanzleyord,

nungen findet sich daher auch vieles , was aus der Kammer¬

gerichtsordnung genommen ist und wo also diese , als die

vollständigere , sehr zur Erklärung und Erläuterung dienert

kam , *) ,

§ . 265.

Was die Verfassung des Neichskammergerichts betrifft,

so kann man die zu demselben gehörigen Personen in dreh

Classen theilen . Zn die erste gehören diejenigen , welchs

das Ganze zu dirigircn und die bey dem Gericht anhängig

gemachten Sachen zu entscheiden haben , nemlich der Kam-

merrichter , die Präsidenten und die Beysitzer . Zur zweyr

sen Klaffe kann man diejenigen rechnen , welche mit der

*) Ja c . Gott s. Sieber von der Nutzbarkeit der Erler¬
nung des kammcrgerichtlichen Processes aus verschiedene » Hoft
vnd Gerichtsordnungen gezeigt ; Gbtting . 1761 . 4 . Wi lh - A ug,
Rudi off von ' der Achnlichleit der teutschey Hofgcrichte mit
dem Kammergcricht , Bützbw 1770 . 4,

/
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Ausfertigung der von dem Gerichte beschlossenen Sachen und

der Aufbewahrung der Acten zu chu » haben , oder das so¬

genannte Kanzleyperssnale ; und zur dritten Klasse diejeni¬

gen , welche die Nothdurft der Partheysn dem Gericht

schriftlich und mündlich vortragen , oder die Advocaten und

Procuratoren.

Bey dem Kammergericht finden ferner doppelte Ver-

sammlungen statt . Des Nachmittags kommen zu bestimm¬

ten Zeiten die Procuratoren zusammen , um theiis der Publi¬

kation der Urchelle beyzuwohnen , theils die Schriften ihrer

Partheyen zu übergeben und sonst das erforderliche dem Ge¬

richt , welches durch einen Präsidenten und einige Beysitzev

vorgestellt wird , vorzutragen . Man nennt diese Versamm¬

lung die Audienz, wovon nachher das weitere . Des

Morgens hingegen versammelt sich die erste und dritte Klas¬

se und zwar jede besonders . Jene , um sich über die Streit¬

sachen zu bersthschlagen und selbige zu entscheiden , diese,

um die nöthigen Ausfertigungen zu besorgen . Die erste

Klasse theilt sich wieder in mehrere Senate, damit zir

gleicher Zeit mehrere Prvceffe entschieden werden können.

Betrifft die Streitsache Stände von verschiedener Religion

oder einen mittelbaren Kläger gegen einen unmittelbaren

Beklagten
*) , so muß der Senat zur Hälfte aus evangett-

U 4

Man sagt gewöhnlich , daß sobald die Streitsache verschie¬

dene Rcligionsverwandte beträfe , Religionsgleichheit in Anse¬

hung der Zahl der Richter bey den höchsten Reichsgerichten be¬

obachtet werde » muffe . Allein der Osnabr . Friede Art . 5 . §. z ; .

redet nur von solchen streitenden Theilen verschiedener Religion,

welche Reichs st an de sind . Noch mehr bestärkt dies der §. 56^

dieses Artikels , woselbst es heißt , daß wenn einer der streiten?
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scheu und zur andern Hälfte aus katholischen Beisitzern be¬

stehen . Zlußerdem ist diese Religionsgleichheit zwar nicht
reichsgrundgesttzlich nöchig , indessen pflegt sie doch über¬

haupt beobachtet zu werden.

§ . , 66 .
Die Beisitzer des Kammergerichts werden von dem

Kaiser und den Neichsständsn jetzt dem Gericht präsen¬
tier , von diesem aber nach befundener Tüchtigkeit ange¬
nommen . Anfangs war dies aber anders . Als das Kam¬

mergericht errichtet wurde , beschloß man nemlich , daß das
Gericht aus einem Richter und 16 Urtheilern bestehen sollte,
und diese wurden auf den , Reichstage von den Ständen

vorgeschlagsn und von dem Kaiser ernannt . Auf dem Fall,
baß einer von ihnen sterben oder sonst das Gericht verlassen
würde , sollte es eben so gehalten , mithin die erledigten
Steilen von dem Kaiser mit Rath und Willen der Reichs¬
versammlung wieder besetzt werden *) . Wäre damals schon,
wie jetzt der Reichstag von beständiger Dauer gewesen , so
würde nichts dabey zu erinnern gewesen seyn , allein da
dies der Fall nicht war , so blieben darüber die Stellen öf¬
ters lange unbesetzt . Bald besann man sich jedoch eines
andern . Schon im I . 1500 . finden sich Spuren davon,'

den Theilc mittelbar wäre und gleiche Anzahl der Richter
von bepden Religionen verlangen würde , dessen Verlange»
erfüllt werden sollte. Indessen wird jn der R . H . R . O . Tit . 1.
f . 2, dieser Unterschied nicht gemacht , sondern überhaupt befoh¬
len , dass nicht allein bey hem Kammergericht , sondern auch bey
dem R . H . R . sowohl geistliche als weltliche Sachen , so zwischen
den Katholischen und Angsburgischen Confcffionsvenvandte»
schweben, - mit Zuziehung beiderseits Assessoren in gleiche?
Anzahl erörtert und entschieden werden sollen.

K , G . O . von 149z . Tit . r . u, 0.

/
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daß die Beysitzer von den Kurfürsten und Kreisen dem da¬

maligen NsichSregiment präsmtirt und von diesem gewählt

werden sollten . Im I . 1507 . ward aber die Sache dahin

bestimmt , daß ein jeder der activen *) Kurfürsten das Recht

haben sollte , einen Beysitzer zu präsenrircn ; ferner sollte der

Kaiser wegen seiner Erblande Oesterreich und Burgund zwei) ,

und die sechs damaligen Kreise Franken , Baiern , Schwaben,

Oberrhein , Niederrhein und Sachsen ftden einen ernennen,

die noch fehlenden zwey aber ( welche von hohen Adel seyn

mußten , und daher /ässsssores Feneross hießen, ) sollten von

den gesammten Nsichsständen erwählt und vorgeschlagen wer»

den **) . Der Kaiser als Kaiser hatte also damals noch kein

Recht einen Beysitzer zu präsentiren , als aber im1 . 1521 . die

Zahl der Beysitzer noch mit zweyen vermehrt wurde , so maaß-

te sich der Kaiser deren Ernennung an , und man ließ dies

von Seiten der Stände geschehen . In der Folge stieg oder

fiel die Zahl der Kammergerichtsbeysitzer von Zeit zu Zeit,

wonach sich denn auch die Präsentations - Schemata änderten.

Endlich kam es zum westphälischen Frieden und nun

faßte man den lobenswürdigen Entschluß , die Zahl der As¬

sessoren auf ; o zu erhöhen , und dabey Neligionsgleichheit

zu beobachten . Man beschäftigte sich damit sowohl auf dem

U;

*) Bekanntlich waren deren damals nur sechs , weil Böh¬
men an den Rcichsgcschaftcn keinen Theil nahm.

" *) Nach - er K . G . O . von 1 ^07 . Tit . 1 . sollten zwar aus
den genannten Kreisen acht Beysitzer genommen werden , allein
es wurde damit so gehalten , daß ein jedewKrcis mehrere S » b-
jecte vorschlug , ans Lenen sodann sämmtlichc Stande einen wähl¬
ten , die zwei) x,eneroü iwurdcn aber von sammtlichcn Standen
sowohl vorgeschlagcn , als gewählt . Man s. den Anhang zum
R . A . von izv7.
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Friedens » Congreß selbst , als auf dem Reichstag von 1654.

und so entstand denn folgendes Schema:

Katholische. Ev ang elisch e.

A) Kurfürsten. Kurfürsten.

Mainz . . . . L Sachsen . . . . . e

, Trier . . . . . L " Brandenburg . . . s

Cölln . . ^ . . r . . , , - 2

Baiern . . . . . 2

L) Kreise. L) Kreise.

e) btos kathol. n) blos evangel.

Oesterreich . . . Obersachsen ^ . . . 4

Burgund . . . . 2 Nicdcrsachsen . . . 4

Baiern . . . . . 4 Beyde abwcchslcnd l

b) gemischte. l>) vermischte.

Franken . . . . 2 Franken . . . . 2

Schwaben . . . . 2 Schwaben . . . . 2

Obcrrhcin . . . . 2 Oberrhcin . . . . 2

Niedcrrhein . . . 2 Niederrhein . . . 2

L) der Kaiser , . . 2 Alle vier abwechslend r

- s. 24.

Völlige Religionsgleichheit ward also doch nicht beobachtet,

indem dem Kaiser nachgelassen wurde , zwei) katholische

Deysitzer zu präsentiren *) .

§ . ,- 67.

So ruhmwürdig der Eifer war , den man auf dem

Friedenskongreß gezeigt hatte , das Kammergericht auf einen

bessern Fuß und in den Zustand zu setzen , daß es alle an

dasselbe gelangende Streitsachen entscheiden könnte , so er¬

losch doch dieser Eifer bald wieder . Wollte man ; o Bey¬

sitzer haben , so wurde allein zu deren Unterhaltung , weil

Osnabr . Fr . A.
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damals ein jeder 2000 Fl . Besoldung erhielt , eine jährliche

Summe von 100,000 Gulden erfordert . Freylich eine Klei¬

nigkeit für ein so großes Reich , als das teursche , allein wir

kennen schon den Egoismus und die Sparsamkeit unsrer

Reichsscände sobald etwas zum « llgemeinrn Besten

des Reichs geschehen soll. Kurz es ward nicht einmal mit

Ernst darauf gedacht , wie jene Summe aufgebracht wer?

den könnte , und so war es denn eine sehr natürliche Folge

davon , daß es nur auf dem Papier ; o Assessoren gab . Hie¬

zu kamen die widrigen Schicksale , welche das Kammer»

geeicht während der französischen Kriege zu Speyer erdul¬

den mußte . Es mußte flüchtig werden und eine Zeitlang

hrrumirren , bis es endlich zu Wezlar seinen Wohnsitz

erhielt . Nie waren seit dem W . F . mehr als 18 , oft nur

12 , ja 8 und ; Assessoren gewesen . So waren im 1 . 1719.

ihrer nur 8 , und diese klagten , daß sie von der ihnen ange¬

wiesenen Besoldung nicht leben könnten . Man sah endlich

den Nachtheil ein , der aus den nicht zureichenden Besol¬

dungen entsprang , weil dies die Richter für Bestechungen

empfänglich machen konnte , und beschloß also im 2 - 1719.

ihre Besoldung zu verdoppeln.

Hätte man doch aber auch den Nachtheil lebhafter em-

geschen , der daraus entspringen mußte , wenn das Gericht

zu schwach besetzt , mithin nicht im Stande war, alle, ja

nicht einmal die dringendsten Proteste zu entscheiden ! Al¬

lein ohnerachtet man wohl die Zahl der wirklichen As¬

sessoren vermehren wollte , so setzte man doch auch zugleich

die Zahl , welche nach dem W . F . scyn sollte , auf die Hälf¬

te . Füssf und zwanzig Assessoren sollten also nunmehr

seyn , und danach ward auch das Präsentationsschema be¬

stimmt , so daß jetzt ein jeder Kurfürst nur r , und die Kreist
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ebenfalls nur 1 ober r präsentiren sollten . Sekt dem W . F.

hatte sich inzwischen manches geändert , denn es war B ö h, Is

men zum wirklichen Sitz - und Stimmrecht im kurfürstli - l

chen Collegium wieder gelangt , und Braunschweig »

war Kurfürst geworden . Beyde konnte man von dem Prä - »

sentationsrecht nicht ausschließen , aber alsdann überstieg die i

Zahl der Präsentirten die Zahl der Assessoren . Doch man be¬

sann sich bald , daß dies selbst vorkheilhaft sey , indem man als

dann nicht erst lange zu warten brauchte , um eine erledigte

Stelle wieder zu besitzen , weil schon einer da wäre , der so¬

gleich einrücken könnte.

Man begnügte sich indessen damals nicht blos die Zahl

der Assessoren zu bestimmen , sondern das Reich übernahm

nun auch zu ihrer Unterhaltung einen großem Beytrag,

indem derselbe von zwei) bis sieben erhöhet wurde . ( § . 250 .)

Unglücklicherweise entrichteten aber verschiedene Stände ihre

Beiträge nicht , andre suchten Moderation , und diese ge¬

stand man verschiedenen unter ihnen zu , womit einige wie¬

der unzufrieden waren , und sich nun auch weigerten die er¬

höhten Dryträge zu entrichten . Hiezu kam , daß in einigen

Kreisen selbst über die Art und Weise der Präsentation al¬

lerhand Irrungen entstanden , und so war denn die Folge

davon , daß das Kammergericht nur aus 17 Beysitzer » be¬

stand , und selbst diese mußten eine geraume Zeillang an¬

derthalb Jahre warten , bis sie Besoldung erhalten konn¬

ten . Die letzte Visitation trug endlich sehr ernsthaft bey

dem Reiche darauf an , di -sem Nebel abzuheifen , und war

auch so glücklich rm Z . 177 ; . einen Rcichsschluß zu bewir¬

ken , daß der Beytrag der Stände noch um ein Viertel er¬

höhet , dagegen aber auch das Gericht unverweilt mit re

Beysitzern besetzt werden sollte . Wollte man aber dies be¬

werkstelligen , so mußten erst einige Präsentationsirrungen
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öeygelegt werden . Dies geschah und so kam denn endlich

im I . 1782 . die bereits im Z . 1720 . beschlossene Zahl der

Beysitzer zu Stande.

Vorzüglich war es zweifelhaft gewesen , wie es mit der

abwechslenden Präsentation des zur Herausbriugung der

Neligionsgleichheit erforderlichen evangelischen Beysitzers ge¬

halten werden sollte . Nach dem W . F . sollten nemlich die

beyden Sächsischen Kreise abwechslend einen , und die evan¬

gelischen Stände der vermischten Neichskreise ebenfalls ab¬

wechslend einen , mithin zusammen zwey evangelische Asses¬

soren ; hingegen nach dem Neichsschluß von 1719 . sollten die

genannten Kreise und Stände zusammen nur einen ab-

wechslungsweise präsentiren . Hiedurch hielten sich mit Recht

die beyden Sächsischen Kreise beschwert , denn sie hätten,

wenn es bey dem westph . Frieden geblieben wäre , jeder

zweymal präsentirt , wenn die andern einmal präsenlirt

Härten . Endlich verglich *) man sich auf dem Reichstage

in einer evangelischen Conferenz vom 2z . Zul . 1777 . dahin,

daß die Abwechslung folgendermaßen geschehen sollte : i ) Der

Obersächsische Kreis , 2 ) die evangelischen Stände des

Fränkische » , ; ) der Niedersächsische , 4) der Schwäbische,

5) der Obersächsische , 6) der Oberrheinische , 7) der Nie¬

dersächsische und 8 ^ der Niederrheinisch - Westfälische . Auf

diese Art kam also der Ober - und Niedersächsische Kreis

zweymal an die Reihe , bis die andern einmal daran kamen,

und es wurde dadurch der Sinn des W . F . erreicht.

Eine fernere Zrrung , welche viel Aussehen machte,

und zu weitläuftigen Debatten Veranlassung gab , entstand

Der Vorschlag zu diesem Vergleich war von Putter in

der Vorrede zu seiner Ausgabe des Relchsschlusses von 1775 . ge¬

schehen.
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Vach Erlöschung des Kurhauses Vaiern . Baiern hatte bis¬

her einen katholischen , Kurpfalz hingegen einen evangeli¬
schen Beysitzer präsentirt , ohnerachtee Pfalz sich nicht zu
dem evangelischen NeichStheil rechnete . Dir Baiersche Bey-

sitzerstelle war nach Erlöschung des Kurhauses unbesetzt , hin¬
gegen «Mitte ein kurpfälzischer evangelischer Präsentatus
in der Person des Hrn . von Vulpius. Auf einmal erschien
Hr . von Huver mit einer kurpfalzbarerschen Prä¬
sentation .- Man bedeutete ihn , daß die kurbaiersche Präi
sentalion erloschen , die kurpfäizische aber besetzt sey . Wäre
dies aber auch nicht , so würde er doch , da er katholischer
Religion wäre , nicht als kurpfälzischer Präsentatus ange¬
nommen werden können . — '

Indessen hätte freylich der katho¬
lische Religionsrheil eine Präsentation verlohren , wenn man
die kurbaiersche für erloschen hielt , und nicht gestatten wollte,'
daß Kurpfalz künftig einen Katholischen präsentirte . Ge¬
stattete matt aber dies , so verlohr der evangelische Neli-
gionstheil eine Präsentation . Einer von beyden mußte also
verliehren , man mochte es machen , wie man wollte,
Und doch sollt « und wollte keiner einen Verlust Haben-
Endlich ward im I . 1781 . diese Sache dahin verglichen und
beygelegt , daß zwar , wie sich von selbst verstand , die kur¬

baiersche Präsentation aufhören , Kurpfalz hingegen künf¬
tig einen katholischen Beysttzer präsentiren , die dadurch auf
der evangelischen Seite entstehende Lücke aber durch «ine den
evangelischen Kurfürsten zugestandene abwschslende Präsen,
tation wieder ausgefüllt werden sollte. Das Präsentakions,
schema ist daher jetzt folgendes:
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i ) Kur - Mainz . . .
- ) — Tridr . . .

z) — Cölln . . .

4) — Böhmen . .
5) — Pfalz . . .
6) — Sachsen . .

7) — Brandenburg

8) — Braunschweig

9) — Sachsen , Brandenburg und
Braun schweig abwechslend — r

10) Kaiser . . . . . . . . . r —

n ) OesterreichischerKreis . . . . . 1

12 ) Burgundischer — . . . . . . I —

iz ) 14) Fränkischer — . . . . . r r

15) 16) Daierscher — . . . . . L

17 , i8 ) Schwäbischer — . . . . . 1 r!

19) 20) Oberrheinischer — . . . . . r 1

21 ) 22 ) Niedsrrheinisch - Westphälischer —> L i>

2z ) 24) Obersächsischer— . . . . . - Ä

25) 26) Niedersächsischer— . . . . — . r

27) Aus den beyden sächsischen und den vier
vermischte» Kreisen nach der angeführten
Verglichenen Abwechslung . . . . — r

14. rz

Was noch die Art und Weise , wie in dm Kreisen das

Präsentationsrecht ausgeübt wird , betrifft , so findet hierin

eine große Verschiedenheit statt . Der W . F . sagt blos , so

wie die ältern Gesetze , daß die Kreise präsentiren sollen,

aber kein Gesetz bestimmt , wie es nun damit gehalten wer»

dm , und welche Stände an der Präsentation Theil lieh?

Kathol. Evangel.

* * »

l

L
I

I
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msn sollen . Mit Recht hielt man dies für eine Sache,

dir in die innere Verfassung der Kreise schlüge , und die

man daher .ihnen selbst überlassen müßte , und so entstand

Venn die Verschiedenheit . iJn dem Oester reich ischen

und Burg » irdischen geschieht die Präsentation blos von

dem Hause Oesterreich , in dem Ba i ersch en von den bey-

ben KreisaussHreibenden Fürstest , dem Herzog von Baiern

und Erzbischof von Salzburg . Beyde wechslet , zwar in der

Ernennung des Candidaten ab , das Präsemakionsschreiben

selbst wird aber von beyden ausgefertigt *) . Zn dem Frän¬

kischen Kreise geschieht die Ernennung zur katholischen

Stelle von den Bischöfen von Bamberg , Würzburg und

Eichstädt , ingleichen dem Teutschmeister durch die Mehrheit

der Stimmen . Das PräsentationSschreiben wird aber blos

vom Bamberg auSgefertigk . Zu der evangelischen Prä¬

sentation coneurriren alle evangelische Stände des Kreises.

Können sie sich nicht wegen eines Subjekts vereinigen , so

nominirt die Fürsten - Grafen - und Herrcn - Bank jede ei¬

nen besonder » Candidaten , die sodann von den Direktoren

der drsy Danke in einem gemeinschaftlichen Schreiben dem

Kammergericht präsentirt werden , und aus denen dieses den

geschicktesten und würdigsten wählt . Zn dem schwäbi,

sch e n Kreise nehmen an der Besetzung der katholischen Stel¬

le alle Stände dieser Religion Theil , so daß durch Mehr¬

heit der Stimmen der Präsentatus gewählt wird . Die

evangelischen Stände haben im Z . 1779 , einen Turnus un¬

ter

*) Ob dies nicht sich künftig wegen des entstandenen Rang¬

streits andern wird ? steht ZU erwarten . Vielleicht dürfte !? in

Zukunft doppelte Präsentationsschreiben ausaefetigt werden.
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ter sich dahin verglichen , daß r ) WürteMbrkg , ä ) Baden,
3 ) Würtemberg , 4) die Reichsstädte , 5 ) Baden und
6 ) Würtemberg den Candidaten ernennt , Würtemberg aber!

denselben jedesmal präsent,
'^ In dein Oberrheini-

schen Kreise sind die Hcchstrster Worms , Speyer und Stras¬
burg in dem Besitz des Präsenrakionsrechts . Sie vergleis
che» sich entweder eines gemeinschaftlichen Präsentati , oder

jeder nominirl seinen eignen . Die evangelische Präsenta¬
tion geschieht von Pfalz - Simmern , Zweybrücken und dent

Gesamlhaüse Hessen . .Die übrigen Fürsten Und Stände

dieses Kreises haben cs noch nicht durchsetzen können - daß

sie zur ConcurreNz gelassen wären;

In dem westphälischen Kreise sind die ehemaligen

Irrungen durch besonder Bergleiche jetzt beygelegt . Dis

evangelischen Stände verglichen sich im I . 1779 . dahin,

daß i ) Cleve , 2 ) Osnabrück , wenn dieses Hochstift einen

evangelischen Bischof habe , abwechslend mit Verden , sonst

aber dieses allein , z ) Minden , Ostftiesiand , Mörs und

die Nassauischen Häuser abwechslend , und 4) die jämmtli-

chen evangelisck - en Grafen nebst der Stadt Dortmund das

Präsematiousrecht der Reihe nach ausüben sollten . Die

katholische Präsentation geschieht nach einem Vergleich von

: 78z- ebenfalls der Äeihe nach i ) von Münster , 2) von

Jülich und Berg , z ) Paderborn und Lüttich nebst Jülich

und Berg abwechslend , und 4 ) den übrigen Fürsten , Prä,

laten - Grafen und Städten . -

Indem obersächsischen Kreise würbe bisher Nach

einem Kreisschluß vom 2z . Nov . i6 ; 4 - folgender Turnus

beobachtet : 1 ) Kursachsen , 2 ) Kürbrandenburg - z) Sach¬

sen - Altenburg , 4 ) Weimar , 5 ) Gotha , 6 , Cöburg , 7 ^ Ei¬

senach , 8 ) Vorpommern , 9) Hinterpommern , to ) Camin,

Zweiter Band, M
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n ) Anhalt , rr ) die drey Stifter Quedlinburg , Gernrode

und Walkenried , und rz ) die Grafen und Herren . Zn

diesem Schluß war Querfurt nicht begriffen , weil dies auf

den Kreistagen kein Sitz - und Stimmrecht hatte . Z»

neuern Zeiten verlangte jedoch Kursachsen das Recht wegen

Luerfurt zu präsentiren und es hat dies glücklich durchge,

setzt , so daß es diesmal nach den drey Stiftern noch vor

den Grafen und Herren das Präsentationsrecht ausgeübt

hat *) .

Zn dem niedersächsischen Kreise ist bisher nach

einem Provifionalvergleich und Kreisschluß vom 4 . Der.

1654 . folgender Turnus nun schon zweymal beobachtet,

und bereits zum drittenmal angefangen worden : i ) Mag,

deburg , - ) Bremen , z ) das Gesamthaus Braunschweig,

und 4 ) Hollstein und Mecklenburg abwechslend . Die al-

rernirende Stelle unter den sechs Kreisen haben die Städte

Lübeck , Goslar , Mühlhausen und Nordhausen zu besehen.

Hamburg und Breme » konnten damals nicht füglich mitge,

nannt werden , weil ihnen ihre Reichsstandschaft von den

Herzogen von Hollstei » und Bremen zu der Zeit bestritten

wurde . Halberstadt , Sachsen - Lauenburg und Hildesheim

behaupten zwar auch ein Präsentakionsrecht , allein es ist

noch nicht zur wirklichen Ausübung gekommen **) .

K. 26z.

Mit den Präsentationen zu den Beysttzerstellen an dem

Kammergericht hat es fast die nemliche Beschaffenheit , als

§ hr. Rau von den Präsentationen des Obersächs. Kreis

ses zu den Asscssorstellen bey demN - K - G - Regensb . 1782 . 4.

Man s. überhaupt von dem PrciscntaiionswesenMals
blaues Anleitung zur Kenntnis' der deutschen Gerichts - und

Kanzleyverfassung . LH - 1 . S - 86 . f.
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mit den Präsentationen zu geistlichen Pfründen . Durch . dir

Präsentation selbst wird der Präsentirte noch nicht Assessor.

Erst muß untersucht werden , ob er dis dazu erforderlichen

Eigenschaften hat - So bald er also sein Präsentationsschrei-
bcn , welches nicht blos an den Kammerrichker , sondern auch
an die Präsidenten und Assessoren gerichtet seyn muß , dem

Kammerrichter überreicht *) und den übrigen Mitgliedern
des Gerichts seinen Besuch gemacht hat , wird dasselbe im

vollen Rath verlesen , und untersucht , ob es von einem zue

Präsentation Berechtigten erlassen , und ob es gehörig ab-

gefaßt worden sey * *) ? Findet sich daher) nichts zu erinnern,

so wird der Präsentatus zum General - Examen , wozu zwey
Assessoren deputirt werden , gelassen . Bey diesem Examen

ist nicht die Absicht die Geschicklichkeit des Candidaten zu

prüfen , sondern blos zu erforschen , ob er auch im allge»

meinen die Eigenschaften habe , welche die Gesetze von einem

Assessor erfordern ; deshalb wird er gefragt nach i ) seinen

Namen , 2 ) Namen der Aeltern , und was der Vater ge-

wesen , ) ) ehliche Geburt , 4 ) Vaterland , 5 ) bisherigen

Wohnsitz , 6 ) Alter , 7) Ncchrsstudium , wo und wie lange

er solches getrieben , 8 ) ob er der Rechten gewürdigt , d . h.

Doctor oder Licentiat sey ***) , 9 ) ob, wo und wie lange er

sich in der Praxi geübt , 10 ) von welcher Religion , 11 ) ob

»r jemand mit Eid und Dienstpflichten zugethan sey und

E 2

*) Von dieser Zeit an datirt sich die Anciennitat . des Pra-

sentatus , welche oft , wie sich aus dem Verfolg ergeben , wird,

sehr wichtig ist.

Line Forme ! eines solchen Prasentütionsschreiben ist be¬

reits im isten Theil dieses Hdb . S . 411 . zu finden.

Der Assessor soll nemlich entweder Doktor der Rechten oder

von Adel seyn . Ein alter stiftsmäßiger Adel ist nicht erforder¬

lich , sondern es sind vier adliche Ahnen hinreichend.
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diese erlassen werden könnten , 12 ) ob er von einem Mit«

gliede des Kammergerichts Empfehlungen erhalten ? Alle

diese Fragen werden ihm von den deputirten Assessoren , wel¬

che mit bedecktem Haupt auf Stühlen sitzen , statt daß der

Präsentatus in aller De '
muth unbedeckt im schwarzen Kleid

und Mantel auf einem Tabouret sitzen muß , vorgelegt , und

er muß die Antworten dem Notar , welcher das Protokoll

führt , in die Feder dictiren.

Das Protokoll wird sodann in einer anderweiten Ver»

fammlung des ganzen Collegiums verlesen und hierauf , wem;

kein Mangel erscheint , derselbe zur Verfertigung einer Pro«

be - Relation und dem Specialexamen gelassen . Die Wahl

der - Acren , welche dem Präsentatus zugetheiit werden sol-

len , hängt von dem Kammerrichter ab , es müssen aber

Acten feyn , aus denen ein Assessor seine Relation bereits

gefertigt , jedoch noch nicht abgelegt har , auch müssen sie

von der Beschaffenheit seyn , daß ein Endurthel oder we¬

nigstens ein Znterlocut , dem das Endurthel bereits beyge-

fügt werden kann , zu fällen steht . Der Präsentatus muß

sn Eidesstatt angsloben , sich dabey keiner fremden Hülfe

zu bedienen . Während der Zeit , daß er an seiner Probe¬

telation arbeitet , darf er keine Nacht ans der Stadt ent --

ferm seyn , ohne die Acten vorher abgeliefert zu haben ; er

darf bey keinem Procurator wohnen und überhaupt keinen

zu vertrauten Umgang mit Procuratoren haben . Die Spe¬

ltes Facti , der Extrakt und das ttrchel werden in teutscher,

das Votum aber in lateinischer Sprache abgefaßt . So we¬

nig es sonst taugt , wenn der Referent in seinem Votum

seine Gelehrsamkeit auskramt » und fremde zur Entscheidung

Nichts beytragende Rechtsfragen , oder Umstände Herbehe

zieht , so leidet doch dies bey einer Proberelatisn eine Aus-
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« ahme *) , weil man , wenigstens sonst , glaubte , daß der

Prässntatus hier jede Gelegenheit nützen müsse, seine Kennt¬

nisse zu zeigen . Zn neuern Zeiten sängt man jedoch an,

diesen Wahn zu verlassen . Man steht ein , daß man sich

doch von der Geschicklichkeit des Candidaten überzeugen kön¬

ne , wenn er auch keine fremde Sachen cinmischt und daß,

je weitläuftiger und hvchgelahrrer das Votum ist , desto we¬

niger das sichtbar werde , was außer der Kenntniß der Rech¬

te überhaupt , ein jeder Richter in vorzüglichem Grad ha¬

ben sollte — iuüieium praaticum.

Sobald die Relation . fertig ist , muß der Candkdat die¬

selbe in dem Judicialsenat , worin der ordentliche Referent

die Stelle eines Censors vertritt , ablegen . Zst dies ge»

schehen , so werhen einige Fragen über Materien , welche

mit der Relation in Verbindung stehen , entworfen * *) und

sodann dem Prässntatus vorgelegt , der seine Antworten zum

Protokoll dittiren muß . Binnen den nächsten drey Tagen

giebt hiernächst ein jeder der anwesend gewesenen Assessoren

sein Votum über die Beschaffenheit der Relation , und wie

er mit den Antworten zufrieden gewesen , verschlossen zum

Protokoll . Der ordentliche Referent oder Censor verfaßt

hingegen seine Censur , worin er die Relation von Anfang

bis zu Ende durchgeht und lobt oder tadelt , was er zu lo-

X Z

°') äs Lranier Oblsrv . iur . umv . 1 '
. III . Obs . 982 . Die da-

selbst befindliche Probe - Relation ist von dem noch lebenden ver¬

diente » Hrn . Kammergerichts - Assessor von Dittsurth.

Zu diesem Behuf muß der Prasentatns den Mitglieder»

des Senats 24 Stunden vor der wirklichen Ablegung der Re !a<

tion einen Conspect derselben mittheilen , von Cranzer a . a °,

K . Lom . I . Obk. 4 ? 7.
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ben oder zu tadeln findet . Diese Cn ' ti ? wird sodann nebst
de» abgegebenen Stimmen der Senäksglieder im vollen

Rach verlesen und hierauf darüber gestimmt , ob der Can-
didat angenommen , oder wir man sagt , pro reoeptidiii er¬
klärt werden könne , oder nicht . Die Stimmenmehrheit ent¬

scheidet und wenn die Stimmen sich gleich seyn sollten , so
kann in diesem Fall der Kammerrichter den Ausschlag ge¬
ben . Alli Präsenkati müssen übrigens , wenn sie auch gleich
schon Beweise genug von ihrer Geschicklichkeit gegeben ha¬
ben , und wenn sie gleich noch so ansehnliche Bedienungen

bisher bekleideten , eine Proberelation verfertigen und sich dem

Specialexamen unterwerfen . Dlos allein gewesene Reichs-

hofräthe sind davon in dem Fall befrepet , wenn sie keinen

Mitpräsentatum haben . Sie müssen zwar auch in jenem
Fall eine Proberelation verfertigen , aber dieselbe wird ver¬

siegelt hingelegt , und nicht censirt.

Wird der Kandidat abgewiesen , so braucht das Kam¬

mergericht die Gründe davon nicht anzugeben . Der Prä«

sentationshvf muß vielmehr einen andern präsentirdn , wo¬
fern nicht etwa das Kammergericht wegen besonderer ein,

tretender Umstände dem Abgewiesenen eine anderweite Pro¬
berelation zn verfertigen gestattet . Ist er hingegen für an,

mhmungswürdig erklärt , so rückt er , sobald eine Stelle auf
der Neligionsseike , zu der er gehört , anderweit erledigt
wird , ein , Denn da es mehrere Präsentationen , als Bey-

sitzerstcllen giebt , so ist gewöhnlich bereits ein Präsentatus,
der für rexeptibsl erklärt ist , vorhanden , wenn eine Stelle

erledigt wird und dieser erhält sodann sofort die erledigte
Stelle . Rur in Ansehung des kaiserlichen Präsentatus lei¬

det dies eine Ausnahme . Stirbt oder rcstgnirt der von dem

Kaiser präsentirte Assessor , so darf dessen Stelle nicht sofort
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mit dem bereits vorhandenen Präsentatus beseht
* werden,

sondern sie muß so lange offen bleiben , bis ein neuer kaiser,

sicher Präsentatus geprüft ist , und einrücken kann . Ber¬

ber Einrückung der andern kommt es hingegen vorzüglich

auf die Zeit an , wenn das Prasentationsschreiben übergeben

ist , wonach sich die Anciennitäc datirt . Gesetzt also auch,

daß derjenige , wclchep seine Präsentation später überreicht

hak , früher mit seiner Probearbeit fertig stvird , als jener,

so macht dies doch nichts aus , es wäre denn , baß er bereits

für annehmungswürdig erklärt worden wäre , und nun eine

Stelle erledigt würde . Wird aber ein neuer statt deS Ab¬

gewiesenen präsentirt , so kann der Neue nicht auf die An-

ciennität Anspruch machen , welche sein Vorgänger gehabt ha¬

ben würde , wofern dieser nicht abgewiesen wäre . Eben

dies gilt , wenn der Präsentatus resignirt.

Sobald aber ein Präsentatus wirklich zur Beysitzerstelle

gelangt , so muß er seine bisherigen Dienstvsrbindungen auf¬

geben . Der Assessor soll blos in Diensten des Kaisers und

des Reichs , aber in keinen anderweitigen Dienstpflichten

stehen . Er hängt also alsdann nicht mehr von seinem Prä-

sentativnshofe ab . Zwar hat er den Rang nach dem Rang

seines Präsentanten , so daß z . D . der von Kurmainz prä¬

sentiere gleich bey seiner Einrückung unter den Assessoren der

erste wird , allein daraus folgt nicht , daß er nun auch deck

Kurfürsten von Mainz bey dem Gericht repräseutire . Das

Gericht besteht nicht aus Neichsständen , sondern aus As¬

sessoren und diese sind keine Gesandten , sondern Gerichts¬

personen * ) .
X 4

' ) Der Vis . Absch - vo » 171z . nennt es selbst22. einen

u >1begr üju detcn Vorwand, daß die Assessoren ihre Prä*
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. Wied übrigens eine Assessorstelle durch Tod oder Resig¬
nation erledigt , so muß das Kammergericht dieses sogleich
den zur Präsentation berechtigten Ständen in einem eigne !,
sogenannten Noti sicatio nösch reiben melden , Dieses
Schreiben wird zwar im Namen des ganzen Collegiums er¬
lassen , jedoch nur von dem Kammerrichter , den Präsiden¬
ten und vier Assessoren unterschrieben . Der zur Präsent « ?
tion berechtigte Stand wird darin zugleich ersucht, läng¬
stens binnen sechs Monaten von Zeit des Empfangs einen
Candjdaten dem Gericht zu präsenliren . Läßt der Hof die¬
se Zeit verstreichen , so wartet das Gericht wohl noch eine
kurze Zeit , erscheint aber auch alsdann kein Pcäsentatus,
so wird für dasmal das Präsentationsrecht an das Kammer»
gericht selbst devolvirt , und es kann alsdann das Gericht
selbst eine « Candidaten ernennen , wovon jedoch in neuern
Zeiten kein Beysxiel zu finden ist,

tz> ? 6y.
Soviel von den Assessoren des Kammergerichts

*

*) ; jehh
von denen , die das Ganze dirigiren . Haupt des ganzen
Gerichts ist der Kammerrichter. Er wird einzig unk
allein von dem Kaiser ernannt und stellt auch dessen Person

fcntanten bey dem Gericht insonderheit repräsentieren , Man s»
guch den R . S . von 177 ; . h. 26.

*) Wer hier noch genauer gehen will , lese die angeführte
Anleitung,des Hrn . Prof . Malblank und die sehr schätzbaren
NZeyträge zur Revision und Verbesserung der fünf ersten Titek
hes Concepts der kaiserl , Kammergerichtsordnung von dem jetzig
gen Hrn . K , G . A . v . Balcmann. ( Lemgo 1778 . 4 .) Möch¬
te doch dies Werk damit nicht abgebrochen seyn!
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bey dem Gerichte vor . Nach der K . G . O . soll er seyn ein

Fürst , geistlich oder weltlich , oder wenigstens ein Graf

oder Freyherr . Wir haben mehrere Beyspiele gehabt , daß

selbst regierende Reichsfürsten die Stelle eines Kamnicrrich-

terS bekleidet haben , ja im Anfang dieses Jahrhunderts

war sogar der Kurfürst vow Trier Kammerrichker , al¬

lein dies ist im Grunde nicht gut , weil ein solcher Herr oft

zu lange von dem Gericht abwesend sey » muß , und es über¬

haupt nicht fehlen kann , daß er , wenigstens auf einen

Theil der Assessoren , einen zu großen Einfluß erhält . Soll¬

te mancher Assessor wohl widerstehen können , wenn ihm die

Stelle eines kurfürstlichen Ministers im Perspectiv gezeigt

wird? Ueberhaupt aber sehen es auch die evangelischen

Stände nicht gern , wenn ein geistlicher Fürst zum Kam»

merrichter ernannt wird , weil ein solcher Fürst zur Verfol¬

gung der Evangelischen von dem Pabst verpflichtet wird.

Billig hätte seit dem Rsligionsfricden das Wort geistlich

in der K . G . O . ausgestrichen werden sollen , denn wie kön-

pen Evangelische Vertrauen zu einem Manne Haben , der

seinem Eide nach zu ihrer Verfolgung verbunden ist ? Un¬

glücklicherweise hat man indessen jenes Wort 1555. stehen

lassen , vielleicht , weil man damals noch nicht den säubern

Eid kannte , den die Erz - und Bischöfe jetzt schwören müs¬

sen , und daher fehlt es auch nicht seit der Zeit an Bespie¬

len , daß geistliche Fürste » Kammerrichter gewesen sinh.

Doch seitdem das Lorxus LvanZeircornm deshalb eine Vor¬

stellung an den Kaiser erlassen hat , worin zwar nicht na¬

mentlich der geistlichen Fürsten , abep doch solcher Personen

Erwähnung geschieht , „ die einen den Evangelischen ganz wi¬

drigen und auf ihre Verfolgung gerichteten Eid vyrher qbge-
^ K ;

'



zzo 7 . B . Von den wesentl . Negier . Rechten.

legt " *) , ist kein Geistlicher wieder zum Kammerrichter be«

stellt worden.

Ist der Kammerrichter kein Fürst , so soll er wenig¬

stens ein Graf oder Freyherr feyn . Im I . 1495 . hatte es

wohl keinen Zweifel , daß darunter ein zu Sitz und Stimme

auf den Reichstagen berechtigter Graf oder Herr zu verste¬

hen war , weil man bisher immer d ^n Grundsatz gehabt

hatte , daß ein Jeder von seines Gleichen gerichcet werden

müsse . Allein von diesem Grundsatz ist man abgekommen,

und es sind daher meyrmalen Kammerrichter gewesen , die

nicht zum hohen Adel gehörten . Zwar haben mehrere

NeichSstände auf Veranlassung der Reichsgräflichen Colle-

gien darüber Beschwerde geführt . Es ist die Sache bey

der letzter » Visitation und auf dem Wahlconvent zur Spra¬

che gekommen , allein »och ist es nicht durchgesetzt worden,

daß der Kammcrrichter zum hohen Adel gehören müsse . In

der Thal möchte es auch darauf ungleich weniger ankom¬

men , als wenn nur darauf gesehen wird , daß diese wichti¬

ge Stelle stets so gut besetzt sey , als sie gegenwärtig be¬

setzt ist.

Die Gewalt des Kammerrichters war ehmals weit un-

beschränkter , als sie jetzt , vorzüglich seit dem Reichsschluß
von 1775 . ist . So ist der Kammerrichter durch denselben
in Anlehung der Anordnung der Senate , der Distribution
der Acten ul s. w . eingeschränkt . Indessen bleibt er doch
immer noch das Haupt des ganzen Gerichts und der Re¬

präsentant des Kaisers . Ihm muß daher von dem ganzen
Gericht mit der gehörigen Ehrerbietung begegnet werden,
er sieht auf Ordnung und dahin , daß ein jeder seinen

*) Ran s. das der kais- Principal - Commission im I . . 1721.
zugesteUtc k . dt . in SchaurothS Sammlung , Th . i - S . zo- .



F . C . 2 . A . V . d . Kaif . und Reichskammerger . ZI

Pflichten ein Genüge leistet - Helfen seine gütliche Vorstel¬

lungen nichts , so kann er selbst Assessoren in Gegenwart er»

Niger anderer ernstlich zur Beobachtung ihrer Pflichten

verweisen . Zu den Versammlungen des vollen Raths läßt

er ansagen , und führt in diesen das Direktorium . In ei¬

nem Zustizsenat prästdirt er , indessen kannerauch die an¬

dern Senate besuchen . Die Anordnung der Senate selbst,

und die Distribution der Acten geschieht unter seiner Di¬

rektion , kurz ohne ihn kann nichts von einiger Wichtigkeit

vorgenommen werden . Seine Besoldung besteht in 117 ; ;

Nthl . zo Kr . im 20 Gulden Fuß , er hat eine Ehrenwache

vor seinem Hause , und ist zugleich Kaiserlicher Geheimer

Rath.

Auf ihn folgen zwey Präsidenten, welche ebenfalls

Kaiserliche Geheime Räche find , und theils dem Kammer¬

richter in seinen Directorialgeschästen assistiren , theils aber

auch dessen Stelle vertreten , wenn er abwesend ist oder

sonst verhindert wird , seinem Amt selbst vorzustehen . Bey

der Errichtung des Kammergerichts war gar nicht die Rede

von Präsidenten , allein die eine Hälfte der Urthriler sollte

doch wenigstens aus der Ritterschaft seyn , und wenn der

Kammerrichter verreisen würde , so sollte er seine Amtsge-

schäftr der Urrheiler einem und sonderlich einem Grafen

oder Freyherrn , so deren einer am Kammergerichk ein Ur-

theilcr wäre , auftragen . Bald darauf ward es gesetzlich *) ,

daß jederzeit unter den Urcheilern zwey Grafen ober Frey-

Herr» seyn sollten , um nöchjgen Falls die Stelle des Kam¬

merrichters vertreten zu können . Diese Urcheiler wurden

assossorsZ Aenerost genannt und yon den gesammtenNeichs-

ständen erwählt . Sobald hierauf im Z . i ; zo. die Ein»

") K. G . O. von Hit,
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theilung des Gerichts in mehrere Senate aufkam , erhielten
diese^ stellares Aenerc-ti das Präsidium in den Senaten
und fiengen sich nun an Präsidenten zu nennen , welcher Ti'
tel ihnen darauf auch von dem Kaiser und dem Reiche beyge,
legt wurde . Nunmehr maaßte sich auch K- Carl V. das
Recht an , sie zu ernennen , und dies Recht ist ihm auch in
der K . G . O . von 1548 . ausdrücklich zugestanden worden.

Anfangs waren zwey Präsidenten , nachher ward noch
ein dritter ernannt und nach dem westph . Frieden sollen ih¬
rer vier seyn . Allein so wie die Zahl der Assessoren im
Z . 1719 . auf die Hälfte herabgesetzt ist , so geschah dies
damals auch in Ansehung der Zahl der Präsidenten. Ohn-
erachtet nun gleich der Kaiser beyde ernennt , so dürfen
doch nicht beyde katholischer Religion seyn , vielmehr muß
in Betreff ihrer Religionsgleichheit beobachtet werden . Nach¬
her ursprünglichen Meinung sollten die Präsidenten , wie
der Kammerrichrer von hohem Adel seyn , allein da nicht
einmal in Ansehung des Kammerrichkers jene Vorschrift
beobachtet wird , so kann man leicht denken , daß sie noch
weniger in Betreff der Präsidenten wird beobachtet werden.
Inzwischen pflegen diese Stellen doch immer mit Personen
von altem Adel besetzt zu werden.

Ihre Amtsgeschäfte sind nicht von der Wichtigkeit , als
die des Kammerrichters . Sie haben der Regel nach nur
das Präsidium in den Senaten , und wechselsweise in den
Audienzen . In jenen steht ihnen kein Votum zu , wohl
aber in allen Sachen , die an den vollen Rath gelangen.
Ist der Kammerrichrer abwesend , so verwaltet der älteste
Präsident dessen Geschäfte. Eben dies geschieht in alle»
Sachen, hie den Kammerrichter selbst betreffen, in welchem
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Fall auch die Schriften an Len Präsidenten gerichtet wer,

den . Zst die Stelle des Kammerrichrers erledigt, so

führt der älteste Präsident den Titel eines Kammerrich,

ters - Amtsverwesers. Zn wichtigen Sachen soll der

Kamnierrichter sie zu Rath ziehen , ob aber eine Sachs

wichtig ist , oder nicht , hängt von dem Ermessen des Kam,

merrichters ab *) . Uebrigens müssen die Präsidenten , ehe

sie verpflichtet werden , gleich den Assessoren ein General,

Examen wegen ihrer Herkunft
"und persönlichen Beschaffen,

heilen aushaltrn . Sollte sich dabey ein Mangel zeigen , so

wird von dem Collegio deshalb dem Kaiser Vorstellung ge-

than . Die Besoldung eines Präsidenten besteht in z6 ; 6

Rthl . nach dem 20 Gulden Fuß **) .

§ . 270.

Die zweyte Classe der zu dem Kammergericht gehört,

gen Personen machen die Kanzler ) - Verwandte aus . Zu dev

Kanzler ) in dem weitern Sinn des Worts gehören alle die¬

jenigen , welche sowohl zur Ausfertigung der Beschlüsse deS

Gerichts , als zur Aufbewahrung der Acten gebraucht wer.

Len , oder das Archiv unter sich haben . Aber eben hienach

theilt sich die Kanzler ) wieder in zwey Theile , nemlich dir

Kanzler) in , engem Sinn des Worts und in die Leferep.

Chef von beyven , öder von der ganzen Kanzler ) ist der so,

genannte Kanzler ) Verwalter. Er hak die Direttio .it

über alle zur Kanzler ) gehörige Personen , die er daher zuL

gehörigen Ordnung anhält . Er distribuirt dasjenige , was

üuszufertigen ist , und muß die Ausfertigungen revidiren.

") R . A . von 171 ; . §. 4.

Malblanc . a . a . O . S . 64. f.
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und das Muydum der Dekrete rc . unterschreiben . . Er har
das kaiserliche K . G - Siegel in seiner Verwahrung , führt
die Oberaufsicht über die zu dem K . G . gehörigen Boten,
und hat sogar das Recht , die geringer » Kanzler -Personen,
als Ingrossisten , Copiisien und Kanzleydiener zu bestellen.
In dem vollen Rath des Kammergerichts hat er das Recht
mit dem Degen zu erscheinen , ohne jedoch voriren zu dür¬
fen . Im Range folgt er unmittelbar auf die Assessoren,
aber seine Besoldung beträgt nicht mehr , als i - zo Ft - ,
wozu er noch als Botendepurirter 272 Rthl . 40 Kr . erhält.

Zu der Kanzler ) im engem Verstände gehören aber
r ) die dreh Protonotarien. Diese sind als SecretairS
des ganzen Gerichts anzusehen . Ihr Amt besteht darin,
daß sie alle ihnen von dem Kanzler -Verwalter zugetheilte Ex¬
peditionen concipiren , abwechslend in der Audienz erschei«
.neu und hier die Urtel publieiren müssen . Einer von ihnen
führt in den Plenarversammlungen das Procökoll . Ihre
Besoldung besteht in 85z .Fl . ro Kr . und im Range rouli-
re » sie » ach der Anciennität mit den Procuracoren und Ad-
vocateu . 2 ) Die N 0 tarisn. Ihr Geschäft ist in den
Senaten das Protokoll zu führen , und abwechslend in den

Audienzen zu erscheinen , um auch hier das Protokoll mit
zu besorgen Einer von ihnen hält sich beständig in der Kanz¬
ler) auf , um die cinzuretchenden Schriften anzunehmen , und
in die Register einzutragen . Auf das Duplikat schreibt er
das erkannte Dekret , und stellt dasselbe den Schreibern der
Procuratoren Nachmittags wieder zu . Ehmais wechselte
dies Geschäft unter den Notarien alle Woche ab , und daher
hieß derjenige , an den die Reihe war , der dlotarius lledöo-
timüm 'iug , allein jrtzt geschieht die Abwechslung nicht mehr,
indessen ist jener Name geblieben . Ein andrer Notar hat
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in allen Fiscalsachen die Kanzlcyarbeitsn , das Protokoll im

Fiscalfenat , und andre dahin einschlagende Nebcngeschäf-

re zu besorgen . Er heißt daher der lilotarius sslcl . Die

Besoldung eines Notars beträgt nicht mehr als z68 Fl.

4Z -
Z
- Kr . Noch gehören in diese Abtheiiung Copiisten,

welche die Concspts zu mundiren haben . EhmalS gab es

auch besonder Zngrossisten, welche die Fraclurbuchsta-

ben schreiben sollten , allein man hat die Stellen eingehen

lassen . Bey keinem Gericht wird das Abschreiben theurer

bezahlt , und doch schlechter geschrieben , als bey dem Kam«

mergericht . Für einen jeden Bogen erhält der Copiist 12 Kr.

Zu der Leserey gehören die Leser. Sie sind eigentlich

die Archivarien oder Registratoren des Gerichts . Sie ha«

ben überhaupt das Archiv unter sich und müssen dies , wie

die einzelnen Acten in Ordnung halten . Einer von ihnen

muß der Audienz beywohnen , um die Necesse und Schrif,

ten , welche daselbst von den Procurarsren übergeben wer¬

den , in Empfang , zu nehmen . Ihren Namen haben sie

von ihrem Amte , weil sie die Acten colligiren oder zu¬

sammenlesen müssen . Ihr Gehalt beträgt nicht mehr , als

426 Fi . 40 Kr . , indessen haben sie verschiedene erlaubte Ac-

cidentim.

Alle diese Personen werden , jedoch mit Ausschluß der

Copiisten , welche der Kanzleyverwalter selbst bestellt , von

dem Kurfürsten von Mainz als Erzkanzler ernannt , und

dem Kammergericht durch ein Schreiben von dem Kurfür,

sten präsentier . Hat das Kammergericht nichts gegen ihre

Person und Geschicklichkeit einzuwenden , so werden sie an¬

genommen und auf der Kanzlet ) in Gegenwart ves Kammer»

richtcrS , oder eines Präsidenten und des Kanzln -verwalters

verpflichtet . Bisher sind alle zur Kanzler - gehörige Per «.
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sonen blos katholisch gewesen . Zwar will die K . G . O . von
1555 . daß nicht allein der Kammerrichter und die Beisitzer,
sondern auch alle andre Personen des K . G . , wor¬
unter unstreitig auch die Kanzley - Personen gehören , von
Üeyden der alten Religion und der AugSburgischrn Confes-
sion präsentirr und geordnet werden sollen ; auch verordnet
der W . F . , daß sowohl in Ansehung der Präsidenten und
Assessoren , als der nuorumcun ^ us iusiitiao irüniitrorum

Neligisnsgleichheit beobachtet werden soll ; allein bis jetzt ist
dies noch nicht in Erfüllung gegangen . Auf dem Reichstag
von 16 ; z. und 54- kam dieser Puntt vorzüglich zur Spra¬
che. Die katholischen Kurfürsten und Stände waren der
Meynung , daß die Bestellung der Kanzler ) nach wie vor
der Disposition des Kurfürsten von Mainz überlassen wer¬
den Müsse und demselben hierin keine Maaß vorgeschrieben
werden könne , mit was für einer Religion zngethanenPrr,
sonen er die Kanzleystellen besetzen wolle , und dieser Mey-
riung war auch der Kaiser . — Wie konnte aber damals
dir Rede davon sehn , dem Kurfürsten von Mainz Maaß

chorzuschreiben , da dies in der Thal schön durch die K . G.
L) . Und dem W . F . geschehen war? lullitias mmisiri sind die
Advscaten und Procuratoren nicht , auch bedurfte es derent¬
wegen keiner Disposition in dem W . F . , da schon vorher
diese theils katholisch , theils evangelisch waren . Es Wh
Nachher noch einige Versuche evangelischer Seits gemacht
worden , es dahin zu bringen , daß auch evangelische Per¬
sonen bey der Kanzlei ) angestellt würden , allein bisher wa¬
ren alle Bemühungen vergebens , — - Dem CosmopoliteN
möchte es immerhin gleichgültig sehn , von welcher Religion
die Kanzleypersönen sind , wenn denn nur dahin gehörig ge¬
sehen würde , daß blos geschickte und redliche Männer bey
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; der Kanzler) angestellt würden . Aber welcher Mann , der
i das Genüge gehörig gelernt hat, wird sich leicht entschließen,
' einen Dienst anzunehmen , womit eine so elende Besoldung
) verknüpft ist , als mit den KammergerichrskaiizleustcLsn.
j Wahr , aber traurig ist , was der « u » verstorbene Ge,
s Heime Nach vonZwirlein in seinen lcftnswerkhen vermisch-
! ten Briefen und Abhandlungen über die Verbesserung des >
> Zustizwesens am Kamnrergericht mir patriotischer Frehmü-
^ thigkeit sagt : „Die Besoldungen der Kanzleypersonen er¬

strecken sich grade so weit , daß ein Hausvater mit seiner
Haushaltung sich gegen den Hunger schützen kann , aber
sich zu kleiden , oder nur seine Blöße mit einem
Hemde zu bedecken , so weit reichen sie nicht . "
Was kann , was muß die Folge davon scyn ? — Zst es
nicht eine Schande , daß diese Männer , die freylich nicht
grade hochgelahrte StuLia zu haben brauchen , die Loch
aüer auch nicht ganz unwissend seyn dürfen , so schlecht be¬
soldet werden ? — Ihren Gehalt ziehen sie größrenrheils
von den Taxgefallen und diese reichen oft kaum zu , dir so
kärglichen Besoldungen zu bestreiten. Nur selten können sie
einmal den vollen Sold erhalten , oft wird noch lo Zahr,
nach ihrem Tode daran gezahlt . Billig sollte der Kurfürst
von Mainz eineil Theil des Uebrrschusses von den Einkünf¬
ten ^der Reichskanzler) zu Wien zur Unterhaltung der Kam«
mrrgerichtskanzlcy verwenden , allein daran ist eben ss
wenig zu denken , als von dem Patriotismus der Stände
in Beytrag zu erwarten ist . — Dann geht es aber auch,
wie es gehr!

? § . 27t.

Zur dritten Klaffe gehören die Advokaten und Pro¬
cura t o r e n , An und für sich kann zwar ein,jeder, dsß

Zweiter Land , A
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sich dazu geschickt und tüchtig fühlt , die bey dem Kammer

gericht zu verhandelnden Schriften verfertigen , oder man

kann sich auch auswärtiger Advocaten dazu bedienen , allein

es werden doch auch noch eigne Advocaten bey dem Kam«

mergericht , und zwar wenigstens 12 an der Zahl bestellt.

Die Annahme geschieht von dem ganzen Gericht . DerCan«

didat muß entweder schon Dockor oder Licenriat geworden

seyn , oder wenigstens versprechen , daß er noch vor seiner

Verpflichtung Hch eine akademische Würde in der Rechlsge-

lahrheit ertheilen lassen wolle . Er muß ein General - und

Special - Examen aushalten , und ehe letzters mit ihm an --

gestellt wird , eine Probearbeit verfertigen . Ihm wird hie¬

zu ein Fall aufgegeben , den er durch zwry Instanzen durch¬

führen , und sowohl in der ersten als in der Appellations¬

instanz das Urtel beyfügen muß . Wird seine Arbeit tüch¬

tig befunden , und ist er auch im Examen gut bestanden , so

wird er angenommen und verpflichtet . Unter mehrern Com-

petenten haben Kinder der Kameralpersonen , wenn sie von

gleicher Geschicklichkeit sind , billig den Vorzug , weil sie ge,

wiffermaßen als Landeskinder betrachtet werden.

Die Advokaten sind also zur Verfertigung der zu ver¬

handelnden Schriften , aber übergeben darf keine Schrift

werden , weder von einem Advocaten , noch von der Par-

they selbst , sondern hiezu sind eigne Procuratoren be¬

stellt . Keine Schrift wird zu den Acten genommen *) , die

nicht von einem Procurator unterschrieben ist , und eben so

können auch nur die Procuratoren die Norhdurst der Par¬

theyen in den Audienzen durch Necesse vortragsn . Wenn

Ausnahmen machen jedoch davon die von denHbfcn, oder
RegicrungScollegien verschlossen eingrschickte Berichte , wiewohl
selbige ebenfalls von dem Procurator des Hofs übergeben werden.
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also gleich eine Parthey ihre Schriften auswärts verfertigen
läßt , ja wenn sie selbst in Wetzlar gegenwärtig ist und

Kennlniß und Geschicklichkeit genug hätte , ihre Angelegen¬

heit selbst zu besorgen , so muß sie doch einen Procuraror

annehmen und bevollmächtigen . Es sind deren an der Zahl

dreyßig , Und diese Zahl soll nicht überschritten werden *) -
Sie werden wie die Advocaten von dem ganzen Gerichte

bestellt , und da keiner Procuraror w vden kann , der nicht
Advocat gewesen ist , mithin es keiner weitern Prüfung
seiner Geschicklichkeit bedarf , so findet auch kein ferneres
Examen statt . Die Verpflichtung geschieht in der Audienz,

woselbst er alsdann unter den Procuratdren den letzten

Platz erhält . Die Procuratoren haben jedoch nicht den

Rang vor den Advocaten , sondern beyde rouliren nach der

Anciennität . Es kann also zwar seyn , daß ein Procuralok
in der Audienz einem andern nachsitzt , aber außerdem , weil

er früher Advocat geworden ist , ihm vorgeht . Die An¬

nahme eines Procurarors hängt übrigens von der Willkühr
des Collegn ab , mithin hat der älteste Advocat kein voll¬
kommenes Recht zur Procuratur , wenn eine Vacanz ent¬

steht . Oft wird ein kaum rccipirter Advocat Procurator,
ja man hat Beyspiele gehabt , daß Jemand zugleich Advocat
und Procurator geworden ist **) . Zu den Fiscalsachen wird

übrigens ein eigner lftocnrator und filci vor?
dem Kaiser bestellt . Jener heißt gewshnlich der Reichs,

fiscal . Er geht allen Procuratoren vor , und barf in dee

Y a .

") V . Ä. von i/i ; . ft 99 . Vif . Schl , vom r . Sept . t/68.
**) Mehreres s. von Advocaten und Procuratoren bcy Mal¬

bla n c a , a - O . S - 204. ft
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Audienz , wo er innerhalb der Schranken seinen besonder»

Sitz hat , gleich den Assessoren mit dem Degen erscheinen.

Außer den bisher genannten Personen giebt es auch noch

Pedellen und Boten au dem Kammergericht , welche

ebenfalls von demselben angenommen werden . Der Pedel¬

len sind zwey , mehrentheils blos katholischer Religion . Sie

haben sowohl während der gewöhnlichen Sessionen , als der

Audienzen die Aufwartung ; auch müssen sie alles , was in

Wetzlar selbst zu insinuiren ist, Lnsinuiren . Zn den auswär¬

tigen Insinuationen werden die Boten gebraucht . Ein je,

der Assessor har das Recht einen Boten zu ernennen , der als,

dann einrückt , wenn ihn die Reihe trifft . Es giebt reitende

und gehende Boten und zwar von jeder Gattung r r . Auch

sie müssen vor ihrer Verpflichtung «in Examen aushalten,

aber nur darüber, — ob sie auch nvthdürftig lesen und

schreiben können . Der Unterschied zwischen den reitende"

und gehenden Boren besteht darin , daß jene ans der Su,

sientationskasse , jeder einen Gehalt von 57 Rthl . ; o Kr»

bekommen , sie mögen nun Pferde halten , ober nicht . Ih,

re Reisen bekommen sie besonders bezahlt , und zwar von ei¬

ner orbinairen Reise für jede Meile 20 Kr . , für eins ex,

travrdinaire Reise aber Kr . Zu einer ordinairen Reise

gehören vier in einer Gegend zu insinuirende Proccsse.

Außerdem erhält er noch für eine Insinuation oder Acren,

requisition 80 Kr . und wenn mehrere Insinuationen an ei,

nem Ort zu verrichten sind , für jede folgende 20 Kr.

Die Procnratvren sind dazu bestellt , dem Gericht die,

Schriften der Partheyen zu übergeben , und deren Noch»

dürft vorzutragen . Es wird daher noch von der Arr und

Weise , wie dies geschieht , und bei dieser Gelegenheit auch

noch vons der Audienz zu reden seyn . Hier ist vor allen

4
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Dingen zu bemerken , daß alle Schriften im Namen des

unterschriebenen Procurators abgefaßt und an den Kam-

merrichker gerichtet werden müssen *) . Ferner wird in An¬

sehung der Art der Uebergabe der Unterschied gemacht,

daß alle Schriften , weiche von dem Kläger übergeben wer¬

den , ehe der Beklagte citirc ist , oder welche man während

des Laufs des Protestes hinter den Rücken des Gegcncheils

übergeben will , in der Kanzler - , alle andre aber in der

Audienz überreicht werden . Jene heißen Extrajudr-

cialschristen, diese Judicialschriflen, jene wer¬

den exhibirt, diese prod ucirt- Um dies besser zu verste¬

hen , muß man wissen , daß , so lange eine Klage noch kricht

zur Verhandlung zugelasssn **) und der Gegner noch nicht

citirt ist , das Gericht , wozu außer dem Richter beyde strek,

reade Theile gehören , noch nicht für fsrmirt gehalten wer¬

den kann . Das Gericht nimmt erst seinen Anfang zu der

Zeit , da dem Beklagten auferlegt ist , zu erscheinen ; alles

also was bis dahin geschieht , ist und heißt außergerichtlich,

und ein Senat , der sich mit Streitsachen beschäftigt , wor¬

über der Gegencheil erst gehört werden soll , wird ein Ex-

trajudicialsenat genannt , so wie der Proceß selbst bis zum

Termin , der dem Beklagten , um im Gericht zu erschei¬

nen , präfigirt ist , Extrajudicial - Proceß heißt.

Mit diesen Termin beginnt nun aber der Judicialproceß.

Der Kläger reproducirr , wie man es nennt , die erkanntm

Y z

*) Rur alsdann leidet dies eine Ausnahme , wenn ein Reichs-

stand einen Bericht an das Kammergericht zu erstatte » hat , doch

wird alsdann von angesehenen Fürste » nicht die Anrede au de»

Kammerrichtcr , sondern den Kaiser gerichtet.

Man nennt dies Processe erkennen.
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und insinuirten Prscesse und erwartet das Erscheinen des
Gegentheils . Diese Rcproduction geschieht in der Audienz,
in welcher von nun an die Sache ferner bis zu ihrem
Schluß von den bevollmächtigten Procuratoren der Par¬
theyen mündlich und schriftlich zu verhandeln ist, in welcher
die Urkunden vorgelegt und recognoscirt , chie allenfalls nö,

thigen Eide abgeleisitt , auch zu seiner Zeit die Urrcl publi-
cirt werden.

Diese Verfahrungsart schreibt sich noch von dem älte¬

sten Gerichtsvrauch in Deutschland her . Gerichte glaubte
man mit N cht , müßten öffentlich gehalten werden . Wollte
einer den andern belangen , so bat er zuförverst mit Anzei¬

gung der Ursachen -den Richter , seinen Gegner zu cikiren.
Erschien der Beklagte , so wurde die Sache öffentlich ver¬

handelt , die Pariheyen mußten darauf abtreten , das Ur¬
tel wurde sodann gesollt und den wieder vorgerufenen Par-
ihryen publicirt . Bey der Errichtung des Kammergerichts
glaubte man diese Verfassungsarr beybchalten zu müssen.
Es versammelten sich daher des Nachmittags der . Richter
und die Urteiler , um die öffentlichen Borträge der Procu¬
ratoren anzuhören, und daher erhielt die Versammlung
hen Namen Audienz . Zn der Folge fand man jedoch,
daß dies Anhören der Parlheyen nicht hinlänglich war , die

Streitsachen zu entscheiden , zumal da der Proceß immer

Weitläustiger wurde , und jetzt die Procuratoren weitläustige

Schriften zu übergeben anfiengen . Zwar hielt man es für
bedenklich deshalb die Audienzen ganz aufzugeben , weil sie
denn doch immer noch den Vorrheil hatten , daß sogleich der

Gegner von den Vorträgen des andern Theils Nachricht er«

hielt , ohne daß es dazu irgend eines Mittheilungsbeschei-
heS bedurfte , Md daß keine besvndrr Citationen zur Hnhös
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rung der Urtel erlassen zu werden brauchten , allein man

hielt es doch nicht weiter für nörhig , daß alle Urteiler der

Audienz ferner bcywohnen müßten . Vielmehr glaubte man

mit Recht , daß es genug sey , wenn ein Präsident und ein

oder mehrere Assessoren in derselben erschienen.

So ist es nun noch . Es ist hinlänglich , wenn ein Prä¬

sident und ein Assessor der Audienz beywohnt ; blos als¬

dann , wenn Urtel gegen einen Stand des Reichs publicirt

werden sollen , wird dis Gegenwart von vier Assessoren er¬

fordert . Der Präsident sitzt auf dem Thron unter einem

Baldachin mit bedeckten » Haupt und dem Gevichtsscepter in

der Hand . Die Assessoren sitzen zu seiner Seite ebenfalls

mit bedecktem Haupte . Die Procuratvren , welche noch

alle erscheinen müssen , haben ihren Sitz in den für sie be»

stimmten Schranken . DerFiscal har seinen besonder !, Platz,

und eben so die erforderlichen Kaiizleypersonsn , nemlich der

Protonotar , Notar und Leser, Sobald der Pedell Still¬

schweigen geboten hat , werden die Urtel von dem Proto¬

notar verlesen , und darauf mit den gerichtlichen Vorträgen

der Procuratvren nach einer gewissen vorgeschriebenen Ord¬

nung , wozu der Pedell aufruft : fortgefahren . Jedermann

hat hier freyen Zutritt . Für Adliche und NeichSständische

Räche ist innerhalb der Schranken ein eigner Sitz zuge¬

richtet , andre Personen müssen außerhalb der Schranken

bleiben . Uebrigens werden auch in den Audienzen , welche

Montags , Mittwochs und Freytags Nachmittags von 2

Uhr an gehalten werden , die Advocaken und Procuratvren

beeidigt.
§ . v - .

Die Berathschlagung selbst über die dem Gericht vor-

getrageuen Streitsachen geschieht aber bey verschlossenen

Y 4
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Thüren . Zn einer jeden Sache wird ein Referent er -
^

nannt , das heißt , ein Dsysitzer , der die Acten vorher flei¬
ßig lesen und epcerpiren und aus denselben einen Vortrag
rhun muß , welcher die übrigen in den Stand setzt , di ? r
S - che eben so zu beurtheilen , als wenn sie die Acren gleich , z
falls gelesen hätten . Anfangs , da die Advocaren sich noch i

begnügten , blos das vorzutragen , was durchaus zur Ent - ^

scheidrrag der Sache diente , wurden die vollständigen Acten ^
im Ge , icht verlesen , allein je weirläustiger der Proceß wur - K
de , desto beschwerlicher und langweiliger ward das Verle - ^
sen der Acten . Man fieng also nun an , bas wesentliche ^
auszuziehen und dieses vorzutragen . Allein es scheint , daß ^
unsre Vorfahren nicht sonderlich dir Kunst verstanden , oder . e
die Gabe Gottes nicht hatten , sich kurz zu fassen und mit f
wenigem viel zu sagen . Besonders wollten sie auch wohl .
in dem Voto ihre Gelehrsamkeit zeigen , und so erforderten
ihre Relationen fast eben so viel Zeit , als wenn die voll - A
ständigen Acten verlesen wären , Die gesetzgebende Gewalt ^

sah dies Gebrechen ein , empfahl daher von Zeit zu Zeit sich
der Kürze zu befleißigen und keinen übermäßigen Fleiß

anzuwsnden , und dir auch zwischen durch das Verlesen der

Acten , oder das blos mündliche Refsriren wieder üblich zu
werden anfieng , so ward verordnet , „ daß Niemand ex iplis
kietm , sondern aus seinem selbst Protokoll , oder Extract und

dasselbe verständlich mit der Kürze und mit aller gebühren«
der Geschicklichkeit seine Relation ehue *) . Der I . N . A.

fügt diesem § . 14z . noch bey , daß der Referent vor der Re¬

lation anzeigen soll , vorauf submittirt worden , und watz

. phngesähx die morits caulas wären.

V - M > von i ; 77. §. 1;
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Hieraus ist nun die heutige Neferir - Methode entstau¬

ben *) . Eine Relation bey dem K . G . besteht jetzt aus

drey Theilen ; i ) einer Species Facti, 2) einem Ac¬

ten - Ext ract , und z) dem Votum. Die Species

Facti enthält , nachdem von den Partheyen und dem Ge,

genstand der Sache ein kurzer Begriff , vorausgeschickt wor¬

den , eine kurze , nervöse , und chronologische Erzählung ' des-

sen , was unmittelbar vor Entstehung des Processes . hergs-

gangsn , und dazu die Veranlassung gegeben hat, darauf

einen ganz kurzen Abriß der Proceßgeschichte , nebst den

hauptsächlichsten Grundsätzen jeder streitenden Parthey , je¬

doch ohne specielle Anführung ihrer ausgeführten Gründe,

die vielmehr in den E .rrract der Acten gehören , ferner,,

wenn in der Sache Uttheile ergangen , deren gegenwärtig

noch -sachdienlichen Inhalt , und endlich eine ebenmäßige

ganz kurze Anführung derjenigen Puncte , auf die es noch

ankommr , und welche dermalen der Decisio » unterworfen

werden sollen , ober den 8mtum aontroverime . Der Zweck

dieses Facti besteht darin , daß sämmtliche Votanten dir

Sache mit cjnemmale übersehen können , und vorauswissen

mögen , worauf es dermalen ankomrnt , und auf was sie

im Eptracf und in den darin angezeigtsn Beylagen und

O,uadrangeln der Acten Acht zu geben haben , aus welchem

Cptract sie sich erst überzeugen müssen , daß der von de»

Referenten gemachte Abriß der Sache ächt und wahr , und

her Gesichtspunkt , aus welchem er ihnen die Sache vyrge-

*) Man s. meine Abhandl. von der Schwierigkeit der
Beendigung eines Key- dem R . K. G . anhängigen Pcoceffcs ; m
den B ei.u räg e » St . I . Nr . 4 . und,,eines. Ungenannten Abh,
ubmdie Iscfenr- Methode,
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stellt , der richtige sty . Ein solches Factum muß , rvenn es

dem Endzweck entsprechen soll , sehr kurz seyn , und nicht
einen einzigen Umstand , der nicht wesentlich zur Sache ge¬

hört , ja nicht ein überfiüßiges Wort enthalten.

Der Extract aus den Acten ist ein in chronologischer

Ordnung des Protestes eingerichteter , und nach den Num¬

mern oder Quadrangeln fortlaufender treuer Auszug aus

den Acten , mit Bemerkung des wesentlichen und bey den

Haupthestandiheilen wörtlichen Inhalts der dazu gehörigen
Stücke . Ec muß zuni Unterricht der Votanten , welche die

Acten nicht selbst gelesen haben , den Inhalt derselben mit

Treue und Zuverläßigkeit darstellen . Das im widrigen Fall

nochwendige zeitspielige Verlesen der Aktenstücks und di«

daraus zu besorgende Zerstreuung und Verwirrung der Vo¬

tanten soll dadurch vermieden werden . Dieser Extra « , zu

dessen Anhörung die Votanten durch die voraus verlesene

Specism Facti präparirt worden sind , soll solche in den

Stand sitze» , ihre Stimmen mit Zuverläßigkeit und inne¬

rer Ueberzeugung von sich zu geben . Er ist gleichsam eine

öffentliche Urkunde darüber , daß der Inhalt der Acten den

Votanten mit Treue und Genauigkeit vorgetragsn worbe»

sey , damit solchergestalt die Partheyen nicht blos von dem

Willen und den Einsichten des Referenten abhängen . Die

Parcheyen , welche an dem Kammergericht Proteste führen,

und unter diesen Fürsten und Stände des Reichs sollen da¬

durch überzeugt werden , daß die Argumente , die sie zur

Rechtfertigung ihrer Behauptungen , und die Beweise , die

sie zu deren Unterstützung in den Acten beygebracht haben,

zur Wissenschaft aller Mitglieder des Senats , deren Stimme

mit entscheiden soll , gelangen , und daß -es nicht blos vom

Referenten abhänge , was der Senat davon wissen/oder
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nicht wissen soll. Der Extract muß aber ebenfalls kurz

und gedrungen seyn , und zwar alle Argumente , welche die

Partheyen vorgetragen , nicht aber Wiederholungen oder

abgcthane Sachen enthalten . Allegats aus Systemen und

Commentarien müssen wegbleiben , außer wenn es eigent¬
liche Gesetze sind , oder historische Data aus Schriftstellern,
die nicht jeder wissen kann , oder Nachrichten von Localver-

fassungen oder Particularrechren . Die Beylagen von Er¬

heblichkeit , deren integrale Verlesung etwa unvermeidlich

ist , werden kurz bemerkt , und allenfalls bey dem Ablegen
der Relation hernach verlesen , sonst aber , und da die Ge¬

setze das zeitspielige Verlesen der Actenstücke auf alle Art

einschräuken , der Hauptinhalt davon sorgfältig extrahirt,
die von dem Referenten aber als unerheblich angezeigte bey

Ablegung der Relation nur blos inspicirt , und zur Probe
von dem ersten Votanten durchgelaufen , um sich zu über¬

zeugen , daß solche wirklich unerheblich seyn . Der erste Vo¬

tant hat während dem Ablesen dcs Extrakts den Accenstock

vor sich liegen , und controllirt solchen mit dem Extract,

welchen der Referent verliefet , nach der Ordnung der O,ua-

drangeln und deren Beylagen . Der zweyte Votant aber

hat das Protokoll der Akten vor sich , um auch darin nach¬

zusehen , ob der Referent alles erhebliche treulich excerpirt

oder nichts zugeseht habe . Dies ist die Abbildung , welche

ein verehrungswürdiges und langjähriges Mitglied des K.

G . der Hr . K . G . A . von Ditfurt von den kammerge¬

richtlichen Relationen gemacht hat , Ob aber alle Nelatio,

ne » auch so beschaffen sind , ob das Factum und der Hxrract

auch immer so verfertigt werde ? dürste eine andre Frage seyn.

Man hat daher die Frage aufgeworfen , ob nicht der

Acten - Ertract , wenigstens die Vorlesung desselben , abzu-

1
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schaffen sty ? Schon bey der letzten Kammergerichtsvlsitation
kam dies zur Sprache , allein es blieb dir Sache auSgeftht.
Seitdem hat das Kammergericht darüber Bericht an Kaiser
und Reich erstattet , welcher nebst den einzelnen Abstimmun¬

gen und den Direktorial - Vorträgen gedruckt ist , und grlr-

sen zu werden verdient *) . Das Resultat der kammerge¬

richtlichen Berathschlagung über diese Materie geht dahin,

daß der Acten - Emact ferner bcyzubehalken , und zu verle¬

sen sey , und daß sich überhaupt nicht füglich specielle und

bestimmte Vorschriften über die Referir - Methode geben

ließen.

Anfangs waren bey der Entscheidung der Streitsachen
alle Urthsiier zugegen , allein da sich die Zahl der Proteste

so sehr häufte , fand man im I . i ; g,o . für nöthig , das

Gericht in mehrere Senate zu theilen , damit zu ein und

eben derselben Zeit mehrere Sachen aügeurtelt werden konn¬

ten * *) . Ein jeder Senat sollte aus 8 Assessoren bestehe » .

Allein in der Folge wich man -hievon ab . Man glaubte.

*) Die Hrn . Assessoren von Fahnenberg und: von Dik-
furv haben ihre Abstimmungen auch besonders drucken lassen.
Jener unter dem Titel : V 0 r t r a g a n d e n v 0 llen Ratb
über die Abkürzung der k a m m e r g er i ch t l i ch e n Re¬
lationen; Wezlar 179: . x . Dieserunter der Aufschrift : Awey
Abstimmungen des kaiserl . Kammergerichtsbey-
sitzers von Ditfurt. Jena 1792. z . Man sehe jedoch, was
Hr . Hofrath Clapr 0 th in der Vorrede zum ersten Thcil sei¬
ner Rechtsfalle gegen Hrn . v . Faknenberg erinnert hat.

Außer den bisher gehörigen Schriften der Herren G - K.
R . Putter und Ru dl off gehören vorzüglich hieher : Joh.
Friedr . Brau dis Gesch . der innern Verfassung des K - G>.
hauptsächlich in Hinsicht der Anordnung der Senate . Wczlar
1785 . 8 . und des Frhrn . von Ompteda Betrachtungen über
die Materie der Senate des K. G . Rcgcnsburg 1788.
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die Frage , ob eine Sache anzunehmen und zur Verhand-
lung zuzulassen sey ? sey nicht so wichtig, als die : wie nach

geschehener Verhandlung in der Sache zu erkennen scy?
Aus diesem Grunde fieng man an , einen Unterschied zu

machen , zwischen Iudicial - und Extrajudirialsachen; zu je¬

nen hielt man die Anwesenheit von sechs , und zu diesen von

drey bis vier Assessoren hinreiche,nd. Die 17 Assessoren,
woraus in diesem Jahrhundert das Gericht mehrentheiks

bestand , wurden daher in vier Extrajudicialsenate getheilt
und sollte in Judicialsachsn reserirt werden , so nahm der

Kammerrichker aus einem andern Senat noch zwey Asses¬

soren dazu . So mußte also erst jedesmal , wenn eine

Zudicialsache vorgenommen werden sollte, eine Combina-

tion der Senate geschehen , wobey die Willkühr des Kam¬

merrichters freyen Spielraum hatte , oder wenigstens ha¬

ben konnte .
'Eine andre üble Folge hievon war , daß , da

durchaus sechs Assessoren zu einem Zudicialsenat erfordert

wurden , sobald einer von ihnen krank wurde oder verreiste,
die Sache mitten oder am Ende der Relation abgebrochen

werden mußte.

Aus diesen und andern Gründen ward daher durch den

Reichsschluß von 1775 . verordnet , daß in Zukunft die 25

Assessoren in drey beständige Senate getheilt , und in

diese» alle Zudicial - und Exkrajudi
'cialsachen vorgenommen

werden sollten, jedoch mit dem Unterschied , daß zu den Iu-

dicialsachen wenigstens sechs und eben so viel zu den Extra,

judicialsachen der Reichsstände , zu den der übrigen aber

wenigstens vier Assessoren gegenwärtig seyn, die überschisßen-
den hingegen anderweit beschäftigt werden sollten. Die Ab¬

sicht hiebey war wohl nicht , daß nur grade sechs und vier

Assessoren die Dekrete und Urcheile verfassen sollten, sondern
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man wollt « dadurch nur verhindern , daß eine in einem
Senat von acht Mitgliedern angefangene Relation nicht ab¬

gebrochen werden dürste , wenn etwa ein oder zwey Assesso¬
ren während ihrer Dauer unpäßlich , oder sonst verhindert
würden , den Sessionen beyzuwohnen.

Das Kammergericht verstand indessen diese Vorschrift
anders , und zwar so , daß nur respective sechs oder vier

Veysitzer gegenwärtig seyn , die übrigen aber anderweit
mit geringfügiger » Sachen beschäftigt werden sollten . Da
sich nun für die^Ueberschirßenden nicht hinlängliche Beschäf¬
tigung fand , so begaben sich täglich im Durchschnitt acht biS
neun Assessoren wieder nach Haus , und so besoldete das
Reich acht bis neun Männer vergeblich . Was half also
nun die Vermehrung des Kammergerichts ? BloS ein Drit¬
tel Zudicialsachen konnte mehr zur Endschast befördert wer¬
den , als vorher , dagegen konnten aber nur halb so viel

Eptrajudicialsachen als ehmals *) vorgenommen werden und
doch sind es hauptsÜchlich diese Sachen , welche dem Gericht
Leben und

'
Ansehen geben . Eine natürliche Folge davon

war , daß die Prvcuratoren , weiche vorzüglich darunter
litten , und den allmähligen Verfall des Gerichts vor Au¬

gen sahen , deshalb dem Kammergericht Vorstellung tha-
ten **) , und dasselbe um eine Aenderung baten . Das Ge¬

richt , welches sich selbst von dem Nachtheil der neuen Ver¬

ordnung überzeugt hielt , traf darauf provisorisch die Ver-

*) Man s . mein Etwas über eine nothwendig zu treffende
Abänderung der dermallgcn Senatsverfaffung am Kaiser! , und
Reichskammergericht; in dem aten Stück meiner Bcyrräge zur
Geschichte , den Rechten und deren Litter. Nr . XIl.

Diese Vorstellung steht ebenfalls in dem angef . Stück der
Neyträge rc.
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fügung , daß es die drey beständige Senate in sechs gleich¬

falls beständige Senate abtheilte und diese zu den Eptraju-

dicialsachen der Mittelbaren bestimmte.

Die , Sache kam hierauf im I . 1788 . auf dem Neichs-

tagezur Sprache , und wurde nunmehr anderweit durch eine»

NeichSschluß vom 29 . Zul . und 2z . Aug . dahin bestimmt:

1 ) die Iudieialsenate sollten aus acht Assessoren bestehe»

und diese sollten sämmklich votiren , mithin nicht mehr , wie

bisher die bcyden vom Referenten entferntesten nach Hause

gehen . Würde jedoch einer oder der andre durch Krankheit

oder sonst gehindert , den Sessionen beyzuwohnen , so sollte

deshalb die Sache nicht abgebrochen werden - vielmehr in

dergleichen Fällen auch sechs Assessoren zur Abfassung eines

Endurtels hinlänglich fkyn ; 2 ) wurde die provisorische

Verfügung des K . G - in Ansehung der Eintheilung der

drey beständigen Senate in sechs beständige Ertrajudicial-

senare für Sachen mittelbarer Personen genehmigt ; und

; ) noch festgesetzt , daß auch das Gericht in vierExrrajudicial-

senace für Sachen der Unmittelbaren getheilr werden soltte-

Das Kammergericht theilt sich also jetzt r ) im drey be¬

ständige Iudieialsenate von respmive acht und neun Bey-

sttzsrn . In diesen werden am Mittewsch , Donnerstag,

Freyrag und Sonnabend Iudicialsachen vorgeirommrn.

2) In vier beständige Ettrajudicialsenate von resp . sechs und

sieben Assessoren für Eptrajudicialsachen der Unmittelbaren.

Diese werden des Montags gehalten . Sinkt ein solcher

Senat bis zu fünf herab , so müssen blos außergerichtliche

Sachen der Mittelbaren darin verhandelt werden ; z) am

Dienstag theilt sich bas Gericht in sechs Emajudiciaissnate

zu vier und fünf Assessoren . Durch diese Verfügungen ist

nun Las Kammrrgericht in . den Stand gesetzt worden , un-
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gleich mehrere Sachen zu befördern , als vorher , und da

auch durch den Neichsschluß von 1775 . die ehmalige Ver-

vrdnung , daß , wenn drcy Assessoren einer andern Meinung
wären , als die übrigen fünf , dies so angesehen werden solle,

.als wenn sich die Stimmen gleich wären , aufgehoben ist,
so ist auch hiedurch viel gewonnen.

Eben der Umstand , daß zuweilen die Stimmen einan-

der gleich sind , verursacht nun aber zuweilen noch eine»

nachiheiligen Aufenthalt . In andern Zusiizcollegien hat in

einem solchen Fall der Präsident oder Direktor eine entschei¬
dende Stimme , allein die gesteht man am K . G . weder dem

Kammrrrichtcr , noch den Präsidenten zu . Sind also hier
die Stimmen gleich , so bleibt nichts anders übrig , als dir

Zahl der Beysitzer des Senats zu vermehren , und sodann

> die Relation von neuen wieder anzufangen . Der N . S.

von 1775 . will , daß in einem solchen Fall sogleich ein an¬

drer Senat demjenigen , in welchem eine Siimmeugleichhcit

entstanden ist , beygefügt oder adjungirt werden soll . Wie

nun aber , wenn auch die hinzugekomrncns acht Assessoren

sich in zwcy Theile theilen ? Dann wird auch der dritte Iu-

dicialsenat adjungirt und da das Gericht nur aus diesen drey
Senaten besteht , so kommt dadurch die Judirialsache an

den vollen Rath oder das Plenum , worin auch die Präsi¬
denten ein Stimmrecht haben . Weil nun der volle Rath
mit Einschluß der Präsidenten außer dem Kammerrjchker
aus 27 Personen besteht , so kann hier , wenn alle Assesso¬
ren versammelt sind , nicht anders eine Stimmengleichheit

entstehen , als , wenn sich das Gericht der Religion nach in

zwey Theile theile , und in diesem Fall soll nach ausdrückli¬

cher Vorschrift des W . F . die Sache , sobald ein unmittel¬

barer Reichsstand dabey im Spiet ist , aus den Reichstag
verwie-
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verwiesen werden . Wenn- Hingegen ein oder drey Assessoren
fehlen , und eine Stimmengleichheit auch in Pleno entsteht,
ohne daß jedoch die Katholischen alle der einen und die
Evangelischen der andern Meinung sind , mithin chie Stim¬
men vermischt ausfallen , ingleichen , wenn in Streitsachen
mittelbarer Personen eine Stimmengleichheit nach den ver¬
schiedenen Religionen entsteht , so soll , wre der W . F.
sagt *) der Streit nach Vorschrift der K. G - O . geendigt
werden. Zn der K . G . O . von i ; 5 ; . ist indessen dieser'
Fall nicht bestimmt . Nur die von 1495 . sagt , daß wenn
die Urteiler spännig wären , der Kammerrichlsr den Aus¬
schlag geben sollte . Diese Verordnung ist indessen in den

folgenden Kammrrgerichtsordttungen wieder ausgelassen
worden , und daher behaupten die Stände , vorzüglich die
evangelischen , daß dem Kammerrichter kein entscheidendes
Stimmrecht zustehe.

Untersucht man den Streit , so ist freylich so viel gewiß,
daß aus der Auslassung einer ältcrn Verordnung in einem
neuern Gesetze an und für sich noch nicht gefolgt werden
kann , daß sie dadurch aufgehoben worden sey , wosern nicht
ausdrücklich in dem neuern Gesetz das ältere für aufgeho¬
ben erklärt ist. Nun werden zwar in der K . G. O . von
r ; ; ; . alle ältere, hiebevor aufgerichteteOrdnungen caffirk
und abgethan , jedoch mit dem Zusatz : so dieser Ord-

nnng ( von 1555 . ) zuwider verstanden werden

möchten: Also sind, wie der Hr . G . R . Getstlacher *)

mit Recht sagt , dir ältere KammergerichtSordnungennur

in so weit , als sie der neuen Ordnung zuwider

Osuübr . Fr . Art . 4 . j. 55.
Im Lorx. für . kubl . Th . r . S . 274»

Zweiter B »n » , A
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sind, aufgehoben ; außerdem sind sie noch brauchbar u „ 8

können dazu dienen , die neue Ordnung zu ergänzen , in»

dem sie wirklich zuweilen reichhaltiger sind , als diese. Al¬

lein dies leidet doch alödann eine Ausnahme , wenn sich üben

Haupt der Zustand der Dinge verändert hat , und man deut¬

lich sehen kann , daß deshalb eine Disposition der älteren

Ordnung in der neuer » ausgelassen ist , oder wenn in der

neuen Ordnung zwar nicht ausdrücklich das Gegentheil,

aber doch etwas anders verordnet ist , welches mit ei¬

ner Stelle der ältern Ordnung nicht bestehen kann . Je¬

nes ist hier wenigstens der Fall . Im I . 1495 . war Noch

keine Religisnstrennung geschehen , der Kammerrichter war

von der Religion , zu welcher sich alle bekannten . Al¬

lein 15x5. war der eine Theil katholisch , der andre evan¬

gelisch . Der Passauer Vertrag und der Neligionsfrie-

den waren gemacht , und nun glaubte man dem katholi¬

schen Kammrrrichter nicht weiter eine entscheidende Stim¬

me zugestrhen zu können , und deshalb ward die ältere Dis¬

position ausgelassen und eine Adjunrtion der Senate ver,

ordnet *) .

So verhält sich die Sache , aber zu wünschen wäre es,

daß sowohl dem Kammerrichter als den Präsidenten eine ent¬

scheidende Stimme in dem Fall zugestanden würde , wenn

die Assessoren sich nicht der Religion nach iu zwey Thrile ge,

theilt haben , wenigstens wenn die Sache nicht verschiedene

Religisnsverwandte betrifft . Man bedenke doch nur , wie

viele Zeit durch die Adjunctionen verschleudert wird '. Eine

Relation dauert oft mehrere Monate lang . Wenn sie nnn

'") Die Gründe für Mid wider das kammcrrichterliche Ent¬

scheidungsrecht ssind so wie die ganze Geschichte des Streits iu

bündiger Kürze zu lesen Key Malblank a. a . O . S , 470 . f.
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zwey - oder gar dreymal abgelegt werben muß , so müssen
alle andre Sachen , die doch oft von so großer Wichtigkeit
sind , liegen bleiben . — Freylich hängt alsdann die Ent¬
scheidung von einem einzigen Manns ab , allein wie oft ist
dies nicht der Fall ? Gesetzt es haben vier Beisitzer für den
Kläger und drsy für den Beklagten gestimmt , so hängt ja
auch die Entscheidung von der Stimme des achten Votanten
Sb . Man werfe nicht ein , daß dir Assessoren theurePflich-
ten auf sich haben ; dies ist auch der Fall in Ansehung des
Richters und der Präsidenten.

§ . r ? z.

Hustizsachen werden also in den einzelnen Senaten und
nur Ausnahmsweise in dem vollen Rath verhandelt . Die»
ser oder das Plenum beschäftigt sich eigentlich nur mit sol¬
chen Gegenständen - welche den Zustand Und die Verfassung
dös ganzen Gerichts , dessen Vsrhältniß zu dem Kaiser und
Reich und dessen xrovisdrische Gesetzgebung betressen . Für
das Plenum gehört also die Annahme neuer Assessoren,
Prdcuratoren , Advocaren und überhaupt aller derer , wel¬

che das Kammergericht auf - und anzunehmen berechtigt ist,
so wir deren Bestrafung . Wenn jemand verreisen will,
muß rr bey dem vollen Rath um Urlaub bitten . Sollen
Schreiben und Berichte an den Kaiser und das Reich oder
auch nur an einzelne Neichsstände im Namen des ganzen
Collegiums erlassen werden , sd ist darüber im vollen Nach
zu rathschlagen . Dahin gehört auch jetzt die Formirung
der Senate , denn , wenn gleich diese ständig sind , so müs¬

sen sie doch von Zeit zu Zeit verändert werden . Vorzüg¬
lich ist aber auch eine Beschäftigung des Plenums die dem

Kammergericht zustrtzende provisorische Gesetzge,
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bung . Das Gericht hat nemlich bereits durch die K . G . O.

von i ; vO. welche nachher durch mehrere neuere Gesetze be¬

stätigt ist , das Recht erhalten , sich unv seinen Untergebenen

sowohl des Protestes als andrer Gegenstände wegen Provi¬

sionalgesetze zu machen , nur dsirfen sie nicht bereits vor¬

handenen Gesetzen zuwider seyn *) . Dahin gehören vor¬

züglich die gemeinen Bescheide. Man versteht dar¬

unter diejenigen Schlüffe des vollen Raths , welcher in öf¬

fentlicher Audienz den Camera ! - Personen zu ihrer Nachach¬

tung bekannt getnacht werden . Es wird darin theils der

Proceß genauer bestimmt , theils etwas vorgeschrieben , was

zu guter Ordnung dient . So ist z . B . durch gemeine Be¬

scheide das Botenwesen besser eingerichtet , den Advocaten

bas anzügliche Schreiben bey Strafe der Cassation und die

Weitläufigkeit in Schriften und Recesscn verboten . ES

entstehen darüber oft starke Bewegungen , wovon unter an¬

dern der G . B . vom iz . May 178 ; . , wodurch das K . G>

dem dürftigen Zustand der Kanzler - etwas zu Hülfe kommen

wollte , zum Beweise dienen kann **) . Von diesen G . B.

sind noch die sogenannten Lenatusoonlults oameralra ver¬

schieden . Sie sind zwar auch Schlüffe des vollen Raths,
wie jene , allein sie haben vorzüglich zweifelhafte Rechtsfra¬

gen zum Gegenstände , und werden nicht öffentlich in der
Audienz bekannt gemacht . Kann sich das Gericht darüber

nicht vereinigen , so müssen die Punkte , als «iubia camers-
lia sammt der darüber gepflogenen Deliberation der Kur -?

' ) Auch darf sich das E G . keine authentische Interpreta¬
tion der Reichsgesetze anmaaßen.

Man s. davon des Hofrath Haas Etwas über den kam-
merger. G . B . vom ig . Ray 178 ; .
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mainzischen Kanzler ) überliefert werden , damit sie von dem

Reichstag , oder einer künftigen Visitation resolvirt werden

können * ) . Betreffen die Schlüsse endlich blos die innere

Verfassung des Gerichts , z. D . wie es mit der Formirung

der Senate gehalten werden soll , so heißen sie Lonclula

kleni , wiewohl diese allgemeine Benennung auch auf die

übrigen Gattungen paßt.

§ . - 74.

Endlich ist noch von den Visitationen des Kamer-

gerichts zu handeln , welche billig und gesetzlich alle Iah»

re vorgenommen werden sollten . Die Absicht bey diesen

Visitationen ist , den Zustand und die Beschaffenheit des

Gerichts zu untersuchen , folglich dahin zu sehen , ob alles

in gehöriger Ordnung sey , und jeder seine Pflicht thue , ob

sich nicht hie und da eine bessere und zweckmäßigere Ein¬

richtung treffen lasse ? Finden sich Mängel und Gebrechen,

so sollen dieselben entweder von der Visitation selbst abge,

stellt , oder von ihr darüber an Kaiser und Reich berichtet

werden , und eben so sollen auch von ihr die Acten revidirt

werden , bey deren Entscheidung das Kammergericht nach

dem Vorgeben der Partheyen die Vorschriften der Gesetze

aus den Augen gesetzt haben soll. Dies alles sollte jedoch

nicht blos von dem Kaiser , sondern zugleich von einem Aus-

Z Z

v. Bo stell Grundsätze der kammerger . Praxis . Th . t.

Man s . hierüber vorzüglich dke : Darstelluirg der Vi¬

sitationen de S . K aiserl . und Re i ch s - K a m m e r g er

richts nach Gesetzen und Herkommen von Günther

Heinrich von Berg , Gdttingen 1194- 8-
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schuß der Stände geschehen . Das Visitatisnsrecht ist ein
Ausfluß des Rechts der höchsten Aufsicht , und dieses steht
nicht dem Kaiser allein ohne Concurrenz des Reichs zu.
Ueberbem sollen Mängel abgestellt und der Proceß gebessert
werden . Dies schlägt in die gesetzgebende Gewalt ein,
folglich nehmen auch in dieser Hinsicht die Stände Theil an
der Visitation , und es ist dies alles umso billiger , als das
Gericht nicht blvs von den Ständen größtenteils besetzt»
sondern auch unterhalten wird . ,

Der groß « Nutzen dieser Anstalt ist sehr einleuchtend»
Weiß ein jeder , daß auf seine Handlungen ein scharfes Au¬
genmerk gerichtet wird , daß er , wenn er nur im mindesten
von dem rechten Wege abwricht , sich der Gefahr einer
Weisung oder gar einer Strafe aussetzt , so wird er sich
gewiß um so eifriger bemühen , seine Pflichten auf das
strengste zu erfüllen » Innere Beweggründe find dazu nicht
immer hinreichend.

Wie ist man denn aber auf diese Anstalt verfallen und
was hat es überhaupt mit dem Vifitarionswesen für eine nä¬

here Dewandniß ? — Gleich bei Errichtung des Kammer¬

gerichts ward an keine Visitation desselben gedacht . Erst
im I . 1507 . verordnet « man *) , daß zu Ende eines jeden.
Jahrs Räche des Kaisers und zweper Nsichsstände bey dem

Kammergericht erscheinen , und die vorgefallenen . Gebrechen
verhören , sowie die Rechnung über Einnahme und Aus¬

gabe abnehmen sollten ; aber diese Deputation hatte vor¬

züglich nur Bezug auf den innern politischen und ökonomi¬
schen Zustand des Gerichts , Bald entstanden aber auch
allerhand Beschwerden über das Verfahren des Gerichts
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Hofs . Um diesen abzuhelftn ward im I . 1524 . auf dem

Reichstage eine außerordentliche Deputation niedergeseht,

welche die Beschwerden der Partheyen gegen das Gericht

untersuchen , allenfalls auch die Acten durchsehen und da¬

von an das Neichsregiment berichten sollte . Zm Z . izzr.

erhielt die Visitation eine neue Einrichtung , indem durch

den R . A . desselben Jahrs bestimmt wurde , daß bas Ge - ,

richt künftig alle Jahr vom i . May au gerechnet vistkirt

werden sollte . Außer den kaiserlichen Commiffarien und

dem Neichserzkanzler sollte noch ein Kurfürst , zwey Fürsten,

ein geistlicher und ein weltlicher , ein Prälat , ein Graf

und eine Reichsstadt theils in Person , theils durch Räche

der Visitation beywohnen , und dabey unter ihnen die Ord¬

nung , wie sie auf dem Reichstage säßen , beobachtet wer¬

den - Diese Visitation sollte sodann die Real - und Perso«

« almängel untersuchen und abstellen , auch sollten die Syn-

dicatsklagen bey ihr von de» Parcheyen angebracht werde»

können . Wirklich kam nun auch eine solche Visitation im

I - i ; gz . Zu Stande , allem die Neligionshändel hinderten,

daß sie vorgeschriebenermaaßen jährlich wäre erneuert wor,

den . Nach geschlossenem Religivnssrieden war man indes¬

sen eifrig darauf bedacht , die jährlichen ordentlichen *) Visi¬

tationen wieder in Gang zu bringen . Es wurde in der

K . G . O . von 1555 . die Verordnung des R . A . von izzr»

3 4

lieber die Geschichte der chmaligen ordentl . Visitationen

s . man Gatzert ( Freyherrn von) von der Dauer der ehmaligerr

ordentlichen Visitationen ; und vorzüglich des Frepherrn von

Kmptcda Geschichte der vormaligen ordentlichen K . G . Visita¬

tionen und der sochahrigen fruchtlosen Bemühung zu deren

derhersteilung. Redensb . 17^2 . 4,
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wiederholt und es nahmen darauf gleich im folgenden Jahrs
die ordentlichen jährlichen Visitationen ihren Anfang . Nur
selten geschah es , daß ein Jahr ausfiel . Aber im I . 15 ? 8.
geiiethen sie auf einmal in Stocken und haben seitdem noch
nicht wieder in Gang gebracht werden können . Die Rei¬
he traf damals den Erzbischof Sigismund von Magdeburg,
allein dieser war evangelisch geworden und hatte sich ver,
wählt . Vermöge des geistlichen Vorbehalts wollte man ihn
daher weder auf Reichs - noch Deputationsragsn zulassen.
Aus diesem Grunde , vielleicht auch , weil 1588 - die Zahl
d,er evangelischen Stände zufällig die der katholischen über¬
troffen haben würde , suspendirte der Kaiser die damalige
ordentliche Visitation und — sie ist noch bis diese Stunde
suspendirt,

Eine sehr begreifliche Folge dieser Suspension war , daß
das goldne Zeitalter des K . G - , wie die Kameralschrift-
steller jene Periode , in weicher die jährlichen Visitationen
im Gang waren , nennen , aufhörte und das Gericht all-
mählig im Verfall gericth , Die Visitationen hatten ihr
Ende genommen , aber das Rechtsmittel der Revision was
geblieben , dies harte eine suspendirende Kraft , mithin konnte
kein Urtel , wogegen jenes Rechtsmittel eingcwandt wurde,
zur Vollziehung gebracht werden . Was half also alles Ur¬
tel fällen?

Nach hergestellter Ruhe sah man das Unheil ein.
Man beschloß auf dem in den Jahren i6 ; z . und 54 . ge-
halttnim Reichstage , daß eine außerordentliche Bist,
talionsdeputarion an das Kammergericht abgeordnet wer¬
den sollte , um Heils die neuen Pcoceßvorschriften , die zu,
gleich auf dem Reichstage geinacht waren , zur Vollziehung
zu bringen , theilö und vorzüglich aber die vielen alten Re-
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vistonssachen abzuthun . Damit Lies desto schneller gesche>

hen könnte , so wurde die Zahl der Deputaten nach der

Netigionsgleichheit auf 24 gesetzt und zugleich bestimmt , daß

diese sich in vier Senate abtheilen sollten . Damit es jedoch

deii ' deputirten Ständen ' nicht zu lästig und zu kostbar fal¬

len möchte , so sollten sie von Zeit zu Zeit durch andre ab»

gelöst werden . Man theilte daher die gesammken Stände

in fünf Classen . Nur die erste sollte ein Jahr lang bey,

fammen bleiben , die übrigen aber sollten sich von einem hal¬

ben Jahre zum andern so lange abiösen , bis alle ältere Ne-

piflonssachen entschiede » wären , worauf sodann die ordent¬

lichen jährlichen Visitationen wieder herzustellen wären.

Allein , ohnerachket hierauf im folgenden Jahre die erste

Classe wirklich einberufen wurde , so kam doch die Visita¬

tion vorzüglich deshalb nicht zu Stande , weil Kurmainz

sich erlaubt hatte , das Präsentations - Schema einseitig zu

ändern und statt 24 Stände , deren -zo zu berufen . In

der Folge ward zwar ein neuer Versuch gemacht , die außer¬

ordentliche Visitation in Gang zu bringen , allein auch der

schlug fehl . Endlich wurden jedoch die Umstände so drin¬

gend , daß man durchaus zu einer Visitation schreiten

mußte , wenn man anders nicht das Kammergericht ganz

eingehen lassen wollte . Dies war nemlich ganz in Still,

stand gerathen . Der damalige Kammerrichter , Kurfürst von

Trierstvar fast immer abwesend . Die Heyden Präsidenten

konnten sich nicht mit einander vertragen , die Assessoren

schlugen sich rheils zu der Parthie des einen , theiis zu der

des andern , und davon war das Ende , daß das Gericht

im I - l7 ^ 4> ganz in Stillstand gerieth . Um dasselbe wie¬

der in Gang zu bringen , ward noch in dem nemlichen Iah,

xe eine außerordentliche Visitationbeschlossen , aber
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erst im I . 1707 . nahm sie ihren Anfang . Die Visitation

gab sich alle Mühe , das Gericht wieder herzustellen und in

Thätigkeit zu setzen , allein erst im Z . 1711 . gelang es der¬

selben dies zu bewerkstelligen . Sie blieb darauf noch bis

zum Z . 171z . beysammen und traf während der Zeit ver¬

schiedene heilsame Verfügungen , ohne jedoch alles das zu

erfüllen , was ihr in der vom Kaiser und Reich erlheilten

Instruction aufgegeben war.

Von dieser Zeit an war wieder alles still in Betreff der

Visitationen . Endlich verpflichtete das kurfürstliche Colle¬

gium den K . Carl VII . in seiner Wahlcapitulation Art . 17.
die Visitation wieder in Gang zu bringen . Wirklich for¬

derte auch der Kaiser deshalb ein Neichsgutachten , allein

cs ward so wenig unter seiner Negierung , als unter der

seines Nachfolgers etwas aus der Sache , doch erließ dieser

deshalb noch kurz vor seinem Ab sterben ein Commissionsde-

cret an das Reich . So war also die Sache schon vorbe¬

reitet , als K . Joseph II . zur Negierung kam . Die Kla¬

gen über verfallende Bestechungen bey dem K . G . wurden
immer lauter , und so war es von dem Feuereifer des Kai¬

sers für die Justiz zu erwarten , daß er alles mögliche thun
würde , um dis Visitation in Gang zu bringen . So wir

aber der zu große Eifer desKaisers manches verdarb , so ging
es auch hier . Ehe noch über alles abgesprochen , und man¬

cher Anstand beseitigt war , bestimmte der Kaiser bereits in

dem Natificcuionsdecret eines an ihn , jedoch nur vorläufig die¬

ser Angelegenheit halber , erstatteten Reichsgutachtens den
2 . May 1767 . zur Eröfnung der Visitation.

Wirklich erfolgte nun auch zur bestimmten Zeit die Eröff

nung der ersten Visitations - Classe , die nach der Verordnung
drs I . N - A, aus einer kaiserlichenCommission und 24 Srän-
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den bestand *) . Die Stände hatten anfangs darauf an-

getragen , daß ein jeder von sthnen zwei) Räche abschicken

wollte , den einen zu den eigentlichen Visitalions - und dm

andern zu den Rcvistonsgsschäften , allein der Kaiser hatte

dies nicht genehmigt , mithin bestand derConseß nur aus 24

suvdelegirten Rächen . Diese hätten sich nun nach Vorschrift

des '
.I . R . A . in 4 Senate theilen sollen , allein hier zeigte

sich gleich eine große Schwierigkeit , indem Kurmainz das

Recht verlangte , in einem jeden Senat das Direktorium zu

führen . Dies konnte und wollte man nicht zugestehen , weil

dies gegen die Religioiisgleichhelt stritt , indem sodann in

drey Senaten 4 Katholische gegen z Evangelische gewesea

wären . Da Mainz nicht machgeben wollte , so blieb nichts

anders übrig , als die so heilsame Verordnung aufzugeben,

und alles in voller Versammlung zu behandeln . Hiezu kam,

daß sich bald eine Verschiedenheit der Grundsätze der katho¬

lischen und evangelischen Subdelegirtm äußerte . Jene be¬

schuldigten Liese , daß sie die Absicht hätten , die Rechte des

^ Kaisers und des Kurfürsten von Mainz , so wie die Direc«

torialgewalt am K . G . zu sehr einzuschränken , und diese

hatten jene in dem Verdacht , daß sie diese Rechte über die

^ Gebühr ausdehnen wollten . Besonders erregte gleich an¬

fangs eine zu Mainz erschienene Schriftr Betrachtun'

gen über das NeichSkammergerichtliche Visi-

. tgtionswesen , Gelegenheitlich dessen , was

auf dem Reichstage diesfalls seit einigen

Jahren vorgegangen ist , großes Aufsehen , indem

sie Grundsätze enthielt , wonach die Visitation aus einem

*) In dem Schema selbst waren jedoch einige Verändern »/

gvy getroffen.
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ganz andern Gesichtspunkt , als dem bisherigen betrachtet
wurde . Sie sey ein Gericht , hieß es in derselben , welches

durch die ReichSgcsetze angeordnet worden , um die Verfas¬

sung des K . G . und die Beschaffenheit der Camera ! - Perso¬

nen zu
'untersuchen , die gegen die gesetzmäßige Ordnung ein-

geschlichenen Fehler und Gebrechen abzustellen , und die

Revisionen der Urtel vorzunehmen . Alles sey bereits durch

die Gesetze bestimmt , die - Visitation habe eine ordentliche

Gerichtsbarkeit , die unmittelbar aus den Gesetzen fließe

und die daher keiner besondcrn Vollmacht und Anweisung

bedürfte . Von dem Reichstage sey die Visitation nicht ab¬

hängig , wäre sie auch gleich eine außerordentliche Deputa¬

tion , so hätte sie doch die Rechts einer ordentlichen rc. Die

Evangelischen hatten die Katholischen im Verdacht , daß sie

diese Grundsätze geltend machen würden , und umgekehrt

begründete ein bekannt gewordenes Badendurlachisches

Schreibe » den Verdacht , daß die Evangelischen sich heim,

lich verbunden hätten und dadurch die Stimmfrcyheit der

Subdelegirten , vorzüglich der kleinern Stände , hinderten.

Zn allem diesen wechselseitigen Mißtrauen , welches un¬

möglich etwas Gutes bewirken konnte , kam noch ein star¬

kes , unstreitig zu weit getriebenes Mißtrauen gegen das

Gericht selbst . Es zeigte sich leider bald , daß einige Män¬

ner des Gerichts sich auf das schändlichste hatten bestechen

lassen , und nun glaubte man , daß sie alle von der Art

wären . Man stellte deshalb die schärfsten und weitläustig-

sten Untersuchungen an , und hemmte dadurch den Gang

der Geschäfte , welcher ohnehin schon dadurch , daß alles in

pleno behandelt werden mußte , gelitten hatte , noch mehr.

Uebechaupt schien man es sich hie und da zum Grundsatz

gemacht zu haben , alles mit einer übertriebenen Writläuf-
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tigkeit zu tracticcn . Bogenlänge Vota wurden in den Ses¬

sionen zum Protocoll dictirt , und Relationen von 2 bis zoo

Bogen lang abgelegt . So ging die edle Zeit hin « ohne

daß viel geschah.

Nach Ablauf des ersten Jahrs wünschte der Kaiser und

einige andre Stände , daß die erste Claffe Vorschriftmäßig

abgelöset werden möchte . Mein die mehrsten waren der

Meynung , daß der I . N . A . zum Voraus setze , daß die

eigentliche Visitation schon geendigt seyn müsse , wenn die

zweyre Llasse einrücken solle . Revisionen ließen sich wöhl

abbrechen , aber nicht Visitationen . Die erste Claffe sey

einmal mit allem bekannt , die zweyte würde sich erst nach

einem großen Zeitverlust die nöthigen Kenntnisse verschaffen

können . Andre waren wieder andrer Meynung und dar¬

über sielen die Stimmen auf dem Reichstag , vorzüglich im

Zürstenrakh so verschieden aus , daß man zu keinem Schluß

kommen konnte , und daß darüber die erste Claffe blieb.

Erst im I . 1774 . vereinigte man sich dahin , daß nunmehr

die erste Claffe der zweyten Platz machen sollte . Dies ge¬

schah im Monat November desselben Jahrs . Die dritte

nahm im Ocrob . 1775 . ihren Anfang , und die vierte im

May 1776 . Allein schon lange war man an einigen Hö¬

fen des Visiiationsgeschafts müde geworden , kein Wunder

also , daß die Streitigkeiten , welche über die Religionsei¬

genschaft des westphälischen und fränkischen Grafen - Colle¬

giums entstanden waren , gleich bey Eröfnung der vier¬

ten Claffe die Veranlassung gaben , daß wegen der nicht

geschehenen Einberufung der westphälisch - und fränkischen

Grafen - Collegien auf der evangelischen Seite die Visira-

Es ist davon bereits Th . r . §. 100 . gehandelt worden.
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tion abgebrochen wurde . , Der Kurbrandenburgische Sub-
delegirte erklärte zuerst , daß die Versammlung dieser Classe
Verfassungswidrig scy , folglich er sich ihrer gänzlich entäu-
ßrrn und wider die Fortsetzung und alles Verfahren dersel¬
ben protestiren müßte , und verließ darauf den Cvnseß . Sei¬
nem Beyspiel folgten die übrigen evangelischen Subdelcgir,
ten bis auf den Vorpvmmerschen von Wölckern und den
Reichsstadt Wvrmflschen . Wäre es Ernst gewesen , das Vi¬
sitationsgeschäft fortzusetzen , so hätte sich noch wohl der
Streit ausglcichen lassen , allein dem kaiserlichen und dem
kurmarnzischen Hofe , denen bisher manche Rechte waren
bestritten worden , schien selbst die Trennung erwünscht zu
seyn . Wenigstens erklärte di« kaiserliche Commission noch in
der nemlichm Sitzung , daß der Kaiser dem gesetzwidrigen
Unwesen nicht länger zusehe » , noch solches mit der Commis¬
sion fortführen lassen könne , und daher diese unaufhaltlich
abziehen wolle . Wirklich reis ' te sie auch gleich den folgen¬
den Tag ab , die Kurmainzischsn Subdelegirten ließen dem^
Kammerrichter wissen , daß keine Visitation mehrsey , und
so verließ , einer nach den andern in der Stille Wezlar.

So endigte sich also die Visitation , ohne den großen
Erwartungen , welche man sich voll ihr gemacht hatte , zu
entsprechen . Indessen war sie doch nicht ganze ohne Nutzen
gewesen . Sie hatte gleich Anfangs das Kammergrricht von
einigen unwürdigen Mitgliedern gesäubert ; ihr verdanken
wir die neuen Concepte der Kammergerichtsordnung , die
ohne ihren Auftrag nicht verfertigt seyn würden . Sie hatte
manche Mißbräuche abgestellt *) , und die Abstellung man-

") Da die Visitation auk die vorhin angeführte Art getrenntwurde , so begreiflicher Weise kein Abschied von ihr vor¬handen ; indessen verdienten doch mehrere von ihr gefaßte S ch l ü s-
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chsr andern vorbereitet . Ihr ist vorzüglich der Neichsschluß

vom I . 177 ; . , -wodurch die Zahl der Bcysitzer vermehrt,

eine feste Eintheilung der Senate verordnst wurde , und

eine genauere Bestimmung, wie es mit der Distribution der

Acten , des Turnus im Neferiren sc . gehalten werden sollte,

zu verdanken . Ueber manche andre Puncte , z . V . weiche

Sachen unter der ungeheuren Menge vor andern vorzüglich

befördert werden sollten? ingleichrn wegen der Mißbräuche,

welche sich bey dem Rechtsmittel der Restitution eingeschli«

chen haben , über die Refsrirmrthode, Abstellung der Sol«

licirarur rc . ist seitdem -von dem Reichskammergericht selbst

ausführlicher Bericht an Kaiser und Reich erstattet worden,

und man muß gestehen, baß sich das Kammergericht durch

die Art , wie es hiebey verfahren ist , von neuen Ehrfurcht

zu erwerben gewußt har.
Es würde unzweckmäßig seyn , von diesen und andern

Gegenständen hier ausführlich zu handeln , auch wird sich

hiezu zum Theil noch in der Folge Gelegenheit finden . Hier

mag es also genug seyn , folgendes zu bemerken. Die Zahl

der bey dem Reichskammergericht anhängigen Proteste ist

ungeheuer groß , und es ist leider durchaus nicht möglich,

baß allen Parcheym geholfen werden kann . Vor der jehi»

gen Vermehrung der Gerichtsbeysitzer konnten nicht einmal

so viele Sachen jährlich abgeurtelt werden , als von neuem

se Aufmerksamkeit. Ein wahres Verdienst hat sich daher der

jetzige Hr. K . G . A . v. Baleman n, dcr.'selbst sowohl Legations-
secretair , als nachher Subdelegatus bey der Visitation war , er¬

worben , daß er nicht nur eine Sammlung der einzelnen Visir

tationsschlüffe veranstaltet , sondern auch dieselben auf das zweck¬
mäßigste erläutert hat . Die Sammlung nebst den Änmcrkuw

gen erschien zu Lemgo 177s , 4.
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angebracht und angenommen wurden , und selbst jetzt ist
das Verhältniß nur etwa gleich . Eine natürliche Folge da¬
von ist , daß um die Beförderung der Urtel auf das drin¬
gendste , oft mehrere Jahre lang und doch nicht selten ver¬
geblich sollicitirr werben muß . Wer daher seine Sache be¬
endigt zu sehen wünscht , muß sich selbst nach Wrzlar bege¬
ben , oder einen Bevollmächtigten dahin schicken *) , und
dann alles in Bewegung zu setzen suchen , um seinen Zweck
zu erreichen . Zst noch kein Referent in seiner Sache bestellt,
so ist dies das erste , was er zu bewirken suchen muß . Dies
hält so schwer nicht , aber wieviel gehört nun nicht dazu , den
Referenten dahin zu bringen , daß er unter den vielen ihm
zugetheilten Acten , die alle sollicitirr werden , grade diese
bearbeitet , und ist nun auch dies nach Zähren glücklich be¬
werkstelligt , so muß erst der Turnus des Referenten , das
heißt der Zeitpunkt abgewartet werden , da die Referirord-
nung an ihn kommt . Hat man aber auch diesen erlebt , so
hängt es nicht einmal von der Willkühr des Referenten ab,
welche von seinen fertigen Relationen er ablegen will . Es
muß also auch bey dem Präsidio und den Mitgliedern des
Senats sollicitirr , und der Sache der Anstrich zu geben ge¬
sucht werden , als ob ste zu den vorzüglich privilegirten ge»
höre . Dennoch ist man noch nicht sicher, daß das Urtel nun
erfolgt , denn oft sucht nun der Gogeutheil , dem vielleicht eben
so sehr an der Verzögerung , als dem andern an der Beför¬

derung

*) Es kann zwar die SoUicitatur auch durch die Procura-tore» geschehe » , allein da ei» Pwcnrator gewöhnlich sehr viele
Sachen auf eiumahl zu sollicitireii hat , so macht aus sehr be¬
greifliche!! Ursachen die Sollicitatur des Procurators nicht denEindruck, als wenn die Parthei- selbst erscheint, oder mit schwe¬ren Kosten einen Bevollmächtigten u » ihrer Statt absendet.
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derung gelegen ist , wenn er alle seine bisherigen Bemühun¬

gen vereitelt steht , noch um einen Correferenten nach . Kurz,
es ist fast eben ein solches Glück , wenn man ein Endnnel

bey dem Kammergerichk in einer nicht ganz vorzüglich pri-

vilegirten Sache erhält , als wenn man eine Terne im Lot¬
to gewinnt *) .

Wie viel Nebel aus der Sollicitatur entspringen kann,
ist zu einleuchtend , als daß es auseinander gesetzt zu wer¬
den brauchte . So lange indessen nicht das Gericht in den
Stand gesetzt wird , alle Rechtssachen entscheiden zu kön¬
nen , wird die Sollicitatur ein nothwendiges Uebel bleiben.

Jenes hält man leider ssür unmöglich , folglich denkt man

auch nur darauf , das Unheil so viel möglich zu vermindern.
Das Kammergericht selbst hat sich mit diesem Gegenstand

beschäftigt , allein es hat sich eine sehr große Verschiedenheit
der Meynungen gezeigt . Der Kammerrichter glaubte , daß
die Haussollicitakuren , oder das Sollicitiren bey einzelnen
Assessoren abgestellt und dagegen eine eigne aus dem Präst-
dio und einigen Assessoren bestehende Deputation angeordnek
werden müsse , bey der künftig einzig und allein zu solliciti-
ren wäre . Denn sagt der würdige , das Kammergerichk
von langen Zeiten her so genau kennende Justizmann in dem

Nachtrag zu seiner in dieser Materie gethanen Direktorial,

Proposttion : „ Der Mensch ist und bleibt sich nicht imrnet

gleich , hat nicht forthin die kaltblütige überlegte Fassung,
die dazu gehört , um sich in Justizsachen Mit den Parthcyen,
Soilibitanten und Sachwaltern , in Gespräch einzulassen;

*) Man versäume nicht über- die Materie von der Sollten
tatur die Vorlesung des Hrn . Geh .R . Putters zu lesen,

Zweiter Baud . A S
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einer ist mehr zurückhaltend , der andre spricht mehr,
' ein

Wort giebt das andere ; man wird unvermerkt in Diskurse

sozusagen , hineingezogen ; nach einem vergnügten Gast«

male , oder wo man etwas mehr heitern , und aufgeweckten

Sinnes ist , läßt man sich hie und da etwas weiter heraus,

als sonsten geschehen würde ; manchmal gerärh man in mehr

Eifer , wäre es auch nur Zustizeifer , und da giebt es eine

ganz andere Stimmung und Sprache ; die Behutsamkeit

verlieret fast immer etwas dabey ; der Richter , auch der ge¬

rechteste , hat seine schwache Seite , wie jeder Mensch ; und

wer ist unter gelehrten geschickten Männern davon wohl ganz

frey , daß er bey Gelegenheit dann und wann nicht gern sei¬

ne Kenntnisse zeiget ? Der schlaue Sachwalter , der feine

Sollicitant ist sicher darauf bedacht , dis Seite genau zu be«

obachten , und auszufocschen , wo er glaubt , daß er dem

Richter beykommen , und das , was er zu entdecken wünschet,

auf eine geschickte Art und Wendung herausbringen könne.

Ist man da immer auf seiner Hut ? Die Falken des mensch¬

lichen Herzens , und die Wege eines geübten Sachwalters,

oder klugen Sollicitanten , solche kennen zu lernen , find

mannigfaltig , und die Vermeid - oder Abschneidung der Ge¬

legenheit bleibt forthin das beste Mittel , das zu verhüten,
was nicht geschehen soll . " Die Assessoren hingegen glaubten

größtentheils , daß sich die HauSsollicitatur nicht vermeiden

lasse . Man müßte die Deysttzer des ersten Gerichts in

Teutschland nicht wie Kinder oder Gefangene einschränken»

nicht das Ansehen und die Ehre der Gerichtspersonen herab«

setzen u - s . w. — Die Sache ist jetzt reif zur Neichstägi«

gen Entscheidung , allein wann wird diese , oder eine neue

Visitation erfolgen ? Man hat zwar seit dem März 1791.

angefangm , auf dem Reichstag über dir Frage zu stimmen:
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Wie die bisher ins Stecken geratheneordentlichen Bist,
tationen und Revisionen bey dem Reichskammergericht wie,

der in Ml vorigen Gang zu bringen sey ? und es sind be,

rei^s sehr viele trefliche und gründliche Vota abgelegt wor¬

den *) , allein durch den leidigen Krieg ist alles wieder un-

rerbrochen.

Dritter Abschnitt.

Don

dem R e i ch S h o f r a t h.

§ ° - 75 -

^ as zweyte höchste Reichsgericht ist der Reichöhofrath
Ueber den ^Ursprung und das Alter desselben sind die Mey«

Aar

Der um das Reichsjustizwescn und besonders um die Be¬
orderung der Visitationen so verdiente Kurbraunschwcigische
RcichstagsgesandtcFreyherr von Ompteda hat eine Geschichte
und Erläuterung der gegenwärtigen Rcichstagsbcrathschlagiin-
gen zu Wiederherstellung der ordentlichen Kammcrgerichtsvisita-
tionen zu liefern versprochen . Mochte doch dies Werk" bald er¬
scheinen können!

»*) Es fehlt uns jetzt nicht an Werken, worans man sich eine
vollständige Keuntniß von der Verfassung des R .H .R . und der
bey demselben übliche» VerfahrungSarc verschaffen kann . Dahin
gehören i ) folgende Werke von Vinccnz Hanzely s) An¬
leitung zur nenestcn N .H .R . Praxis . F - fr . u . Leipz . 1784 . Bd.
1 . u . 2. in 8 . k>) Grundlinien der heutigen R.H .R . Praxis im
allgemeine » ; nebst einer Fortsetzung , Frft. und Leipz . 17z; . 4
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nuugen der Staatsrechtsgelehrten sehr gethettt . Einige wöl,

len ihn von dem ehmaligen kaiserlichen Reichshofgericht her»

leiten , andre behaupten , daß lange vor Errichtung des

ReichskammergerichtS der Kaiser einen eignen Hofrath ge¬

habt / und durch denselben Rechtshändel habe entscheiden

lassen , nur hätte derselbe noch keine collegialische Form und

Einrichtung gehabt . Noch andre wollen endlich , daß der

Reichshofrath erst nach Errichtung des Neichskawmerge«

richts entstanden sey und ursprünglich nichts mit Zustizsa-

chen zu thun gehabt habe.

So viel ist gewiß , daß die Kaiser seit geraumen Zeiten

Doctoren in ihren Diensten hatten und dieselben in ihren

und des Reichs Angelegenheiten als Räche gebrauchten , al¬

lein diese Männer machten kein eigentliches Collegium , noch

weniger ein Gericht aus . Zur Entscheidung der Rechtshän¬

del wurde das Reichshof - oder Kammergericht gebraucht,

und wenn sie von größerer Wichtigkeit waren , wurde Für¬

stengericht gehalten . Als aber die Kaiser nicht mehr in

Teutschland von einen Ort zum andern herumzogen , son¬

dern mehrentheilS in der Residenz ihrer E >blande blieben,

man auch anfieng , statt dcS ehmaligen mündlichen Verfah¬

rens ein weitläuftigeres schriftliches eilizusühren , so ereig,

nete sich mit dem Fürstengericht eine doppelte Veränderung.

und c) Grundriß des Reichshofräthlichen Verfahrens in Justiz-

und Gnadensachen , mit den nothigen Formeln . Stuttgard 1786.

z Bände in 8 . Ferner 2) von der bereits angeführten Anlei¬

tung des Hrn . Prof . Malblank der dritte Lhcil ; vorzüglich

aber g ) I 0 h . Christ . Hcrchenhahns Geschichte der Entste¬

hung , Bildung und gegenwärtigen Verfassung des kais . R .H .R.

nebst der Derhandlungsart der bei) demselben vorkommenden Ge¬

schäfte . Mannheim 1792 . LH . l . r . und in L.
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Theils hatte man nicht mehr eine so große Auswahl unter
den Fürsten und Grafen , welche zu demselben gezogen wer¬
ben konnten, sondern mußte sich mit denen begnügen , welche

grade am kaiserlichen Hoflager gegenwärtig waren , theils
aber wurden nun auch jene Nechtsgelehrte , um den Proceß

zu instruiren , und allenfalls ihr Gutachten geben zu können,

zum Fürstengericht gezogen. Oft fragte auch der Kaiser
die an seinem Hof gegenwärtigen Fürsten , Grafen und

Herrn , nebst jenen Rechtsgelehrten in Staats -, LchnS - und

Gnadensachen um Rath , und so machten denn diese vereint

mit jene» nicht blos das Fürstengericht , sondern auch zu¬

gleich den innern Rath des Kaisers aus , ohne daß man sich
jedoch darunter ein ordentlich eingerichtetes Collegium den¬
ken darf.

Bey der Errichtung des Neichskammrrgerichts war nun

gar nicht die Mcynung , das bisherige Fürstengericht ganz auf-
zuhsben und eiugehen zu lassen , und eben sowenig ging
es den Nsichsständen etwas an , ob und welche Personen
der Kaiser in Reichsangelegenheiten zu Rath ziehen wollte,
itn Gegentheil mußte cs ihnen lieb seyn , wenn der Kaiser

geschickte Männer zu Rath zog . Sie ersuchten daher selbst
den Kaiser seinen Hof mit geschickten tapfern Rathen zu
besetzen , der Kaiser aber hatte sich seine kaiserliche Obrig¬
keit Vorbehalten , worunter unstreitig zu verstehen war , daß
er nach wie vor wichtige Nechtshändel durch ein an seinem
Hofe befindliches Fürstengericht mit Zuziehung seiner Räche
entscheiden lassen könnte.

Der Kaiser brauchte indessen seine Räche nicht blos zn
Reicks - , sondern auch zu erbländischen Angelegenheiten,
doch versteht eS sich , daß sie alsdann nicht den innern Rach
desKaisers, noch weniger ein Fürstengericht ausmachten.

Aa z
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Ueberhaupt bildeten diese Räche noch immer kein Col¬

legium . Nunmehr aber errichtete K . Maximilian I . , wahr,

scheinlich , weil er sich durch das Neichskammrrgericht von

dem Nutzen einer coilegialische » Verfassung überzeugt hatte,

im Z . 1501 . ein eignes Collegium, welches den Namen

eines Hofraths erhielt . Dies Collegium , welches aus

achr Personen , die theils Grafen , theils Ritter und Ge¬

lehrte waren , bestand , sollte dem Kaiser in allen Sachen,

weiche an seine Person gelangen würden , mit schriftlichen

Gutachten an die Hand gehen.
Zn diesem Collegio saßen Männer , welche vorher zu

dem Fürstengericht , mithin zur Entscheidung wichtiger NechtS-

händel der Neichsstände waren gezogen worden . Warum

dachte man also , sollten nun nicht Klagen Key dieftm neuen

Hofrath angebracht und verhandelt werden , welche bisher
von dem Fürstcngericht entschieden waren ? Wirklich ge¬

schah dies . Schon im Z . I § or . wirkte die Stadt Cölln

bey diesem Hofrath ein Mandat gegen den Kurfürsten von

Cölln aus , allein die Stände fanden es bedenklich , sich bey

diesem bloS aus kaiserlich - österreichischen Rächen bestehen¬
dem Collegio einzulassen . Es wurden allerhand Klage»
über dasselbe geführt , welche die Wirkung hatten , daß dev

Kaiser auf dem Reichstag zu Costnitz im I . 1507 . ver¬

sprach : einen ehrbaren Hofrath anzuordnen , woran die

Stände und jedermann keinen Mangel hoffentlich habe»

sollten.

Zn derThat verlangte nun auch der Kaiser im I . i ; ir.

von dem Reiche , daß dasselbe zu dem Hofrath acht Näths

stellen möchte , um dieselben in kaiserlichen und des Reichs

Sachen zu gebrauchen . Die Kurfürsten sollten vier Räche

schicken und die andern vier die Fürsten und Stände ; ihr
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ker vorigen Pflichten sollten fle entlassen werden und blos

dem Kaiser und Reich schwören.

So war also jetzt der kaiserliche Hoftath zum Theil

durch die Neichsflände selbst besetzt . Freylich konnte er nicht

sür das ehmalige Fürstengericht gelten , denn dies hatte ans

Kurfürsten , Fürsten und Grafen selbst bestanden , allein es

waren doch die vom Reich ernannten Rache gewissermaßen

als Repräsentanten der Reichsstände anzusehen , und so

konnte man denn auch weniger Bedenken haben , sich bey

dem Hofrath einzulassen und denselben gleichsam als ein

Surrogat des Fürstengerichts anzusehen .
'Döch diese Sin«

richtung dauerte nur sechs Jahr , denn — das Reich mußte

feine acht Rache besolden und Geld gab das Mich nicht

gerne aus . Maximilian wollte nun selbst den Hofrach wie«

der besetzen und dazu fünf Dryfltzer aus dem Reiche , von

Rrichswegen nehmen , allein er starb vor der wirklichen AuS«

führung dieses Projekts.

K . Carl V . errichtete bald nach seiner Ankunft in das

Reich einen neuen Hoftath , aber dieser war auf den Fuß des

älrrrn Fürstengerichts eingerichtet , bas heißt , er war nicht

immer mit den nervlichen Personen besetzt, und die Beysttzsr

waren geistliche und weltliche Fürsten , Grafen , Herrn und

Doktoren . Doch dieser Hofrath , wenn er anders so genannt

werden kann , war nur von kurzer Dauer , denn nachdem

das im Verfall gerathene Kammergericht wieder hergestellt

war , so wurden alle bey dem Hofrath anhängig gewesene

Processe an dasselbe verwiesen . Nur alsdann , wenn Car!

in Teutschkand war , pflegte er einen Hoftath zu ernennen,

aber dieser Hoftath beschäftigte sich nur in dem Fall mit

Jüstizsachen , wenn das Kammergericht in Stillstand ge»

rachen war.

Aa 4
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Erst unter K . Ferdinand I . erhielt der Hosrath eine neue
bestimmtere Verfassung . Der Kaiser trennte die österreichi¬
schen - Haus - und LandcSsachen von den Reichssachen , und

übertrug b !os diese dem neuen Hosrath , dem er auch eine

eigne Ordnung vorschrieb . Jetzt existiere allo nicht mehr blos
ein kaiserlicher Hosrath , sondern ein kaiserlicher Reichs-
hvsrath , welche Benennung ihm schon Ferdinand ! , zuweilen
bcylegte , und welche nachgehcnds dis gewöhnliche wurde.
Allein dieses Collegium war j : tzt weiter nichts als ein Conseil
des ' Kaisers , das minder wichtige Sachen für sich abthar , in

wichtigem aber ein Gutachten an den Kaiser erstattete . Mit

Justizsachen beschäftigte es sich nicht , auch fiel es Niemand
ein , sich sowohl unter Ferdinand ! . als Maximilian II . an
den Hosrath zu wenden , denn grade damals war das gold-
ne Zeitalter des Reichskammergerichts.

Schoir unter Rudolph II . änderte sich indessen die Scene.
Der Neichshostarh war blos mit Katholiken besetzt , hier
konnte » also katholische Stände in ihren Streitigkeiten mit
den evangelischen des Siegs gewisser seyn , als beydemKam-

msrgericht , das auch evangelische Beysitzer hatte , und sich
überhaupt streng an die vorgeschriebene Ordnung binden

wußte . Jetzt wurden also die Aachensche , Donauwerthsche«
Jülichsche und andre Sachen der Art , an den Reichshofrath
gebracht und der Erfolg zeigte bald , daß die Katholischen

ganz richtig calculirt hatten . Nunmehr entstanden laute Kla¬

gen über das Verfahren des Reichshofrakhs von Seiten dev

evangelischen Stände . Auf dem Regensburger Reichstag von

i6iz. sagten es die uniirren Stände laut unl > unverhohlen;
drr Reichshosrath erstrecke seine Gerichtsbarkeit zu weil ; das

sey unerträglich und wider dieKammergerichtsorvnung . Dis

Kammer sey des Kaisers und Reichs höchstes und letztes Gr-
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richt , die Kaiser hätten sich keine andre GerichtsbarkeitVor¬
behalten , als in Friedensbruchsachen und wenn reichslehn-
bare Fürstenchümer , Grafschaften und Herrschaften einem
Thsile ab - , oder dem andern sollten zugesprochen werden.
Zn dergleichen Sachen müsse aber der Kaiser nach altern
Brauch mit N,ath und Zuziehung der Kurfürsten und Für¬
sten handeln . Ganz unrecht hatten die evangelischen Stän¬
de nicht , denn , wenngleich die Kaiser von Alters her . an
ihren Höfen Züstiz hatten handhaben lassen , so war doch
dies , die kurze Periode von r ; oi — iror . etwa abgerech¬
net , nicht anders als mit Zuziehung einiger Kurfürsten , Für¬
sten und Grafen oder vom Reiche ernannrer Rache gesche¬
hen . Allein desto mehr war den Katholischen , wenn diese
gleich zum Theil ein minder willkürlichesVerfahren -wünsch¬
ten , daran gelegen , daß der Neichshofrath die sich einmal
angsniaßte Gerichtsbarkeit behielt , damit sie ihre Klagen
gegen die Evangelischen ferner bey ihm anbringen könnten.
Die Ligisten erklärten daher : jeder gehorsame Stand müsse
den Ausfluß aller Jurisdiction vom Kaiser , der Quelle al¬
ler Obrigkeit , bekennen , er müsse nicht nur des Reichshof¬
raths Concurrenz mit der Kammer cingestehen , sondern
auch dem Kaiser eine ausgedehntere Gerichtsbarkeit zuspre¬
chen , als jener . Den Kaiser ersuchten sie nicht nur um die
Behauptung seiner hergebrachten kaiserlichen Hoheit , son¬
dern sie versprachen ihm auch zur Vmheidigung derselben
ihren ganzen Beystand,

Kein Wunder also , daß der Kaiser nicht weiter ans die
Beschwerden achtere, als daß er eine neue Instruction für
den Reichshofrath verfassen ließ , und so fuhr denn derselbe
fort , sich mit dem Kammsrgenchte eine gleichlaufende Ge¬
richtsbarkeit anzmnaaßen. Nach and nach vergaß man

A » §



Z78 7 - B . Von den weftntl. Regier. Rechten.

evangelischer Seits den bisherigen Streitpunkt . Auf denv-

Regensburger Reichstage von 1641 . war nicht mehr die Re¬

de davon , daß der Reichshofrach sich keine Gerichtsbarkeit

anmaaßen sollte, sondern man sprach nur von Mängeln , Un¬

ordnungen und Mißbräuchen , welche sich der Neichöhofrarh

hätte zu Schulden kommen lassen und welche abgestellt wer¬

den müßten . Man verlangte , daß eine neue Ordnung ver¬

faßt und diese den gesammien Ständen vorgelegt werden

sollte . Die Sache ward auf einen Deputarionstag verwie¬

sen , und auf diesem zwar ein Projekt einer neuen Aeichs-

hofrathsordnung vorgelegt , allein man konnte darüber zu

keinem Schluß kommen.

Nun kam es zum Westphälischen Frieden . Auf dem

Congreß war anfangs ebenfalls nicht die Meynung der evan¬

gelischen Stände , daß die bisherige concurrentr Gerichts¬

barkeit des Neichshosraths mit dem Kammergericht aufge¬

hoben werden sollte , allein man drang auf die Errichtung

eines neuen dritten höchsten Reichsgerichts für die sächsischen

und den westphälischen Kreis . Dies Projekt fand jedoch

heftigen Widerspruch und nun erst verlangten die Evangeli¬

schen Aufhebung jener Concurrenz mit Ausnahme der Frie¬

densbruchsachen und der Erkenntnisse über Thronlehn . Zu¬

gleich drangen sie aber auch darauf , daß die Reichshofrä-

the Lurch die Kreise präsentirt und dabey Religionsgleichheit

beobachtet werden sollte. Allein der kaiserliche Minister,

Graf von Trautmannsdorf , erklärte grade zu : der Kai¬

ser würde viel eher Land und Leute , ja Leib und Gut zu-

setzrn und verlieren , als durch Privirung der bisher jeder¬

zeit gehabten toncurrenten Jurisdiction sich gleichsam an

Krön und Sk ^pter greifen lassen . — Eine so nachdrückli-
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kiche Erklärung mußte nun freylich zur Nachgiebigkeit be¬

wegen . Die Evangelischen waren daher erbötig , die con-

currente Gerichtsbarkeit des Reichshvfraths anzuerkennen,

wenn derselbe sich der Cognition in allen Neligionsfriedens,

sachen enthielte , wenn er ferner die Kammergsrichtsord-

mmg in allen Punkten bey seinem rechtlichen Verfahren

beobachtete , sich keine Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der

Stände erlaubte , seine Gutachten nicht mehr den Con-

scienzräthen übergeben würden , und besonders die

Räche von den Kreisen und aus denselben in gleicher Zahl

von bcyden Religionen präsentier würden . — Forderungen

dieser Act konnte und wollte der kaiserliche Hof nicht zuge«

scehen . Einige evangelische Räche sollten zwar ange,

nommen , die Austräge und Appcllationsfreyheiten unge --

kränkt gelassen , die Kammergerichtsordnung , so viel es

sich thun ließe, zur Richtschnur genommen und Zwei-

fel über die Auslegung der Neichsgesetze ; ingleichen Reli«

gionssachen , in welchen sich die Rache der Religion nach in

zwey Theile absondern würden , an den Reichstag verwie¬

sen werden , aber das war auch alles , wozu sich der Kaiser

verstehen wollte.

Nach vielen Streiten setzte man endlich die Frage : oö

die concurrenks Gerichtsbarkeit des Neichshofrachs mit dem

Kammrrgericht anzuerkennen sey ? gänzlich bey Seite und

begnügte sich damit , daß der Kaiser außer der Abstellung

verschiedener andrer Beschwerden versprach , evangelische

Räche in solcher Zahl zu ernennen , damit sowohl Reli -,

gionssachen , als alle diejenigen , welche Stände beyder Ne,

ligionen betreffen , von einer gleichen Anzahl von Besitzern

beyder Religionen könnten beurrheilt werden , ferner in An-
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sehung des Processrs die Kammergerichtsordnung beobach¬

ten zu lassen.

Jetzt war also der Reichshosrath als ein Justizcollr-

gium grundgesetzlich anerkannt . Es ist wohl nicht

zu läugnei - , daß man ursprünglich am kaiserlichen Hofe dies

Collegium als ein Surrogat des chmaligcn Fürstengerichts

gewissermaßen betrachtet hatte *) und ihn auch noch jetzt da¬

für arischen wollte.

In altern Zeiten hatte dies auch kein Bedenken , denn

außer den Doktoren , welche de» Proceß zu instruiren und

ihre Meynung zuerst zu eröffnen hatten , saßen auch Fürsten

und Grafe » , ja wohl selbst Kurfürsten zuweilen in dem

Hofrath , und so war derselbe in der That alsdann ein Für-

siengericht . Aber wie konnte man jetzt die Grafen und

Herrn — fast lauter österreichische Landsaßen — für Ge¬

nossen der Fürsten und Stände halten ? Wenigstens hät¬

ten daher in wichtigen Sachen noch nach wie vor einige

Kurfürsten , Fürsten und Stände zu Rache gezogen werden

sollen . In der That ward auch diese Chorde auf dem Frie¬

denskongreß berührt , allein man begnügte sich , es in die

Willkühr des Kaisers zu setzen , ob er in wichtigen und sol¬

chen Sachen , woraus Unruhen im Reiche entstehen könn - ^

ten , darüber auch **) die Meynung und Stimmen einiger

Kurfürsten und Fürsten erfordern wollte . Die Absicht war

also unstreitig die ehmalige Verfassung wieder herzustellen,

daß in wichtigen Rechtssachen auch einige Reichsstände mit

Vielleicht daher die Eintheilung des R . H . R . in di«

Herr n und gelehrte Bank , und die Verfügung , l daß,dix
Räthe von der gelehrten Bank ihre Stimmen zuerst abgeben.

inluper eriam heißt es in dem O >. F . Act . z . s . 54 . : der
R . H . R . sollte also nicht ausgcschloffcn seyn.
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zu Nach gezogen werden sollten , aber man versah es darin,

daß man dies der Willkühr des Kaisers überließ , und so

war denn davon eine sehr begreifliche Folge , daß man,

ohnerachtet sich Fälle jener Art genug ereignet haben , nichts

mehr von dieser Zuziehung gehört hat .
'

Nur in so fern ist

noch ein leerer Schatten jener alten Verfassung geblieben,

daß ein regiereuderLteichsfürst , wenn er nach Wien kommt,

das Recht hat , in dem Neichshofrach zu erscheinen und

darin den Vorsitz zu haben , wovon freylich so leicht keiner

Gebrauch machen wird.

Heutiges Tages ist also der Reichshofrath aus einem

doppelten Gesichtspunkte zu betrachten , nemlich theils als

ein Negierungs - Collegium , oder als das Conseil des Kai¬

sers in allen Reichs - Staats - .Lehns - und Gnabensachen,

theils aber auch als einGerichtsho f , der mit dem Neichs-

kammergericht eine concurrirende Gerichtsbarkeit hat . In

der letztem Hinsicht kann sich der Reichshofrath keinen Vor¬

zug vor dem Kammergericht anmaßen , aber da er auch als

der SlaatSrath des Kaisers zu betrachten ist , so ist es sehr

begreiflich , daß der Reichshofrath im Ganzen noch mehr

äußerlich geachtet wird , als das Rekchskammergericht.

§ . 276.

Bereits in dem vorigen Paragraph ist heyläufig von

den Neichshofrathsordnungen die Rede gewesen , hier wird

davon noch ausführlicher zu handeln ftyn . Schon Kaiser

Maximilian I . hatte eine Ordnung für den Hofrach ent¬

werfen lassen , der er den Namen eines LibekiS gab . Ferdi¬

nand s . und Rudolph II . hatten ein gleiches gethan , aber

freylich waren diese Ordnungen insgesammt der Kammer --

gerichtSordnung nicht gleich zu stellen . Vom Procrß ent-
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hielten sie nichts , sondern es war nur darin bestimmt , daß
die Rarhsstunden fleißig besucht , keiner ohne Erlaubmß des

Präsidenten verreisen , alle ihrem Präsidenten in Hofraths«

fachen Geho - sam erweisen sollten , und dergleichen mehr.
Ein oft sehr willkührliches Verfahren war natürlicher Weise

die Folge dieses Mangels einer Proceßordnung . Deshalb

verpflichteten schon die Kurfürsten den K^ Mathias in seiner

Wahlcapimlation , eine gewisse Ordnung zu verfassen und

dieselbe den Kurfürsten zu ihrem Gutachten zu übergeben.

Wirklich ließ nun auch Mathias eine neue vermehrte Ord¬

nung abfassen und sie den Kurfürsten auf dem Regensburger

Reichstage mitkheilen . Da die übrigen Stände hiebet) über¬

gangen wurden , so äußerten wenigstens die correspondiren-
den Stände auf dem Unionstage zu Nürnberg im I . 161 ; .

ihre Unzufriedenheit darüber , und machten verschiedene An¬

merkungen dazu . Allein darauf ward nicht geachtet , viel¬

mehr wurde sie zu Prag den z . Zul 16 ^ 7 . publicirt , doch
scheint sie niemals in Gebrauch gekommen zu scyn.

Auf dem Re . chstag von 1641 . drangen die Stände aber¬
mals auf Vorlegung einer Neichshofrarhsordnung . Selbst
Oesterreich hielt cs für billig , daß das ganze Reich Key
Abfassung einer neuen Ordnung um Rath gefragt würde,
weil der Neichshofrath die Justiz nicht wegen des Kaisers
allein , sondern auch aller Kurfürsten und Stände wegen
verwalte *) Der Kaiser versprach sie dem auf dem Reichs¬

tag beschlossenen Deputati
'
onstag zum Gutachten bis ciuf

weitere kaiserliche D ' sposmon uno Ratification mitzutheilen.
Alles schien nach Wunjch zu gehen , indem selbst der N . A.

Also auch hier die Idee , Laß der .Reichshofrath das ehe¬
malige Fürstengericht verstelle.
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will , daß in der zu verfassenden Ordnung allen von den

Ständen erinnerten Mängeln und Unordnungen abgeholfen

werden solle. Allein , ohnerachtet wirklich dem Deputat

lionstag die neue Ordnung vorgelegt wurde , so kam doch

auf demselben nichts zu Stande , indem nur die Kurfürsten

einige Bemerkungen übergaben.

Indessen verdiente auch diese Ordnung nicht den Na-

tuen einer Procsßordnung , und da es vorauszusehen war,

daß es nie zu einer förmlichen Proceßordnung für den

Neichshoftath kommen würde , so drangen nunmehr bey den

westphäiischen Friedensverhandlungen die Stände desto ernst¬

hafter darauf , daß die Kammergerichtsordnung künftig

durchaus in allen Puntten , welche den eigentlichen

Proceß beträfen, beobachtet werden sollte . Der kai¬

serliche Hof wollte dies nicht zugeben , sondern blos gestat¬

ten , daß dies so viel als möglich geschehen sollte . Al¬

lein , da die Stände in der Hauptsache nachgaben , so muß¬

te der Kaiser in diesem Nebenpunct nachgsben und es ward

daher die Stelle in dem W . F . wörtlich nach dem Antrag

der Stände gefaßt . Wie hätten auch sonst die Stände Ver¬

trauen zu üem Reichshofrath haben können?

Es sollte also nunmehr in Ansehung des Processes die

Kammergerichtsordnung bey dem Neichshoftath ebenfalls

beobachtet werden . Indessen machte diese Verfügung choch

eine eigne Neichshoftakhsordnung nicht überflüßig . Schon

war davon , wie vorhin bemerkt worden , auf dem Frank¬

furter Deputatisnstags gehandelt worden , jedermann glaub¬

te also , daß das Geschäft auf dem Regensburger Reichstag

in den Jahren 165z . und 1654 . vollends würde berichtigt

werden , wenigstens dachte Niemand daran , daß nun je noch

eine R . H . R . O . anders , als auf dem Reichstage würde
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verfaßt werden , denn es war ja deutlich und bestimmt ge¬

nug i» dem Friedensinstrument festgesetzt , daß die gesetzge¬
bende Gewalt in dem teutschen Reiche nicht anders als von

dem Kaiser -mit Einwilligung aller Stände auf dem Reichs¬

tage ausgeüdt werden sollte . Schon hatte man daher den

r ^ . Nos . 165z . zu Negensburg beschlossen , daß nach Be¬

endigung der Cameralsachen voy der R H . R . O . gehandelt
werden sollte , als zu jedermanns Erstaune » der Kaiser eine

solche Ordnung auf,dkm Reichstage bekannt machen ließ.

Noch höher stieg aber die Verwunderung , als man fand,

daß die neue Ordnung nicht nur manches enthielt , das von

der K .G . O . sehr abwich , sondern daß auch die Anwendung

dieser Ordnung auf den R,H . N . sehr eingeschränkt worden

war . Statt daß nach dem W - F . dis K . G - O . in Anse¬

hung des gerichtlichen Verfahrens in allen Punkten

beobachtet werden sollte , hieß es jetzt in der neuen R . H .N .O.

daß dieselbe so viel möglich gebraucht werden sollte.

Man kann leicht denken , daß die Stände zu dieser of¬

fenbaren und doppelten Verletzung des W . F . nicht werden

geschwiegen haben . Sie baten jetzt zuförderst um sörm-

liehe Communication der,N -H .-R .O > , damit sie ihre Erin¬

nerungen darüber machen könnten . Allein der Kaiser jchlug
dies Gesuch ab , weil bereits alles in derselben beobachtet

sey, was sowohl bey dem Friedensschlüsse als auf dem Frank-

fuvkischen Deputationstage erinnert worden , und weil sie

nicht nur auf die jetzige und künftige K . G . O . auf die

Reichsconstikukion und den allgemeinen Friedensschluß , son¬

dern auch auf dasjenige eingerichtet sey , was auf diesem

Reichstage noch dazu verabschiedet und verglichen werden
würde.

Wie.
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Wiederhohlte Vorstellungen , und da auch diese nicht

gehörig *) fruchten wollteen , Protestarionen von Seiten der

evaugelischen Stände waren die Folgen des kaiserlichen Ver¬

fahrens . Man wollte den Reichshofrath nicht als compe»
tentes Gericht erkennen , und wider denselben epcipiren.

Hiezu kam es zwar nicht , man erkannte ferner die Gerichts»
barkeit des Reichshofraths , allein man verfaßte doch vers

schiedene Erinnerungen , DerentwegenK . Carl VI . am 14 . Za»

nuar 1714 . eine ausführliche Verordnung an den R -H . R

und in das Reich erließ , und — verpflichtete endlich im

Z . 1742 . den K . Carl VII . die N . H . R O . nebst demjenigen,

was der von K . Carl VI . im Z . 1714 . in das Reich erlasse¬

nen Verordnung aus den Erinnerungen der Stän¬

de eingeschaltet worben , im gerichtlichen Ver¬

fahren so lange beobachten zu lassen , bis von ihm und

hem gesammten Reiche eine den heurigen Umständen ange¬

messene , vollständige N . H . N . O . verfaßt werden könne **) .

Nunmehr » ist also die N . H . N .O . und das Dekret K»

Carl VI . als verbindlich von Reichswegen anerkannt , jedoch

noch immer unter Einschränkungen . Es heißt ncmlich von

jener : im gerichtlichen Verfahren, von diesem aber,

was aus den Erinnerungen der Stände ein¬

geschaltet worden . Hieraus folgt daher , daß solche

Verfügungen der N . H . N . O . , welche nicht den eigentlichen

Proceßgang , sondern andre Puncie betreten , D . dir

*) Der Kaiser versprach zwar , ein Exemplar dev R .H . R .O.
dem Reichsdirectorio einbändigen zu lassen , und die Erinnerun¬
gen , welche die Stande auf dem künftigen Reichstage machen
würden , zu vernehmen , allein die evangel . Stande wünschten,
daß die Sache sogleich berichtigt , wenigstens für die Zukunft ge¬
hörig gesichert werden , mbchte.

Wahlcapit , Art . 24 . §. 8.

Zweiter Band, B b
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Zahl der evangelischen Reichshoftäthe u . dergl . eben so we-

nig von Neichswegen anerkannt sind , als man dasjenige

für verbindlich angenommen hat , was in dem Decret K.

Carls des VI . nicht aus den Erinnerungen der Stände ger

nommen ist . Daß übrigens nie eine neue N . H . R . O aus

dem Reichstage wird gemacht werden , versteht sich wohl von

selbst . Merkwürdig ist indessen noch das Decret , welches

K . Joseph II . am 5 . Apr . 1766 . an den N .H N . erlassen

hat , indem der Kaiser darin vielen Eifer für eine unpar«

theyische Gerechtigkeitspflege blicken ließ *) .

§ . 277.

Was die innere Einrichtung des Neichshofraths betrift,

so zeigt sich hier in mehrern Betracht eine große Verschie¬
denheit von der inner » Einrichtung des NrichSkammerge-

richts . Der Chef des Neichshofraths führt den Titel Prä«

sident. Er soll der Ordnung gemäß , ein Reichsfürst,

Grafiker Herr seyn , und des Kaisers Stelle im Nathe

vertreten . Von hohem Adel braucht er nicht zu seyn , denn

selbst !die Wahlcapikulation * *) will nur , daß er in dem

Reiche unmittelbar oder mittelbar angesessen und be,

gütert seyn soll , folglich sind auch landsäffige Fürsten , Gra¬

fen und Herren dieser Stelle fähig . Da der Präsident der

Stellvertreter des Kaiser im Neichshofrath , und kaiserlicher

geheimer Rath und Neichsconferenzineister ist , sv läßt sich
daraus auf die Erhabenheit seines Postens und auf die

Wichtigkeit seines Amts schließen . Nur einem wirklich re¬

gierenden alten Reichsfürstrn weicht er im Range ; er diri.

- H Eiü Abdruck davon sinket sich in dem Repertorium
des Staats - und Lehnr. Bd . 4 . S . 4p; . f.

Art . 24 . j . n.
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gsrt das Ganze und hat hier ungleich freyere Hände , als

der Kammerrichker . Sein Ansehen über die Reichshofräths

ist daher auch ungleich größer , als das des Kammerrichters
Über die Assessoren . Bey seiner Anstellung legt er seinen

Diensteyd unmittelbar in dis Hände des Kaisers ab , und

wird alsdann von dem kaiserlichen Obristhofmeister , der ihm

jedoch die rechte Hand giebt , in den Reichshofrath ringe«

führt . ' Da er übrigens der Stellvertreter des Kaisers ist,

Und von demselben einzig und allein ernannt wird , so läßt

sich leichterwarten , daß nur Katholische zu dieser Wür»

de werde » erhoben werden . Die Evangelischen haben zwaö

verschiedentlich , bald auf Anordnung zweyer Präsidenten

von beydcn Religionen , bald auf Abwechslung zwischen ei«

nen katholischen und evangelischen Präsidenten angetragen»

bald auch zufrieden zu seyn sich erklärt , wenn nur der Prä¬

sident und Vicepräsident von verschiedener Religion wären,

allein sie haben bisher keine von diesen Absichten erreichen

können.

Ist der Präsidentwerhindert , das Präsidium zu führ

rcn , oder ist die Präsidcntenstelle ganz unbesetzt , so tritt

der Vicepräsident an seine Stelle ; Auch dieser soll

nach der vorhin angeführten Stelle der Wahlcapitulation

ein Reichsfürst , Graf oder Herr seyn , Ästan hat aber

schon Btyspisle gehabt , und wirklich ist es jetzt in dev

Person des so verdienten Freyherrn von Bartensteitt

wieder der Fall , daß selbst Personen von bürgerlicher Here

kunst , die jedoch nachgehends in dem Freyherrnstand sind

erhoben worden , den ansehnlichen Posten eines Viceprä-

sidcnren bekleidet haben . Der Regel nach wird er auch

zum kaiserlichen Geheimen Rath ernannt Und zu den Csns

ferenzen über Reichsaugelegenheiten gezogen,

AbF



Z88 7 - B . Von den wesentl . Regier . Rechten.

Die Zahl der Räche ist in der R . H . R . O . auf acht¬

zehn bestimmt , und unter diesen befinden sich sechs evan¬

gelische . Billig sollte auch hier völlige NeligionsgleiÄ-

heit beobachtet werden , allein die Evangelischen haben cs

nie dahin bringen können . Sammtliche Rache cheilen sich

in zwey Bänke , nemlich die Herren und die gelehrte

Bank . Auf jener können die Grasen und Freyherrn , sie

mögen übrigens vom alten oder von neuem Adel scyn,

Platz nehmen , da aber die Reichshofräths auf dieser Bank

nur 2600 , die auf der gelehrten Bank hingegen 4000 Gul¬

den Besoldung haben , so pflegen die neuen Baronen gern

ihre Stellen auf der gelehrten Bank zu behalten . Für die

bessere Besoldung müssen sie sich aber auch nebst der meh-
' rern Arbeit , manche Demüchigung gefalle » lasse». So

dürfen z . B . die von der gelehrten Bank nicht mit dem

Degen , wie die von der Herrenüai .k in den Sitzungen er¬

scheinen . Wird einer von dieser eingeführt , so fährt er mit

dem Obristhofmeister in den Neichshofrath , die von der

gelehrten Bank aber werden von dem Obristhofmeister in

die Agenten - Stube bestellt , und müssen hier seine Ankunft

erwarten ! !

Der Kaiser allein ernennt sowohl den Präsidenten und

Viccpräsidenten , als die sammklichcn Neichshofräthe . Diese

sollen größtencheils aus den Reichskreisen genommen wer¬

den , und der tcutschen Sachen kundig seyn . Nach . der

Verordnung K . Carl VI . und selbst nach der Wahlcapitu«

lation soll ein jeder Nach vor seiner Anstellung examinirk

werden . Allein dies geschieht nur bey denen , deren Ge¬

schicklichkeit nicht bereits bekannt ist. Wer bereits in einem

Neichsständischen Dicasterio , oder in einet Zuristenfaculkät

gesessen hat , wird nicht weiter eraminirt . Auf die Donor,.
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würde wird übrigens hier nicht , wir bey dem Kammerge-

richt gesehen . — Noch verlangen die Gesetze , daß die

Räche guten Namens und Herkommens , auch rechten Al¬

ters seyn sollen . Nirgends ist indessen das erforderliche

Alter weiter und genauer bestimmt , und daher fthlt cs nicht

an Beyspielen , daß junge Männer , welche noch nicht lange

die Universität verlassen hatten , Reichshofräthr auf der

Herrenbank geworden sind . Dies rühtt auch mit daher,

weil man am kaiserlichen Hofe mit Recht den Reichshofrath

als eine Pflauzschuls der Minister und Gesandten ansieht.

Oft ist daher auch das Collegium mit mehr als iz Rächen

besetzt , doch erhalten nur ic > auf der gelehrten , und 8 auf

der Herrenbank Besoldung , so wie auch nur r8 an den

Sporteln Thnl nehmen . Sie bekommen ihren Gehalt aus

der kaiserlichen Hoskammer . Hätte bas Reich die Besol,

düng übernehmen wollen , so würde dasselbe auch wohl ein'

Präsentatisnsrecht erhalten haben . Uebrigens ist der Eyd,

den sowohl der Präsident , als der Viceprästbent und die

Räche schwören müssen , nicht blss auf den Kaiser , sondern

auch auf das Reich gerichtet , und es ist ausdrücklich in der

Wahlcapikulation versehen , daß sie außerdem weder dem

kaiserlichen Hause, noch einem Kurfürsten , Fürsten oder

Stande des Reichs , vielweniger ausländischen Potentaten

mit besondern Pflichten , Bestallungen oder Gnadengehal-

ten verwandt sepn sollen.

Zur Ausfertigung der von dem Neichshofrath beschlos¬

senen Sachen , ingleichen zum Protocolliren werden zwry

Seeretairs gebraucht . Der eine ist von der teutschcn , der

andre von der lateinischen Expedition , d . h . was in teut-

scher Sprache auszusertigen ist , gehört für den Secretair

der rrurschen , und umgekehrt , was in der lateinischen Spra-

Bb z
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che ausgefertigt werden muß , für den der lateinischen Er?

peditio ». Beyde wohnen den Sitzungen des ReichshyfralhS
bey , um darin das Protokoll zu führen , die Eyde vsrzu-
lesen u . s. w , In Neichshofrathsgeschästen sind sie ganz
allein dem Präsidenten und dem Collegio unterworfen,
außerdem aber stehen sie als Mitglieder der Reichshoskanzley
unter dem Reichsvicecanzler.

Die Reichshofrathsregistratur haben einige Registrato¬
ren unter sich . Sie werden , wie die Secretairs , von dem

Kurfürsten von Mainz ernannt , und aus den Einkünften
her Neichshvfkanzlsy besoldet.

Zur Besorgung der gerichtlichen und aussergerichtlichttr
Angelegenheiten der Prrtheyen können Reichs stände
eigne Auwälde als Geschäftsträger ernennen und bevoll¬

mächtigen . Es ist also hier nicht , wie bey dem Kammer¬

gerichte der Fall , daß durchaus zu allen gerichtlichen Ge¬

schäften eigne von dem Gerichte selbst bestellte Personen ge¬
braucht werden müssen , denn es steht auch den gegenwärti¬

gen Partheyen frey, ihre Schriften selbst einzureichen, Zn-

hessen giebt es doch auch bey dem N . H . N . , wie bey dem

N , K . G . eigne Procuratoren , die aber hier den Namen

her Agenten führen , Ihre Anzahl beläuft sich gegen
drcyssig , und darunter pflegen sechs bis sieben Evangelische

zu seym Die Annahme derselben hängt blos von dem Prä¬

sidenten , jedoch mit Vorwissen des R " chsvicekanzler ah.

Vorher werden sie von einem Neichshofrath , den der Prä¬

sident dazu deputirt , examinirt , Unter ihnen hat eine jede
Parthey die Mahl , mehrentheils pflegen sie auch die ge¬
richtlichen Angelegenheiten der Reichsstände zu besorgen.

Zu Fiscalsachen bestellt und besoldet übrigens der Kaiser

Mn eigne,, Reichsfiseal, syiestr macht .in Ziscaisachey
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sowohl den Procurator , als den Anwald , mithin hat ec

ungleich mehrere Gechäste , als der Fiscal bey dem Kam»

mergericht . Seine Besoldung besteht zwar nur aus roos

Thlr . , welche er aus der kaiserlichen Hofkammer gleich den

Rächen erhält , indessen bekommt er auch von den eingehen,

den Geldstrafen nach abgezogenen Auslagen den zehnten

Theil . Unter den Agenten ist er übrigens der erste , weil

er als der Agent des Kaisers zu betrachten ist , auch zeich¬

net er sich von diesen äußerlich dadurch aus , daß er , wenn

er im N . H . N - erscheinen muß , nicht wie sie , einen schwar¬

zen , sondern einen rothen Mantel trägt.

§ . 278.

So wie die innere Einrichtung des N . H . N . von der

des N . K . G . in mehrern Puncten abwcicht , so sinder sich

auch eine große Verschiedenheit

*

*) in Ansehung der Ver,

fahrungsart bcyder Collegien . B ?y dem R . H . N . weiß

man z > B . nichts von Audienzen, sondern hier müssen

alle Sachen schriftlich vvrgebracht werben . Eben so giebt

es hier keine Abtheilung in mehrere Senate, sondern es

wird alles in der vollen Versammlung berachschlagt.

Unter K . Ferdinand III . geschah es wohl zuweilen , daß

Senats gemacht und diesen minder wichtige Sachen über,

tragen wurden , allein die evangelischen Stände fanden dies

bedenklich und seit 1742 . ist es ausdrücklich in der Wahl-

rapitulation **) versehen , daß alle und jede vor dm

Db 4

/

*) Man s. hierüber vorzüglich Benj . Ferd . Mohls
Histor . politische Vergleichung der beyden höchsten Reichsgericht
le in ihren wichtigsten Verhältnissen . Ulm 1789 . 8.

Art . 24 . §. i ) .
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N . H . R . gehörige Sachen allezeit im ungetheilten Raths
abgehandelr und weder vor noch nachher vor irgend eine
Deputation , Hoftommission oder andere dergleichen ausser¬
ordentliche Instanz '

gezogen und in ihrem Rechtskäufe un¬

terbrochen oder gehcmmst werden sollen , — Eine Verord¬

nung , welche allerdings manches Gute , aber auch unläug-
bar manches Nachtheilige hat , und den schnellen Gang der

Justiz aufhält . Wie viel mehr könnte nicht geschehen,
wenn geringfügige Sachen , z . V . Communicationen ec . in

Senaten abgekhan werden könnten . Doch zum Glück

herrscht nicht die weitläuftige Nsferirmethode bey dem

R . H . N . , welche bey dem N . K - G . cingesührt ist , wo¬

durch denn wieder viel Zeit gewonnen wird , überdem wer¬
ben auch noch zuweilen ausserordentliche Nachmittagssihun»

gen gehalten . An Deputationen z . B . zur Znrotulation
der Acten , zur Besichtigung der Siegel , der Original¬
dokumente zc . ingleichen an Hoftommissionen zur gütlichen

Dcylegung oder bessern Untersuchung der Sache , fehlt es

indessen in der Praxis nicht.

Zu einer jeden zum Urthel reifen Sache wird im.

R - H . R . außer den Referenten noch ein Correferent be¬

stellt . Ein gleiches geschieht in allen wichtigen , besonders
Rsvisions und solchen Sachen , welche Stände beyder Re¬

ligion betreffen , ingleichen wenn ein neu eingetretener Rath,
besonders von der Herrenbank , zum Referenten bestellt ist,
oder die Partheyen selbst um einen Correferenten bitten.

Die Ernennung der Re - und Correferenten hängt größten-

thcils von der - WÜlkühr und dem klugen Ermessen des Prä¬

sidenten ab , nur müssen , wenn ! die streitenden Theile ver¬

schiedener Religion sind , auch hi ?) Referenten verschiedene?
Religion seyn,
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Geringfügige Sachen , sogenannte Currentien werden

im Anfang der Session , ehe noch alle Räche versammelt

sind , oder auch in ausserordentlichen Nachmittagsstunden

aSgethan . In Ansehung der übrigen wird hingegen unter

den Rächen ein Turnus beobachtet , so daß wöchentlich zwsy

Räche , einer von der Herren ' und einer von der gelehrten

Dank der Reihe nach , jeder etwa eine Stunde referiren.

Indessen sind hievon solche Sachen , welche zu einem De-

fiiiilivsrkenntniß .reif sind , ausgenommen , indem diese nicht

anders , als mit Vorwissen und besondrer Genehmigung des

Präsidenten , ja wohl gar des Kaisers referirt werden

dürfen *) .

Nach abgelegter Re - und Corrslation werden die Räche

von dem Präsidenten zum Votiren aufgefordert . Der äl¬

teste Nach auf der gelehrten Bank ist jederzeit der erste Vo¬

tant , dann folgt der erste auf der Herren , hierauf der zwey-

te auf der gelehrten , und so weiter von einer Dank zur an¬

dern , doch kann auch nach Beschaffenheit der Umstände der

Präsident hievon sine Ausnahme machen . Nach der Mehr¬

heit der Stimmen , welche alle einzeln von dem gegenwärti¬

gen Secrctair protokollier , oder wenn sie zu ausführlich

sind , schriftlich zum Protokoll gegeben werden müssen , wird

das Conclusum gefaßt . Sind die Stimmen sich gleich , so

hat der Präsident nach der R . H . N . Q . ein entscheidendes

Stimmcnrechk . Allein mchrencheils pflegt in solchen Fälle»

ein Reichshofcaths
'
guwchtm an den Kaiser erstattet und dir

Sache der unmittelbaren Entscheidung desselben überlassen

zu werden , Dergleichen Gutachten werden indessen nicht

blos in dem Fall einer Stimmengleichheit , sondern auch m

B b ;

P Unstreitig ein sehr großes Uebel!
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andern durch die Gesetze bestimmten Fällen , ja so oft cs

der Kaiser verlangt , an ihn erstattet . Der 'Meferent seht

alsdann das Factum , die Proceßgeschichte und die wichtig«

sten Gründe der Partheyen so kurz als möglich aus , und

giebt die Gründe an , weshalb der R . H R . glaube , daß

die Sache auf diese oder jene Art zu entscheiden sey . Der

Aussatz wird in dem Collegio verlesen und nachdem er ge¬

billigt oder geändert ist , mit Bemerkung der gegenwärtig

geuzesenen Rälhe , von . dem Secretair dem Nelchsvicekanz-

ler zugestellt . Wenn dieser sich daraus entweder selbst infor-

mirt hat , oder durch einen Neichsreferendair unterrichten

lassen , so geschieht dem Kaiser davon Vortrag , und von

diesem hängt sodann dis Entscheidung ob , welche alsdann

hinter das Gutachten geschrieben , und von dem Vicekanzier

dem Präsidenten versiegelt zugeschickt wird . Hierauf wird

die kaiserliche Entschließung im N . H . N . verlesen und so,

bann den Interessenten bekannt gemacht.

In so fern dergleichen Gutachten in Staats - Gnaden»

LehnS und solchen Sachen , die dem allgemeinen und öffent,

liehen Ruhestand betreffen , erstattet werden , ist .dabey

nichts zu erinnern , allein in eigentlichen Iustizsachen sollten

sie billig nicht Statt finden , denn der Regent darf sich

feine unmittelbare Entscheidung der Streitsachen anmassen.

Indessen ist cs selbst der Wahlcapitulation *) gemäß , daß

auch in wichtigen Iustizsachen dergleichen Gutachten an

den Kaiser erstattet .werden können , doch hat man sie theils

in den beyden neuesten Wahlcapikulationen auf die in dm

§§ . iz . u - 20 . des ; . Tit . der R . H . N . O . ausdrücklich be»

nannten Fälle nur mit Ausnahme derer , bey welchen wichti-

Art . 16 . §. re.
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ge den allgemeinen öffentliche » Ruhestand betreffendeUmstän¬
de mit eintreten , eingeschränkt, rheils aber dieselben so un¬

schädlich als möglich zu machen gesucht . Dem Kaiser soll

nemlich daraus nicht anders als in Gegenwart des R >H . R-

Präsidenten und NeichSvicekanzlerö, mit Zuziehung des Ne«

und Correferenten -md andrer Reichshsfräche von beydm

Religionen , besonders wenn die Sache beyderley Religions¬
verwandte betrift , referirs werden ; nur mit diesen soll er

sich darüber berathschlagen , hingegen in keinem andern Ra¬

ths einen Schluß fassen . Also soll der Kaiser nicht mehr,
wie ehemals wohl geschehen ist , in dergleichen Sachen mit .
seinen österreichischen Collegien zu Rath gehen , noch weni¬

ger die weyland Conscienzräthe dahey consuliren . Bisher

ist indessen diese Verordnung nur selten beobachtet worden.

Das Kurcollegium fand daher für gut , den Kaiser seit 1790.

noch besonders zu verpflichten , daß er dieses vorgeschriebene

Verfahren , als wesentliche Form beobachten wolle.

Doch ist dies alles nur von Gutachten in Justizsachen

zu verstehen, in andern Sachen hat er freyerr Hände , und

es ist genug , wenn er nur dabey den Neichsvicekanzler und

etwa den Präsidenten zu Rath zieht.

Bey dem Reichshofrach kann übrigens auch eine fin«

girte Stimmengleichheit eintreten , wenn nemlich

die sämmtlichen evangelischen Räche einer andern Mey-

rinng sind , als die katholischen. In Fällen dieser Art , ws-

von man freylich noch kein Beyspiel hat , darf sich der Prä¬

sident keine Entscheidung anmaßen , ober Gutachten an den

Kaiser erstattet werden , sondern cs ist alsdenn die Sach«

nach ausdrücklicher Vorschrift -y des O . F . , womit auch

Osnahr , Fr . Art , R . H . R . H . M , 24,
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die N . H . N . O . übereinstkmmk, an den Reichstag zu ver¬

weisen. Inzwischen ist doch diese Verweisung auf die Fäl¬

le eingeschränkt , wenn über den Verstand eine« Rekchsge-

sctzes , oder in Sachen zwischen Parthepen von verschiedener

Religion ungleiche Mepnungen auf die vorhin bemerkte

Art entstünden.

§ - 279.

Der Neichshoftach hat eben so , wie das Kammergericht

das Recht gemeine Bescheide zu verfassen , und es fehlt nicht

an Beispielen , daß er dieses Recht auSgeübt hat . Der¬

gleichen G . B . werden in des Kaisers Namen abgefaßt *) ,

jedoch nicht von d enselben , sondern nur von dem Neichsvi-

cckanzler unterschrieben , und mit dem kaiserlichen Siegel

besiegelt. Von dem R . H - R . Thürhüter kann man gegen
die Gebühr Abschriften erhalten . Vom Jahre 161z . bis

1786 . hat sie derselbe zu Wien 1786 . in 4 . herausgegeben.

Den Gesetzen nach soll auch der N . H . N . von Zeit

zu Zeit visitirt werben , »ber über die Art und Weise,
wie diese Visitation geschehen soll , erwartet man erst eine

gesetzliche Vorschrift , welche schwerlich je erfolgen wird . —

Sobald man Beschwerden über den R . H . N . zu führen

anfieng , fieng man auch an , auf eine Visitation desselben

zu dringen . Schon K . Mathias mußte in seiner Wahl-

capitulation versprechen, den N . H . N , jährlich oder alle

zwey Jahre mit Zuziehung des Neichserzkanzlers zu vist-

tiren . Dem zu Folge verordnte er in dem Entwurf seiner

H Cs heißt : Don der römisch kaiserlichen Majestät unsres
UllergnadSgstcnHerrn wegen, den sämmtlichen beyDero R . H .R-
anfgencmmcnen Agenten hicmit anzusugen , daß rc.
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N . H . N . O . daß der Kurfürst von Mainz , mit des Kaisers

Vorwissm den R . H - N . zu visikirm Macht haben sollte . —

Was ließ sich indessen von einer solchen Visitation erwar¬

ten ? — Auf dem Westfälischen Friedenskongreß verlang¬

ten daher die Evangelischen , daß der N >H . R . auf eben

die Art , als das K . G . visitirt werden sollte , allein gegen

eine solche Visitation war sowohl , der Kaiser , als selbst hie

Katholischen , besonders Mainz , welches sich auf sein aus¬

schließliches Visstatl
'
vnSrscht berief . Da man sich nicht über

die Art und Weise der Visitation vereinigen konnte , so

ward die Sache auf den nächsten Reichstag verwiesen , und

blos festgesetzt , daß die Visitation desN . H . N . so oft eS

nöthig seyn würde , von Kur - Mainz mit Beobachtung

dessen geschehen sollte , was deshalb auf dem nächsten . Reichs¬

tag würde beliebt werden . Allein auf ' dem Reichstag ward

deshalb nichts festgesetzt , und ohnerachtet wohl nachgehends

bey Abfassung des Projekts der beständigen Wahlcapitula-

tion verschiedenes davon gesprochen wurde , so konnte man

sich doch deswegen nicht vereinigen . Im Jahr 1741 . fand

man zwar für gut , den Kaiser zu verpflichten , daß er so¬

gleich nach angetreteuer Negierung ein Reichsgutachten

über dis Art und Weise den Reichshofrath zu visitiren,

erfordern und dem darauf erfolgenden Neichsschluß gehörig

Kraft und Nachdruck geben wolle , indessen ist noch zur

Zeit kein solches Neichsgutachten gefordert , und geschähe

dies auch , so würde man sich doch schwerlich über die zu

beobachtenden Grundsätze auf dem Reichstag vereinigen

können . Thäte man aber dies ja wider alles Erwarten , so

würde gewiß das Reichsgutachten nicht von dem Kaiser ge¬

nehmigt werden , also ist es so gut , als wenn jene Stelle

gar nicht in der Wahlcapitulation stände . Nicht besser ist
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die nachfolgende Verfügung , baß inzwischen , und bis jener
Neichsschluß zu Stande gekommen , der Kaiser es geschehen
lasse » soll, daß der Kurfürst von Mainz die Visitation vor¬
nehme und damit alle drey Zahr so lange fortfahre , bis auf
dem Reichstage ein anders beliebt worden . Da man in¬
dessen voraus sah , daß diese Visitation wenig fruchten
würde , so ward noch hinzugesetzt , daß die bey der Visita¬
tion ergangenen Acten jedesmal der Neichsversammlung
vsrgelegt , und , wofern darunter der geringste Mangel er¬

schiene , sofort auf dem Reichstag gemessene Vorkehrung ge¬
macht werde . — Bis jetzt ist indessen der N . H . R . von
Kur - Mainz nicht visttirt *) , also haben auch noch keine

deshalb ergangenen Acten dem Reichstag vorgelegt werden
können.

Vierter Abschnitt.
Von

den A u s t r a g e n.

§ . 280.

§ ^ as Nrichskamrnergericht und der Neichshofrath sind

also die beyden Tribunale , bey denen Neichsständen ver¬

klagt werden können . Indessen ist doch noch aus den ältern

Nur auf dem Reichstage von 1S4 ; . lt . §4 . . unternahm
der Kurfürst von Mainz , jedoch unter heftigen Widerspruch
der evangelischen Stände , eine solche Visitation . Sic bestand
dann , daß — der Kurfürst der Ablegung einiger Relationen
öeywohnte«
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Zeiten eine eigneAusträgal In stanz *) übrig , vor

welcher diejenigen , welche das Recht der Austrägehaben, der

Regel nach erst belangt werden müssen , ehe die Sache an
die Reichsgerichte gebracht werden kann.

Der Ursprung hievon ist folgender. Zn ältern Zeiten
war das Zustizwe en in Verwirrung , und es galt Faust»
recht. Streitigkeiten , die jetzt mit der Feder im Gericht

ausgemacht werden , wurden damals im Felde mit dem

Schwerd in der Hand entschieden. War das Kriegsglück
veränderlich , und wurden die streikenden Theile der Fehde
müde , so legten sie dis Waffen nieder und compromittirren
in ihrer Streitsache auf einen dritten , etwa benachbarten

ReichSftand . Ein gleiches geschah nicht selten im voraus,

wenn man Verträge schloß oder Streitigkeiten besorgte.

Ost mochten sich auch wohl die Nachbarn , denen die Fehde

nicht gleichgültig seyn konnte , in die Streitigkeit mischen,
und dieselbe beyzulegen suchen . Die Belegung und Ent¬

scheidung eines solchen Streits nannte man nun aus tra¬

gen. Der erwählte Schiedsrichter, oder der Vermittler

war also derAusträger, oderAustragsrichter. Dies

alles wurde nach und nach so allgemeine Sitte , daß man
es für eben so schändlich hielt , wenn einer den andern so«

gleich ohne den Austrag versucht zu habe« , vor Gericht

fordern ließ , als wenn der andre sich nicht auf den Vor»

6 c . § rL » z äs sulttssxis. Es sind verschiedene Aus«
^ gaben von dieser Schrift , die Anfangs eine bloße «endemische

Dissertation war , veranstaltet . Die neueste ist zu Wezlar 1744.
4 . hcrausgekommen. Io . 6o « t/r . äs Tiorerter » 4s oräins
iuäiciario sd> /wstrseZis obssrvanäo ; Löninz . 1765 . 4 , Auch in

Putters Opulc . p . 4; ; . f. Joh . Iac , Prehn von den Aus¬
trage!! , insbesondere von dem einen Klager geringen! Standes
vvrtheilhaftestenWege einen Fürsten zu belangen; Halle177s - 2 '
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schlag , die Streitsache austragen zu lassen , eiirlassen wollte.

Kein Vertrag ward jetzt mehr geschlossen , ohne im voraus

zu bestimmen , auf welche Art ein hieraus entstehender künf¬

tiger Streit ausgetragen werden sollte *) .

In Zeiten , wie dir waren , welche der Errichtung des

Neichskammergerichts vorher gierigen , war dies eine tref-

liche , ja nothwendige Einrichtung . Aber nun wurde das

Faustrecht grundgefttzlich aögeschast , und ein eignes Gericht

errichtet , welches die,Streitigkeiten der Stände und der

Unmittelbaren entscheiden sollte . Jetzt war also die Frage/

ob AuStrage dabey bestehen , und beybehalten werden könn¬

ten ? Die Frage schien verneint werden zu müssen , denn

Ausrräge hatten ihre Existenz dem Mangel eines wohlbe-

setzten beständigen Gerichts , und dem Faustrecht zu verdan¬

ken . Jenem Mangel sollte nun abgeholfen und dieses abge-

schast werden . Wozu also noch ferner Austrage ? — Und

wozu , wenn diese blieben , ein Kammergericht , da Auslcäge

Schiedsrichter waren , mithin es bry dem schiedsrichterlichen

Spruch sein Bewenden haben mußte ? — Allein man hatte

sich bisher bcy den Austrägen wohl befunden ; in allen Ver¬

trägen war deshalb Vorsehung getroffen , warum sollte man

sie also in Erwartung eines noch ungewissen Guts ab,

schaffen ? Bald verfiel man auch darauf , daß eine eigne

Instanz daraus gemacht werden könnte , und der höchsten

Gerichtsbarkeit kein Abbruch geschähe , wenn die Austrägal

Richter für kaiserliche Commissarien erklärt würden . Meh¬

rere Instanzen sind aber immer eine erwünschte Sache.

Kurz man behielt das Recht der Auslrage bey , und be,

stimmte in der K . G . O . wie Kurfürsten , Fürsten und Für¬

sten»

') Putters histor . Entwickel . KH . i . S . ; ro . f.



i . C. 4 . A. Von den Austrägen . 401

stenjnäßige stch sowohl unter einander zu Recht fordern,
als wie sie von Prälaten , Grafen und Herren zu Recht
gefordert werden sollten . Zugleich aber wurde auch festge¬
setzt, daß ein jedes Austrägalgericht ein für allemal als eine

kaiserliche Commission angesehen werden sollte , ohne dazu
eines bcsondrrn Auftrags zu bedürfen.

Immer waren und blieben aber die Austräge dem

Kaiser und dem Kammergerichte ein Dorn im Auge . Sie

gereichten , glaubte man , zum Nachtheil der kaiserlichen
allerhöchsten Gerichtsbarkeit , sie gäben zu manchen Strei¬

tigkeiten Anlaß und dienten nur zur Verzögerung der Sa»

chen. Man suchte also dies Recht so viel als möglich ein»

zuschranken , und ließ es nur denen , welchen es die Gesetzt

ausdrücklich gestatteten . Der Satz ward nunmehr festge¬

stellt , daß alle Personen > nd Sachen , dir ohne Mittel

der kaiserlichen Jurisdiction unterworfen , und von der¬

selben nicht durch sondere Austräge ausgenom¬
men, an dem K . G . vorgenommen werden sollten . Jetzt
wollte man also das Verhältniß umkehrett , so daß sich

Austrägalgerrchte zum Kammergerichte , wir Ausnahme zur

Regel verhalten sollten . Man glaubte nunmehr di - Aus»

ttägal - Instanz in die engsten Gränzen einschränken und

oft vereiteln zu können , allein die Stände , welchen dies

Recht einmal gesetzlich zügestanden war , und welche wohl

einsahen , daß dasselbe ihnen ausserordentlich schätzbar ssy,
indem sie dadurch eine ganze Instanz gewannen , suchten
es dagegen möglichst aufrecht zu erhalten . Daher denn dit

vielen Stellen in den Reichsgesetzen *) , welche «s den

I Osnabr . Fr . Art . 5 . j . § ü . I . R . A . § , 168 . V . A. voll
>7 i ; . §. 9 . W . C . Art . 18 . §. 4.

Zweiter !Lt, !w. E 0
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Reichsgerichten zur Pflicht machen , das Recht der Aus-

träge sorgfältig in Acht zu nehmen und sich keine Eingriffe

in dasselbe zu erlauben ; also nicht eher eine Sache anzu¬

nehmen - wofern nicht der Beklagte zuförderst von dem

Kläger ersucht worden , sich mit ihm vor einem Austragal-

gericht einzulaffen , oder wofern nicht der Fall so beschaffen

sey, daß nach deutlicher Vorschrift der Neichsgesetze in dem¬

selben keine . Austrage statt finden . Es läßt sich daher

immer noch behaupten , daß in Ansehung derjenigen Stän,

de , denen das Recht der Auskräge zusteht , die Gerichts¬

barkeit der Reichsgerichte nur Ausnahmsweise in der ersten

Znstanz gegründet sey . Aber freylich kann sich Niemand

dieses Recht anmaßen ., dem solches nicht ausdrücklich ' ge«

stattet worden ist, auch darf dasselbe nicht über den Buchsta¬

ben des Gesetzes ausgedehnt werben.

§ . 28 l.

Wer hat denn aber nach den Gesetzen bas Recht der

Austräge ? — Zn : allgemeinen kann man sagen : Kurfüsten,

Fürsten , Fürstenmäßige , Prälaten , Gr .afen und Herrn,

allein es steht ihnen dies Recht theiis
'
nicht gegen einen jeden

Kläger , theils aber auch nicht auf gleiche Art zu.

Soll einKurfürstj Fürst oder Fürstenmäßiger , das heißt

ein gefürsteter Graf oder Prälat belangt werden , so mag

der Kläger seyn , wer er will , er darf nicht sogleich sich mit

seiner Klage an die Reichsgerichte wenden , sondern er muß

erst die Sache an ein Austrägalgericht zu bringen suchen.

Also dieser Classe von Unmittelbaren steht das Recht der

Austräge gegen eine » jeden Kläger zu , er mag ihres

Gleichen seyn , oder nicht . - Indessen tritt doch hiebey nach

dem Stande des Klägers eine Verschiedenheit ein . Wer¬

den sie von einem , der mit ihnen gleichen Standes ist, —
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« ln Kurfürst ist aber mit einem Fürsten , er sey neu oder
alt , ingleiche» einem Fürstenmäßigen von gleichem Stan¬
de , wenn sie gleich übrigens von verschiedenemRange
sind — belangt ^ so muß ein dritter Kurfürst , Fürst oder
Fürstenmäßiger zum Auskrägalrlchter erwählt werden . Ist
hingegen der Klägergeringer« Standes , ein Prälat,
Gras , Freyherr oder eine Stadt , ja selbst ein Mittelba»
rer , ss giebt es hier a ch t verschiedene Arten der AuSträ-
ge. Ursprünglich war zwar in Ansehung dieser nur der
Weg , daß der beklagte Fürst von seinen eignen Rächen
fünf adlichr und vier gelehrte Räche zur Erörterung der
Sache ernennen und selbige ihrer Pflichten gegen ihn er¬
lassen sollte . Allein die Grafen und Herrn glaubten sich
dadurch zurückgesetzt zu sehen » Vielleicht war es ihnen em¬
pfindlich , sich vor den Rächen des Beklagten einzulassm,
vielleicht waren sie aber auch der Meynung , daß die Räche
der Pflichtentlassung ohucrachtet den beklagten Fürsten , oder
Kurfürsten zu sehr begünstigen möchten, kurz sie führte«
auf dem iiw I . i ; rr. zu Worms gehaltenem Reichstage
laute Klagen darüber, daß ihnen nur dieser einzige Weg
offen stünde , und verlangten Häher , daß ihnen noch meh¬
rere eröffnet werden möchten . Anfangs wollten die Kurfür¬
sten und Fürsten sich dies nicht gefallen lassen , sie beriefen
sich ans die bisherige Ordnung , wobry es sein Bewenden
haben müßte ; um jedoch nicht den Schein zu haben , als
ob sie „des Rechtens Scheu trügen , oder ihren eignen Dor-
thsil darin suchten," ließen sie sich noch mehrere Arten,
wie sie vor Auöttägsn belangt « erden könnten , gefallen.
Es wurde also noch ferner festgesetzt , daß der Kläger gerin¬
geren Standes sich auch 2 ) einen CoimrilffariuM , der we¬
nigstens ein Prälat oder Graf jeyn müsse , von dem Kaffes

C c -
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erbitten könne ; z ) daß er gleich den Fürsten das Recht ha¬

ben solle , zu verlangen , daß ihm von dem Beklagten

drey Fürsten vorgeschlagen würden , woraus er sodann ei¬

nen zum Austrägalrichter erwählen könnte ; 4) daß der

Kläger aus neun von dem Beklagten ernannten eignen

Rächen sieben oder fünft erwählen dürft ; ; ) daß der Be¬

klagte aus neu » vom Kläger ernannten Rathen zwey und

eben so der Kläger aus neun von dem Beklagten benann¬

ten Rächen drey erwählen könne , welche alsdann vereint

das Austrägalgericht ausmachen sollten ; 6 ) daß ein jeder

der streitenden Theile , ohne vorgängige Benennung und

Auswahl des Gegners zwey Räche , oder sonst rechtschaffe¬

ne Männer niedersetzen und beyde sich wegen eines Ob¬

manns entweder vergleichen , oder diesen von dem Kaiser

erbitten könnten ; 7) daß der Kläger ans des Beklagten

Rächen , doch so , daß dieser ein oder zwey davon ausneh¬

men könne , überhaupt fünft , oder 8 ) auf diese Art neune

erwählen könne.

Unter diesen verschiedene » Wegen hat nun der Kläger

die Wahl , und diese muß sich jetzt der Beklagte gefallen

lassen . Am gewöhnlichsten ist es , daß entweder ein kaiser¬

licher Austrägal ^ Commissarius erbeten , oder von dem Be¬

klagten verlangt wird , drey Fürsten vorzuschlagen , woraus

der Kläger sodann einen erwählt . Kostbarer sind indessen

diese Wege , als wenn sich der Kläger die Niedersetzung

der eignen Räche des Beklagten gefallen läßt , denn in je¬

nen Fällen muß er die Kosten , als die Diäten der Räche re.

wenigstens vorschießen , und da rheils auf die Verschickung

der Acten gedrungen werden kann , lheils aber auch die

Appellation an die Reichsgerichte immer offen bleibt , so ist

es am rathsamsten für den Kläger , ein aus den eignen
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Rächen des Beklagten bestehendes Austrägalgericht zu er¬

wählen.
Nicht auf gleiche Art verhält es sich hingegen mit den

AuSträgen der Prälaten, Grafen und Herrn , wenn sie die

Beklagte sind . Zn diesem Fall steht ihnen zwar das Recht

derselben ebenfalls zu , jedoch nur , wenn der Kläger mit

ihnen von gleichem oder höherm Stande ist , keineswegs
aber , wenn sie von Personen geringem Standes belangt
werden . Zwar haben dieß einige behaupten wollen *), und

es ist auch wohl gewiß , Laß ihnen dies Recht in altern

Zeiten gleichfalls zugestanden hat , allein da in den ersten

Kammergerichtsordnungen diese Fälle nicht ausdrücklich und

namentlich bestimmt waren, und da man nachherden Grund¬

satz ausstellte , daß es schlechterdings in Ansehung der Aus-

träge , bey de» dürren Worten der Gesetze sein Bewenden

haben müßte , so kann ihnen jetzt dies Recht nicht weiter

zugestanden werden . Die Reichsgrafen haben indessen ver¬

schiedentlich es von neuen zu erhalten gesucht, und sich des¬

halb sowohl im I . 1712 . an den Kaiser, als im I . 1741-
«n das kurfürstliche Collegium gewandt, allein bis jetzt ha¬

ben sie ihren Zweck noch nicht erreichen können.

Wenn nun aber ein Prälat , Graf oder unmittelbarer

Adlicher von einem Kläger höher» oder gleichenStandes be¬

langt werden soll , so muß entweder Her Beklagte drey Für¬

sten Vorschlägen , aus denen der Kläger einen Austrägal-
Cc z

Man s . Vsg 16scb mi6 c ciaguliraexisLomicuni . öta»
bui 'A. 1716 . 4 . und M 0 riz von den Anstrage» der unmittelbar
ren Grafen des Reichs gegen mittelbare Kläger . Franks , a . M-
» 75° . 4-
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richtsr erwählen kann , oder der Kläger kann eine Austrä-

gal - Commission bey dem Kaiser nachsuchen .
^

Hiebey sentstchen übrigens noch einige wichtige Fragen:

r ) Haben appanagirte Fürsten und ebenso appanagirteGra-

fen das Recht der Austräge ? Man sagt zum Thcil j a

und beruft sich in Ansehung jener auf den in der K . G O.

vorkommenden Ausdruck Fürstenmäßige. Allein es ist
bereits vorhin bemerkt worden , wer unter dieser Benennung

zu verstehen sey , mithin kann daraus die Frage nicht

bejahet werden , Aber ! sind denn appanagirke Fürsten nicht

auch Fürsten ? und redet denn die K . G . O . blos von re,

gierenden Fürsten und nicht vielmehr im allgemeinen
von Fürsten ? Ferner , kann den appanagicken Prinzen es

zum Nachthsil in Ansehung dieses Rechts gereichen , baß

fic sich zum Besten des Erstgebohrnen ihres Successions-

rechls einstweilen begeben haben ? Ehe . Primogenitur ein¬

geführt wurde , kamen sämmrliche Prinzen zur Succession,
es sey nun , daß man theilte , oder das Land gmieinschaft,

sich regierte . Alle wurden also re gier ende Herrn . Die¬

ses Rechts begaben sie sich zwar durch Einführung der Pri¬

mogenitur , allein , dadurch begaben sie sich nicht auch zu¬
gleich des ihnen bisher zugsstandnen Rechts der AuSträge»
Es ist also , wohl gewiß , daß ihnen dasselbe eben so gut,
als ihren Brüdern und Vettern , die xegierende Herrn sind,

zusteht , nur tritt freylich mehrentheils in Ansehung ihrer?
der Umstand ein , daß sie nicht so viele der Rechten kundi¬

ge Räche hahen , welche sie . znr ForrnirMg des Austrägaks
Berichts niedersetzen könnten.

2 ) Haben Domcapitek bey einer Sedisvacanz das

Recht her Austräge ? So viel ist gewiß , daß die Domccu

pisel , wahrend einer Srnhlerledigung , als Regenten de?
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Landes zu betrachten und zu alle dem berechtigt sind , wozu

blos persönliche Vorrechte ausgenommen , — der ver¬

storbene Fürstbischof berechtigt war . Allein das Recht der

AuSträge scheint auch in der That nur ein persönliches Recht

der Fürsten zu seyn . Von Domcapiteln redet überdem dir

K . G O . mit keinem Worte , und da nun das Recht der

Austräge nicht über den Buchstaben des Gesetzes hinaus

erstreckt werden darf , so muß die Frage wohl verneint wer¬

den , wie sie denn in der That auch von den Reichsgerichte^

verneint wird.

§ . 28r.

^
Will der Kläger unter den vorhin bemerkten vsrschie»

denen Wegen den erwählen , daß er von dem Kaiser «inen

Austrägal - Lonmüffarium erbittet , so muß er dieses Gesuch

nicht bey dem Reichskammergerichte , sondern bey dem

Neichsho frat h anbringen . Dieser überträgt sodann ei¬

nem Fürsten , oder wenigstens einem Prälaten oder Grafen

die Cvmmisswn , worauf die ganze Austrägai - Instanz die

Form einer kaiserlichen Commission annimmt . Nur tritt

der Unterschied dabey ein , daß von dieser Commission , zu

deren Vollführung der ernannte Commiffarius seine Raths

subdeiegiren kan », sowohl an das Neichskammergericht , als

an den Reichshofrath appellirt werden kann.

In Ansehung der andern Arten muß hingegen der

Kläger sich zuerst an den Beklagten wenden , und ckmselbkir

über dieAusträge requirirsn, das heißt , er muß ihm

von der gegen ihn anzustellenden Klage Nachricht geben,

und ihn ersuchen , etwa z oder 4 Fürsten vorzuschlagen,

oder seine Rache niederzusetzen , und sich alsdann vor der

von dem Kläger gewählten Ausrrägal - Instanz einzulassen ».

Cc 4
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Ans dieses Ersuchungsschreiben muß der Beklagte binnen
vier Wochen antworten , und sich dem Verlangen des Klä¬

gers bereitwillig erklären . Thut er dies nicht , so wird dies

so angesehen , als ob er sich nicht vor den Austragen ein-
lasse,i , oder sich seines sonst habenden Rechts in diesem
Falle begeben wolle , und alsdann kann die Sache sogleich
wegen versagter Austrägal - Justiz bey einem der höchsten
Reichsgerichte angebracht und von diesem die Klage nach

Beschaffenheit der Umstände angenommen werden *) . Soll
dies indessen geschehen können , so muß die geschehene Re¬

quisition gehörig bescheinigt seyn . Aus diesem Grunde ist
es ralhsam das Nequisttionsschreiben durch Notarien über¬

reichen zu lassen , damit diese nöthigen Falls darüber ein

Instrument verfassen können.

Hat nun aber der Beklagte einige Fürsten dem Kläger
in Vorschlag gebracht , und dieser einen daraus erwählt,
so schreiben bcyde Theile an denselben und ersuchen ihn,
den AuStrag zu übernehmen . Ist dieser dazu willig , so ex¬
nennt er einige seiner Rälhe zu Austrägal - Richtern , bey
denen alsdann die Klage angebracht , und bis zum Schluß

verhandelt wird , worauf sie entweder selbst in der Sache
erkennen , oder die Acten an eine Juristen - Fakultät ver¬

schicken können . Ein gleiches geschieht , wenn des Beklag¬
ten eigne Räche , entw . der allein oder in Verbindung mit

- es Klägers Rächen , zur Erörterung und Entscheidung der

Unrichtig ist die Meynung , daß in diesem Fall erst Vc-
forderungsschrciben von den Reichsgerichten erkannt werde»
müßum , Dies geschieht nur alsdann , wenn die Requisition
wirklich angenommen , und mit Bestellung des Austraaalgerichts
gezögert , oder aber die wirklich schon niedergssetztcn Ansrragal-
richtcr die Sache über den in de » Gesetzen bestimmten Zeitpunkt
hinauszichcn . S . das Repcrt . des Staats - iund tzchu-
rechts Th . 4 . 2srt . brscreccio iultiriae.
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Sache niedergesetzt werden . Zn allen Fällen verlangen aber

die Gesetze , daß die «Lache binnen Jahr und Tag beendigt

werden soll , sonst kann man sich über verzögerte Austrägal-

Zustiz bey den Reichsgerichten beschweren , die alsdann Pro¬

motorialien erlassen , und falls diese nicht fruchten sollten,

die Sache abrufen und an sich ziehen können.

Findet sich der eine oder der andre Theil durch das Er-

kenntniß des Austrägalgerichts beschwert , so kann er davon

an die höchsten Reichsgerichte appelliren . Zn diesem Fall

wird blos neben oen Punct der Fatalien auf die Erheblich,

keit der Beschwerden , keineswegs aber auf eine gewisse Ap¬

pellationssumme Rücksicht genommen . Einige behaupten

zwar unter Beziehung auf den R . A . von 1600 . § . r6 unk

den Z . R . A . § . uz . das Gegenrheil , allein in beyden Ge,

setzen ist nur die Rede von Streitsachen der Unterthanen

unter sich , die bey der Parthey ordentlicher Obrig¬

keit verhandelt worden . Hingegen ist in der K . G . O . dis

Appellation von den Austrägal - Erkenntnissen ohne Ein¬

schränkung oder Bestimmung einer gewissen Appellationssuin,

me gestattet *) '

Zst nun aber das Urtel des Austrägalgerichts rechts¬

kräftig geworden , und der unterliegende Theil will nicht

gutwillig demselben Folge leisten , so entsteht die Frage , wo

die Execution nachzusuchen sey ? Man hat zum Theil ge¬

glaubt , daß der AuSträgalrichtsr auch zur Execution schrei¬

ten könne , weil es in der K . G . O . Th - 2 . Tit . 4 . § . 14,

heißt : „ vor denen neun ( Rächen ) die Hauptfach und Exe¬

cution in erster Znstanz gehört . Allein hier will das

Cc 5
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Wort Execntion nur so viel sagen , daß die Sache in dev

ersten Instanz gehörig zu Ende zu bringen scy . Dies zeigt
der ganze Zusammenhang der Stelle , überdem sind Aus»

träge nur Schiedsrichter , mithin kann ihnen kein Vollzie¬

hungsrecht ihrer Erkenntnisse zustehen . Es ist daher die

Execution des rechtskräftigen Urtels bey einem der Höchsten

Reichsgerichte nachzusuchen , welches auch der Verordnung

des R . A > von i zri. § . r/ . und unsrer ganzen Executions-

verfassung gemäß ist.

Aus dem bisherigen ergiebt sich , daß die Austrägal-

Jnstanz keineswegs mit so vielen Schwierigkeiten und

Nachlheil verbunden sey , als man gewöhnlich glaubt . ES

ist daher durchaus nicht zu rathen , daß man suchen müsse,

sie wo möglich zu eludiren . Dadurch pflegt alsdann erst

die Sache weitläuftig und verwickelt zu werden , ja nicht

selten giebt die Hintansetzung der Austrage Veranlassung

zum Rekurs an den Reichstag . Nur in dein Fall treten

allerdings Schwierigkeiten ein , wenn die streitenden Theilr

verschiedener Religion sind , und sich etwa ein Neligions«

interesse mit einmischt . Die erste K . G .O . konnte auf eine»

Fall dieser Art begreiflicher Weise keine Rücksicht nehmen

und auch ,in der neuesten K . G O . findet sich deshalb nichts

verordnet . Die Rede ist blos davon , daß drey Fürsten

jn Vorschlag gebracht und aus diesen einer gewählt wer¬

den soll . Bringt nun aber der evangelische Fürst dem kla¬

genden katholischen Fürsten nur drey oder vier evangeli¬

sche Fürsten in Vorschlag , so will dieser , daß auch katho,

lisch« ihm vorgeschlagen werden sollen . Ausdrücklich ist

hierüber in den Neichsgssstzen nichts entschieden . Da aber

dis Austrägalgerichte zugleich als kaiserliche Commissionen

anzuscheu sind , Hey deren Ernennung nach Vorschrift des



r . C. 4 - A . Von den Austtagen . 41;

W . F . und der kaiserlichen W . C . * ) Religionsgleichheit

beobachtet werden muß , wenn die dabey interessirten Theile

verschiedener Religion sind , so tritt in einem solchen Fall

rin gleiches bey den Austrägalgerichken ein . Es müssen da«

her zwey Fürsten , ein Katholischer und ein Evangelischer

erwählt , oder von dem Kaiser zu Commissarien erbeten wer¬

ben . Will der eine nicht seine Räche zu dem andern schicken,

so bleibt nichts anders übrig , als sich wegen eines dritten

Orts zn vereinigen . Dadurch werden die Kosten sehr ver¬

mehrt und können die Räche sich keines gemeinschaftlichen

Urtels vergleichen , so bleibt kein andres Mittel übrig , als

die Sache an eins der höchsten Reichsgerichte zu bringen.

Am besten ist es daher , wenn dies gleich anfangs geschieht,

welches aber fteylich nicht ohne Genehmigung des Beklagten

geschehen kann.

§ . - 8 ; .
Das , was bisher angeführt ist , hat seinen Grund irr

den Gesetzen selbst . Man nennt daher diejenige Gattung

von Ansträgen , welche selbst in den Gesetzen gegründet sind,

Legal - AuS träge. Außerdem giebt es aber auch noch

gewilikühxte oder Conventional - Austräge, wel¬

che in hesondern Verträgen , oder Familiengesehen ihren

Grund haben . Wäre es auch nicht in der K . G .O . versehen,

haß diejenigen , welche gewillkührte Austräge gegen einander

haben , sich derselben gebrauchen sollten * ) , und hätten als»

gleich dadurch dergleichen Austräge nicht allgemeine Bestä¬

tigung erhalten , so würde doch an der Gültigkeit und Ver-

') L . F . Art . s . §. rr . W . C , Art . r8 . ö.
" ) K .G .O . von 1495 . Mt, 24 . von 155 ; , Th, ? . 2 . tz. r,
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binblichkeit solcher Vertrage nicht zu zweifeln seyn . Die ge¬
nauere Bestimmung derselben hängt übrigens von dem Ver¬

trag .oder der besonder », Verabredung ab . Sollte es aber

hieran fehlen , so hat es keinen Zweifel , daß die allgemei¬
nen gesetzlichen Vorschriften , z . B . wegen der binnen 4 Wo¬

chen auf die Requisition zu crtheilenden Antwort , wegen

Beendigung der Sache binnen Jahr und Tag rc . dabey

zur Richtschnur dienen.

Außer diesen beyden Gattungen von Austrägen zieht

es endlich noch privilegirts, das heißt solche , die in

einem kaiserlichen Privilegio ihren Grund haben . Schon

lange vor Errichtung des Reichskammergerichts finden sich

Vcyspiele , daß dergleichen Austtägalprivilegien von den

Kaisern an Reichsstädte sind erthsilt worden . Mehrere

Reichsstädte hatten also bereits solche Privilegien , als das

Kammergrricht errichtet wurde , und andre konnten sie

leicht erhalten . Aus diesem Grunde bewarben sich bey Ab¬

fassung der ersten Kammergerichtsordnung die Reichsstädte

gar nicht darum , daß in Ansehung ihrer wegen der Aus,

träge eine Bestimmung wäre gemacht worden . Sonst hat¬

ten sie das Recht der Austräge so gut , wie die höhern

Stände * ) , allein jetzt steht "es nur denen zu , welche des¬

halb privilegirt sind . Die besondre Beschaffenheit dieser

Austrage muß aus den Privilegien beurtheilt werden . Die¬

se sind sehr verschieden . Zn einigen wird eine dritte Stadt

zum Austrag bestimmt , nach andern können selbst Mit¬

glieder des Stadrraihs das Austrägalgericht ausmachen.

Vorzüglich ist auch darin eine große Verschiedenheit anzu-

Mffen , daß einigen Reichsstädten das Recht der Austräge

*) Man s . mei n Progr . <A >ibus ex cautis lilierse 8 . kl . s.
elvicsres iure quttrseAsrum leAsIiuiu lmc exclutse ? LrlanZae 1782.
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nur gegen Unmittelbare , andern wieder blos gegen Mit,

telbare zngestanden ist. So hat z . B . Nürnberg dieses

Recht nur alsdann , wenn es von unmittelbaren , Augs¬

burg hingegen blos , wenn es von mittelbaren Klägern be¬

langt wird . Man muß also jedesmal genau auf das Pri¬

vilegium sehen , zumal da auch öfters ältere Evocationspri-

vilegien für Austrägalprivilegien ausgegeben werden *) .

Daher mag es übrigens kommen , daß man zum Thril

glaubt , die Reichsstädtischen Austrägalprivilegien würden

nicht mehr von den Reichsgerichten beobachtet . Freylich

hört man öfters , daß auf die von einer Reichsstadt einge¬

wandte Einrede der Austräge nicht geachtet wird , allein

dies rührt eben daher , daß die Stadt sich zuweilen auf

Austräge in einem Fall beruft , worin ihr dies Recht nicht

zusteht . Har sie wirklich das Recht , und beruft sie sich

darauf , so wird es ihr ohne Bedenken zugestanden . Wie

könnten sich auch die Reichsgerichte ermächtigen , die kaiser¬

lichen Privilegien aus den Augen zu setzen , da in mehrern

Gesehen es ihnen ausdrücklich zur Pflicht gemacht wird,

die Privilegien der Stände , und besonders auch die Aus¬

trägalprivilegien streng zu beobachten?

Das bei) Pfeffinge r im Vitiinr. illustr. Dom. 4 . >A.
528 . befindliche Verzeichniß reichsstädtischerAusträgalprivilegien
ist nicht ganz richtig , indem einige darunter 'bloße Evocations-
privrlegien sind.
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Fünfter Abschnitt.
Von

der kaiserlichen Gerichtsbarkeit über Unmittelbare *) .

§ . - 84-

^ -- ir kaiserliche Gerichtsbarkeit über Unmittelbare isr also

regelmäßig nur alsdann in erster Instanz gegründet , wenn

ihnen das Recht der Äusträgc nicht zustcht , wie dies der

Fall in Ansehung der Prälaten , Grafen und Herrn , wenn

sie von mittelbaren Personen belangt werden , ingleichen

bey den nicht privil ?giirren Reichsstädten ist . Es kann aber

auch ftyn , Laß ein Unmittelbarer , der Las Recht der

Austrägr hat , sich desselben in einzelncn Fällen begiebt.

Dies kann sowohl ausdrücklich , als stillschweigend

geschehen . AuSdrückli ch, wenn man etwa im voraus

bey Abschließung
' eines Vertrags auSmacht , daß rvenn des¬

halb Streitigkeiten entstünden , die Sache sogleich mit Vor-

beygehung der Austrägal - Instanz an die Reichsgerichte ge»

bracht werden sollte , oder aber bey einkretendemFall,

wenn der Beklagte sich auf die an ihn ergangene Requisi¬

tion erklärt , baß er sich seines Rechts der ersten Instanz

begeben wolle . — Stillschweigend, wenn der Beklag¬

te auf die Requisition binnen der gesetzlich bestimten Zeit

nicht antwortet , oder sich auf die bey dem Reichsgerichte

H Ein Hauptwerk bey dieser Materie ist : Benjamin
Ferdinand Mohl Versuch eines Systems der Gerichtsbar¬
keit des kaiserlichen Sicichskammergerichts . LH . 1 . u - a . Lübing.
r/Si . 8.
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gegen ihn erhobene Klage , ohne die Einrede der Austragr

vorzuschühen , einläßt . In allen diesen Fällen ist die Ge¬

richtsbarkeit der höchsten Reichsgerichte ohne Anstand ge¬

gründet . Es kann aber auch , wie bereits vorhin bemerkt

ist , eine bry einem Austrägsslgericht anhängige Sache an

die Reichsgerichte gezogen werden , wenn hier die Justiz,
es sey nun durch den Beklagten , oder den '

Richter selbst

verzögert wird . Doch müssen in diesem Falle zuvor Pro-

motorialschreiben , d . h . Befehle an den Austrägalrichter

erlassen werden , der beschwerenden Parkhey binnen einer

gewissen Frist Justiz zu verwalten . Gewöhnlich werden

diese Befehle , wenn wiederhohltr Beschwerden über Verzö¬

gerung der Justiz einlaufen , ein - auch wohl zwsymal wie-

derhohlt . Bleiben aber auch diese .fruchtlos , so wird als¬

dann die gebetene Citation über verweigerte Austrägaljustiz

ohne Anstand erkannt / und dadurch die Sache selbst an das

Reichsgericht gezogen . Endlich giebk es aber auch meh¬

rere Fälle , in welchen das Recht der Ansträge entweder

nach der Natur der Sache, oder vermöge beso » de-

rer Constitutionen, gar nicht Statt hat , und in wel¬

chen daher die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte sogleich . in

der ersten Instanz gegründet ist.

§ - - 85 .

Zu den Fällen der ersten Art gehören I ) alle Fiscal-

sachen . Sobald der Fall eintritt , daß der Reichs - Fiscal

Klage gegen einen Neichsstand erhebt , so kann sich derselbe

nicht auf das Recht der Austräge berufen . Denn Klagen

dieser Art werden in der That im Namen des Kaisers an¬

gebracht , und wie könnte diesem zugemuthet werden , einen

Fürsten oder Masert erst über die Ansträge zu ersuchen?
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Ueberdem klagt der Fiscal auf eine Strafe, und ein sol¬

ches Gesuch kann bey keinem Schiedsrichter angebracht

werden ? Man hat daher von Anfang an nicht das min¬

deste Bedenken gehabt , den Grundsatz aufzustellen , daß in

dergleichen Fiscalsachen die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte

vollkommen gegründet sey *) .

l !) Landfriedensbruchssachen. Daß in derglei¬

chen Sachen das Recht der Ausrräge nicht Statt finden

kann , ist sehr einleuchtend , denn das Neichskammergrcicht

wurde ja eben deswegen errichtet , um den Landfrieden zu

handhaben * *) . Ueberdem klagt in dergleichen Fällen ge¬

wöhnlich auch der Fiscal , und es wird das Gesuch theilS auf

Abstellung der Gewaltrhätigkeiten , theils auf eine Strafe

gerichtet . Wie viele Zeit würde nicht ferner über die Be¬

stellung des Auskrägalgerichts hingehen , und wie nachthei¬

lig könnte diese Verzögerung sowohl dem beleidigten Theil,

als oft den Benachbarten werden . Endlich muß in derglei¬

chen Sachen dem Beleidigten auch mit Strafbefehlen die

Waffen niederzulegen und alle Gewaltrhätigkeiten sofort ab¬

zustellen , schleunig zu Hülfe gekommen werden . Solche Be¬

fehle kann aber kein Austrägalgericht erlassen , diese haben

vielmehr bloß mit der Erörterung und Entscheidung streiti¬

ger Rechtssachen zu thun.

Mit Recht erinnerte daher Maximitan I . bey der

Nevidirung der K .G . O . , daß überhaupt in allen Sachen,
wel-

*) K .G .O . LH . -r. Tit . 20.

In dem Landfrieden von 149; . §. 6 . hieß es daher : Mag
und soll - K . R . und Äammergcricht allezeit auf Anrufen
der Beschädigten oder Bekriegten , oder auch von Amtsw e-

gen, wider die Uebcrfahrer und Fricdbrecher, wie recht , pro-
redire » .
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welche Gewaltthätigkeiten beträfen , oder welche so liquid
wären , daß cs keiner weitläustigen Untersuchung bedürfte,

vielmehr sogleich mit Befehlen der Anfang gemacht werden

könnte , die Austräge nicht Statt finden dürften . Allein

die Stände verlangten damals das Gegentheil und so ge¬

schah es , daß grade das Gegentheil von dem , was der

Kaiser erinnert hatte , in die K . G . O . gesetzt wurde-

§ . 286.

In der Folge fand man jedoch für nöthig von den zu¬

erst aufgestellten Grundsätzen wieder abzugehen , und durch

einzelne Verordnungen zu bestimmen , daß noch in mehrertt

Fällen das Recht der Austräge nicht Statt finden , sondern

vielmehr mit Vorbeygehung der Austrägal - Instanz die Ge¬

richtsbarkeit der Reichsgerichte gegründet seyn sollte . Dies

geschah zuerst in Sachen streitigen Besitzes Unter un¬

mittelbaren Mitgliedern des Reichs , durch den R . A . von

1512 . Befindet fich jemand in dem Unstreitigen Besitz ei¬

ner Sachs , und erwirb darin von dem andern gestört , so
kann er sich in demselben schützen . Braucht der andre Ge¬

walt , so qualifirirt sich die Sache zu einem Landfciedens-

bruch , und bann ergiebk sich aus dem vorhergehenden , daß

eine solche Sache sofort an die Reichsgerichte gebracht wer¬

den kann . Ganz anders ist aber der Fall beschaffen , wenn

der Besitz selbst streitig ist , lwentt ein jeder behauptet,

sich in dem Besitz zu befinden , und deshalb einige wahr¬

scheinliche Gründe angeben kann . Wirb in einem solchen

Fall Gewalt gebraucht , so ist dies kein Landfciebensbruch,

denn es ist ja erlaubt sich selbst in dem Besitz zu schützen,

aber es entsteht doch daraus eine Fehde , mithin «ist es we¬

nigstens so gut , als ob der Landfriede gebrochen wäre . Aus

Zweiter Bans . ^ Dd
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diesem Grunde wurde im Z . 151, . verordnet , daß kn der?

gleichen Fällen das K . G . den streitigen Besitzstand untersu-

chrn und diesen einstweilen reguliren sollre , worauf alsdann

die Sache bey einem Austrägalgerichk ferner ausgeführt

und entschieden werden könne . Sind also die etwa schon

angefangenen Thärlichkeiken abgestellt , oderjisi die bevorste¬

hende Gefahr derselben abgewendet , so gehört die fernere

Verhandlung vor die Austräge . Diese Constitution hat

zwar in der Folge verschiedene Veränderungen und Ver «
'

Mehrungen erlitten , allein in der Hauptsache ist sie doch ge ->

blieben *) .

Ferner gehören hieher a ) Pfand rings - und Arrest»

sach en . Pfändungen sind zwar nach teutschen Rechten er¬

laubt , und es ist darin bestimmt , wenn der Besitzer einer

Sache den Störer seiner Rechts dadurch , daß er ihm

etwas von seinen Sachen zum Unksrpfande nimmt , zur Ge»

nugthuung zu zwingen sucht . Allein man dehnte diese Be,

fugniß in den ältern gewaltthät ' gen Zeiten öfters über die

Gebühr aus . Bald wurden unter diesem , bald unter jenem

Vorwände Pfändungen vsrgenommen , ja bey entstehenden

Streitigkeiten mehrmals unschuldige U -nerthanen an ihren

Personen und Gütern verstrickt . Besonders geschah es

auch nicht selten , daß man den andern pfändete , um sich

den Schein zu geben , als wenn man von ihm in den Besitz

seiner Rechte gestört wäre , in der That aber , um sich da«

durch ein neues Recht zu erwerben . Solche Pfändungen

waren nun freylich nicht , als Landfriedensbruch zu betrach¬

ten , aber sie näherten sich doch demselben mehr oder weni,

Die neueste und beste Schrisr über diese Materie ist !des
Hrn . Hosgerichts - Assessor Da » z Oisguistriv eoMiicurioms imxe«
rli ,'xeeislls luxer Initial » xollcillcme . LcuttAsräiLe 1x8s . 4.
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ger und leicht konnte daraus ein Fciedensbruch entstehen.
N :u diesem Uebel vorzubeugen , ward ebenfalls eine eigne

Verordnung gemacht , und darin bestimmt , daß der Ge«

pfändete sich sogleich mit Vorbeygehung der AuSträgal - Jir«

stanz an das K -G - wenden , dieses dem Pfänder die Re¬

stitution oder Loslassung der Gefangenen bey Strafe anbe«

fehlen , und die Gründe der Pfändung summarisch unter«

suchen könne . Fast gleiche Beschaffenheit hatte es mit den

eigenmächtigen Arrestirungen , weshalb auch derentwegen
eine eigne Constitution erging . Die Hauptsache , weswegen
die Pfändung oder Arrestirung geschehen , muß indessen bey
einem Austrägalgericht angebracht und ausgeführt werden.

Ueberhaupr aber finden z) die Austräge nicht Statt,
sobald s ) die Sache so beschaffen ist , daß das Unrecht
des Beklagten völlig evident ist , und dessen Thathand«
lungen sich auf keine Weise rechtfertigen lassen , » der b) daß
durch dar geklagte Factum dem anrusenden Theile eine
solche Beschwerde zugefügt würde , die nach begangener
Thal nicht wieder zu repariren wäre , oder c) das Factum

zum Nachrheii des Staats gereicht , oder aber ö) die Sache
keinen Verzug leidet . Tritt einer dieser Fälle ein *) , so

Dd -

*) Dies sind die berüchtigten sogenannten vier Fälle , in weh
chcn unbedingte Strafbefehle erkannt werden können . Gewöhn«
sich glaubt man , daß der erste Fall der Hauptfall sey , und daß
, n Ansehung der drey übrige» kein unclausulirtes Mandat statt
finde , wenü nicht auch bei) ihnen jedesmal eine nicht zu recht¬
fertigende That mit eintrete , Run ist zwar richtig , daß der
zweyte und vierte Fall allezeit der Natur der Sache nach , eine
nicht zu rechtfertigende Handlüng zum voraus setzen .; alle!» es
tritt doch der große Unterschied ein , Laß diese keinen so strengen
Beweis erfordert , als wenn man sich blos allein auf den ersten
Fall stützt. Zn Ansehung des dritten Falls ist aber eine schon
an sich nicht zu rechtfertigende Thgt nicht jedesmal , Ilvthwrndig
erforderlich.
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bedarf es nicht erst einer Erörterung der Sache , sondern
es kann gleich mit einem unbedingten . Strafbefehl , von
dem Unrecht abzustehen , der Anfang gemacht werden.
Solche Befehle kann kein Schiedsrichter erlassen , folglich
ist hier die Gerichtsbarkeitder Reichsgerichte gegründet.

Ferner cesstrcn 4) die Austräge wegen des Zusam,
menhangs, (covtineritla) oder derVerbiudung (con-
nexitss) mehrerer Sachen . Jener Fall tritt ein , wenn
eine Klage gegen mehrere angestcllt werden muß , denen
entweder das Recht der Austräge auf verschiedeneArt zu,
steht , z . V . ein Fürst und ein Graf , oder aber , wenn nur
der eine reichsunmittelbar, der andre aber mittelbar ist,
z . B . es wird gegen einen Fürsten und eine Landstadt ge»
klagt . Hier bleibt nichts anders übrig , als entweder wegen
ein und derselben Sache mehrere Klagen an verschiedenen
Orten anzustellen , oder sich sofort an den gemeinsamen
höhern Richter zu wenden .

' Jenes würde zum größten
Nachtheil des Klägers gereichen , man hat daher dieses
verordnet. — Hievon ist aber die Verbindung mehrerer
Sa .chen wohl zu unterscheiden. Diese erfordert zwar zwey
voneinander unterschiedene Sachen , von denen jedoch die
eine nicht füglich ohne die andre verhandelt und beurtheilt
werden kann . Ist daher die eine bereits bey einem Reichs»
gerichte anhängig , so zieht sie die andre ebenfalls nach sich,
und der Beklagte kann sich alsdann nicht auf das ihm
sonst zustehende Recht der Austräge berufen . Man setze
z . D . den Fall , ein Fürst macht einem Prälaten die Un,
Mittelbarkeit streitig , und darüber ist ein Proceß bey dem
Reichskammergericht anhängig. Während der Dauer des¬
selben verlangt der Fürst , daß in den -zur Prälatur gehört,
gen Ortschaften geläutet werden soll , weil einer aus seiner



r . C . 5 - A. V . d . kaiferl . Gerichtsb . üb Unmittelb . 421

Familie gestorben ist. Hierüber entsteht ein neuer Proceß,

so ist derselbe als ein aus jenem entspringender Nsbenpunct

zu betrachten , der ohne die Hauptsache nicht wohl ecSrtert

werden kann . Er gehört daher gleichfalls vor das Gericht,

bey dem diese anhängig ist , und der Prälat hat deshalb

Nicht nölhig den Fürsten über die Austräge zu requiriren.

Eben so verhält es sich ; ) , wenn Wittwen , Unmün»

dige und andre eines besonder » Mitleids würdige Personen

einen Neichsunmittelbaren belangen wollen . Zwar ist dies

ausdrücklich in keinen ? Nsichsgesetze enthalten , allein da

in dem Römischen Rechte verordnet ist , daß dergleichen

Personen sich sogleich , mit Vvrbeygehung der ersten In¬

stanzen , mit ihren Klagen an den Kaiser , als den höchsten

Richter wenden können , so hat man geglaubt , daß man

davon Anwendung auch auf das Recht der Austräge ma¬

chen könnte , und daß also diese in dergleichen Fällen nicht

Statt fänden.

Ausserdem giebt cs auch verschiedene Sachen , welche

ihrer Natur nach nicht zur Erörterung für eine Austrägal-

iustanz gezogen werden .können . Dahin gehört - 1 ) der Fall,

wenn jemand sich durch einen Eyd anheischig gemacht hak,

nicht zu klagen , gleichwohl gern eine Klage gegen einen

Reichsrmmirtrlbarm erheben möchte , und daher um Ent¬

bindung von dem geleisteten Eyde nachsucht . Heutiges

Tags wird stch dein solcher Fall zwar nur selten ereignen,

desto häufiger geschah es aber in ältern Zeiten , daß einer

den andern gefangen wegführte und ihn nicht eher wieder

los ließ , bevor er sich nicht eydlich anheischig gemacht hatte,

daß er sich weder mit noch ohne Recht rächen wollte.

Um von diesem Eyde , in so fern ihm dadurch der Weg

Rechtens versperrt war , entbunden zu werden , konnte man

Dd z
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sich an kein Austrägal , sondern nur an em Reichsgericht
wenden . Ferner gehören hi

'
eher 2 ) Aufforderungen zur

Klage aus der I >. llistämari , oder 6 coutsnllat . Derglei¬
chen Aufforderungen müssen nicht sowohl bry dem ordent¬
lichen Richter des Klägers in der Hauptsache , als vielmehr
bcy dem des Beklagten , der in dem Provocationsproceß
der Kläger ist , angebracht werden . Hier läßt sich der Fall
nicht denken , daß die Provokation bey einem Austrägalgs-
richt geschehen könnte , die Hauptsache kann jedoch dahin
verwiesen werden.

UebrigenS versteht es sich gewissermaßen von selbst,
daß Sachen willkührlicher Gerichtsbarkeit , wenn z . B.
jemand ein Testament gerichtlich niederlegen will , nicht vor
die Austräge gehören . Hingegen steht es unmittelba¬
ren Partheyen ftcy , in ihren Streitsachen auf das Kam¬
mergericht zu compromitiren. Dem ersten Anblick
nach scheint dieser Fall nicht von dem verschieden zu ftyn,
wenn der Beklagte den AuSträgm entsagt . Allein es ist
allerdings ein großer Unterschied zwichcn bsyten , besonders
aber in Ansehung der Verfahrungsart . Dis Sache wird
nicht , wie sonst gewöhnlich ist , in den Audienzen und de»
einzelnen Senaten verhandelt und entschieden , sondern cs
werden alle Schriften in der Kanzler ) übergeben , und dem
Grgentheil durch besvndre Dekrete mirgetheilt . Die Sitzun¬
gen dürfen nicht wahrend der gewöhnlichen Rathsstunden
gehalten werden , alle Berathschlagungsn geschehen im
vollen Rath und es muß für diese ausserordentliche Be¬
mühung besonders bezahlt werden . Daß dergleichen Falls
sehr selten sind , bedarf wohl kaum einer Erwähnung,



' Sechster Abschnitt.
Don

der reichöständischen Gerichtsbarkeit und deren Subor/

o wie der Kaiser der höchste Richter in dem Reiche ist,

so ist es auch ein jeder Neichsstand in seinem Lande. Es

ist unstreitig , daß die richterliche Gewalt vollkommen

und einen wichtigen Theil derselben auömache . Indessen

folgt daraus nicht , daß der Fürst in Ansehung derselben

stets völlig ftcye Hände habe . In Ländern , wo Landständs

sind , tritt oft eben das ein , was von der oberstrichterlichen

Gewalt des Kaisers gesagt ist. So kann z . B . der Fürst

ohne Vocwissen und Einwilligung der Landstände keine neue

Landesgerichte errichten. Dem Herzog von Meklenburg

wurde es daher von dem R . H > R . zur Pflicht gemacht,

wegen Besetzung des aufzurichkenden Ober - Appeklativnsge»

richts sich mit derRitter- und Landschaft zu vereinbaren.

Eben so ist das Tribunal zu Celle mit Zuziehung der Han«

növerschen Landstande errichtet. Nicht selten nehmen auch

die Landstände an der Besetzung , vorzüglich der Hofgerichte

Theil , so daß ihnen entweder ein Präsentationsrecht zusteht,

oder daß der Fürst aus dem Mittel der Landstände einige

Beysitzer ernennen muß . Noch weniger Hst es Zweifel,

daß die Landstände , wo sie an der gesetzgebenden Gewalt

Theil nehmen , Hey der Abfassung einer nenen allgemeinm

dinaüon unter die Reichsgerichte,

§ . 287.

in der Landeshoheit der Neichsstande gegründet sey,

Dd 4
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Proceßordnung concurriren . Doch dies gehört mehr zur
gesetzgebenden , als ' zur gerichtlichen Gewalt.

Indessen kann man doch auch hier sagen , daß die
richterliche Gewalt im Lande zu den Nsssrvatrechten des
Fürsten gehöre , und daß dieser die Quelle der Gerichtsbar¬
keit in seinem Lande sey . Wenn gleich die Landftäude an
der Besetzung der Gerichtshöfe Theil nehmen , so sprechen
doch bisse blos im Namen , oder unter Autorität des Für¬
sten , und Niemand kann sich nach richtigen allgemeinen
Grundsätzen ohne ausdrückliche , oder stillschweigende Ein¬
willigung des Fürsten reine Gerichtsbarkeit im Laude an»
maßen.

§. r ? 8.

In den einzelnen Reichslanden giebt es nicht blos eine,
sondern mehrere Instanzen , eine höhere und eine niedere,
pon denen diese jener untergeordnet ist . Die niedere , oder
erste Instanz tritt entweder auf dem Lande , in Ansehung
Per Bauern und aller Landbewohner , welche nicht Schrift-
oder Kanzleysässig sind , ein , oder in den Städten in Anse¬
hung der Bürger und überhaupt der Bewohner derselben,
wofern diese nicht einen besonders befreyten Gerichtsstand
haben « Auf dem Lande wird die Gerichtsbarkeit entweder
von dem Gutsbesitzer durch eigne Gerichkshalter , oder von
einem fürstlichen Beamten verwaltet ; in den Städten aber
von dem Stadrmagistrat . Gewöhnlich hat in demselben
ein fürstlicher Beamter , der Gerichtsschultheis , Schulze,
Woigt , Sladtrichtcr rc. heißt , den Vorsitz . Zuweilen ist
dies aber auch nicht der Fall , und alsdann hat der Magi¬
strat die Gerichtsbarkeit entweder allein und ausschließlich *)

Es gicbt indessen auch Städte , in welchen der Stadtma,
Kistrat gar keine Gerichtsbarkeit , sondern blos Verwaltung dxx
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oder in Concurrsnz mit einem fürstlichen Beamten , so daß

ein jeder die Wahl hat , ob er seine Klage gegen einen Bür¬

ger bey diesem , oder bey dem Stadtrath anbringen will .
'

§ - 289.

Von diesem Untergerichtsn kann ein jeder , der stch durch

ihre Erkenntnisse beschwert zu seyn achtet ,
' an die höher»

Landesgerichte appelliren . In Ansehung derer , welche vor

jenen Gerichten ihren ordentlichen Gerichtsstand haben,

machen diese die zweyre oder höhere Instanz aus . Ausser¬

dem ! sind sie aber auch noch , als die erste Instanz der Land¬

stände , Schriftsassen und sw. stlichen Beamten zu betrachten.

Sie verwalten die Gerichtsbarkeit im Namen und unter

Autorität des Regenten , es fty nun , daß sie in ihren

Ur .teln und Bescheiden den Titel desselben gebrauchen , oder

nicht.

Der Ursprung dieser höhern Landesgerichte ist der Re¬

gel nach erst in dem scchszehnten Jahrhundert zu suchen.

Vorher saß der Fürst in Streitsachen seiner Ritter , Prä¬

laten und Städte selbst zu Gericht , oder ernannte dazu

einen Stellvertreter , der gewöhnlich der Hofrichter hieß.

Ritter und Prälaten waren die Beysiher dieser Gerichte,

und nachdem das römische und kanonische Recht immer

mehr in Gang gekommen und dadurch der ehmalige Proceß

sehr verändert war , hatte man auch Doctoren in k>iese

Gerichte gezogen , Allein es hakte damit eben die Bewände

Dd 5

nieder » Policey und der Stadtgüter hat . Diese sind jedoch im

Zweifel chmals Dörfer gewesen , oder erst in neuern Zeiten an?
gelegt.
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ruß , als mit dem Reichshof - oder dem Fürstengerichts , das

heißt , es waren noch keine beständige Beysitzer angestellt,
und die Gerichte hatten noch keine collegialische Verfassung.
Nachdem aber das Kammergericht errichtet war , so ahmte
man in den mehrsten , besonders in den mit Landständen

versehenen Ländern , diese Einrichtung nach , und errichtete
nach dem Muster desselben eigne Hofgerichte . Sie wurden

besetzt mit einem Hsfrichter und einer gewissen Anzahl Bei¬
sitzer. So wie der Kammerrichker ein teukscher Fürst,
Graf oder Freyherr seyn sollte , weil er über teutsche Für,

sien und Grafen zu richten hatte , so sollte auch der Hvfrich-
ter ein im Lande gebohrner und begüterter Ritter seyn , da¬
mit auch hier die ehmalige Verfassung , daß ein jeder von

feines Gleichen gerichtet wurde , beybehalten werden könnte.

Das Kammergericht bestand aus Rittern und Doktoren,
von denen jene der einheimischen Gebräuche , diese der frem¬
den , oder wie man vielmehr damals sagte , der gemeinen

beschriebenen kaiserlichen Rechte kundig seyn mußten ; eben

bas findet man auch in den ersten Zeiten bsy den Landes,

Hofgerichten , und hie und da hat sich die ursprüngliche Ein¬

richtung sogar noch dergestalt erhalten , daß sich in den

Hofgerichten zwey Bänke , eine adliche und eine gelehrte,

finden . An der Besetzung des Kammergerichts nahmen
die Reichsstände Theil und es kam bald dahin , baß sie

auch für dessen Unterhalt sorgen mußten . Warum sollten

also die Landsiände von der - Besetzung der Hofgerichte aus¬

geschlossen und von der Unterhaltung derselben befreyl seyn?
Nun mußten aber auch die Hofgerichte eine Pryceßordnung

haben . Was sollte man sich jedoch lange damit den Kopf

zerbrechen . Man hatte ja die Kammergerichtsordnung,

auf deren Abfassung dir Stände allen Fleiß verwandt hat«
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ten . Urberdem war im sechszehntsn Jahrhundert nichts

gewöhnlicher , als daß die Fürsten solche Männer , welche

sine Zeitlang Beisitzer am Kammergsricht gewesen waren,

in ihre Dienste als Kanzler zogen . Diese waren einmal

des kammergerichtlichen Protestes kundig , und so war er

denn kein Wunder , wenn man die Hofgsrichksordnungen

von der Kammergerichtsvrdnung copiirte . Selbst in den

Gesetzen ward es verordnet ' , daß bey den Hofgerichten , wo

dies noch nicht geschehen fey , der kammergerichtliche Proceß

eingesührt werden sollte *) .

Die Hofgerichte waren also jetzt in den einzelnen

NeichSlandern das , was das Kammergeiicht im Reiche

war . Ausserdem hatten aber auch die Fürsten , wir die

Kaiser , noch besondere Räche , deren sie sich in Sraats-

Lrhns - und Gnadensachen bedienten . Lange hatten sie sich

blss mit einem Kanzler begnügt , allein die Geschälte ver¬

vielfältigten sich nach und nach so sehr , daß man auch nock-

andre Räche annehmsn mußte . Auch mit diesen hatte es

die Bewandniß , als mit den kaiserlichenHvfräthen . Näthe

gab es wohl , aber noch keine Rathscollegia. Endlich

entstanden aber auch diese. Da der Kanzler an ihrer

Spitze stand , so erhielten sie öfters den Namen der Kanz-

leyen, zuweilen würde ihnen aber auch die Benennung

Hofrath oder Regierung, auch wohl fürstliche

Nathsstube zu Dhril . Mit Zustizsachen hatten sie

nichts zu thun , dazu waren die Hofgerichte . Doch bald

Dcp . Absch . von 1600 . j . i ; . I . R . A . f . i; 7- Außer
den oben S > ? i 6. Not . *) angeführten Schriften sehe man auch
Bernh . Gottl . Huldr . Hellfelds Geschichte der lande »-
Herr! , höchsten Gerichtsbarkeit und der Hofgerichte in Sachsen-
besonders des Hofgerichts zu Jena . Jena 1782. 8 ,
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gieng es auch hier , wie am kaiserlichen Hofe . Die Colle¬
gia fiengen an sich ebenfalls in Justizsachen zu mischen , wo¬
raus oft große Differenzirn mi 't den Hofgerichtsn und selbst
den Landständen entstanden . Eben der Streit , der zwischen
dem Kaiser und den Reichsstanden wegen des kaiserlichen
Hofraths geführt wurde , wurde nichr selten zwischen den

Fürsten und ihren Landftänden über die Einmischung der

Hofrathscollegien in Jnstizsachen geführt . Man war so
unbillig , sich das anzumassen , was man dem Kaiser bestritt,
und da dieser zuletzt den Sieg über die Neichsstände davon
trug , so läßt sich leicht erwarten , daß auch diese über ihre
Landsiände gesiegt haben werden . Genung , jene Nathscol-
legien wurden nun auch großentheils , wie die Hssgerichte,
Gerichtshöfe . Sie erhielten eine concurrirende Gerichtsbar¬
keit mit diesen und behielten ausschließlich Criminal - Lehns-
Grärrz - und andre in die Neservatrechte des Fürsten einschla¬

gende Sachen . Aber freylich verlohren sie dagegen auch

späterhin die Behandlung der eigentlichen Staats - und

Gnadensachen , wozu nun eigne geheime Nathscollegia er¬

richtet wurden.

§ . 2AY.

Die HSHcrn Landesgerichte stellen also die Person des

Laudesherrn vor . Von ihren Erkenntnissen kann man da¬

her , wenn man sich dadurch beschwert zu seyn erachtet-

unmittelbar an die Reichsgerichte appelliren . Dies geht

jedoch nicht ohne Einschränkung an . Es giebt Sachen , in

welchen überall keine Appellation an die Reichsgerichte statt .

findet . Dahin gehören Criminal *) und geistliche Sachen.

Mas wollte dahey herauskommen , wenn auch von peinli-

R . A . vcn i ?; o . §. § <; . K . G . O . Lb . 2 . Lit . 28 . st.
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lichen Urteln am die Reichsgerichte appellirt werden könnte?

Dann würden rnzr selten Verbrechen bestraft werden kön¬

nen , weil die ungeheure Menge derber - den Reichsgerich¬

ten anhängigen Prscesse es nicht gestatten würde , sofort

die Criminalsachen abzuurreln . Zn diesen und geistlichen

Sachen , wovon in der Folge noch besonders gehandelt wer¬

den wird , ist also die Appellation überall nicht erlaubt,

wohl aber in allen andern Sachen , welche nicht in dies«

Claffe gehören *) .

Damit jedoch die Reichsgericht « nicht zu sehr mit Pri-

vatstkchen der Unterthanen überhäuft werden möchten , fieng

man bald an , eine gewisse Summe festzusetzen , derentwegen

man beschwert seyn mußte , wenn die Appellation statt fin¬

den sollte . Anfangs bestimmte man sie im Z . 1521 . auf

; o Gulden , allein man erhöhte dieselbe von Zeit zu Zeit,

so daß sie jetzt nach dem I . R . A . § . nr . sich auf 600 Gul¬

den oder 400 Thaler Capital , oder sechszehn Thaler jährli¬

cher Einkünfte belaufen muß . Nur in Ansehung derer,

welche eydlich erhärten können , daß ihr Vermögen sich

nicht über rooo Gulden beläuft , wurde die bis dahin üblich

gewesene Appellationssumme von zoc > Gulden beybehal-

ren **) . Hiebey ist cs aber nicht genug , wenn der Gegen,

stand des Streits anfänglich über 400 Rhl . betragen hat,

sondern es kommt lediglich darauf an , ob jemand wegen

dieser Summe wirklich beschwert worden ist . Gesetzt also.

Rach dem römischen Rechte gicbt es zwar mehrere in¬

appellable Sachen ; allein das in Teutschland ebenfalls als ge¬

meines Recht geltende canonische Recht begünstigt die Appella¬

tionen ungleich mehr . Daher kommt es , daß von unfern Ge¬

richten manche Appellation jangeuommen wird , welche nach denk

römischen Recht verboten ist.
*») I . N . A.
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«s klagt einer gegen den andern wegen einer Schuld vött
iooc >>Nthl . und hievon werden ihm nur 800 Nthl . zuerkannt;
so kann er von diesem Erkenntniß nicht an die Reichsgerich¬
te appelliren , weil er nur um - oa Rchl . durch dasselbe de,
schwrrt ist.

Man hat in neuern Zeiten es verschiedentlich in Vor¬
schlag gebracht , diese gesetzliche Summe anderweit zu
erhöhen , allein es ist deshalb noch nichts zu Stande ge¬
kommen. Dies rührt unstreitig mit daher , weil sehr viele
einzelne Reichsstände noch besondre kaiserliche Appellations-
Privilegien haben , wodurch schon eine höhere Summe be¬
stimmt ist . Sie haben daher kein Interesse bey einer an-
derweiten Erhöhung der '

gesetzmäßigen appsllablen Sum¬
me , folglich treiben sie die Sache nicht gehörig . Diese be¬
sonder Appellationsprivilegien sind gewöhnlich schon in
Litern Zeiten , da man einen andern Münzfuß hatte , er-
thriit , oder es ist die Bestimmung nach Goldgulden ge¬
schehen . Es entsteht daher die Frage , wie jetzt die Be¬
rechnung zu machen sey ? So viel ist gewiß , daß z . B.
izoo Gulden nach dem Leipziger Fuße , 2000 Gulden nach
Cvnventionsgeld betragen . Billig sollte daher , wenn das
Privilegium zu einer Zeit ettheilt ist , da man den Leipziger
Münzfuß hatte , und dasselbe auf 18 -00 Gulden lautet , die
Äppellakionssumme nunmehr in Csuv .ttionsgeld roov Gul¬
den betragen , und eben sö müßte auch selbst die gesetzliche
Summe danach höher berechnet werden *) . Allein nach
der Praxis geschieht dies nicht , und nach dieser wird auch
nur der Goldgulden zu zwey Gulden Rheinisch gerechnet.

*) Man s. hierüber Ltsrek lls lumms sppsllabili rite com-
xursnäs . Lisllss 1778»
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Sodann giebt es aber auch noch Appellationsprivkle,

gim , wodurch einige Gattungen von Sachen für

inappellabel erklärt werden . Dergleichen Privilegien haben

vorzüglich einige Reichsstädte f welche eine starke Handlung

treiben . Da Merkantil und Wxchselsachen besonders einen

schnellen Gang erfordern , der bey den Reichsgerichten nicht

zu erwarten steht , so pflegen dergleichen Sachen alsdann

gewöhnlich für inappellabel erklärt zu seyn . Außer den n a-

rrientiich bestimmte » Sachen bleibt indessen die Appella,

rion an die Reichsgerichte . Doch haben auch einige Reichs»

ständePrivilegien , wodurch alle Appellation an die Reichs,

gerichle aufgehoben ist . Man nennt sie unbeschränkte

Appellationsprivilegien , so wie jene , nach welchen nur eine

höhere Summe zur Appellation erfordert wird , oder nach

wclchen nur in Ansehung einiger Gattungen von Sachen

die Appellation aufgehoben ist , beschränkte genannt

werde » .

Nach der gvldnen Bulle Cap . n . §. z u . f . haben

alle Kurfürsten das Recht , daß von ihnen nicht an den

Kaiser appellirt werden darf . Allein damals existiree noch

nicht das Reichskaw .mergericht . Bey dessen Exrichkung

glaubte man daher auch nicht , daß jene Verordnung der

G . B . auf dieses anwendbar sey , und so wurde denn aus

den Kurfürstlichen Ländern eben so gut , als aus andern

teutschen Neichslanden an das Kammergsricht appellirt.

Kursachsen machte zuerst den Versuch , dies wieder abzu-

stellsn . Zwar konnte cs nicht mit seiner Berufung auf dir

G - B . durchdringen , allein es erhielt doch im I . 1559. eil»

eignes kaiserliches Privilegium , wodurch die Appellationm

für die Zukunft aufgehoben wurden . Brandenburg suchte

und erhielt nunmehr iyt Z , i ^ zä . ebenfalls ein solches
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Privilegium , und so wurden sie nach und nach allen Kur«
fürsten zu Theil . Inzwischen haben auch einige Fürsten
dergleichen unbeschränkte AppsllationSprivilegien . Würtem,
berg erhielt es schon bey seiner Standescrhöhung , die
Krone Schweden in Rücksicht auf ihre teutsche Besitzun¬
gen durch den westphälischen Frieden , Hessen - Kassel *)
von K . Carl Vll . , und Hessen » Darmstad r von
Franz I . Bey Gelegenheit der Teschenschen Friedensver¬
handlungen wurde ein gleiches Privilegium dem Hause Met¬
ten bürg zugesichert . Kaum ward dies aber bekannt , als
die Meklenburgische Landstände darüber Vorstellung thaten.
Die Sache kam hierauf zur gerichtlichen Erörterung bey dem
Ncichshofralh . Dieser verwarf zwar den n . Apr . 1781.
den erhobenen Widerspruch der Landstände , allein er nahm
doch verschiedene Sachen , besonders solche , wobey das
herzogliche Interesse im Spiel war , aus, , als in denen
nach wie vor die Appellation gestattet seyn solle. Hiemit
war der Herzog nicht zufrieden . Er wandte sich daher im
Z . 1790 . an das Kurfürstliche Collegium und erklärte !, daß
er von einer so unvollständigen als subordinirken Bewilli¬

gung lieber gar keinen , als 'einen so nachrheiligen und un¬
widerruflichen Gebrauch machen wolle . Das Kurfürstliche
Collegium begnügte sich indessen diese Sache in sehr allge¬
meinen Ausdrücken dem Kaiser zu empfehlen **) . Bis jetzt
ist daher dies Privilegium noch nicht ausgeferligt und wird
nun auch wohl schwerlich jemals ausgefertigt werden . Hin¬
gegen hatte schon vorher sowohl Pfalzzwey brücken

als

' ) Das Cafselsche. ist neuerlich auch auf die Grafschaft
Hagnau ausgedehnt.

Mau s. m c
'
i u e Gesch- der . Wahlcapit . S . 267 . f.



r . C. 6 . A. V . d. reichsständischenGenchtsb. rc. 4z z

als Kurpfalz , und zwar dieses in Rücksicht auf die Her¬
zogtümer Jülich und Berg im1 . 1764. ein unbeschränk¬
tes Appellationsprivilegium erhalten . .

Diese Veyspiele beweisen' schon , daß noch jetzt der Kai¬
ser das Recht hat , dergleichen Privilegien zu ertheilen.
Die einzige Einschränkung , welche deshalb in der Wahl-
capitulakion *) gemacht ist , geht dahin , daß er dabey
die Nothdurft väterlich beobachten soll, das
heißt , daß er nicht zu frehgebig damit sehn solle . Die
Reichsgerichte haben übrigens sonst alle Appellationsprivile-
gien mit scheelen Augen angesehen , und daher bald unter
diesem , bald unter jenem Vorwand sich Eingriffe in Kiesels
ben erlaubt, Wenigstens hat Man ihnen diesen Vorwurf öf¬
ters gemacht , und deshalb ist ihnen die genaue Beobach¬
tung derselben in mehrern Gesehen zur Pflicht gemacht **)»

§ . - AI . '

So gut es nun aber auf der einen Seite ist , daß man
die Reichsgerichte für allzuöielen Appellakionösachen zu be¬
wahren gesucht , und deshalb eine eigne AppellationssummS
bestimmt hat , so nachtheilig ist , oder kann doch wenigstens
dies für denjenigen sehn , dem eben dadurch die Appellation
abgeschnittcn wird , daß die Summe , derentwegen er be¬
schwert worben , nur geringfügig ist . Dem einen drückt
es «lehr , wenn ihm 800 Nthl . aberkannt werden , als einen
andern, der um 600 Rthl . beschwert wird . Justiz muß dem
Armen so gut , wie dem Neichen verwaltet und es muß bil¬
lig hier nicht der mindeste Unterschied gemacht werden . Man

Art. iS . §. 6.
Osnabr. Fr . Art. § . §. 56 . I . R . A. §. rs ; . W E,

Art. 18 . §. 4.
Zweiter Band, E §
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hat dies ekngesehen , und daher nicht nur , wie/bereits in

dem vorigen Paragraph bemerkt morden ist , in Ansehung

derer , die nicht mehr als 2000 Gulden in Vermögen haben,

die Appellalionssumme auf die Hälfte herabgesetzt , sondern

auch in Ansehung der übrigen ein anderrvetteS Rechtsmit¬

tel der Appellation surrogirt . Wer nemlich wegen Mange!

der erforderlichen Summe nicht appelliren kann , dem steht

es frey ', zu verlangen , daß seine Sache an eine unpar-

theyische Juristeufaculrät oder Schöppenstuhl zum ander¬

weiten Spruch Rechtens verschickt werden muß . Dies will

sowohl der D . A . von r600 . Z . 16 . als der J . R .A . ö - uz»

Freylich sieht man hie und da die Verschickung der Acte«

nichftgsrn . Es geht dadurch , heißt es , viel Geld aus dem

Lande ; auswärtige NechtSgelehrte haben nicht immer die

erforderliche Kenntniß der Landesgesetze , noch weniger sind

sie mit dem Gerichlsbrauche bekannt ; die Acten bleiben

oft . lange aus ; die Proceffe werden dadurch kostbarer u . s.

w . Allein immer ist und bleibt die Actenverschickung eine

wahre Wohlthat , besonders bey manchen Justizcollegien.

Bey dem einheimischen Referenten schleichen sich oft Ent¬

scheidungsgründe ein , die bey dem auswärtigen , dem die

Parkheyen völlig unbekannt sind , wegfallen . Kommt es

bey der Entscheidung der Sache auf besondre Landesgesetze

an , so dürfen diese nur den Acten beygefügt , oder der Ge-

richtsbrauch erwiesen werden . Aber freylich wird oft etwas

für herkömmlich ausgegeben , was nach dem Sprichwort:

hundert Jahr Unrecht ist keine Stunde Recht , dafür nicht

angenommen werden kann . — Ehemals machte man auch

den Facultäten den Vorwurf , daß sie Prediger des De,

spokismus wären ; doch wer war und mußte dies ehmalS

nicht seyn . Jetzt dürsten wohl nur wenige noch in dem
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Rufe stehen , und da man gegen einige Facultäten prote-

stiren kann , so verschwindet auch dieser Vorwurf . Ehe

möchte er manche Negierung treffen ! — Landstäude und

Unterthanen haben immer zu wünschen , daß die Actenver,

schickung bleibt und den Partheyen nicht erschwert wird,

besonders jetzt , da auch in Privatklagsachen dec Unterlhanen

Wider ihre Landesherrschaft die Appellationsprivilegien be¬

obachtet werden sollen *) . Die Actenverschickung ist in der

That ein wahres Palladiumder teutschen bürgerlichen Frey-

heit , das unsrer Verfassung einen sehr großen Vorzug giebk-

und das man daher auf das sorgfältigste zu erhalten suchen

muß . Wird die Verschickung einzelnen Parchryen verwei¬

gert , so können sich diese deshalb an die höchsten Reichsge¬

richts wenden , die sodann dieselbe den Landesgerichren an«

befehlen.

Zn einigen Ländern hat Man es indessen dahin gebracht-

daß die Actenverssndung aufgehshen ist . Das Rechtsmittel

der Revision bleibt zwar , allein die Verschickung fällt fort-

Doch hat matt alsdann auch wohl eigne RevisiousgerichtS

angelegt und dies hat wenigstens den Äortheil , daß bis

Sache aus den Händen des vorigen Richters - der das be¬

schwerende Erkeutttniß gefällt hat , kommt . Ohne den guten

Willen der Landsrände und Unterthanen können jedoch der¬

gleichen Aevistönsgerichte nicht angelegt werden - und eben

sö wenig kann ein Fürst solche Sachen - in welchen dis

Summe groß genug ist , um aii die Reichsgerichte appelli«

ten zu können - an dergleichen Revistonsgerichte verwei¬

sen- Dann würde er ja sich selbst ein Unbeschränktes Ap-
Ce 2

W . C . Art . 19 . 6 . Es wird davon itt dem j . ä- K- aus¬
führlicher gehandelt werden-
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r psllationsprivilegium ettheilen können . ?luch ist es kn der

K -G . O . Th . r . Tit , 28 . § . 2 . ausdrücklich den Ständen

verboten , ihre Unterchanen zu zwingen, daß sie von ih¬

ren Urteln nicht appelliren sollen . Wäre dies auch von den

Partheyen mit einem Eide bekräftiget , so soll doch eine

solche erzwungene Verpflichtung ungültig seyn . Anders

verhält es sich aber , wenn einer , wie es selbst in dieser

Stelle der K . G . O heißt , freywiilig und ungedrun¬

gen sich vorhin der Appellation begeben hätte , dann steht

ihm dis Appellation an die Reichsgerichte nicht mehr offen.

Will also jemand , wenn gleich eine appellable Summe

vorhanden ist , statt der Appellation an die Reichsgerichte,

gegen das beschwerende Eckenntniß lieber das Rechtsmittel

der Revision , oder wie es an einigen Orken heißt , der

Suppliaalion einwenden , und die Accen verschicken lassen,

oder sich an ein vorhandenes Revisionsgericht mit seiner

Beschwerde wenden , und dabey der Appellation entsagen,

im Fall ihm jenes nicht ohne dies gestattet wird , so steht

ihm dies vollkommen srey *) .

Zn Ländern , aus denen vermöge besondrer Privile¬

gien überall nicht an die Reichsgerichte appellirt werden

kann , sind statt dieser eigne Ober - Appeliarionsge-

richte, die jedoch auch zuweilen Nevisionsgerichcr

heißen , errichtet worden . Der Krone Schweden wurde

dieses bey der Verleihung des Appellationsprivilegiums aus,

*H- Da - Geaenthell behauptet indessen, mit sehr scheinbaren
Gründen Hr . Hofrach Hurlebufch in dem Sendschreiben über
die Frage : Ob die in denReichsgesctzcn vcrorducte Revision auch
alsdann Staat finde, wenn die streitige Summe groß genug ist,
um an die .Reichsgerichte appelliren zu kennen . Braunschweig
1784 . in ' 8.
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drücklich in dem westphälischm Frieden zur Pflicht gemacht.

Wenn nun aber gleich dergleichen AppellakionSgerichte statt

der Reichsgerichte , oder um ein Surrogat derselben zu ha¬

ben , errichtet werde » / so kann man doch nicht sagen , baß

sie die Reichsgerichts repräsentüten . Im Gegenthsi ! sind

und bleiben sie landesherrliche Collegia , die im Namen

und unter der Autorität des Landesfürsten in der höchsten

Instanz Recht spreche» .

Wie verhalt es sich aber , wenn ein Neichsstand , der

ein unbeschränktes Appellatisnsprivileginm hat , noch weh»

rere Länder erwirbt , aus denen bisher an dis Reichsgerichte

opptllirt wurde ? Geht nunmehr die Appellation von der

Regierung oder Kanzler ) an das Oberappellativnsgericht,

oder bleibt sie vielmehr an die Reichsgerichte Sffen ? z . B.

Knrpsalz erwirbt Jülich und Berg , Kurbrandenburg die

Markgrafthümec Anspach und Bayreuth ; muß aus diesen

Landen jetzt nach Mannheim, , oder Berlin appellirt wer¬

den ? Nein , es wäre dann , daß das Privilegium auch

ausdrücklich von künftigen Erwerbungen redete . Ist

dies nicht der Fall , so muß um Ausdehnung des Privile¬

giums auf die neu erworbenen Lande nachgesucht werben,

wie dies von Kurbraunschweig
*) und noch neuerlich von

Kurpfalz und Hessencaffel geschehen ist . Das ncmlichs gilt

auch von beschränkten Privilegien , und eben so ist cs nicht

rriaubt , die Appellation von der Regierung des neu erwor-

Eez

' ) Kurbraunschiveig erhielt erst am 20. May 1/47- ein unbe¬

schranktes Appellatioiisprimlegium auf das Fürstcnthum Laueu-

burt , und das Land Hadcln . Es steht in den Annalen der

Wraunschweig - Lüneburgischen Churlqndc vom I,

275 ; . St . i . S . 76, f.
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benen Landes an die Negierung des bereits inne gehabten
zu verweisen.

Noch weniger werden sogenannte Cabiners - Instan¬

zen, oder Appellationen an den Fürsten selbst gestattet«
Die höhern Landesgerichte repräsentiren bereits den Landes,

Herrn , und es taugt nicht , wenn sich der Regent selbst
in die Entscheidung der Rechtshändel mischt *) . Die Reichs?

gerichte gestatten keine Cabinetsinstanzen * *) , und wohl

manchem Lande , daß sie dies nicht thun . Indessen ist da¬

mit nicht zu verwechseln , wenn etwa das Rechtsmittel der

Revision hie und da eine Appellation an den Fürsten ge¬
nannt wird , Dies ist z . B . der Fall in dem Nassau - Dil-

lenburgischen . Findet man sich durch ein Erkennlniß der

Zustizkanzlcy beschwert und ist die Summe nicht groß ge¬

nug , um an die Reichsgerichte appelliren zu können , so ap-
Pellirt man an den Landrsherrn . Diese Appellation kann

indessen nicht als eine Cabinetsinstanz betrachtet werden,
denn dis Sache bleibt nach wie vor in , den Händen der

Iustizkanzley , welche ferner den Proceß instruirt , sodann

aber , wenn die Acten für beschlossen angenommen sind , die¬

selben zum auswärtigen Nechtsspruch versendet.

Zweifelhafter ist es , ob die Vervielfältigung dar

Instanzen in einem Lande erlaubt sey ? Hier ist nicht,

wie vorhin die Rede davon , daß der Fürst Iustizfachen

an sein Cabinet zieht , sondern daß ex noch einen eignen

Gerichtshof anordnet . Einige bejahen diese Frage , an¬

dre verneinen sie . Da diese Vermehrung der Instanzen

i
I Vergl . §. zc-o.

U - - - . Z- sL . sie illiLlm inllsmiorum rmilkipllcrk
rioue , sc iic ssecis vo» Limine» - / »silttiL« LiellÄS 1788 , 4>
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in keinem Neichsgesetze verboten ist , so halte ich die beja¬

hende Meinung für die richtige , jedoch unter der Ein¬

schränkung , daß dadurch den Reichsgerichten kein Eintrag

geschieht , und daß diese Vermehrung den Landcsgrundge-

setzen nicht zuwider ist * ) , oder daß dadurch die Accenver-

sendung nicht eigenmächtig aufgehoben wird . Dies Recht

kann einmal den Nnterthanen nicht ohne ihren guten Wil¬

len genommen werden . Ich schränke mich also blos aus

den vorhin angeführten Fall ein , daß Revisious - oder an¬

dre dergleichen Gerichte errichtet und es einem jeden frey-

gestellt wird , sich an dasselbe , oder an die Reichsgerichte

zu wenden , oder aber die Actenverschickung zu verlangen.

ß . ryr.

Außer den bisher genannten Landesgerichten , giebt es

in den mehrsten , etwas bedeutenden Ländern noch verschie - ,

dene andre Gerichte , die sich thrils noch aus den altern

Zeiten erhalte » habe » , theils erst in neuern Zeiten errich,

tet sind . Sie sind entweder für gewisse Gattungen von

Personen oder von Sachen , welche einen schneller » Gang

der Justiz , als den gewöhnlichen , ja zum Thsil eine be-

sondre Behandlung der Sachen zu erfordern scheinen , er¬

richtet . Dahin gehören die Land - , Rüge - , Meyerdings-

und andre Gerichte dieser Art . Ferner die Kriegs , Forst - ,.

Berg - , Handwerks - , Kauf - , Wechselgerichte , ingleichen

das Hofmarschallamtsgericht , die academischsn Gerichte u . s.

w . Gewöhnlich kann von dergleichen Gerichten entweder

E e 4

*) Die Gründe für und wider diese Meinung f . in der von
dem Herrn Kanzler von Selchow herausgegebcncn Einlei¬

tung in den Reichshofrathsproceß . S . 498-
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überall nicht , oder doch nur an die Person des Landesherm
app -ellirt werden , der alsdann die Sache von einem seiner

Justizcollsgien entweder vermöge,besonder » Auftrags ent¬

scheiden , oder sich von demselben ei» rechtliches Gutachten,
zvie in der Sache zu erkennen sey , erstatten läßt.

§ - - Sr-

Dis Appellation an die Reichsgerichte mag nun aber

beschränkt , oder gänzlich aufgehoben seyn , so lassen sich doch

Fälle gedenken , daß dergleichen Sachen , worin nicht appel-
lirt werden kann , doch auf andre Art an die höchsten Gerich¬

te im Reich gebracht werden können . Es ist Pflicht des Re¬

genten einem jeden unparteyische Justiz verwalten zu las¬

sen und den Lauf der Justiz nicht zu hemmen . Appella¬

tionsprivilegien sehen dies Vertrauen des höchsten Reichs,

richters in den Privilegiirten zum voraus . Macht er sich

desselben unwürdig , so verliert das Privilegium in dem

Fall , worin jenes geschieht , seine Kraft . Wenn daher ein

Gericht , es sey nun aus eignem Antrieb , oder auf Befehl
des Fürsten die Justiz verweigert , oder über die Gebühr

verzögert , so kann der beschwerte Theil sich deshalb an dir

Höchsts , Reichsgerichte wenden , und eine Klage über ver-

sagte
'

oder verzögerte Justiz ( gusrela ösnsZatas vel pro»
traorue iusskiav ) anstellen , der Gegenstand der Sache mag
übrigens so wichtig , oder so geringfügig seyn , als er will.

Ist alsdann die Verzögerung oder Verweigerung gehörig

bescheinigt , so erläßt das Reichsgericht Beförderungs¬

schreiben, spromotoriajes ) die nichts anders sind , als

glsmpfliche Befehle , der sich beklagenden Parthey schleunige
Justiz zu verwalten . Sind die ersten Promotoriaiien frucht¬
los , so pflegen ipohl noch gndertveike HejMrrungsschreihest

r
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erkannt zu werden , wenn aber auch diese nichts helfen,

so wird nun die Sache selbst an das Reichsgericht gezogen.

Auf eine gewisse Summe , die sonst , um eine Sache an die

Reichsgerichte zu bringen , erforderlich ist, wird hiebey nicht

gesehen , denn sonst ließe sich der Fall gar nicht denken,

daß auch aus einem Lande , welches ein unbeschränktes Ap-

pellationsprivilegium hat ; eine Sache auf diese Act an die

Reichsgerichte gebracht werden könnte . Indessen ist doch

auf die Natur und Beschaffenheit der Sache babey Rück»

sicht zu nehmen . In Criminalsachen kann , wie vorhin be¬

merkt ist , überall nicht an die Reichsgerichte appellirr wer?

den , dergleichen Sachen sind daher nicht , wie man Mgt,

devolnble . Ereignet sich also der Fall , daß in Sachen die¬

ser Art die Justiz verweigert oder verzögert wirb , so wer¬

den Strafbefehle die Justiz zu administriren entweder über,

Haupt und im allgemeinen , oder in Ansehung eines beson,

dern Puncts gebeten und erkannt . Dergleichen Mandate

können jedoch auch in devolubien Sachen gebeten und er¬

kannt werden und in diesen sind sie besonders alsdann ge¬

wöhnlich , wenn nur von einzelnen gerichtlichen Handlungen

die Rede ist . So werden z . B . oft manäata äs non äs-

NSMnän transmiiuone aä exteros impartmies , äs con-

csäenäa reviüons , ä ? exe ^ nenäo xropria iuäicata er¬

kannt.

Von dergleichen Klagen über verzögerte oder verweiger¬

te Justiz sind indessen die Nullitätsklagen wohl zu un¬

terscheiden , denn in diesen beschwert man sich , daß von

dem Richter nichkiglich verfahren wird , das heißt , daß

er zwar in der Sache verfährt , aber dabey die Vorschrif¬

ten des Proresses aus den Augen Jetzt . Dergleichen Nui-

ljtätsquereien können sowohl in Civil -, als in Criminalsachen

Cez
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bey den Reichsgerichten angebracht werden , und dies ist
ein wahres Glück . Es muß freylich manchem unbegreiflich
seyn , daß es Richter geben kann , die einem Znquisiken das

Gehör und die Vertheidigung versagen ; die blos sich be-

mühen den Znquistten schuldig zu finden ; die alles das
ununtersucht lassen , was derselbe zu seiner Entschuldigung
und Vertheidigung anführl , die sich nicht einmal um die

Gewißheit des begangen seyn sollenden Verbrechens beküm¬
mern ; die die Iuquisiten so lange martern und peinigen,
bis sie die ihnen vorgelegten suggestivischen Fragen bejahen,
und Verbrechen begangen zu haben gestehen, die nie began¬
gen worden sind ; allein die Erfahrung lehrt es , baß es

solche Unmenschen giebt . Mir selbst sind mehrere Fälle
dieser Art bekannt geworden , die himmelschreyend sind.
Ein gewisses Gericht , welches aus einem abgesetzt gewese¬
nen liederlichen Scribenten , aus einem Förster und Müller

bestand , ließ , ohne daß auf Tortur war erkannt worden,
die Iuquisiten so martern , daß mehrere während der In¬

quisition unter der Tortur starben und doch fehlte eö überall

an der Gewißheit des ecu-Poris äeücr!. — In solchen
Fällen steht es nun jedem frey , sich mit seinen Beschwerden
qn die höchsten Reichsgerichte zu wenden , die denn zwar
nicht die Sache selbst an sich ziehen , aber doch Vorschriften
ertheilen können , wie in der Sache verfahren werden soll.

Uebrigens muß ein Unterschied gemacht werden zwi¬
schenheilbaren und unheilbaren Nichtigkeiten . Sind

sie heilbar , so muß die Nichtigkeitsklage mit der Appella¬
tion verbunden werden und es sind daher die Appellations¬
fatalien dabey zu beobachten. Wegen unheilbarer Nichtig¬
keiten ist dies aber nicht näthig , vielmehr kann in derglei,

chen Fällen binnen dreyßig Jahren die Klage «„gestellt wep
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hm . Aber welche Nichtigkeiten sind heilbar , und welche

unheilbar ? Hierüber war ehemals großer Streit , jetzt ist

aber derselbe durch den I . N . A > § - irr. entschieden . Nach

diesem sind blos solche Nichtigkeiten für unheilbar zu hal¬

ten , welche aus der Person des Richters , der Parthey
oder den wesentlichen . Stücken des Processes entspringen.

Alle andr ? ,, die nicht von dieser Art sind , müssen für heil¬
bar gehalten werden , wenn man nicht wieder in den ehma-

ligen Streit verfallen und die Entscheidung desselben verei¬

teln will * ) . Namentlich kann es nicht für eine unheil¬

bare Nichtigkeit gehalten werden , wenn offenbar gegen
das klare Recht gesprochen wird . Hier soll zwar auch ein

Fehler in der Person des Richters erscheinen , weil er über

seine Gtänzen hinausgegangen und also nicht als Richter

zu betrachten ist . Allein welche neue Verwirrung würde

daraus entstehen , denn wie leicht läßt sich nicht einer Sache

der Anstrich geben , als ob darin von hem Richter das klare

Recht aus den Augen gesetzt wäre?

In Ansehung der unheilbaren Nichtigkeiten ist , wenn

darüber Klage bey den Reichsgerichten erhoben wird , auf

kein unbeschränktes Appellatiousprivilegium zu sehen , Wehe

den bsnterthanen , wenn ein solches Privilegium die Klage we¬

gen begangener unheilbarer Nichtigkeiten ausschließen könn¬

te . Nie berechtigen dergleichen Privilegien zu einem un¬

regelmäßigen , willkührlichen Verfahren in Zustizsachm,

Lassen sich also die Landesgerichte ein solches Petragen zu

Schulden kommen ) so hört in dem vorliegenden Fall die

Bedingung auf , unter der das Privilegium ist ertheilt w » r-

' ) Man s, hierüber vorzüglich des Hrn , Hofrath Schirau-
berts Erörterung der Lehre von heilbaren uuh unheilbarer;
Nichtigkeiten , Giessen i/tzo , ms,
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den , und die Reichsgerichte treten in ihre vorige Rechte

zurück. Kurbraunschwsig machte indessen bey Abfas-
- su »g der beyden letzten kaiserlichen Wahlcapitulalisnen den

Versuch , die Appellationsprivilegien auch dahin auszudeh¬
nen , daß sie die Nichtigkeitsklagen ausschlössen . Allein der

größere, Theil des kurfürstlichen Collegiums stimmte gegen
das deshalb von Kurbcaunschweig sormftte Monitum , und

Mainz erkannte bey dieser Gelegenheit ausdrücklich an,

„ d a ß » ach dem Sinn der Reichögesctze keine unheilbare Nich¬

tigkeit in den Materialien zu suchen sei- , mithin daß

auch eine äe«rc »r/'a comr-Ä r» räc/ - , keine LrEr 'o-

erem/»/-er- »»//rcsrssuc- begründen kön n e .
" *) .

§ - 294 .

Zn den Reichsstädten ist zwar die Gerichtsverfassung

an und für sich oft sehr verschieden , indessen findet sich doch

auch darin eine Übereinstimmung , daß es zwei) Instanzen

in denselben giebt . Die untere ist in den Händen eines

eignen Stadtgerichts , oder was es sonst für einen Namen

führt , und von diesen wird an den Stadtrath appellirt.

Völlig unbeschränkteAppellationsprivilegien hak keine Reichs¬

stadt , wohl aber beschränkte , es sey nun in Ansehung einer

gewissen Summe , oder in Ansehung gewisser Gattungen

von Sachen , z . B . Handelssachen.

H Geschichte der Wahlcap . S - 26 ; . 408 . f.
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Siebenter Abschnitt.
Non

den kaiserlichen Land -- nnd Hofgenchten /

Errichtung neuer Reichsgerichte.

und der

^ § - - 95 >

Äußer den beyden Höchsten Reichsgerichten , deren Ge¬

richtsbarkeit sich , nur mit .einigen Ausnahme » , über das

ganze teutsche Reich erstreckt , giebr es in den beyden Krei¬

sen S ch w a b e n und Franken auch noch kaiserliche Land«

und Hofgerichte, welche ebenfalls im Namen oder un¬

ter Autorität des Kaisers Recht sprechen , deren Gerichts¬

barkeit jedoch auf gewisse Bezirke eingeschränkt ist . Diese

Gerichte stammen aus Zeiten her , in denen der Kaiser

noch eine concurrirende Gerichtsbarkeit mit den Reichssiän«

den hatte , lheils aber mögen sie auch als eine Folge der

Erlöschung der Herzogtümer Franken und Schwaben an-

zusehen seyn . Die Kaiser errichteten in gewissen Bezirken

dergleichen Gerichte und bestehen jemanden mit dem Nich-

teramte , der dann entweder selbst die Stelle des Richters

vertrat , und mit Zuziehung der Schöffen Recht sprach,

oder einen andern statt seiner zum Land - oder Höflichere

ernannte . So weit der ihnen angewiesene Bezirk ging,

übten sie eine Gerichtsbarkeit sowohl über mittelbare , als

unmittelbare Personen aus . Zn der Folge ließen sich meh¬

rere Neichsstände und andre Unmittelbare für sich und ihre

Unterchanen Privilegien dagegen rrthcilen , und späterhin,
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besonders bey den wesiphälischen Friedensverhandlungen,

dachte man darauf , diese Gerichte ganz abzuschaffen . Allein

man konnte sich deshalb nicht vereinigen und verwiest daher '

die Materie wegen Aufhebung derselben auf den nächsten

Reichstag . Die Kurfürsten säumten auch nicht , es dem

Kaiser in der Wahlcapiluiation zur Pflicht zu machen , es

sich ernstlich angelegen seyn zu taffen , daß wegen Abschaf¬

fung dieser Gerichte , sobald möglich etwas gewisses auf
dem Reichstage festgesetzt werde . Noch ist dies indessen nicht

geschehen , und schwerlich wird cs je dazu kommen , weil

das Haus Oesterreich selbst ein Interesse bey der Erhal¬

tung derselben hat , auf der andern Seite aber zu wenig
Stände bey ihrer Abschaffung interessirl sind«

Diese Gerichte dauern also noch immer fort und üben

im Namen des Kaisers in ihren District sowohl über Mit¬

telhart als Unmittelbare die Gerichtsbarkeit in erster In¬

stanz und zwar in Ansehung jener in Concurrenz mit den

Territorialgerichten , in Ansehung dieser aber mit den Reichs,

gerächten aus . Ein jeder Kläger hat die Wahl , ob er ei¬

nen unter diesen Gerichten stehenden Mittelbaren bey seinen

ordentlichen Landesgerichten § oder bey ihnen belangen will,
Und eben so verhält es sich in Betreff der Unmittell - aren-

Die vorzüglichsten darunter sind 1 ) das Hofgericht zu
R 0 thweil. Ehemals waren dieGrafenvonSulzErb-

hofrichter, seit 1687 . sind es aber die Fürsten von

Schwarzenber g . Diese bestellen den Vicehöfr i ch t er

welcher ein Graf oder Freyherr seyn muß . Der Beysitzer

find l i / theils von Adel , theils Narhsherrn zu Nvthweil.
L) Das Landgericht in dem Flecken Altdorf, genannt
K - singartrn, oder wie es auch Vorzugsweise genannt
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wird , das Landgericht in Schwaben *) . Dieses

Landgericht hat das Haus Oesterreich zu besetzen , und

über dasselbe werden die mehrstsn Klagen geführt , z ) Das

zu Nürnberg, oder vielmehr jetzt zu Anspach. Die

Burggrafen von Nürnberg waren damit beliehen , und eS

mußte solches ehemals zu Nürnberg gehalten werden ; im

I . 1456 . verstatttte aber K . Friedrich 111. dem Markgrafen

Aibrecht zu Brandenburg - daß er dasselbe auch an andern

Orten halten könnte . Der Landrichter und die Beysitzer

werden von Brandenburg , als Burggrafen von Nürnberg

ernannt . Doch schickt auch der teutschs Orden den Comthur

m Ellingen und Virnsberg , ingleichen die Stadt Nürn«

berg zwey Nathsherrn als Beisitzer ab.

Von allen diesen Gerichten sollte nun billig an die

Reichsgerichte appellirt werden können * *) , allein das zu

Weingarten macht davon eine Ausnahme , indem K-

Carl V . die Appellation nach Inspruck verwiesen hat . Ue-

berhaupt hat sich dieses Gericht noch am mehxsten in An¬

sehen erhalten , es werden aber auch die Stände und Un¬

mittelbaren , welche das Unglück haben , unter demselben

zu stehen , fast nicht anders als Qesterreichische Landsassen

behandelt * **) .

*) Außerdem gicbt es jedoch noch in Schwaben dergleichen
Landgerichte zu Ravensburg , Wangen und Jßny.

**) W . C. Art. 18 . §. ir.
^ *) Man sehe die Besch w erden u n d W ü n s ch e des

schwäbischen Reichskreises ; gcsammlet Key dein
allgemeinen Kreisconvent von i/sü . und einen Aus¬
zug daraus in dem Repert 0 r .- des Staats - und Lehn-
rechts T !>. 8 . S . 84 . f.
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tz. 2 § 6.

Bey dm Streitigkeiten über die Gerichtsbarkeit des

Reichshofrarhs war die Grundfrage , ob der Kaiser für

sich neue Reichsgerichte errichten könne ? Da man in Be¬

treff des R . H . N > endlich von Seiten der Stände nachge-

ben mußte , so suchte man sich doch für die Zukunft zu

sichern , und zugleich zu verhüthen , daß der Kaiser sich

keine Veränderung der bestehenden Reichsgerichte einseitig

erlauben möchte . In dem Projekt der beständigen Wahl-

capitulation und aus diesem in die Capitulation *) K.

Carl Vl . ward daher gesetzt , daß der Kaiser kein al,

trs Reichsgericht verändern , noch ei» neues errichten

sollte , es wäre dann , daß er solches mit Kurfürsten,

Fürsten und Ständen auf einem allgemeinen Reichstage

für gut befunden haben würde . Daß man bey den

westphälischen Friedensverhandlungen zum Thei ! die Ab¬

sicht hatte , noch esn oder zwey neue Reichsgerichte zu

errichten , ist bereits in dem vorhergehenden bemerkt

worden.



Ächter Abschnitt.
Von

dem Rechte der Reichsstande ihre Unterthanen nicht
evociren zu lassen.

§- - 97 .
Es ist schon mehrmals bemerkt worden , daß die Kaiser

in ältern Zeiten , als die Landeshoheit erst aufkam , eine

concurrireitde Gerichtsbarkeit mit den Neichsständen ausüb-

ten . Zeder hatte die Wahl , ob er seinen Mitbürger her¬

bem Kaiser , oder seiner Landrsobrigkeit belangen wollte.

Je unangenehmer diese Concurrsnz den Reichsständen seyn

mußte , desto mehr suchten sic sich dagegen zu sichern . Sie

baten und erhielten also EvocationSprivilegten, das

heißt , Privilegien , daß ihre Hintersassen und Unterthanen

nicht mehr in der ersten Instanz bey den kaiserlichen Ger

richten sollten belangt werden dürfen . Die mehrsten Neichs-

stände hatten nun zwar bereits dergleichen Privilegien er¬

halten , als das Reichskammergcricht errichtet wurde , in,

dessen fand man doch für gut , es nunmehr als allgemeine

Regel in der K . G -O . Tit . 25 . festzusetzen , „ die Untertha¬

nen in ihren ordentlichen Gerichten bleiben zu lassen . DaS

nemliche ward in dem R . A . von rzia. und in der Wahl,

, rapitulatisn K . Carls V . wiederhohlt . Jetzt bedurfte es

also keiner besonder » Privilegien mehr , sondern es war nun¬

mehr die ehmalige Concurrenz durch allgemeine Reichsge¬

setze aufgehoben . Nur in Ansehung der kaiserlichen Hof»

Zweiter Band, F f

/
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und Landgerichte blieb sie , weil diese älter waren , wofern

ein Reichssiand oder Unmittelbarer nicht besonders gegen

dieselben C'vocationSprivilrgien erhalten hatte.

Gezwungen können also die reichsständischen Untere

tertbanen nicht werden , sich in erster Instanz bey den Reichs¬

gerichten einznlassen , und dir Neichsstände haben nicht nö-

thig , dies zu leiden -, es müßte denn der Fall eintreten,

daß ein Un ' erchan und Landsaß in andrer Rücksicht rcichs«

unmittelbar wäre , und nicht ivwohl wegen seines landsässi»

gen Guts , als vielmehr wegen seiner reichsunmiitelbaren Be¬

sitzungen belangt würde . Allein eine andre Frage ist es , ob

Mittelbare wohl die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte frei) «
'

willig prorogiren können ? Da dis Reichestände durch das

ihnen insgesamml zugestandcne Evocationsrecht ein aus¬

schließliches Recht erhalten haben , die Gerichtsbarkeit

über ihre Unterthane » ln erster Instanz auSzuüben , und da

es den Reichsgerichten ausdrücklich geboten ist , einen jeden

- ey seinen Evocati
'
onspnvilegien bleiben zu lassen *) , so muß

die Frage verneint werden . Es würde ein verbotener Ein¬

griff in die reichssiändischen Gerechtsame seyn , wenn die

Reichsgerichte gegen Mittelbare Proccsse erkennen wollten,

und es würde daher keinen Zweifel haben , daß den Unter-

thansn von den Landesregenken die Einlassung auf die ge¬

gen sie bey- den Reichsgerichten angebrachte Klage verboten

werden könnte . Doch , da die Reichsgerichte , ehe sie eine

Sache zur Verhandlung annehmen , vor allen Dingen dar¬

auf sehen müssen , ob auch ihre Gerichtsbarkeit gegründet

sey ? so wird sich dieser Fall nicht leicht ereignen , und woll¬

ten die Partheyen durch einen ausdrücklichen Vertrag diese

' ) W . C . Art . i8 . j.

/
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Gerichtsbarkeit prorogiren , so würde dies ein Compromiß

seyn , welches nur unmittelbaren Personen in Hinsicht auf
die Reichsgerichte einzugehen , frey steht . Indessen kommt

bock) der Fall einer Prorogation des Gerichtsstandes bei¬
den Reichsgerichten alsdann vor , wenn von einer Beyur-
tel an dieselbe appellirt ist , die Partheyen aber sodann ver¬

langen , daß das Reichsgericht auch in -der Hauptsache spre-

chen soll. Dies pflegt denn auch zuweilen das Reichsge»
recht zu thun , indessen ! wird doch in das Urtel gesetzt : Je»
doch dem — — (Unterrichter ) in andern Fällen
ohne Nachtheil *) . Durch diesen Beysatz erkennen

also die Reichsgerichte es selbst an , daß Mittelbare ihre
Gerichtsbarkeit nicht prorogiren können.

§ . - 98.

Indessen giebt es doch von der Regel , daß die Ge¬

richtsbarkeit der Reichsgerichte in Ansehung der Mittelba¬
ren in erster Instanz nicht gegründet sey , einige Ausnah-
men . Dahin gehören , wie man sagt , r ) die Fälle , wenn
der Reichsfiscal gegen einen Mittelbaren wegen Uebcrkre-

tung der Neichsgrsetze Klage erhebt . Dieser klagt im Na¬

men des Kaisers und cs ist ihm also nicht zuzumurhen,

daß er seine Klage bey den Landesgerichten anbringen soll-

Selbst die Reichsgesetze sagen es ausdrücklich , daß derglei¬

chen Klagen auch gegen Mittelbare bey den Reichsgerich¬
ten angestellt werden könnten * *) . Die Fälle kommen nicht

selten vor . So hat noch kürzlich d-: r Reichsfiscal bey dem

Ff-

v . Cramers Wetzlarsche Nebeiistrinden. Ll) . 94 . S . 84 .
Repertorium des Staats - u . Lehnrechts Bd . IV.
Art. Prorogation.

K .G .O . Lb . s . Tit . s . u . sr . W . C. Art . 8 . §. 14.



452 7 « B . Von den ivesentl . Regier . Rechten.

R . H . R . gegen den gemeinen Worthalter Siemens zu

Goslar , ( einen um die Stadt unendlich verdienten Mann,

der Recht und Gerechtigkeit wieder herzustellen , die höchst

zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung zu bringen suchte,

und dadurch ein wahrer Retter der Stadt wurde , der sich

aber auch , weil er Mißbräuche rügen mußte , Feinde zuzog,

welche ihn als einen Jacobiner bey dem kaiserlichen Hofe

denunciirten ) deshalb Klage erhoben , weil er in einem so,

genannten populären Voto bey dem Ausbruch des jetzigen

Reichskriegs gesagt hatte , was so viele tausend und aber

lausend sagen , und die Nachwelt noch mehr sagen wird,

daß der Krieg zwischen den coalisirten Mächten und Frank,

reich uns nichts angings , und es uns gleichgültig seyn

müßte , ob die Franzosen einen König haben wollten oder

nicht , und was sie für eine Negierungsform sinführen

wollten . Der R . H . N . hat die Klage nicht nur angenom¬

men , sondern auch sogleich diesen so verdienkenfMann , der

Frau und Kinder und kein Vermögen hat , ohne weitere

Untersuchung nicht nur von seinem Amte , sondern auch

sogar von seiner Besoldung suspendirt *) .

Indessen läßt sich doch der Satz , daß , wenn Mittelbare

die Reichsgesetze übertreten , sie deshalb sogleich bey den

Reichsgerichten belangt werden könnten , nicht im allgemei¬

nen und ohne Unterschied behaupten . In den neuern Reichs,

schlüssen hat man die laydeshoheitlichen Gerechtsame meh,

renthekls zu wahren gesucht , folglich die Untersuchung und

Bestrafung der Uebertretungen der Reichsgesehe den Lan,

besobrigkeiten Vorbehalten . So heißt es z . B . selbst in bey

*) Er ist jedoch nunmehr durch ei » Erkenntnis des Reichs¬
hofraths wieder in sein Amt restityirt.
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Gelegenheit des jetzigen Reichskriegs ergangenen kaiserlichen

Moratorien : daß „ die von einer Obrigkeit einem oder

andern angesetzte Strafe durch das ganze Reich gültig seyn

solle " und in dem Reichsgutachren vom 18 - Febr . 179 ; .

die Maaßregeln gegen die jetzmaligen Volksverführer und

Nuhestöhrer und besonders die namentlich auf dieses Verbre¬

chen anzuwendende kaiserliche Moratorien vom 19 . Der.

1792 . betreffend : daß die Volksverführer als muthwillige

Verbrecher gegen ihr Vaterland sowohl , als gegen kai¬

serliche Majestät und das Reich , nirgends in -den Schutz

teutscher Neichslande ausgenommen , sondern allenthalben

im teukschen Reiche , wo sie sich immer betreten lassen , er¬

griffen , und gegen sie ebenso , als wenn sie noch in den

Landen ihrer Landesherrn angetroffen würden ( unnachtheilig

der landesherrlichen Rechts ) mit den in den kaiserlichen Mo¬

ratorien enthaltenen Strafen verfahren werden solle. „ Hier

ist also so wenig , als in den Moratorien , von einer

kaiserlichen oder reichsgerichtlichen , sondern von einer lan¬

desobrigkeitlichen Bestrafung die Rede . Gesetzt also , baß

sich jemand eine schriftliche oder mündliche Verbreitung der

thörigten Fretcheirs - und Gleichheitsgrundsätze zu Schulden

kommen ließe , so kann der Reichsfiscal deshalb keine Klage

erheben , vielmehr gehört die Sache für die Obrigkeit des

Landes , wo sich der Verbreiter aufhält . Erinnern kann

wohl der R . H . N > die Landesobrigkeit dergleichen Verbrei¬

tungen nicht zu dulden , und sie allenfalls auffordern , den ,

Verbreiter deshalb zur Verantwortung zu ziehen , allein selbst

kann und darf er nicht die Sache untersuchen und bestra¬

fen . Der N . H . R . hat dies selbst unter andern in einem

Concluso , welches er an den Herzog von Würtemberg we,

gen einiger sreyer Musterungen des Verfassers der statt-

Fsz
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gardischen Zeitung erließ , anerkannt *) . Freylich steht
nn't diesem Verfahren , das vorhin angeführte gegen den
Worthalter Siemens in Widerspruch , allein dieser Mann
steht in den Diensten einer kaiserlichen freyen Reichs¬
stadt * *) .

Ferner kann sich auch r ) der Fall ereignen , daß Mit»
telbare sich in erster Instanz bey den Reichsgerichten ein»
lassen müssen , wenn ste mit einem Unmittelbaren in einer
und der nervlichen Sache belangt werden , also eine con-
tinentia enalns eintritt . Eben dies ist drr Fall bey einer
Verbindung mehrerer Sachen , die auf einander Bezug
haben (carmexitste crmlarum .) Mehrern Zweifel ist eS
ausgesetzt , oh auch alsdann die Gerichtsbarkeit der Reichs¬
gerichte gegründet sey , wenn gegen mehrere Personen , dis
in verschiedenen Ländern angesessen sind , wegen ein und
desselben Gegenstandes oder zwar nur gegen eine Person-
aber wegen mehrerer in verschiedenen Landen belegener Gü¬
ter geklagt werden soll ? Das Kammergericht hat hierüber
rin sogenanntes clubium oamerale im I . 1594 . entwor«

*) „dum incluliorw Lxknbiti des Kaiserl . Rcichshoffiscals cts
xrrek. dslierno relcrioiimr dem Herrn Herzoge zu Würtemberg:Aus dem Anschlttfle werde Herr Herzog ersehen , was bey Kaisers
Majestät AllerhochLero Rcichshoffiscal in Betreff der unter dem
Titel : Chronik erscheinenden Zeitschrift allerunterth . ange¬bracht habe . Allerhbchstdiesclbe » wollten daher ihn, Herrn Her¬
zog, woferne gedachte Zeitschrift wirklich in Stuttgard . geschrie¬ben , oder gedruckt werde , und Herr Herzog nicht bereits das
Nothige nach Vorschrift der Reichsgesetze, vorgekehrt haben soll¬te , hicmit allcrgngdigst erinnern, den Verfasser,
Censor , Verleger und Drucker zur Verantwortung zu -ziehen,und , wie solches geschehen , binnen 2 Monaten alleruntertha-
nigst aiiznzeigen ."

"*) Man s. oben §. 210.
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fen , allein es ist dasselbe nicht von der gesetzgebenden Ge¬

walt resolvirt . Von Seite » unsrer Gesetzgebung ist es da¬

her noch problematisch , ob in solchen Fällen die Sache so,

gleich an die Reichsgerichte gebracht werden kann . Allein

die Billigkeit spricht allerdings dafür und damit stimmt auch

die Praxis überein.

Zst aber auch z) von der I, . urstc . L . grumsto Impera¬

tor inter pnpiüos , vermöge der Wittwen , Waisen und

andre mitleidenswürdige Personen ihre Klagen sogleich bey

dem Kaiser anbringen können , gegen Mittelbare Gebrauch

zu machen ? So viel ist gewiß , daß das Römische Recht

einmal als gemeines Recht in Teutschland angenommen

ist , und daß deshalb auch dergleichen Personen nicht n§ -

thig haben , Unmittelbare über dir Austräge zu requiri-

ren . Allein unsre teutsche Staätsserfassung ist Himmel,

weit von der Römischen unterschieden . Ws gab es hier

Reichsstände und Landeshoheit ? Ws ein Evokationsrecht?

Indessen hat man doch zum Theil dies Gesetz auch gegen

Mittelbare in Anwendung zu bringen gesucht , und man

will nur den Unterschied machen , ob der Beklagte in einem

Territorio wohnt , aus dem an die Reichsgerichte appellir«

werden kann oder nicht . In jenem Fall soll die Anbrin,

gung der Klage bey den Reichsgerichten statt finden kön¬

nen , nicht aber in diesem , weil in einem solchen Lande der

Landesherr der höchste Richter sey . Billig müßte aberauch

in jenem Fall ein Unterschied gemacht werden , ob der Ge¬

genstand des Streits so beträchtlich ist , daß von dem er,

gangenen Urtel an die Reichsgerichte appellirt werden kann

oder nicht . Tritt jenes nicht ein , so ist auch hier der Lan¬

desherr der höchste Richter in der Sache - und so kann die

Klage nicht bey den Reichsgerichten angestellt werden . UebeH

Zf4
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Haupt aber halte ich wegen der großen Verschiedenheit uns¬
rer Staatsverfassung und der römischen , und wegen des
allen Reichsständen zugestandenen Evocationsrechts , wovon
in Ansehung miserabler Personen nirgends eine Ausnahme
gemacht ist , die -Meynung für die richtigere , baß derglei¬
chen Klagen überall nicht in erster Instanz an die Reichsge¬
richte , sondern nur an die höchsten Landcsgerichte gebracht
werden können . In der Thal ist auch die Praxis der An¬
bringung solcher Klagen Key den Reichsgerichten zuwider.

Neunter Abschnitt.
Von

dem Unterschied zwischen Regierungs - und Justizsachen ; *)
besonders auch von Sachen , die von der Gerichts¬

barkeit der Reichsgerichte ausgenommen sind.

§ . - 99 «
§ ^ie Gerichtshöfe sind bestellt , Justizsachen zu erörtem
und zu entscheiden . Sobald sie weiter gehen , und sich
auch in Regierungssachen **) mischen , so überschreiten sie dis

Strubens Unterricht von Regierungs - und Iustizsa¬
chen ; worin untersucht wird ; welche Geschäfte ihrer Natur und
Eigenschaft nach vor die Regierungs - oder Justizcollegia gehö¬
re ». ? Hildesheim , 7zz . 4 . auch hinter den fünfte » Theil seiner
rechtlichen Bedenken.

Unter Regierungssachen werden alle diejenigen An¬
gelegenheiten verstanden , welche die innere und äussere Sicher¬
heit und Wohlfarth eines Landes zum Gegenstände babcn . Es
gehört also dahin die Gesetzgebung mit allen ihren Zweigen, „ dje
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ihnen angewiesene G >änze . Nicht selten klagt man indessen

darüber,
'

daß die Gerichte dieses thun und sich eine De-

urcheilung der landesherrlichen Verfügungen anmaßen . Aber

oft sind diese Klagen ohne Grund , denn es lassen sich aller»

bings Fälle denken und sie kommen täglich vor , daß das»

jenige , was im Namen des Landesherrn verfügt wird,

einer gerichtlichen Erörterung und Entscheidung bedarf.

Unsre teutsche Landesregenken sind keine Despoten , die thun

und lassen können , was sie wollen , und deren Befehlen

die Unrerthanen sich blindlings unterwerfen müssen , sondern

sie können auch dagegen sowohl einzeln , als ,' nSgesammt

Klage erheben , und der Fürst kann sich nicht weigern , die

Recht oder Unrechtmäßigkeit seiner Befehle , sie mögen nun

unmittelbar von ihm selbst , oder von seinen Negierungs,

und Kammer - Collegien herrühren , gerichtlich erörtern zu

lassen.

Doch auch dies hat seine Gränzen und Einschränkun¬

gen . So wenig der Landesregent Despot sepn darf , eben

Ff;

Besetzungen der Aemter und Bedienungen , die Anordnung der
Gerichte , die Führung der Oberaufsicht über alles , was im
Staate geschieht , die Aufnahme neuer Bürger , ingleichen die
Behandlung der Geschäfte mit auswärtigen Staaten . — Justiz¬
sachen sind hingegen solche , wobey das Mein und Dein
auf dem Spiel ist , und von Anwendung bereits bestehen»
der Gesetze die Rede ist , oder sich jemand auf ein Recht be-
ruft , das ihm gekränkt werden soll. Sollen also, wie Schna u-
b er t in den Anfangsgründcn des Staatsrechts der Reichslande
S - i ; o . sagt , schon vorhandene Regeln in varkom-
tmenden Falle , nach geschehener Untersuchung
um Läsionen abzuwenden , oder zu ersetzen , an¬
gewandtwerden : so ist eine Instizsache ; ausser
dem « her eine eigentliche Staats - oder Regie¬
rungssache vorhanden. Pergl . Häderliu über dir
Rechtssache des Hr « . v . Berlepsch . S . 17; . f»
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so wenig dürfen sich die Gerichte über ihn erheben und sich
das Reecht amnaßrn zu beurtheilcn , welchergestalt die Ho¬

heitsrechte auszuüben sind . Wenn also der Fürst Gesetze
erläßt , Steuern ausschreibt und dergleichen Hoheitsrechke
ausübt , und eS entsteht dabcy blos die Frage , ob seine

Verfügungen das allgemeine Wehl bezwecken : oder cs ist

dabey blos die Rede von Einschränkung der natürlichen

Freyheit der Unterthansn , so dürfen die Gerichte nicht auf

die Klagen einzelner Untsrthauen sich eine Beurihcilnng

dieser Handlungen anmaßen . Man nehme an , der Fürst
verbietet die Ausfuhr des Getraides . Einzelne Beamte

und Gutsbesitzer , welche einen großen Vorrath haben , und

ihr Korn im Auslände theprer verkaufen könnten , mithin

durch diese Verfügung leiden , wollten dagegen Klage er¬

heben , und diese etwa darauf gründen , baß keine Hungers-

noth im Lande zu befürchten sey , weil noch Korn genug

vorhanden , und eine gute Erndte zu hoffen stehe , also die

Desorgniß des Fürsten , wodurch die Verordnung veranlaßt

worden , ungegründet und übertrieben sey ; so würde eine

solche Klage bey den Gerichten nicht angenommen werden

können . Eben das würde der Fall ftyn , wenn einzelne Un-

terthanen sich weigerten die ausgeschriebenen Steuern , wel,

che das ganze Land bezahlt , unter dem Vorgeben zu ent¬

richten , daß keine wahre Nothwendigkeit sie erforderte.

Zst also blos von einer durch landesherrliche Verordnungen

geschehenen Einschränkung der natürlichen Freyheit , oder da¬

von , ob die Verordnnng der Politik angemessen sey , dir

Rede , so kann das Gesetz oder die Verfügung des Landes-

Herrn kein Gegenstand einer gerichtlichen Erörterung wer¬

den , wenn auch einer oder der andre darunter leiden sollte.

Welche , für das Ganze noch so heilsame Verfügung,
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könnte wohl getroffen werden , wo dies nicht der Fall

wäre?

Ganz anders verhält es sich indessen , wenn sich jemand

beschwert , daß er durch die landesherrliche Verfügung an

seinen wohl erworbenen Rechten gekränkt werde.

So bald dies der Fall ist , kann und muß das Gesetz oder

die Verfügung ein Gegenstand der gerichtlichen Erörterung

werden . Gesetzt , ein Fürst setzt bey verändertem Münzfuß

die bisherigen Münzsorten durch eine Verordnung unter

ihren wahren innern Werth herab . Haben diefenigen,

welche in jenen Münzsorten Capikasien ausgeliehen haben,

nöthig , sich diese Verringerung gefallen zu lassen ? Diese

Frage muß verneint werden , denn soll nach dieser Herab,

sctzung die Wiederbezahlung der Capitalien geschehen , so

würden dadurch die Gläubiger an ihren Rechten , so viel

wieder zu verlangen , als sie hergeliehen haben , gekränkt

werden ; Rechte der Unterthanen zu kränken , ist aber kein

Regent anders als im Collisionsfall befugt . Es kann als»

allerdings der Gläubiger dis Verbindlichkeit dieser Verord¬

nung bestreiten , der Schuldner mag nun entweder der Fürst

selbst , oder ein Privatmann seyn , denn hier sind Rechte

auf dem Spiel , dis nicht willkührlich genommen werden

können - Gleichergestalt verhält es sich , wenn z . B . von je¬

mand Steuern bezahlt werden sollen , der davon befreyct zu

seyn behauptet . — Eben so ist auch ferner die Errichtung

der Landescollegien und die Besetzung der Aemter eine Re,

gierungssache und es dürfen sich die Gerichtshöfe nicht einex

Beurtheilung anmaßen , ob das neu errichtete Collegium

zum Wohl oder Nachtheil des Landes gereiche , ob die Be,

disnungen mit tüchtigen Subjekten besetzt sind, oder nicht *) ,

Doch leidet dieses in Ansehung,der Justizbedientcn gewis¬

sermaßen eine Ausnahme . Vergl . den J . . R . A. und
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Wenn jedoch nach den Lanbesgrundgesetzsn neue Collegia

nicht anders , als mit Vorwissen und Einwilligung der Land'

schaft errichtet werden können , wenn nach demselben keine

Ausländer , oder keine fremde Religionsverwandte zu gewiss

sen Bedienungen gelangen können , wenn schon jemand eine

gültige Anwartschaft auf ein Amt hat , so hat es keinen Zwei¬

fel , daß deshalb gerichtliche Klage erhoben werden kann,

und dadurch die Regierungssache einer richterlichen Beurrhei'

lung unterworfen wird.

Dies alles stößt indessen den Satz , daß Zustizcollegia

mit NegierungSsachrn nichts zu thun haben , und sich darin

nicht mischen dürfen , keineswegs um . Denn sobald der

Fall eintritt , daß Key einer Negierungssache die Rechte ei,

nes dritten auf dem Spiel sind , und dieser auf den Weg

Rechtens provocirt , fo hört die Sache , so viel den Pnnct

bereist , ob die Regierung das Recht habe , dieses oder jenes

zu thun , auf , eine Regierungsangelegenheit zu seyn , und

wird eine Iustizsache.

Noch weniger hat es aber Zweifel , daß wegen Befehl«

und Verfügungen des Fürsten in Privatsachen , wo er

nicht als Regent , sondern als Gutsbesitzer zu

betrachten ist, bey den Gerichten Klage geführt werden kann.

Es geschieht täglich , daß gegen die lanhesfücstliche Kammer

geklagt wird , weil diese Verfügungen trist , wodurch man

sich gekränkt zu seyn erachtet , und selbst die Wahlcapirula-

tion redet Art . 19 . § . 6 . davon , wie es gehalten werden

soll, wenn Landstände und Unkerthanen wider ihre Obrigkeit

in Privalsachen , welche die landesfürstlrche

Kammer betreffen , Klage führen. Ereignet sich

bas Erkenn tu iß des Reichskammergerichts gegen den Grafe » v.

Gorz genannt Schlij , in Schlozers Staats - Anzeigen.
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nun ein Fall der Art , und läßt sich die Recht - oder Unrecht¬

mäßigkeit der vom Fürsten , oder in dessen Namen getroffe¬

nen Verfügung nicht anders beurcheilen , als wenn beyde

Theile darüber mit ihren Gründen gehört sind , so entsteht

daraus eine Justizsache, welche nicht anders als gericht¬

lich oder im Wege Rechtens verhandelt werden darf . Will

jemand den Befehlen der fürstlichen Kammer , weil er glaubt,

daß diese ihm zuviel thue und zu der getroffenen Verfügung

nicht berechtigt sey , keine Folge leisten , so darf die Kam¬

mer ihre Befehle nicht eigenmächtig zur Vollziehung bringen,

sondern sie muß deshalb Klage erheben . Da diese Klage im

Grunde Namens des Fürsten selbst angestellt wird , so kann

sie sogleich bey den höchsten Landesgerichten angebracht wer¬

den . Die Räche sind in einem solchen Fall ihrer sonstigen

Pflichten den Vortheil des Fürsten befördern zu suchen , ent¬

lassen , und angewiesen nach ihrer besten Ueberzengung,

den Rechten gemäß , das Urtel zu fällen . Wie aber , wenn

der Fürst der beklagte Theil ist ? In mehrern Ländern sind

deshalb ausdrückliche Verträge vorhanden , daß dergleichen

Klagen bey den eignen Landesgerichten angebracht wer¬

ben müssen . In andern Ländern ist dies stillschweigend

eingefü -hrt worden , und so viel ist gewiß , daß derglei¬

chen Sachen nicht sofort in erster Instanz an die Reichs¬

gerichte gebracht werden können , weil ein Fürst auch gegen

Mittelbare , sie mögen seine Unterrhanen seyn oder nicht,

bas Recht der Auskräge hat . Klagsachen also , wobey der

Lcmdesfürst interessier ist , er mag Kläger oder Beklagter

seyn , gehören nicht in erster Instanz für die Reichs - son¬

dern für die eignen Landesgerichtr . Setzt man Mißtrauen

in dieselbe , weil etwa der Fürst es seinen Rächen entgelten

läßt , wenn sie gegen ihn gesprochen haben , ss kann UM
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Verschickung der Acten gebeten werden , die alsdann nicht
versagt werden darf.

Allein kann auch von dem gefällten Urtel an die Reichs¬
gerichte appellirt werden ?. Wenn die erforderliche Ap-
pellationssumme vorhanden ist , so hat die Sache keinen
Zweifel . Wie aber , wenn cs hieran fehlt , oder iwenn die
Sache bey einem Gerichte verhandelt ist , von dem überall
nicht an die Reichsgerichte appellirt werden darf? Die Be¬
antwortung dieser Frage hängt von der Entscheidung der
Vorfrage ab , ob in Fällen , wo der Landesfürst bey seinen
Gerichten belangt wird , diese als Austräg alger ^ chte
zu betrachten sind ? Da dieNeichsgefttze nirgends die Unter-
thanen anweisen ihre Landesherrschasten in Privatsachen
bey den Lanvssgerichten zu belangen , gleichwohl dieses in
den mehrsten Ländern üblich geworden ist , so hat man mit
Recht bisher in dergleichen Fällen die Landesgerichte als
Austrägalgerichtr betrachtet , und daher bey den höchsten
Reichsgerichten , ohne auf irgend eine Summe zu sehen,
die Appellation ohne Bedenken angenommen . Nach der
K .G . O . von 155 ; . Th. 2 . Tit . 4 . § . 19 . (Lono . der K .G.
L>. Th . 2 . Tit. 4. §. 21 .) finden auch alsdann die Austrä¬
ge statt , wenn Untert Hanen gegen einen Kurfürsten,
Fürsten, oder Fürstenmäßigen Klage erheben wollen. Zwar
ist das Recht der Austräge ein Recht der Fürsten, nicht
aber ihrer Unterthanen, allein diese haben doch auch , da
von den Austrägen , ohne auf eine Appellakionsbefreyung zu
schen , an die Reichsgerichte appellirt werden kann , in der
That dadurch das Recht erhalten , die Klagsachen wider ih«
re Fürsten in der zweytsn Instanz an die Reichsgerichte zu
bringen. Dies Recht hat das kurfürstliche Collegium ihnen
im Z . 1790 . auf Kurtrierischen Antrag zu nehmen gesucht.
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Es heißt nemlich kn der W . C . Art . 19 . § . 6 . „ Wenn auch

Landstände und Unterthanen wider ihre Obrigkeit in Privat¬

sachen , welche dis landesfürstliche Kammer betreffen , Klage

führen ; so sollen und wollen wir diese bey ihren ordent¬

lichen Landssgerichten entscheiden lassen , weder den

Reichsgerichten gestatten , über solche Klagen

in letzter Instanz , wenn -i- wo»

vorhanden sind, und darin kein ausdrücklicher Vorbe¬

halt enthalten , oder ein anders durch Verträge mit den

Landschaften und Obrigkeiten nicht bestimmt ist , z » ur-

theilen . "

Nach dieser Verordnung sollen sich also Unterthanen

schlechterdings bey dem Erkenntniß der eignen Gerichte deS

Fürsten beruhigen , sobald ein Appellationsprivilegium vor,

Händen ist . Nur die Verschickung der Acten an ein aus¬

wärtiges Nechtscollegium bleibt ; aber wenn nun auch diese

aufgehoben ist ? — Wahrlich es ist unbegreiflich , wie man

besonders in unfern Zeiten es wagen mag , den Unterrha»

nen den Weg Rechtens zu versperren ? Zwar sollen sie

bey den Landssgerichten gehört werden ; aber wie ? wenn

diese es nicht wagen dürfen , gegen den Fürsten zu erken¬

nen ? Der Fürst hat hundert Mittel in Händen , seine

Räche dahin zu bringen , daß sie seine und seiner Kammer

Handlungen nicht unrechtmäßig finden . — Gottlob indessen,

daß die ganze Stelle ungültig und so gut , als nicht ge¬

schrieben ist. Die Kurfürsten können nicht einseitig die bis¬

herige Verfassung und die ältern Gesetze aufhebcn und än,

dern , oder den Unterthanen ihre wohlbefugten Rechte neh¬

men . Wie freue ich mich hknzusetzen zu können , daß das

Kammergericht eben diese Gesinnungen hegt , wie es bereits

in einigen Fällen bewiesen hak . Zn Sachen Kurtrieri-
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scherLand stände wider den Kurfürsten von Trier
stimmte ein verehrungswürdiges Mitglied desR . K . G . - -

„ Ich muß gestehen , daß ich uiicht begreife , wie man heut
zu Tage auf dem Rechte in eigner Sache Richter
zu seyn, und keinem Oberrichter davon Rechenschaft ge¬
ben zu wollen , bestehen kann, und dadurch dem teut-
scheu Bürgar sein edelstes Kleinod , gegen sei¬
nen Landesherrn , in jedem Falle , bey einem
Oberrichter Hülfe finden zu können , so offen-
bar entziehen will . Hieraus können *) grade
in unfern Zeiten am allerersten und häufig¬
sten Unruhen entstehen , da den armen Unter-
thanen durch jenes Gesetz nun auch der letzte
Weg , zur unpartheyischen rechtlichen Abhülfr
LhrerKlagen zu gelangen , abgeschnitlen wer¬
den soll . - Hier schlägt det Grund nicht an , daß
der Kaiser mittelst

'
xrivilegiorum che non sppellanüo,

Sachen von der reichsgerichtlichen Gerichtsbarkeit eximiren
könne , indem in diesem Falle niemand, als der Kaiser
selbst , in Ansehung seiner Jurisdiction darunter leidet,
da die Partheyen ihre Instanzen und unverdächtige
Richter behalten , und statt der Reichsgerichte , ein ande¬
res Ober ' Appellationsgericht , dem ste sich so sicher , als
den vorhergehenden Instanzen unterwerfen können , erhal¬
ten , auch an Zeiten und Kosten ersvaren . Dies ist aber der
Fall nicht , wenn ste in Klagen gegen den Landesherrn , an,
statt der Reichsgerichte , sich dessen eignen Gerich¬

ten

*) Allerdings ! Gerichte sind das Surrogat der Gelbsthnlfe.
Wird der Weg zu jenen versperrt, so tritt diese wieder ein.
Dann gehts auch in Leutschland, wie in Frankreich, u n d ' w .er
war « Schuld daran ? - -
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ren allein unterwerfen , und ihren Gege, :-

Iheil zugleich als ihren Richter anerkennen

sollen . — Ohne Bedenken also würde ich in allen Sa¬

chen zwischen Herrn und Unterkhanen , sie möchten von Ber,

lin , München , Dresden , Zelle , Mainz , Coblenz , Tü-

hingen , Cassel oder Darmstadt kommen , Appellatronsprö-

cesse erkennen *) . — Wohl dem teutschen Bürger , daß sich

Heyden höchsten Reichsgerichten Männer finden , die ihm
sein edelstes Kleinod zu erhalten suchen , und despotische

Grundsätze sür das halten , was sie sind!

Wenn nun aber den Unlerchanen nicht einmal gestattet

werden soll , ihre Klagen gegen ihre Landesherrschaft bey
den Landesgerichten anzubringen , oder wenn diesen durch

Cabinetsbefehle die Hände gebunden werden , was ist als¬

dann zu tbun ? Dann tritt der Fall der versagten Justiz
ein , und es steht daher einem jeden der Weg an die Reichs¬

gerichte offen . Even dies gilt auch , wenn fattisch versah,
ren wird , wenn auf die Vorstellungen der Unterthanen nicht

gehört , sondern dieser sofort seines Besitzes entsetzt wird.

Zn einem solchen Fall können wanästa Non via facti,
feä iuris proceclsnäu 8 L . bey den Reichsgerichten erbe¬
ten und von diesen erkannt werden **) .

Ein noch vollständigerer Auszug dieses so merkwürdigen
Und seinem Verfasser , den ich ungern nicht nenne , so sehr zue
Ehre gereichenden Von, nebst einigen kämmergerichtlichen De-
creien steht in des Hrn . Prof . Schmelzer Ausgabe der kai-
serl . Wahlcapit . S . i ; s > f.

So wurde erst unter den 4 . März t/hg . in Sachen des
Mnhlenbestäuders Hönnsberg, wider den Kurfürsten
von der P fa l z und die Hofkammer zu Düsseldorf ein
Msnäskuin äs non vis Lscti leü iuris eorrim re --iwins , ce«
a« /tr,wZ !,'r com/>etcnte , pioceclenäg , a conkrar,,, re/A-

e nse turbanäo snrs xlsnarism ermiss äs»
Zweiter Band. G g
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Betreffen hingegen die Klagen der Untsrthanen nicht

sowohl Privatsachen , als vielmehr die landesherrliche Obrig¬

keit und Regalien , so sollen sie an die AuSträge gebracht

werden , es wäre dann , daß die Sache von der Beschaffen¬

heit wäre , daß Austräge überhaupt nicht statt finden . Als¬

dann kann sich der Kläger sogleich an die höchsten Reichsge¬

richte wenden . Doch auch hier hat man den Unterthanen

den Weg Rechtens zwar nicht zu versperren , aber doch

möglichst zu erschweren gesucht . Nach der Wahlcapitula-

tion Art . 19 . § . 7 . soll ncmlich die Obrigkeit , ehe ein Man¬

dat , Rescript oder eine die Stelle derselben vertretende

Ordination erkannt wird , in allen Fällen mit ihrem Be¬

richt und ihrer Gegenvorstellung vernommen werden ; ja cs

soll sogar im Unterlassungsfall der Obrigkeit gestattet seyn,

solchen Mandaten , Nescripten oder Ordinationen , welche

Anordnungen in der Hauptsache enthalten , keine Folge zu

leisten . — Dies letztere ist ebenfalls erst seit 1790 . aufkur-

trierische Erinnerung der Wahlcapitulation eingeschaltet — -

alles blos in der ruhmwürdigen Absicht , wie Trier erklärte:

die reichsgerichtlichen Eingriffe in die landesherrliche Ge¬

richtsbarkeit und Rechtspflege nicht über Gesetze und Reichs-

Herkommen zu erweitern , durch Nachgiebigkeit in einzelnen
Fällen dem allgemeinen landeshoheitlichen Interesse keinen

Nachtheil zu bereiten und durch Gleichförmigkeit der Grund¬

sätze und Uebereinstimmung der Rechtspflege in allen mit

Appellationsprivilegien versehenen Territorien das Ver¬

trauen der Unterthanen , au feine von allen Ne«

Senabsichten entfernte Justiz zu befestigen . —

Monem cvnäuctorem in polletiiose molsncllnorum «6 24 snnos rs,
locswrum - L . L. von dem Rcichskammergericht erkannt.
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Wir trostvoll ist es dagegen , wenn man folgende Bemer¬

kung liest , die der Herzoglich Würtembergische Comitialge«

sandte Freyherr von Seckendorf bey Übergebung eines

Monitums zum Art . 15 . der W . C . machte , welche jedoch

noch besser zu dem i § ten Art , paßt ! „ dieser Artikel scheint

eher dahin gerichtet zu seyn , den Unterthanen den

Weg Rechtens auf alle Art und Weise zu erschweren,

statt daß vielmehr die Erleichterung desselben und die

möglichste Beschleunigung solcher Rechtssachen nicht nult

den Grundsätzen einer unpartheyischen grade durchgehenden

Gerechtigkeitsverwaltung , sondern auch dem wahren Wohl

der einzelnen Länder und Gebiete am angemessensten seyn

und zu baldiger Herstellung der Einigkeit und gutem Ver¬

trauen zwischen Herrn und Nnterchanen beyrragen würde,

hingegen Erschwerung der rechtlichen Hülfe

und Verzögerung der Processe dreentgegen ge¬

setzte Wirkung hervor bringen Muß .
" Möchten

doch alle Minister so denken und danach handeln ! Es kann

nicht oft und laut genug gesagt werden , daß ein jedes

Mittel , welches den Unterthan hindert , im

Wege Rechtens gegen seine Obrigkeit fortzu¬

kommen , Mehr oder minder das seinige zum

endlichen Ausbruch des Aufruhrs beyträgt. —

Ein Glück , daß wir in Teutschland Nevoluttons - Pro-

resj e führen können ! So lange Mir dies dürfen und da¬

durch Adhülfe unsrer Beschwerden bewirken können , sind

wir vor wirklichen gewaltsamen Revolutionen sicher. —

Der ist also kein Freund der Fürsten und Obrigkeiten , dev

Revolüttons Processe — wie Man , um der Sache einert

gehässigen Anstrich zu geben , solche Processe zu nennen be¬

liebt hat , welche die Abänderung manchen eingeschlichenett

Gg -
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Mißbrauchs , mancher Vernunft - und Zweckwidrigen Ein«

richtung , kurz , einer Reformation im Wege Rechtens zum

Zweck haben — nicht gestatten will . Man sollte , wenn

man ein gutes Gewissen hat , dergleichen Processe eher mög¬

lichst zu erleichtern und zu beschleunigen , als bald durch die¬

se , bald durch jene Einreden , vorzüglich der fehlenden Le¬

gitimation , zu verewigen trachten . Auch in Frankreich

glaubte man , würde es an der Legitimation fehlen , aber

wie sehr hat man stch nicht geirrt . — Will man sich denn

nie dergleichen Beyspiele zur Warnung dienen lassen?

- H . zoo.

Aus dem bisherigen ist bereits abzunehmen , wie Has¬

sens - und verabscheuungswürdig es ist , wenn der Regent

durch Cabinersbefehle den Lauf der Justiz hemmt,

oder in einer ihn selbst , oder seine Günstlinge betreffenden

Sache eine andre Verfahrungsart vvtschreibt , oder besondre

Verfügungen erläßt . Geschieht dieses , so kann sich der

dadurch beschwerte Theil an die höchsten Reichsgerichte wen¬

den , und von diesen die Cassation solcher Befehle erwarten.

In der vorhin angeführten Sache Hönnsberg wider

Kurpfalz ckaren dergleichen CabinetSbefchle ergangen.

Hönnsberg wanhte sich an das Neichökammergericht , und

erhielt eine Ordination dahin : „ Versieht man sich zu des

Beklagten Herrn Kurfürsten Gemüthsbilligkeit , derselbe

werde - der Justiz ihren stracken Lauf lassen , sohin

und da in der Landesfürsten eignen Sachen alle aus dem

Cabinet an die Justizstellsn zu erlassende Nescripte unzu-

läßig , die in dem angezogenrn Reskripte vom 20 . Juny

jüngsthin dem Hofrath zu Düsseldorf , in Ansehung der

für bekannt anzunehmrnden laeüonis enokWtü
'imas und des
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ex snaloFia iuris hergenommensn Grundsatzes , vermöge
dessen Zeitpacht durch Erbpacht

"
aufgehoben werden solle,

gegebene Vorschriften , mit der von diesem Justizcvllegio zu
verwaltenden völlig unpartheyischen Justiz durchaus unver-

einbarlich sind — nunmehro mit Beseitigung der in sotha-
nem Reskripte enthaltenen Vorschriften , und namentlich des

in dieser Sache durchaus unstatthaften summarischen Pro-
cesses — Supplicankens Principalen das vollständige Ge¬

hör in processu oräinario nicht zu versagen , von selbst ge¬

neigt seyn .
" Da diese Ordination nichts half , so erfolgte

auf ferneres Ansuchen das bereits angeführte Mandat , wo¬

durch die schönen Cabinelöbefehle zugleich caffirt wurden.
Nur alsdann läßt sich die Hemmung einer Justizsache

durch Cabinetsbefehle vertheidigen , wenn der Fall von der

Act ist / daß durch Verwaltung einer unpartheyischen Justiz
der Staat der größten Gefahr ausgesetzt würde . So gut
der Regent , um das Ganze zu retten , einzelnen Bürgern
wohl erworbene Gerechtsame nehmen kann , so gut kann er

ihnen auch in solchen Fällen die Justiz versagen . Nur

muß ein wirklicher und wahrer Collisionsfall vorhanden seyn,
und immer muß derjenige , der zum Besten des Ganzen
leidet , auch dafür entschädigt werden . So wie nemüch Nr-

giecungssachen in Justizsachen verwandelt und an die Ge¬

richtshöfe gezogen werden können , eben so kann auch der

Fall umgekehrt seyn . An und für sich dürfen freylich die

RegierungSCollegia sich nicht iii Justizsachen mischen und

dergleichen an sich ziehen , allein zu geschweige » , daß sie
doch überhaupt ihr Augenmerk auf die Verwaltung der

Justiz richten und dis sich hier einschleichenden Mängel und

Gebrechen abstellen müssen , so kann auch eine Justizsache
eine Regierungssache werden , wenn das Wohl des Staats

Gg ;
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unter der Handhabung einer gleich durchgehenden Justiz in

Gefahr kommen sollte.

Das stak julUria et xsreat munäus ; verdient wie

Strübe Mit Recht sagt *) , nicht jedesmal gebilliget zu

werden , So unverantwortlich es ist jemanden die rechtliche

Hülfe zu versagen , weil durch die Handhabung der Gerech¬

tigkeit die Richter Feindschaft aus sich laden mögten , so

unverantwortlich ist es , das gemeine Beste der ^ onvenienz

einiger Bürger aafzuopsern , und um sie zu den Ihrigen zu

verhelfen , de» Staat in die Gefahr zu setzen , großen

Schaden zu leiden . Wenn dal )« r die Vollstreckung einer Ur¬

tel nicht geschehen kann , ohne einen Krieg zu veranlassen,

dessen Ausgang zweifelhaft ist , und der dem gemeinen We¬

sen zum Verderben gereichen möchte , so muthet ein Mit¬

glied desselben der Landesherrschast höchst unbillig an , sei¬

nes Privakvortheils halber solche Gefahr zu laufen . Glei¬

che Brwandniß hat es , wenn schon der Gebrauch des streu-

gen Rechts nicht eben einen Krieg , jedoch andre dem Staat

sehr nachcheilige Wirkungen nach sich ziehet , wenn z . B.

ein Bundes - Verwandter , dessen Freundschaft unentbehr¬

lich , dadurch wider uns aufgebracht werden mögte , oder

guch von jemanden Repressalien zu befürchten sind , bee

dadurch alles , was man wider ihn vornimmt , vereiteln und

den unsrigen größer » Schaden zufügen kann als ihnen un¬

sere richterliche Verfügungen . bringen werden,

Zn dergleichen Fällen verwandelt sich nun billig dir

Justizsache in eine Regierungssache und es hat die Regie¬

rung darüber zu urthcilm , ob cs rathsam sey , die Justiz

darin zu admiuistriren , Untergerichte müssen sich daher m

In d . rechts , Bed . LH . S . §7,
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dergleichen Fällen nicht so wohl an die höher » Landesgerich¬

te , als vielmehr an die Landes - Negierung wenden . So

führt Strübe a . a . O den Fall an , daß einer Obrigkeit

angemnthst wurde eines fremden Fürsten in ihrer Stadt be¬

findliche Effecten zur Sicherheit der Bürger , welche seine

Gläubiger waren , mit Arrest zu belegen . Die Obrigkeit be¬

sorgte , daß dies nachtheilige Folgen haben könnte , und

wandte sich also mit Vorbeygehung der höher » Gerichte a»

die Landesregierung , und erhielt von dieser den Befehl , den

Arrest nicht zu verhängen.

Indessen kann selbst wieder aus einer dergestalt in einr

Regierungssache verwandelten Justizsache abermals eine

Justizsache werden , in so fern nemlich die Frage von einer

Entschädigung entstehet , die demjenigen zu leisten ist , der,

um einen Nachthsil von dem Staat abzuwenden , seine

Rechte hat aufopfern müssen.

Indessen will doch alles dieses nicht so viel sagen , daß

man sich in Justizsachen überall nicht an den Regenten

wenden könne , und daß dieser auf keinen Fall Vorschriften

und Verfügungen in dergleichen Sachen aus dem Cabinette

erlassen könne . Die Rede war vielmehr bisher nur von

solchen Verfügungen , wodurch der Lauf der Justiz aufge,

halten und eine unpartheyische Justizverwaltung verhindert

wird , also von Vorschriften , welche der grade durchgehen¬

den Justiz nachtheilig sind . Immer sind und bleiben aber

die Gerichte dem Regenten unterworfen . Sie müssen den

allgemeinen Verordnungen desselben Folge leisten , gesetzt'

auch , daß sie dieselben nicht zweckmäßig oder der Billigkeit

angemessen fänden . Vorstellungen können sie wohl dagegen

thun , aber nicht eigenmächtig davon abgehe » , denn sonst

würden sie sich über den Regenten erheben und sich selbst

Gg 4
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«ine gesetzgebende Gewalt anmaßen , welche keinem Gericht«

zusteht . Ueberhaupt stehen die Gerichte unter der Oberauf¬

sicht des Regenten , Werden Klagen darüber gejührt , daß

sie die Vorschriften der Gesetze aus den Augen setzen , so

kann der Regent Untersuchungen deshalb anstellen lassen,

und den Rechter , der sich Willkühr erlaubt , absetzea und

strafen , Dies kann sowohl überhaupt und im allgemeinen

als in besondern Fällen geschehen , wenn sich eine Hintan,

fttzung der Gesetze -zeigt . Ist die Hintansetzung offen,

bar, so kann der Regent sogleich Verfügungen erlassen,

den Richter zur Beobachtung der Gesetze anweisen und ihn

zur Verantwortung ziehen , Aber immer muß der Fall,

che eine Abänderung des bisherigen Verfahrens vvrgenom-

men wird , so klar sehn , daß es gar keiner Untersuchung

bedarf , vielmehr sich die Übertretung der Gesetze sogleich

« rgiebt - Man nehme z . B . den Fall , daß jemand in einem

Lande , in welchem nach den Gesetzen strenges Wechselrechk

gilt , gegen einen andern eine Wechselklage erhebt . Der

Wechselbrief ist ohne Manges , allein der Richter , der sich

Vielleicht selbst vor dergleichen Klagen fürchtet , will die

Sach ? im ordentlichen Proteste behandeln , er communi,

eirt die Klage all exeixlenstum und gestattet dem Beklag¬

ten hiezu eine Frist von 4 Wochen . Zn einem solchen Fass

hat es wohl keinen Zweifel , daß der Regent auf die Be»

schwerde des Klagers , sobald er nur den Wechsel und das

Deeret gesehen hat , dem Richter anbefehlrn kann , den

Wtchsi ' lproceß zu beobachten , Es kann aber auch selbst

dann , wenn die Hintansetzung der Gesetze nicht so offen¬

bar ist , der Regent eine Commission ernennen , und durch

diese das Verfahren des Richters untersuchen lassen , Der¬

gleichen Verfügungen , wenn sie nur nicht übertrieben wer«
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den und der Regent in seinem Eifer für die gute Sache

nicht zu weit geht , sind der Justiz keineswegs nachtheilig,

sondern vielmehr zuträglich . Doch ist das bisherige billig

auf den FM cinzuschräuken , wenn die höchsten Landesgsr

pichte sich eine solche Hintansetzung zu Schulden kommen

lassen . Tritt dies aber bey den Untergerichken ein , so soll¬

te die Beschwerde billig bey de» höher » Landesgerichten , und

nur alsdann , wenn diese selbst säumig sind , bey dem Lan-

hesherrn angebracht werden . Der Regent verlasse sich üvri-

gens nie auf sein« eigne Einsicht , sonst kann er , wie die

neueste Geschichte bewiesen hat , mit den besten Absichten

ungerecht werden.

§ . zoi.

Gerichte haben keine gesetzgebende Gewalt, son¬

dern müssen nach den ihnen vorgeschriebenen Gesetzen Recht

sprechen . Tritt also der Fall ein , daß es an einem Ge¬

setze fehlt , woraus borkommende Streitsachen entschieden

werden können , so müssen sie sich an die gesetzgebende Ge¬

walt im Staate , wenden , und sich von dieser Vorschriften

erbitten . Leider lehrt indessen die Erfahrung , daß derglei¬

chen Anfragen oft ohne Resolution bleiben . Dann entsteht

eine Ungewißheit der Rechte , die die nachkheiligsten Fol¬

gen hat . Möchten doch unsre Fürsten einsshen,

weiche Wohlthat sie ihren Uncerthane » durch

Ertheilung deutlicher und bestimmter Gesetze

erzeigen! Möchten doch alle das Beyspiel nachahmen,

das ihnen vorzüglich von Preussens Königen gegeben ist ! —

Sie dürften ja nur das neue preuffische Gesetzbuch etwa

mit einigen Modifikationen , oder Auslastungen solcher Stel¬

len , die nicht für ihre Länder paffen , reeipiren . Hat man

Gg §
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das römische Recht ausgenommen , warum will man denn

nicht das preußische aufnchmen?

Wie aber , wenn zwar ein Gesetz vorhanden , dieses je»

doch so dunkel und zweifelhaft ist , baß es sowohl für den

Kläger als den Beklagten auSgrlegt werden kann ? — Hal¬

ten sich die . Richter selbst davon überzeugt ,
'
sind auch sie

verschiedener Meinung , so müssen sie sich ebenfalls von der

gesetzgebenden Gewalt eine Erklärung erbitten . Selbst dür¬

fen sie sich keine authentische Erklärung eines Gesetzes

anmaßen , denn diese ist in der That als ein neues Gesetz

zu betrachten . Musterhaft und nachahmungswürdig ist auch

die deshalb in den preußischen Staaten getroffene Einrich¬

tung *) . —- Ist indessen nur zwischen den Partheyen Streit

*) Kommt es ncmlich in den preuffischen Staaten auf Ent¬

scheidung einer streitigen Rechtsfrage an , so muß das Gericht,
bcy welchem solche vorkömmt , den Fall dem ihm Vorgesetzten
Obergerichte anzcigen , und deswegen eine kurze Erzählung , des

Factums , ohne Benennung der Partheyen , und mit Hinweg-
laffung der nicht wesentlich ans die Streitfrage Einfluß haben¬
den persönlichen Umstände , abfaffen ; die Frage , auf deren Ent¬

scheidung es eigentlich ankcmmt , genau bestimmen und sein Gut¬

achten bcyfügen . Findet das Obergericht , daß der Zweifel nur
in dem subjectivcn Mangel der Kenntnis ' Key dem Unterrichter

seinen Grund habe , so muß cs solchen zurechtwcisen ; diesem
aber' bleibt frcy , das Erkenntnis ' nach seiner Uebcrzengung ab-

zufaffe » ; und den Pärtheyen sstchen die gewöhnlichen Rechts¬

mittel , offen . Findet aber das Obcrgericht die Streitfrage in

den vorhandenen Gesetzen nicht klar entschieden , so muß cs die

Entscheidung der Gesetzes m Mission cinhohlcn . Fallen end¬

lich dergleichen streitige Rechtsfragen bcy dem Obergcrichtc selbst

vor, so muß es ebenfalls selbst bcy der Gesctzcommission anfra-

gen . Der Chef der Justiz vertheilt dergleichen Anfragen unter

die Mitglieder der Commission , und zwar, da sich diese wieder

in die Justiz - und Finanzdeputation abtheilt , unter die Mit¬

glieder der ersten,/bey deren Zusammenkunft eine jede Sache

von dem ernannten Re - und Correferente » ausführlich iu Vor --
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über den Sinn des Gesetzes , bemühet sich eine jede Par¬

ihey das Gesetz zu ihrem Vortheil zu erklären und läßt sich

der Sinn leicht nach den Regeln der juristischen Herme-

nemic cherausöringen , so tritt eine Docrrinal - Erklärung

ein , die dem Richter unvenvehrt ist.

Doch alsdann leidet auch dies billig eine Ausnahme,

wenn zwischen denen , welchen die gesetzgebende Gewalt zu-

steht , selbst über den Sinn eines Gesetzes Streit entsteht,

z . B zwilchen dem Kaiser und dem Körper der Reichs,

stände , oder aber auch zwischen dem katholischen und evan¬

gelischen Neligivnstheile . In diesen Fällen steht überhaupt

Pen Reichsgerichten eben so wenig eine Cognition zu , als

den Landeögerichten , wenn zwischen dem Landesherrn und

den Landständen über den Sinn eines Landgrundgesetzes

Streit entsteht . Und sind die beyden Religionsthsile ver¬

schiedener Meinung , so soll nach deutlicher Vorschrift des

W . F . der Streit blos durch gütliche Übereinkunft — also

nicht durch richterliche Entscheidung , beygelegk werden.

§ . ZV - -

Zu den Sachen , in welchen besonders den höchsten

Reichsgerichten keine Gerichtsbarkeit zusteht , rechnet man

gewöhnlich die KreiSsachen, und es ist dies allerdings

richtig , in so fern blos allein von den innern Verfas¬

sung s sa ch e n der Kreise die Rede ist. Ein jeder Kreis

trag gebracht, gemeinschaftlich erwogenmid nach den mehrstcn
Stimmen entschieden wird. Nachdem dieses Gutachten so
gefaßt worden , daß cs zugleich als Gesetz für künftige gleiche
Falls gelten kann , wird dasselbe dem Chef her Justiz zur wei¬
tern kVerfügung eingcreicht . S , Nicolai Beschreibung vor;
Berlin , Bd . i . S . ; <-6 . f.
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ist als ein für sich bestehender Körper anzusehen , der seine

innere Einrichtung machen kann , wie ec es für gut befin»

det , wofern ihm anders nicht etwa durch allgemeine Reichs¬

gesetze die Hände gebunden sind . Und da es einmal so¬

wohl herkömmlich , als gesetzlich ist , daß in Kreissachen

Stimmenmehrheit gilt , so muß sich der mindere Theil das

gefallen lassen , was durch den größer » beschlossen wird.

Zn dergleicheü Angelegenheiten dürsten sich daher die Rcichs-

gerichtemicht mischen , wenn auch kein Gesetz darüber vor¬

handen wäre . Nettelbladt *) hat ganz Recht , wenn

er sagt ; „ kein Gericht darf nach Grundsätzen des allgemei¬

nen Staatsrechts in die innere Verfassung der Gesellschaf¬

ten Hand einschlagrn , da dieselbe kein Gegenstand der Ge¬

richtsbarkeit ist . Man setze z . B . demHausstand . Zst es

nicht eines jeden Hausvaters eigner Anordnung überlassen,

was er für Gesinde halten , was er demselben zu essen ge¬

ben , und was für eine Ordnung er im Hause gehalten wis,

sen will ? Darf wohl ein Gericht , wenn gleich keine posi¬

tive Gesetze vorhanden sind , welche solches verbieten , in

diese die innere Verfassung des Hauses betreffende Sachen

Hand einschlügen ? "

Indessen kann es allerdings zuweilen rathsam sey», das¬

jenige , was schon das allgemeine Staatsrecht mit sich bringt,

noch durch besondre Gesetze zu bestimmen . Es ist daher so¬

wohl im Z . R . A ., § . 180 . als seit 174 ! . in der Wahlcapitu-

lation Art . 12 . § . 4 de» Reichsgerichten noch besonders zur

Pflicht gemacht , „ sich in die inneren Verfaffungssachen

In der Abhandl . von der Gerichtsbarkeit der Höchsten
Reichsgerichte in Kreissachcn ; in seinen Erörterungen ein§

zelner Lehren des wutschen Staatsrechts . Nr . VII.
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der Kreise nicht zu mischen , darüber auf einigerley Weise

zu erkennen , oder wohl gar Proceffe ausgehen zu lassend

In derWahlcapitulation heißt es : „ in die innere Kriegs»

Civil - und ökonomische Verfassungen der Reichs¬

kreise ." Was unter Kriegs - und ökonomischen VerfaffungS-

sachen zu verstehen sey , ist sehr einleuchtend , nicht so deut¬

lich aber , was unter Civilverfassungssachen zu be,

greifen sey . Die richtigste Erklärung ist unstreitig , daß

man unter diesen allgemeinen Ausdruck alles dasjenige hat

begreifen - wollen , was die Kriegs - und ökonomische Verfas¬

sung nicht betrift . Dahin gehören also z . B . die Materien

wegen der Kreisdirectorien und Ausschreibämter , die Auf¬

nahme neuer Mitglieder , die Bestimmung des Ranges der

Kreisstände unter sich und dergleichen mehr.

Indessen giebt es doch allerdings auch Kreissachen,

worin die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte Statt finden

kann . Sobald nemljch dergleichen Sachen Justizsachen

find , so find fie der reichsgerichtlichen Gerichtsbarkeit so

gut , wie andere unterworfen , denn die angeführten Gesetze

reden ausdrücklich nur von Vrrfassungssachen, und

Kurbraunschweig ließ sich die Einrückung jener Stelle in

die Wahlcapirulation deshalb gefallen , weil dergleichen An¬

gelegenheiten kein Gegenstand der Reich sjustiz wärem

Wäre es die Absicht gewesen Kreisjustizsachen von der

Gerichtsbarkeit der Reichsgerichts auszunehmen , und als»

hier etwas ganz außerordentliches festzusetzen , so hätte die

Stelle ganz anders gefaßt werden müssen . >—- Zwar bat

nachher im I - 174 ; . die Reichsstadt Frankfurt , jene im

I . 1742 . eingerückte Stelle dahin zu erklären , daß sie nicht

von Iustizsachen , und wenn ein Kceisstand von den übri¬

gen unbilliger Weise prägravirk wäre , zu verstehen sey,
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und diese Erklärung ist nicht erfolgt . Mein die Stadt

sagte selbst in ihrer Vorstellung , daß der angeführte vierte

Paragraph , wenn er nur in seinem rechten und

wahren Verstände genommen würde, den Reichs»

gesehen , oder den rsichsständischen Gerechtsamen nicht zuwi¬
der sey , vielmehr in der Hauptsache mit dem I . N . A.

§ . i8o — izz. wohl übereinstimme . Wozu bedurfte cs also
einer Erklärung , die sich schon von selbst verstand ? Ue<

Lerhaupt war der Fall , weswegen Frankfurt die Erklärung
suchte , von der Beschaffenheit , daß er nicht wohl als eine

Zustizsache betrachtet werden konnte . Hätte das kurfürst¬
liche Collegium damals die gebetene Erklärung ertheilt , so
würde diese so haben angesehen werden können , als wenn

dasselbe die Frankfurtischen Beschwerden für Justizsachen

gehalten hätte . Besser war es daher , sich darauf gar nicht
einzulassen ; indem nach richtigen Regeln der Auslegungs«

kunst jene Stelle ohnehin keinen andern Sinn hatte , noch

haben konnte . Tritt also der Fall ein , daß z . B . ein ga » ,

zer Kreis aus einem Contract oder andern dergleichen Ge¬

schäften belangt wird , oder daß der Kreis durch die Mehr¬

heit der Stimmen einem Kreisstande wohl erworbene Rech¬

te nehmen will , oder daß überhaupt nur der Begriff einer

Zustiziache eintritt , so hat es keine » Zweifel , daß der¬

gleichen Sachen an die Reichsgerichte gebracht werden,
können.

§. Zü ; .

Hingegen ist den Reichsgerichten die Erkenntniß in

Achtssachen, welche sie sich angemaßt harren , genom¬

men worden . Hatte in älrertt Zeiten ein Reichestand ein

Verbrechen begangen , das die Strafe der Acht nach sich
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^
zog , so wurde die Sache kn einem Fürstsngerichte vsrhaN«

^ drlt . Zn der Folge glaubte der N . H . N . , daß er in dir

H
Stelle des ehmaligsn Fürstcngerichts getreten sey , er in»

s struirte also nunmehr den Achrsproceß, erstattete alsdann

! ein Gutachten an den Kaiser , worauf dieser bas Urtel

- fällte , ja es fehlt nicht an Beispielen , daß ohne allen

! vorgängigen Proccß Achrserklärungen vom kaiserlichen Hofe

j erfolgt sind . Dies gereichte den Reichsständen zur großen
! Beschwerde und daher ist endlich die Sache dahin singelei«

tel und bestimmt worden , daß die Reichsgerichte zwar den

Proceß instruiren könnten , das Urtel selbst aber nirgend

anders , als auf dem Reichstage gefällt werden solle *) .

Würde diese Vorschrift nicht beobachtet , so sollte die Achts¬

erklärung null und nichtig sepn . Besonders fand man

es auch der Billigkeit gemäß , zu bestimmen , daß die Achts«

erklärung keine nachtheiiigeWirkung für die Agnaten und

andre , welche eine Anwartschaft und Recht an den Gütern

des Geächteten hätten , haben sollte , wofern sie nicht selbst
an den Verbrechen Theil genommen haben würden - Billig
wäre es indessen auch gewesen , wenn man die Verordnung
auch auf die Descenbenten ausgedehnt hätte , denn es ist in

der Thar hart , daß diese) da sie zumal ihr Successionsrechk
nicht von dem Vater , oder Großvater haben , durch deren

Vergehungen mit leiden sollen . Heutiges Tages wird zwar

so leicht keine Achtserklärung mehr geschehen , indessen wäre

es doch auf den möglichen Fall gut , .wenn das Gesetz auch

auf die Descendemen ausgedehnt würde.
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Zehnter Abschnitt.
Von

dem Derhälünß der höchsten Reichsgerichte unter sich.

§ . ZO4.
Es ist bereits in dem vorhergehenden bemerkt worden,
daß das Verhältniß der höchsten Reichsgerichte , in so fern
beyde Iustizcollegia sind , sich gleich sey ; indessen leidet
doch diese Behauptung einige Einschränkung , indem es selbst
Fälle giebt , wo der Neichshofrath,, wenn man ihn auch
hlos als einenGerichtshof betrachtet , Vorzüge vor dem
Reichskammergerichre hat. So hat derselbe 1 ) ganz allein
die Gerichtsbarkeit in allen .itaiiänischen Sachen»
Bekanntlich haben Kaiser und Reich auch über einen Theil
von Italien Hoheitsrechte *) auszuüben. Italiämsche Für¬
sten und Grafen können daher sowohl in erster Instanz Key
den Reichsgerichten belangt werdep , als das aus ihre» Län¬
dern und Gebieten an den Kaiser in der höchM , Instanz ap¬
pellier werden kann . Es ist streitig , ob ehmals dergleichen
Sachen bei) dem Neichekammergericht angebracht und ver-
handelt sind . So viel ist

'indessen gewiß , daß die Kaiser
in ältern Zeiten einen eignen Hofrichter in Italien hatten-
und daß wenigstens jetzt keine irallänische Sachen an baS
Kammergericht , sondern blos ausschließlich an den N .H. R,
gelangen . Ein Neichsgesetz ist indessen darüber nicht vor,

han--

Man s . Th . 1 . B . 1 . Cap. s.
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handeu . 2 ) Hat der Neichshofrath das Recht , in allen

ganze Reichslehen im Petitor io betreffenden Pro,
ressen , allein zu sprechen , wovon jedoch erst in der Folg«
§ > 410 . ausführlicher zu reden seyn wird , z ) Rechnet man

zu den ausschließlich zur Gerichtsbarkeit des N .H .N . gehö,
rigen Sachen , die Criminalsachen dSr NeichSunmittelbären,
allein dies kann doch nur von Privat - , keineswegs aber
von Staatsverbrechen z . B . Landfriedensbruchsachen
behauptet werden *) . Falsch ist es hingegen 4) , daß auch
alle in die Reservate echte des Kaisers einschlagends
Sachen blos für den Neichshofrath gehörten , ohnerachtek
dies von mehrern angesehenen StaatsrechtSgelehrten **) be,

Häupter wird . Bey Abfassung der Wahicapitulation K . Leo¬

polds II . trug Kurbraunschweig darauf an , im Art . 16 . § . 1/.

zu setzen : es sollten unter dem Vorwände , daß der Gegen¬

stand des Streits kaiserliche Reservaten betreffe , wenn an¬
ders sonst solcher zur reichsgerichtlichen Cognition gehörig

sey , nicht von dem Kammergericht ab - und Un den Reichs,

hofrarh gezogen werden . Mainz , Sachsen und Branden,

bürg waren für die Einschaltung dieses Zusatzes , allein Trier,
Kölln , Böhme » und Pfalz stimmten dagegen , weil es un-

streitig einige Fälle gäbe , in welchen der R . H R . eins

ausschließende Gerichtsbarkeit hergebracht habe ; Liege-
naue Bestimmung der Gränzen beyver Reichs,

gerichte aber auf den Reichstag gehöre. Hieraus
und da wirklich der Kaiser durch ein kurfürstliches Colle-

S . den Reichs hofrarh in Justiz - , OnaöeN UN8
andern Sachen mit Fallen , Präjudicien und
RLcdtsbemerkungLn ; (Augsburg 1791. 8 .) Sr i48.

I . V. Moser von der teutschen JustizvcrfaffUNg . Th . t«
S . 416.

Zweiter Band, H h
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gialschreiben ersucht ist, die Materie , welche Grauzen jedem
der Heyden höchsten Reichsgerichte anzuweisen seyn möchten,
zur reichstägigen Dcliberation zu bringen , ergiebt sich, daß
unmöglich alle in die kaiserlichen Reservalrechte einschla-
gende Sachen zur privativen Cognition des N . H < N . gehö-
ren können . Zn der That ist auch kein Grund davon ein¬

zusehen , warum dergleichen Sachen nicht eben so gut bey
dem R . K . G . sollten verhandelt werben können , aber frey,
lich wird sich der Kläger in dergleichen Fällen der Regel
nach lieber an den R . H . R . als an das R . K . G . wenden,
und daher kommt es , daß man glaubt , sie gehörten von

Rechtswegen für den N . H . R . Dies ist indessen durch
kein Ncichsgesetz entschieden , sondern eS soll erst entschieden
werden.

Noch wichtiger sind jedoch die Vorzüge des R . H . N .,
wenn man denselben als den Staatsrath oder das Re¬

gie r u n g s c o l l e g i u m des Kaisers betrachtet . In dieser
Hinsicht gehören alle Gna densach en, als die Ertheilung
der Moratorien , der Volljährigkeit , Bestätigung des Erstge«
Lurtsrechts u . s. w . zum Ressort des R . H . R -, es sey nun,
daß derselbe darin für sich Verfügungen treffen kann , oder daß
er deshalb ein Gutachten zuvor an den Kaiser erstatten muß.
Das nemliche ist auch der Fall , wenn von der authentischen In¬
terpretation kaiserlicher Privilegien die Rede ist . Geringfügi¬
gere Privilegien ertheilt der R . H . R . Kraft seines dazu ha,
benden Auftrags ohne Anfrage bey dem Kaiser , wichtiger«
werden indessen entweder unmittelbar bey dem Kaiser oder
dem Reichsministerio nachgesucht , oder aber es muß doch
wenigstens deshalb ein R . H .R . Gutachten erstattet werden»
Jene Privilegien kann nun auch der N . HrR . für sich au¬
thentisch erklären , diese aber nicht anders , als nach erstat-
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^ teten und vom Kaiser genehmigten Gutachten . Entsteht
hingegen über die Anwendbarkeit kaiserlicher Privilegien in

einzelnen Fällen Streit ; so hat cs keinen Zweifel , daß ein

solcher Proceß so gut beym N . K . G . als dem N . H . R . ver¬

handelt und entschieden werdrn kann.

Endlich macht auch der N . H . R . den obersten Lehm

h 0 f des Kaisers aus . LehnSsachsn, in so fern sie nicht
Zustizsachen sind , — denn in diesem Fall ist die Ge»

richtsbarkeir des N . K . G . ebenfalls gegründet , — gehören
also blos für den Neichshosrath.

§ > zs ; .

Ueber die zu einem jeden der höchsten Reichsgerichts

gehörigen Personen hak ein jedes derselben seine eigne Ge¬

richtsbarkeit . Diese Gattung der Gerichtsbarkeit ist indes¬

sen wohl von der ordentlichen , welche ihnen in Ansehung

der unmittelbaren und mittelbaren Personen des Reichs Zu,

sicht , und wovon bisher die Rede war , zu unterscheiden.

Denn so wird 1 ) wenigstens bey dem N . K . G . eine andre

als die gewöhnliche Verfahrungsart beobachtet , sobald Per¬

sonen , welche z » demselben gehören , belangt werden . Dis

Schriften werden alle in der Kanzler ) übergeben , und durch

besondre Deerele dem Gcgentheil conmiunicirt . Auch kann

in einem solchen Fall um Verschickung der Acten gebeten

werden . 2 ) Tritt diese Gattung der Gerichtsbarkeit nicht,

blos inCivil - , sondern auch in C rn m inalsa ch e n ein,

und z ) hat der Kläger nicht , wie sonst , die Wahl zwischen

den beiden Reichsgerichten , sondern er muß seine Klagt

bey demjenigen anbrlngen , dessen Mitglied der Beklagte,

oder dem derselbe unterworfen ist . Alles dies zeigt an,

daß es vielmehr rin befreyrer Gerichtsstand ist, Hers

4 h 2



484 7 - D . Von den wesentl . Regier . Rechten.

die zu einem der Reichsgerichte gehörigen Personen bey

denselben haben , und daß also diese Gattung der Gerichts»

barkeit eine besondre, oder außerordentliche sey .'

Hiebey entsteht die Frage , ob die zur Kammerge-

richtskanzley gehörige Personen , ebenfalls der Gerichts¬

barkeit des NeichskanimergerichtS unterworfen find ? Hier¬

über entsteht nicht selten Streit zwischen dem Kurfürsten

von Mainz , als Reichs - Erzkanzler und dem Kammerge-

richt . So viel ist gewiß , daß alle Kanzleypersonen von

dem Kurfürsten bestellt werden , es ist demselben auch in

der K -G -O . Th . i . Tit . 2/ . § . 6 . und mehrern andern

Neichsgcsehen ausdrücklich zugestanden worden : daß , „ w»

in der Kanzler - an derselben Beamten und Dienern ihrer

Person halber Klage wäre , oder Mangel an Fieiße oder

andern gespürt würde ; der Kurfürst - - dieselben Män¬

gel und Gebrechen von allen Personen , so der Kanzlei,

verwandt — erkundigen zu lassen und vermöge der

Ordnung abzuschaffen; auch dieselben zu beurlau¬

ben ( verabschieden ) oder in ckndre Wege zu bestrafen,

ihm unbenommen seyn solle .
" — Allein vhnerachtet sich

hieraus wohl so viel ergiebt , daß der Kurfürst berechtigt

sey , Kanzleypersonen , welche sich Nachlässigkeit und Ver-

gehangen im Dienst zu Schulden kommen lassen , zu be¬

strafen und zu verabschieden , so ist doch dadurch die G e-

richtsbarkeit des ReichSkammergrrichts über dergleichen

Personen nicht ausgeschlossen , und unter den Strafen sinh

keine peinliche sondern blos Geldstrafen , oder Suspension

vom Amte zu verstehen . Dies ergiebt khrils die ganze Stelle-

wo nur von Personalmäugeln und Gebrechen , nicht Ver,

brechen , die Rede ist , rheils der Nachsatz : „ Doch K . R.

u . B . dieselben ihrer Mißhandlung nach , wo es Ser,
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Mm Wichtigkeit und Größe erfordert , vermöge der Ord¬

nung zu strafen , hiemit Vorbehalten .
'Auch nennt die K . G . O.

Th . 1 . Tit . 4 § . H. 1 . und der I . N . A . § . 141 . unter den¬

jenigen Personen , welche , so lange sie sich nicht unter an¬

dere Jurisdiction begeben , eines andern Gerichtszwangs

fr ey seyn sollen , ausdrücklich die Protonolarien , .Nota¬
rien , Leser und Schreiber.

Bey dem N . H . N . verhält es sich in Ansehung aller

zu demselben gehörigen Personen , wie bey dem N . K . G.

In ältern Zeiten entstand darüber oft Streit mit dem Hof,

marschallamt und de» Oesterreichischen Landescollegien . Das

Hofmarschallamt behauptete die Gerichtsbarkeit über alle

zu dem kaiserlichen Hofstaat gehörige Personen , und rech¬

nete die Mitglieder des N . H . N . ebenfalls dazu . Da aber

das Hofmarschallamt eigentlich nicht sowohl ein kaiserliches,

als vielmehr ein österreichisches ist, und da in der N . H . N .O.

alle zum N . H . N . gehörige Personen von anderm Gerichts,

zwauge befreyet sind , so war diese Behauptung in Hinsicht

auf den Neichsh 0 frath ohne Grund . Indessen hat das ;

kurfürstliche Collegium im I . 1742 . für gut gefunden , in

der Stelle der Wahlcapitulation , worin die Reichshofräthe

und die Gesandten , Residenten und Agenten der Stände

von der Gerichtsbarkeit der Landesregierung und anderer

Gerichte und Beamte befreyet werden , ausdrücklich des

Hofmarschallamts mit Erwähnung zu thun , und da¬

durch den R .H . R . gegen fernere Eingriffe zu sichern . Das

Hofmarschallamt kann sich also jetzt keine Jurisdiction über

Personen , die zum R . H . R . gehören , anmaßen , wofern

nicht demselben dazu vom N . H . N . selbst der Auftrag

geschehen ist . Dies pflegt bey Epecutionen , ferner in An,

sehung gewisser peinlicher Untersuchungen , bey Loncursen

H h Z
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und solchen Sachen , wo es auf eine präparatorischs Ab-

Handlung ankomnit , zu geschehen . In einem solchen Fall
erläßt Der N . H . N . an das Hofmarschallam ; sogenannte
Oscrsts perlmperatorem , dis der Kaiser selbst unterschreibt.
Und so gewinnt cs das Ansehen , als wenn der Kaiser selbst
unmittelbar den Auftrag erthsilts . Hat aber der R . H . R,
Andern erbländischen Collegien etwas mitzn.the .ilen , oder zu
eröfnen , so geschieht dies durch sogenannte Instnuata m
Freundschaft.

Nach der Wahlcapitulatisn sollen nun aber nicht ' blo»
die Rrichshofräkhe und andre zum U . H . R - gehörige Per^
sonen , sondern auch der Stände Gesandte , Residenten und.
Agenten von der Jurisdiktion des Hofmarschallamts und
der erbländischen Stellen frey. seyn . In neuern Zeilen fisnz
daher der R . H . N . selbst an , sich eins Jurisdiction , über
die Gesandten , Residenten und Agenten der Stände anzu-
Uwßen , worüber aber derselbe in einen großen Zwist mir ei¬

nigen Neichssiänden gerieth *) . Im I . 17.90 . ward die¬

ser Streit durch die Wahlcapitulation Art . 2 ; . H . 7 . für
die Zukunft dahin entschieden , daß dergleichen Geschäftsträ¬

ger auch von der Gerichtsbarkeit des R . H . N . befteyet seyn
sollten , wofern sie sich nicht besonders bey dem N . H . R °.
zu Processen legicimirt hättem Ist dieses geschehen,

so werden dergleichen Personen als Sollicitartten und Agen¬
ten betrachtet , und also, als solche der Gerichtsbarkeft
des R .H R - unterworfen . Haben sie sich aber nicht wirk-.
ftch zu Processen lcgi

'tjmirt , sondern etwa, bkos zu äußere

>» ' > . —— - - - —. . .

"' ) Mau s, darüber Reuß Ktaatskauzley Th . t - : S - 266,
LH . 2 . S . 224 . f. und desselben Deductioiissamm.iun.g PH,

G . f - Bd . 2 . S . 1 . s.
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gerichtlichen Geschäften , so sind sie als Gesandte zu betrach,
ten und stehen also blos unter der Gerichtsbarkeit der Reichs^
stände , welche sie abgesendet haben.

§ . z °6.

In so fern beyde höchste Reichsgerichte eine gleichlau«
sende Gerichtsbarkeit haben , in so fern hat auch ein jeder

Kläger und Appellant die Wahl , an welches von bsyden
er sich wenden will . Ost ereignet sich der Falldaß auch
der Gegentheil sich an ein Reichsgericht wendet und zwar

nicht an das nemiiche, bey welchem der Gegner seine Sache

anhängig zu machen gesucht hat. Man nehme z . D . den

Fall , ein Reichsstand läßt einen Neichsritter psanben , weil

dieser in seinen Waldungen gejagt hat . Dieser wendet sich

an den N.H . N . und bittet um ein Mandat , die gepfände,

ten Sachen zu restituiren , jener , der vielleicht die Sachs

nicht gerne bey dem R .H .R . verhandelt sieht , sucht bei¬

den, N .K -G - um ein Mandat , daß dieser sich kein Jagd¬

recht in seinen Waldungen anmaßen . und ihm nicht in den

ruhigen Besitz der Jagd stören solle , nach ; oder aber es

finden sich beyde Theile durch ein von den Landesgsrichtm

gefälltes Urtel beschwert , und appcllire » daher beyde , der

eine aber an das N.K.G . , der andre an den R .HR . Au

Heyden Orten kann doch nicht die » cmiichs Sache verhau« ,

delr werden , mithin entsteht die Frage , bey welchem von

Heyden dies geschehen soll ? Hier kommt es nicht daraus

an , welches von beyde » Gerichten zuerst die Sache ange¬

nommen hat , sondern lediglich darauf , wessen Cicativn

«der Mandat zuerst dem Gegner insinuirt ist. Hat gleich

der N .H .N. die Citation vier Wochen früher erkannt, als

das R .K .G . , die Citation des letzterwivird aber nur eine

Stunde früher insinuirt, als die des erstem , so tritt dis
Hh 4
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Gerichtsbarkeit des R -K .G , in der Sache eia , indem die?
selbe hier pr,äv enirt ist , Es muß daher jederzeit bey der
Ansinuation dir Zeit , tvann dieselbe geschehen ist , von dem
der sie zu verrichten hak , genau bemerkt werden,

Von der Regel , daß der Kläger dir Wahl des Ges
richtSstandes habe , giebt es indessen einigr Ausnahmen,
Als die Krone Schweden durch den westphälischenFrie?
den einige deutsche Neichssande, und mit denselben die Reichs«
standschaft erhielt , so konnte sie in dieser Hinsicht
nunmehr bey den Reichsgerichten belangt werden - Daß der
kaiserliche Hof ihr nicht günstig ftyn würde , konnte sie leicht,
erwarten , mithin hatte sie Ursache genug , zu wünschen»
daß ihre Streitsachen nicht bey dem N H .R . möchten ver¬
handelt und entschieden werden . AM diesem Grunde be-
dung sie sich das Recht aus , daß sie sich auch als beklagter
Dheil den Gerichtsstand selbst wählen dürste , welches ihr
tN dem Osnabr . Fr . Art . io . § . 12 . zugestanden wurde«
Eben so erhielt das Gesammthaus Braunschwrig - Lü¬
neburg Hey den Fviedensverhandlungen die Versicherung«
haß es zu einiger Entschädigung eben dies Recht erhalten
sollte , worauf es auch unter dem 24 . Nov . 164z . ein
besondres,Privilegium darüber ausgefertigt erhielt *) . Ver«
Möge dieser Privilegien muß ein jeder, der die Krone Schwe¬
den , in der Eigenschaft eines te'

Mschen Neichsstandcs , oder
die Fürsten aus dem Hause Braunschweig belangen will,
dieselben erst requiriren , das Gericht zu bestimmen , vor
welchem sie sich belangen lassen wollen. Erfolgt hierauf
hinnen der für Schweben bestimmten Zeit von z Monaten

*) May s. darüber meines seel . Vaters Oill. äe privilegis
^lecciouis tyri Augustes (joinus Lruustico l -uueburAicss , kleliust,
r/üo . 4 . ; ingleicheii Stubenrauchs rechtlicheBetrachtungen
über die Freyheit des Braunschweig - Lünehurgischen Hauses,,
sichselbstden Gerichtsstand zu wävlen ; Wie» 178- . 4-
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ynd für Braunschweig von r Monaten keine Antwort , sy'

wird dies , wie bey den Austrägen , so angesehen , als wenn

tnan sich in dein vorliegende » Fall seines Rechts begeben
hätte , und alsdann kann der Kläger selbst wählen , doch
wird seine Klage nicht angenommen , wofern er nicht die

geschehene Requisition gehörig bescheinigen kann.

Ferner fällt das Wahlrecht des Klägers fort , wenn er

Mit seinem Gegner einen Vertrag geschlossen hat , daß ihr-
Streitigkeiten blos vor diesem oder jenem Reichsgericht ver-

handelt , weiden sollen . Emen solchen Vertrag hakte die

Stadt Rostock mit den Herzogen von Mekienburg errich¬
tet nnd es ist kein Grund abzusehen , weshalb dergleichen
Verträge nicht verbindlich seyn sollten . So wie ein jeder

dem zu seinem Vortheil eingeführlen .Rechte entsagen kann,

so hat auch eine solche Entsagung des Rechts , unter den

Heyden Reichsgerichteneins zu wählen , keinen Zweifel , zu¬
mal da das Recht keines dritten dadurch gekränkt wird *) .

Uebrigenü versteht cs sich von selbst , daß die Wahl nicht

ssatt finden kann , wenn etwa eins der beyden Reichsgerichte
Hh 5

*) . - -So wenig eins der beyden höchsten Reichsgerichte in je¬
dem einzelnen Fall etwas dabcy erinnern kan » , wenn ein Kla¬
ger mit Vorbeygehung desselben dem andern de» Vorzug gicbt;
so wenig ist auch dabcy etwas zu erinnern , wenn zwey Parr
theyen , die in einem solchen Verhältnis ; gegen einander stehen,
daß mehrere Rechtsstreitigkciten unter ihnen erwachsen können,
sich zum voraus ein vcr allemal vereinigen , daß ein jeder kla¬
gender oder jappellircnder Thcil in alle, , ihren Sachen sich nur
an Las eine Gericht und nicht an das andre wenden solle . Es
kan » vielmehr selbst zum Dorthei ! der Justiz seinen, großenRutzen
haben , wenn auf solche Art bewirketJvird , daß alle zwischen
einerlei ) Parthey entspringende und oft gar vielfältig i » einander
schlagende Rechtssachen bey einem Gerichte bleiben , und daß da¬
mit alle eonlliecus iuriräicriynjs ein vor allemal zum voraus ger
hoben werden . P Utters Rechtsfalle Pd . r . S - 248,"
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ln Stillstand gsräth . Der N . H . N gerät !) zwar so oft in

Stillstand , als der Kaiser stirbt, und kein Römischer König

bey dessen Lebzeiten gewählt ist . Allein da alsdann die Vi»

cariatshvfgsrichte in dessen Stelle treten , und man zwischen

diesen und dem R , K . G . die Wahl hat , so gehört dieser

Fall nicht hicher . Daß aber bey Lebzeiten des Kaisers der

N . H . R . geschloss -' i, wäre , davon haben wir noch kein Bey-

spiel gehabt , und werden auch gewiß nie den Fall erlichen.

Hingegen ha , er sich zu Anfang dieses Jahrhunderts bey dem,

N . K . G - ereigne *) . In einem solchen Fall können, auch

nach der Behauptung des kaiserlichen Hofs die bey dem in

Stillstand g rachenen Gericht anhängigen Proteste bey dem

andern fortgesetzt werden **) .

§ - Z ° 7-

Beyde höchste Reichsgerichte haben übrigens gleiche

I Rechte , und keins ist dem andern subordiiüre . Wie sieht

es aber aus , wenn sich ein JurisdittionSconflick zwischen

ihnen ereignet ? Da der R . H R . in verschiedenen Sachen

eine ausschließliche Gerichtsbarkeit zu haben behauptet , das

N - K . G . dieses aber nicht zugeben will , so können sich der»

gleichen Fälle leicht ereignen . Nichts ist indessen für die

S . eben f . 274.

**) Die Reichsstande sind jedoch andrer Meynnng , wie aus

einem unter dcm r4 .- Jnl . 170h . erstatteten Reichsgutachtcn er»

hellet . Der Kaiser hat indessen , und , wie ich glaube , mit al - ,

lem Rccht 'dic Bestätigung dieses Rclchsgutachteus verweigert.

Fabers Staatskauzley Th . 12 . S . 16z.. f . Es versteht sich

übrigens , daß nach Wiedercröfnuiig des Kammergerichts , dis

inzwischen bey dem Reichshofrath fortgesetzten , vorhin bey dem

Kammergericht , schon rechtshängig gewesenen Sachen , dahin

zurück verwiesen werden muffen . Dies gesteht auch der kaiserli»

che Hof selbst in dem Commissiousdccret vom 24 . Nov . 1706.
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Partheym trauriger , als dies . Sie leiden darunter auf
alle Art und Weise. Nicht nur dis Kosten vergrößern sich
ungemein , sondern gewöhnlich hat auch die Sache keinen

Ausgang , und keiner weiß am Ende , was er khun oder

lassen soll. Zst eine Sache bey dem R . K . G . anhängig,,
und der Beklagte sucht sie etwa unter dem Vorwände , daß

sie in die kaiserlichen Neservatrechte Anschlags, an den N .H . s

N . zu bringen , so erläßt das N . K . G . Strafbefehls an ihn,
davon abzustehen. Gleiche Befehle erläßt sodann auch der

R - H . R . an den andern Theil . Einer der neuesten Falle

dieser Art , welcher viel Aufsehen gemacht hat , ist der Han-
sinnische *) . Der RH - R- behauptete , daß ihm priva¬

tive dir Gerichtsbarkeit in dieser Sache zustünde , weil sie

dis mit dem päbstlichen Stuhl geschlossene Concordaeen Md

deren Verletzung beträfe . Das Kammergericht glaubte hin¬

gegen , daß diese Sache , da sie einmal bey ihm anhängig

sey , nicht an den N - H . N . gezogen werden könnte , und er¬
kannte daher gegen den von C 0 llenbach, der sich an den

N . H . R . gewandt hatte , ein iUsnäatum 6s non rrsnenäs
sä trihunal fenatus imperlt anlici caulam in foro camsrss

impsrialig psnäentsm atque äocilam , excitirte auch nach¬

her , da Collenbach dem kaiserlichen Befehl keine Folge leiste¬
te , den Neichssiscal wider ihn . Umgekehrt erkannte dev

R . H . R . gegen den von Weichs, der zuerst bey dem R,

K . G . geklagt hatte , ein Nsnäawm äs non traksnäo prae-
Lntem causam aä camsram imperialem , und da Weichs
diesem kaiserlichen Befehl nicht pariere , so ward nun dey
Neichssiscal bey dem R . H . N . gegen ihn sxcitirr . Da bey,
de Reichsgerichte gleiche Rechte haben , so kehrt sich natür.

'9 Man s. davon Reuß Gtaatskanzley Th . r . S , rsz . f,
dessen Deduction-sMMlung Tb - r - Nr - r.



492 7 - V . Von den wesentl . Regier . Rechten.

licher Weise das R . K . G . nicht an die Befehle des Reichs»

hofralhs . Aber kann denn nicht der Kaiser selbst den Streit

entscheiden ? In der Hansinnischsn Sache wollte er dies thun

pnd ließ sich zu dem Ende von dem K . G . die Acten und

Protokolle einsenden . Allein von Seiten der Neichsstände

will man dem Kaiser allein ein Richteramt in dergleichen

Fällen nicht zugcstehen . Wem sollte auch der Kaiser dabey

zu Rache ziehen ? Den Reichshofrath würde man in einem

solchen Fall für eben so partheyisch halten , als den Neichs-

vicekanzler , und in einem andern Rath sollen ja keine Neichs-

sachen verhandelt werden.

Dey Abfassung der Wahlcapitulation K . Leopolds II.

kam diese Sache zur Sprache . Kurbrnndenburg verlangte,

baß dem 17 . § . des r6ten Art . noch beygesetzt werden möch¬

te : der Kaiser sollte sich keiner einseitigen Entscheidung der

zwischen beyden Reichsgerichten sich ereignenden Znrisdic-

tionsconflicten anmaßen , sondern solche an das versammelte

Reich verweisen . Dieser Vorschlag gieng zwar nicht durch,

indessen fand man doch für nöthig , daß jedem der beyden

Reichsgerichte seine verfassungsmäßigen Gränzen durch ei¬

nen Neichchchiuß angewiesen würden , und erließ deshalb das

bereits angeführte Collegial - Schreiben , wodurch der Kai¬

ser ersucht wurde , hierüber zuerst beyde Reichsgerichte zu

pernehmen und sodann die Sache zur Erstattung eines

Neichögutachtens an den Reichstag zu bringen.

sleberhaupt aber gab dieser Vorfall noch zu einigen an¬

dern Erinnerungen und Zusätzen Anlaß . Schon lange war

der Kaiser in seiner Capitulation verpflichtet , keinem Reichs¬

gerichte von dem andern cingreifen , oder Processe avociren,

noch weniger über die Erkenntnisse und Urtheile des N .K G.

unter welchem Vorwände es auch sey , durch den N . H . R.
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erkennen zu lassen , ingleichen dem K . G . nicht durch beson-

dre Rescripte die Hände zu binden . Im I . 1742 . war auch

noch hinzugesetzt , daß der Kaiser sär sich allein keine Pro.

motorialien , Schreiben um Bericht , Instructionen und In»

hibitionen an das K . G . erlassen sollte . Dieser Zusatz war

indessen durch ein bloßes Versehen , das freylich bey einem

so wichtigen Neichsgrundgssetz , als die Wahkcapitulation , fast

unverzeihlich ist , gegen den . vom kurfürstlichen Collegio ge»

faßten Schluß , eingeschaltet und aus dieser Ursache ließ

man ihn 174 ; . wieder weg . Im I . 179s . fand Man in»

zwischen für ralhsam , diese Stelle größtentheils wieder ein»

zurücken , und noch hinzu zu fügen , daß der Kaiser auch für

sich keine Nescripte an das K . G . auf Einsendung der Pro¬

tokolle , und eben so wenig besondre Verfügungen cm den

Kammerrichtsr erlassen solle . Wäre etwas an das Kammer¬

gericht zu erinnern , so sollte es von dem Kaiser und den

Neichsständen zugleich geschehen . — So ward also das wie¬

der hergestellt und sogar noch erweitert , was man vorher be¬

denklich gefunden hatte . Nur ließ Man die Worte « Pro,

motorialien und Schreiben um Bericht, welche

in Carl Vil '
. Wahlcapikuiation ebenfalls gestanden halten,

weg , weil man es bedenklich fand , den Kaiser zu hindern,

dergleichen zur Beförderung der Justiz gereichende Schrei¬

ben an das Kammergericht zu erlassen . Indessen giebt es auch

Promotorialie » , welche der unpartheyischen Justizverwal¬

tung sehr nachtheilig seyn können , wenn sie nemlich zum Vor¬

thei ! eines oder des andern Theils einen empfehlenden Eindruck

zu machen fähig sind . Doch dergleichen Promotorialien sind

wohl unter den verbotenen Instructionen mit begriffen.

Uebrigens ist die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte all¬

gemein , und billig sollte kein trutscher Neichsstand davon
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gänzlich befreyt sseyn. Indessen hat das Haus Oesterreich
die Kaiserwürde auch dahin zu nutzen gemußt , daß es von
aller Jurisdiction der Reichsgerichte völlig eximirt - ist . Da¬
her rührt es dann , baß diese z . B . den Burgundischen Kreis
nur requiriren, wenn sie exequiren sollen , uns daß der
R . H - R > an die erbländischen Collegia bloS intinusm in
Freundschaft erläßt . Künftig sollen dergleichen Exemtionen
nicht weiter gestattet werden *) .

Cilfter Abschnitt.
Von

her EMution der reichsgerichtlicherr und andren
Erkenntnisse ».

H. zoS .- ,

EoN dem kaiserlichen Executionsrecht ist bereits in dem
vorhergehenden (§ . 244 .) gehandelt worden , und daher als
bekannt voraüszufttzen , daß die Executiön der tcichsgericht-
lichen Erkenntnisse gegen Mittelbare durch ihre Landesobrig-
keil , gegen Unmittelbare aber durch den oder die Kreisaus-

schreibenden Fürsten desjenigen Kreises , worin die Länder
oder Güter des zu Exeguirenden gelegen sind , geschehen
müsse . Hier wird folglich nur noch ein und das andre
nach zuhohlen seyn.

In Ansehung der Form wie die ExecUtion erkannt
wird , weichen die beyden Reichsgerichte etwas von eincm-

*) Wahlcap . Avt. ir . § . l . « . Ä,
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der ab . Das Kammergericht erläßt Befehle zum excqui-

reu , der N . H . R . hingegen trägt die Execution Com-

mkssisnsweise auf . Zm Grunde kommt indessen bey,

des auf eins heraus . Sind zwey Kreisausschreibende Für¬

sten in einem Kreise vorhanden , so wird gewöhnlich bey ->

den zugleich die Exec ^ rion übertragen . Zuweilen geschieht

dies unter der Klausel sammt und sonders, oder gar

unter der sammr oder sonders. Jene Klausel hat

die Wirkung , baß , wen » der eine Kreisausschreibende Fürst

die Execution nicht vollziehen will , sodann ohne weiters

der andre dazu schreiten kann ; diese aber , daß dem ob¬

siegenden Theil , welcher um die Execution nachgesucht hat,

die Wahl frey steht , an welchen von beyden KreiSausschrei-

benden Fürsten er sich mit seinem Gesuch , die Execution

in Gemäßheit des kaiserlichen Befehls oder Auftrags zu

vollstrccken , wenden will . Sind dis Executoren säumig,

oder suchen sie den Auftrag abzulehnen , so wird die Exe-

cution auf die Directoren des nächstgelegenen Kreises trans»

scribirt . Sind sie aber zur Execution zu schwach , so er¬

gehen manöata suxilimoria an ein oder mehrere benach¬

barte Kreise . — Traurig ist es immer mit einem Gegner

zu thun zu haben, , der nicht von freien Stücken den er,

gangenen Erkenntnissen Folge leistet , denn der obstegende

Therl muß die Execurionskosten vorschießen , die oft uner¬

schwingliche Summen betragen . Gnade Gott aber , wenn

es dahin kommt , daß benachbarte Kreise zu Hülse gerufen

werden müssen ! Dann wird gewöhnlich gar nichts aus der

Execution , wenn nicht etwa der österreichische , oder bur-

gundische Kreis zu Hülfe gerufen wird . Wie gieng es in

der Lüttichischen Sache ? —



496 7 - B . Von den wesentl. Regier . Rechten.

§ . Zd § .
Die Austrägalrichtsr haben , wie bereits in dem vor¬

hergehenden ist bemerkt worden , kein Recht zu exequiren.

Haben ste also ein Urtel gesprochen , und ist dasselbe rechts¬

kräftig geworden , so muß dis Execution bei) einem der

höchsten Reichsgerichte nachgesucht werden . Natürlicher

Weise haben diese nicht mehr darüber zu urtheilen - ob das

Austrägalerkenntniß der Sache und den Rechten angemessen

sey , sondern sie haben blss die Execution zu verfügen , wo¬

her) übrigens die nemlichen Vorschriften beobachtet werden

müssen , welche bey Erkennung der Execution .der reichsge-

richilichen Erkenntnisse selbst zu beobachten sind . Gleiche

Beschaffenheit hat es , wenn etwa eine Reichsdeputation

zur Untersuchung Und Entscheidung gewisser Sachen außer¬

ordentlicher Weise niedergesetzt worden ist , wie sich dieser

Kal ! nach geschlossenem westphälischen Frieden ereignete.
Sollten sich reichsständische Gerichte , welche unmittelbar

den höchste» Reichsgerichten unterworfen sind , weigern , ihre

eignen Erkenntnisse , oder die in ihren Namen von auswär¬

tigen Nechtscollegien gefällten Urtheile zur Execution zu brin¬

gen , oder nur die Execution ungebührlicher Weise verzögern,

so kann Man sich deshalb an die Reichsgerichte wenden , und

UM Befehle , zur Execution zu schreiten , bitten . Da jedoch

für . ein jedes Gericht billig die VermUthUng streitet , daß es

nicht ohne besondre und hinlängliche Gründe die Execution

seiner eignen Erkenntnisse , verzögern oder gar verweigern
wird , so pflegt gewöhnlich erst ein gelinderer Weg Ungeschla¬

gen und von dem R . K . G . eine Ordination *) und

vom R . H . R . ein Rescripk erlassen zu werden.

§ . zis.

Bey dem R . K . G . sind dergleichen Verordnungen in
neuern Zeiten sehr üblich geworden . Es sucht dadurch den Be-



L . C. r l . A. V . d. Cxc. d. reichsa . u. and. Erkenntn . 49?

§ . ZI2 . ,

Daß dis Reichsgerichte bey der Executionserkennung,

sobald von der Vollziehung rechtskräftiger Urtel die Rede

ist , an die Vorschriften der Exemtionsordnung gebunden

seyn , erkennen sie jetzt selbst an , mithin wird hierüber so

leicht kein Streit mehr entstehen . Hingegen behaupten sie,
daß sie in andern Fällen , wenn vor der Entscheidung einer

Sache irgend eine Verfügung nothig seyn sollte , um nur

den Gegenstand des Streits in Sicherheit zu bringen , z . B.

Sequestration , Anlegung des Arrests rr . freyere Hände

hätten und dergleichen Geschäfte auskragen könnten , wem

sie wollten . Dergleichen Fälle haben sich mehrmals ereig-
net *) , und es ist unter ihnen besonders derjenige merk«

würdig , da das N . K . G . in Sachen der Frau von Glei¬

ch e n gegen den Herzog vonSachsen Meinungen, dem

Herzog von SachsenGothadie Sequestration der Frau

von Gleiche » auftrug , um dieselbe dadurch gegen den Her¬

zog von Meinungen , der ihr einen peinlichen Proceß ma«

chen lassen wollte, weil sie sich seiner Rangordnung nicht

hatte fügen wollen , in Sicherheit zu setzen. So viel ist

gewiß , daß in den Reichsgsfttzen , welche die Reichsgerichte
anweisen , die Exemtion den Kreisausschreibenden Fürsten

auszutragen , nur von Vollstreckung der Urtel , aber nicht

klagten dahin zu disponiren, daß er selbst und von sreyen
Stücken von dem geklagten Unrecht abstehen möge , damit cs
keiner Befehle oder weiterer Erkennkniffe bedürfe . Das R .K .G.
versieht sich also zu der Gemüthsbilligkeit des
beklagten Hrn . Fürsten , oder Gerichts , er , oder
es , würden von selbst geneigt seyn , dies oder
jenes zu rhun.

H Man s. Moser von der teutschen Instizvxrf . Th . i . S,
i - z ; . f . und Putters Entwickele Th . S.

Zweiter Band . i
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von andern außerordentlichen Verfügungen die Rede ist.

Im Grunde können auch dergleichen Handlungen nicht als

Executionshanblungen angesehen werden . Indessen wollen

dock) die Kreisdtrectoren diesen von den Reichsgerichten ge¬

machten Unterschied nicht eingestehen , und es pflegt daher

gewöhnlich Streit darüber zu entstehen . Man Uten enz-

Com Missionen gehören übrigens nicht hieher , denn diese

setzen eine Untersuchung und wenigstens einstweilige Ent¬

scheidung zum voraus , und sind daher nur auf die Kreis-

ausschreibende Fürsten zu erkennen . In den Streitigkeiten

des Grafen von Dückenburg mit Hessen - Cassel war eine

solche Wanutenenz - Commission auf die Kreisausschreiben-

den Fürsten des Westphälischen Kreises erkannt . Im

Grunde sind sie nichts anders , a !s eventuelle Executions-

Commissionen , mithin auch nach eben den Grundsätzen,

welche bey diesen eintreten , zu betrachten.

Zwölfter Abschnitt.
Bon

- en Rechtsmitteln wider die rcichökammergerichtliche
Erkenntnisse.

§ . zu.

^ as Reichskammergericht besteht zwar aus Männern,

welche vor ihrer Anstellung eine scharfe Prüfung ihrer Ge¬

schicklichkeit aushalten müssen , mithin ist von ihnen nicht

so leicht zu erwarten , daß sie Urlheile fällen werden , wel¬

che den Acten und den Rechten zuwider sind , indessen sind
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auch sie Mensche » , die irken und fehlen können . Hart
wäre es in einem solchen Fall , wenn sich die unterliegende
Parthcy schlechterdings bey den ergangenen Erkenntnissen
beruhigen müßte , und ihnen nicht noch ein Rechtsmittel
zustande , wodurch sie eine Aenderung der Sentenz bewir-
ken könnten . Besonders hart wäre dies alsdann , wen»
eine Sache sogleich in der ersten Instanz an die Reichsge¬
richte gebracht worden ist . Bürger und Dauern können

gegen die bey ihren Gerichten gegen sie gefällte beschwerende
Erkenntnisse irgend ein Rechtsmittel der Appellation , oder
Supplication einwenden , und bey deren Ausführung oder

Rechtfertigung die Gründe widerlegen , welche den Richter
bewogen haben , wider sie zu sprechen . — Sollen denn

Fürsten und Stände in diesem Stück übler daran seyn,
als ihre eignen Unlerthanen ? — Daran dachte man in¬

dessen bey der Errichtung des Reichskammsrgerichts nicht;
es ward als das höchste und letzte Gericht im Reiche er¬
richtet und es findet sich in der ersten K . G . O . keine
Spur von Rechtsmitteln , welche gegen dessen Erkenntnisse
hätten eingewandt werden können . Zwar bat man wohl,
wenn etwa das Urtel eine Dunkelheit enthielt , um Er¬

klärung desselben , oder hatte man neue Urkunden aufge-
funben , «voraus sich nunmehr der Richter , von dem Unrecht
desjenigen , dem er in seiner Sentenz Recht gegeben hatte,
überzeugen konnte , so bat und erhielt man Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand Rechtens ; allein das waren denn
doch eigentlich keine Rechtsmittel , die gegen wbklich be-
schwerende Erkenntnisse hätten eingewandt werden können»
Wegen der Restitution wurden indessen bald gesetzliche
Verfügungen getroffen , und dadurch das Restitutio ->sgesuch
in ein ordentliches Rechtsmittel , wodurch die Wirkung des

Ii »
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vorigen Erkenntnisses suspendirt werden könnte , verwandelt.

Soli nun aber das Restitutionsgesuch diese Kraft habe »,

so ist erforderlich , daß es angebracht wird , ehe mit der

Execution der Anfang wirklich gemacht worden *) . Es

müssen ferner neue und erhebliche Urkunden vorgebracht

werden , d . h . sie müssen von der Beschaffenheit seyn , daß

sich daraus Thatumstände ergeben , welche, wenn ste vor

Abfassung der Urtel dem Richter bereits bekannt gewesen

wären , ein ganz andres Erkenntniß würden bewirkt haben.

Es soll aber auch eigentlich derjenige , der Restitution

sucht , ingleichen der Advocat und Procurator schwören,

daß ste von diesen neuen Urkunden vorher keine Wissenschaft

gehabt , oder wenigstens damals nicht geglaubt hätten , daß

sie zur Entscheidung der Sache dienlich seyn würden **) .

Endlich muß das Nestitutioirsgesuch binnen vi ^ r Jahren

angebracht werden , wenn darauf geachtet werden soll . Hie,

bey entsteht die Frage , von welcher Zeit dieser Termin zu

rechnen sey ? Der Theorie nach hat es keinen Zweifel,

daß die vier Jahr erst von der Zeit gerechnet werden

müßten , da die neuen Urkunden aufgcfunde » worden , allein

nach der Praxis werden ste von Zeit der Eröffnung des

Urtels gerechnet , welches billig nicht seyn sollte . Wird in

der Nestitutionsinsianz das vorige Urtel bestätigt , und

man findet abermals neue Urkunden auf , so kann das Ne«

stitutionsgesuch wiederhohlt werden.

Sollte die Erecution bereits grvßtenthcils vollzogen sevn,

so wird freylich dem Rechtsmittel der Restitution keine Suspen¬

sivkraft zugcstanden ; indessen muß doch alsdann Caution von

dem Jmploraten gewacht werden.

Dieser Eyd pflegt indessen selten geschworen zu werden.
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Es ist übrigens . leicht zu erwarten , daß mit diesem
Rechtsmittel sehr viel Mißbrauch getrieben wird . Kaiser
und Reich haben daher von dem R . K . G . Bericht gefordert,
wie diese Mißbräuche könnten abgestelll werden . Das
Kammergericht hat nunmehr diesem Verlangen Folge ge¬
leistet und im Sept . 1792 . die vollständigen Deiiberalions-
Prolokolle dem Kaiser eingesanbt , der sie darauf dem
Reichstag zur Erstattung eines Reichsgutachtens mitgetheilt
hak . In den einzelnen Abstimmungen ist die ganze Materie
sehr bündig auseinander gesetzt *) , und es sind zugleich
trefliche Vorschläge zur Abstellung der bisher eingeschlichen
gewesenen Mißbräuche geschehen , die alle Beherzigung ver¬
dienen . Leider ruhet auch diese Sache , wie so manche
andre auf dem Reichstage , wegen der leidigen Franzosen.

- , § . ZI2 - -

Das Rechtsmittel der Restitution findet also nur als¬
dann statt , wenn neue erhebliche Thatnmftände vorgebracht
werden können. Wie aber , wenn es hieran fehlt ? An¬
fangs mußte es alsdann schlechterdings bey dem gefällten
Urtel bleiben . Doch hierüber entstanden bald laute Kla¬
gen . Wer einen Proceß ' verlohren hatte , glaubte , daß
ihm zu viel geschehen sey , und beschuldigte das Kümmer¬
gericht einer Partheylichkeit . Auf dem Reichstage nahm
man inzwischen von diesen Klagen keine weitere Kmntniß,
als daß im I . 1524. eine Commission ernannt wurde , um

Zi ;

*) Der Freyherr von Ried escl, welcher in dieserSache
bey dem R. K . G. zum Correferenteu bestellt war,, hat seine
Correlation . auch besonders unter dem Titel : Vorträge an
den vollen Rath des R . K - G - über einige wichti¬
ge M a re r i e n des k a mm e r g cr i ch t l ichc » Proccsses,
zu Jena i/sr . in 8 . drucken lassen.
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,,die Acten und fücgebrachte Beschwerung derselben Par»
iheyen zu besichtigen , und davon dem Nsichsregiment zu
xeferiren, welches sodann mit Zuziehung der gedachten Com¬
mission die Sachen entscheiden sollte . Allein dies war et¬
was außerordentliches , und dadurch entstand noch kein eig¬
nes Rechtsmittel der Revision . Da jedoch dem Kammer¬
gericht selbst dergleichen Vorwürfe nichts weniger als gleich,
gültig seyn konnten , so trug dies nunmehr selbst bey dem
Kaiser und dem Reich darauf an , daß die Acgrn noch¬
mals revidirt werden möchte » , wenn sich eine Parthey be,
schwort erachtete. Und da nunmehr schon das Gericht von
Zeit zu Zeit visirirt wurde , so konnte und durste ja nur den
Visitatoren die Revision der Acten übertragen werden . Die,
ser Vorschlag fand Beyfall , und so entstand im I . 15z ? .
das Rechtsmittel der Revision , das jedoch Anfangs unter
der Syndicatsklage begriffen war , nachher aber , wie hili
lig davon getrennt und genauer bestimmt wurde,

§ - ZiZ.

Anfangs konnte ohne Unterschied in allen Sachen , dir
bey dem R - K , G . abgeurtelt waren , das Rechtsmittel
der Revision Ungewandt werden . Allein dies wurde miß,
braucht, zumal da die jährlichen Visitationen in Abgang
kamen . Aus diesem Grunde fand die gesetzgebende Gewalt
für nöchig , einige Einschränkungen zu machen. Dies ist
vorzüglich durch den Z . N . A . geschehen . Nach demselben
ist r ) in allen Sachen , worin die Appellation nicht statt
findet , auch nicht die Revision zuläßig *) . Es wird daher
z . B - in Alimentensachen dir Revision nicht gestattet , r) Ist
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auch eine Summe von - ooc - Thaler Capital , ohne Einrech»

nung der Zinsen und des Interesse bestimmt , um dis maw

beschwert seyn muß , wenn das Rechtsmittel der Revision

zuläßig seyn soll, z ) Ist eine Frist von 4 Monaten , jeden

zu ; o Tagen gerechnet , vorgeschrieben , binnen welcher

das Rechtsmittel bey dem Kurfürsten von Mainz, oder

Falls dieser selbst bey der Sache interessirt seyn sollte , bey

dem Kurfürsten von Trier, eingewandt und die gesche¬

hene Interposition bey dem Kammergerichke angezeigt wer»

den muß . 4 ) Muß sich der Revident und dessen Advo¬

kat zur Ablegung des Nevisionskydes erbieten . Dieser

geht dahin , daß sie eine gerechte Sache zu haben glaubten,

z ) Muß der Gravatoriallibell , worin die Beschwerden auf¬

gestellt und ausgeführt sind , binnen eben dieser Zeit über¬

geben , oder dazu Frist gebeten werden . Zn der Ausfüh,

rung dürfen jedoch keine neue Thatumstände und keine neue

Urkunden vorgcbracht werden , denn hat man diese , so

findet das Rechtsmittel der Restitution statt . Die Recht¬

fertigung der Beschwerden muß also aus Gründen gesche¬

hen , die bereits in den Acten vorgekommen sind ; indessen

ist sie überhaupt nicht wesentlich nothwendig , sondern eS

kann der Revident auch blosserdings auf die bisherigen

Acten submittiren.

§ . Z14»

Ob die Revision zuläßig sey oder nicht , darüber hat

das K . G . selbst zu erkennen . Dieses untersucht also , ob

die Sache revisibel sey , ob die erforderliche Summe vor¬

handen , und ob die vorgeschriebenen Formalien und Fata¬

lien beobachtet sind . Findet es hierin einen Mangel , so

erklärt es die Revision für unzuläßig ober desert . Ueber

die Erheblichkeit der Beschwerden selbst , steht jedoch dem

Zi 4
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Kammergericht keine Erkenntniß zu , sondern diese werden

von der künftigen Visitation , weiche zugleich das Nevisions»

geeicht mit ausmacht , geprüft . So lange die jährliche»

Visitationen üblich waren , bedurfte es keiner bssondern an«

derweiten Anzeige , daß man die Revision fortsctzen wolle.

Nachdem sie aber in Abgang gekommen waren , und eben

deshalb so häufig das Rechtsmittel der Revision eingewen,
der wurde , fand es der Kaiser damals , als man sich im

Zi . 165 z . mit der Wiederherstellung der Visitationen auf
dem Reichstag beschäftigte , für nöthig , in einem eignen
Ediere zu verlangen , daß ein jeder Revident , der seine

Revision forlsetzen wollte , bey Strafe der Desertion sich

wiederhohlt bey dem N . K . G - und Kur - Mainz binnen

einen gewissen Termin melden sollte . Eben ein solches
Edict erließ K - Joseph II . im Octsber 1766 . vor Anfang
der letzten Visitation . Hiedurch ist zwar die außerordent¬
liche Menge der Revisionen in etwas vermindert,

'
indessen

ist sie noch immer sehr beträchtlich. Aus diesem Grunds
ward auch auf dem Regensburger Reichstag von i6 ; z. und

1654 . die Zahl der zur Visitation und Revision zu depu-
iirenden Stände bis auf 24 erhöhet und festgesetzt , haß dev

Couseß sich in 4 Senate theilen sollte , um desto mehr Sa¬

chen aburteln zu können . Das nemliche sollte auch bey dev

endlich im I . 1767 . zu Stande gekommenen Visitation ge¬

schehen , allein aus dem vorhergehenden ist es bereits be¬

kannt , daß und weshalb diese Abtheilung nicht zu Stands

gekommen sey.

In so fern nun die Visitation sich mit der Revision der

Acten beschäftigt , macht sie ein eignes Revisionsge¬

richt aus . Das N . K . G - hat das Recht diejenigen Sub-

Heleglrken zu recusirrn , von denen es mit Grunde einigs
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Partheylichkeit zu befürchten hat *) . Die Revisoren müssen

den in der K . G . O . Th . Tit . ; z . § . 9 . vorgeschriebenen

Eyd schwören , „ daß sie in solcher Sachen hiebevor nicht

gerathen , daß sie auch die vorigen Richter in Ehren hal¬

ten , alle und jede vorkommende Gerichtsacta , auch waZ

durch die Partheyen , vermög ' dieser Ordnung , verbracht

worden , mit allem Fleiß revidiren , besichtigen und erwä¬

gen , auch die Ursachen , daraus die erste Urthel gesprochen,

von den Urthciiern anhöcen , und auf solch alles , nach des

Reichs gemeinen Rechten , nach ihrer besten Verständlich,

und nicht aus eigen gesuchten , und nicht ausser den

Rechten informirten Gewissen, gleich richten und

sich keine Sach dagegen bewegen lassen ; auch von den Par-

theyrn , oder jemand anders solcher Sachen halber keine

Gab , Geschenk oder einigen Nutzen , durch sich selbst oder

andern , wie das Menschen Sinn erdenken möchten , neh¬

men oder nehme » lassen wollen . " Hieraus ergiebt sich al¬

so , daß die Subdelegirtsn , in sofern sie Revisoren sind,

auch nicht von ihren Höfen und Obern Vorschriften erhaltbn

und annehmen dürfen.

Das erste Geschäft der Revisoren ist sodann die Be¬

stimmung der Succumbenzgelder. Der Revident

muß nemlich nach der Erheblichkeit der Sache eine gewisse

Summe erlegen , die an den kaiserlichen Fiscus fällt , wenn

das "vorige Urthel bestätigt wird . Hiernächst wird der

Gravatoriallibell des Revidenten , wenn solcher , wie ge¬

wöhnlich , versiegelt übergeben ist , geöfnet und dem Revise«
3 ' ;

*) Ob die Recusationsursachen erheblich sind , wird von Lex
' kaiserlichen Commission und de» übrigen Snbdekegirten, beu«
- tbejlr.
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sä exclpisriällm communicirt , welcher indessen eben so we¬
nig , als der Revident neue Thatumstände anführen darf.
Ein weiteres Verfahren wird nicht gestattet , sondern nun¬

mehr gleich ein Referent und Correftrent in der Sache be-

stellt. Sind diejenigen Männer noch am Leben , welche
ehmals in der Sache !das kammergerichtliche Urtel gefällt
haben , so müssen diese der Relation mir beywohnen , theils
um Zeugen zu seyn , daß von den Referenten nichts er¬

hebliches ausgelassen wird , theils um die Gründe , welche
sie bewogen haben , so oder so zu erkennen , auseinander zu
setzen. Sind sie aber bereits gestorben , so müssen dem

Nevisionsgericht wenigstens die Protokolle und Abstimmun¬

gen mitgetheilt werden , damit es daraus die Entscheidungse
gründe der vorigen Urtel abnehmen kann.

§ . zi5.

So lange noch alle Jahr das K . G . visitirt wurde,
konnten auch jährlich die Rcvisionssachen abgeurtelt wer¬

den. Dies war um so eher möglich, als man damals aus

Furcht vor den Succumbenzgeldernnur selten zu der Revi¬

sion seine Zuflucht nahm. Es wurden also durch dies Rechts¬
mittel die Sachen nicht sonderlich aufgehalten , und es war

daher unbedenklich, ihm eine suspensive Kraft zu zugeste-

hen . Nachdem aber die jährlichen Visitationen aufhörten,
und es voraus zu sehen war , daß sie sobald nicht wieder
würden in Gang gebracht werden , machte man desto häu¬
figer von diesem Rechtsmittel Gebrauch, und so »half alles

Urtheilen des K - G . wenig oder nichts. Das K. G . führ¬
te hierüber laute Klagen , welche denn endlich so viel bewirk¬
ten , daß durch den I . R . A - § . 124 . der Revision die su¬

spensive. Kraft für die Zukunft wieder genommen wurde.
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Nur wurden solche ReligionS - und Kirchmsachen , welche

nicht klar durch den W . F . entschieden sind * ) , davon

ausgenommen , und diesen nach wie vor die Suspensiv¬
kraft solange zugestanden , bis man sich deshalb auf dem

Reichstage eines andern vergleichen würde . Uebrigens liegt
es in der Natur der Sache , daß auch alsdann , wenn durch
die Execution dem Revidenten ein unwiederbringlicher Scha¬
den sollte zugefügt werden , die Revision eine Suspensivkrast
haben müsse.

§ . zi6.

So gut es nun aber auf der einen Seite für den Theil,

welcher bey dem Kammergericht obgesiegt hat , ist , wenn

die von seinem Gegner eingewandte Revision nicht mehr
die Vollziehung der ihm günstigen Urtel , hindern kann , so

nachtheilig ist dies doch auf der andern Seite für den Re¬
videnten . Die Hoffnung bleibt ihm zwar , durch das Revi,

sions - Urtel wieder zu dem Besitz des ssinigen zu gelan¬

gen , allein darüber können viele Jahre hingehen , und un¬

terdessen kann der Gegenstand des Streits verlohren gegan¬

gen seyn . — Doch auch dafür hat die gesetzgebende Ge¬

walt gesorgt . Es soll nemlich das von dem K . G . gefällte
Urtel , wenn dagegen die Revision eingewandt , und diese

für zuläßig erklärt worden , nicht eher und nicht anders

exequict werden , bevor nicht der Nevise dem Revidenten

hinlängliche Sicherheit geleistet hat . Ist keine revisible Sache
oder Summe vorhanden , oder sinh die Formalien und Fä¬
kalien nicht gehörig beobachtet , so bedarf es überall keiner

Dev R . A , selbst macht zwar diese Einschränkung nicht,
allein sie liegt in der W . C . Art . i . 11 . nach welcher in Re-
ligionssachen überall keine Prycefft verstauet werden sollen.
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Cautionsleistung , gesetzt auch , daß der Revident gegen den

Abschlagsbsscheid des K . G - von neuem Revision einwendete.

Wenn hingegen dis Revision angenommen ist , so muß der

Rwise , im Fall er um die ExecuUon nachsucht , sich zugleich

zu einer annehmlichen Sichcrhcitsstellung erbieten . Hier*

über ist der Revident zu hören , und falls dieser damit

nicht zufrieden scyn sollte , so erkennet das K . -G . über den

Cautionspunct , und bestimmt denselben nach Beschaffen»

heit der Umstände . Bey einem Reichsstand hält man es

für hinreichend , wenn dieses durch allgemeine Verpfän»

düng seiner Haab und Güter Sicherheit leistet . In Anse¬

hung der Privatpersonen findet indessen die Sache mehrere

Schwierigkeiten . Soll der Resident eine gewisse Summe

an den Nevisen zahlest , so pflegt wohl bestimmt zu wer,

den , daß das Capital an einen sichern Ort zinsbar ausge,

than , der Nevise aber die Zinsen einstweilen erheben soll.

Freylrch behält alsdann der Revident die Hoffnung , das Ca,

pttal wieder zu erhalten , allein in Ansehung der Zinsen

wird doch dadurch wenigstens nicht gleiche Hoffnung be,

wirkt . Indessen streitet doch auch immer für den Nevisen

die Vermuthung , daß er eine gerechte Sache habe , und

daher ist es billig , daß , wenn ja einer leiden und etwas

zu veriiehren fürchten muß , dieses den Revidenten , aber

nicht den Nevisen treffe . .

Sollte übrigens der Revident gegen das kammergericht¬

liche Dekret , wodurch die Camion regulirt wird , ebenfalls

die Revision einwenden , so wird darauf nicht weiter geach¬

tet , sondern demohnerachret zur Execution geschritten . Wäre

dies nicht , so würde noch immer dieses Rechtsmittel Su»

spensivkrast haben können , indem der Revident nur von

neuen gegen jenen Bescheid die Revision interponiren dürfte.
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§ . Zi7-

Von dem Rechtsmittel der Revision ist nun aber wohl

die Syndicatsklage unterschieden . Anfangs vermischte

man zwar beyde , allein bald besann man sich eines andern.

Die Syndicatsklage setzt zwar ebenfalls , wie die Revision

zum voraus , daß der Richter ein rechtswidriges Urtel ge»

fällt habe , aber dies muß , wenn sie statt finden soll,

aus einem bösen Vorsatz geschehen sehn . Der Richter

muß aus Haß , oder Freundschaft , oder wegen erhaltener

Geschenke , wider besseres Wissen und Gewissen geurtheilt

haben . Hat er dies gethan , so hat er dadurch die Sache

zu seiner eignen gemacht , und so kann und muß er nicht

nur deshalb auf das schärfste gestraft werden , sondern er

ist auch verpflichtet , demjenigen , dem er durch sein unge«

rechtes Urtel Schaben zugefügt hat , diesen Schaden zu

ersetzen. Alles dies fällt hingegen weg , wenn er nur aus

Unwissenheit die Sache nicht recht beurtheiit hat , oder über»

Haupt in der rechten Anwendung der Gesetze auf den vor¬

liegenden Fall gefehlt hat . Irren ist menschlich , überdem

giebt es leider viele Controve .rsen , wo der eine dieser , der

andre jener Meinung ist.

Derjenige , der die Syndicatsklage anstellt , gründet

sie also auf einen bösen Vorsatz des Richters , natürlicher«

weise muß er also denselben beweisen . Man sieht indessen

leicht , daß ein solcher Beweis sehr schwer zu führen ist, und

daß daher nur äußerst selten von dieser Klage Gebrauch ge»

macht wird , zumal da der Kläger , wenn er den Beweis

nicht führen kann , billig in eine schwere Strafe genommen

wird . Will sie indessen jemand an stellen , so müssen da»

beh eben die Formalien und Fabaiien , wie bey der Revision
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beobachtet werden , es wäre denn , daß sich erst nach ringe,
lvandter Revision der Dolus des Richters ergäbe.

Dreyzehnter Abschnitt.
Von

Len Rechtsmitteln wider die Erkenntnisse des

Rcichshostakhs.

§ - Zi8.

^ u den Klagen , welche man in ältsrn Zeiten über den

Reichshofrath führte , gehörte auch die , daß es an einem

ordentlichen Rechtsmittel fehlte , welches man gegen ein

widriges Erkenntniß desselben einwenden könnte , Beh den

westphälischen Friedensverhandlungen suchte man dieser Kla-

ge dadurch , daß man auch hier das Rechtsmittel der Re¬

vision, oder wie es gewöhnlich genannt wird , der Sup¬

plikation * ) einführte , abzuhelfen . Dies Rechtsmittel sollte

ebenfalls die Wirkung haben , daß die Acren nochmals von

andern Männern , als deinen , welche das erste beschwe¬

rende Erkenntniß gefällt harten - revidirt würden . Allein

da der N . H . N - nicht , wie oas R . K . G . visitirt , auch

keine besonöre Commission zur Revision ernannt und nieder¬

gesetzt wird , so wird auch in der Neviflsnsinstanz wenig¬

stens von dem nemlichen Collegio geurt .elt , welches das

erste beschwerende Erkenntniß abgefaßt hat . Der Vorschrift

des W - F . , daß in der SupplicarionSinstanz die Acten von

solchen Männern , welche der Abfassung des ersten UrrelS
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nicht beygewohnt haben , oder wenigstens nicht Referenten

und Corrcferenten in der Sache gewesen sind , revidirt wer¬

den sollten , kann also nur in Ansehung des letzten Punkts

ein Genüge geschehen . Da es sich jedoch wohl trist , daß

ein oder der andre Reichshofrath abwesend ist , so pflegen

in der Nevisionsinstanz solche Räche zu Re - und Correfe«

reuten bestellt zu werden , welche bey Abfassung der ersten

Urtel nicht zugegen waren.

Uebrigens treten bey ^ diesem Rechtsmittel der Suppli¬

kation eben die Erfordernisse ein , welche bey der am K . G.

üblichen Revision durch die Gesetze bestimmt sind , nur daß

die Znterposikion nicht bey Kurmainz , sondern bey dem

N . H . R . selbst geschieht . Sonst aber muß , wenn das

Rechtsmittel Statt finden soll , die Sache revisible seyn

und die Summe sich auf 2000 Rthlr . belaufen . Sie muß

binnen 4 Monat von Zeit des ergangenen beschwerenden

Erkenntnisses eingewandt , und gerechtfertigt oder wenig¬

stens hiezu Frist erbeten werden . Endlich muß der Revi¬

dent sich nebst seinem Anwalde zur Ableistung des Revi¬

sionseides , und zur Erlegung der Succumbenzgelder binnen

eben dieser Frist erbieten.

Die Succumbenzgelder werden von dem N . H . R . selbst

nach der Wichtigkeit der Sache bestimmt » Wird das be¬

schwerende Erkenntniß reformirt , so werden sie dem Sup-

plicanren zurückbezahlt , im entgegengesetzten Fall wurden

sie aber bisher unter die Mitglieder des N . H . N . vertheilt«

Natürlicherweise gab diese Vertheilung der Medisance rei¬

chen Stoff ; auch taugt es in der Thal nicht , daß der

Richter Vortheil davon zu gewarten hak , wenn der Proceß

so oder so ausfällt . Aus diesem Grunde wünschten ver¬

schiedene fürstliche Häuser , daß die Succumbenzgelder künf-
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tig zur kaiserlichen Hofkammer ekngszogen , hingegen nicht

rnehr unter die Räche vercheilt , diesen aber dagegen eine

Entschädigung zugestanden werden möchte . Das Kur - Colle¬

gium stimmte im I . 1790 . völlig in diese Wünsche mir ein

und erließ deshalb ein eignes Collegialschreiben an den Kai¬

ser . Ob dies Schreiben Wirklmg gehabt habe , oder nicht?

ist mir nicht bekannt.

Endlich entsteht hiebe ») noch die Frage : Ob die Sup¬

plikation , bey dein R . H . R . eine Suspensivkcast habe ? Die

Meinungen sind hierüber sehr getheilt . Man sieht gewöhn¬

lich , daß das beschwerende Erkeniitniß nicht zur Vollziehung

gebracht wird , sobald dieses
'

Nichtsmittel eingewendrt ist,

und aus diesem Grunde glaubt man , daß es eine suspen¬

sive Wirkung habe . Hiezu kommt , daß sowohl in dem

W . F . *) als in der N . H . N . O . Tit . V . § . 7 . dies Rechts¬

mittel ein suspensives genannt wird . Mein damals

war auch noch die Revision bep dem N .K . G . ein suspensives

Rechtsmittel , mithin kann , da diese Suspensivtraft erst

nachher aufgehoben worden ist , hieraus nichts gefolgert

werden . Da nun aber alle andre in dem I . R . A . in Be¬

treff der kammergerichtlichen Revision gemachten Bestim¬

mungen , auch bey der Supplikation beobachtet werden , so

scheint nicht abzusehen zu seyn , warum dies nicht auch in

diesem Punkt der Fall seyn soll . Doch selbst auf dem Re¬

gensburger Reichstage von 1654 . entstand hierüber schon

Streit.

*) In dem O . F . heißt es ncmlich Art . V . § 54 . O . <7.

snsm m iuäicio Lulico tsrvsbimr per omnis , mm , ur ns perms

ibillem liÜASiNLS omni cictiiMLnrur , loco icvillo-

nis in Lamers ntirnme , lieimm elto p »rü Arsverae a tcnrenüa in

iuäicio aulico Ism .sä Lasim-egm L-lgiettrircm tupplidere . Fast die

uemlichcn Worte finden sich in der angeführten Stelle der

AH .R .O.
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Streit . Die Evangelischen waren der Meynung , daß,
weit bey dem N .H .N . die Supplicationsinstanz
früher erledigt werden könnte, der Supplication
die suspensive Wirkung billig zu lassen seys hingegen hiel¬
ten die Katholischen dafür , daß die Supplication ebenfalls
keine Suspensivkraft haben müsse *) . Diese Meynung ist

auch die richtigste , welche schon einigemal befolgt ist. Aber

es versteht sich , daß alsdann Caution gemacht werden muß,
Und weil dieser Puncr oft zu neuen Weitläufigkeiten Anlaß

giebt , die Supplicationsinstanz auch in Jahr und Tag ge»

endigt werden kann , so pflegt der Revise nur sehr selten sich

zur Caukionsbestellung anzubieten , und um die Execütion

nachzusuchen. Solange nun dies nicht geschieht und bewert«

stelligt wird , hat natürlicherweise die Supplication eine su¬

spensive Kraft-

§ . Zt § .
Die andern bey dem N . K . G . üblichen Nechtsmittek

sind auch bey dem N -H . N . in Gebrauch . Dey dem Rechts¬

mittel der Restitution ist eben das erforderlich , was vor¬

hin angeführt ist . Uebrigens , sagt Moser in seinen Grund¬

sätzen der R H .R - Praxis S . § - rz . , ist nicht zu läug-

Nen , daß in den häufig bey den R . H . N . vorkommenden

summarischen Processen öfters bloße Vorstellungen

u . d . g. starr förmlicher und die er¬

gangenen in vim lentetuiae erlassenen Verordnungen

wieder danach in torum vel tanwm übgeändert wer¬

den - Auch ist z - E . in den Ostfriesischen Sachen der Kai¬

ser durch die ConjunctUren in Europa genöchiget worden,

gegen die dörlängst erlassenen und in rem iuäieatsm ek-

Neu r ödes Erlauter . des I . R - .A « S . ; tt.

Zweiter Land « K k
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wachftnen Verordnungen , allerlei ) son fr ungewöhm !

liche Nemedla oder Vorstellungen zu gestatten ' !

Endlich so läßt der R . H . R . zuweilen geschehen , daß die ^

Parrheyen auch in procesla orüinsrio/ >o/t / enrenrram, ohne !
' ein förmliches zu ergreifen , Schrift ^

ten wechseln , und spricht er sodann aöerma » --

len definitive .
" ' ^

Vierzehnter Abschnitt.
Von

dcm,Recurs an den Reichstag.

§ . Z20.

ÄuS demjenigen , was bey der Materie von dem Reichs«

tage gesagt ist , ist cs bekannt , daß ein jeder einzelner
Neichsstand , ja sogar eine Privatperson etwas an den

Reichstag gelangen lassen könne. Es ist daher kein Wun¬
der , daß man sich auch häufig alsdann , wenn man widri¬

ge Erkenntnisse von den Reichsgerichten in seinen Proceßan«
gelegenheiten erhalten hatte , an den Reichstag wandte,
hier seine Beschwerden anbrachte

' und Hülfe suchte . Man
nennt dies den Necurs an den Reichstag *) neh-

*) Ucber diese Materie s. man vorzüglich die Abhandlung
des Hrn . Senator Grimm zu RcgenSlmrgder Recurs an
die allgemeine Reich sversammlung nach seiner
ächten Beschaffenheit , seinem Mißbrauch
dem daraus entstehenden Unheil , nebst Verschiä - i
gen , wie solchem Ucbel abzuhclfen wäre . 1784 . 4. i.
Bei) Gelegenheit des fürstlich Neuwiedischen Recnrses snd im I .

" ^

,179 -t - verschiedene Schriften über diese Materie erschienen . Man
verliert indessen wenig oder nichts , wenn nmn .ste nicht kennt.
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Men , und möchte diesen Rrcurs zum Thsil gern zu einem

ordentlichen Rechtsmittel machen , das gegen die Erkenntnis¬

se der höchsten Reichsgerichte eingewandt werden könnte . —

Die gewöhnliche Meynung ist , daß der Rekurs an

den Reichstag erst in neuern Zeiten aufgekommen sey , und

es ist auch so viel gewiß , daß dev Name erst , gegen Ende

des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts üblich

geworden ist . Allein die Sache selbst ist , wenigstens in ge¬

wisser Rücksicht , schon früher gewesen , und bald nach der

Errichtung des N . K . G . aufgekommen . Es ist vorhin bereits

bemerkt worden , daß man bald nach der Errichtung des
K . G . viele Klagen über rechtswidrige Urtheile geführt habe»
Diese wurden , wie der E >folg zeigt , und selbst der R . A»

von 1524 . § . 2 ; . beweiset , auf dein Reichstag ange¬
bracht . Sie hatten damals die bereits S . zir . angege¬
bene Folge , daß eine eigne Commission zur nochmaligen
Durchsicht der Acren niedergeseht , späterhin aber das or¬
dentliche Rechtsmittel der Revision eingeführt wurde . Nun¬

mehr hätte billig der Recurs , der sich bisher aus Mangel
eines Rechtsmittels wider beschwerende Erkenntnisse einiger¬
maßen entschuldigen ließ , nicht weiter als in ganz außeror¬
dentlichen und besonder » Fällen Statt finden sollen , und
in der That hörte man auch nichts weiter davon , ss längs
bis jährlichen Visitationen im Gang waren . Nachdem aber

diese in Stecken gerathen waren , und nachdem besonders
gegen Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen
Jahrhunderts die Hofnung zur Wiederherstellung der kam-

rnergerichklichsn Visitationen Und zür Einführung einer zweck¬

mäßigen Visitation des N . H . R . verschwand , lö fing man
an , sich vock neuen über beschwerende Erkenntnisse der

Reichsgerichte an den Reichstag zu wenden . Hier suchte
Kk L
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man mm die Sache dahin zu bringen , daß das ganze Reich

ein Gutachten an den Kaiser erstatten möchte , worin das¬

selbe die dem Rekurrenten zugefügten Beschwerden als er¬

heblich und gegründet anerkennte , und auf Wiederaufhe«

bung des beschwerenden Erkenntnisses den Antrag machte

Einige wenige Mahle hat dies den Rekurrenten geglückt,

aber diese wenigen Fälle waren hinreichend genug , andern

Muth zu machen , so daß jetzt fast kein wichtiger Proceß

bey den Reichsgerichten entschieden wird , ohne daß man den

Necurs an den Reichstag nimmt.

Vor allen Dingen ist nun aber der Necurs von der

durch die Gesetze selbst vorgeschrirbenen Verweisung an

Len Reichstag zu unterscheiden . Entstehen Zweifel über den

wahren Verstand der Neichsgesetze , so daß es einer authen¬

tischen Erklärung derselben bedarf , i. oder trennen sich die

Mitglieder der höchsten Reichsgerichte der Religion nach in

zweyTheile , so muß von ihnen selbst die Sache an

den Reichstag,verwiesen werden . Zn dergleichen Fällen

können die Reichsgerichte gar nicht erkennen , sollten sie sich

dennoch einer Erkenntniß anmaßen , sollten der Kammer-

richter , oder der Neichshofeachs - Präsident demohnerachtee
etwa ein Conclusum formiren wollen , so würde dies eine

gesetzwidrige und ahndnngswürdige Handlung seyn , welche

allerdings den zu nehmenden Necurs bestens begründen
könnte . Indessen kann aus jener gesetzlichen Verordnung
die Nechtmäßigkeit des Rekurses überhaupt und im allge,
meinen keineswegs begründet werden . Denn hier bringt,
oder soll der Richter selbst die Sache an den Reichstag ge,
langen lassen , beym Rekurse geschieht dies aber von dek

Parthey.

*) Man s. Putters patriotische Abbildung ? 7. u < f.
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Betrachtet man indessen den Recurs nach
'

Grundsätzen

des allgemeinen Staatsrechts , so läßt sich , dessen Nechtmä,

ßigkeit überhaupt und im allgemeinen keineswegs verkennen.

Es ist bereits in dem vorhergehenden bemerkt , daß man

alsdann sseine Zuflucht zu der höchsten Gewalt im Staate

auch in Justizsachen nehmen kann , wenn der von ihr be-

stellte Richter sich Willkühr erlaubt , und die Gesetze grade

zu aus den Augen setzt . Ist dieses offenbar , so daß es

nicht erst einer weitläuftigen Untersuchung der Sache be«

darf , um sich von den gesetzwidrigen Handlungen des Rich¬

ters zu überzeugen , so ist esrselbst Pflicht der höchsten

Gewalt , auf die Beschwerden zu hören , den Richter zur

Verantwortung zu ziehen , und das offenbare Unrecht ab'

zustellen . Thuk sie dies nicht , so nimmt sie selbst Theil

an dem Unrecht , und handelt dadurch ihren Pflichten,

für das allgemeine Wohl zu sorge » , entgegen ; denn wie

kann allgemeines Wohl bestehen , wenn Willkühr der Rich¬

ter an die Stelle der Gesetze tritt , wenn diese ohne Scheu

hintan gesetzt werden ! Freylich ist es nur Einer, der

durch das gesetzwidrige Urtel des Richters gelitten hat,

allein nicht zu gedenken , daß ein jeder Einzelner unter dem

Ganzen begriffen ist , und daß der Regent auch einen Ein¬

zelnen gegen Unrecht schützen muß , so entstehen bald all¬

gemeine böse Folgen daraus . Die Willkühr , welche sich

der Richter heute gegen den Einen erlaubt , wird er sich

morgen gegen den andern ebenfalls erlauben , wenn seine

erste gesetzwidrige Handlung ihm ungeahndet hingeht.

Sobald also die Gesetzwidrigkeit des richterlichen Ver¬

fahrens offenbar ist , so ist der Recurs an die höchste

Gewalt , die vermöge des Rechts der Oberaufsicht auch

auf die Beobachtung der Gesetze sehen muß , vollkommen

Kkz
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gegründet . Ader wie , wenn dies der Fall nicht ist ? wen»
eS erst einer weitläuftigen gerichtlichen Untersuchung bedarf)
um d,ie Sache beurcheilen zu können? Dann möchte der
Recurs nur in so fern gegründet seyn , als es an einem or¬
dentlichen Rechtsmittel , das wider ein beschwerendes Er»
kcnntniß eingewandr werden könnte , fehlt . Immer aber
müßte und dürste in einem solchen Fall sich der Regent
yichk unmittelbar m die Streitsache mischen , und ste ent¬
scheiden *),. Sonst entsteht daraus leicht eine Cabinets»
Justiz und politische Gründe treten in die Stelle der recht¬
lichen . Rur Commissionen , die aus rechtskundigen Märr -, '
« er» bestehen , kann er . alsdann niedersetzen, um das Ver¬
fahren des Richters untersuchen zu lassen , oder ein eignes
Rechtsmittel einführen , und ein eignes RevisivuSgericht an-
prdnen , allein weiter darf er nicht gehen , und wehe dem
Staat , wo dies geschieht . Sobald nun aber ein solches
Nsvisionsgericht angeyrdnel ist , so kann auch Niemande»
in dem angegebenen Fall weiter her Recurs an die höchste»

So oft- , sagt Putter in der angeführten 'ipatriotischc»
Abbildung §. 254 . , jemand ein ganz offenbares Recht für sich
hat , es sey yun in. Reichsgesetzc » , oder im Rcichsherkowmcn^
oder in Privilegien , oder auch in bündigen Hausvextrage »,
oder aber auf eine ganz unzweifelhafte Art unmittelbar gegrün¬
det ; und ein Reichsgericht begehrt etwas , das offenbar grade.
batz Gegcntheil davon mir sich bringt , fo daß man dieses , ohne
sich in eine richterliche Erörterung des tuen einznlaffen , erken¬
ne» kann , so wäre ei » RccurS au den RcichSrag allenfalls zu
»'erstatten . So oft hingegen das Recht , worauf sich der be¬
schwerte- Theil beruft , nicht außer allen Streit gesetzt ist ; oder
so oft es noch auf eine Untersuchung in Rcro. ankommt : ob das
Reichsgericht in allplwkmons iuris sä stcwm richtig verfahre»
sey , oder nicht ? sw oft sollte man. keinen Recurs jemals zu¬
lasten , sondern den beschwerten Tdeil , sich mit den ordentli¬
chen Rechtsmittel » zu begnügen , anweisen,
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Gewalt gestattet werden , sondern man muß alsdann seinr

Beschwerden ^ bey diesem Gerichte anbringen . In der

Thal bezweckte also in jenem Fall der Necurs nur eiii^ neue

von dem Regenten zu treffende Einrichtung oder Gesetzge¬

bung , und daß , um dies zu bewirken , der Necurs erlaubt

seyn müsse , ist sehr einleuchtend . Noch weniger hat aber

dies Zweifel , wenn dabey gar nicht verlangt wird , daß

die Sache selbst , welche zu dem Necurs die Veranlassung

gegeben hat , weiter in Untersuchung gezogen werden soll,

sondern es nur die Absicht ist , für die Zukunft einen Man »,

gel in der Gesetzgebung abzuhelfen.

§ . zrr.

Was ist denn nun aber durch unsre Neichsgssetze in

Ansehung des NecurseS bestimmt ? Zn welchen Fällen ge¬

statten diese denselben ? — Leider sind unsre Gesetze in die¬

sem Stück noch sehr unvollkommen und mangelhaft . Erst

seit 1741 . geschieht der Rekurse iu der kaiserlichen Wahlca -«

pitulacion Act . 17 . § . z . Erwähnung . Anfangs geschah

dies mir beylaufig . Es hießn Da die Ansrechchalkung der

Justiz und des R . K . ,G . keinen länger » Verzug leidet,

auch denen in letzternZeitsn bsy Ermanglung

des Nevisions ge richtS an den Reichstag genom,

menen Necursen Fiel und Maaß zu setzen ist,

so sollen die Visitationen wieder hergestellet werden . Im

I . 1764 . wurde nach den Worten : Ziel und Maaß zu

setzen ist , noch eingeschaltet : „ als weswegen wir zu einem

künftigen Neichsschluß und einem zu Stande bringenden,

den Neichssatzungen und der heilsamen Justiz gemäßen Re¬

gulativ alle Beförderung beyrragen wollen ." Die Gegner

Kk4



Z2L » 7 - D . Von den wefentl , Negier . Rechten.

der Necurse haben aus dieser Stelle folgern wollen , daß

der Recurs überhaupt unzulässig sey , allein dies ist .keines¬

wegs der Fall . Freylich sieht ein jeder leicht , daß man

es für nöthig gehakten habe , den Rekursen Ziel und Maaß

zu setzen , und daß dadurch nicht alle Necurse gebilligt wer¬

den , indessen werden sie jedoch auch durch diese Stelle nicht

gänzlich gemißbilligi , indem man es nur für nöthig hält,

sie einzuschränken und gewisse Grundsätze aufzusiellen , wor¬

aus sich hie Recht - oder Unrechtmäßigkeit des Necurses

Mfkig beiMheilen ließe . Ziel und Maaß setzen heißt nicht,,

etwas ganz aufheben , oder für unerlaubt . erklären , sondern

Vielmehr gewisse Bestimmungen treffen , um dadurch einen

synst leicht zu befürchtenden Mißbrauch zu verhüten . Statt

also diese Stelle gegen die Recurse zu brauchen , kann man

sie vielmehr für dieselben anführen , denn sie beweißr im¬

mer , daß man die Recurse nicht für ganz unerlaubt hält.

Mies ergiebt sich nun noch deutlicher aus dem in her Wahle

Kapitulation seit 1790 , gemachten Veränderungen und fer¬

ner » Zusatz : sondern ha auch die a » die Neichsversamm,

klung bisher genommenen , oder künftig zu nehmenden Ne?

purse sowohl an sich , als in Absicht ihrer Wirkung eine ge¬

setzliche Vorschrift und Bestimmung erfordern , so wol¬

len wir gleichermaßen zu Erzielung eines den Neichssatzun?

gen und dir Justiz gemäßen Regulativs alle Beförderung

thun und immittelst keineswegs hinder .n , daß

diejenigen Recurse , hie itzt zur Vornahme

xeif sind , nach voxhersamst auf dem Reichstage festgesetz¬

ter Hrdnung der Vornahme , auf allenfallsiges Andringen

der Recurrenten ein sw eilen yorgenomm ? « , unh

nach den Hey jeder Sache vorliegenden besoudern rechtlich ?«

Gründen erledigt werden kßnmem
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Jetzt hat es also an und für ^sich keinen ! Zweifel wei¬

ter , daß der Recurs zulässig und erlaubt sey , mithin hat

man nicht mehr nöchig zu Landern Gesetzstellen oder Grün¬

den seine Zuflucht zu nehmen , und daraus die Statthaf¬

tigkeit der Rekurse überhaupt zu beweisen , wie dies bisher

wohl , jedoch auf eine zum Theil sehr unglückliche Art ge¬

schehenist . Denn in andern Gesetzstellen , als den ange¬

führten , ist der Recurs durchaus nicht gegründet . Man

hat sich zwar auf den I , N . A . § . 165 , berufen wollen , wo¬

selbst es heißt : „ daß ein jeder — da sich jemand ob des

K G - Dekreten und Urtheilen zu beschweren vermeinte,

solches an andre Orte, als wo sichs nach Inhalt der

Reichs - Satz - und Ordnungen gebühret , zu ziehen und an¬

zubringen sich gänzlich enthalten solle . " Unter den ander»

Orten glaubte man , sey der Reichstag zu verstehen . Al¬

lein das ist ganz falsch , denn die Reichsordnungen , wor¬

auf sich der R - A . ausdrücklich bezieht , sagen davon nichts,

sondern nur , daß man gegen die kammergerichtlichen Ur¬

tel das Rechtsmittel der Revision einwenden könne . Also

nur bey einem Revisionsgerichte können nach dieser Gesetz-

stelle die Beschwerden über kammergerichtliche Erkenntnisse

angebracht werden . Noch deutlicher ist dieses seif 1711 . in

der kaiserlichen W - C - enthalten . Daselbst heißt es nein,

lich Art . 16 . § . 16, : „ Was auch einmal im N . H . R - oder

dem N . K . G , nach Vernehmung der Partheyen und gehö¬

riger Untersuchung förmlich abgehandelt und beschlossen wor¬

den ist , dabey sols es dergestalt bleiben , daß ein solches

Erkenntniß nirgend anders, als durch den ordentlichen

Weg der im Friedensschlüsse beliebten und nach dessen

Artikel § . 5 ; . anzustellrnden Revision , oder Supplikation

von neuem in Untersuchung gezogen werden svü, ^ Dies-

Kt;
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Stellender Gesetze sind daher eher gegen , als für die Re¬

kurse . Eher ließ sich noch der H> 6 . des iztcn Art . der

W . C . zur Begründung der Recurse gebrauchen , indem

daselbst der Kaiser verspricht , die Propofilion der reichs,

ständischen Beschwerden , wenn sie auch die Reichs hof-

und andre Räthe betreffen sollten , nicht zu hindern.

Da man indessen einsah , daß die Gesetze , welche man

zur Begründung des Rekurses ansührte , nicht Stich hiel¬

ten , so nahm man zu andern Gründen seine Zuflucht . Ehe¬

mals hieß es , wären die wichtigem , Angelegenheiten der

Neichsstäude in einem Fürst engerichte verhandelt und

entschieden worden . Jetzt müßten also dergleichen Sachen

an den Reichstag gebracht werden , der nunmdhr in die

Stelle des Fürstengerichts träte . — Allein auf den Reichs¬

tag gehören nur Staats - , aber keineswegs Iustiz fa¬

chen , und Fürstengericht war kein Reichstag . Wie kann

also dieser in die Stelle von jenem treten ? — Erheblicher

ist der Grund , weichen man daher nimmt, daß die Visi¬
tationen des K . G . in Abgang gekommen sind , und daß es

Hey dem R . H . N . an einem zweckmäßigen Rechtsmittel ge¬

gen beschwerende Erkenntnisse fehlt . Indessen folgt doch

daraus nur so viel , daß man recurriren könne , um es

dahin zu bringen , daß die Visitationen wieder in Gang

gebracht werden , und ein zweckmäßigeres Rechtsmittel ge,

gen die Erkenntnisse des R . H . R . eingeführt wird , oder

daß man , wenn die Reichsgerichte offenbar die Gesetze

und ReichSständischen Rechte verletzen , seine Zuflucht zu

Kaiser und Reich nehmen könne . — Gewöhnlich sucht

man auch die Beschwerde so vorzustellen , als wenn sie eine

gemeinsame Beschwerde sammtlichrr Rsichsstände sey,

und als ob yicht blos der Recurrent , sondern sämmkiicht
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Reichsstäade ein Interesse dabey hätten , daß die jenem
zngcfügte Beschwerde wieder gehoben würde . — Akierdings
sind sämmtliche Nrichsstände dabcy interessirt , wenn dir
Reichsgerichte , bey denen sie insgesamml Recht suchen und
nehmen müssen , die Reichsgesehe und die Reichsständischrn
Rechte und Freyhsiten übertreten und aus den Augen sehen,
z . D . wenn sie Processe der Mittelbaren sogleich in erster
Instanz an sich ziehen , wenn sie die Appellationspriviie-
gien , oder das Recht der Austräge u . s. f. nicht in Obacht
nehmen , Allein auch hiebey ist sS nicht zu vergessen , daß
es Fälle giebt , wo selbst den Gesetzen nach Unterthrnen
rvocirt werden können , und wo die Appellationsprivilegim
oder die Austräge nicht Statt finden.

Das Resultat des bisherigen ist also , daß sich zwar
die Rechtmässigkeit des Rekurses im allgemeinen aus der

Wahlkapitulakion , und aus andern Gründen erweisen läßt,
daß jedoch dessen Gränzen durch unsre Gesetze noch nicht
bestimmt sind , sondern dieses erst geschehen soll. Läßt sich
UM aber nicht diese Gränzlinie ziehen , wenn man auf dir
Observanz sieht ? So viel ist unstreitig gewiß , daß der
Rekurs nach der Observanz ebenfalls gegründet ist . Es ist
nicht » ur unzählig oft gegen beschwerende Erkenntnisse der
höchsten Reichsgerichte der Rekurs an den Reichstag ge¬
nommen worden , sondern es sind auch öfters die NecurS-
marerien in Beratschlagung gezogen , und deshalb Gut¬
achten an den Kaiser erstattet worden , Freylich ist dies
nicht in allen Fällen geschehen « noch weniger sind alle der¬

gleichen Rrichsgurachten von dem Kaiser rgtificirt worden,
aber es ist doch einigemal geschehen . Allein wenn man
diese Fälle genau untersucht , so beweisen sie doch weites

nichts , als daß man dm Reeurs nicht für etwas uner-
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laubtes hält . Hingegen kann daraus nicht bestimmt wer,

den , in wie weit derselbe zulässig sey ? Der Fälle sind

zu wenig und man sagt noch viel zu viel , wenn man be»

hauptet , daß unter zehn Necurrenten kaum einer zu seinem

Zweck gekommen sey . Denn so sind zwar alle vom Anfang des

gegenwärtigen Reichstags bis zum A 1711 . genommene Re-

curse zur Reichstägigen Berathschlagung gediehen , allein auf

die deshalb erstattete Gutachten ist nur zwei ) mal kaiserli¬

che Resolution erfolgt . Unter diesen zwcy Fällen geschah

es aber nur einmal, daß das dem - Necurrenten günstige

Reichsgutachten von dem Kaiser ratisicirt wurde . Dies

war der Fall , da Würzburg wegen eines mit dem K . G-

A . Wiegand gehabten Protestes recurrirle . In dem an¬

dern Fall aber , da Hessen - Cassel den Rekurs ergriff , weil

der R . H . R - die bey dem Casselschen Lehnhof rechtshängige

Niltbergische Sache an sich zu ziehen suchte , und des-

halb ebenfalls ein günstiges Reichsgutachten erhielt , erklärte

der Kaiser ausdrücklich , daß er dasselbe nicht ratificircn k §n»

ne . Von 1711 — 1767 . sind aber von ungefähr fünf und

siebenzig Necursen nur sieben zur Delibcration gekommen.

Von diesen ist nun zwar , weil es dem Kaiser seit 1711 . in

der W . C . Art . iz . H. zur Pflicht gemacht war , auf die

an ihn erstattete Reichsgutachten seine Erklärung und De¬

krete schleunigst zu ertheilen , keines ohne kaiserliche Resolu¬

tion geblieben , allein die Ratification ist gewöhnlich nur

dann erfolgt , wenn das Neichsgutachten gegen den Necur,

renten ausgefallen war *) . Seit 1765 . sind hingegen dir

Recurse nicht einmal zur wirklichen Deliberation gediehen.

Nur der Recurs des Fürsten von Wied hat 1794 . dies Glück
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gehabt . Es geschah jedoch vorerst nichts weiter , als daß

in dem erstatteten Neichsgutachlen auf Absorderung eines

Berichts von dem N - K - G . angetragen und die Aussetzung

eines bessern Unterhalts für denselben empfohlen wurde.

Dies Gutachten ward von dem Kaiser ralificirk , der gefor¬

derte und erstattete Bericht von dem Kaiser dem Reiche

mitgetheilt und hierauf ein anderweites Reichsgutachten er¬

stattet , woxin auf die Aufhebung der Regierungs ' Cu-

ratel angetragen wurde . Das darauf erfolgte kaiserliche

Ralifications - Decret ist treflich aögefaßt . Es erhält die

Autorität des K . G . und sucht doch die Absicht des Reichs zn

erfüllen . S . das Staats - Archiv Heft Vill.

Es bleibt daher in Ermangelung bestimmter .Gesetze und

einer maaßgebenden Observanz nichts anders übrig , als zu

den in dem vorigen § . angeführten allgemeinen Grundsätzen

seine Zuflucht zu nehmen , und danach die Gränzlinie , in

wie weit der Recurs für zulässig zu achten sey , so lange zN

ziehen , bis dieses durch ein eignes Reichsgrundgesetz geschieht.

Doch dies wird schwerlich je geschehen , und es wäre auch

unnörhig,7 wenn matt dieKammergerichksvisicationen wieder

in Gang brächte , und ein zweckmäßigeres Rechtsmittel ge¬

gen die Erkenntnisse des N . H . N . einführen könnte . Als¬

dann würden die Rekurse von selbst ein Ende nehmen . Dcr

aber weder das eine noch zur Zeit geschehen ist , noch das

andre schwerlich je wird zu Stande gebracht werden , so

mehrt sich inzwischen die Zahl der Rekurse ungemein *) .

*) ( v. Borie) Verzeichniß der seit dem I . 166; . bis den

2 ^ . Apr . 1788 . gegen die Erkenntnisse des K - u . R . Ä . G . bei¬
der ReichsversaMmlung imttelst der öffentlichen Reichsdictatuc

angebrachten Recurse . Regensb 'urg 1788. Bald darauf erschien

Dmpteda ) . Verzeichniß der seit dem Anfang des , gegene
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§ . Z22.
Da nach dem bisherigen die Materie von den Rekur¬

sen erst eine gesetzliche Bestimmung erwartet , so ergiebt

sich daraus , daß auch in Ansehung der Vdrfahrungssrr

Hey Rekursen , nichts durch die Gesetze bestimmt scy . Es

kann also auch hier nur benlerkt werden , was die Comi-

tial - Praxis dieserhalb mit sich bringt . Nach dieser ist in¬

dessen kein gewisser Termin zur Einführung des Nccursts

bestimmt . Sobald jedoch derjenige , der ein ihm nachkhsi-

liges Erkenntniß von den Reichsgerichten erhalte » hat,

wahrnimmt , daß ihm die Execution bcvorsteht , so pflegt
er eine Deduktion verfertigen zu lassen , und dadurch jeder¬
mann zu überzeugen zu suchen , daß ihm das größte und

augenscheinlichste Unrecht zugefügt worden , daß die Be¬

schwerde ihn nicht allein treffe , sondern eine gemeinsame

Beschwerde aller und jeder Neichsstände sep . Diese De¬

duktion wird sodann mittelst eines an die Gesandten der

Lrey Neichscöllegien grrichteten . Schreibens oder Memorials

an den kurmainzischen Direktorialgesandten geschickt , und

dieser um die Diktatur ersucht . Finden sich weder in dem

Schreiben , noch in der Deduktion selbst anstößige , oder

beleidigende Stellen , so kann die Diktatur nicht verwei¬

gert Werden , außerdem aber werden sie wohl , wie erst
im I . 1794 . mit der Necursschrift des Herrn Fürsten von

Wied geschehen ist , zur Milderung oder . Abänderung

zurückgcgeben.

Zst die Diktatur geschehen , so berichtet zwar ein jeder
Gesandter den ergrifft neu Rekurs und erbittet sich In¬

struktion , allein diese erfolgt nur sehr seiten und es pfleg«

wichtigen Reichstags an selbigen gelangten Rccursbeschwerden
gegen den ReichshofratH . Regcnsburg 1788.
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daher , besonders in neuern Zeiten , dis Sache gewöhnlich

liegenM bleiben . Mehrentheils hält es sehr schwer , die

Höft dahin zu bringen , daß sie ihre Gesandte mit Instruc¬

tion versehen und um dies zu bewirken , mußsehr negotiirt

werden . Ist aber auch die Instruction erfolgt und die Sa¬

che in sden Ansagezettel gekommen , so kommt es nunmehr

darauf an , ob die Mehrheit der Stimmen in den drei)

Neichscollegien für den Necurrenten ist ? und ob also ein ihm

vortheilhafteS ober ein ungünstigeszReichsgutachten an den

Kaiser erstattet wird . Es ist allerdings schon sehr viel , wenn

ein Necurs so weit gedeihet , aber nun wird auch noch die

kaiserliche Ratification des Neichsgutachrens erfordert , indem

dieses sonst ohne Kraft ist. Man kann indessen leicht den¬

ken , daß der Kaiser nur äußerst selten , ein dem Recurcen-

ten günstiges Gutachten genehmigen wird , denn das In¬

teresse des Kaisers erfordert , die Recurse nicht zu begün¬

stigen
Es ist daher kein Wunder , daß die Zahl der Recurse

so gering ist , welche einen erwünschten Ausgang gehabt,

und so viel bewirkt haben , daß das Neichsgerichtliche Ver¬

fahren entweder gradezu annullirt , oder eine Commission

zur nochmaligen Untersuchung der Sache niedergesetzt ist.

In der That ist dies auch ein großes Glück , denn auf

dem Reichstage würden oft politische Gründe an die Stelle

der rechtlichen treten . Nicht ein jeder Hof Möchte dir Sache

durch Nechtserfahrne Männer prüfen lassen und nach deren

rechtlichen Gutachten dem Gesandten zu stimmen auftragen»

Eher möchte man in dem Cabinet des Fürsten in Erwä¬

gung ziehen , ob man nicht Grund habe , sich dem Nccur-

rsnten gefällig zu erzeigen , ob man nicht denselben wieder

im seinen eignen Recursangelegenhriten gebrauchen könnte?
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Wenigstens wurde km Z . 1750 . folgender Auszug eines

fürstlichen Nescripts bekannt : „ Ansonsten haben Wir für

gut befunden , unfern geheimen Nach an des Herrn Kur¬

fürsten zu Cölln Liebden nach Mergentheim abzuschicken,

und unsere — Angelegenheiten bestens recommendiren zu

lassen ; , welche sich dann — ganz faborabel gegen . Uns er¬

klärt , dagegen aber vic -Mn » dieUnterstützung in

de ro Ne curssachen ausgebeten haben: Weswegen

Wir unterm heutigen Dato Unserm geheimen Rache und

Comirialgesandten gemessen aufgegeben haben , daß er alle

Kureöllnische Necurssachen ohne Ausnahme

nachdrücklich zu secundiren sich angelegen seyn las¬

sen solle *) ." — Wie nachtheilig könnten also nicht die

Rekurse der Justiz werden!

§ - grg.
Muß denn aber nicht , ehe eine Necurssache auf dem

Reichstage in BerathschlagUng gezogen wird , derGegen«

theil gehört und Bericht über die Sache von demjenigen

Reichsgericht , welches das beschwerende Urtel gefällt hat,

gefordert werden ? Allerdings . Beydes ist der Natuk einer

jeden gerichtlichen Sache und der größten Billigkeit gemäß,

auch können analogische Gründe ans den Gesetzen dafür

angeführt werden . Da es indessen nach dem bisher be¬

merkten so selten ist , daß über eine Recursangelegenheit

wirklich gestimmt wird , so pflegt der Gegentheil nur selten

die Kosten an eins Widerlegung der Nekursschrift zu wen¬

den/

Mosers Staatsarchiv von i7 <; t . Kh. ji .
' S -. t ; / . trnt

Kütt 0 r s Entwickelung Th » ) . S»
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den , im Gegentheil nimmt er keine Kenntniß von dem er«
griffenen Rekurse und fährt fort , die Execution bey dem

Reichsgerichte nachzusuchen . Sollte er jedoch wahrnehmen,
daß die Sachs in den Ansagezettel käme , oder sonst Gründe

haben , das Publicum von der Rechtmäßigkeit seiner Sache
zu belehren , so wird er nicht säumen mit seiner Gegen-
deduction zum Vorschein zu kommen , und diese ebenfalls
dem Reichstag vorzulegen . Dies geschah z . B . von der

Reichsritterschaft , als der Herzog von Würtemberg den
Necurs wider sie ergriffen hatte , inglcichen von den Agna-
ten des Hrn . Fürsten von Wied, als dieser an den Reichs¬
tag recurrirt hgtte . Zuweilen treten auch wohl dritte da-
bey interessirte Personen auf , wie dies ebenfalls in der Wie-
dischen Recucssache von den Unterthanen des recurrirenden
Herrn Fürsten geschehen ist . Auf diese Schriften ist gleich - ^
falls Rücksicht zu nehmen , damit Niemand ungehört ver « '

urtheilt werde.

Eben aus diesem Grunde ist es auch nöthig von den

Reichsgerichten Bericht über die Sache zu fordern . Zn
der Thal erscheinen bey Rekursen die Reichsgerichte , als
der beklagte Theil . Sie sollen die Gesetze , Privilegien
u . s. w . aus den Augen gesetzt haben , und genau genom¬
men , sollte bey Rekursen überhaupt nur darauf gesehen
werden , ob das Gericht dies gethan und also pflichtwidrig
gehandelt habe oder nicht , keineswegs aber , ob dem Kläger
oder dem Beklagten eine Sache zuzusprechen sey . ' Will
man indessen auch dies letzte annehmen , und den Rekurs
als ein Rechtsmittel betrachten, , so ist doch auch alsdann

erforderlich , daß der Oberrichter die Gründe hört , welche
den Unterrichter bewogen haben , so oder so zu erkennen^
Dem Amtmann und den Höhen , Landesgerichten wird Br-

Zweiter Band . 8 l
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richt abgesordert , wenn von ihnen appellier wird , und

dies sollte nicht einmal von den höchsten Reichsgerichten

geschehen , wenn man sich von ihren Aussprüchen an Len

Reichstag wendet ? Läßt man doch auch bey den Revisis«

neu die Vsrtheidigung des K . G . zu , und hört die Gründe,

weshalb das vorige Urtel so ausgefallen ist . Warum also

nicht auch bey Rekursen ? — Aber es sollte ja nach

dem vorhergehenden der Nrrurs nur sodann zuläßig seyn,

wenn das geklagte Unrecht offenbar ist , und keiner weit-

räustigen Untersuchung bedarf ." — Allerdings ', allein eines

TheilS ist dies doch nur von einer Untersuchung der Sacke

selbst zu verstehen , ob das Reichsgericht in der Anwendung

des Rechts auf das Faktum richtig verfahren sey ; andern , ^

TheilS scheint oft eine Sache sehr klar zu seyn , und doch

gewinnt sie ein ganz anderes Ansehen, wenn man die Gründe

hört , welche den Richter bewogen haben , sv zu verfahre »,

als er gethan hat ; drtttentheils wird aber auch oft der

Rekurs in Fällen genommen , wo er billig nicht zuläßig

seyn sollte , und da wir noch kein maaßgebendes Gesetz

darüber haben , so kann auch noch zur Zeit Niemanden der

Rekurs verwehrt werden . Wer aber recurrirt , wird die

Sache so sehr zu seinem Borcheil vorzusicllen suchen , als

nur immer möglich ist. Er wird Umstände verschweigen,

die ihm nachtheiiig sind , oder wohl gar » — es sey nun

aus Irrlhum , oder weil er eine unverschämte Stirn hat , —

Thatsachen angeben , die falsch sind . — Zwar meinte

weyland Herr von Heringen *) , ein vorzüglicher und

*) in seiner Erörterung der Frage , ob in de » R er
cursen vom K . G . Bericht zu fordern sey? 1746 . Fos.
Sie steht in den Selecc. für . pulst novitst Th. 1 ? . Dagegen err
schien eine sehr gründliche Prüfung dieser Erörterung
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sehr eifriger Verkheidiger der Necurse , daß Fürstenwort
mehr gelten müßte , als das Wort eines Kammergerichts»
beysitzers , aus dessen Feder man einen Bericht zu erwar¬
ten hätte . — Aber verfaßt denn der Fürst die Recurs-
schrift selbst ? Wir haben zwar den Fall gehabt , daß der
H . Anton Ulrich von Sachsen - Meinungen selbst
sein Rekurs < Memorial in der Gleichen und Diemar«
schen Sache aufgesetzt hat , und noch kürzlich hat dies
der Fürst von Neu - Wied gekhan , allein das sind doch
nur sehr seltene Fälle . Gewöhnlich wird das Geschäft
einem Rath oder einem berühmten auswärtigen Gelehrten
aufgetragen . Indessen ereignete sich doch auch bald darauf
eben in der Meinungischen Necurssache , in welcher der
Herzog selbst die Feder geführt hatte , der Fall , daß man
dem Fürstenworre nicht trauen - konnte . Der Herr von
Diemar, welcher sich der bedrängten Frau von Glei¬
chen *) angenommen , und deren Sache bey dem K . G.
betrieben halte , war deshalb von dem Herzog geschimpft
worden . Er stellte darauf eine ästimatorischeInjurienkkagr
auf Abbitte und io,ooo Rthlr . gegen ihn bey dem K . G.
an , und weil daselbst die Sache der Frau von Gleichen
anhängig war, und diese Diemarsche Klage aus jener ent,
stand , so hielt das K . G . seine Gerichtsbarkeit wegen
Conncxiiät der Sachen für gegründet , und erkannte also
eine Citation an den Herzog . Diese war auf die bey
dem K . G . gewöhnliche Art ausgefertigt , mithin wurde der
Herzog darin citirt , zu erscheinen , um zu sehen und zu

Li r

von dem jetzigen Hrn , Canzlevdirector Falke in Hannover,
Auch diese Schrift steht in den L«Is- ris k . di . LH . 2; .

S . §. z 10.
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hören , daß er würde verurtheilt werden , dem von Diemar

Abbitte zu thun und eine Strafe von 10,000 Rthl . zu er¬

legen . Der Herzog hielt diese Citation für eine Sen¬

tenz. ergriff dagegen den Rekurs und stellte in seiner selbst

verfaßten Necursschrift vor : das K . G . habe ihn , ohne

daß er darüber gehört sty , eine Sentenz zugeschickt,

wodurch er verurtheilt werde , dem von Diemar Abbitte

zu thun und eine Strafe von 10 oooNthlr . zu erlegen *) . —

Hier sah man also , daß Fürstenwort -jedenfalls nicht un¬

trüglich seh.

In der That ist aber auch die Observanz dafür,

daß das beklagte Reichsgericht mit seinem Bericht zuför-

derst vernommen wird . In allen Fällen , da gegen reichs¬

gerichtliche Erkenntnisse der Nscurs ergriffen war , und die

Sache in Berathschlagung gezogen wurde , ist Bericht ge¬

fordertworden , nur einmal ist diese Bsricktsforberung

unterblieben , allein es wurde dabet ) ausdrücklich erklärt,

daß das in andern Fällen nicht zur Consequenz gezogen

werden solle . Indessen haben mehrmals dis Rekurrenten

es dahin zu bringen gesucht , daß die Berichtsso - derung

unterbleiben möchte . Im I . 1746 . rescribirten Kur-

Pfalz und Sachsen - Weimar an ihre Comitialge-

sandten und beschwerten sich sehr , daß man dem Vernehmen

nach erst Bericht von dem K . G . fordern wollte . Auch der

Fürst zu Wied trug darauf an , seine Restitution nicht

auf vorläufige Berichtsrrstattung vom N . K . G - zu verschie¬

ben ; allein es ist nicht darauf geachtet . Die Key wei¬

ten mehrsten Stimmen hielten die Abforderung eines Be,

richts für nvthwendlg , worauf auch in dem Reichsgutach-

H Putters Eutwickel , Th . z . S . ; 6.



r . C. 14 . A. V. d. Recurs an den Reichstag. § zz

ten angetragen wurde . Zn dem darauf erfolgten kaiserli¬
chen Ratificationsdecrcte vom 20 . Sept . 17- 4 - ist' dieser

Punkt des Nsichsgutachtens vollkommen genehmigt , weil,
wie sehr schön gejagt wird , kais. Maj . die abzufordernde Be¬

richtserstattung zur vollständigen und gründlichen Benrtheir
lung der Sache nicht nur sehr zweckdienlich , sondern auch
der Natur einer jeden wohlgeordneten Ju¬
stizpflege, dem Geiste der in Teutschland angenomme,
nen und einheimischen positiven Gesetze , der Observanz
und Erhaltung des zu Tcutschland .s Wohl-
farth höchst nöthigcn Ansehens der höchsten
Reichsgerichte vollkommen gemäß fänden.

Eine andre wichtige Frage ist noch , ob der Necurs an
den Reichstag eine suspensive Kraft habe ? Die Rekur¬

renten pflegen dieses zu behaupten und sich daher höchlich
zu beschweren , wenn die Reichsgerichte des Rekurses vhn-
erachtet , fortsahren , in der Sache weitere Verfügungen
zu erlassen, oder gar dieErecution zu verhängen . — . Allein,
wenn man nicht die ganze Reichsjustiz , welche ohnehin
schon leider auf schwachen Füßen steht, vollends zu Boden

werfen will , so muß diese Frage verneint werden . Bey
der Revision und Supplikation müssen doch noch gewisse
Formalien und Fatalien beobachtet werden , es wird dabey
auf den Gegenstand der Sache , und auf die Erheblichkeit
der Summe Rücksicht genommen , aber recurricen kann,
wer da will , denn der Weg zum Reichstage ist Niemanden

versperrt . Hätte nun der Necurs eine Suspensivkraft, so

dürste man nur die Reichsgerichte entgehen lassen . Wirk*

lich billigt aber auch das Reich stillschweigend diese Mei¬

nung. Es sicht täglich , daß die Reichsgerichte von dem

ergriffenen Rekurse keine Notiz nehmen , sondern in der
Ll z
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Sache fortfahren , und— es schweigt hiezu . So lange
also nicht von Neichswegen in der Recurssache ein für den
Recurrenten günstiger Schluß gefaßt , und ausdrücklich auf
die Sistirung der Erccukion , oder des weitern gerichtlichen
Verfahrens angetragen wird , kann unmöglich dem Recurss
eine suspensive Wirkung zugestanden werben.

Fünfzehnter Abschnitt.
Bon

dem Rekurse an die Kammcrgerichtsvisitation *) .

§ . Z - 4-

§ ^as Geschäft der Visitation ist nach dein vorhergehenden

( § . 274 .) , die Real - und Personalmängel des R . K - G . zu

untersuchen , diese entweder selbst abzustellen , oder davon

an Kaiser und Reich zu berichten . Zugleich hat man aber

auch , nachdem das Rechtsmittel der Revision cingeführt

wurde , der Visitation aufgstragen , diejenigen Acten zu

rcvidiren , in welchen jenes Rechtsmittel eingewendet war.

Mit einzelnen Justiz - oder Parthsysachen sollte also

eigentlich die Visitation , als solche, nichts zu thun ha,
den , vielmehr gehörten diese nach eingeführtem Rechtsmittel

der Revision für das Nevisionsgericht.

Die vorzüglichste Schrift über diese Materie ist Mosers
Abb. von dem Recurse an die K . G . Visitation , absonderlich in
Parthie - Sachen ; Ulm , Frft . und Leipzig 1775 . Auch ist da¬
von zweckmäßig gehandelt worden in der Darstellung der
Visitation des K . u . R , K. G. des Hrn . von Berg , —
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Revision konnte indessen nur gegen Urtel eingewandt

werden , nicht aber gegen außergerichtliche Dekrete , und

doch konnte hiedurch einer Parlhey ojt eben eine so große

Beschwerde zugefügt werden , als durch ein Urtel selbst.

Man hielt eS daher für billig , in dem R . A . von 1570.

§ . 79 . , dem Supplikanten , dem von dem R . K . G . bis

-Processs verweigert worden , zu erlauben , daß er sich mir

feiner Beschwerde an die Visitation wenden könne . Diese

sollte sodann Macht haben von dem K - G . Bericht zu for¬

dern und nach Befinden detr Supplikanten mit seinem Br-

gehren abzuwrisen , oder aber dem Gerichte zu befehlen,

daß es auf ferneres Anrufen der Parthey die gebetenen

Proceffe erkenne . Dis Absicht bey dieser Verordnung war,

wie auch aus den Anfangsworten
*) erhellet , eine gleich-

durchgehende Sustiz einzuführen . Vielleicht hatte das

N . K . G . zuweilen Bedenken gehabt , gegen einen mächti¬

gen Neichsstand ein Mandat zu erkennen , das es ohne

Anstand gegen einen minder mächtigen erkannte . Derglei¬

chen taugt nichts , und daher war es billig , um Ungleich¬

heit zu verhüten , dem Supplikanten den Rekurs an die

Visitation zu gcstamni Aus dem ganzen Zusammenhangs

rrgiebt sich aber , daß hier nur die Rede von Abschlagsbe¬

scheiden fty . Darüber , daß Proteste wirklich erkannt wor¬

den , kann nicht an die Visitation von dem Beklagten re-

currirt werden . Zwar möchten dies die Worte : Wenn

Ll 4

Wenn in Erkennung und Verweigerung der Pro c esse

Mangel erscheinen , oder Ungleichheit gebraucht werden

wellte . In dem vorhergehenden / tsten §. heißt cs indessen noch

bestimmter : — mit Fleiß daraus sehen sollen , daß Gleichhcit

gebraucht , und einem jeden gleich gebührlich Reche

mitgcthciit werde.
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in Erkennung vermuthen lassen , allein das Gesetz redet

blos von den Supplikanten, aber nicht von dem Sup-

plicaten; es will nicht , daß die erkannten Processe
wieder aufgehoben, sondern daß die verweigerten Pro¬
cesse erkannt werden sollen . In jenem Fall kann und

muß man also seine grrichtsablehnende Einreden bey dem
K . G > selbst Vorbringen . Nach dem Gesetze steht übrigens
dieser Necurs einem jeden , also auch Privatpersonen frey.
Es heißt nicht : so soll Kurfürsten , Fürsten und Ständen

-gestattet seyn , sondern : so soll dem Supplikanten er¬
laubt seyn , auch macht das Gesetz keinen Unterschied zwi¬

schen den Processen , mithin kam » so gut gegen ein Dekret,

wodurch Apprllationsprocesse abgeschlagen worden , der Re¬

kurs an die Visitation genommen werden , als wenn eine

gebetene Citation , oder ein Mandat verweigert worden ist.
Indessen ist bey Gelegenheit der Berathschlagung über dir

wieder herzustellen -de Visitation in einem fürstlichen Voro

geäußert worden , daß cs räthlich seyn dürste , den Necurs

gegen auffergerichtliche Dekrete des K . G . auf Cilations-

und Mandalssachen zu beschränken . — Appellirt wird frey-

lich nur von Privatpersonen , die mögen also immerhin be¬

schwert werden!

Ist es aber auch erlaubt , wegen Verzögerung oder

Verweigerung der Justiz , sowohl in gerichtlichen als außer¬

gerichtlichen Sachen an die Visitation zu recurciren ? Und

kann diese alsdann BesörderungSschreibcn erlassen ? — Aus¬

drücklich ist dies in keinem Gesetze bestimmt , allein daß

auch in solchen Fällen der Necurs an die Visitation er¬

laubt seyn müsse , liegt in der Natur der Sache . Die

Absicht bey der Äisttation ist ja , daß durch dieselbe die

Mängel und Gebrechen des K . G . gehoben werden sollen.
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Ist es nicht aber ein Hauptgsbrcchen des Gerichts , wenn

die Justiz verzögert oder gar verweigert wird ? — Auch

mischt sich hiedurch die .Visitation nicht in die Entscheidung

der einzelnen Justizsachen selbst , sondern sie trägt nur dem

K . G - die Beförderung und vorzügliche Entscheidung der

Sache auf . — Hiemit stimmt auch die Praxis überein-

Leider darf nur die Visitation nicht zu freigebig mit den

Besörderungsschretben seyn , weil sie sonst bey der ungeheu¬

ren Menge von Sachen , welche bey dem K . G . anhängig

sind , ihre Kraft verlieren würden . .

§ - Zr ; .

Der Neeurs an die Visitation überhaupt ist jedoch

nicht erst durch den R . A . von r ; /o . eingesührt . Denn

ehe noch das Rechtsmittel der Revision eingeführt war,

wurde schon durch den N A . von i ; zo . § . 94 . Kurfürsten,

Fürsten und Ständen , welche einigen Mangel oder Be¬

schwerde hätten , daß ihnen von dem K . G . ungebühr¬

lich begegnet wäre , gestattet , ihre Beschwerden den vsr-

ordneten Commissarien auf den ersten Tag Mactii zuzu»

schicken und zu erkennen zu geben . Diese sollten sodann

sammt andern Visitatoren Befehl haben , gebührliches

EinsehenundNeformation zu thun. Die Absicht

bey dieser Verordnung war noch nicht , ein ordentliches

Rechtsmittel , wie das der Revision einzuführen , welches

gegen alle und jede kammergerichtliche Urtel eingcwendet

werden könnte , sondern nur , daß wenn das K . G . einen

Neichsstand ungebührlich begegnet , etwa nicht auf die

ihm zustehenden Appellationsprivilegien , auf das Recht der

ZlUSträge u . s. w . Rücksicht genommen , oder die Gesetze

offenbar außer Augen gesetzt hätte , eine Beschwerde des¬

halb bey der Visitation angebracht werden könnte . Diese

Ll 5
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sollte sich also nicht sowohl in dir Entscheidung der ein¬

zelnen Rechtssachen mischen , als nur danach sehen , ob

nicht etwa z . B . das Recht der Austräge hintangefttzt

worden . Daß diis die wahre Absicht des Gesetzes gewesen

sey , ergiebt sich daraus , baß man nachgehends , da das

Rechtsmittel der Revision bereits eingeführt war , dasselbe

auch in der K . G . O . von 1555 . Th . i . Tit . § . 5 . wie-

dsrhohlt ausgenommen hat . Man hielt also , ohnerachtet

der eingeführtsn Revision diese Stelle nicht für überflüßig,

indem man glaubte , daß sich allerdings noch Fälle ereig¬

nen könnten , wo cs nicht sowohl auf die Entscheidung der

Streitsachen der Parkheyen selbst , als vielmehr darauf

ankomme , daß von dem K . G . die besondcrn Rechte der

Reichsstände gekränkt , mithin diesen dadurch ungebührlich be¬

gegnet worden sey . Hieraus folgt aber auch , daß Beschwer¬

den über kammergerr
'
chtliche Urt heile sie löst nicht vor

die Visitation als solche gehören . Findet sich dadurch

jemand , beschwert , und kommt es auf eine gerichtliche

anderweite Untersuchung an , wer Recht oder Unrecht hat,

so muß das ordentliche Rechtsmittel der Revision eingewandt

werden . Bey der letzter » Visitation des K . G . scheint man

indessen diese Meinung nicht gehabt zu haben , indem meh¬

rere Reichsstände ihre einzelnen Rechtssachen der Visitation

verlegten , und diese ftlbige annahm.

Z . zr6.

Den Necurs an den Reichstag nimmt man gegen

kammergerichtliche Erkenntnisse , weil die Visitationen des

K . G . aufgehört haben , und also die Revision keinen Aus¬

gang hat . Können nun aber wohl , wenn die Visitationen

wieder hergestellt werden , die an den Reichstag genomme¬

nen Nscursr an dieselbe verwiesen werden ? Die - Sache
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selbst hat an und für sich keinen Zweifel . So gut der
Reichstag die Sache in Beratschlagung ziehen kann , so
gut kann er sie auch an die Visitation verweisen , welche
sie allerdings noch besser zu erörtern im Stande ist . Wirk¬
lich trug auch bas Reich in der Michslfelder Lehnssache
hierauf bey dem Kaiser an , und dieser genehmigte nicht
nur den Antrag , vermittelst des Natificationsvecrcts vom
7 - Zul . 1768 . , sondern verwieß auch in demselben die an¬
dern Necurssachen ebenfalls an die Visitation. Allein da
die Visitation thciis als solche , theils als Nevisionsgericht
zu betrachten ist , so entsteht hiebet) . die wichtige Frage , ob
nun die Visitation die Sache recurs - oder revisionsmäßig
zu erörtern habe ? Der große Unterschied zwischen beyden
Gattungen der Erörterung ergiebt sich aus dem vorherge¬
henden . — Der Recurrent wird immer wünschen, daß dies
revisionsmäßig geschehen möge / und dies kann auch keinen
Zweifel haben , wenn neben dem Recurs zugleich das Rechts¬
mittel der Revision eingewandt worden . Wenn dies aber
nicht geschehen ist , so ist das kammergerichtliche Urtel für
rechtskräftig zu halten , mithin würde eine nochmalige ge¬
richtliche Erörterung der eigentlichen Streitsache dem Geg¬
ner zum größten Nachtheil gereichen. Der Kaiser war in¬
dessen in dem vorhin gedachten Natificationsdeccet der
Meinung , daß die Necurssachen an die Visitation , als
Nevisionsgericht zu verweisen wären , und zwar ohne
zu unterscheiden, ob die Revision zugleich neben dem er¬
griffenen Recurs eingewandt worden oder nicht. Die Visi¬
tation sollte den Necurrenten wider die geschehene Verab-
säumung der Faralien ohne Untersuchung der Causalien in
inteZram reftituiren , und sodann revisionsmäßig in der
Sache entscheiden . Allein hiemit war man auf dem Reichs-
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tage nicht völlig einverstanden , besonders hielten sich diejeni-

gen , welche bey dem K . G . obstegliche Urtel erhalten hakten,

dadurch mit Recht beschwert . Auch bey den neuesten Ver¬

handlungen über die Wiederherstellung der K . G . Visitation ist

diese Frage zur Sprache gekommen , da aber diese gan °ze Ma¬

terie abgebrochen ist, so ist erst die>Entscheidung zu erwarten.

Zweytes Capitel.
Von

der richterlichen Gewalt in peinlichen Sächen.

§ - Z - 7-

^8, '
sher war die Rede von der Beschaffenheit der richterli¬

che » Gewalt in Civilsachen , jetzt wird nun noch von dersel¬

ben in peinlichen Sachen zu handeln seyn . Daß auch

diese Gewalt unfern temschen Re -chsständen zusteht , und daß

sie vollkommen in der Landeshoheit gegründet sey , hat heuti¬

ges Tages nicht den mindesten Zweifel . In ältern Zeiten war

es frcylich mehr eine Gerichtbarkeit in peinlichen Sa,

chen , welche dir Neichsstände hatten und womit sie unter

dem Namen Blut bann von den Kaisern beliehen wur¬

den , als eine Criminalgewalt, wovon die Gerichts¬

barkeit nur als ein Ausfluß zu betrachten ist . Heutiges Ta¬

ges aber steht ihnen auch diese in ihrem vollen Umfange zu.

Der Kaiser verspricht ausdrücklich in seiner Wahlcapitula-

rion Art . i . § . z . nicht zugestatren , daß den Stände » in

ihren Territorien , in ihre Landeshoheits - und Negierungs-

rech
'
te , besonders - in Criminalsachen vor oder

eingegriffen werde.
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Vermöge dieser Gewalt haben sie also Las Recht Ge»

setze und Einrichtungen zu machen , welche auf Verbrechen

und Strafen Bezug haben . Aber der Regent darf eben so

wenig selbst , noch weniger willkührlich strafen , als er dir

Privatstreitigkeilen der Bürger unmittelbar selbst entscheiden

darf *) . Die peinliche Gewalt giebt ihm das Recht , Gerich¬

te anzuordnen , und Gesetze vorzuschreibsn , wonach sich die¬

se bep der Untersuchung des begangenen Verbrechens und bey

der Bestimmung der Strafe zu richten haben . Der Regent

kann sich vermöge derselben das Recht Vorbehalten , daß die

gefällten peinlichen Urtel , wenn auf Leib - und Lebensstrafen

erkannt ist , ihm zur Bestätigung vorgelegt werden müssen,

und dann kann er das göttliche Recht der Begnadigung aus-

üben , oder wenigstens die verdiente Strafe mildern . Allein

schärfen kann er die zurrkannten Strafen nicht ; thnt er dies,

so überschreitet er seine Gränzen , und wehe dem Staat , wo

dies geschieht . Oft scheint es zwar , als ob der Richter ein

zu gelindes Urtel über den Verbrecher gefällt habe , das Pu¬

blicum spricht selbst davon und scheint eine härtere Strafe zu

fordern . Aber wie läßt sich dies beurtheilen , wenn man

nicht alle eintretende brsondre Umstände kennt , welche öfters

die Sache sehr verändern und zur Milderung der Strafe

bipkragsn . Nur der kann ein gründliches Urtel fällen , der

die Untersuchungs - Acten genau inne hak , mit den Gesetze»

bekannt ist , und die Geschicklichkeit besitzt , die Gesetze auf

die vorkommenden Fälle anzuwenden . — Sollte indessen

der Richter wirklich den Verbrecher über die Gebühr begünsti¬

gen , so tritt auch hier allerdings das Recht der Oberaufsicht

ein , der Richter selbst kann deshalb zur Verantwortung ge¬

zogen und es kann eine neue Untersuchung angestellt wer«

Vergl . Kleins Annalen Th . i . S . Z9Z . f
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den . Aber immer ist hiebey die größte Behutsamkeit nö-

thig . Freylich ist eS Pflicht des Regenten dafür zu sorgen,

daß Verbrechen , die Strafe verdienen , nicht ungestraft blei¬

ben , damit andre durch die Strafe von Begehung ähnlicher

Verbrechen abgeschreckt werden , und wirklich darf daher der

Regent sein Begnadigungsrecht nicht zu weit ansdrhnen,
indem zu weit getriebene Schonung oft mehrere neue Ver¬

brechen erzeugt ; aber verflucht ist auch der Grundsatz , daß

man lieber zehn Unschuldige strafen , als einen Schuldigen

ungestraft lassen müsse!

Unsre Reichsstände haben also die peinliche Gewalt in

ihrem ganzen Umfange , mithin auch das Recht der Gesetz¬

gebung in peinlichen Sachen . Hiergegen könnten Zweifel

entstehen , da wir eine peinliche Gerichts - Ordnung haben,

welche für ganz Teukschland von K . Carl V . publicirt ist.

Allein wir haben auch eine Neichsproc - ßordnung , und den¬

noch steht einem jeden Reichsstand bas Recht zu , eine eigne

Landesproceßordnuug zu machen . Überhaupt ist cS bereits

in dem vorhergehenden bemerkt , daß solche Punkte , wUche

Ln den Reichsgefetzen entweder überall nicht , oder doch

nicht hinlänglich bestimmt sind , durch Landesgeiehe bestimmt

werden können , ferner daß auch selbst in den Landesge-

setzen etwas anders verordnet werden kann , als in den

Reichsgesetzen geschehen ist , wofern diese nicht du chaus ge¬

bietend oder verbietend sind , oder Falls sie es sind , die

salvatorische Clausel enthalten . Eine solche Clausei enthält

auch die peinliche Gerichtsordnung K . Carl V . Es beißt

darin : „ doch wellen wir du . ch dleie gnädige Erinnerung

Kurfürsten , Fürsten und Ständen an ihren alten wohiher-

gebrachken , rechtmäßigen und billigen Gebräuchen nichts

benommen haben .
" Dieser Zusatz wurde durch den Wider-



2 . C. V . d. richterlichen Gewalt in pcinl . Sachen.

spruch veranlaßt , welchen die Kurfürsten und Fürsten zu

Sachsen , gegen alle dem Sachsenrechrr zuwiderlaufende Ar¬

tikel ausdrücklich einlegten / und welcher vsn dem Kurfürsten

VON der Pfalz und einigen andern unterstützt wurde . Frey-

lich ist hier nur die,Rede von alten wohlhergebrach-

ten Gebräuchen , mithin möchte es scheinen , daß keine neue

Gebräuche weder durch Gesetze noch sonst eiugeführt werden

könnten , welche mit der Criminalordnung nicht überein¬

stimmten . . Allein zu den alten wohlhergebrachtsn Gebräu¬

chen der Fürsten und Stände gehört auch das Recht eigne

Criminalgesetze zu machen . So existirke schon vor Abfassung

der carolinischen peinlichen Gerichtsordnung eine Dam bel¬

gische und Brandenburgische. Ueberdem war er

ei» wvhlhergebrachter Gebrauch , daß der Fürst den Verbre¬

cher begnadigen oder die Strafe mildern konnte . Kann der

Fürst dies letztere in einzelnen Fällen , warum sollte er nicht

im Allgemeinen eine gelindere Strafe auf ein Verbrechen

setzen können , als durch das Carolinischs Gesetz geschehen

ist ? — Kurz es ist heutigesTags außer allem Zweifel , daß

ein jeder Reichsstand das Recht der Gesetzgebung in peinli¬

chen Sachen hat . Es ist vielleicht kein Land in Teut >°' land,

in welchem nicht einzelne peinliche Gesetze vsn den Landesre,

gentsn gegeben wären , und es sind mehrere , in welchen eigne

ganze Crimmal - Ordnungen existiren . Möchten nur derglei¬

chen Ordnungen in allen Ländern dem Geist der jetzi¬

gen Zeiten gemäß abgefaßt , und der Richter dadurch

aus der Verlegenheit gerissen werden , worin er sich oft bey

der Beurkhcilung peinlicher Sachen befindet . Die peinliche

Gerichtsordnung K . Carl V . war eine wahre Wohlchat

für die Zeiten , worin sie gegeben wurde , aber es haben sich

Gottlob die Zeiten geändert . Zst es nun überhaupt Pflicht
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eines jeden , nie stehen zu bleiben , sondern immer vorwärts
zu schreiten , so ist es unstreitig auch Pflicht des Regenten,
neue Crimmalgesetze verfassen zu lassen . Nur um des Him»
melswsslen keine solche , als in Baiern in unfern Zeiten ge»
gebe » sind , nach welchen Verbrecher zum Theil Stunden
lang gemartert werden , bis sie den Gnadenstoß erhalten;
noch weniger solche , wodurch , wie in Ungern das Schiff¬
ziehen mit allen den daselbst üblichen himmelschreyenden Grau¬
samkeiten eingeführt wird . Gegen solche Gesetze empört sich
die Menschheit noch unendlich mehr , als gegen manche Ver¬
ordnung der peinlichen Gerichtsordnung von izz/ . — Ge¬
straft müssen Verbrechen werden , weil Manche sie sonst oh¬
ne Scheu begehen , und Niemand Sicherheit genießen wür¬
de ; es ist auch billig , daß das eine Verbrechen härter ge¬
straft wird , als das andre , aber immer muß ein Verhältniß
zwischen Verbrechen und Strafe beobachtet werden und,nie
darf der Regent sich Grausamkeiten erlauben , und der Ver¬
brecher durch ausgesuchte Martern zur Verzweiflung gebracht
werden.

§ > zr8.

Zn der Criminalgewalt liegt ferner das Recht Gerichte
anzuordnen und durch diese die Verbreche » untersuchen und
die Verbrecher bestrafen zu lassen . Es können entweder be-
sondre peinliche Gerichte bestellt , oder es kann auch dem
ordentlichen Richter in Civilsachen , die peinliche Gerichts¬
barkeit übertragen werden . Die Untersuchung und Bestra¬
fung kann an dem Ort geschehen , wo das Verbrechen be,
gangen , oder der Verbrecher ergriffen ist . Am zweckmäßig¬
sten ist es freylich , wenn es an dem erster « Orre geschieht,
indem dadurch , andrer Gründe nicht zu erwähnen , viele

Weit-
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Weitläuftigkeiten vermieden werden ; allein bas Gericht,

in dessen Bezirk das Verbrechen begangen ist , kann doch

von Rechtswegen nicht von dem andern , das den Verbre-

chsr arretirt hat , dessen Auslieferung fordern , wofern nicht

besondre Verträge deshalb vorhanden sind . Heutiges TagS

schätzt man es freylich nicht mehr für eine besondre Ehre vie¬

le Verbrecher in den Gefängnissen sitzen zu haben , und öf¬

ters peinliche Uttel vollziehen zu lassen , man pflegt daher

gern den ergriffenen Verbrecher auszuliefern , aber es ist dies

doch keine Schuldigkeit und es müssen daher jedesmal Ne«

Versalien ausgestellt werden.

Die peinliche Gerichtsbarkeit steht übrigens den Neichs-

ständen ausschließlich zu . Es ist daher nicht erlaubt,

in peinlichen Sachen an die höchsten Reichsgerichte zu ap-

pelliren . Dies wurde schon durch den N . A . von i ; zc>.

§ . 9 ; . verboten und eS ist dieses Verbot in der K . G O.

Th . 2 . Tit . 28 . § . 5 . wieSerhohlt worben . Indessen ist in

dieser die Bestimmung hinzugefügt , in peinlichen Sachen,

die Leibesstrafe auf ihnen tragen. Sollte daher

auf eine Geldstrafe erkannt sepn , und diese die überhaupt

erforderliche Appellalionssumme übersteigen , so würde die¬

selbe als eine Civilstrafe angesehen werden können . Wenn

indessen gleich in peinlichen Sachen nicht an die Reichsge¬

richte appellirt werden kann , so ist es doch einem jeden

erlaubt , Nullitätsklagen anzustellen , wenn , wie es in der

K . G . O . heißt , in peinlichen Sachen sein unerfordert undun«

gehört , und also nichtiglich , oder sonst wider natürliche Ver¬

nunft und Billigkeit wider ihn verfahren würde . Indessen

hat dies nicht die Wirkung , daß die Reichsgerichte die Un¬

tersuchung und Bestrafung der Verbrechen an sich ziehen

dürfen . Denn es heißt ausdrücklich in der K . G .O . „ als«

Zweiter Bund. M M
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dann soll der ansuchenden Parkhey solcher Nichtigkeit hal¬
ber Ladung erkannt , und darauf rechtliche Hülfe
m itg cthe ilt , und alsdann dieHauptsache wie-
deran die ordentliche Obrigkeit , förmlich und

rechtmäßig darin zu handeln , remittirt wer¬
den . Die Reichsgerichte müssen also blos bey der Znstrui-
rung des Processss im allgemeinen stehen bleiben , sie kön¬
nen Vorschriften erlassen , z . D . die vorgeschlagenen Defen-

sionalzeugen aknuhören , die Defensiv » zu gestatten , die
Acten zu verschicken u . s. w . , aber sie dürfen nicht selbst in
der Sache entscheiden.

Eine andre Frage ist es hingegen , ob den Reichsge¬
richten nicht in gewissen Fällen Ausnahmsweise eine Ge¬

richtsbarkeit über Neichsständische Unterthane » in peinlichen
Sachen zustehe ? Von Seiten der Neichsstände wird diese
Frage völlig verneint , der kaiserliche Hof hingegen bejahet
sie . '

.So viel ist gewiß , daß der Kaiser den Reichsgerich¬
ten nicht gestatten soll , baß sie de» Ständen in ihre Lan-

deshoheits - ' und Regierungsrcchte in Criminalsache » vor-
und eingreifen , allein es heißt dabey ausdrücklich , es solle
dies nicht wider die Reich sgesetzegsschehen. Nun

haben wir aber Reichsgesetze , ngch denen die Gerichtsbar¬
keit der Reichsgerichte in gewissen Fällen , wenn Verbrechen
wider den Kaiser oder das Reich begangen sind , ohne Un¬
terschied , ob der Beklagte mittelbar , oder unmittelbar sey,
gegründet ist *) . Es har daher die bejahende Meynung al,
lerdings mehcern Grund , auch fehlt es nicht an Beyspie-
len , daß eine solche Gerichtsbarkeit selbst mit Widerspruch

K .G .O . LH . 2 . Tit . s-
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der Reichssiände ausgeübt worden ist *) ; nur müssen cs

Fälle seyn , die in den Gesetzen ausdrücklich der Ge¬

richtsbarkeit der Reichsgerichte unterworfen sind . Sonst

bleibt es bey der Regel , daß Neichsständische Unterthanen,

so wie sie überhaupt nicht evocirt werden dürfen , auch nicht

in peinlichen Sachen vor die Reichsgerichte gezogen werden

können * *) . In den neuern Neichsgesetze » pflegt man auch

gewöhnlich die Landeshoheitlichen Rechte besser zu erhalten

zu suchen.

Eben so hat es heutiges Tages keinen Zweifel , daß

das Begnadigungsrecht , das Recht die Strafe zu mildern,

die Infamie aufzuheben , den Proceß zu aboliren , Frey¬

städte anzulegen , aus denen der Verbrecher nicht heraus-

gehohlt werden darf , lauter Rechte sind , welche blos aus

landesherrlicher Gewalt ausgeübt werden können . Es darf

sich daher der Kaiser dergleichen Rechte in den reichsständi¬

schen Landen nicht anmaßen . In älter » Zeiten ist dies

freylich geschehen , allein es hat sich auch unsre ganze Staats-

verfassuug geändert . Wer wußte damals etwas von Lan¬

deshoheit der reutschen Reichsstände?

§ . z - y.

Das Recht peinliche Gerichte anzuordnen , steht nur

dem Landesherrn zu , mithin dürfen sich mittelbare Perso¬

nen keine peinliche Gerichtsbarkeit anmaßen , wofern sie

ihnen nicht von dem Regenten verliehen ist , oder sie dieselbe

Mm 2

I Wegen des Widerspruchs der Reichsstande kennen jedoch
dergleichen Beyspiele eigentlich kein Herkommen begründe » .

Dergl . oben §. 2§z.

N«-»
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seit unvordenklichen Zeiten hergebracht haben . Die Patri¬

monialgerichtsbarkeit ist der Regel nach nur in Civilsachen

gegründet , und wenn gleich dem Patrimonialgerichts-

herrn das Vollziehungsrecht , und die Verhängung gerin¬

ger Geld - und Gefängnißstrafen nicht bestritten werden

kann , so gebührt ihm doch nicht das Recht peinliche Ver¬

brechen zu untersuchen und zu bestrafen . Hat nun aber

eine Stadt oder ein Gutsbesitzer eine solche Gerichtsbar¬
keit von dem Regenten erhalten , so kann von ihnen zwar

dieselbe in ihrem ganzen Umfange ausgeübt werden , wenn

anders nicht ausdrücklich Einschränkungen gemacht sind ; sie
können daher Gefängnisse und Gerichtsplätze anlcgen , Ge-

fangsnwärter anstelle », , und die vorfallendcn Geldstra¬

fen erheben . Allein andre Rechte , welche nicht sowohl in

der peinlichen Gerichtsbarkeit , als vielmehr in der peinli¬

chen Gewalt liegen , z . D . Crin,inalgesetze zu geben,

zu begnadigen , den Proceß zu aboliren , die zuerkannte In-

famie wieder aufzuheben , kann und darf sich indessen der

Gerichtsherr nicht anmaßsn . Eben so bleibt auch seine

Gerichtsbarkeit der Landeshoheit subordinier und der Fürst

ist befugt , die etwanigen Mißbräuche untersuchen und ab-

stellen zu lassen.
Da nun aber der Regel nach die Patrimonialgerichte

nichts mit peinlichen Sachen zu thun haben , so entstehen

nicht selten Streitigkeiten über die Gränzen der Civil - und

peinlichen Gerichtsbarkeit . Bald klagt der Gursherr über

Eingriffe , die sich der fürstliche Beamte in seine Patri¬

monialgerichtsbarkeit erlaubt , bald dieser , daß sich jener

in peinliche Sachen mische . In verschiedenen Länder » hat

man die Gränzen durch eigne Landesgrsetze zu bestimmm

gesucht , fehlt es an diesen , so bleibt nichts anders übrig,

Kt
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als zu allgemeinen Grundsätzen seine Zuflucht zu nehmen.

Indessen weichen jene Gesetze oft sehr von einander ab,

und daher findet sich auch dirsorhalb in den verschiedenen

Ländern oft eine groß - Verschiedenheit . Darin stimmen

jedoch alle überein , daß Mord , Raub , Brand und

Nothzucht zur peinlichen Gerichtsbarkeit gehören.

Regelmäßig steht übrigens einem jeden Reichsstand die

peinliche Gerichtsbarkeit nur in seinem eignen Lande zu,

indessen giebt es ^ auch Fälle , da er sie in einem fremden

Gebiete auszuüben hat . Es ist dies als eine Staatsservi¬

tut zu betrachten , und nach den davon geltenden Grundsätzen

zu beurchsilen . Häufig pflegt darüber Streit zu entstehen,

ob diese Gerichtsbarkeit in einem fremden Lande , welche

gewöhnlich unter der Benennung Cent begriffen wird,

nur auf die vorhin angeführten vier Hauptverbrechen einge¬

schränkt , oder ob sie allgemein sey ? Hat einmal die Sache

selbst keinen Zweifel , so dürfte auch wohl für reinen unein¬

geschränkten Cent die Vermuthung ftyn . Daß > übrigens

öfters die Centgsrichtsbarkeit zu großen Streitigkeiten Ge¬

legenheit geben kann , davon haben wir noch neuerlich bey

der Königlich Preußischen Besitzergreifung der Branden,

burgischen Fürstenthümer Anspach und Bayreuth ein Dey-

spiri gehabt.

, Endlich ist noch zu bemerken , daß derjenige , der die

peinliche Gerichtsbarkeit hat , es sey nun der Landesherr

selbst , oder eine Stadt , oder ein Gutsbesitzer auch die Err-

cutionskosten und die Unterhaltung der Verbrecher in Zucht«

und Werkhäusern übernehmen muß . Der Gerichtsherr hat

die Vorrheile , welche mir dieser Gerichtsbarkeit verbunden

sind , z . D > Geldstrafen zu genießen , folglich muß er auch

dir Kosten allein tragen . Die Unterthanen sind zu keinem

W,I
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Beytrag , oder , wie man sagt , Henkergeld verbunden,

wofern dies nicht durch die Landesgrundgesetze , oder das

Herkommen eingeführt ist . Freylich ist es öfters für den

Gutsbesitzer , oder auch wohl für eine Stadt sehr lästig,

wenn sie . die Kosten allein tragen müssen , und es entste¬

hen daraus oft die bösen Folgen , daß man die Verbrechen

nicht gehörig untersucht , oder dir Verbrecher entwischen

läßt ; aber es taugt überhaupt auch nicht viel , wenn der

Edelmann über seine Mitunterlhanen eine peinliche Ge»

richtsbarkeit auszuübe » hat.

§ - ZZo.

Wie sieht es denn nun aber mit der peinlichen Gewalt

des Kaisers aus ? Daß ihm dieselbe zustehe , ist nicht zu

läugnen , nur treten dabey die Bestimmungen ein , welche

überhaupt in Ansehung seiner oberftrichteriichm Gewaft

eincreten , das heißt , er kann ohne Conrurrenz der Reichs-

stände weder peinliche Gesetze geben , noch peinliche Ge¬

richte anordnen , und er ist bcy Ausübung dieser Gattung

der Gerichtsbarkeit an dis in den allgemeinen Reichsgrund¬

gesetzen enthaltenen Vorschriften gebunden . Indessen wird

es nicht nöthig seyn , diese Materie hier weiter abzuhan¬

deln , da alles , was dabey zu bemerken seyn möchte , be¬

reits in dem vorhergehenden , vorzüglich § . - 45 . ange¬

führt ist.
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Drittes Capitel.
Von

dem Recht der Police y.

§ - ZZi-

Es ist Pflicht der höchsten Gewalt im Staate , für die
Sicherheit der einzelnen Bürger auf alle Art und Weise zu
sorgen. Hieraus folgt , daß sie nicht blos denjenigen , der
diese Sicherheit stöhrt , strafen kann , um ihn und andre
von fernem und ähnlichen Verletzungen abzuschrscken , son¬
dern daß sie überhaupt auch darauf denken muß , solche Ein¬
richtungen zu machen und solche Verfügungen zu treffen,
wodurch Sicherheit erhalten und alles dasjenige möglichst
abgewrndet wird , was dem Staat sowohl im Ganzen , als
den einzelnen Bürgern nachtheilig werden könnte . In so
fern hiebey blos auf die inne -re Sicherheit Rücksicht ge - ,
nommen wird , ist dies Recht- unter dem Namen Policey-
rechte begriffen. Man versteht also hierunter denjenigen
Fweig der bürgerlichen Negierung , vermöge dessen der höch¬
sten Gewalt die Defugniß zusteht , alle Einrichtungen zu
machen und Verordnungen zu erlassen , wodurchkünftige
für das gemeine Wesen im Innern zu befürchtende Nebel
abgewendst werden . Hiedurch unterscheidet sich Policey
am besten von der Justiz . Sind Verbrechen begangen und
ist dadurch die innere Sicherheit gestöhrt , mithin dem ge¬
meinen Wesen ein Nebel zugefügt worden , so gehört die Un¬
tersuchung und Bestrafung vor die Gerichte ; solle» hinge¬
gen Verfügungen getroffen werben , um Nebel , die entste¬
hen können , die zu befürchten sind , zu verhüthen , so gehört
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dies zur Policey . Nur müssen die Gränzen hiebey nicht zu

eng gesetzt werden , und man muß sich unter der Erhaltung

der Sicherheit nicht blos die Abwendung von Verbrechen ge¬

denken . Allerdings gehört dies mit dazu , aber die Sicher¬

heit kann auf unendlich viele Art , durch Vernachlässigung,

Nuvorsichtigkeit , Zufälle leiden . Es kann Pest , Miß'

wachs und daraus Hungersnoth , Überschwemmung , Feuers¬

brunst entstehen . Cs müssen daher Anstalten getroffen wer¬

ben , um dergleichen Uebel zu verhüchen , oder wenigstes die

fernere Verbreitung zu verhindern.

Aber kann die Policey blos bey der Abwendung künf¬

tiger Uebel stehen bleiben ? Ist es nicht vielmehr ihre vor,

züglichste Pflicht , auch die gegenwärtigen Uebel abzu-

wenden ? Muß ste ferner nicht auch auf die Beförde¬

rung des öffentlichen Wohls sehen ? Was jene

Frage bereist , so kommt hiebey alles auf den Begriff an,

den man sich von gegenwärtig und künftig bildet.

Künftig ist alles , rvaS erst geschehen wird , und noch verhü¬

tet werden kann , sey es auch , daß es einen Augenblick spä-

ter . bereits geschehen ist , und nicht mehr zu verhüten steht.

Wenn eine Feuersbrunsi ausbricht , so sorgt die Policey da¬

für , daß das Feuer gelöscht wird , damit es nicht noch wei¬

ter um sich greifen , und nicht noch mehr Schaden thun mö¬

ge , als es bereits geihan hat . Eben so , wenn eine Hun¬

gersnoth entsteht , so muß die Policey schleunige Sorge tra,

gen , daß Lebensmittel angeschafft werden , um dadurch das

Uebel , das mit jeder Minute ärger wird , abzuwenden . Was

also wirklich schon existirt , kann nicht mehr verhütet werden,

folglich hat die Policey nur mit künftigen Uebeln zu thun,

nur muß man sich diese nicht zu weit hinausdenkrn . Oft ist

daS

k

i .
'
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bas Nebel , das kn dieser Minute noch abgewendtt werden

kann , in der folgenden bereits geschehen.

Was hingegen die andre Frage , ob Beförderung

des öffentlichen Wohls , der Industrie , Nahrung , Gewerbe,

Bevölkerung rc . ein Gegenstand der Policey sey ? berrift,

so möchte sie in so fern allerdings zu bejahen seyn , als

durch die möglichste Beförderung des Wohlstandes zuver-

lässig das enkgegenstehende Uebel abgewendet wird . Hat

man in einem Lande gute Wege , so wird ein jeder Reisen¬
der oder Frachtfuhrmann selbst einen Umweg nicht scheuen,
um durch das Land zu fahren . Dadurch wird das Wohl
des Landes mit befördert , es kommt dadurch mehr Geld ins

Land , der Kaufmann braucht nicht mehr so viele Fracht

zu zahlen und kann also seine Waaren wohlfeiler liefern,

es wird überhaupt mehr Zufuhr seyn rc . ; aber wird nicht

auch durch die Anlegung der Chausseen der Einwohner selbst

vor der Gefahr gesichert , Hals und Beine zu brechen , sei¬

ne Wagen und Pferde zu verderben ; wird er nicht dadurch

gegen Uebercheurung Md Mangel gesichert ? Es ist Pflicht

der Policey dafür zu sorgen , daß das Uebel , welches durch

schlechte Wege auf allerlei ) Art entstehen kann , durch Ver¬

besserung derselben abgewendet wird . Ze besser aber die

Wege gemacht werden , desto zuverlässiger wird jenes Uebel

abgewandt . So dürfte sich kein Fall *) gedenken lassen,

wo nicht die Beförderung des Wohls zur Anwendung

eines demselben entgegen stehenden Uebels diente , und in so

fern kann sie also füglich mit als Zweck der Policey betrach-

Nahrungslosigkeit ist z . B . ein Uebel für den Staat.

Je mehr die Nahrung befördert wird , desto sicherer wird jenes

lfebel verhütet . Je genauer man die Sache untersucht , desto

mehr wird man sich davon überzeugen , daß der angegebene Be¬

griff des Hrn . G . I . R . Putter vollkommen richtig sei- , und

alles erschöpfe.
Zweiter Band. N N
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tet werden . Doch ist sie nur Neben- nicht aber Haupt¬

zweck, oder vielmehr Zweck , der durch dis möglichste und

vollkommenste Abwendung alles Uebcls erreicht wird.

Die Polieey ist nun aber , wie sich schon aus dem bis¬

herigen erzielst , von fast unermeßlichen Umfang . Wie man-

cherley sind nicht die Gegenstände , welche dem gemeinen We¬

sen nachtheilig werden können ? Indessen kann doch das zu

befürchtende Nebel nur durch schädliche Handlungen der

Menschen , oder durch besondre unglückliche Zufälle , als

Pest , Überschwemmung , Hagelschlag , Mißwachs rc . ent¬

stehen . Einige dieser Uebcl lassen sich im voraus abwen-

den , man kann z . B . Dämme anlegen , um den Durch¬

bruch des Wassers zu vebhindern , es können Gewitterab-

ieiter angebracht werden u . s. w . ; andre können zwar nicht

durch menschliche Anstalten ganz verhüthet , aber es kann

doch ihre schädliche Wirkung vermindert , und dafür gesorgt

werden , daß sich das Uebel nicht weiter verbreitet , z . B.

bey der Pest , Viehseuche rc. Einige betreffen den ganzen

Staat , andre nur einzelne Gemeinden ; in jenem Fall

tritt Landes - , in diesem Orts - Polic -y ein . Einige sind

ferner bloße Gegenstände der Policey selbst , als Feuers - -

brünste , Ueberschwemmungen , ansteckende Krankheiten :«: . ,

andre greifen auch in andre Theile der höchsten Gewalt ein.

So ist es sin Uebel für den Staat , wenn das Justiz - und

Cciminalwesen in Zerrüttung geräth , wenn es an guten und

zweckmäßigen Gesetzen fehlt rc.

Aus dem Begriff des PoliceyrechtS folgt nun , dass

vermöge desselben theiis Anstalten gerroffen werden können,

um Uebel abzuwenden so werden Wirthshäuser visitirt,

um zu sehen , ob sich daselbst nicht verdächtige Leute aufhal-

krn , die man sodann fortschaft , oder auf die man wenig»
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stenS ein vorzügliches Augenmerk richtet ; mn sie zu ver¬

hindern , Diebstähle , Betrügereyen u . d . g . zu begehen , um

Einbrüche zu verhüthen u . s. w . legt man eine Nachtwache

an , — theils werden Verordnungen erlassen , wodurch den

Unterthanen die Freyheit solche Handlungen , welche dem

gemeinen Wesen schädlich werden können , zu thun , oder

zu lassen , beschränkt , oder ihnen auch etwas zu thun auf¬

erlegt wird . Endlich kann auch vermöge desselben etwas,

vernichtet werden , was zum Schaden des Pubticumü ge¬

reichen könnte . Man läßt z . B . ungesundes Obst , bas

auf den Markt gebracht wird , wrgnehrmu , tolle Hunde

tsdt schießen u . s., w.

§ . zzr.

An einem jeden Orte , er sey Dorf , Flecken , oder

Stadt , istHandhabung der Policey nöthig . In älter « Zei¬

ten bekümmerten stch die Regenten nur wenig um die Orts-

policey , man überließ es einer jeden Gemeinde oder Stadt-

vbrigkeit , dergleichen Verfügungen selbst zu treffen . Daher

rührt es denn , daß sich oft in ein und eben demselben Lands

in Ansehung dieser Verfügungen so große Verschiedenheit

findet . In der Thal ist es auch billig , daß man die Lo¬

cal - Policey einer jeden Ortsobrigkeit überlasse , sie muß

am besten beurtheilen können , was für Verfügungen nach

den besonder » eintretenden Umständen zurreffen sind , und

nicht immer ist das , was an einem Orte rathsam ist , auch

an dem andern Orte rathsam und ausführbar . Es habe»

daher auch noch heutiges Tages die mehrsten Städte und

Gutsbesitzer ihre eigne Policey zu besorgen , allein statt daß

diese ehmals fast ganz independent von dem Landssregenten

war , so ist sie jetzt billig der Landespoiicey unterworfen.

Diese , welche auch die obere oder hohe , sowie jene die

N n r
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niedere genannt wird , steht dem Landesherrn heutiges

Tags vermöge der Landeshoheit zu . Sie äußert sich theils
in der Oberaufsicht über die niedere Policey , theils in der

Abwendung solcher Uebel , welche das ganze Land treffen
können , und nicht an einen Ort gebunden sind . Der Lan-

desherr stellt daher die vorfallenden Mißbräuche und Orts-

pvlicey ab , hört die Klagen der Unterthanen darüber , und

untersucht die neuen Policeyverfügungen , um sie nach Be,

schaffenheit der Umstände entweder zu cassiren oder zu be¬

stätigen , einzrllchräiiken , zu erweitern , oder abzuändern.

Ferner kann er allgemeine Landespoliceygesetze erlassen , be¬

st»,dre Policeycollegten ernennen , und allgemeine Policey-

anstalten treffen.
§ - ZZZ.

Manche Policeyverfügungen können indessen wenig hel¬
fen , oder haben nicht die erwünschte Wirkung , wofern sie
nicht auch in den benachbarten Ländern , oder in ganz

Deutschland getroffen werden . Hieraus erwächst Kreis-

und Reichspolicey . Sollen von Reichswegen allgemeine

Policeyverfügungen oder Gesetze gemacht werden , so ist
dies ein Gegenstand der Reichstägigen Beratschlagung.
Zn älter » Zeiten kamen dergleichen Sachen öfters vor,

und es enthalten verschiedene Neichsabschiede manche Poli«

ceyverordnungen . Endlich dachte man auch darauf , eine

eigne Reichspoliceyordnung zu machen , welche denn auch
nach vielen Bemühungen , im Z . i ; zo. zu Stande *) kam-

Sie , st nachher sowohl im I . 1548 - und vorzüglich im

I . 1577 . vermehrt und verbessert . Diese Reichspolicey-

ordnung hatte indessen fast das Schicksal der Reichsmünz-

*) Ueber die Geschichte der R . Peliceygesctze s. G erst la¬
ch ers Lorpu; iur. Zennsn . ziubl . ec xriv. Th. 1 . S . 429 . f.



z . C. Von dem Recht der Policey . ZZ7

ordnung , das heißt , sie wurde wenig befolgt und geriekh

endlich fast ganz in Vergessenheit . Bey den westphälischen

Friedensverhandlungen warb von Schweden auf die Abfas¬

sung einer verbesserten Policeyordnung angetragen , und in

dem Frieden selbst ist dnse Sache auf den nächsten Reichstag

verwiesen . Man hat auch seitdem den Kaiser in der Wahl-

capitulation verpflichtet , ein ReichSgutachten darüber zu for¬

dern , wie die vorhandenen und immittelst kräftigst ausrecht

zu erhaltenden Reichspoliceyordnungen zu verbessern und den

jetzigen Zeitumständen näher anzupassen seyn möchten . Man

sieht also selbst ein , daß nicht nur eine Verbesserung der

Reichspoliceyordnung nöthig sey , sondern daß sie auch de !»

jetzigen Zeitumsiänden näher angspaßt werden müsse . Noch

zur Zeit ist jedoch kein solches ReichSgutachten erfolgt und

schwerlich wird cs je erfolgen . Billig ist es auch einer jeden

Landesobrigkeit zu überlassen , eigne Policeygesetze und Ver¬

fügungen zu machen , denn diese muß am besten beurcheilen

können , welche Verordnungen nach den besonder »» Umstän¬

den für die einzelnen Länder am zweckmäßigsten erlassen wer¬

den können . Mit den allgemeinen Neichspoliceygesetzen geht

es , wie mit den Lanbespoliceygesetzen . Sie können im Gan¬

zen sehr gut sey !» , ohne deshalb grade für dieses oder jenes

Land , oder für diese und jene Stadt zweckmäßig und anwend¬

bar zu seyn . Wahrscheinlich ist dies mit *) der Grund,

weshalb man in neuern Zeiten »nicht ernstlich an die Abfas¬

sung einer neuen Reichspoliceyordnung gedacht «, hat . Nur

alsdann , wenn von der Abwendung eines dem ganzen teut-

schen Reiche drohenden Nebels die Rede ist , oder wenn man.

Ein andrer Grund ist wohl , - aß man sich .nicht gerne
die Hände binden laßen will.
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einsieht , daß die Verordnungen und Anstalten einzelner

Reichsstände unwirksam , ja wohl gar in andrer Rücksicht

für das Land selbst nachchcilig sind , so fern nicht etwas allge¬

meines daraus gemacht wird , pßegen jetzt von Reichswegen

Policeygefttze verfaßt zu werden . So sind wegen der Duel¬

le , des Bücherwesens , der Handwcrksmißbräuche u . s. w.

besondre Reichsschlüsse abgefaßt , und erst im Jahre 179 ; .

wurde die Verbreitung der thörichten Freyheits - und Gleich-

hei
'
tsgruudsätze durch eine » Reichsschluß verboten , so wie in

einem Neichsgutachte » auf ein allgemeines Verbot der akade¬

mischen Orden angetragen ist.

§ - ; ; 4-

Uebrigens macht sich der Kaiser in seiner Wahlcapitu-

lation *) ausdrücklich anheischig , keine Privilegien zu er-

therlen , wodurch den Policeygerechtsamen der Stände auf

irgend eine Weise vorgegriffen würde . Und an einer andern

Stelle **) verspricht er , nicht zu gestatten , daß den Stän¬

den in ihre Landeshoheiks » und Negierungsrechte , besonders

in — — Police y fachen, es geschehe unter welchem

Vorwand es wolle , wider die Reichsgesetze vor oder einge-

griffrn werde . Indessen muß man nicht glauben , daß die

Landesherrliche Gewalt in Policeysachen völlig absolut und

unabhängig sey. Die Policeygewalt ist in der Landeshoheit

begriffen , und macht einen Theil derselben aus . So wie

nun das Ganze dem Kaiser und Reich subordinirr ist , so ist

dies auch der Fall in Ansehung des Theils , und es treten

daher hier eben die nähern Bestimmungen und Cinschrän-

Art . 7 . § - 4.
Art . -i . §. 8.
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kungen ein , welche von der Landeshoheit überhaupt in dem
vorhergehenden angeführt sind.

Policeysachen sind übrigens an und für sich von Justiz«
suchen wohl zu unterscheiden , und es ist in dergleichen Sa,
chen um so weniger ein weitläufiger Proceß zu gestatten , al§
sie r ) ,niehrencheils nur geringfügig sind , 2) sehr leicht durch
die Sinne ausgemittelt werden können , und z) gewöhnlich
keinen Verzug leiden. Aus diesen Gründen ist daher auch
den Poticeybeamten, ja wohl selbst den Policeyüedienken die
Untersuchung und Berutheilung von dergleichen Sachen , so
wie die gieichbaldige Anwendung der Policeygesetze überlas»
sen . Indessen kann man doch nicht behaupten , daß in kei*
nein Fall P - liceysachen , wofür man alle diejenigen halten
will , welche aus den Psüceyverordnungen zu beurtherlen
sind, von einem Justizcollegio untersucht und entschiedenwer¬
de, » dürften . Solche Behauptungen sind für die Freyheit
der Unterthanen zu gefährlich und bahnen den Weg zu dem
unerträglichsten Despotismus, sie sind aber auch zum Glück
falsch . Selbst derI . RA § 106 . beweißt es , daß Polr»
ceysachen auch Justizsachm werden können, und daß alsdann
dergleichen Sachen bcy den Gerichten verhandelt und ent¬
schieden werden müssen *) , ja daß selbst von den gefälltenUr-
theilen an die höchsten Reichsgerichte appellirt werden kann.

*) Eine Policey/ache wird aber alsdann eine Iustizsache,
wenn die Gültigkeit eines gegebenen , oder » och zu gebenden
Policeygesetzes deshalb augefochten wird , weil dasselbe der Ver¬
fassung .oder dem wohl erworbenen Rechte entgegen scy , in¬
gleiche» wenn die Anwendbarkeit eines schon existirenden Ge¬
setzes auf den vorliegenden Fall bestritte» wird. — In wiefern
Policcysachen keine richterliche Untersuchung zulassen ? ist im
4ten Bd . des Repertor. d . St . u . L . R. unter dem Artikel
Policey seht gut von dem Htn . Kammersecretair von Flo¬
re IIcv urt auseinander gesetzt.
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Nur sollen diese/ ehe sie die Appellationsprocesse erkennen , je¬

des Orts Obrigkeit und des Ikarus public ! mit einlaufendes

Interesse mit seinen Umständen wohl erwägen , auch in der¬

gleichen Sachen nicht leichtlich Inhibition erlassen . Ap-

pellirr kann also allerdings auch in Policeysachen , in sofern

sie in Zuftizsachen verwandelt sind , werden , nur hat die Ap¬

pellation der Regel nach keine suspensive Kraft , sondern es

kann das vorige Erkenntniß zur Execulion gebracht werden-

Dvch cS soll nur nicht leichtlich Inhibition erkannt

werden . Der Grund hievon ist bereits angeführt , nemlich,

weil dergleichen Sachen mehrentheils nur geringfügig sind,

sie leicht ausgemittelt werden können und keinen Verzug lei¬

den . Fallen daher diese Gründe fort , ist der Gegenstand

des . Streits von Erheblichkeit , läßt sich der Fall nicht durch

die bloßen Sinne , wenigstens nicht hinreichend , entscheiden,

kann man darthun , daß diejenigen , welche eine Untersuchung

angestellt haben , partheyisch gewesen sind , oder nicht auf

die gehörige Art dabey verfahren haben , und ist keine Ge¬

fahr bey dem Verzug , so kann auch allerdings Inhibition

erkannt und dadurch der Appellation eine suspensive Wir¬

kung zugestanden werden *) .

") v . Cramers Wetzlarsche Neben stunden Tb. 1 . S . 88 . f.
Besonders das angehängte Erkenntniß in Sache» Anco»
Schmid Lonrrs Stadt Colln, Weinverfglschung betreffend.

Ende des zweiten Bandes.
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